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Einleitung 

Was heißt bei Paulus: »Aus Werken des Gesetzes wird kein Fleisch gerecht«? 
Die Beantwortung die8er klassischen, für das Verständnis der paulinischen 
Theologie grundlegenden Frage fällt in Anbetracht der neueren exegetischen 
Diskussion schwerer denn je. Bezieht Paulus seine apodiktische Aussage in Gal 
2,16 und Röm 3,20 auch auf Juden oder lediglich auf Heiden bzw. Heidenchri
sten? Denkt er an eine prinzipielle oder nur an eine faktische Unmöglichkeit 
der Rechtfertigung auf Grund von Toraobservanz? Hat er bei seiner Kritik die 
Tora gemäß ihrer ursprünglichen Intention und Funktion im Blick oder ein 
legalistisch mißverstandenes, zum Leistungsprinzip pervertiertes und der Sün
de anheimgefallenes Gesetz? Versteht der Apostel die Tora vom Sinai noch als 
eine göttliche Verfügung oder nicht vielmehr als eine widergöttliche, dämoni
sche Größe? Kann man bei Paulus überhaupt von einer durchreflektierten und 
kohärenten >Gesetzeslehre< ausgehen, oder handelt es sich lediglich um spon
tane und unverbundene polemische Äußerungen? Läßt sich bei den paulini
schen Gesetzesaussagen eine kontinuierliche Entfaltung beobachten, oder ist 
vorauszusetzen, daß zwischen dem kämpferischen Galaterbrief und dem aus
gewogeneren Römerbrief eine einschneidende Entwicklung stattgefunden hat, 
so daß sich Spannungen und Widersprüche bei der Erörterung der Gesetzesfra
ge geradezu zwangsläufig ergeben? 

Fortschritte bei der Klärung dieser elementaren Streitfragen sind wohl nur 
dadurch zu erzielen, daß die Quellen selbst immer wieder neu in den Blick 
genommen und in ihrem Kontext interpretiert werden. Dementsprechend 
konzentriert sich die vorliegende Untersuchung auf die Exegese der Abschnit
te, die in der aktuellen Debatte besonders umstritten sind- Gal2,15-21 und 
3,6-4, 7. Da die Frage des Verhältnisses zum Römerbrief nach wie vor kontro
vers ist, sollen die Ausführungen zum Gesetz im Galaterbrief vorrangig in 
ihrem unmittelbaren Zusammenhang gedeutet werden und erst in zweiter 
Unie im Kontext der übrigen Homologumena des Paulus. Die exegetische 
Auseinandersetzung mit alternativen Standpunkten erweist sich angesichtsder 
Forschungssituation als unentbehrlich; sie wird deshalb im Verlauf der Text
auslegung eingehend erfolgen 1• 

Der für unsere Untersuchung gewählte Titel ,. Verheißung und Gesetz« 

1 Auf eine nochmalip systematisierende DmteUung der Fonchunpgucbicbte wurde 
indea verzichtet; 1. dazu- mit arundvenchiedencn Standpunkten-0. KLBJN, Art. OeaetzW, 
TREXIII, Berlin 1984, S8-1S, speziell 64ff.; H. RXisANEN, Paul and tbe Law, 'Illbingen 



2 Einleitung 

signalisiert, daß das Wesen und die Funktion der Sinai-Tora im Galaterbrief 
nicht abstrakt, sondern in Relation zur> Verheißung< - als der Vorausverkündi
gung des Evangeliums an die Väter - verstanden werden. Was Paulus zu 
Geltung und Grenze des Gesetzes ausführt, ist demnach stets unter Einbezie
hung der anderen in >Gesetz und Propheten< bezeugten Verlautbarung Gottes 
darzustellen. 

1983; H. H'OBNBll, Das Gesetz bei Paulus. Ein Beitrag zum Werden der paulinischen Theolo
gie, 2. Aufl., Göttingen 1980, mit Nachtrag, 130ff. 



I. Gal2,15-21: Die Verteidigung des Evangeliums 
im antiochenischen Konflikt 

Die exegetische Untersuchung des zweiten Hauptteils des Galaterbriefes 
(3,1-5,12) hat zweifellos bereits bei 2,15-21 einzusetzen. Die Frage der 
formalen Zugehörigkeit dieses Abschnitts ist zwar seit jeher umstritten 1, doch 
zeichnet sich diesbezüglich in der Diskussion zunehmend ein Konsens ab. Die 
von Tb. Zahn vorgetragene Auffassung, daß die an Petrus gerichtete Anspra
che sich auf »das kurze strafende Wort V. 14« beschränke2, wird heute kaum 
noch vertreten3• Zu deutlich wird der neue Einsatz in 3,1 durch die schroffe und 
direkte Anrede der Galater signalisiert4• Zudem findet die öffentliche Zurecht
weisung des Petrus durch Paulus in V. 14 noch keinen sinnvollen Abschlu85, 

sondern sie ist auch formal auf die Fortsetzung in V.lS-21 hin angelegt. Auf 
die Anrede des Petrus mit a6 in V. 14 folgt in V. 15-17 das Paulus und Petrus 
mit den anderen Judenchristen zusammenschließende fiJ.U!ts. Dieses wird 
schli~Blich durch das kontrastierende lym in den Versen 19L21 abgelöst, mit 
dem Paulus sich selbst bezeichnet- und zwar als Repräsentantall der Christen, 
die sich an »die Wahrheit des Evangeliums« (V. 14) halten. 

1 Zur llteren Diskussions. F.SIBJIPDT, Der Brief an die Galater, KBKVll, 9.Aufl., 
Göttingen 1899, 139; TH. ZAHN, Der Brief des Paulus an die Galater, KNTIX, 3. Aufl., 
Leipzig 1922, 120f., Anm. S3; zu weiterer Literatur s. H. D. BETZ, Galatians. A Commentary 
on Paul's Letter to tbe Cburches in Galatia, Hermeneia, Pbiladelpbia 1979, 113, Anm. 6. 
Bigenwillig interpretiert jetzt V .JBOHD-BUCHD (Der Galaterbrief auf dem Hintergrund 
antiker Epistolographie und Rhetorik. Ein anderes Paulusbild, ZUrich 1991), die 2,11-16 
c:hroaologiiCb vor 2,1-10 IUIIetzt, 2,1Sf. als Antwort des Kepbas an Paulus deutet und die 
cU.fltel4 WO 1'6CI"(YEl(ou in 2,5.14 mit dem Aposteldekret von Acta 1S,28f. identifiziert (vgl. 
131ff. 149ff. 190ff. 204f. u.ö.). 

2 TH. ZAHN, aaO., 120f. U. a. erscheint ihm »die Anfllhnmg einer 10 langen eigenen und 
fremden, wirklich gehaltenen oder nur fingirten Rede in direkter Redeform ohne Beispiel 
in den Briefen des PI und Oberhaupt in einer nicht historiiCben Schrift befremdliche (aaO., 
121). 

3 S. aber jetzt wieder U. Bous, Der Brief an die Galater, RNT, Regensburg 1984, 112: 
»>bwohl nicht ausdrflcklich gesagt[ ... ], kann davon ausgegangen werden, da8 Pauluslich 
jetzt wieder den Lesern zuwendet. Der Widerspruch gegen Kephu ist also auf V.14 be
llchrllnkt.c Auch nach W. G. KOMIIBL, >lndividualgeschichtec und >Weltgeschichtec in Gal 
2,1S-21, in: Christ und the Spirit in the NT (in honour of C. F. D. Moule), Cambridge 1973, 
161, »weist nichts darauf hin, da8 Petrus in V.ts als angeredetes Oegentlber gedacht ilt (es 
fehlt ja auchjede Anrede!)«; dazu s. u. 

• Vgl. die versöhnlichere Anrede in 1,11 und 4,12 oder auch den betonten Einsatz in S,2. 
5 Vgl. auch H. ScHLma, Der Brief an die Galater, KBKVll, S. Aull., Göttingen 1971, tri. 
6 Resp. V. 18; dazu s. u. 
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So ist mit den meisten neueren Exegeten davon auszugehen, daß der Ab
schnitt 2,15-21 jedenfalls formal noch zum Bericht über den antiochenischen 
Konflikt gehört 7, mit dem Paulus den ersten, historisch bzw. biographisch 
konzipierten Hauptteil (1,11-2,21) abschlie8t8• Sachlich und begrifflich aller
dings sind die grundsätzlichen Ausführungen in 2,15-21 keineswegs nur an der 
historischen Rede an Petrus orientiert9, wie dies von F. Sieffert und B. Weiß 
verstanden wurde10• Es ist m.E. auch noch unzureichend, zu sagen, daß die 
Form der Ansprache zunächst beibehalten wird, »um unmerklich in eine Pre
digt an die Galater überzugehen«11, oder daß die antiochenische Situation mit 
V.1712 oder »vollends in V.19-21«13 verlassen wird14• Vielmehr ist der Be
richt des Paulus schon von V. 15 an im Hinblick auf die galatische Situation 
formuliert - und zwar bis V. 21 als Rede an Petrus15• Ja, man kann mit 
U. Wilckens erwägen, ob nicht schon der Vorwurf des dvayxci~eLv touöat~eLv 
in 2,14- entsprechend Gal6,12- durch den gegenwärtigen Konflikt beeinßußt 

7 Vgl. E. D. BuuoN, A Critic:al and Exegetic:al Commentary on the Epiatle to the Gala
tians, ICC, Edinburgh 1980 (= 1920), 117; H. l..mrzMANN, An die Galater, HNT10, 3. Aufl., 
'Illbingen 1932, lS; H. W. BBYERIP. AL111AUS, Der Brief an die Galater, in: Die kleineren 
BriefedesApostelsPaulus, NTD8, Göttingen 1949, 21; H. SCIII.IU., aaO., 87; A. OBPD, Der 
Brief des Paulus an die Galater, bearb. v. J. Robde, ThHKIX, 4. Aufl., Berlin 1979, 87; 
J. RoHDB, Neubearbeitung desselben, Berlin 1989, 103; stark einschrlnkend F. MuSSNER, Der 
Galaterbrief, HThKIX, Freiburg 1974, 167f., Anm. 2; G. Ku!IN, Individualgeschichte und 
Weltgeschichte bei Paulus, in: Ders., Rekonstruktion und Interpretation. Gesammelte Auf
sätze zum NT, München 1969, 180f.; H. RÄISÄNBN, Paul and the Law, WUNT29, 'Illbingen 
1983,48. 

a lnfolge seiner Anwendung rhetorischer Kategorien plädiert H.D.BBTZ, aaO., 113, 
Anm. 14, hingegen fflr die Eigenstllndigkeit des Abschnitts. In Abgrenzung von denNarratioc 
(1,12-2,14) versteht er 2,15-21 als >Propositioc, der in 3,1-4,31 die >Probatioc folgt (aaO., 
114 und S. VII.VIß). Zwar ist es richtig, daß in 2,1Sff. die im folgenden zu diskutierenden 
Argumente geboten werden, doch ist es m. E. nicht zutreffend, daß dieser Absclmitt ltSUIDS up 
the narratio's material content« (aaO., 114). Der göttliche Ursprung des von Paulus verkün
digten Evangeliums (1,11-24) und die Bestätigung dieses Evangeliums durch die Jerusalemer 
Apostel (2,1-10) werden hier nicht aufgegriffen, und dessen Verteidigung und Bewlbnmg im 
antiochenischen Konflikt (2,11 ff.) werden in 2,1Sff. ja gerade erst entfaltet. 

II Mit den in Anm. 7 genannten Exegeten. 
1o F. SJJillliBD', aaO., 140, der lediglieb einschrlnkt: •wobei nur nicht behauptet werden 

kann, dass P[aulus] grade wörtlich 10 gesprochen habe, wie er hier nach 10 langer Zeit aus 
lebendiger Erinnerung des ihm unvergesslichen Auftritts anfUhrt«. Vgl. B. Wmss, Die pauli
nischen Briefe und der Hebrlerbrief, Das NT, hg. v. B. Weiß, Bd. n, 2. Auf., Leipzig 1902, 
333. 

u H. LmrzMANN, aaO., lS. 
u So H. SCIII.IU., aaO., 88; ebenso schon J. C.U.VIN, In Epistolam Pauli ad Galatal Com

mentarius, in: In omnes Novi Testamenti Epistolas Commentarii, ed. A. 1boluck, Voll, 
2. Aufl., Halle 1834, SS7: Redit nunc ad Galatas, nequis hanc sententiam c:ontexat cum 
superiori, acsi parsesset orationis ad Petrunl babitae. 

13 F. MUSSNBR, aaO., 167f., Anm. 2. 
14 Dagegen auch G. Ku!IN, aaO., 180f. 
15 MitA.OBPD, aaO., 87; G. Ku!IN, aaO., 181; H. RÄISÄNBN, aa0.,47f.,Anm.21. 



Gal2,15 5 

ist16, da es bei der Aufkündigung der Tischgemeinschaft mit den Heidenchri
sten vordergründig noch nicht um die Konsequenz der Beschneidunpforde
rung ging. 

In Gal 2,15-21 jedenfalls vertritt Paulus in prägnanten - und teilweise 
abbreviierenden - Formulierungen die Grundpositionen, die er dann in den 
Kapiteln 3 und 4 im Zusammenhang der aktuellen Auseinandersetzung aus
führlich entfalten wird. Die historisch orientierte Darstellung des ersten 
Hauptteils geht in diesem Abschnitt bereits in die systematisch-exegetische 
Argumentation des zweiten Hauptteils (Gal3,1-5,12) über. Daß Paulus diese 
programmatischen Sätze bei der Vergegenwärtigung des antiochenischen Kon
fliktes ausspricht, ist wohl in der Analogie begründet, die er zwischen den 
beiden Situationen sieht17• Nach seiner Überzeugung stand auch bei dem 
damaligen Fehlverhalten des Petrus und der übrigen Judenchristen nicht weni
ger als das Evangelium selbst auf dem Spiel (2,14); in letzter Konsequenz ging 
es auch dort um die Annullierung der Gnade Gottes (2,21), um die Trennung 
von Christus und das Herausfallen aus der Gnade (5,4). Die '6mSxQw~, deren 
Kephas und mit ihm die anderen sich schuldig gemacht hatten, bestand dem
entsprechend für Paulus nicht primär in dem moralischen Vergehen der takti
schen Heuchelei 18 oder der Täuschung der Jerusalemer19, sondern im Verleug
nen der Wahrheit des Evangeliums. Allein daraus erklärt sich auch die Not
wendigkeit der öffentlichen Zurechtweisung (f~ navtOJV 2,14) des der 
Schuld Überftlb.rten und von Gott Verurteilten20 (xa'teyv(I)O'j.&t\'O~ 2,11). 

1. Ga/2,15 

Wenden wir uns der Analyse und Auslegung des Abschnitts selbst zu, so stoßen 
wir zunächst auf das syntaktische Problem der Zuordnung von Vers 15. Umfaßt 
der mit V. 15 beginnende Satz nur noch V. 16a, so daß mit xat -fll'2t~ in V. 16b 
ein neuer Hauptsatz einsetzt21 , oder handelt es sich gar um eine einzige V. 15 

16 S. U. WILCXBNs, Was heißt bei Paulus: •Aus Werken.del Oeaetzes wird kein Mensch 
gerechte? In: Den., Rechtfertipna all Freiheit. Paulusstudien, Neukirchen 1974, 86. 

17 Mit H. Scm.ma, aaO., 88; U. Wn.cDNS, Art. '6~0KQ(vo~&Q~. xtA, 'lbWNTVIll, Stuttprt 
1969, 558-571, hier 568; H.IUiaXNBN, aaO., 48. 

18 Mit U. WtLCXBNS, ebd.; F. MUSSNBll, aaO., 143. S. dagegen A. SUHL, Die Galater und 
der Geist. Kritilche Erwlpngen zur Situation in Galatien, in: Jesu Rede von Oott und ihre 
Nachgeechicbte im frühen Christentum, FS W. Maruen, Olltenloh 1989, 267-296, hier 280: 
•nicht theoloaiache, IODdem auuchlie8lich taktilehe Gesichtlpunkte«; vat. DBII., Der Be
ginn der selbständigen Mission des Paulus. Ein Beitrag zur Geschichte des Urchristentums, 
NTS 38 (1992), 430-447, hier 440. 

111 So H. Scm.ma, aaO., 85. 
2D Mit U. WILCDNI, aaO., 568, Anm. 51; gegen H. Scm.ma, aaO., 82f.: »Condemnatua in 

dem Sinn, da8 ihn sein eigenes Verhalten selbst verurteilt hatte«. 
21 Ausfflhrlic:b abaelehnt von TH. ZAHN, aaO., 121. 
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und V. 16 umfassende Satzperiode22? Während der erste Zuordnungsvorschlag 
schon wegen der fehlenden finiten Verbform ausscheidet - man würde jeden
falls otöaJ.teV bzw. ßÖELf.I.EV für Elö6'te; erwarten23 -,ergibt sich im zweiten Fall 
eine ziemlich »überladene Satzkonstruktion«24• Dabei würden die Worte qn)
OEL 'Iouöai:OL xat o'Öx e!; eßvwv ClJ.«lQ'trof..o( in V. 15 entweder eine artikellose 
Apposition zu dem Personalpronomen ~~.~.Ei:; darstellen, oder die Formulierung 
des gesamten Verses hätte als ein erster von V. 16b abhängiger Partizipialsatz 
zu gelten. Dann wäre jedoch in V. 15 als Participium coniunctum ÖV'te; zu 
ergänzen25 und in V. 16 das in seiner ursprünglichen Zugehörigkeit umstrittene 
öt auf jeden Fall als authentisch anzusehen 26. 

Nun besteht allerdings gar keine Notwendigkeit, die stilistischen Härten 
einer V. 15 und 16 umfassenden Satzperiode in Kauf zu nehmen. Viel nahelie
gender ist es, V. 15 als einen reinen Nominalsatz aufzufassen und dann V. 16 als 
einen neuen Satz mit dem adverbial gebrauchten Partizip dö6'te; beginnen zu 
lassen27• Dagegen wurde von Th. Zahn angeführt, daß man in diesem Falle die 
Kopula eo~ in V. 15 vermisse28 • Jedoch ist das Fehlen der Kopula- auch bei 
anderen Formen von elvaL als der 3. Sg.- durchaus nicht ungewöhnlich29• In 
Gal 2,15 bietet sich die Ellipse von eo~ sogar geradezu an, da das Personal
pronomen - das bei reinen Nominalsätzen in der Regel verwendet wird30 -

22 Dies wird von den meisten Exegeten vorausgesetzt oder ausdrücklich vertreten; s. 
TH. ZAHN, aaO., 121; H. ScHUER, aaO., 88; U. WILCKENS, Aus Werken des Gesetzes, 88, 
Anm. 23; G. EBEUNG, Die Wahrheit des Evangeliums. Eine Lesehilfe zum Galaterbrief, 
Tübingen 1981, 168; H. NEITzEL, Zur Interpretation von Galater 2,11-21, ThQ 163 (1983), 
15-39.131-149, hier 26: ,. Wir, der Herkunft nach Juden und nicht aus den Heiden (sc. wie die 
Heidenchristen Antiochias), Sünder mit der Einsicht, daß ... « H. NEITZEL geht also davon 
aus: »Die beiden Wendungen q:r(l<JEL 'louöatoL xat O'Öl!. es t6v(i)v und äj.UXQ'tOOAo( bilden 
zwei(!] Appositionen, die beide das am Anfang des Satzes stehende Subjekt ~l'l!ts näher 
bestimmen« (aaO., 27). 

23 MitTH.ZAHN,aaO., 121. 
24 So auch H. ScHUER, aaO., 88, für den die Aussage gerade dadurch »das ihr zukommende 

Gewicht [erhält]«. 
25 So zu Recht A. ÜEPKE, aaO., 90; dagegen F. MussNER, aaO., 167, Anm. 2, obwohl auch 

er V.15 als Konzessivsatz (»obwohl ... «) und nicht als Apposition wiedergibt. Vgl. gegen 
A. ÜEPKE auch H. ScHUER, aaO., 89, Anm. 3. 

26 Der asyndetische Anschluß des Partizips e~e; würde dieses andernfalls dem ersten 
Partizipialausdruck unterordnen. Vgl. F. BLASs/A. DEBRUNNDIF. REHKOPP, Grammatik des 
neutestamentlichen Griechisch, 15. Aufl., Göttingen 1979 ( • BDR), § 421. Textkritisch 
gesehen lllßt die äußere Bezeugung allerdings auch kein eindeutiges Urteil zu. 

rT Vgl. schon F. SmPPERT, aaO., 142; als »ein geschlossener Satz« wird V.15 auch von 
R. BuLTMANN, Zur Auslegung von Gal 2,15-18, in: Exegetica, hg. v. E. Dinkler, Tübingen 
1967,394, angesehen; s. im Anschluß an ihn auch G. KLmN, aaO., 181, Anm. 7. 

28 TH.ZAHN,aaO., 121;H.NEITZEL,aa0.,25. 
29 Vgl. E. SCHWYZERIA. DEBII.UNNEII., Griechische Grammatik, Bd. n, Syntax und syntakti

sche Stilistik, HAWll,1.2, 4. Aufl., München 1975, 623f.; BDR § 127.128. 
30 Vgl. BDR § 128,2. Zu den reinen Nominalsätzen bei Paulus s. auch 2Kor 10,7 und vor 

allem Röm 8,17; 2Kor 10,15; 11,6; Phil 3,15, mit denen sogar Beispiele für die Ellipse der 
Kopula ohne Hinzutreten des Personalpronomens gegeben sind; vgl. BDR § 128, Anm. 2; 
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wegen der nachdrücklichen Betonung des» Wir« in seinem Gegensatz zu den t~ 
t&vrov ClJ.LClQ'tOOAo( sowieso gefordert ist. Entsprechend wird die 1. Pers. Pl. 
dann auch in V.16 mit xat fJ~Ut~ und in V.17 mit xat a'Ö'to( nochmals nach
drücklich hervorgehoben. 

Mit seiner asyndetischen Anfügung und dem betont vorangestellten fi~Ut~ 
erhält der V. 15 als unabhängiger Nominalsatz durchaus ein eigenständiges 
Gewicht. Weder wird hier in einer Apposition lediglich an eine »selbstver
ständliche Voraussetzung« erinnert31 , noch soll der V. 15 nur als » Verstär
kung« der Aussage von V. 16 dienen32• Die selbständige Bedeutung des Nomi
nalsatzes tritt noch klarer hervor, wenn man sich seine Funktion für den 
folgenden Argumentationsgang bis 2,21 bewußt macht. Rhetorisch gesehen 
handelt es sich bei V. 15 nicht - wie H. Schlier meint33 - um eine captatio 
benevolentiae. Eine solche wird z. B. nach Acta 24,2f.10; 26,2f. von dem 
Rhetor Tertullus und von Paulus vor Felix und Agrippa angewandt, um das 
Publikum bzw. die Richter durch lobendes Hervorheben ihrer Kompetenz für 
sich zu gewinnen34• In Gal2,15 haben wir es vielmehr mit der der Parteien
Dialektik zuzuordnenden Figur der concessio zu tun35• Mit ihr gesteht der 
Redner der gegnerischen Partei ein für die eigene Sache ungünstiges Argument 
zu (confessio), um das Eingeständnis anschließend »durch gewichtigere eigene 
Gesichtspunkte [wettzumachen)«36• Durch die offene Vorwegnahme des geg
nerischen Einwandes dient die concessio in diesem Fall als praeparatio, mit der 
die Gedanken der Gegenpartei im voraus berechnet und der Gang der eigenen 
Rede vorgezeichnet werden37• 

Genau in diesem Sinn greift Paulus in V. 15 das jadische Selbstverständnis 
auf, indem er vom jadischen Standpunkt aus argumentiert38, daß er selbst 
sowie Petrus und die anderen Judenchristen von Geburt Juden (cpiloeL 'Iou
öatOL)39 und nicht Sünder heidnischer Herkunft(~ t&vrov Clj.Ul()'troA.o() sind. 

entsprechend schon F. SmFFBaT, aaO., 141: »Die Kopula roj.liv ist zu ergänzen [ ... ], ihr 
Fehlen ist keineswegs singulär«. 

3t SoTH. ZAHN, aaO., 121. 
32 Vgl. H. SCHUBR, aao .• 88. 
33 Ebd. 
34 Vgl. grundsätzlich H. LAusaBJlo, Handbuch der literarischen Rhetorik, 2. Auß., Mün-

chen 1973, 1277. 
35 Vgl. H. LAusaBllo, aaO.,ISS6. 
36 H. LAuSBBllO, ebd. 
37 S. H. I.AUSBBllO, aaO., § 8S6 und§ 854. 
38 Vgl. auch H. LIETZMANN, aao .• 15; H. w. BEYERIP. ALTHAUS, aao .• 19; u. WILCICI!Ns, 

Aus Werken des Gesetzes, 87f.; D. LOHntANN, Der Brief an die Galater, ZBK NT7, Zürich 
1978, 43; 0. EBBUNO, aaO., 170; U. BORSB, aaO., 112. • 

39 Mit cp(loaL (Dativus respectus) wird hier hervorgehoben, daß sie von ihrer natürlichen 
Herkunft her und von Geburt an (mit H. ScHLIER, aaO., 88) Juden sind, was sie nicht nur 
gegenüber den Heiden, sondern zudem den Proselyten gegenüber qualifiziert; sie sind Juden 
im VoUsinn (vgl. dazu 2Kor 11,22 und vor allem Phil 3,5; zum Gegenbegriff fJ ix cpUOI!(I)S 
dxQOJ}\Juda s. Röm 2,27). Daß die Betonung der geburtlichen Herkunft zugleich die Weaent-
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Bei dieser exklusiven Entgegensetzuns von Juden und Heiden in Verbindung 
mit der einseitigen Zuschreibung des Sünderseins an die Heiden ergibt sich 
allerdings die dringliche Frage, inwiefern Paulus hier seine eigene Überzeu
gung formuliert. Ist es zutreffend, wenn A. Oepke folgert, daß die »Konzes
sion, die Paulus dem Juden macht, mit seiner Gesetzesauffassung schwer 
vereinbar [ist], aber seinen sonstigen heilsgeschichtlichen Voraussetzungen 
[entspricht)«40? Jedenfalls kann man sich des Problems nicht dadurch entledi
gen, daß man i'LJ.taQ'troA.o( auch auf 'Iouöatot bezogen sein läßt, wie dies 
K. Berger wieder vorschlägt41 • 'Iouöatot stellt das Prädikatsnomen, nicht eine 
Apposition zum Personalpronomen dar, und i~ iitvlOv ~J.I.QQ'troA.o( hat als 
zusammenhängende Wendung zu gelten. Andernfalls würde man die Formu
lierung e~ 'Iouöat(I)'V xat oox ~ iitvlOv ~J.taQTroM>C erwarten42• 

Andererseits ist es aber auch fraglich, ob Paulus in Gal2,15 schon auf das von 
ihm vertretene 3tQÖ>TO'V Israels (Röm 1,16)43, das 3tEQLCJOOv Toil 'IouöaCou 
(Röm 3,1f.) anspielt, das er mit der Aufzählung in Röm 9,4f. aufgreift, um es 
im folgenden bis hin zu der Kundgabe des Geheimnisses (J.tu<n'f)QLOV) für ganz 
Israel (3td!; 'loQaf)A.) in Röm 11,25-32 zu entfalten44• Zunlchst ist gegen eine 
solche Deutung von Gal 2,15 auf das bleibende heilsgeschichtliche Vorrecht 
Israels einzuwenden, daß die Argumentation in den folgenden Versen eine 
ganz andere Richtung nehmen wird. Nicht der bleibende Unterschied, sondern 
die neu erkannte Gemeinsamkeit von Juden und Heiden- im Negativen wie im 
Positiven - wird herausgestellt werden. Es gebt Paulus in der antiocheniscben 
wie in der galatischen Situation ja gerade darum, die gemeinschaftsgefährden
de Unterscheidung zwischen Judenchristen und Heidenchristen zu überwinden 
- zugunsten der verunsicherten Heidenchristen! So kann es nicht wundern, daß 
Paulus im gesamten Galaterbrief auf die Frage des bleibenden Vorrechtes 
Israels gar nicht zu sprechen kommt. In dieser Situation der akuten Gefährdung 
der Heidenchristen liegt ihm vor allem an der Feststellung: o'Öx tvL 'Iouöato!; 
ooöe "Ell'I')'V .. : 3tclvtE!; yaQ 'ÖJ.tet!; el!; lOTe tv XQL<J'tlfl'lf)<Joil (3 ,28)' und: O'Ö'te 
yQ.(l neQL'tOJ.I.TJ T( t<JTLV oihe dxQOfhl<JT(a 6.llcl xaLvi) X'tWL!; (6,15; 5,6). 

lichkeit und Bestimmtheit betonen soll, ist m. E. unbestreitbar. Die Wiedergabe von qr6aL; 
mit »die durch Abstammung erworbene Naturanlage« ist fllr unseren Zusammenhang hinge
gen abzulehnen; gegen W. 8AuERIK. u. 8. ALAND, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den 
Schriften des NT und der übrigen urchristlichen Uteratur, (Nachdr. d. 5. Aufl., Berlin 1963 [= 
W. 8AUE11.)} 6. Aufl., Berlin 1988 ( = 8AUEIIIALAND),1733. Vgl. zu den Belegen neben BAuBill 

. ALAND, ebd., H. KösTER, Art. cpilaL; xtÄ, ThWNTIX, Stuttgart 1973, 246-271, hier 265. 
40 A. OEPICI!, aaO., 90. 
41 K. Bu.ou., Abraham in den paulinischen Hauptbriefen, M'lbZ 17 (1966), 49, Anm. 3; s. 

aber ebd., 48f., Anm. 3, die ansonsten zutreffende Kritik an G. Kleins Interpretation von 
V.lS. 

42 MitTH.ZAHN,aa0.,123. 
43 Vgl. aber die an Amos 3,2 erionemde Umwertung des Vorrechtes in Röm 2,9f. 
44 S. dazu O.HoPIUs, Das Evangelium und Israel. Erwägungen zu Röm 9-11, in: Den., 

Paulusstudien, TUbingen 1989, 175-202. 
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Unbefriedigend sind m. E. auch die übrigen Versuche, die Spannung zwischen 
der Aussage von V. 15 und der Rechtfertigungstheologie des Paulus aufzulösen. 
So wird für Th. Zahn durch den Gegensatz in V. 15 »nicht verneint, daß auch 
Juden Sünder [sind]«~, und F. Sieffert folgert: »Damit werden nicht die Juden 
als Nichtsünder im vollen ethischen Sinne gedacht [ ... ] . Wol aber, meint 
P[aulus], haben die Juden [ ... )eine religiöse Weihe des Lebens zu eigen, in 
welcher sie zwar nicht die wahre Gerechtigkeit besitzen aber doch weit über die 
Heiden in deren naturwilder Sündhaftigkeit ... sich erheben.«46 

Während in den beiden letztgenannten Fällen der in V. 15 erwähnte Unter
schied von Juden und Heiden relativiert wird, werden bei H. Lietzmann und 
E. P. Sanders von V.15 her entgegengesetzte Schlüsse für das paulinische 
Sündenverständnis gezogen: »Der Jude ist in diesem Zusammenhang (anders 
Rm 2) für Pis nicht im jüdisch-technischen Sinne c\J.L<XQ"troA6~.«47 »It also shows 
that he knows full weilthat observant Jews are not in fact sinners by the biblical 
standard.«48 E. P. Sanders führt Gal2,15f. sogar als Zeugnis für seine Auffas
sung an, »that he [Paul) knows full weilthat Jews were capable of doing what the 
law required«49. Mit dieser Interpretation wird allerdings nicht nur die Funktion 
von V. 15, sondern auch die Aussage des ganzen folgenden Kontextes verkannt. 

Die Schwierigkeiten lösen sich, wenn man V.15 als rhetorische concessio 
versteht. Was Paulus hier formuliert, ist nicht die Überzeugung, die er aufgrund 
seines Christusglaubens gewonnen hat, sondern das Argument, das ihm von 
seinen Gegnern her in Hinsicht auf seine Rechtfertigungsaussagen immer 
wieder begegnet. Richtig ist, daß Paulus diese Selbsteinschätzung früher selbst 
teilte, wie er in Phi13,4-6; Galt, 13f. hervorhebt. Unzutreffend ist es aber, daß 
in V. 15 der »eommon ground« zwischen Paulus und den Judenchristen festge
halten wird 50. Denjudenchristlichen Konsens, an den seine weitere Argumenta
tion anknüpfen wird, formuliert Paulus erst in V. 16-und zwar in Abgrenzung zu 
der Aussage von V. 15. In V. 15 wird also noch nicht das spezifisch judenchristli
che, sondern das jUdische Selbstverständnis artikuliert. Durch das fJJ.&et~ in V. 15 
betont Paulus seine Gemeinsamkeit mit den anderen Juden und Judenchristen in 
Hinsicht auf seine Herkunft und seine frühere Selbsteinschltzung-beides kann 
er in der Auseinandersetzung mit Gegnern auch sonst hervorheben 51• Mit V. 16 
distanziert er sich dann von den jüdischen Implikationen der Feststellung von 
V. 15, mit dem Wechsel in die 1. Pers. Sg. in V. 18 zudem von den Konsequen
zen, die andere Judenchristen aus ihrer Zugehörigkeit zum jüdischen Volk 
ziehen. 

45 TH. ZAHN, aaO., 123. 
46 F.SmPPDT, aaO., 141f. (HervorhebungimOriginal). 
47 H.LmrZMANN,aaO., 15. 
48 E. P. SANDERS, Paul, the Law and the Jewish People, Philadelphia 1983, 68. 
49 E. P. SANDERS, aaO., 77. 
50 GegenH.D.BETZ,aaO., 115. 
51 Vgl. neben Phi13,4-6 und Gal1,13f. auch Röm 11,1; 2Kor 11,22. 
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Damit aber weicht Paulus in Gal2, 15 ff. weder strukturell noch inhaltlich von 
seiner Argumentation in den oben erwähnten Paralleltexten ab. Entsprechend 
dem Wechsel von V. 15 zu V. 16 weist er auch in Phil3,4ff. zunächst in V. 4-6 
auf seine jüdische Herkunft und seinen nach menschlichen Kriterien makello
sen Lebenswandel hin, um dann mit dem abrupten Umschwung in V. 7 umso 
eindrücklicher vor Augen zu führen, welche grundlegenden Veränderungen 
»die überragende Erkenntnis Christi Jesu« (V. 8) bei ihm als Juden bewirkt hat 
- in Hinsicht auf sein Wertesystem und seine Selbsteinschätzung, auf sein 
Verhältnis zum Gesetz und seine Suche nach Gerechtigkeit vor Gott. 

Die von H. Lietzmann52 konstatierte Andersartigkeit von Röm 2 besteht 
wohl im Hinblick auf die Ausführlichkeit und den Modus der direkten Anrede 
des Angeklagten (Röm 2,1ff.17ff.) -nicht aber bezüglich der theologisch
inhaltlichen Aussage. Die Beschreibung der aoeßeta xat dötx(a av-6-Q<.(>mov in 
Röm 1,18-32, die der jüdische bzw. judenchristliche Hörer unwillkürlich auf 
die tf; t-6-vrov il~W~rtroA.o( bezieht, hat im Duktus der Argumentation des ersten 
Hauptteils (1,18-3,20} vor allem die Funktion, die unmittelbare Anklage des 
jüdischen Gegenübers in 2,1ff. vorzubereiten53• Diesen Gesprächspartner hat 
Paulus schon von 1,18 an im Auge, wenn er von den livt}Qronot redet, und 
nicht etwa-nur die Heiden. Der Feststellung von Gal2,15 korrespondieren so in 
bezug auf die >heidnischen Sünder< die Ausführungen von. Röm 1,18-32, in 
Hinsicht auf die >Juden von Geburt< die Auflistung der jüdischen Qualifikatio
nen in Röm 2,17-20- hier freilich schon im Rahmen der direkten Anklage. So 
wie durch die in Gal2,16 formulierte Erkenntnis die in Gal2,15 vorausgesetzte 
Unterscheidung entkräftet wird, so zielt die Argumentation in Röm 1,18-3,20 
auf das Ergebnis von 3,9.19 und 3,22c.23 hin: Die Unterscheidung zwischen 
Juden und Heiden erweist sich auf seiten des Menschen als hinfällig, o'Ö yaQ 
tcnw ötacnoA.ft, nc1vte~ yaQ fJI.I.a~rtov ... (3,22f.; vgl. 10,12)54• Während 
Paulus in Gal 2,16 die negativen wie die positiven Aussagen in einem Satz 

52 S. das oben bei Anm. 47 gebotene Zitat. 
53 S. zum Ganzen H.-J. EcKSTEIN, »Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbar 

werden«. Exegetische Erwägungen zu Röm 1,18, ZNW78 (1987), 74-89, hier 87f. 
54 Daß Paulus in Gal 2,15 gerade nicht auf das bleibende heilsgeschichtliche Vorrecht 

Israels reflektiert, lllßt sich auch vom Römerbrief her bestätigen, in dem er ja ausführlich auf 
das 1tEQLCJOOv "toil 'louooLO'u (Röm 3,1) zu sprechen kommt. Aufseiten des Menschen lllßt sich 
keine ÖLa<TtoÄ.1J aufweisen, da die Juden nach Paulus auch ihrerseits in Feindschaft gegen Gott 
und sein Wirken in Christus leben (Röm 11,28), wie es von allen Menschen gilt (Röm 5,10 und 
8,7 (~Qa lll; -Drovj). Ihre Vorrechte bestehen vielmehr in den Gaben der Ä.6yLa &oil (Röm 
3,2), d. h. in den bleibenden btayyeA.un (Röm 9,4) an die Väter (Röm 9,5; 11,28; s. 11,16), die 
Gott - trotz der Untreue Israels- aufgrundseiner Treue nicht hinfällig werden lllßt (Röm 3,3; 
9,6; 11,29). Das >1tQOO"tOV für Israel< beruht also ausschließlich auf Gottes freier Erwllhlung 
und Berufung, der xa"t' ~v nQ6&wL; "toil iteoil (Röm 9,11f.15f.23f.; 11,5-7.28f.). Es 
gründet somit weder auf der leiblichen Abstammung an sich (Röm 9,6-13) noch auf die 
Qualifikation konsequenter Torsobservanz (Röm 9,12.32; 11,6), sondern allein auf Gottes 
)(.clQL; und !A.ro; (Röm 9,15f.23; 11,5f.32). 
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nebeneinanderstellt, verteilt er sie im Römerbrief auf die zwei aufeinanderfol
genden Blöcke 1,18-3,20 und 3,21-4,25; der Beschreibung der Offenbarung 
der Gerechtigkeit Gottes in Christus wird ein ausführlicher Nachweis der 
Notwendigkeit solcher Glaubensgerechtigkeit vorgeordnet. 

Für Gal 2,15 bestätigt sich von all diesen Beobachtungen her, daß Paulus 
seinen ersten theologisch-systematisch orientierten Argumentationsgang 
(2,15-21) mit einer concessio eröffnet, indem er zunächst das jüdische Selbst
verständnis mit seiner spezifischen Abgrenzung von den Heiden als den Sün
dernpar excellence aufgreift. Es bedarf keiner Diskussion darüber, daß für das 
jüdische Verständnis, das Paulus hier voraussetzt, dJ.WQ'tWA-6(; als terminus 
technicus für den >Heiden< gilt und beide Begriffe promiscue gebraucht werden 
können 55• »Der Heide ist dJ.WQ'tWA-6(; sowohl seinem Wesen als Nichtjude wie 
seiner nicht von der Tora normierten Lebensweise nach.«56 Entscheidend ist 
aber, wie Paulus diesen Sündenbegriff aufnimmt, ausweitet und vertieft. Wie in 
Röm 1,18-32 wird die Schuld der Heiden im folgenden nicht etwa relativiert, 
um den trennungsstiftenden Unterschied zwischen Juden und Heiden abzu
schwächen, sondern die Erkenntnis absoluter Sündenverfallenheit schließt 
umgekehrt die Juden mit den als Sündern erkannten Heiden zusammen -
entsprechend Röm 2,1-3,20. Dabei versteht Paulus dJ.WQda nicht relativ, 
sondern im theologischen Vollsinn, absolut- nicht als einzelne, kompensierba
re Übertretung, sondern als Auflehnung und Feindschaft gegen Gott und 
seinen in der Tora offenbarten Willen. Die von der Sünde bestimmte Existenz
das elvat 'Ö<p' dJ.WQ't(av (Röm 3,9) - steht aber unter dem Fluch, den das 
Gesetz zu Recht über den Übertreter ausspricht ('ft xa'tclQa 'toO v61Wu Gal 
3,10.13), und hat somit unweigerlich den Tod zur Folge (Röm 1,32; 5,12ff.; 
6,23; 8,6). 

Wenn Paulus also die jüdische Rede von den >Sündern aus den Heiden<57 

anführt, dann tut er es mit größtem Ernst. Nicht die Bezeichnung e; t-6vlilv 
dJ.WQ'troA.o(, sondern vielmehr die jüdischen Implikationen des 1t11et(; <p(Joet 
'Iouöawt sollen gegenüber den judenchristliehen Gesprächspartnern mit der 
folgenden Argumentation überwunden werden. Auf die Gleichheit beider -
der Heiden und der Juden- in Hinsicht auf ihre Existenz 'Ö<p' dJ.WQ't(av und 

" S. auch den Gebrauch von ä!A-(1qtwM>( in Mk 14,41 par Mt 26,45; Lk 24,7 (vgl. dafür 
dvo!AOL in Acta 2,23), von HvTJ/H'YLxo( in Mt 5,47; 6,7.32; Lk 18,32; Eph 2,11 (neben ditrot), 
die variierende Verwendung in Lk 6,32ff. par Mt 5,47. Vgl. !itvo~ äJI.(XqtmA6v 1 Makk 1,34; 
litvo~ ä110Q't<DMIYTob 13,8; Jub 23,23f. 

56 K. H. 'RBNOSTORP, Art. äJI.(XQ"CmM~ xtÄ., ThWNTI, Stuttgart 1933, 320-339, hier 
329,36ff.; llhnlich und im Anschluß an ihn und (H. L. STR.o\CK/)P. BILLERBBCK, Kommentar 
zum NT aus Talmud und Midrasch, Bd. ffi, 5. Aufl., München 1969 ( • BILL. ffi), 36ff., die 
meisten Exegeten; vgl. noch K. L. ScHMmT, Art. !itvo~ xtÄ., ThWNTII, Stuttgart 1935, 
366-370, hier 367f. 

57 Das Fehlen des Artikels vor Hvlbv ist keineswegs bemerkenswert (gegen E. D. BuaTON, 
aaO., 119), sondern - allemal nach Präpositionen -verbreitet; vgl. BDR § 2S4,5 und Anm. 9. 
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damit uno xa'taQaV wird Paulus dann in V. 16 mit dem betonten xat fJ~i~ und 
in V. 17 mit der Wendung E'ÖQt&rJ~tev xat mJ'tot c1~taQ'tOOAot abheben. 

2. Ga/2,16 

Formal gesehen wird nach dem reinen Nominalsatz V. 15 mit dem adverbial 
gebrauchten Partizip Ei:ö6'tE~58 in V. 16a ein neues Satzgefüge eingeleitet. Dem 
begründenden Partizipialsatz (V.16a) folgt der mit betontem xat fJ~i~ eröff
nete Hauptsatz (V.16b), dem sich ein Final- (tva V.16c) und endlich ein 
Kausalsatz (Ö'tL V.16d) anschließen. Auch wenn das Satzgefüge V.16 ,.um
ständlich« und »syntaktisch schwerfällig« erscheinen mag59, ist es dennoch 
ganz klar strukturiert60• Die tragenden Begriffe werden jeweils dreimal wieder
holt61. Das gilt zunächst für die Negation o'Öx e~ l!Qyrov v6J.WU in V. 16a.c.d, 
sodann für die entgegengesetzten positiven Wendungen öu1ntotEro~ 'ITJOO'O 
XQLO'tOU (V.16a), EL~ XQLO'tOv 'ITJOO'Ov tnLoteUOa~tev (V.16b) und ex 1tLO't~ 
XQLotou (V.16c), und schließlich für das Verb ÖLxaLOu0'6aL in V.16a.c.d62• 

Diese auffällige Häufung zentraler Wendungen der paulinischen Rechtferti
gungslehre ist schon deshalb äußerst wirkungsvoll, weil die für die folgende 
Argumentation konstitutiven Betriffe v611-0~ und ÖLxaLou0'6aL erst mit 2,16 
eingeführt werden63 und auch der Begriff nl:o'tL~ vorher nur einmal- und zwar 
in einem Zitat- genannt worden ist64• 

Unabhängig davon, ob die Partikel öt (V. 16a) als ursprünglich gelten kann 
oder der Gegensatz durch den asyndetischen Anschluß signalisiert wird65, ist 
V. 16 als scharfe Antithese zu V. 15 zu verstehen. Das in der concessio (V. 15) 

ss Auf keinen Fall ist das Partizip in V. 16a als Vollverb, d. h. im Sinne eines Verbum 
finitum, aufzufassen, wie dies K. Bnou, aaO., 49, Anm. 3, vertritt. Wenn er dann folgert: 
»Deshalb schließt das nächste Verb mit xa' an«, bat er zudem das ~ vor 111&8~. das hier 
eindeutig Adverb in der Bedeutung »auch« ist, offensichtlich als kopulaqve Konjunktion 
verstanden (dagegen schon TH. ZAHN, aaO., 121). 

59 SoJ. Bl!CitEil, DerBriefan die Galater, N1D 8, Göttingen 1981,29. 
60 Mit G. EBBUNG, aaO., 169. 
61 Entsprechend sollte weder der Hinweis auf die Werke (so H. LIBTZMANN, aaO., 1.5) noch 

der Begriff der Rechtfertigung (s. F. MuSSNI!K, aaO., 175, Anm. 39) einseitig hervorgehoben 
werden. 

62 Vgl. auchG.EBBUNG,aaO., 169. 
63 Der Begriff v6~ wird im folgenden zweiunddreißigmal gebraucht, &Lxawiia6c:n in 2,16 

(3x).17; 3,8 (6Lxai.Oiiv).11.24; 5,4 (insgesamt 8x) und &Lxai.OO'ilvY! in 2,21; 3,6.21; 5,5 
(insgesamt 4 x ). Ähnlich wirkungsvoll führt Paulus auch im Römerbrief den Begriff v6~ ent 
mit 2,12 ein, obwohl er sich mit seiner Anklage (2. Pers.) schon ab 2,1 an den jüdischen Hörer 
gewandt hat. 

64 xwon; wird neben 1,23 (vflv eöayyül:tnaL tiJv xwonv) ab 2,16 noch einundzwanzigmal 
verwendet, xa.atdlmv neben 2,16 in 3,6.22, in der Bedeutung »anvertrauen« Gal2, 7. 

65 Angesichts der Verteilung der ägyptischen Zeugen auf die auch vom Mehrheitstext 
vertretene Auslassung und die u. a. durch D*F G belegte Textlesart kann die Bezeuaung für 
die Zugehörigkeit nicht als völlig gesichert gelten. 
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formulierte jüdische Selbstverständnis wird mit den nachdrücklich wiederhol
ten Aussagen von V. 16 nicht nur relativiert«' oder lediglich ergänzf'1 , sondern 
unter Hinweis auf das »Gläubigwerden an Christus Jesus« (V. 16b) grundslitz
lich aufgehoben68• 

Mit der Formel d&Yte~ Ö'tL (V. 16a) leitet Paulus häufig das Glaubenswissen 
betreffende assertorische Aussagen ein69• Entsprechend wird V. 16a als allge
mein gültiger, objektiver Grundsatz nicht in der 1. Pers. Pl., sondern in der 
3. Pers. Sg. (Subj. ll'Ö'Qcmto~ im unbestimmten, allgemeinen Sinn)70 formu
liert 71 • Zu Recht hebt dabei G. Klein hervor, »daß das> Wissen<, auf das Paulus 
sich in V. 16a beruft, nicht das prinzipiell jedermann zugängliche von einer 
allgemeinen Wahrheit, sondern ein geschichtlich ermöglichtes, nämlich im 
Christusgeschehen allererst eröffnetes Wissen ist« 72• Allerdings ist die Folge
rung G. Kleins, daß die Nivellierung des in V. 15 ausgesprochenen Unter
schieds abgesehen von Christus »illegitim« wäre 73, unzutreffend. Aus Röm 
1,18-3,20 erhellt, daß Paulus das Sündersein der Juden und die daraus resul
tierende Unfähigkeit des. Gesetzes, das Heil zu bringen, als bereits durch das 
Gesetz selbst objektiv festgestellt versteht. In Christus und durch den Glauben 
an ihn ist dem Juden Paulus und den anderen an Christus gläubigen Juden 
erschlossen, was durch Gesetz und Propheten objektiv schon vorher konstatiert 
worden ist, ohne jedoch subjektiv erkannt worden zu sein 74• Gerade in Hinsicht 
auf Gal 2,17 ist entscheidend, daß das Sündersein der Juden (xat a'Ö'tot 
clj&aQ't(I)AoL) nicht etwa durch Christus erst konstituiert, sondern vielmehr als 
seit Adam bestehende WII'klichkeit enthüllt und erwiesen wird75• 

Handelt es sich bei der mit e~e~ Ö'tL eingeleiteten Aussage also um eine 
durch Christus eröffnete Überzeugung, dann bleibt noch zu klären, in welchem 

66 So H. Scln.wt, aaO., 89. 
67 S. H. D. BETZ, aaO., 115: »V. 16 is an addition to what is stated in V.1Sc. Entsprechend 

weist auch die Partikel6' (falls sie ursprünglich Iein sollte) nicht nur auf den GeJODIIltz von 
cv6aet. (V.lS) und e~~ (V.16) hin, wie H.D.BETZ, aaO., Anm.29, meint, sondern sie 
kontrastiert die Aussagen V. 16a und V. 15 insgesamt. 

68 Vgl. auch F. SIEPPBJtT, aaO., 142; U. WJLCKBNS, Aus Werken des Gesetzes, 88; G. EBB· 
UNo, aaO., 168. Es kann nach allem, was wir zur Funktion und Bedeutung von V. 1S erkannt 
haben, auch keinesfalls mit G. Klein von einem »dialektiachen Nebeneinandere beider Aussa
gen gesprochen werden (G. Kl.mN, Individualgeschichte und Weltgeschichte bei Paulus, 184). 

• S. Röm 5,3; 6,9; (13,11); 1 Kor 15,58; 2Kor 4,11; 5,6; vgl. auch ot6aj.U!V lnL in Röm 2,2; 
3,19; 8,28; 1 Kor 8,1.4. 

70 Mit BAuBill ALAND, Art. 6vftQomos, 134-137, hier 136. 
71 VJI. auch J. BI!CXJ!J., aaO., 29. 
72 G. KI.mN, aaO., 184. 
73 G. KI.mN, ebd.; s. zur Kritik an G. Klein auch K. Bnon, aaO., 48f., Anm. 3. 
74 S. Röm 3,9-20 neben 2Kor 3,14-16. 
75 Gegen G. KLmN, aaO., 190-194; er geht aaO., 192, davon aus, »daS es bei der llcharfen 

Paradoxie bleiben muß, da8 die, die von Natur aus keine 6~' 1ind (V.1S), zu solchen 
im Widerfahrnis der Gnade allererst werden (V.17)c (HervorhebunJ im OriJinal). Vgl. zum 
»Unter-der-Sünde-sein« seit Adam Röm 5,12ff. und den auf Gen 2 und 3 bezuphmenden 
Abschnitt Röm 7,7ff. 
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Verhältnis »Glaubenswissen« und »Gläubigwerden« zueinander stehen oder
syntaktisch gesehen -wie sich das Participium coniunctum et&Ytec; zeitlich zum 
Verbum finitum t:rttoteiloaJA.eV verhält. Ausdrücklich wird diese Frage von 
Tb. Zahn reflektiert: »Daß die wahren Judenchristen sich gleichwohl dazu 
entschlossen haben, erklärt sich nicht aus ihrem Judentum, sondern aus einer 
Erkenntnis, die sie teils vor, teils bei ihrer Berührung mit Christus und dem 
Ev[ angelium] gewonnen haben.« 76 In den negativen Formulierungen von V. 16 
sieht Tb. Zahn eine Erkenntnis ausgedrückt, »Welche nur diejenigen, die unter 
einem Gesetz gelebt und durch Erfüllung desselben gerecht zu werden sich 
bemüht haben, edahrungsmäßig gewinnen konnten« 77• 

Während das Argument der eigenen biographischen Edahrung >Unter dem 
Gesetz< in der heutigen Diskussion keine Rolle mehr spielt, wird die zeitliche 
und sachliche Vorordnung des »Glaubenswissens« vor das »Gläubigwerden« 
nach wie vor vertreten. So soll der Partizipialsatz nach F. Mußner »den Grund 
nennen, warum >auch wir<, nämlich wir Judenchristen[ ... ], uns zum Glauben 
an Jesus Christus entschlossen haben: weil wir eben zu der Glaubensüberzeu
gung gelangt sind, daß die Rechtfertigung nicht aus dem Gesetz, sondern aus 
dem Glauben an Christus kommt«78• Auch U. Bone sieht in V.16 »das dem 
Bekenntnis vorausgehende Wtssen« formuliert, »das für ihre [der Judenchri
sten] Glaubensentscheidung maßgebend geworden ist«79• Nun reflektiert Pau
lus mit seinem Glaubenssatz in Gal2,16a freilich gar nicht über die vorchristli
che subjektive Erkenntnis aller Judenchristen, sondern über die objektive 
Notwendigkeit und logische Voraussetzung der judenchristliehen Hinwendung 
zu Christus. Dabei zieht er aus dem Faktum des Gläubigwerdens an Christus
das er entsprechend zentral im Hauptsatz beschreibt - die für ihn theOlogisch 
unausweichlichen Konsequenzen. 

Daß es Paulus in V. 16a um die Beschreibung der objektiven theologischen 
Voraussetzungen und nicht- im psychologischen Sinne- um die Erinnerung an 
subjektive Beweggründe und Erkenntnisse bei der Glaubensentscheidung 
geht, wird auch durch die Formulierung des Hauptsatzes deutlich. Davon, daß 
auch die Judenchristen (xat f!IU!tc; V. 16b) zum Glauben an Christus gekommen 
sind, kann Paulus im historischen Sinn ja kaum sprechen wollen. Sowohl 
historisch wie heilsgeschichtlich geht er selbstventändlich davon aus, daß das 
Evangelium zuent und vorrangig (:rtQOO"tov) den Juden gilt- und die Heiden 

76 TH. ZAHN, aaO., 123. 
77 TH. ZAHN, aaO., 124. 
78 F.MuSSNBR,aa0.,173. 
79 U. Bous, aaO., 112. Ähnlich formuliert auch A. OBPD, aaO., 90f.: »Durch diese 

Erkenntnil bewogen, nahmen die Judenchristen [ •.. ] den Glauben an Christus an.« Vgl. auch 
U. WILCDNs, der einerseits hervorhebt, da8 das Partizip als gleichzeitig mit dem Verbum 
finitum aufmfassen ist (aaO., 88, Anm. 21), dann aber fortflbrt: »Oemli8 dieser Erkenntnis 
haben auch sie, die Judenchristen, sich entsc:blossen, aufgrunddes Christusglaubens [ ..• ] 
gerecht zu werden« (aaO., 88). 
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hinzukommen. Die Hervorhebung des Personalpronomens im Hauptsatz (xat 
f)IA.dS V.16b) wie der kausal zu deutende Partizipialsatz (V.16a) und der 
Finalsatz (tva V.16c) sind nicht historisch bzw. biographisch-psychologisch, 
sondern ganz von der sachlich-argumentativen Funktion im Rahmen von 
2,15-17 resp. 2,15-21 her zu interpretieren. Somit besteht also kein Grund, 
die mit der Formel elM,;es Ö'tL eingeleitete Glaubensaussage hier im Gegensatz 
zu den sonstigen Belegen bei Paulus als das dem Glauben vorausgehende- und 
nicht vielmehr als das mit dem Glauben geschenkte und aus ihm resultierende
Wissen der Christen zu bestimmen. Sowohl der Partizipialsatz (V. 16a) wie der 
Finalsatz (V.16c) beschreiben die objektive Voraussetzung bzw. Grundlage 
und den objektiven Sinn der Hinwendung der Judenchristen zu Christus. 

Wenn Paulus nach der das jüdische Selbstverständnis aufgreifenden conces
sio von V. 15 nun in V. 16 die allen Christen - und eben auch ihm, Petrus und 
den anderen Judenchristen- gemeinsame Grundüberzeugung so nachdrück
lich wiederholt und eindrücklich vergegenwärtigt, dürfte er mit seinen Formu
lierungen durchaus nicht einfach einen »unstrittigen allgemeinen Grundsatz«80 

einführen. Unstrittiger Ausgangspunkt ist für ihn offensichtlich zunächst die 
reine Tatsache des Gläubigwerdens an Christus, auf die er sich deshalb im 
Hauptsatz (V.16b) als Fundament der Argumentation bezieht81• In Hinsicht 
auf den in V. 16a.c.d formulierten Grundsatz sollte man vorsichtiger urteilen. 
Hier versucht Paulus ja gerade einen Konsens herbeizuführen, indem er durch 
die dreimalige Gegenüberstellung einschärft, daß die :n:(O'tLS 'I'r)oO'O XQLmO'O 
und das ÖLxaLO'OoitaL ~ IQy01V v6f.WU sich gegenseitig prinzipiell ausschließen. 
Allerdings soUte nach Paulus in dieser Frage zwischen allen Judenchristen 
Übereinstimmung herrschen; denn der assertorische Satz V. 16a ergibt sich für 
ihn zwangsläufig als verbindliche Glaubensüberzeugung ( elM'te~ Ö'tL) aus dem 
Kreuzesgeschehen und ist die theologische Erklärung seiner Hinwendung als 
Jude zu Christus. So haben wir wohl davon auszugehen, daß Paulus den 
formelhaften Grundsatz in V.16a, den er ähnlich auch in Röm 3,28 anführt 
(A.oyLt61'E'fta yllQ •.. ), nicht etwa in »fester Formulierung« übemommen82, 

sondern mit dieser exklusiven Gegenüberstellung von :n:W'tL~ und v6JAO~ selb
ständig gebildet hat83• 

Diese Selbständigkeit des Paulus ist auch für das Verständnis der zentralen 
Begriffe in Gal 2,16 vorauszusetzen. Während in dem Zitat aus Ps 142,2 LXX 

80 Gegen J. BBCDR, aaO., 29; llhnlich auch H. HOBND, Das Gesetz bei Paulua. Bin Beitrag 
zum Werden der paulinischen Theologie, FRLANT119, 2. Aufl., Göttingen 1980, 16: •Dies 
war - und darauf kommt Paulua alles an - die gemeinsame Voraussetzung fllr ibn wie fllr 
~~. -

11 Vgl. auch 0. EBEUNO, aaO., 170f. 
12 OegenJ.Bacoa,aa0.,29. 
83 ÄhnHch F. MussNBJt, aaO., 168; s. auch 0. EBEUNo, aaO., 170: »Die Formulierung [ ... ] 

war wohl kaum Gemeingut der Judenchristen vor und neben Paulus, und zweifellos teilten sie 
nicht sein VerstandDis dieser Formel.« 
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ötxatou<J'Öm die traditionelle Bedeutung »als gerecht erfunden werden, als 
gerecht dastehen«84 hat, gebraucht Paulus den Terminus im Galater- und 
Römerbrief85 mit der für ihn eigentümlichen Konnotation86• Zwar kann Paulus 
im Zusammenhang seiner Anklage und Überführung des jüdischen Gegen
übers87 in Röm 2,1-29 resp. 1,18-3,8 den Begriff ÖLxmouO'Öm auch in einer 
eigenen Formulierung88 auf das analytische Urteil durch Gott im zukünftigen 
Gericht beziehen (Röm 2,13), doch verwendet er das Verb ÖLxmouO'ÖaL (vom 
Menschen) bzw. ÖLxmouv (Subj. Gott)89 sonst gerade als terminus technicus 
für das synthetische Urteil Gottes - die Rechtfertigung des Gottlosen aus 
Gnade im Glauben (Röm 3,24.26.28; 4,5; 5,1). Daß der juridisch-forensische 
Aspekt dabei durchaus im Blick bleibt90, zeigt sich deutlich in Röm 8,33f. 
Unter Bezugnahme auf Jes 50,8 (Ö'tL eyy(l;e:L 6 ÖLxatrooa~ JA.E' tL~ 6 XQLV6JA.EV6~ 
JA.OL;) antwortet Paulus auf die Frage nach einem möglichen Ankläger (t(~ 
tyxaA.eoet): »Gott selbst ist es, der (scil. im Endgericht) freispricht«- -6-e:o~ 6 
ÖLXOLÖ>V. Als Gegenbegriff zu ÖLxawuv wird in V. 34 dann entsprechend das 
Verb xataXQLVELV (»verurteilen«) angeführt. 

Neben diesem juridisch-forensischen Gesichtspunkt, unter dem »gerechtfer
tigt werden« die Bedeutung »(im Urteil Gottes) einen Freispruch erlangen« 
hat91 , ist beim paulinischen Verständnis von ÖtxawuO'ÖaL aber vor allem der 
soteriologisch-eschatologische Aspekt bestimmend. Am klarsten tritt die sote
riologische Bedeutung bei der Verwendung des Substantivs ÖLXaLoaUvrJ - in 
Verbindung mit dem Genitivattribut (toii) -6-e:oii bzw. a'Ötoii92 oder zur Be
zeichnung der Glaubensgerechtigkeit absolut gebraucht93 - in Erscheinung. 
Paulus versteht die »Gerechtigkeit Gottes« als Gottes rettende Heilsmacht und 
als Gottes heilschaffendes Handeln, das vom Menschen als Heilsgabe empfan
gen wird. Mit diesem Verständnis steht Paulus in der Tradition einiger Psalmen 
(70,15f.; 97,2f. LXX) wie auch Deutero- undTritojesajas (Jes46,12f.; 51,5a.8; 

84 Vgl. G. Scmu!NK, Art. ÖLxaa.Ow, ThWNTll, 215-223, hier 217; K. KERTELGE, Art. 
ÖLxaL6w, EWNTI, Stuttgart 1980, 796-8fJ7, hier 798f. 

ss Gal2,16 (3x); 2,17; 3,11.24; 5,4; Röm 3,20; 3,24.28; 4,2; 5,1.9. 
86 S. abweichend davon den Gebrauch in 1 Kor 4,4 und 1 Kor 6,11; vgl. dazu H.-J. ECK

STElN, Der Begriff Syneidesis bei Paulus, WUNT2/10, Tübingen 1983, 205f., und BAVERI 
ALAND, Art. ÖL'I!.m6oo, 397,3c: »1 Kor 6,11 bedeutet MLxmcbihJte im Zusammenhang >ihr seid 
reingeworden<«. 

87 s. Röm 3,9: XQOlltLaoa!U'fta yi:J.Q .•. 
ss Bei Röm 3,4, dem anderen Beleg für die Bedeutung »als gerecht erfunden werden« (auf 

Gott bezogen), handelt es sich um das Zitat aus Ps 50,6 LXX. 
89 Gal3,8; Röm 3,26.30; 4,5; 8,30.33. 
90 Mit G. Scmu!NK, aaO., 219ff.; A. OEPKE, aaO., 91. 
91 Mit BAvERIALAND, aaO., 397; K. KERTELGE, aaO., 797. 
92 Röm 1,17; 3,5.21.22.25.26; 10,3; 2Kor 5,21. Dabei setzt allein Röm 3,5- als Zitat eines 

jüdischen bzw. judenchristliehen Einwandes - ein von den übrigen Belegen abweichendes 
Verständnis voraus. 

93 Röm 4,1la.13; 5,17; 9,30; 10,6.10; Phil3,9 ('I) tx iteoil ÖLxaLOOÖVrJ). 
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56,1; 59,17; 61,10f.; 62,1.2)94• An diesen Stellen findet sich wie in Röm 1,16f. 
und 10,9f. auch der abwechselnde und synonyme Gebrauch der Begriffe ÖL
xaLOaU'VTJ und OomJQ(a (resp. OomlQLOV). Für Paulus hat sich das dort verhei
ßene baldige Offenbarwerden der Gerechtigkeit als Heil in Christus vollzogen 
(Röm 3,25f.; 10,3f.; 2Kor 5,21) und ist durch das Evangelium von Gott selbst 
erschlossen worden (Röm 1,16f.; 3,21ff.). Was in den prophetischen Worten 
des Jesajabuches als nahe bevorstehend verkündet wurde, das erkennt Paulus 
als in der Gegenwart eingetroffen; die ÖLxai.O<J'UvrJ iteoü ist im Evangelium 
bereits el!; OOOtTJQWV offenbart (Röm 1,16f.). 

Auf diesem Hintergrund wird verständlich, daß Paulus seine Rechtferti
gungsaussagen nicht nur traditionell- wie in Röm 2,13- auf das zukünftige 
Endgericht bezieht, sie also nicht nur futurisch-eschatologisch bestimmt. Viel
mehr sind die Gläubigen nach Paulus durch das Blut- d. h. durch das hingege
bene Leben- Christi jetzt schon gerechtfertigt (ÖLxalm&tV"tt!!; vOv Röm 5,9; 
vgl. 5,1). Durch die cbtoÄ:U'tQOOOL!; l:v XQLO't(p 'ITJaoil sind sie bereits »umsonst«, 
nämlich aus Gottes Gnade Gerechtfertigte - ÖLXaLOU!J.EVOL ÖOOQec'rv tf1 a'Ö'toil 
x6Qm (Röm 3,24). Indem Gott seine Gerechtigkeit, also sein eschatologisches 
Heil, l:v 't(p vOv xaLQ{P erweist, ist er selbst ö(xaLO!; xal ÖLxw.6lv 'tOv ix x€0'tl!Q)!; 
'ITJooü (Röm 3,26). Schon Abraham, der an Gott als an den ÖLxaL6lv 'tOv daef:Si'l 
glaubte (Röm 4,5), wurde sein Glaube zur Gerechtigkeit angerechnet (äoy(
O'ÖTJ Röm 4,3.22, unter Aufnahme von Gen 15,6). Unter diesen Voraussetzlin
gen haben auch die Heiden (i&vTJ) das Heil bereits empfangen - xa't8A,ap8'V 
ÖLxcuoa\Mrv (Röm 9,30); gemäß der Verheißung an Abraham gilt, &n ix 
n€0'teOO!; ÖLXaLOt 'tel t6vTJ Ö ite6!; (Gal3,8). 

An all diesen Stellen ist der Gegenwartscharakter95 der Rechtfertigungsaus
sagen unbestreitbar96, so daß auch bei der Präsensform ÖLXCli.Oil'taL in der 
grundsätzlichen Formulierung in Gal 2,16 - analog zum Grundsatz von Röm 
3,28- an das gegenwärtige Gerechtfertigtwerden zu denken ist. Berücksich
tigt man beide Aspekte, cij.e für das paulinische Rechtfcrtigungsverstllldnis 
konstitutiv sind - den forensisch-juridischen und den soteriologisch-eschatolo
gischen -, dann ergibt sich für ÖLxaLoilaitaL die Übersetzung: »den rettenden 
Freispruch empfangen«, d. h. »das Heil erlangen«97• 

M S. K. KOCH, Art. tdq, THATll, MUDehen 1976, 507-530, hier 527f.; G. ScHuNK, Art. 
6'KI)·K'fl, 'lbWNTll, 176-229, hier 197; F. V. RBrn!alm, Gerechtigkeit als Heil. tdq bei 
Deuterojelaja, Graz 1976, 24-116.208-216. Vgl. zu Paulus u. a. U. WD.CDNS, Der Brief des 
Paulus an die Römer, BKKVI/1, Neukirchen 1978, 202-232 (s. ebd. 202f. Lit.); E. KXD
MANN, An die Römer, HNT Sa, 3. Aull. ,11lbinJen 1973, 22-27. 

95 Vgl. u.a. G.SaiuNJt, aaO., 220f.; R.BVLTMANN, TlieoJ.oaie des Neuen Teltam.ents, 
6. Aull., '111biDJen 1968, 275-280. 

116 Zu eqlnzen wlre noch 1 Kor 6,11 (M!.XCII.fbtrrts- mit nuancierter Becleutuua, s.o.) und 
Röm 8,30; die Aoristform l&xaUooev (Röm 8,30) iat wie die vorllelphende (W~:qoav) 
ionerzeitlidl- und nicht wie die folpnde (~) als auf die Zukunft bezopn- zu 
verstehen (aeaen die .Einschrlnkuna bei R. BuLTMANN, aaO., 275). 

f17 Eine Ausnahme pgenOber den Obripn Belepn im Galater- und Römerbrief bildet 
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Für Paulus liegt nun alles daran, festzuhalten, daß diese »Rechtfertigung« 
einzig und allein im Glauben empfangen wird. Daß es sich bei diesem Glauben, 
von dem Paulus im Hinblick auf die Gegenwart spricht98, nur um den Glauben 
an Christus handeln kann, versteht sich auch da von selbst, wo von der 3ttO'tt~ 
nur absolut - also ohne Genitivattribut - gesprochen wird (Gal 3,7.8.9. 
11.12.14.23.24.25; 5,5.6; Röm 3,28.30; 5,1; 9,30; 10,6). In Gal 2,16 variiert 
die Reihenfolge der Namensnennung99: 'I'I'}oou XQtO'to'O in Gal 2,16a (wie 
in Gal 3,22; Röm 3,22) und XQtO'tOV 'I'I'}oouv in Gal 2,16b, während in Gal 
2,16c als Genitivattribut lediglich (wie in Phil3,9) XQtO'to'O steht. Die Variation 
läßt sich bei der Häufung der Angaben als stilistisch bedingt erklären und ist 
theologisch nicht überzubewerten. Daß für Paulus dertitulareSinn von XQt
O't6~ noch erhalten ist100, gilt unabhängig von der Voranstellung des Titels in 
2,16b. 

Das Genitivattribut in 2,16a und c wird durch den unmittelbaren Kontext
den eingeschlossenen Hauptsatz 2,16b- eindeutig bestimmt 101: Es geht um den 
Glauben an Christus - et~ XQtO'tOV 'I'I'}oouv ~tO'teiloaJ.I.EV. Damit handelt es 
sich hier - wie dann auch in Gal 2,20102 - zweifellos um einen Genitivus 
obiectivus103 • Der Glaube an Christus, in dem das Heil empfangen wird, ist in 
Gal 2,16 als fides qua creditur zu verstehen und nicht, wie H. D. Betz ver
tritt 104, als fides quae creditur, so daß Christus bzw. das Kreuzesgeschehen nur 
der Inhalt dessen wäre, was geglaubt wird. Gänzlich unbeweisbar ist, daß 
Paulus eine traditionelle Formulierung, die selbst noch vom Glauben an Chri
stus sprach, aufgenommen und sekundär auf die fides quae creditur bezogen 
haben soll105• 

Freilich impliziert der Glaube an Christus den Glauben an das, was Christus 

Röm 6,7, wo ÖLxaLOiloitm vom Kontext her die Bedeutung »rechtskräftig (von der Sünde) 
getrennt werden«, »frei werden« hat (vgl. BAuER! ALAND, aaO., 397). 

98 Zur Verknüpfung des Glaubens Abrahams mit dem christlichen Glaubens. Röm 4,17ff. 
undRöm4,24f. (vgl. Röm 10,9). 

99 Die variae Ieeriones zur Reihenfolge sind als sekundäre Angleichungen zu beurteilen. 
100 WoraufD. LOHltMANN, aaO., 43, und H. D. BETz, aaO., 117, Wert legen. 
101 Mit H. LIETZMANN, aaO., 15; H. D. BETZ, aaO., 117. 
102 Gegen K. BARTH, Evangelium und Gesetz, in: Gesetz und Evangeliun1, hg. v. E. Kin

der/K.Haendler, WDF142, Darmstadt 1968,6: »in dem Glauben des Sohnes Gottes (ganz 
wörtlich zu verstehen: ich lebe- nicht etwa in meinem Glauben an den Sohn Gottes, sondern 
darin, daß der Sohn Gottes glaubte!)«; vgl. dagegen K. BARTH, KD IV/1, 1953, 712-715. S. 
zur neueren Diskussion M.D.HooKBR, Illl:'fD: XPil:'rOY, NTS35 (1989), 321-342, die 
:rtLO'tL<; 'I1Jaoil XQt.O"toil bei Paulus durchglinig als »faith or faithfulness of Jesus Christ« 
bestimmt. So auch R. N. LoNGENECKBR, Galatians, WBC41, Dallas 1990, 87f. Zur Ablehnung 
des Genitivus subiectivus vgl. H.RÄ.ISÄNEN, Paul and the Law, 162, Anm. 1. 

103 Mit E.D.BURTON, aaO., 121; F.SIEFFERT, aaO., 144, der sich vom Verständnis als 
Genitivus auctoris abgrenzt; H. SCHUER, aaO., 92; F. MUSSNER, aaO., 170; 0. HOPIUS, Wort 
Gottes und Glaube bei Paulus, in: Ders., Paulusstudien, 148-174, hier 154f. u. Anm. 51. 

104 S. H. D. BETZ, aaO., 117; vgl. R. BULTMANN, Art. :rtt.O"teuoo xd., ThWNTVI, Stuttgart 
1959, 197-230, hier 210f. 

1os Gegen H. D. BETz, aaO., 117. 
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>für uns< ist und getan hat - den Glauben an Kreuz und Auferstehung (Röm 
10,9; vgl. 4,24f.; 1 Kor 15,11 {vgl. V. 3ff.}; 1 Thess 4,14) und damit verbunden 
die Überzeugung, daß er als xugtos eingesetzt ist (Röm 10,9; vgl. 1 Kor 12,3; 
Phil 2,9-11). Die n(ons 'ITJOO'Ü XQtatoü äußert sich gemäß Röm 10,9f. im 
1ttateiletv ön und im ÖJWA.oyetv, ohne aber darin aufzugehen. Wesentlich ist 
das 1ttateuetv ds XQtat6v für Paulus darüber hinaus durch die personale und 
ganzheitliche Dimension der Beziehung bestimmt (Gal 2,20; vgl. Röm 7,4; 
14,7-9; 2Kor 5,15). 

Der Wechsel der Präpositionen- von Ötcl in Gal 2,16a ZU ex in V.16c
entspricht der Vorliebe des Paulus für die rhetorische Variation von Präpositio
nen 106• Beide Wendungen-ex n(ateoos107 und öta 1tLatEWS108 - finden sich bei 
Paulus häufig109, ohne daß ein sachlicher Unterschied auszumachen wäre 110• 

Ob es heißt, daß der rettende Freispruch »auf der Grundlage des Glaubens«, 
»auf Grund des Glaubens« ( ex.n(ateoos) empfangen wird, oder ob betont wird, 
daß das Heil »Vermittels des Glaubens«, »durch den Glauben« (öta nLO'tews) 
erlangt wird, ändert an der grundsätzlichen Bestimmung der 1tLattS nichts. In 
beiden Fällen ist der Glaube bei Paulus nicht Voraussetzung und Vorbedin
gung, die der Mensch von sich aus erfüllen muß, um das Heil zu erlangen, 
sondern die Art und Weise, in der Gott dem Menschen Anteil an seiner 
Gerechtigkeit gibt; die fides qua creditur ist also nicht die conditio, sondern der 
modus des Heilsempfangs; die Gerechtigkeit wird nach Paulus nicht propter 
fidem, sondernperfidem zugeeignet 111• 

Entsprechend redet Paulus in Gal 3,23.25 vom Kommen und Offenbarwer
den des Glaubens (ets tiJv tdllo'uoav n(attv dn:oxaA.uq>i}f}at), sieht er das 
Zustandekommen des Glaubens im Wirken und in der Kraft Gottes begründet 
(1 Kor 2,4f.; 1 Thess 2,13) und versteht den Glauben an Christus als ein 
Geschenk aus Gnaden (txag(a6T) Phil1,29). Auch das für den Glauben konsti
tutive Bekenntnis XUQtOS 'ltJoo'Os (Röm 10,9f.) führt Paulus nicht auf eigene 
menschliche Initiative, sondern auf das Wirken des Heiligen Geistes zurück 
(1 Kor 12,3) 112• Das Entstehen des Glaubens wird mit der Verkündigung des 

106 S. als direkte Parallele vor allem Röm 3,30 (vgl. 2Kor 3,11; Phlm5); mit F. SmFFERT, 
aaO., 144; H. ScHUER, aaO., 92, der aber gerade Röm 3,30 anders beurteilt, ebd., Anm. 7. 

1m Röm 1,17; 3,26.30; 5,1; 9,30; 10,6; Gal2,16c; 3,8.11. (22.)24; 5,5. 
108 Röm 3,22.30; Gal2,16a; Phil3,9. 
10!1 Vgl. daneben noch x(ateL Röm 3,28 und bd t'fi x(ateL Phil3,9. 
uo S. F.SmFPERT, aaO., 144; ebd., 145, zur Auseinandersetzung mit Differenzierungen 

älterer Exegeten. 
111 Mit 0. HoPIUs, aaO., 172. H. D. BETz, aaO., 117, H. ScHuER, aaO., 92 und F. Muss

HER, aaO., 170, sprechen bei öLlx x(atew~ vom Glauben als »Mittel« im Gegensatz zum 
»Werk«. 

112 In diesem Zusammengang sind auch die Aussagen des Paulus zur Erwählung aus 
Gnaden zu nennen: Röm 8,28-30; 9,11f.15f.23f.; 11,5-7.28f.; 1 Kor 1,27f.; 1 Thess 1,4. 
Vgl. in der PaulUSIChule Eph 2,8 (in Zusammenhang von 2,4-10); Eph 1,2-12; 2Thess 
2,13-17; 2Tim 1,9; in Acta3,16: 11 x(atL~1!6L' a'Ö'toii. 
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Evangeliums verbunden, das selbst öuvaf.LL~ iteoü ist (Röm 1,16; 1 Kor 1,18). 
So kommt der Glaube nach Paulus aus der Verkündigung, der dxoiJ 1t(<nec.o~ 
(Gal3,2.5; Röm 10,17); und die Verkündigung ihrerseits gründet im vorgege
benen offenbarten Evangelium, dem Qflf.La XQL<noü, das der A.6yo~ iteoü ist 
(Röm 10,17; 1 Thess 2,13; vgl. Gal 1,11-16; 2Kor 4,1-6; 5,18-21). Wenn 
man in dieser Weise den Glauben dem Wirken Gottes im Menschen zuordnet 
und die Wendungen öu'.t 1t(<nec.o~, tx 1t(<nec.o~. t1tt 'tfj 1t(<neL oder 1t(<net nicht 
kausal, sondern modal versteht, wird man eher von dem Glauben weckenden 
Wort (Röm 10,8) und der Glauben wirkenden Verkündigung (Ga13,2.5) reden 
als von der Glauben fordernden Predigt - eher von der mit dem Evangelium 
geoffenbarten Wirklichkeit als von der eröffneten MiJglichkeitdes Glaubens113. 

Davon, daß sich das ötxatoüoilm grundlegend am einzelnen in der Taufe 
und dann immer wieder vonneuemim 1tLO'teUEL'V vollzieht, wie H. Schlier unter 
Bezug auf 1 Kor 6,11 vertritt114, spricht Paulus nicht. Die Rechtfertigungsaus
sagen beziehen das ötxawücr&at eindeutig auf das Gläubigwerden - wie es 
auch in Gal 2,16 durch den ingressiven Aorist t1tt<neU<Jaf.LEV ausdrücklich 
festgehalten ist; der Glaube aber wird, wie wir sahen, mit dem Hören des 
Glauben wirkenden Evangeliums in der Verkündigung verbunden 115, so daß 
nach Paulus der Mensch nicht erst »in der Taufe sakramental gerechtge
macht«116 wird117. 

Bevor wir uns nun dem dritten tragenden Element des in Gal2,16 formulier
ten Grundsatzes zuwenden - der Rede von den lQYa v6f.LO'U -, gilt es noch ein 
sprachliches Problem im Zusammenhang der Aussage über den Glauben in 
2,16a zu klären. Die Partikeln et f.I.Tt bzw. tav f.Lil haben klassisch eigentlich die 
Bedeutung »außer«, »außer wenn«, »wenn nicht«118 und werden auch im 

113 Gegen R. BULTMANN, Art. 7UO'te'Ö(I) X'tl, ThWNTVI, 224; DBRS., Theologie des Neuen 
Testaments, 276f. Zumindest mißverständlich formuliert auch F. MussNER, aaO., 170: .. Der 
Glaube ist die gemäße Antwort auf ein konkretes Gnadenangebot Gottes« (Hervorhebung im 
Original). Zutreffend hingegen H. ScHUER, aaO., 93: .. Das heißt aber, daß Christus Jesus den 
Glauben, in dem man an ihn glaubt, setzt, nun aber[ ... ) nicht dadurch, daß er ihn sozusagen 
herausfordert, sondern dadurch, daß er ihn gibt. Der Glaube an Christus Jesus lebt als Glaube 
an ihn durch ihn.« 

114 S. H. ScHuER, aaO., 89f. Daß man auch bei Röm 8,30 und Röm 5,17 ("t'fj; &(I)QI!d; "t'fj; 
l'lLxai.OO"Ö'VTJ; lal1ßavOV"Ce;) an die Taufe zu denken habe, wie H. ScHUER, aaO., 89, Anm. 9, 
sagt, läßt sich an den Texten selbst keineswegs erweisen. 

m Röm 10,8.17; Gal3,2.5; 1Kor2,4f.; 1 Thess2,13. 
116 H. SCHUER, aaO., 90; ähnlich, aber vorsichtiger F. MussNER, aaO., 173f.: .. wobei 

vielleicht an die Taufe mitgedacht ist.« 
117 Andernfalls wäre es auch schwer verständlich, daß Paulus seinen Auftrag als auf die 

Verldlndigung des Evangeliums beschränkt verstehen kann (s. 1 Kor 1,14-17). DieTaufe hat 
bei Paulus eher den Charakter der Bestätigung und Bezeugung als den der sakramentalen 
Vermittlung der Rechtfertigung. 

11s R. KOHNERIB. GERTH, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, 11/2, Darm
stadt 1966 ( = 3. Aufl., Hannover/Leipzig 1904), § 510,4b; § 577,8. 
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Neuen Testament häufig zur Einführung einer Ausnahme gebraucht119• Diese 
exzeptive Bedeutung wird verschiedentlich auch ftlr Gal 2,16a vorausge
setzt120, was dann die Position in 2,16a lediglich als eine »ZUsätzliche Bestim
mung«121 erscheinen läßt. Demgemäß erläutert U. Borse 2,16a: »Für die Juden 
[ ... ] muß zu ihrem bisherigen Leben, das durch die Vorschriften des Gesetzes 
bestimmt ist, der Glaube hinzukommen, wenn sie die Rechtfertigung erlangen 
wollen.«122 Sowohl vom Kontext des Galaterbriefes wie von den entsprechen
den Formulierungen im Römerbrief (3,20-22.28) her ist der Dual lqya 
VOJ.&OU I :n:(o·ns allerdings eindeutig als unbedingter, absoluter Gegensatz zu 
verstehen, so daß ~av I.LTJ hier eine ausschließliche Alternative einleiten müßte. 
Nun kommt es im Neuen Testament nicht selten 123 zu der vom Aramäischen 
begünstigten 124 Vertauschung von d I.LTJ (exzeptiv »außer«) und MM (adversa
tiv »aber«) 125, womit auch in Gal2, 16a nichts gegen die Wiedergabe des ~av I.LTJ 
mit »Sondern vielmehr«, »sondern allein« spricht 126. 

Schließlich bleibt bei der grundsätzlichen Formulierung in 2,16a noch zu klä
ren, was Paulus präzise mit dem terminus ~QYa VOtJ.OU meint, der im Neuen 
Testament nur bei ihm erscheint. Dabei gebraucht er siebenmal die Wendung 
~~ ~QYCO'VVOtJ.OU (Röm 3,20; Gal2,16 {3x}; 3,2.5.10) und viermal die Kurzfor
mel ~~ ~QYCO'V (Röm 4,2; 9,12.32; 11,6). In Röm 3,28 findet sich das Präpositio
nalgefüge xmQts ~QYCO'V VOJ.&O'U, das in Röm 4,6 in der Kurzform XO>Qts 1Q'YC0'V 
aufgenommen wird. Bezeichnenderweise kann Paulus im Zusammenhang von 
Rechtfertigungsaussagen auch ausschließlich vom Gesetz sprechen- und zwar 
in den Wendungen tvv6tJ.CP (Gal3,11; 5,4; Phil3,6), ~x ('toil) VOJWU (Röm 10,5; 
Gal3,21; Phil 3,9) und 6..0. VOJ.&O'U (Gal2,21). 

11!1 S. zu den Belegen BAVBIIIALAND, Art. Bl, 443, Vl9a; Art. MY, 426, 13b; vgl. BDR 
1376,1. 

120 So bei E.D.BUJ.TON, aaO., 121; BDR 1376, Anm.2; U.BoJ.SE, aaO., 112. U. WJLJt· 
KENs, Aus Werken des Gesetzes, 88 u. ebd., Anm.22, spricht inkonsequenterweise unter 
Verweis auf BDR 1376 von einer •betonten Ausnahme«, übersetzt aber dann doch adversativ 
mit »SOndern allein«; Ihnlieh H. D. BBTZ, aaO., 113.116f., Anm. 38. 

121 SoU. BouB, ebd. 
122 U. BouB, aaO., 112f. 
123 S. neben Röm 14,14; 1 Kor 7,17und Oal1,7 (1,19 umstritten!) Mt 12,4; Mk 9,8 (v.l. zu 

6Ua); Lk 4,26f.; Job !5,19 und neben dem blutig zitierten Beleg Apk 21,27 auch Apk 9,4. 
1:u Da ICV\C sowohl für klass. eC l"t'J als auch für cUM steht; s. M. BLACK, Die Muttersprache 

Jesu. Das Aramaische der Evangelien und der Apostelgeschichte, BW ANT F. 6, H.lS, 
Stuttgart 1982, 114. 

125 Grundsitzlieh auch BDR f 448, Anm. 9; im Hinblick speziell auf Oal 2,16a s. M. ZI!I.
WICK, Oraecitas BibHca. Novi Testamenti exempHs illustratur, !5. Aufl., Rom 1966, 470; 
J. H. MOULTONIW. F. HowAIID, A Grammar of New Testament Greek, vol. n, Accidence, 
Word-Formation, Semitisms, Edinburgh 1920, 468. 

126 Mit F. SmPPBRT, aaO., 144; TH. ZAHN, aaO., 122, Anm. !57; A. OBPKB, aaO., 90; 
H. ScHuB&, aaO., 92, Anm. 6. 
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In der Regel wird in der exegetischen Diskussion seit P. Billerbeck127 für 
~QYa v6twu in Analogie zu dem rabbinischen Ausdruck 11i'711 die Bedeutung 
»GebotserftJllungen« angegeben128. So sieht H. Schlier in den ~QYa v6twU 
»konkrete Werke( ... ], die die Tora fordert und die als getane Werke die Tora 
erfüllen«129. Auch nach E. Käsemann ist »an konkrete Einzeltaten gedacht«. 
»Es handelt sich um solche Werke, die, ausdrücklich von der Tora gefordert, 
sie zugleich erfüllen. Sie sind den >guten< Werken etwa der Liebestätigkeit 
vorgeordnet und stehen den nach Gutdünken selbst erwählten Werken entge
gen.«130 Nach U. Wllckens ist t~ ~QYOOV v6twu entsprechend mit »aufgrund 
der Erfüllung der elementaren Gebote der Tora« zu übersetzen 131 . 

P. Billerbeck selbst kannte seinerzeit noch keinen Beleg für das hebräische 
Äquivalent zu dem von Paulus verwendeten Terminus ~a v6twu, der hebrä
isch mit i11il1 'W~~ wiederzugeben ist. Er konnte als nächste Parallele nur auf 
syrBar 57,2 verweisen, wo von den» Werken der Gebote«, den opera praecep
torum, gesprochen wird, die zur Zeit der Erzväter vollbracht wurden 132. Die
sen »Werken der Gebote« (hebr. ";,711 'W~~) wird syrBar 48,38 der Wandel in 
den eigenen, nicht an der Tora orientierten Werken - in operibus suis -
entgegengesetzt. Dementsprechend interpretiert P. Billerbeck die ~QYQ v6-
IWU bei Paulus als» Werke, die das Ergebnis der Gesetzesbeobachtung oder der 
Gebotserfüllung sind« 133. In der rabbinischen Literatur findet sich als terminus 
technicus für diese C'tv~~ der Gebotserfüllung der Begriff 11i,711. Mit i1J'711 wird 
dabei einerseits das Gebot (tvtoÄ.i)), andererseits vor allem »das aus der 
Gebotserfüllung resultierende Werk« 134 bezeichnet. Durch diese Interpr~ta
tion der ~QYa v61WU auf dem Hintergrund des rabbinischen Verständnisses 
der 11i'711 hat sich in der exegetischen Diskussion seitdem die Bedeutung »Ge
botserfüllung« »in dem konkreten Sinn= >Frucht, Ergebnis desErfüllenseines 
Gebotes<= Gesetzeswerk« 135 durchgehalten. 

Nun empfiehlt sich allerdings aufgrund der oben angeführten Belege für die 
Rede von den ~Qya bzw. vom v6tws durchgängig eine umfassendere Deutung 
der zentralen Wendung t~ ~QYrov v6twu. Paulus denkt bei den !Qya v6twu 

127 S. BILL. III, 160-162; vgl. Bd. IV/1, 7. Aufl., München 1978 ( • Bill IV/1), SS9f. 
128 G. BERTRAM, Art. ~qyov xt>.., ThWNTII, 631-653, hier 642-649; A. SCIU.A'ITI!R, 

Gottes Gerechtigkeit. Ein Kommentar zum Römerbrief, 4. Aufl., Stuttgart 1965, 130ff.; 
0. MICHEL, Der Brief an die Römer, KEK IV, 14. Aufl., Göttingen 1978, 144, Anm. 8; 
H. ScHLIER, aaO., 91; E. KÄSBMANN, An die Römer, 83; U. Wu.cKENs, Der Brief des Paulus 
an die Römer, Bd. I, 173.17.5; A. OEPXB, aaO., 91. 

129 H. ScHLIER, aaO., 91. 
130 E. KÄSEMANN, aaO., 83. 
131 u. Wu.ciCENs, aa0.,173. 
132 S. BILL.III, 160; vgl. A.F.J.KwN, Die syrische Baruch-Apokalypsc, JSHRZV/2, 

Gütcrsloh 1976, 162. 
133 BILL. III, 161. 
134 Ebd. 
135 Ebd. 
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offensichtlich nicht nur an die konkreten Einzeltaten der GebotserfUllung, 
sondern an die grundsätzliche Bejahung und umfassende Befolgung der ganzen 
Tora 136, die sich in Haltung und Thn konkretisierende Toraobservanz. Daß 
derjenige, der sich durch Beschneidung der Tora unterstellt hat, verpflichtet 
ist, die ganze Tora zu halten, ruft Paulus in Gal 5,3 nachdrücklich ins Bewußt
sein - öcpeLA.2n)~ eadv öAO'v 'tOv VOJ.LOV :ltOLfloaL. Demgemäß ist auch jede 
Beschränkung des hier bezeichneten VOJW~ auf das Ritualgesetz - was vom 
Kontext Gal 2,11-14 her hinsichtlich der Speisevorschriften erwogen werden 
könnte137 - oder in anderem Zusammenhang auf die ethischen Teile derTora, 
das »Sittengesetz« 138, unsachgemäß. Es geht nach Paulus bei der Existenz 
unter dem Gesetz- dem ilno VOJ.LOV elvaL (Gal4,21)- um die uneingeschränk
te Verpflichtung zur Toraobservanz. 

Dabei setzt Paulus voraus, daß die Tarabefolgung als Weg zur Gerechtigkeit, 
d. h. zum Heil, angesehen wird. Der Ausdruck ÖOOL is fQYW'V VOJW'U etoLv 
(Gal3,10) bezeichnet diejenigen, die das Heil auf dem Weg derToraobservanz 
gewinnen wollen, die »durchs Gesetz gerechtfertigt werden wollen« (vgl. Gal 
5,4: ohL'VE~ ev 'VOJ.&CP 6Lxawila&e). Sosehr diese Möglichkeit fUr Paulus absolut 
ausgeschlossen ist, sowenig hat die Rede von den fQ'Ya 'VOJW'U bei ihm einen 
»abwertenden Klangc139 oder erfährt sie »eine Zuspitzung im nomistisch
abfälligen Sinnec140• Die Unmöglichkeit, durch Taraobservanz gerechtfertigt 
zu werden, ist fUr Paulus nicht ursächlich darin begründet, daß die lgya vcStWu 
»dem überheblichen Streben der Menschen nach Selbstgerechtigkeit [entsprin
gen]c141 und »mi8verstanden[e] und herabgewürdigt[e] Gesetzeswerk[e] des 
Alten Bundes«142 sind. 

In Hinsicht auf eine weitergehende Interpretation der dreimaligen Versiche
rung, daß aufgrund von Taraobservanz niemand gerecht wird, ist im Zusam
menhang der Exegese von Gal 2,16 noch Zurückhaltung geboten. Paulus 
konstatiert in diesen abbreviatorisch formulierten Sätzen lediglich die Unmög
lichkeit, durchs Gesetz zum Heil zu kommen, ohne schon die Ursache und die 
Gründe zu entfalten. Von V. 17 her wird deutlich werden, daß die Tatsache des 

136 Vgl. auch 0. HoPJUS, »RechtfertiJUDI des Gottlolenc als Thema biblilc:her1beolCJBie, 
in: Ders., Paulusstudien, 121-147, hier 127, Anm. 3S; ous., Das Gesetz des Mole und das 
Gesetz Christi, in: Ders., Paulusstudien, S0-74, hier 68; E.KAIBMANN, aaO., 83, im An
IICbluS an E. LoHMBYBil, »GesetzeiWel'kec, in: Ders., Probleme paulinilc:her1beolosie, Stutt
prt o.J., 31-74, hier 67: »(lgya vOf&OV bedeutet] •Dienst des Gesetzes• als der reHgiöaen 
OrdnUß8, die dem MeiiiChen gesetzt ist«. 

137 S. zu den Alteren Vertretern dieser BeiChrllnkung F. Smm!KT, aaO., 143; dagegen auch 
F. MussNBR, aaO., 189; F. SIBJIPDT, ebd. 

138 Vgl. auch F. SIBI'PDT, aaO., 143f.; H.IUJsANBN, Paul and the Law, 23-28, der aller-
dinp zwilchen der bewußten und der faktilchen Unterscheidung differenziert (1. aaO., 2Sff. ). 

13!1 So 0. MlcHBL, aaO., 144. 
140 So A. OBPD, aaO., 91. 
141 Gegen 0. BDTLUI, aaO., 648. 
142 0. BDTRAM, aaO., 649. 
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Sünderseins in einem kausalen Zusammenhang mit dem Angewiesensein auf 
den Glauben an Christus steht. In dieser formal an Petrus als Judenchristen 
gerichteten Rede geht es Paulus aber umgekehrt zunächst darum, vom fakti
schen Christusglauben der Judenchristen auf die unbedingte Unzulänglichkeit 
der Taraobservanz zu schließen, um auch in bezog auf diese Konsequenz einen 
Konsens zu erreichen. In V.16 mit G. Ebeling einen »Niederschlag mannigfa
cher Erfahrungen des Scheiteros und der Anfechtung«143 sehen zu wollen 
hieße, die Struktur und Argumentationsweise des Abschnitts zu verkennen, in 
dem auf die theologischen Implikationen des Glaubens an Christus und nicht 
auf die Erfahrungen mit dem Gesetz abgehoben wird. 

Auch kann die Streitfrage, ob Paulus hier lediglich ein »Faktizitätsurteil« 
fällt 144 oder ob er von dem grundsätzlichen Unvermögen des Gesetzes und der 
prinzipiellen Unmöglichkeit der Gerechtigkeit aus Werken ausgeht145, von Gal 
2,15-21 her noch nicht eindeutig beantwortet werden. So läßt sich einerseits 
allein von diesem Text her nicht mit U. Wilckens sagen, daß die Juden nur im 
Blick auf ihr Tun den Heiden gleichstehen, aber »die jüdische Gesetzesüberlie
ferung im ganzen als zur Rechtfertigung führender Faktor [nicht] ausgeschlos
sen werden solle« 146, noch läßt sich andererseits mit G. Klein dem Abschnitt 
entnehmen, »daß Gesetzeswerke, unabhängig von der Frage nach ihrer Ver
wirklichung, grundsätzlich keine Rechtfertigung hergeben«147, was darauf hin
auslaufen würde, daß auch der Gehorsam und der Wille zum Erfüllen der 
Gebote als Sünde erscheint148 - gemäß der dezidierten Aussage R. Bultmanns: 
»Schon die Absicht, durch Gesetzeserfüllung vor Gott gerecht zu werden, ist 

143 G. EBEUNG, Die Wahrheit des Evangeliums, 174f. 
144 U. WILCKENS, Aus Werken des Gesetzes, 89; DERS., Der Brief an die Römer, Bd.l, 

174f. 
145 SoG. KLEIN, Sündenverständnis und theologia crucis bei Paulus, in: Theologia crucis

signum crucis (FS Brich Dinkler), Tübingen 1979, 249-282, hier 259-261.267-269; DERS., 

Art. Gesetzm, TREXIll, Berlin 1984, 58-75, hier 70f. Zutreffend, aber zu früh bemerkt 
H. HOBNER, Das Gesetz bei Paulus, 16: ,.Die Unfähigkeit des Gesetzes zur Rechtfertigung ist 
hier zwar nicht direkt ausgesprochen, aber doch deutlich vorausgesetzt: Man wird durch 
Gesetzeswerke nicht gerecht, weil das Gesetz nicht zu rechtfertigen vermag.« Das geht erst 
aus den Ausführungen von Kap 3 hervor. 

146 U. WILCJCBNS, Aus Werken des Gesetzes, 89. U. WILCJCBNS bestreitet sogar, daß Paulus 
davon ausgeht, ,.daß der Mensch nur durch Gottes gnädiges Schenken Gerechtigkeit erlangen 
könne« (aaO., 94). Er läßt dies nur in Hinsicht auf den ,.durch das Gesetz festgestellte[n] 
Sünder« gelten; für ihn gibt es Leben ,.nicht mehr[ I] durch das Gesetz, sondern einzig durch 
den Glauben« (aaO., 92), womit er letztlich voraussetzt, daß es für Paulus seit Adam auch 
einen anderen Menschen als den unter der Sünde gegeben haben könnte. 

147 G. KLEIN, Art. Gesetz m, TRE Xlll, 71. 
1411 So G. KLEIN, aaO., 70f. S. auch die klassischen Ausführungen bei R. BULTMANN, 

Christus des Gesetzes Ende, in: Ders., Glauben und Verstehen, Bd.II, S. Aufl., Tübingen 
1968, 32-58, hier 37ff.; DERS., Römer7 und die Anthropologie des Paulus, in: Ders., 
Exegetica, Tübingen 1967, 198-209, hier 199-201; DERS., Theologie des Neuen Testaments, 
260-270, hier 264 f. 
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die Sünde, die an den Übertretungen nur zutage kommt.« 149 Demgegenüber 
hält Paulus in seinen apodiktischen Sätzen lediglich fest, daß dies die sachliche 
Voraussetzung (V.16a) und der objektive Sinn (V.16c) der Bekehrung zu 
Christus (V. 16b) und daß dies die von der Schrift bestätigte Erkenntnis ist 
(V. 16d): Auch Juden empfangen das Heil nur durch den Glauben an Christus 
und nicht aufgrundvon Toraobservanz1so. 

Doch kommen wir noch einmal auf die Deutung des im Neuen Testament 
nur von Paulus verwendeten Begriffs ~a v6!J.OO selbst zurück. Inzwischen 
läßt sich nämlich das umfassende Verständnis von fQYa v6!J.OO im Sinne von 
Toraobservanr. - als der Befolgung der ganzen Tora - im Gegensatz zu der 
eingeschränkten Bestimmung »Gebotserftlllungen« auch traditionsgeschicht
üch stützen. Während P. Billerbeck nur auf den Begriff ni:J~ 'W~ gemäß syrBar 
57,2 als nächster Parallele verweisen konntem, Hegt uns jetzt mit 40 flor I,7 
auch ein Beleg für das hebr. Äquivalent :1,1n 'WJ~152 vor. In dieser Sammlung 
eschatologischer Midraschim, in der 2Sam 7,7-14; Ps 1,1 und 2,1f. nach Art 
der pescharim ausgelegt werden153, wird unter Hinweis auf 2Sam 7,10f.; Ex 
15,17f. (40 flor I,2f.) von dem zu erbauenden Heiligtum gesprochen, in dem 
Israel als Räucheropfer vor Gott :1,1n •tr~. »Taten des Gesetzes« 154, darbrin
gen soll. 

Wichtiger noch als der Beleg für die außerpaulinische Verwendung des 
Begriffes ~a WIJ.OO = :11~n "W~ ist in unserem Zusammenhang, daß mit 4 0 
flor ll,2 auch ein Beleg für das von uns vertretene umfassende Verständnis von 
!Qi'a Wf.&OU bei Paulus geboten wird 155• In fragmentarischem Zusammenhang 
wird hier unter Bezug auf Dan 12,10; 11,32 als Ziel der Zeit der Lluterung 
("1,11.:1:1 nJ) angegeben, daß die Gerechten das ganze Gesetz halten, d. h. tun 
werden- :1,1n:1 ;,:» nac 1t111. Damit ist auch in 40 flor I,7 und 11,2 bei den 
»Taten des Gesetzes« nicht nur an einzelne, konkrete »Gebotserfllllungen«, 
sondern an die umfassende Toraobservanr. gedacht - selbstverständüch ohne 

1411 R. BULTMANN, Römer?, aaO., 200. 
uo Vgl. J. BBCDR, Der Brief an die Galater, 30: •sonst hlltten wir Juden bleiben können.« 
m s. BJLJ.. m. aao .• 160f. 
1$2 Text nach J. M. Au.Boao, Frapnents of a Qumran Sc:ron of Eschatological Midrasim, 

JBL 77 (1958), 3S0-354; DEliS., Discoverlet in the Judaean Deaert of Jordan V, Qumran 
Cave4,1 (40 158-40 186), Oxford 1968, 54f.; E. LoHSB, Die Texte aus Qumran. Hebrlilch 
und deutsch, 2. Aufl., Darmstadt 1971, 255-259. Vgl. auch 0. HoPlus, •Rechtfertigung dea 
Oottloeenc, aao •• 127. 

153 Vgl. A.DUPONT-SoMMBR, Die eaenilchen Schriften _vom Toten Meer, übers. v. 
W. W. Müller, 111bingen 1960, 33Sf.; E. LoHSB, aaO., 255. 

154 Mit J. M. AI.uloRo, Discoveries in the Judaean Desert of Jordan V, 54: •works of the 
lawc; Y. YADJN, AMidruh on 2Sam Vß and Ps 1-n (40 Plonlegium), Israel Exploration 
Journal9 (1959), 95-98, bier 96: .cieedl oftbe lawc; vgl. E.I..oan, aaO., 2S6f.; J.MI.JD/ 
K. Sc:avua, Die Qumran Elloner. Texte der Sdlriftrollen und Lebenabild der Gemeinde, 
MOnc:ben/Basel1982, 307; A. DUPONT-SoMMBI., aaO., 337f., Anm. 7. 

us S. zum Text die Ausgaben von J. M. Au.l!oao, Discoveries in the Judaean Desert of 
Jordan V, S3f.; E.l..omm, Die Texte aus Qumran, ab der 2. Aufl.(l) 1971, 2S8f. 
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die paulinischen torakritischen Implikationen. Hier wie dort geht es bei den 
~Qya VOf.I.O'U jedenfalls um das 6A.ov 'tOv VOJWV xotflaat (Gal 5,3). 

Fassen wir das zu V. 16 bisher Gesagte zusammen, so können wir festhalten: 
Mit dem aufwendigen, aber klar strukturierten Satzgefüge V. 16 führt Paulus 
die zentralen Begriffe seiner Rechtfertigungslehre-durch die dreimalige Nen
nung eines jeden Elementes besonden nachdrücklich - in die Debatte ein. 
Dabei formuliert er die Grundaussage schon im einleitenden, kausal aufzulö
senden Partizipialsatz als Satz des Glaubenswissens vollständig aus: »Weil wir 
wissen, daß der Mensch nicht aufgrund von Taraobservanz gerechtfertigt wird 
(d. h. nicht aufgrundvon Taraobservanz das Heil erlangt), sondern ausschließ
lich durch den Glauben an Jesus Christus ... «Mit xat ft!J.I!i~- das das ft!J.I!i~ von 
V. 15 inhaltlich wieder aufnimmt- wird dann der Hauptsatz eingeleitet, in dem 
die gemeinsame Voraussetzung des Paulus, des Petrus und der anderen Juden
christen als Ausgangspunkt der Argumentation konstatiert wird: der Glaube 
an Christus Jesus. 

Unstrittig ist zwischen Paulus und den anderen Judenchristen, was auch im 
folgenden Finalsatz als der objektive Sinn und Zweck der Bekehrung der Juden 
zu Christus zuent angesprochen wird: » ... damit wir gerechtfertigt werden auf 
Grund des Glaubens an Christus«. Auch sie, die von Geburt Juden sind, sind an 
Christus gläubig geworden, um durch den Glauben an ihn den rettenden 
Freispruch von Gott zu empfangen. Darin besteht zwischen allen Judenchristen 
Konsens. Aber umfaßt diese Übereinstimmung auch die Auffassung Ober die 
Bedeutung der Sinai-Tora für die an Christus Glaubenden? 

In Hinsicht auf die der Rechtfertigungsaussage folgende Negation, die sich 
für Paulus zwangsläufig aus der eben formulierten Position ergibt, bzw. im 
Hinblick auf die damit verbundenen liDplikationen und Konsequenzen möchte 
Paulus gerade mit Hilfe seiner Argumentation von Gal2,15-21 den Konsens 
herbeifOhren. Daß nach der Auffassung des Paulus zwischen ihm und seinen 
judenchristliehen Gesprächspartnern noch keine Einmütigkeit erreicht ist, 
zeigt sich eineneits an der Dantellung des auslösenden Konfliktes durch 
Paulus in 2,11-14 und andererseits an den abgrenzenden Formulierungen in 
2,18.19,. vor allem aber in V. 21, in dem der Apostel die einzige für ihn 
denkbare Alternative zu seinem Tora-Ventändnis noch einmal explizit be
nennt- olmlieh das Festhalten an der 6La VOfWU 6Lxai.O<J'6vtt. 

Nachdem also durch den Partizipialsatz und den Finalsatz Grundlage 
(V.16a) und Sinn (V.16c) der Bekehrung zu Christus nach Position und 
Negation bewußtgemacht worden sind, wird in V. 16d als Begründung der 
Schriftgemäßheit abschließend ein Psalmzitat angeführt. Dieses Zitat aus Ps 
142,2 LXX weicht allerdings in dreifacher Hinsicht von dem Wortlaut der LXX 
ab. Zunächst wird die adverbiale Bestimmunslv6ntt6v aou, die in der Parallele 
Röm 3,20 in der 3. Pen. aufgenommen ist, in Gal 2,16 übergangen; sodann 
wird xa~ tlbv, das der LXX-Text in Übereinstimmung mit dem MT bietet, 
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durch mioa a~ ersetzt und schließlich die Wendung ~ fQycov VOIJDU dem 
Zitat hinzugefügt. 

In Anbetracht dieser Abweichungen wird von F. Sieffert bestritten, daß es 
sich hier um einen bewußten Schriftbeleg und nicht nur um einen »unwillldlrli
chen Anklang« handelt 156• Allerdings erschiene dann die nochmalige Wieder
holung der negativen Aussage von V. 16a in diesem Fall als überflüssig157, da 
die allgemeine Gültigkeit des Satzes schon durch den Begriff lkv&Q<mtO!; und 
nicht erst durch die Bezeichnung xäaa a6Q; zum Ausdruck kommt158• Auch 
F. Mußner möchte in dem Abschluß von V.16 kein »Reflexionszitat«, sondern 
»nur ein sog. Kontextzitat« sehen 1511 und bezweifelt, daß die Wiederholung der 
Aussage in Worten der Schrift »den schriftunkundigen Lesern, zu denen doch 
auch die ersten Adressaten des Briefes zu rechnen sind«, überhaupt auffällt160. 

Dabei geht Mußner bei seiner Ablehnung der Stelle als Schriftbeweis161 davon 
aus, daß »die eigellllllchtige Einfügung von ~ fgycov VOIJDU in den Psalmtext 
den Sinn des ,Zitats< total [verändert]« 162• 

Zwar trifft es zu, daß Paulus die für unseren Kontext wesentlichen Worte ~ 
IQymv vOf.IDU dem Zitat selbst hinzufügt 163, doch ist damit noch nicht per se 
ausgemacht, daß er den Sinn des Psalmworts »total« verändert164 und »ohne 
Bedenken das Entscheidende erst in das Schriftwort ein[trägt)«165• Deshalb ist 
es erforderlich, die Veränderungen nicht nur formal, sondern vor allem inhalt
lich differenziert zu beurteilen. Zunächst ist die Auslassung der präpositiona
len Wendung »vor dir« (ivdm..OV aou) ohne sinnverändernde Bedeutung, da 
bei 6LxaLOi)CJ'&aL - sowohl im traditionellen Sinne von »als gerecht erfunden 
werden«, »als gerecht dastehen« als auch im spezifisch paulinischen Sinne von 
•gerechtfertigt werden«, d. h. »den rettenden Freispruch empfangen«, »das Hell 

1!6 F. SII!I'PDT, aaO., 146. DaS schon »der Mangel einer Anführungsformel« gegen den 
Scbriftbezug spreche, wie F. SII!I'PDT, ebd., sagt, wird durch die verschieden angefllhrten 
Sc:hriftzitate in Kap 3 widerlegt. Als Zitat wird der Satz hingegen von den meisten Auslegern 
betrachtet; s. z.B. Ta. ZAHN, aa0.,12S; 0. MICHBL, Paulua und seine Bibel, Darmstadt 1972 
( = Gfltersloh 1929), 76; H. San.out, aaO., 94; A. OEPJCE, aaO., 91; H.RÄJSÄNEN, Paul and the 
Law, 162f., Anm. 2. 

157 Mit H. San.out, aaO., 94, Anm. 5. 
158 Gegen F. SIEPPI!Irr, aaO., 145. 
159 F. MUSSNBII., aaO., 174. 
1110 F. MUSSND., aaO., 175. Demgegenüber ist hier wie bei der ganzen folgenden Alpmen

tatioll mit der Schrift in1 Galater- und Römerbrief vorauszusetzen, daS die hellenistischen 
Gemeinden zur Zeit del Paulus mit der LXX als ihrer Heiligen Scbrift selblltverstlndlich 
vertraut waren. 

161 S. dqegen auch die Parallele Röm 3,20 in1 eindeutigen Zusammenhang des Schriftbe
weises Röm 3,10-20. 

162 F. MUSSNER, aaO., 174f. u. Anm. 37; mit PR. VJELHAUER, Paulus und das Alte nsta
ment, in: L. Abramowski/J. F. G. Goeters (Hg.), Studien zur Geschichte und Theologie der 
Reformation (FS Ernst Bizer), Neukirchen 1969,49. 

163 S. auch 0. MicHEL, aaO., 76; A. OBPD, aaO., 91. 
164 So F. MUSSNER, aaO., 174f. 
165 PR. VIELHAUER, aaO., 49. 
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erlangen« - auf jeden Fall an ein Geschehen coram deo gedacht ist, was auch 
durch die Aufnahme der Wendung tvc.O:rtwv a'Ö'toO in Röm 3,20 bestätigt wird. 

Der Ersatz des :rtac; ~ölv durch :rtaoa oaQs sollte ebenfalls nicht überbewertet 
werden, zumal auch in der vielzitierten Parallele äthHen 81,5 davon gespro
chen wird, daß »keiner, der des Fleisches [ist]«, d.h. »kein Sterblicher«, vor 
dem Herrn gerecht ist166• Falls Paulus nicht einfach eine andere Textversion 
vorlag, läßt sich die Abweichung mit H. Schlier u. a. dadurch erklären, daß 
:rtaoa oC&Qs »für ihn vielleicht einen stärkeren Ausdruck für die gesamte 
Menschheit, die er hier ja betont im Auge hat, darstelltcc167• Noch wahrscheinli
cher ist aber, daß Paulus den Ausdruck »jeder Lebende« (:rtdc; ~ölv) in diesem 
Zusammenhang vermeidet, weil er ~ftv/f;<.O'f) sonst im theologisch gefüllten Sinn 
zur Bezeichnung des neuen Lebens der Glaubenden verwendet - so in Gal 
2,19f. gleich fünfmal168• Jedenfalls wird mit :rtaoa oC&Qs wie mit dem Ausdruck 
oaQs in Gal2,20 lediglich auf die »Hinfälligkeitcc169, die »0hnmachtcc170 und 
Sterblichkeit des Menschen abgehoben; an die oaQs als Antonym zu :rtVB'OJ.W im 
Sinne der von diesem Dual bestimmten AbschnitteGal 5,16-25 und Röm 
8,4-13 ist hier nicht gedacht. Es geht um den Menschen »als solchencc171, nicht 
speziell um das »selbstsüchtige, Gott widerstrebende lchcc172, »die fleischliche 
Begierde (vgl. 5,16f.), die auf Sünde und Verderbtheit angelegt istcc173• 

Nun wird das Verdikt totaler Sinnveränderung des Zitates durch Paulus vor 
allem mit der Einfügung des lnterpretaments e!; !QY(I)'V v6J.IOU begründet. 
Jedoch erweist sich auch diese Modifikation als durchaus stringent. Paulus 
bezieht sich zur Unterstützung seiner Rechtfertigungsaussagen nicht ohne 
Grund gerade auf den 142. Psalm (LXX). In diesem Klagepsalm erfleht der von 
Feinden Verfolgte (V. 3.12) Jahwes Einschreiten (V.1.6ff.), seine Hilfe 
(V. 9.11) und Führung (V. 8.10). Entscheidend ist dabei, daß sich der Psalmist 
nicht etwa auf seine eigene Unschuld und Gerechtigkeit beruft- wie es z. B. in 
Ps 7,9; 25,1 (LXX) 174 geschieht-, sondern ausschließlich auf Gottes Zuverläs
sigkeit (cU:ft~eLa V.1), Barmherzigkeit (!Aeoc;V. 8.12) und Gerechtigkeit, d.h. 

166 Vgl. S. UJWG, Das äthiopische Henochbuch, JSHRZ V/6, Oiltersloh 1984, 666 u. ebd. 
Anm. Sc. Mit »kein Fleisch« übersetzen E. KA.'UTZSCH, Die Apokryphen und Pseudepigra
phen des AT, Bd.ll, Darmstadt 1975 (• 'IUbingen 1900), 285; P.Rmssl.n, Altjüdisches 
Schrifttum außerhalb der Bibel, 4. Aufl., Freiburg u. a. 1979 ( • HeidelbeiJ 1928), 414. 

167 H. Scm.mlt, aaO., 95. 
161 Mit G. BluwNo, aaO., 172; vgl. auch Verwenduni und Verstllndnil von Hab2,4 in Gal 

3,11; Röm 1,17. 
ue Mit TH. ZAHN, aaO., 125. 
170 Mit G. EBBUNG, aaO., 172. 
111 H. ScHUl!ll, aaO., 95. 
172 So H. W. BBYDIP. ALTBAus, Der Brief an die Oalater,19. 
173 SoU. BoiSB, aaO., 114. 
174 Vgl. Hiob27,6. 
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»Heilstreue« (6txatOO'Ö'YTJ V. 1.11), vertraut175. Fordert der Beter in Ps 7,9 und 
25,1 (LXX) Jahwe als König und Richter ausdrücklich auf, ihn gemäß seiner 
eigenen Gerechtigkeit und Unschuld zu richten, d. h. hier, ihm zu seinem Recht 
zu verhelfen (xgiv6v !J.E, x'ÖQtE, xa'ta tiJv 6txai.00'6TJv J.10U ••• ), so bittet der 
Psalmist in Ps 142,2 (LXX) Gott ausdrücklich, nicht mit ihm ins Gericht zu 
gehen (l'it doi~:D1Js els xgww f.'E't<l 'toO 600Aou ooo). Als Begründung dieser 
Bitte wird dann die herausragende Erkenntnis »völlige(r) Schuldverfallenheit 
der menschlichen Existenz«176 formuliert: Ö'tL O'Ö 6LxaLCO'&fJonaL ivc1m:L6v OO'U 

nds t;&v. Diesen Psalm, in dem dem Menschen jede eigene Gerechtigkeit 
grundsätzlich abgesprochen wird und nach dem der Beter sich nur auf Gottes 
Gerechtigkeit berufen (V. 1.11) und an seinen heilbringenden Namen appellie
ren kann (V.11)177, erkennt Paulus unschwer als Aussage des aus Gottes 
Erbarmen (V. 8.12) durch den Glauben gerechtfertigten Menschen -was ana
log bei der Aufnahme von Ps 31,1 f. (LXX) in Röm 4,6-8 zu beobachten ist. 

Auf diesem Hintergrund aber erweist sich die Erläuterung des Zitats durch 
Paulus nicht etwa als »total« sinnverändernd 178, sondern vielmehr als »konse
quent«179 und »sinngemllß«1so. Denn der Satz, daß kein Sterblicher gerechtfer
tigt wird, d. h. das Heil erlangt, gilt ftlr Paulus nicht absolut, sondern lediglich 
unter Absehung von Christus - bis zum »Kommen des Glaubens« (G~ 
3,23-25)181. Denn im Glauben wird ja der Mensch, der an sich das Heil nicht 
erlangen könnte, durch Christus gerechtfertigt. 

Während es sich in Hinsicht auf die Heiden fflr nicht an Christus glaubende 
Juden wie ftlr Judenchristen (Oal 2,1Sf.) von selbst versteht, daß diese als 
Heidenper se SOnder sind ( ~ Hv&v c\I'«Qtt)Ao(), ist die hoffnungslose Schuld
verfallenheit derer, die auf der Grundlage der Taraobservanz leben wollen 
(6oroL ~ 1QY0>V v6J.&OU elo(v Gal3,10), gerade heftig umstritten. Nun geht der 
142. Psalm (LXX) aber eindeutig von der Schuldverfallenheit aller Menschen 
(nfts t;&v)- inklusive des Psalmisten- aus, so daß Paulus ihn zu Recht auch auf 
diejenigen bezieht, die ~ 1QY0>V v6J.&OU, aufgrund der Toraobservanz, die 
Gerechtigkeit zu gewinnen suchen. Da kein Mensch vor Gott •als gerecht 
erfunden wird« (Ps 142,2 LXX) - auch nicht die 6ooL ~ fQymv v6J.&OU elo(v 
(Gal3,10) -,kann auch kein Mensch an sich, d.h. unabhlngig von Christus, 
»den rettenden Freispruch empfangen« bzw. »das Heil erlangen« (Oal2,16; 

175 Mit H.-J. Kuus, P'lalmen, Bd. ß, BKXV/2, 4. Aufl., Nevldrchen 1972, 935-939, bier 
9361. Vgl. auch A. WIIISIIR, Die Psalmen, Bd. ß, ATD 15, OOttingen 1959, 547. 

176 H.-J. Kuus, aaO., 937. 
177 Mit H • ..J. Kuus, aaO., 938. 
171 So P. MUSSND, aaO., 174f. 
179 Mit D.l.OHDIANN, Der Brief an die Galater, 43. 
liD Mit 0. BnuNo, aaO., 172; vgl. auch A. OIIPD, aaO., 91: •Paulus trifft &erade den 

tiefsten religiölen SiDn clel Paalmwortel.c Oeaen P. Mu8nen Kritik auch U. BoUB, aDerdinp 
einac:brlnkend, aaO., 114. 

111 Ähnlich o. EBBLINO, aaO., 172; D.l.OHDIANN, aao., 43. 
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Röm 3,20). Durch das paulinische Interpretament ~ fQ'Y(I)'V v6JADU wird die 
Aussage von Ps 142,2 (LXX) also keinesfalls verfälscht, sondern durchaus 
sinngemäß auf alle Menschen - und eben damit auch auf den Menschen im 
Bereich der Sinai-Tora- angewendet. 

Abschließend ist noch festzuhalten, daß das Psalmzitat lediglich den negati
ven Teil der Rechtfertigungsaussagen in Gal2,16 abdeckt182, während in der 
grundsätzlichen Entfaltung in Gal3,1ff. auch die positive Aussage der Recht
fertigung aus Glauben mit Gen 15,6 (Gal3,6; vgl. Röm 4,3) und Hab 2,4 (Gal 
3,11; vgl. Röm 1,17) belegt wird. Im Kontext der antiochenischen Rede geht es 
hingegen zentral um die kontroverse Beurteilung der Toraobservanz; nur der 
Satz: o'Ö ÖLxaLO'O'taL Övii'QOOM~ e; !QY(I)'V V6JADU bzw. die sich daraus ergeben
de Konsequenz für die Beurteilung der Tora ist strittig und muß von der Schrift 
her bewiesen werden. Die positive Feststellung der Rechtfertigung im Glauben 
an Christus hingegen kann in dieser Auseinandersetzung als konsensfähige 
Grundlage vorausgesetzt werden 183. 

3. Ga/2,17 

Wenden wir uns nun dem nächsten Vers der paulinischen Argumentation zu, so 
stoßen wir in der exegetischen Diskussion auf eine verwirrende Meinungsviel
falt184. Die Schwierigkeiten bestehen in dem Verständnis des Konditionalsat
zes mitsamt dem eingeschlossenen Partizipialsatz, in der Bestimmung der 
Apodosis als Frage- oder Aussagesatz und in der Deutung des in V.17b 
zitierten, unvermittelt wirkenden Einwandes XQLO"tt~ d!'CXQ'tw~ ÖLaxov~. 
Dennoch läßt sich auch diese crux interpretum im Anschluß an die oben 
durchgeführte Exegese durchaus als stringente und logische Fortsetzung der 
Argumentation von V.lS an begreifen. Dabei ist es entscheidend, den V.17 
streng im Duktus der bisherigen Aussagen des Abschnitts 2,15-21 zu interpre
tieren, den wir in formaler Hinsicht als Rede an Petrus in Antiochien, im 
Hinblick auf die inhaltliche Entfaltung aber als grundsätzlich-systematisdle 
und auf die galatiscbe Situation hin formulierte Antwort verstanden haben. 

Der Konditionalsatz in V.17a knüpft unmittelbar an V.16 an und stellt die 
pointiert formulierte Folgerung aus dem vorher Gesagten dar185. Zur Erklä
rung von V. 17a sollte deshalb weder unvermittelt und unter Vernachlässigung 

1az Mit G. EBBIJNG, aaO., 173. 
183 Deshalb empfiehlt es sich m. E. nicht, in V. 16a eine »judenchristüche Konsensformeie 

zu sehen, bei der der Ton schon auf der torakritischen Aussage gelegen hat; gegen G. EBE
UNG, aaO., 173. 

184 S. zur älteren Diskussion F.SII!JIIIDT, aaO., 146-1S1; H.LIE'rzMANN, aaO., 16f.; 
A. OEPD, aaO., 92; zur neuereD vor allem G. KLBIN, Individualgeschichte und Weltgeschich
te bei Paulus, 185-192. 

185 Ähnlich F. SIEPFEllT, aaO., 146; G. KLBIN, aa0.,191. 
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des Gedankenfortschritts von V. 15 zu V. 16 wieder auf V. 14 zurückgegriffen 
werden 186, noch sollte die Interpretation der Protasis vom nachfolgenden 
Kontext abhängig gemacht werden187 - sei es von V.18188 oder gar von 
V.2f1B9. 

Eingeleitet wird das Resümee der nachdrücklichen Argumentation von V. 16 
-wie auch sonst Folgerungen bei Paulus190 - mit el öe (»wenn demnach«). xal 
aü-to( gehört der Stellung nach selbstverständlich zum Verbumfinitum e'ÖQ2ih)
J.I.E'V und nicht etwa, wie K. Berger meint191, zum Participium coniunctum 
t'l'toiivt~. Inhaltlich wird mit der grammatisch keineswegs notwendigen Her
vorhebungdes Subjekts durch xal a'Ö'to(, »auch wir (selbst)«, betont an die 
Subjekte von V.15 (IJIJ.8i;) und V.16 (xal IJ!J.8i~) angekn0pft192: »auch wir, die 
wir von Geburt Juden sind, aber im Wissen um die Unmöglichkeit eines 
anderen Weges zum Heil an Christus gläubig wurden ... «Subjekt sind also 
auch in V.17 wieder Paulus, Petrus und alle anderen Judenchristen193 - im 
Gegensatz zu den ~ Hvföv Gj.LCXQ'tmA.o(, den sOndigen Heiden, in V. 151114. 

Das Part. coni. t'l'toiivte~ steht an hervorgehobener Stelle. Es ist als artikel
loses Partizip nicht attributiv195, sondern adverbial zuzuordnen und entspre
chend nicht mit einem attributiven Relativsatz, sondern mit einem Gliedsatz, 
am besten mit einem Modalsatz (»indem wir •.• «), wiedeiZUgeben196. Als~· 

116 So H • .l..on'ziiANN, aaO., 15; F. MuiSNBa, aaO., 176; G. EBBLINo, aaO., 178. 
187 Dapgen auch nacbdrilcldich G. KLmN, aaO., 185ff. 
188 So W. ScmmH.us, Paulus undJakobus, FRLANT, Göttingen 1963, 61ff.; F. MussNI!Il, 

aaO., 177, Anm. 46: •Ohne den Blick auf die unmittelbar folgenden Ausfflhnmgen des 
Apoatell in den VV 18-21 kann derV17nidat richtig aUigelegt werden.« 

1111 SoR.BULTMANN, Zur Auslegungvon Gai2,1S-18, aaO., 395. 
190 S. Röm 3,5; 6,8; 7,16.20; 8,11.17.25; 11,6.12; 1 Kor 4,7; 11,6; 15,12; Gal 3,29; 4,7; mit 

G. KLmN, aaO., 191 und ebd., Anm. 45. 
m K. Baoa, Abraham in den pautinilchen Hauptbriefen, 49, Anm. 3: •Du xat aMo( 

bezieht sich auf du tfJWOY't~ in V.17: selbst wir, die wir die Rechtf'ert:iguq IUdlen«. Damit 
wird der Gegensstz zum Subjekt und der Sinn der ganzen AU888ge völlig verändert: • Wenn im 
Streben nach dieser Rechtfertigung auch wir, die wir sie suchen, wiederum als SilDder 
gefunden werden •.. « (s. ebd.). 

m So grundlltzlich auch G. KuuN, aaO., 190, fflr den aber- entsprechend seiner eigenwil
ligen Bestimmung des Verhlltniues von V. 16 zu V. 15 - die in V.15 bezeidmete gcachic:ht1i
che Differenz zwilchen Juden und Heiden eecbatologilch nur in dialektischer Weise aufgeho
benist (aa0.,183f.190). 

193 Entsprechend F. SIJIIIPI!IlT, aa0.,147; TB. ZAHN, aaO., 127f.; u.a. 
194 Gegen die Interpretation von V. 21 her bei R. BULTMANN I aaO., 395, lpricht llchon, daß 

dieser du betonte Subjekt in V. 16 und V. 17 nicht nur auf die Judencbristen, sondern auf alle 
Christen bezieht, indem er - im Widenpruch zu V. 15 - die Juden und nicht die Heiden als 
entgegeup~etzte Gr68e angibt: •[Du xat fii&Bl;) kann im Zusammenhang doch nur bedeu
ten: >auch wir, die wir durch den Glauben an Christus und nicht wie die Juden dun:h Werke 
gerechtfertigt werden wollene« (aaO., 396). Vgl. zur Kritik an R. Bultmann audl G.ICLmN, 
aa0.,116f. 

195 So z. B. die Übenetzuns Luthen und der ZOid1er Bibel; auch H. W. BIYI!a, aaO., 18; 
H. D. BBTZ, aaO., 113; u.a. 

196 DaS die Auflösung in einen adversativen Nebensatz jedenfalla aUIICheidet, wird im 
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Präs. bezeichnet tTJ'WÜ'VtE~ dem übergeordneten Verbum finitum gegenüber 
hier - wie auch sonst überwiegend 197 - einen gleichzeitigen Vorgang, ist also 
wie der Ind. Aor. Pass. E'ÖQeih]~ auf ein Geschehen in der Vergangenheit zu 
deuten: » Wrr suchten I begehrten, in Christus gerechtfertigt zu werden.« Dar
aus ergibt sieb, daß in V.17a nicht die antiocbeniscbe Situation von V.ll-14 
angesprochen ist, sondern ein vorzeitiges Geschehen. Der Partizipialsatz 
tTJ'tOÜ'Vt~ 6~xaua6fpat tv XQLO't(i) bezieht sieb auf das unmittelbar vorher 
benannte Ereignis des an Christus Gläubigwerdens (xat 'fli'Et~ el~ XQLO'tOv 
'IT)oo'l)v bt~cnE'Uoa~ V.16b), wobei das in tTJ'tELV + Inf. Aor. zum Ausdruck 
kommende Moment der Intentionalität in dem Finalsatz V. 16c (tva 6txat
C0'6m~ b. :n:Lat&O~ XQLO'toil ..• ) seine Entsprechung bat. So wird also mit 
tTJ'tOÜ'VtE~ 6txaLCJ>'6ijvat tv XQLO't(i) in prägnanter Formulierung V. 16 aufge
nommen; und das gesamte im Konditionalsatz in V. 17a beschriebene Gesche
hen flllt zeitlieb und sachlich mit dem in V. 16 beschriebenen Gläubigwerden 
an Christus zusammen198• Ein eschatologischer Vorbehalt der Rechtfertigung 
aus Glauben ist mit der Formulierung »wir suchten (Vergangenheit!), in Chri
stus gerechtfertigt zu werden« keineswegs ausgedrückt199• Wie zu V.16 aus
geführt, versteht Paulus das Recbtfertigungsgescbeben, d. b. das Zum-Heil
Kommen, als ein prlsentisch-eschatologiscbes Ereignis200• 

Mit dem bisher Gesagten ist die Entscheidung über die Interpretation von 
V.17a insgesamt- d 6t .•. E'Ö~j.U!V xat cr6't0t cif.WQ'tO>Ao(- bereits getrof
fen. Im Passiv bat E'ÖQLaxEtV in Gal2,17wie auch in 1 Kor 4,2; 15,15; 2 Kor 5,3; 
11,12 die geläufige Bedeutung »sieb erweisen, erfunden werden als«201, wobei, 
wie häufig, das Moment des Überraschenden, des Unerwarteten mit
scbwingt202. Das Verbum finitum im Ind. Aor. Pass. bezeichnet in dem mit el 
eingeleiteten Konditionalsatz ein remes Geschehen· der Verganaenheit, so daß 
die konditionale Partikel hier folgernd: »wenn demnadl (wie sieb aus dem 
Vorausgegangenen ergibt)«203 zu bestimmen ist. 

folpnden deutlich werden. S. biagepn die ObenetzuDJ der Jeruaalemer Bibel: •Weaa wir 
aber nuntrotzunseres Verlangens [ •.• ]«. 

197 Vgl. E. ScRwYza/A.I>BBuoola, Oriec:h. Grammatik, Bd. U, 298f.; E. G. Hcm
MANNIH. v. Smtmmw., Griech. Grammatik zum NI', Rieben 1985, t206e. 

Ite Mit F. SIJIIIIIDT, aaO., 150; TB. ZAHN, aaO., 128; im Anlc:hluB H. ScHua, aaO., 95, 
Anm. 5; G. Kl.mf, aaO., 190. 

199 Gepn H. D. BBTZ, aaO., 118.119: •JUitific:ation remaina a matterofhope, md il not in 
any way a preaent parantee.« (Ebd., 118). Mit dem Bepitr •praent paranteec ilt die ftJr du 
paulinilche Rec:htfertigunpventlndnis konstitutive »Heilapwilheitc allerdinp kaum zutref. 
fend bezeic:llllet. 

200 Vp. R6m 3,24.26; 4,3.5.22; 5,1.9; 9,30; Gal3,8. 
2111 Vgl. BAuuiAI.AND, Art. diQWxm, 58,2; H. Pulsoa, Art. ~. ThWNI'B, 

767-768, hier 767; 1. ebd. die au8eJpauliailc: Belep. 
202 Mit F. SIJIIIIIDT, aaO., 147; H. Pulsoa, aaO., 767. 
203 BDR I 372,1 (Klammerausdruc: im Qriainal). 
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Nun greift allerdings F. Mußner204 nochmals ausdrücklich das u. a. von Job. 
Chrysostomus und M. Luther, in unserem Jahrhundert von H. Lietzmann205, 

W. Mundle206 und R. Bultmann207 vertretene irreale Verständnis von V.17a 
auf. Dagegen ist zunächst anzuführen, daß man syntaktisch bei einer irrealen 
Satzperiode in der Apodosis ein Verb im Indikativ eines Augmenttempus mit 
der Modalpartikel 6v erwarten würde208 - in unserem Fall die Ergänzung von 
dv -ljv in V.17b. Auch wenn 6v in der Koine gelegentlich fehlen kann209 und 
in diesem Fall der Realis der Vergangenheit vom Irrealis nicht zu unterscheiden 
ist210, findet sich bei Paulus doch gerade im folgenden Kontext (Gal3,21) eine 
klassisch ausgeführte irreale Satzperiode211 : Et mit Ind. Aor. (iöO&rJ - zur 
Bezeichnung der Vergangenheit) in der Protasis und Impf. (-ljv- zur Bezeich
nung des Gegenwärtigen bzw. des Grundsätzlichen) mit 6v in der Apodosis212• 

Die von R. Bultmann213 in der Tradition M. Luthers214 vertretene Bestim
mung der Protasis als Irrealis der Gegenwart scheidet sprachlich prinzipiell aus, 
denn die Deutung auf das irreale Noch-Sünder-Sein der Gerechtfertigten wür
de von Zeitstufe und Aspekt (linear bzw. grundsätzlich) her das Impf. fJÖQLox6-
J,&E'6a - im Sinne von: »Wenn wir erfunden würden« - erfordern. Mit der 
Aoristform BÖQtih'JJU!'V wird jedenfalls der punktuelle Aspekt hervorgehoben
also auf ein Sich-Erweisen und Erfundenwerden in einer konkreten Situati~n, 
am ehesten einer vorzeitigen, reflektiert. 

Wenn sich das reale Verständnis von V. 17a, das bereits J. Calvin215, dann 
nachdrücklich F. Sieffert216 und Tb. Zabn217 vertreten haben, zunehmend 

2114 F. MussNBR, aaO., 176f.: •Bei dieser [von F. Mußner vertretenen) Auftalluna des 
Textes kann d ... wotD-ruuv nur irreal verstanden werden«. Implizit vorausgesetzt wird der 
Irrealisauch wiederbei H. D. BETz, aaO., 119f. und U. BoJSE, aaO., 115. 

205 H. LIETzMANN, aaO., 14: »erfunden worden wlren«. 
:106 S. W. MUNDLB, Zur Auslegung von Gal2,17.18, ZNW23 (1924), 152f., hier 153. 
7!.T1 S. R.BULTMANN,aa0.,396. 
208 Vgl. BDR 1360; E. ScllwYzERIA. DBBIUNNBR, Oriech. Grammatik, Bd. n, 686. 
2011 S. BDR 1360,1. 
21o Ebd., Anm. 2; 1372,1b. 
2u So auch Röm 9,29 ( • Jes 1,9 LXX); 1 Kor 2,8; 11,31; Oal 1,10 (als Beispiel fUr 

gegenwärtiges VerstandDis der Protasis); vgl. BDR 1360, Anm. 1. 
212 Vgl. E. SaiwYza/A. DanUNNBJt, aaO., 686. 
213 S. R. BULTMANN, aaO., 396. 
214 S. M. I...tmma, In ep. Pauli ad Oalatas, 1535, WA40, I, 247; DBIS., BibHa 1534; leider 

bietet selbst der Revidierte Text 1984 noch die schon aus philologischen Oronden auazuscblie
Sende Übersetzung: •SoUten[l) wir aber, die [I) wir durch Christus gerecht zu werden suchen, 
auch selbst als Sünder befunden werden (I)«. 

215 S. J.CALVIN, AdOalatas, 556: inventi sumusipsiquoquepeccatores; vgl. ebd., 551, die 
entsprechende Interpretation. Mit inventi sumus (und nicht essemusl) Obersetzt auch die 
Vulpta. 

216 S. F. SIBPPDT, aaO., 147; s. dort zu den llteren Exegeten; vgl. ebd., 148, die ausftlhrli

cbe Liste der llteren Vertreter des irrealen Verstlndnisses. 
211 S. TB. ZAHN, aaO., 128. 
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durchsetzt218, liegt dies wohl vor allem an einer formalen Beobachtung zu 
V.17c. So hat schon F. Sieffert zum Gebrauch der Formel 1.1.-iJ yivoL~o bei 
Paulus auf die Regel hingewiesen, »dass P[ aulus] im Bedingungssatze eine 
richtige oder thatsächlich mögliche Voraussetzung ausspricht, und im fragen
den Nachsatze hieraus eine sachlich falsche Konsequenz zieht [ ... ]; die ausge
sprochene Prämisse ist da nie eine sachlich unmögliche, aus der mit formeller 
Korrektheit geschlossen wäre ... , sondern immer eine richtige, aus der durch 
einen Fehlschluss, gewöhnlich mit Anwendung falscher verschwiegener Hülfs
prämissen, die Folgerung gezogen wirdc219• Daraus folgt mit G. Klein220: »Das 
1.1.-iJ yivoL'to kann, wenn das Vorangegangene ein Fragesatz ist, nur noch den 
&Qa-Satz, nicht aber den d-Satz verneinen, der dann vielmehr zur aner
kannten Voraussetzung wird«. Unter den 13 paulinischen Belegen für die stark 
ablehnende Vemeinung durch 1.1.-iJ yivoL'to221 gibt es vier weitere Fälle, in denen 
die zutreffende, von Paulus vertretene Voraussetzung als Nebensatz der 'im 
Hauptsatz formulierten absurden Folgerung untergeordnet ist: in Röm 6,1 f. in 
einem Finalsatz222, in Röm 6,15 in einem Kausalsatz und in Röm 3,3f. und 3,5 f. 
jeweils wie in Gal2,17 in einem Konditionalsatz. 

In diesem Zusammenhang läßt sich auch eindeutig klären, ob es sich bei Gal 
2,17b um einen Aussage- oder einen Fragesatz handelt. Bei allen 13 paulini
schen Belegen wird mit 1.1.-iJ yivoL'tO im Stil der kynisch-stoischen Diatribe 
jeweils eine rhetorisch gestellte Frage emphatisch vemeint223 - aber nie eine 
Aussage224• Somit wird der Interpretation von V. 17a als Irrealis- die V. 17b als 
folgemden Aussagesatz wiedergeben muß225 , um durch V. 17c die Vorausset
zung und nicht die Folgerung allein verneint sein zu lassen - auch hier der 
Boden entzogen. 

Allerdings ist damit noch nicht darüber entschieden, ob das ursprünglich 

21a S. G. S. DuNCAN, The epistle of Paul to the Galatiaus, MNTC, 8. Aufl., London 19SS, 
64.67; A. OEPKE, aaO., 92; H. SCHUER, aaO., 95; G. Ku!IN, aaO., 188f.191; F. HAHN, Das 
GesetzesverstAndDis im Römer- und Galaterbrief, ZNW 67 (1976), 29-63, hier !53; J. BECKER, 
aaO., 30; unter den Übersetzungen L. ALBRECJrr, Das Neue Testament, 10. Aufl., Gie.Ben 
1972, 499 u. ebd. Anm. 14. 

219 F. SmlrPERr, aaO., 149; vgl. auch E. D. BuaroN, aaO., 126f. 
220 G. Ku!IN, aaO., 188f.; dennoch will G. EBEIJNo wieder nicht nur die Folgerung, »son

dern möglicherweise auch bereits die Voraussetzung« durch V. 17c abgewiesen sehen (aaO., 
186). 

221 Röm 3,4.6.31; 6,2.15; 7,7.13; 9,14; 11,1.11; 1 Kor 6,15; Gal2,17; 3,21; ansonsten im NT 
nur noch Lk 20,16. 

222 In Röm 11,11 wird hingegen mit dem Fmalsatz nicht die Voraussetzung des Fehlachlus
ses angegeben, sondern die abzuleitende Folgerung selblt. 

223 Vgl. BDR §3, Anm. S; §384, Anm. 2. 
224 Daran ändert auch der lünweis nichts, da8 bei Paulus eine Apodosil verschiedentlich 

mit 6Qa eingeleitet wird (so Gal 2,21; 3,29; !5,1; 1 Kor 1S,14.17f.); gegen U. BouE, aaO., 
115. 

225 Als Aussagesatz verstehen V.17b z.B. W;MUNDLE, aaO., 153, R.BULTMANN, aaO., 
39!5, und jetzt wieder U. BoUE, aaO., 115; zu den llteren Vertretern s. F. SIJ!PIIDT, aaO., 147. 
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nicht akzentuierte226 APA als die Fragepartikel &Qa227 - entsprechend dem 
numquid der Vulgata228 - oder dennoch als die Folgerungspartikel liQa229 in 
der Bedeutung »dann«, »folglich«230 zu begreifen ist. Wenn auch bei der 
Bestimmung von V. 17b als Frage die Verwendung der Fragepartikel als nahe
liegend erscheint, so kann doch eingewandt werden, daß sich &Qa im Neuen 
Testament nur zweimal bei Lukas231 , bei Paulus aber sonst nirgendwo findet, 
während die Folgerungspartikel häufig- 2Kor 1,17 auch in einer Frage (em
phatisch: !lTJ'tL &Qa) - vorkommt232• Zudem wird auch bei den durch 11'il 
yivoL'tO abgewehrten Fragen in Röm 3,31; 7,13; 1 Kor 6,15 und Gal3,21 die 
entsprechende Folgerungspartikel o-liv verwendet233, so daß die Entscheidung 
zwischen &Qa (»ist dann etwa ... «) und &Qa (»ist dann folglich/also ... «) 
nicht eindeutig zu treffen ist234• 

Kommen wir auf das Verständnis von V. 17a zurück, so können wir festhal
ten, daß der Konditionalsatz jedenfalls als Realis der Vergangenheit zu bestim· 
men ist und das Participium coniunctum ein dazu relativ gleichzeitiges Ereignis 
bezeichnet. Durch das adverbial gebrauchte Partizip wird dabei- im Gegensatz 
zu einem attributiv verwendeten- nicht nur die Identität der Personen (xat 
fi~~Ei:~). sondern zugleich die Modalität des tOQriftyaL hervorgehoben. 

Wie in V.16 ist es für Paulus auch in V.17a gerade das Gläubigwerden ~ 
Christus zur Erlangung der Rechtfertigung, das die grundlegenden Erkenntnis
se für die Selbsteinschätzung der »Juden von Geburt« mit sich bringt. In V. 16 
wird aus dem Faktum der Bekehrung zu Christus geschlossen, daß auf dem 
Weg der Taraobservanz das eschatologische Heil offensichtlich auch für Juden 
nicht zu erlangen ist; in V.17 wird dann die letzte Konsequenz aus dem 
judenchristliehen Streben nach der Rechtfertigung in Christus gezogen: Auch 
die Juden -und nicht nur die »sündigen Heiden« (V. 15) -haben sich in ihrem 
Angewiesensein auf Christus als Sander erwiesen. Denn könnten sie auf dem 
Weg der Taraobservanz das Heil erlangen, dann brauchten sie sich als Juden 
nicht zu Christus zu bekehren; und wären sie nicht Sünder wie die Heiden, dann 

226 ErstdiezweiteKorrekturdesCod. Vaticanus(B03),dannHOlS,1739u.a. bieteneinen 
Akzent (jeweils Akut). 

221 So BAUEIIIALAND, Art. &Qa, 209; BDR §440,2, Anm.3; H.Sau.ont, aaO., 9S, 
Anm. 8; F. MUSSNu, aaO., 176; H. D. BBTZ, 13.119, Anm. S6; 0. BBELING, aaO., 163.176; 
u. a.; s. auch NTO, 2S. u. 26. bzw. 27. Aufl.; seit 1. Auflase ONT. 

221 Wie num (verstlrkt numquid) 118t &oa eine verneinende Antwort erwarten; vgl. 
w. BAUJ!Il, Art. &oa. 206. 

:za9 So J. CAI.VJN, aaO., SS6, der die Frap mit ergo einleitet; F. SIJIIIIIIIItT, aaO., 147; 
A. OBPXE, aaO., 92. 

230 BDR§440,Anm.3. 
231 Lk 18,8; Acta 8,30. 
232 So F. SmPPUT, aaO., 147; A. OBPD, aaO., 92. 
m S. auch die VOI'JP'OI'dneten Frasen 'E' o6v tQot:IJI&'Y in R6m 6,1f.; 7,7; 9,14; 1tym o6v in 

R6m 11,1.11. 
234 Mit TH. ZAHM, aa0.,128, Anm. 6S. 
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könnten sie auch unter Absehung von Christus den Willen Gottes tun und darin 
das Leben haben. 

Für V. 17 insgesamt ergibt sich somit die Übersetzung: ,. Wenn demnach auch 
wir selbst, indem wir begehrten, in Christus gerechtfertigt zu werden, als 
Sünder erfunden wurden, ist dann etwa Christus ein Diener der Sünde? Ganz 
und gar nicht!« Oder: ,. Wenn demnach auch wir selbst bei unserem Streben, in 
Christus gerechtfertigt zu werden ... «235 

Der Begriff iiiJßQ'tOOÄ.o( in V.17a knüpft also an die Wendung i~ i&v&v 
ii~JßQ'tooÄ.o( von V.15 an und ist, wie wir schon zu V.15 sagten, nicht etwa 
relativ, sondern absolut zu verstehen236• Wie auch in Ga13,22; Röm 3,9.23; 
5,12 u. ö. versteht Paulus die Sünde und das Sündersein in V. 15, in V. 17a und 
V.17b (iiiJßQ"tWc; ötaxovoc;)237 im theologischen Vollsinn. Die Sünde ist die 
alle Menschen bestimmende gottfeindliche Macht, über die das Gesetz Gottes 
nur den todbringenden Fluch verhingen kann (Ga13,10.13)238• Wenn in V. 17a 
von dem Sündersein geredet wird, das beim Streben, in Christus gerechtfertigt 
zu werden, an den Tag gekommen ist, dann geht es fraglos wie in Röm 3,9.19f. 
u. ö. um die objektive und absolute Schuldverfallenheit vor Gott - um das 
un6ötxoc; elvaL 'tip itetp (Röm 3,19) -,nicht nur um das subjektive Urteil derer 
äxo 'Iaxmpou angesichts der Tischgemeinschaft des Petrus und der anderen 
Judenchristen mit den Heidenchristen in Antiochien (V.ll-14)239 oder in 
Anbetracht des gesetzesfreien Lebenstils, des i'Dvtxliic; tflv (V.14), über
haupt240. Ebensowenig handelt es sich um das eigene Urteil des sich zurückzie
henden Petrus241 noch um das Urteil des Gesetzes ausschließlich in Hinsicht auf 
die Speisevorschriften242 oder gar, wie H. Rlislnen meint, um das relative 
Urteil des Gesetzes im Gegensatz zu dem verbindlichen Urteil Gottes243• Mit 

235 Ähnlich F. SIEPPERT, aaO., lSO; H. ScHUl!R, aaO., 87. 
236 S. auc:b A. OBPD, aaO., 92f., derinAbgrenzungvomaUIICblieSHchritueUenVerstlnd

nis den Begriff »im tiefem~ sitttich-reÜJiÖieD«, »im sittlichen Vollsinne ventebt; vgl. F. SJBP
PERT, aaO., 147; TH. ZAHN, aa0.,128; H. ScHUJ!R, aaO., 95, Amn. 6. 

237 S. dagegen H.IUJsÄNBN, Paul and tbe Law, 76, dertrotzder unmittelbaren Beziehung 
der Begriffe innerhalb eines Venes »Sünder« in V. 17a in einem relativen Sinn, »Sünde« in 
V. 17b aber im prlgnanten Sinn vel'lteben wiU; 10 auc:b G. BBm.INo, aaO., 181; dagegen 
A. OBPD, aaO., 93. 

236 Vgl. Röm 1,32; 5,12ff.; 6,23; 8,6. 
239 So schon J. A. BBNGEL, Gnomon NOYi Teatamenti, Berlin 1860 (3. Aufl. 1m), 496; 

H.LmrzMANN, aaO., 15f.; F.MussND, aaO., 176, Amn.41; U.BouB, aaO., 115; G.BBB
LJNG, aaO., 178, fOr den V. 17 auf die ente antiocbeniscbe Pbue Bezug nimmt und V. 18 auf 
die zweite, das SichzurUc:kziehen von derTiscbgemeinschaft. 

2AO So w. MUMDLB, aaO., 153; H.IUJsÄNBN, aao., 76; beide Alpekte bei F. MussND, 
aaO., 176, Amn.41. 

241 Gegen H. W. BBYIIIIP. ALTBAus, aaO., 20. 
242 So E. D. Btm'ON, aaO., 125. Die Beschrlnkung der torakritilc:ben Au.agen auf das 

Ritualgesetz IIBt sich bei Paulua jedoch nicht finden. 
243 H.IU:isÄNBN, aaO., 76, Amn. 173: »Thil means tbat tbole wbo, according to tbe norma 

laid down in tbe law, are >linnen< nevertbeleu do not neceuarily live in sin. 'Ibat i1, tbe law 
doe1 not provide reliable criteria of IiD.« 
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allen diesen Deutungen wird das argumentative Gefälle der Verse 15-17 ver
kannt, der grundsätzliche Charakter der Rede und die Orientierung an der 
galatischen Situation unterbewertet, oder es bleibt zumindest ungeklärt, wie 
das Bestreben, in Christus gerechtfertigt zu werden, mit der als >Sünde< be
zeichneten Tischgemeinschaft mit den Heidenchristen zusammenhängen 
soll244• 

Die Aussage von V.17a ist also nicht nur syntaktisch gesehen als Realis zu 
verstehen, sie gibt auch inhaltlich die eigene und tiefe Überzeugung des Apo
stels wieder, daß alle Judenchristen bei und mit ihrer Bekehrung zu Christus 
sich als die Sünder, die sie nach Gottes Urteil schon immer waren, erwiesen 
haben. Die Gemeinsamkeit zwischen den sprichwörtlich »sündigen Heiden« 
und den »Juden von Geburt« (V. 15) erreicht Paulus argumentativ nicht da
durch, daß er das jüdische Vorurteil über die Heiden relativiert, sondern -
genau wie in Röm 1,18-3,20- dadurch, daß er das jüdische Urteil über die 
Heiden aufgreift, es theologisch vertieft und uneingeschränkt auch auf den 
jüdischen Gesprächspartner bezieht245• 

Während, wie wir gesehen haben, der Konditionalsatz V. 17a im Duktus der 
bisherigen Argumentation des Paulus als Formulierung seiner eigenen, realen 
Überzeugung verständlich wird, bereitet die Deutung von XQLO"tO~ ~(a~ 
6111xov~ in dem als Frage formulierten Folgesatz V. 17b erbebliche Schwierig
keiten. Offenbar haben wir es bei dieser äußerst polemischen Formulierung 
ebenso wie in Röm 3,8; 6,1.15 mit einem Vorwurf judenchristlicher Gegner zu 
tun, der sich dementsprechend nicht gegen Christus selbst, wohl aber in schärf
ster Weise gegen die pauliniscbe Verkündigung ricbtet246• 

Der Begriff 6111xov~ hat hier in Verbindung mit einem abstrakten Begriff 
die übertragene Bedeutung »Helfer«, »Förderer«247• c'tJ.LUQ't(a~ 6Laxovo~ heißt 
also: »einer, der der Sünde Vorschub leistet«248, der die Sünde fördert. Das 
Genitivattribut c'tJ&QQt~ ist dabei nicht etwa- analog der Wendung 6Laxovo~ 

244 SoformuHertU. Boua, aaO., 115: •Indem Bestreben, •in Christus• [ ... ]gerechtfertigt 
zu werden, hatten sich die antiocheDilcheD Judenchristen[ ••. ] ZUDilchat über die Speisevor
schriften binweggesetzt und mit ihren heidnischen Glaubensbrlldem Tischgemeinschaft ge
halten.« .Älmlich F. MussNER, aaO., 176. 

,.., WeDD H. D. BETZ, aaO., 120, Paulus in 2,15-17 vom judenchristliehen Gesprlc:hspart
ner auf die Heidenchristen zurUckschlieSen 118t, hat er das Arpmentationsgefllle gerade 
umgekehrt: •If Jewish Christiansare not •sinners from the Gentiles<, which of course they are 
not, the same must be true of the Gentile Christians because they, in the same way, are 
•seeking tobe justified in Christ<.« 

246 Mit H.l..orrzMANN, aaO., 16; H. Scin.In, aaO., 95; F. MUSSNER, aaO., 176, Anm. 42; 
J. BBCKD, aaO., 30; u.a. 

247 Mit H. W. BBYBil, Art. &LaXOVim X'tA, 1b WNTII, 81-93, hier 88; BAtJBI!Al.AND, Art. 
&~, 369; F. SIBJIIIDT, aaO., 148: »einer, durch den die SUnde Dienstleistung empfingt, 
befördert wird«; H. Scin.In, aaO., 96, Amn. 2. 

2411 BAUD/ALAND, aaO. 
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neQLtOIJ.i'j~ in Röm 15,8- metonymisch zu verstehen, so daß Christus damit als 
öuxxovo~ äJ.tap't'coÄ.wv, als Diener der bzw. für die Sünder, bezeichnet würde249 

-eine Aussage, die Paulus grundsätzlich bejaht hätte. Auszuscheiden ist auch 
die von R. Bultmann vertretene abschwächende Wiedergabe:»[ ... ) dann steht 
er im Dienste derer, die (immer noch, wie bisher) in ihren Sünden stecken; er 
hat sie nicht von der Sünde befreit«250• Der Begriff »Diener der Sünde«(!) läßt 
doch wohl eher positiv an die Förderung der Sünde und nicht nur negativ an das 
Unterbleiben der Befreiung von ihr denken251 • 

Eine andere Form relativierender Deutung findet sich bei M. Luther252 , der 
letztlich die Wendung öuxxovo~ v6J.tQv, i.e. legis minister, voraussetzt253 , 

indem er in Anlehnung an 2 Kor 3, 7 ff. von zwei Ämtern, dem des Gesetzes und 
dem der Gnade, spricht und das Amt des Gesetzes als den Dienst des Zornes, 
des Todes und der Verdammnis - und insofern als den Dienst der Sünde 
bestimmt254• Von der ötaxov(a toü -6-avatou (2Kor 3,7) resp. ti'j~ xataXQL
aeoo~ (2Kor 3,9) istjedoch in Gal2,17mit Sicherheit nicht die Rede. 

Schließlich ist auch noch die von H. W. Beyer erwogenene Interpretation als 
>Diener der Sünde< im schärferen Sinne abzuweisen255 • Dabei wird der Ein
wand von Gal 2,20 her verstanden, wo davon die Rede ist, daß Christus selbst 
im Gläubigen lebt und handelt. »Wird ein solcher Mensch als Sünder erfunden, 
dann gilt das für den in ihm lebenden Herrn selbst, der damit als der Sünde 
versklavt erscheint.«256 Ein solcher Gedanke wäre aber als ein V. 20 vorausge
hender Vorwurf der Gegner schwer denkbar und würde auch - entsprechend 
Röm 6,16.17.20- eher den Ausdruck &ow, cXJJ.aQtta~ nahelegen. 

Eine befriedigende Lösung der crux interpretum von Gal2, 17b ist offensicht
lich nur dann zu finden, wenn sich klären läßt, inwiefern und in welcher 
Hinsicht Christus als einer beschrieben werden könnte, der der Sünde Vor
schub leistet und sie fördert. Der Vorschlag von W. Schmithals scheitert dabei 
schon an der Festlegung auf den irrealen Sinn von V.17a. W. Schmithals 
möchte »den Versuch selbst, durch Christus gerecht zu werden, als die in V.17 
gemeinte Sünde [verstehen)«257• Christus wäre somit ein Sündendiener, weil 
»der Weg der Gerechtigkeit durch Glauben Sünde ist«258 - eine Vorausset
zung, die selbstverständlich kein judenchristlicher Gegner real vertreten könn
te. 

2.49 So Ta. ZAHN, aaO., 129. 
25o R. Bultmann, aaO., 395f. 
25t ZurKritik an R. Bultmanns. aucbH.ScHUER, aaO., 96, Anm.2; G. KLmN, aaO., 187. 
252 S. M. LUTHER, WA40, I, 247-260. 
253 S. aaO., 249. 
254 Vgl. aaO., 256-260. 
255 S. H. W. BBYER, aaO., 89, als alternative Interpretation. 
256 Ebd. 
257 W. SCHMJTHALS, Paulus und Jakobus, 62 (Hervorhebung im Original). 
258 Ebd. 
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Naheliegender wäre dann schon der Vorwurf, daß Christus nach der paulini
schen Verkündigung die Sünde fördere, »weil er die Juden den Heiden gleich
stellt«259, »fromme und gesetzestreue Juden ebenso als Sünder erklärt wie die 
Heiden«260 und »sie allesamt in die gleiche Sündenverdammnis [bringt] wie die 
Heiden«261 • Christus würde danach der Sünde Vorschub leisten, indem er die 
Zahl der Sünder mehrt: »If law-abiding Jews bad now to be reckoned as 
>sinners<, just like those who lived without the law, then the number of sinners 
in the world was substantially increased«262• 

Man kann die Gegner auch an das Rechtfertigungsgeschehen selbst anknüp
fen lassen: »[ ... ) ist dann nicht Chr[istus], bei dem offenbare Sünder mit 
Verzicht auf Gerechtigkeit aus Gesetzeswerken Rechtfertigung suchen kön
nen, ein Beförderer der Sünde?«263 Die von Paulus vertretene Rechtfertigung 
allein aus Glauben stellt demgemäß Christus in den Dienst der Sünde, »Weil ja 
bei solcher Rechtfertigung Sünder gerechtgemacht werden«264• »Der Einwand 
enthält also«, so H. Schlier, »der Substanz nach den in der synoptischen Über
lieferung Jesus von seiten der Pharisäer gemachten Vorwurf, daß er sich der 
Sünder annehme und auf diese Weise das Gesetz entmlchtige.«265 

Wenn auch letzte Klarheit bei der Einordnung des gegnerischen Einwandes 
nicht zu erreichen ist, so spricht doch einiges gegen den Bezug auf das Rechtfer
tigungsgeschehen selbst - sei es hinsichtlich der Aussage über die Sünde der 
Juden oder hinsichtlich der Rechtfertigung der Heiden. Zunächst fällt auf, daß 
Paulus bei seiner doppelten Begründung des 11'il ytvoL'tO -negativ in V. 18 und 
positiv in V. 19f. -nicht über das Rechtfertigungsgeschehen oder gar über das 
vorchristliche Sündersein reflektiert, sondern eindeutig von den Folgen der 
Rechtfertigung (V.19f.) bzw. von der Konsequenz einer fatalen christlichen 
Fehlentscheidung (V. 18) handelt. Hinzu kommt, daß auch die anderen uns 
überlieferten Unterstellungen judaistischer Gegner in Röm 3,8 (n:OLfta(.OI'E'V 'tel 
xaxel tva V..ittJ 'tel dyaihi)' 6,1 ( btL!liv(.O!lE'V t'fi O.J.L<XQ"t({l, tva fl XCtQLS n:A.rovaon) 
und 6,15 (O.J.UXQ"t'fJo(.OI'E'V, Ö't'L O'Öx lal'h' fJn:o v6110'V w.a fJn:o xaQLV) das 
Verhältnis der durch die paulinische Predigt geprägten Gläubigen zur Sünde 
problematisieren- und nicht deren vorchristliches Sein. 

In Hinsicht auf Gal 2,17 hatten wir schon festgestellt, daß nur die Frage der 
Apodosis (V. 17b) als von Paulus aufgenommener Vorwurf der Gegner zu 

2S!I J. BIICDil, aaO., 30. 
2110 L. Auuu!clrr, aaO., 499, Anm. 14. 
261 U. Wu.cDNS, Aus Werken des Gesetzes, 93. 
262 F. F. BauCB, The Bpiltle to the Galatians. A Commentary on the Greek Text, NIGTC, 

Euter 1982, 141. 
263 F. SU!irPDT, aaO., lSO. 
264 H. Sclo..Ju, aaO., 9S. 
265 AaO., 96; s. Mk2,15-17par; Luk 15,2b: ~~~XQ006*xftCII.Halcnwea&'

Et.~(vgl.Luk19,7). 
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gelten hat, nicht aber die Protasis in V. 17a266 - und das unabhängig davon, ob 
wir darin einen realen oder einen rhetorisch konstruierten Einspruch zu sehen 
haben. Jedenfalls handelt es sich in V.l7b, wie sich aus den Parallelen ergibt, 
um einen generellen und typischen judenchristliehen Vorwurf, der nicht nur in 
die antiochenische Situation paßt und der auch nicht erst speziell und spontan 
im Anschluß an die Protasis in V. 17a gebildet worden sein wird. 

Da wir bereits erkannten, daß Paulus mit den Worten von 2,15-21 »mehr 
seine jetzigen Gegner in Galatien als jene in Antiochien anvisiert«267, empfiehlt 
sich auch die eingeschränkte Deutung der Sünde auf die antiochenische Tisch
gemeinschaft des Petrus und der anderen Judenchristen mit den Heiden
christen nicht268• Man sollte dann jedenfalls allgemeiner formulieren, daß 
die Predigt des Paulus »ZU einem gesetzeswidrigen Leben« aufzufordern 
scheint269, daß »Christus Juden, die ihm nachfolgen wollen, zum Anlaß wird, 
sich von den Bestimmungen des Gesetzes freizumachen«270, oder daß Juden
christen zugegebenermaßen infolge ihres Christusglaubens wie die Heiden 
Übertreter des Gesetzes werden271• 

Wahrscheinlich ist aber der Vorwurf, daß die paulinische Predigt von der 
Gnade in Christus die Sünde fördere, nicht auf einen relativen Sündenbegriff 
zu reduzieren, sondern absolut, d. h. im theologischen Vollsinn, zu deuten. 
Weder Paulus noch seine Gegner verstehen in Röm 3,8; 6,1.15 und Gal2,17 

266 Vgl. dagegen H. FELD, »Christus Diener der Sünde«. Zum Ausgang des Streites zwi. 
sehen Petrus und Paulus, in: 'IbO 153 (1973), 119-131, der davon ausgeht, »daß wir in 2,15 
und 2,17 Zitate der Gegner des Paulus, mit großer Wahrscheinlichkeit die Einwinde des 
Petrus selbst vor uns haben«, aa0.,121. Jedoch gehört der gesamte Abschnitt 2,15-21 formal 
zur in 2,14 mit slnov eingeleiteten Rede des Paulus; bei wörtlichen Zitaten aus der antioc:heni
schen Auseinandersetzung würde man sprachliche Signale fl1r den Wechsel der Redenden 
erwarten. So erklllren sich die Verse 15 und 17 wesentHeb einfacher aus der dialogisch 
strukturierten Argumentationsweise des Paulus. Kritisch auch F. MussND, aaO., 187, 
Anm.90. 

267 Mit F. MussNEJ., aaO., 176, Anm. 45, der aber dann doch bei seiner Interpretation die 
Aussagen der Verse 17 und 18 auf die antiochenische Situation bezieht. 

265 Gegen H. LIBTZMANN, aaO., 16: »Wenn wir Judenchristen[ ... ] das Zeremonialgesetz 
übertreten und auf solche Irrwege geraten wie Petrus«; F. MussNEJ., aaO., 176; 0. EBBLING, 
aa0.,180: »Wenn sie mit den Heidenchristen'ßschgemeinschaft halten, müssen sie sich sagen 
lassen: Auch sie seien ja nichts anderes als Heiden.« Von Christus würde entsprechend gelten: 
»Er verhelfe gar nicht zur Gerechtigkeit, sondern befördere in krasser Weise die Sünde. Er 
mache aus Juden Heiden« ( ebd. ). 

269 So F. MtJSSNEJ., aaO., 176, Anm. 41. 
270 H. W.BI!Yl!ll, Art. 6Laxovw X'tA, 'IbWNTII, 81-93, hier 89; vgl. DBIIS.IP.ALTHAtJS, 

Der Brief an die Galater, 20. 
271 Gemäß E. D. BVKTON, aaO., 125: •That they bad become sinners by seeking to be 

justified in Christ, Paul would admit in thesensethat they bad become violators oflaw, but 
deny wbat the judaisers would affinn, that this was equivalent to saying that they bad become 
actual sinnen, wrongdoers, violators of God's will.« Diese Interpretation würde vorausset· 
zen, daß der Übertreter des Gesetzes (s. auch V. 18) nicht zugleich Sünder im Vollsinn wllre -
was weder nach dem Galater- noch nach dem Römerbrief von Paulus vertreten wird. Vgl. 
auch aaO., 127.129f. 
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Sünde einschränkend als Übertretung des Zeremonialgesetzes oder gar, wie 
E. D. Burton272, im Gegensatz zur Übertretung des Willen Gottes. Nach Gal 
3,19.22ff.; Röm 2,12-3,20; 4,15; 5,13 ist es fürPaulusjagerade die Sinai-Tora, 
die den Menschen objektiv seiner absoluten Schuld Gott gegenüber, seines 'Öcp' 
~(av elvaL überführt. Wie in Röm 6,1.15 scheint der Einwand der Gegner 
in Gal2,17b doch dahin zu gehen, daß das von Paulus verkündete Evangelium 
vom Thn des Gotteswillens abhalte, zum Bleiben in der Sünde verleite (btL~
VeLv t'fi &j.WQtL~, vgl. Röm 6,1) und somit- wie J. Calvin formuliert- der Sünde 
Tür und Tor öffnet (peccato aperiat ianuam)273• 

Indem Paulus diese judaistischen Verdächtigungen im Zusammenhang sei
ner Feststellung der allgemeinen und absoluten Sündhaftigkeit -nicht nur der 
Heiden, sondern gerade auch der >Juden von Geburt<- anführt, hebt er schon 
im Vordersatz heraus, wo die Sünde wirklich zu suchen und festzumachen ist: 
nämlich beim Menschen und nicht bei Christus, unter dem Gesetz und gerade 
nicht unter der Gnade bzw. im Glauben an Christus274; oder um es mit den 
Worten J. Calvins zu sagen: »Nicht gebracht hat Christus die Sünde, sondern 
offenbart, nicht die Gerechtigkeit [scil. des Gesetzes] hat er fortgenommen, 
sondern eine falsche Maske den Juden vom Gesicht gerissenc275• Die Absurdi
tät der blasphemischen Folgerung ergibt sich für Paulus also bereits aus del'l 
Ausführungen der Verse 15-17a; und die eingehende Begründung der leiden
schaftlichen Ablehnung in den Versen 18 und 19-21 schließt sich bei diesem 
Verständnis von V.17b stringent und nahdos an276: »Wenn demnach auch wir 
selbst bei unserem Streben (bzw. indem wir begehrten), in Christus gerechtfer
tigt zu werden, als Sünder erfunden wurden, ist dann etwa Christus ein Diener 
der Sünde ( d. h.: wird dann etwa durch Christus, wie wir ihn verkündigen, die 
Sünde gefördert und der Sünde Tür und Tor geöffnet, wie einige uns vorhal
ten)? Ganz und gar nicht!« 

:m S. E. D. BURTON, aaO., 126; vgl. die vorauesehende Anm. 
273 J. CAI.VIN, Ad Galatas, 551. , 
274 Vgl. U. WJLCDNS, aaO., 93: »Wer es bedauern wflrde, da8 es tv XQt.at41 nur gerechtfer

tigte Silnder gibt, der kann dies UlllllÖglich etwa Christus anlasten [ ... ]. Christus hat die 
Stmder ja doch aus ihrer Sflnde befreit, in der sie das OeleCz festhielte (Hervorbebung im 
Original). 

2'75 J. CAI.VIN, aaQ., 551: Brgone venit Christus, ut iUJtitiam Legis nobis eripiat? Ut fadat U 
S8llCtia poDutoa? ut 1101 peccato et reatui aubiic:iat? Negat Paulus ita esse[ .•. ]. neque enim 
afferebat Christus peccatum, sed revelabat: neque auferebat iustitiam, sed falsam larvam 
detrahebat ludaeia. 

276 Von »Geschraubtheit« der Argumentation zu sprechen -wie es W. ScHMrnLu.s, Paulus 
UDd Jaltobus, 63, tut- besteht kein AnlaS. 
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4. Gal2,18 

Mit V. 18 bietet Paulus zunächst ein argurnenturn e contrario277, indem er 
bewußtmacht, wo- und wo allein278 - wirklich die Sünde gefördert wird und 
der Mensch wieder als :rtagaßa'tTis erscheint. V. 18 ist die negative Begründung 
der Zurückweisung, der dann in V.19-21 die positive folgt. V.18 bezieht sich 
also wie V.19-21 auf das JA.~ ytvat'to von V. 17 und stellt keinesfalls eine 
Parenthese dar279• Vielmehr gibt Paulus mit seiner Schlußfolgerung den Vor
wurf schlagfertig direkt an die Gegner zurück280: »Nicht etwa durch uns resp. 
durch unsere Verkündigung, sondern durch euch und euer Verhalten wird die 
Sünde gefördert.« Wie dann auch in V. 21b handelt es sich bei dem Konditio
nalsatz in V. 18 um einen indefiniten Fall, d. h., in der Beweisführung wird die 
Voraussetzung - ohne Klärung des Verhältnisses zur Wirklichkeit - als reine 
Annahme formuliert, wobei die Schlußfolgerung als unausweichlich und zwin
gend notwendig hervortritt281 • 

Formal gesehen ist zwischen V. 17 und V. 18 eine deutliche Zäsur zu erken
nen, da Paulus von der 1. Pers. Pl. in die 1. Pers. Sg. wechselt; entsprechend war 
zu Beginn seiner grundlegenden Argumentation in V. 15 der Übergang von der 
unmittelbaren Anrede an Petrus (2. Pers. Sg. cr6 V. 14b) zu der Paulus, Petrus 
und alle anderen Judenchristen zusammenfassenden Aussage in der 1. Pers. Pl. 
('fl!J.€iS) in V. 15-17 zu beobachten. Zu diesem Wechsel meint H. Schlier: »Das 
hat bei ihm auch hier keinen besonderen Grund, sondern ist ein Stilmittel. 
Gerade dann aber ist das >Ich< nicht das des persönlich von sich redenden 
Paulus, sondern das generelle und typische, dem sich das >wir< in V. 17 ja auch 
schon annäherte.«282 Dagegen ist aber nachdrücklich festzuhalten: Sowenig es 

277 Mit E. D. BuRTON, aaO., 130; u. a. 
21s Entsprechend ist im Deutschen ein adversatives Adverb zu ergänzen: »Denn nur wenn 

ich ... «Vgl. auchH. LIETZMANN, aaO., 14. 
279 GegenH. LIETZMANN, aaO., 17; R. BuLTMANN, Zur Auslegungvon Gal2,15-18, aaO., 

397, der V. 18 aufgrundseiner irrealen Interpretation von V. 17a auf E'ÖQtthJf.U!V ••• itjl.agtw
A,o( rückbezieht; W. SCHMITHALS, Paulus und Jakobus, 62; abgeschwächt formuliert bei 
H. ScHLIER, aaO., 96. 

280 Vgl. W. MUNDLE, aaO., 173. Daß es sich bei V.18 nicht etwa um die Fortsetzung des 
gegnerischen Vorwurfs, sondern um die Abweisung des Paulus handelt (mit TH. ZAHN, aaO., 
130), ist heute unbestritten. 

281 Vom »Realis« sollte man nur in den Fällen sprechen, in denen der Bedingungssatz 
wesentlich kausalen Sinn hat. Vgl. zum Ganzen E. ScHwYzi!II/A. DEBRUNNER, Griech. Gram
matik Bd.II, 684; E.G.HoFFMANNIH.v.SIEBENTIIAL, Griech. Grammatik zum NT, §281; 
BDR § 371, Anm.1; G. STEYER, Satzlehre des ntl. Griechisch, 3. Aufl., Gütersloh 1979, 44N. 
Da dies grundsätzlich auch fllr die Sprache des NT zutrifft (s. M. ZERWICK, Graecitas Biblica, 
§304-306; E. G. HOPFMANNIH. v. SIEBl!NTHAL, aaO., §281a; gegen die Einschränkung bei 
BDR § 371), kann die Interpretation von V. 18 sowenig wie die von V. 21 von einer vorliegen
den oder behaupteten Wirklichkeit der in V. 18a formulierten Voraussetzung abhängig ge
macht werden. 

282 H.SCHLIER, aaO., 96f. u. Anm.4; vgl. auch A.OEPD, aaO., 93; W.G.KOMMEL, 
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sich bei den Versen 15-17 um einen Pluralis sociativus oder um einen verallge
meinemden Plural handelt, sondern um einen echten, Paulus und die Juden
christen zusammenschließenden, sosehr wird- jedenfalls in den Versen 19-21 
-die kontrastierend hervorgehobene 1. Pers. Sg. nicht nur als bedeutungsloses 
rhetorisches Stilmittel, sondern zur Bezeichnung des Paulus persönlich, d. h. 
als »wirkliche 1. Pers.«283 verwendet. 

Der Wechsel erweist sich in doppelter Hinsicht als bedeutsam und sachlich
theologisch geboten284: Erstens decken sich die in den beiden Abschnitten 
bezeichneten Personenkreise nicht. Mit dem f!J.LSt~ in V. 15-17 sind ausschließ
lich die Judenchristen inklusive Paulus und Petrus gemeint, die Heidenchristen 
bzw. die Heiden überhaupt sind hingegen kontrastierend ausgeschlossen. Bei 
den Aussagen in V. 18-21 sind die Heidenchristen nach Auffassung des Paulus 
jedoch zutiefst mitbetroffen-und zwar sowohl in der antiochenischen wie vor 
allem in der galatischen Situation. Denn es geht dem Apostel bei seinem 
Ringen ja gerade um Unheil (V. 18) oder Heil (V. 19-21a) seiner heidenchrist
liehen Gemeinden - darum, ob sie gemäß V. 18 durch ihre Hinwendung zur 
Rechtfertigung auf der Grundlage der Taraobservanz von Christus geschieden 
werden und aus der Gnade fallen (5,4; 2,21a) oder ob sie entsprechend dem in 
V. 19-21 Gesagten wie Paulus im Einklang mit dem Geist leben (5,25) und in 
der Freiheit feststehen, zu der Christus sie befreit hat (5,1). 

Zweitens erweist sich der Wechsel von der 1. Pers. PI. zur 1. Pers. Sg. ab 
V. 18 auch deshalb als notwendig, weil Paulus mit den folgenden Darlegungen 
den Konsens verläßt, den er mit dem alle Judenchristen zusammenschließen
den f!J.LSt~ der concessio von V. 15 und den die Konsequenz ihres gemeinsamen 
Christusglaubens entfaltenden eindringlichen Worten von V. 16 prinzipiell 
vorausgesetzt hat. Von V. 18 an argumentiert Paulus hingegen kontrovers, 
indem er deutlich macht, daß es für ihn im Verhältnis zu der in Christus 
offenbarten Gnade Gottes nur eine Alternative gibt: entweder das Verhalten 
von V.18, das der Annullierung (ö:&etetv) der Gnade Gottes gleichkommt 
(2,21a; vgl. 5,4), oder das Leben im Glauben an den »für uns« dahingegebenen 
Christus, das per se ein Leben in Freiheit vom Gesetz und für Gott ist (2,19f.). 

Während Paulus in V.lS-17 entgegenkommend und verbindlich argumen
tiert, grenzt er mit der Replik von V. 18 und der betont kontrastierenden 
Darlegung (tym yt!Q) in V.19-21 den Standpunkt der Opponenten bewußt aus 
und zielt damit auf die Gewinnung der verunsicherten und schwankenden 
Hörer für seine eigene Position. Da Paulus die in V.18-21 ausgesprochene 

>lndMdualgesc:bichtec, 167; H. D. BBTZ, aaO., 121, Anm. 74; dagegen kritisch 0. KLmN, 
Individualgelc:bichte und Wehgeschichte bei Paulus, 195. 

2113 Mit BDR 1281, Anm. 2. 
214 So 8f'IUldlltzlicb auch 0 . .KunN, aaO., 19Sf., der aber als Grund zu Unrecht den 

Wechsel von der •kollektive[n] Perspektive des Rechtfertigunpgeschehen(s]« in V. lS-17 zu 
einem Sachzuummenhang, in dem die Betroffenen •nur noch als Vereinzelte zu sehen sind«, 
annimmt. 
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Überzeugung, die für ihn die zwangsläufige Konsequenz der Erkenntnis von 
V.16 ist, bei den judaisierenden Judenchristen, die »nicht nach der Wahrheit 
des Evangeliums wandeln« (2, 14), verraten sieht, kann er hier- im Kontrast zu 
dem >Du< in V.14 und zu dem >Wtr< in V.15-17- nur in der persönlichen 
1. Pers. Sg. sprechen. Daß sich mit diesem persönlichen >Ich< jeder Christ 
identifizieren soll und kann, sofern er die Gnade nicht verwirft, ist theologisch 
wie rhetorisch gesehen vom Duktus her eindeutig285 • 

Nun scheint die unpersönliche und überindividuelle Deutung des >Ich< bei 
H. Schlier286, A. Oepke u. a. dadurch gestützt zu werden, daß die Vorausset
zung von V. 18 allenfalls rein hypothetisch, keinesfalls aber als reale Möglich
keit auf Paulus bezogen werden kann. Das hat F. Sieffert, F. Blass/A. Debrun
ner/F.Rehkopf287, E.D.Burton288 u.a. 289 dazu bewogen, das >Ich< in V.18 
und V. 19-21 verschieden zu bestimmen. Dagegen aber wendet G. Klein doch 
wohl zu Recht ein, daß der Versuch, »nebeneinander in V.18 das Ich des 
Petrus, in V.19ff. das des Paulus auszumachen, daran [scheitert], daß ein 
solcher Subjektwechsel unterhalb der gleichbleibenden Form durch nichts 
angedeutet ist«290• So empfiehlt es sich, bei beiden Argumentationsschritten, 
V.18 und V.19-21, einen einheitlichen Gebrauch vorauszusetzen. Da nun 
aber die 1. Pers. Sg. sowohl in V. 19f. als auch in V. 21a ( o'Öx dite-tö:l "riJv xaQLV 
'toi:l iteoi:l) auf Paulus selbst zu beziehen ist, spricht alles dafür, auch V.18 als 
persönliche Aussage des Apostels zu verstehen291• 

Daß bei einer indefiniten Konditionalperiode das Verhältnis der Protasis zur 
Wirklichkeit prinzipiell offenbleibt und die ganze Betonung auf der Zwangs
läufigkeit des Schlusses liegt, haben wir bereits herausgestellt. Somit geht es in 
V. 18 gar nicht um das Problem, ob die beschriebene Voraussetzung auf Paulus 

285 Wenn H.SCHLIBR, aaO., 96f., Anm.4, gegen die persönliche Deutung kritisch die 
Aussage von F.BLASSIA.DEBRUNNEit, Grammatik des ntl. Griechisch, bis zur 13.Aufl., 
Göttingen 1970, § 281, anführt, daß Paulus so in der wirklichen 1. Pers. Sg. rede, »daß das 
Gesagte allgemein von allen richtigen[!] Christen gelten soll«, so übersieht er m.E., daß für 
Paulus in derTat der Glaube selbst auf dem Spiel steht. Vgl. aber die Korrektur BDR §281, 
Anm. 2: »daß das Gesagte allgemein von allen Christen gelten soll«. 

286 H. ScHLIER, aaO., 96, Anm. 4, verweist zum Vergleich auf Röm 3,7; 7,1ff.l4ff.; 1 Kor 
6,12.15; 10,29f.; 13,1ff.; 14,11.14.15, wozu zu bemerken wäre, daß jedenfalls in 1 Kor 14 der 
unmittelbar folgende Kontext (y. 18f.) persönlich zu verstehen ist. Vgl. zum uneigentlichen 
Gebrauch der 1. Pers. bei Paulus vor allem W. G. KOMMEL, Römer 7 und die Bekehrung des 
Paulus, in: Ders., Römer 7 und das Bild des Menschen im NT, MUDehen 1974, 121 ff. 

7E7 S. BDR § 281, Anm. 2., 
288 S. E. D. BuaroN, aaO., 130.132. 
289 Vgl. A. SUHL, Die Galater und der Geist, 283f.; W. G. KOMMBL, aaO., 123, Anm.1, 

erscheint der uneigentliche Gebrauch der 1. Pers. ,.für Gal2,19 immerhin denkbar, wenn auch 
nicht wahrscheinlich.[ ... ] 2,20 kann aber nur eine persönliche Aussage sein.« 

290 G. KLEIN, aaO., 195. Für ihn spricht allerdings der Gebrauch der 1. Pers. Sg. schon in 
V. 18 gegen eine Beziehung auf Paulus. 

291 V gl. TH. ZAHN, aaO., 130f., dersich nachdrücklich gegen eine Beziehung von V. 18 auf 
das Verhalten des Petrus in Antiochien ausspricht. 
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real zutreffen könnte, sondern allein um die Klärung der Frage, unter welcher 
Bedingung wirklich von xaQ~ao~ und somit von der Förderung der Sünde 
durch die Verkündigung und das Verhalten des Paulus geredet werden könnte 
-und mUßte. Da der in V.17b aufgenommene Vorwurf der Gegner zweifellos 
auf Paulus selbst und seine Verkündigung abzielt, ist es durchaus plausibel, daß 
der Apostel die Replik ebenfalls in der persönlichen 1. Pers. Sg. formuliert: »Ist 
dann etwa Christus ein Diener der Sünde? Ganz und gar nicht! Denn nur wenn 
ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, erweise ich mich als 
Übertreter. « 

Abgelehnt ist damit die verbreitete einschränkende Deutung der Rede in der 
1. Pers. Sg. auf das Verhalten des Petrus in der antiochenischen Situation292• So 
erklllrt F. Sieffert: »Die erste Person hüllt das, was sich bei Petr[us] in concreto 
ereignet hatte, in die mildere Form eines allgemeinen Satzes«293• Entsprechend 
schreibt E. D. Burton: »Paul instead of saying either >thouc or >Wec, tactfully 
appliea the statement to himself«2114• A. Oepke schließlich deutet den Wechsel 
von V. 17 zu V. 18 so: »Mit feinem Takt redet Paulus ihn [Petrus] nicht direkt 
an, sondern spricht schonend in der 1. Penon«295• Unabhängig von der Frage 
der Zuordnung von V. 18 ist es allerdings sehr fraglich, ob dem Apostel in der 
antiochenischen oder galatischen Auseinandersetzung tatsllchlich noch am 
taktvollen, milden und schonenden Umgangston denen aeaenüber aeieaen hat, 
die die Gemeinde in ihren Grundfesten zu erschüttern drohten. Dem wider
sprechen schon das Faktum seiner scbroffen öffentlichen Zurechtweisung des 
Petrus in V.14 und die zahlreichen scharfen (3,1; 4,17; 5,8.10; 6,12f.) bis 
sarkastischen (5,12) Aussagen Ober die judaisierenden Opponenten in Gala
tien. Somit bitte Paulus im Falle des Bezuges auf das einmaliae Verhalten des 
Petrus in Antiochien ohne weiteres die direkte Anrede des Petrus von V. 14 mit 
V. 18 wieder aufnehmen können296• 

Es genüat m. E. auch noCh nicht, wie F. Mu8ner festzustellen: »Das Ich des 
V.18 visiert noch einmal Petrus an, das betonte tycb des V.19 dagegen Paulus; 
beide aber sind dabei exemplarische Reprisentanten oder Typen eines be
stimmten 1\ms bzw. Erleidens und insofern Oberindividuell zu beareifen«297, 

oder mit J. Hecker einzuschränken: »Petrus ist nur geschichtliches Demonstra
tionsobjekt.«298 Vielmehr ist wie schon seit V.15 auc~ bei V.18-21 davon 

:m S. z.B. H. W.BIIYBIIIP.ALTBAus, aaO., 20; A.OBPD, aaO., 93; P.M1.111MB1l, aaO., 
178; o. BuuNo, aao., 178; D. LOIDMANN, aao., 45; u. BouB, aao., 115. 

m P. SIBPPDT, aaO., 153. 
294 B. D. BuaoN, aaO., 130. 
295 A. OBPD, aaO., 93. 
• VII. TH. ZAHN, aaO., 131: •um 10 ventaDden zu werden, [bitte Paulul) IChreiben 

ma.en: nicht ida mache Cluistus zu einem Stlndendiener, IODdem du ltelJit dich ~elblt als 
einen Obertreter dar« (Hervorbebun& im Oripnal). 

z<n P. MUIISND, aaO., 178. 
Z9l J. BBCUR, aaO., 30. 
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auszugeben, daß Paulus den Bericht seiner Rede an Petrus durchgängig im 
Hinblick auf die galatische Situation konzipiert. Den Sachverhalt von V. 18 
siebt Paulus nicht nur durch das konkrete einmalige Verbalten des Petrus in 
Antiocbien gegeben, sondern grundsätzlich bei allen judaisierenden Judenchri
sten - ob in Jerusalem (2,4f.l2), Antiochien (2,11-13) oder Galatien299• 

Freilich bat Paulus nach 2,14 auch das furchtsame und nachgiebige Verhalten 
des Petrus (2,11-13) in dieser letzten Konsequenz als unverantwortliches 
Abweichen von der Wahrheit des Evangeliums gewertet und entsprechend 
unnachsichtig geabndet300• 

In der exegetischen Diskussion unumstritten ist das Verständnis der meta
phorischen Redeweise von xa'ta>.:6etv, dem Abbrechen, Niederreißen, Zerstö
ren301, und von ,.;QM.v o~XOÖOJU!iV, dem Wiederaufbauen, Wiedererricbten302. 
Es handelt sich dabei um ein Bildwort, das sich auch sonst findet303. Während 
Paulus oCxoÖoJU!iV in der Regel im theologisch positiv gefüllten Sinn verwen
det304, gebraucht er es hier als Opposition zu xa'ta>.:uetv untypischerweise mit 
negativer Konnotation. Sinngemäß bedeutet es an unserer Stelle »für gültig 
halten bzw. erklären, bejahen« im Gegensatz zu »für ungültig halten bzw. 
erklären, vemeinen«305• 

Kontrovers wird die Diskussion allerdings bei der inhaltlichen Bestimmung 
des Objekts von V. 18a. Was genau bezeichnet Paulus mit dem Relativprono
men & und dem ibm korrespondierenden nachdrücklich gesetzen Demonstra
tivpronomen 'tail'ta? Bei engem Rückbezug von V. 18 auf die in V. 11-14 
beschriebene Situation könnte man bei dem, was von einem Judenchristen 
»eingerissen« und dann »wieder aufgebaut« wird, an die »durch das Gesetz 

299 S. die oben zitierten Aussagen über die Gegner in Galatien. 
300 Gegen TH. ZAHN, aaO., 131, der davon ausgeht, •daß man das vorübergehende 

Schwanken dcl P(e]t[rus] billigerweise nicht wohl ein Wiederaufbauen des vorher von ihm 
r niedergerissenen Gebäudes nennen konnte«. 

301 S. BAUEli!ALAND, Art. xa'tw:uw, 841f.; F. BOCHSEL, Art. ~:6w x'tA, ThWNTIV, Stutt
gart 1942,337-359, hier 339. 

302 S. O.MICHEL, Art. olxo; X'tÄ, lbWNTV, Stuttgart 1954, 122-161, hier 142-145; 
PH. VIELHAUI!It, Oikodomc. Du Bild vom Bau in der cbriatlichcn Literatur vom NT bia 
Clemens Alexandrinus, Karlsruhe 1940, 89. 

303 Vgl. die bekannten rabb. Belege bBer63a; bNcd40a (mit dem Oegenaatzpaar'\tiQ und 
:t~:ta); s. BILL. In, 537f.; 0. MICHEL, aaO., 145. 

304 S. dazu 0. MICHEL, aaO., 142-145; PH. VIELHAUI!It, aaO., 89. Vgl. aber auch die 
ironische, verfremdende Verwendung des Begriffs in 1 Kor 8,10; s. dazu H.-J. Bc:xmuN, Der 
Begriff Syneidesis bei Paulus, 246. 

305 Eine unmittelbare traditionsgeschichtliche Abhängigkeit der Formulierung in Oal2,18 
vom in Mk 14,58 parund 15,29 par (vgl. Mk 13,2; Joh 2,19) überlieferten und nach Acta 6,14 
von Stcphanus (Stcphanuskrcisl) aufgenommenen Tempellogion ll8t sieb m.E. nicht sicher 
erweisen. S. dagegen P. STVJII.MACJID, Das Oeletz als Thema biblischer Theologie, in: Den., 
Versöhnung, Gesetz und Gerechtigkeit, Göttingen 1981, 136-165, hier 158, Anm. 35; zu. 
rllckhaltcnder F. HAHN, Du Oeletzesverstllndnis im Römer- und Galaterbrief, 53, Anm. 76; 
vgl. TH. ZAHN, aaO., 130, Anm. 66. 
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gebotene Scheidung zwischen Juden und Heiden«306 oder - um im Bild zu 
bleiben- an »die gesetzliche Schranke zwischen Juden -und Heidenchri
stencc307 denken, an das »Gesetz als Scheidewand, die nach jüdischer Auffas
sung Juden und Heiden voneinander trennt. Petrus hat diese Scheidewand 
>eingerissen< [ ... ], als er Tischgemeinschaft mit den Heidenchristen pflegte, 
jetzt [ ... ] geht er daran, sie >wieder aufzubauen<«308• Dagegen spricht aber 
nicht nur, daß diese Bestimmung dem Duktus des gesamten Abschnittes 
V. 15-21 nicht ganz gerecht wird, sondern vor allem, daß die Bezeichnung des 
Gesetzes als Scheidewand eindeutig von Eph 2,14f. her eingetragen ist. Der 
Verfasser des Epheserbriefs hebt ausdrücklich hervor, daß Christus die tren
nende Zwischenwand niedergerissen hat ('to j.LW6-toLxov 'tO'O cpQCXYJ.W'O ~:uoa~). 
indem er das Gesetz der aus Verordnungen bestehenden Gebote zerstörte ('tOv 
v61J.0V 'tWv l:vT.o)JJrv iv 66yp.aoLv xa'tCXQ'Yt'loa~) -eine Aussage, die sich in den 
Homologumena des Paulus in ihren beiden Teilen so nicht findet. 

Auszuschließen ist auch das Verständnis M. Luthers und J. Calvins, die die 
Sünde, das peccatum, als das Objekt von V. 18a angeben. So lä8t M. Lother 
Paulus in V. 18 sagen, er habe durchs Evangelium die Sünde, die Traurigkeit, 
den Zorn und den Tod zerstört: Destruxi autem per Evangelium peccatum, 
tristitiam, iram et mortem3011• Insofern der durch das Evangelium im Glauben 
von der Sünde Befreite auch von dem Fluch des Gesetzes &ei ist, kann nach 
M. Lother auch von der Zerstörung des Gesetzes durch die Predigt des Evange
liums gesprochen werden: Sieper praedicationem Evangelii destruxi legem310. 

Entsprechend lllßt J. Calvin Paulus mit den Worten 8l yaQ d xa't!Ävoa hervor
heben, daß er den Glauben an Christus immer so verkündigt habe, daß die 
Zerstörung und Aufhebung der Sünde damit verbunden gewesen sei: Quando
quidem sie praedicaverat fidem Christi, ut peccati ruinam et abolitionem con
iungeret311. Paulus habe durch seine Predigt des Evangeliums die wahre Ge
rechtigkeit wiederhergestellt, damit die Sünde niedergerissen, d. h. vernichtet 
würde:[ ..• ] sein Evangelio praedicando veram iustitiam restituisse, ut pecca
tum destrueretur312. Sosehr diese Ausführungen der Reformatoren systema
tisch-theologisch der paulinischen Verkündigung zutiefst entsprechen, sowenig 
geben sie doch exegetisch den ursprünglichen Sinn von V.18 wieder. Das 
Gegenargument des Paulus zu dem Vorwurf von V.17b kann ja doch nicht sein, 
daß die >vernichtete< Sande ihn bei ihrer >Wiederaufrichtung< als Obertreter 
erweisen würde. 

Alternativ zu der Bestimmung als Scheidewand oder Sünde könnte man 

306 So 0. MICRBL, aaO., 145. 
3111 J. BIICDil, aaO., 30. 
306 F. Mt.JUND, aaO., 178; \'11. 0. MICHJSL, aaO. 
309 M.Ltri'IID, WA40,1,262. 
310 Ebd. 
3u J. C.U.VJN, Ad Oalatas, 557. 
312 J. CAI.VJN, ebd. 
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beim Objekt von V. 18 auch mit F. Mußner an »die Vorstellung von bestimm
ten Verboten des Gesetzes wie die rituellen SpeiseregeiDee denken313• Entspre
chend folgert auch H. Räisänen: »The context shows that the reference is (at 
least primarily) to the food regulations which Paul as weil as Peter bad once 
given upcc314• Während hier wertneutral von »important parts of the lawcc315 

gesprochen wird, führtE. D. Burton bei seiner Bestimmung: »Statutes of the 
law which Paul bad by bis conduct declared to be invalidcc316 wieder den 
wertenden Gegensatz zwischen den »Statutes of the law« und »its real intent« 
ein317• Einen entsprechenden Unterschied will er bei den beiden verschiedenen 
Begriffen für »Sünder« in V.17 und V.18 erkennen: »naQaPa:n)~ for the 
technical violator of the statute, and Ö.f.UXQ'tWAO~ for the real sinner«318• Aller
dings findet sich dieser Gegensatz von Satzungen des Gesetzes und wahrem 
Gotteswillen bzw. eigentlicher Intention des Gesetzes bei Paulus gerade nicht
wie überhaupt die A~ilung des Gesetzes in rituelle Satzungen, die vom 
Christen aufzugeben sind, und ethische Gebote der Tora, die für den Christen 
per se verbindlich bleiben, an den Ausführungen des Apostels keinen Anhalt 
haben. Wie auch der folgende Kontext zeigt, ist das Verhältnis des Christen 
zum Gesetz nach Paulus einheitlich und klar zu bestimmen319. 

Von den meisten Exegeten wird die auf den ersten Blick naheliegende 
Interpretation vertreten, daß Paulus mit a xa'tD.."oa die »Auflösung«, die 
»Aufhebung« des Gesetzes als Ganzen320, des »Gesetzesgebäudescc321 bzw. der 
»Gültigkeit des Gesetzes«322 bezeichnet. Im einzelnen kann diese grundsätzli
che Zuordnung dann im Sinne der oben beschriebenen Deutungen als Ritual
gesetz oder als Scheidewand zwischen Juden und Heiden ausgeführt werden. 
Wie sich nun aber bei genauerem Hinsehen zeigt, geht Paulus gerade nicht 
davon aus, daß er das »Gesetz« durch den Glauben aufgelöst und aufgehoben 
hat. Ist nicht im Gegenteil genau dies die ihn empfindlich treffende Unterstel
lung der judaistischen Gegner, die er in Röm 3,31 zitiert (v6j.&OV oliv x<naQ
yoilfAo2V öui Tfj~ n(O'tl!(J)~;), um sie anschließend- nach gleicher, entschiedener 

313 F. MussNER, aaO., 178; vgl. U. BouB, aaO., 116. 
314 H. RÄJSÄNBN, Paul and the Law, 47. 
315 H. RÄJSÄNBN, aaO., 70. 
316 E.D.BURTON,aa0.,130. 
31' AaO., 130.131. 
318 AaO., 131. 
319 S. gegen diese schon von Hieronymus vertretene einlehrlinkende Deutung auf das 

Zeremonialgeaetz ausführli~ auch G. EBBUNG, aaO., 184f. 
320 S. u.a. H.Lm'l'zMANN, aaO., 16; A.OBPD, aaO., 93; H.ScJu.om, aaO., 97; R.BULT· 

MANN, Zur Auslegung von Gal2,1S-18, 397f.; O.MICHBL, aaO., 145; U. WJLCDNs, Aus 
Werken des Gesetzes, 93; W. ScmcrnLu.s, Paulus und Jakobus, 62; F. HAHN, Du Gesetzes.. 
verständnis im Römer- und Galaterbrief, S3 u. Anm. 76; H.D.BBTZ, aaO., 121; A.SUHL, 
aa0.,283. ZurKritikdaranvgl. auchG.EaBUNo, aaO., 182-lSS. 

321 S. U.BoasB,aa0.,116. 
322 F. SIBPPBRT, aaO., 172f. 
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Zurückweisung wie in Gal2,17- anband eines eingehenden Schriftbeweises zu 
widerlegen? Aus der Durchführung in Röm 4,1-21 erhellt allerdings, daß 
Paulus bei seiner Antwort: 1.1.-it ytvoL'to, älla v61JDV tcnavoj.&2V, nicht vom 
Aufrichten und Zur-Geltung-Bringen der Sinai-Tora- also des »Gesetzes« im 
theologisch spezifischen Sinne- spricht, sondern vielmehr davon, daß er gera
de durch das Evangelium die Schrift (oft yQacpf) Röm 4,31) mit ihrem Zeugnis von 
der Glaubensgerechtigkeit zur Geltung bringt (Röm 1,2; 3,21b )323• v61.1.0~- im 
Sinne von Pentateuch (Röm 3,21b)- steht hier also wie häufig324 als prima pars 
pro toto ff1r die Schrift insgesamt, weshalb Paulus zum Entkräften des Vor
wurfs mit Genesis- und Psalmzitaten argumentieren kann. 

Aber auch unabhängig von dieser Differenzierung empfiehlt es sich prinzi
piell, Gal2,18 zunächst von dem unmittelbaren Kontext und nicht von dem 
splteren Römerbrief her zu interpretieren. Gerade im Licht des direkten 
Zusammenhangs von V.18- also der AusfUhrungen von 2,17-21- erscheinen 
die verschiedenen Bestimmungen des Objekts 'tail'ta als •Gesetz« im Sinne von 
Sinai-Tora als zumindest unscharf, wenn nicht unzutreffend. Was Paulus abge
brochen, d. h. außer Geltunggesetz hat, ist nach V. 16 die Überzeugung Ö'tL ••• 

ÖLxaLOittaL ~~ i; IQymv v6twU. Die im Glauben an Christus erschlos
sene Erkenntnis, ,.daß der Mensch nicht aufgrundvon Taraobservanz gereclit
fertigt wird«, korrespondiert mit der anderen, daß im Gegensatz zu dem - in 
der concessio (V. 15) noch einmal formulierten - jüdischen Vorverständnis 
auch die Juden ebenso wie die Heiden vor Gott als Sünder erfunden wurden, so 
daß durch die Christuserkenntnis die bisherige Selbsteinschätzung des Juden 
Paulus aufgehoben wurde. Beides also hat Paulus bei seiner Hinwendung zu 
Christus (V. 16) ,.fflr ungUltig erldlrt« und •in seiner Geltung verneint« (xad
AVaa): die Selbsteinschätzung als Jude, daß er im Gegensatz zum Heiden nicht 
SOnder vor Gott und somit nicht im Zustand '6cp'&!&«Q'tm sei, und die damit 
verbundene Vorstellung, daß er aufgrund seiner Taraobservanz ( i; IQymv 
v6twv) vor Gott gerechtfertigt werden und somit das Heil erlangen könne 
(&xat.oi)aftaL). Dabei lluft die Argumentation des Paulus in V.lS-17 darauf 
hinaus, da8 das •N'tederreißen« dieser beiden elementaren jüdischen Mißver
ständnisse- hinsichtlich der eigenen Stellung vor Gott und der Bedeutung und 
Funktion der Sinai-Tora- faktisch von jedem Judenchristen, also auch von 
Petrus und *nen von Jakobus« (2,12-14) durch die ijinwendung zu Christus 
(V.16c.17a) vollzogen wurde. 

Somit argumentiert Paulus im Kontext von V. 18 wesentlich grundsätzlicher, 
als es zahlreiche Interpretationen voraussetzen. Es dreht sich nicht nur um das 

m Vgl. dazu 0. Homls, Du Oeletz dee Mole und du 0e1etz Christi, aaO., S0-74. 
314 R&D 3,19; 1 Kor 14,34; Gal4,21b; VJ).. 1 Kor 9,8; 14,21. Zur gleichen Venrenc1uDJ im 
J~ s. Job 10,34; 12,34; 15,25; zum enlspredleodea rabbiDilcben Oebraacb 
s. W.OU'I'BROD, Art. ~K'IÄ, ThWNTIV, 1029-1084, hier 1047; BILL.D, 7.Aufl., MDn· 
eben 1978, S42f.; m, 159.<462f.; VJ).. 0. HoPIUS, aaO., 278f., Anm. 56-SS. 
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Problem der TISChgemeinschaft mit den Heidenchristen, auch nicht nur um die 
Haltung der Judenchristen zum Zeremonialgesetz, sondern vielmehr um die 
prinzipielle Einschätzung der eigenen Stellung vor Gott und seinem Gesetz und 
um die Erkenntnis der Aufgabe und Grenze der Sinai-Tora. Denn erst wenn 
das Verhältnis der Christen zur Sinai-Tora prinzipiell geklärt wird - wie es 
Paulus im folgenden mit 2,19-21 abbreviatorisch, mit 3,1-4,7 ausführlich 
unternimmt -, können die fatalen Konsequenzen der judaistischen Position 
auch von den verwirrten (Ga11,7; 5,10), ja »verhexten« ('t(~ 'Öf.ld~ epaaxa:v!'V; 
3,1) Galatern ermessen werden. 

Daß es auch bei der Aussage von V. 18 um die den Galatern drohende größte 
Gefahr des Abfalls von Christus und der Gnade (5,4)- und das heißt: von Gott 
selbst (1,6)- geht, macht Paulus durch das den Abschnitt 2,15-21 abschließen
de Argument in V. 21 deutlich. Durchgängig handelt der Apostel von dem 
grundlegenden Mißverständnis, daß das Heil durch die Sinai-Tora zu erreichen 
sei (öt.<X v6twv ötxatoO'ÖVrJ V. 21b ); denn nur unter dieser Voraussetzung wäre 
das judenchristliche Festhalten an der Tora berechtigt. Träfe das aber zu, dann 
wäre Christus ohne Grund, d.h. unnötigerweise, gestorben (Ö.Qa XQtO'to~ 
ÖcoQecl.v cbttftavev V. 21c); und hielte auch Paulus das ötxai.OUoil'at öu1 v6tJ.OU 
wie seine Opponenten wieder für möglich, dann würde er damit die Gnade 
Gottes annullieren (oöx Ö:'ÖE'tm tiJv X~Lv 'toii 'Öeou V. 21a). 

Auf diese Weise zwingt Paulus seine Gesprächspartner kontinuierlich, die 
Implikationen der veränderten Einschätzung der Sinai-Tora zu bedenken: Wer 
die Beschneidung fordert, bewirkt damit die Verpflichtung zur uneinge
schränkten Taraobservanz (Gal5,3; vgl. 3,10.12); wer sich aber der Sinai-Tora 
wieder unterstellt und folglich nicht mehr in Christus (2,21c; 5,2.4), sondern in 
der Taraobservanz sein Heil sucht (3,10; 5,4; vgl. 4,21), der unterwirft sich 
erneut jener Instanz, die über den Menschen nach Adam, d. h. den seinsmäßi
gen Sünder, prinzipiell nur den todbringenden Fluch aussprechen, aber kein 
Leben bringen kann: ÖOOL YclQ t~ i!QYCOV V6JAO\l etai.v 'Öm) Ka't~aV eÜJ(v (3,10, 
vgl. 3,21c). So ist also unter dem durch die Proformen li und 'taU'ta vertretenen 
Objekt zu den beiden Verben von 2,18a nicht der 'V61J0,, d.h. die Sinai-Tora, 
selbst zu verstehen, sondern vielmehr die ßlusion des ötxai.OUaftat e~ lQYcov 
v6tJ.OU (2,16), das Beharren im t~ i!QYcov v6tJ.OU elvaL (3;10) bzw. im vno 
v6JWV elvat (4,21), das Bestreben, in der Sinai-Tora (ev v6J.UP 5,4) und also 
durch Taraobservanz ( t~ i!QYCOV v6twll 2,16) das Heil zu finden325• 

325 Gegen die Identifikation des Objekts von V.18 mit dem Gesetz s. auch G. EBBUNG, Die 
Wahrheit des Evangeliums, 182-185, der aber mit seinem Bezug auf die Reinheitsvorschrif
ten im Zusammenhang der antiochenischen Situation die Grundslltzlichkeit der paulinischen 
Argumentation in Gal2,1S-21 zu wenig zur Geltung bringt. Objekt für V. 18 ist für ihn »der 
Wahn, als hinge die Gerechtigkeit vor Gott von solchen Gesetzeswerken ab, wie der Einhal
tung oder Nichteinhaltung der Reinheitsvorscbriften« (aaO., 185). -Bei der Bestimmung des 
Objekts durch H. SCJWBll, aaO., 97: »das Gesetz bzw. seine Forderungen und die Leistungen, 
die gegenüber dem Gesetz geschahen, als Mittel und Wege, um zur Gerechtigkeit zu kom-



Gal2,18 51 

Analog zum xa'tw:ueLv in Ga1 2,18 spricht Paulus in Phil 3,7ff. - dem 
Abschnitt, den wir seiner strukturellen Ähnlichkeit wegen schon zu Gal2,1Sf. 
herangezogen haben - davon, daß er um Christi willen alles das für Verlust 
erkannt hat, was sich ihm zuvor als Gewinn dargestellt hatte (fryr)f.UIL ••• 
tYJ!Wrv 3,7), ja daß er, um Christus zu gewinnen, alles, was sein früheres 
Streben nach Gerechtigkeit vor Gott konstituierte, preisgegeben hat (itYJIJ.L· 
clrihp 3,8) und es jetzt für null und nichtig erachtet (ebd.). In Phil3,9 und in 
Röm 10,3 kann Paulus- wohl im Anschluß an Dtn 9,4ff.326 - die Größe, die 
aufzugeben und als ungültig zu erklären ist, als die »eigene« Gerechtigkeit ([-I!] 
i~&il 6Lxai.OO'{rvrJ bzw. -11 ~6(a 6ucai.OO'UVYJ) bezeichnen, die als solche gerade 
nicht -II ix inoO 6Lxai.OO'{rvrJ ist (Röm 10,3.5f.; Phil3,9). 

Mit der im vorigen gewonnenen Bestimmung des Objekts von V. 18a im 
Kontext des Abschnitts 2,15-21 und des Galaterbriefes als Ganzen ist implizit 
auch schon Ober die umstrittene Zuordnung der Apodosis (V.18b) entschie
den. Doch sind zunächst noch die beiden zentralen Begriffe der Schlußfolge
rung zu klären. Das transitive OVVUmJf&VOVVLOtclvm mit doppeltem Akk. hat 
hier- wie auch in 2 Kor 6,4 und 7,11- den Sinn »sich erweisen als«371, während 
sich das Verb bei Paulus sonst noch in der ebenfalls seltenen Bedeutung 
»darstellen«, »darlegen«, »erweisen« (Röm 3,5; 5,8)328 und vor allem in dein 
klassisch verbreiteten Wortsinn »empfehlen« (Röm 16,1; 2Kor 3,1; 4,2; 5,12; 
10,12.18; 12,11) findet329, Die von H. Schlier fllr unseren Zusammenhang 
vorgeschlagene Wiedergabe mit »einsetzen« ist auszuschließen - sie ist aber 
auch fllr die von ihm vertretene Interpretation der Apodosis nicht konstitu
tiv330. 

Mit der Verwendung des Begriffs 1taQaPa't1J~ in V. 18 neben dem Terminus 
~in V.lS und 17wird der Zusammenhang von Sünde und Sinai-Tora 

meuc, wird Dicht deutlich, daß nach der AuffaiiUng des Apostels das Gesetz sieb selbst pr 
Dicht als realen Weg zum Heil ausgibt, so daß nach Paulus Dicht das Guetz, sondern die 
meDIICbliche Fehkinsch/Jtzung durch den Glauben widerlegt und aufgehoben wird (1. dazu 
uaten). - Abweic:bend von der gellufigen Deutung auf das Gesetz interpretiert auch 
TH. ZAHN, aaO., 132: •[Paulus hat) mit seiner frOheren Lebenlrichtuag gebrochen, hat das 
Gebaude gesetzlicher und pharislischer Gerechtigkeit abgebrochene. 

326 S. ROm 10,6; zum Ganzen H.-J. EcurmN, •Nahe ist dir das Worte. Exegetische Erwl
gungea zu ROm 10,8. ZNW79 (1988), 204-220, spezien 208f. 

3%7 Mit w. KAscH, Art. cnmcmuu. xd.,ThWNTVll, Stuttgart 1964, 895f.; BAua/AI.AMD, 
Art. CJUYUmJI&L, 1576; BDR 1157,4; A. Kurza, Art. CJUYUmJI&L, BWNTm, Stuttgart 1983, 
737. 

328 Vgl. W. KAacB, aaO., zu ROm 3,5; 5,8: •Damit rOckt der[ ... ] Sachverhalt in die Nlhe 
von cpa'YI!Q6cu und t6Dnte geradezu mit 1111 den T~rg bringen Ubenetzt werden.« 

m MitW.KAacB, aaO., 895f.; H. G.LmoBUJR.ScoJT, Art. cnMcmJJu., AOreek·Bnglilh 
LeDcoa, ODonl tm (• 9. Aufl. 1940), 1718. 

310 s. H. Salua, aao., 97, Amn. 3, dersiebdabei zu UnrechtaufH. o. LmoiiLI.IR. ScoJT, 
aaO., 1718, beruft, die zu Num 27,23; PTebt 317,10; BGU 300, zutreffend bestimmen: 
•appoint to a charge(l)c, •appoint to a representationc; s. zur Kritik auch H.IUJslNBN, aaO., 
260, Amn.l59. 
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hervorgehoben. Denn bei Berücksichtigung der anderen paulinischen Belege 
für 1taQ«pcl't1)~ (- 'toU VOJWU Röm 2,25.27) und xaQ<lßaoL~ (- 'toU VOJWU Röm 
2,23; in Verbindung mit v6tw~ ferner Röm 4,15; 5,14 {s. V. 13); Gal3,19) wird 
deutlich, daß 1taQaPaoL~ bei Paulus die Sünde nach ihrem Verhältnis zum 
Gesetz bezeichnet331• Durch den v6tw~ wird die Sünde als Übertretung qualifi
ziert und festgeschrieben, weshalb Paulus in Röm 4,15 formulieren kann: o~ öe 
o'Öx fmLv v6tw~ o'ÖÖe xaQaßaoL~332• Insofern sündigen die Menschen zwischen 
Adam und Mose nicht btt 'tcp 6twub,.UX'tL 'tij~ xaQ«Paoeco~ 'Aöaj.L, obwohl sie 
wie dieser der Herrschaft der Sünde unterworfen waren (Röm 5,13f.). Denn 
während Adam selbst bereits die ivtoA.it Gottes empfangen hatte (Röm 7,7ff.; 
Gen 2,16f.), erhielt Israel die Tora erst durch Mose am Sinai. So ist ,.VOJ.LO~ 
Korrelatbegriff zu 1taQaPaoL~«333 und die ,.Übertretung« jeweils im prägnan
ten Sinne zu verstehen: ,.1taQaßao~ kennzeichnet nur den mit dem artikulier
ten Gesetz konfrontierten Menschen und Adam als dessen Prototyp«334• 

Mit der Bestimmung der beiden Begriffe O'UVLcrtTJI'L und mJQaPcl'tlJ~ ist 
zugleich über die Zuordnung der Apodosis in Gal2,18b definitiv entschieden: 
Die Schlußfolgerung 1taQaPa't1JV i,.UX\l'tOv 0\lVLmavco bezieht sich auf eC ... 
'taii'ta xclA.Lv oCxoöoj.I.Ci) und nicht etwa auf das mit a xadA.\loa bezeichnete 
Verhalten335• Als mJQnPa'tlJ~ würde sich Paulus erweisen, wenn er zu der mit 
dem Christusglauben preisgegebenen Vorstellung zurückkehren würde, daß 
die Gerechtigkeit an die Taraobservanz gebunden sei und die Sinai-Tora 
dementsprechend auch für Christen die verbindliche und bestimmende Autori
tät darstelle. Denn für Paulus schließen sich, wie wir sahen, der Bereich der 
Gnade in Christus und der Bereich der Sinai-Tora gegenseitig aus (Gal2,21; 
5,2-4), so daß die Hinwendung zum Gesetzper se die Abwendung von Chri
stus bedeutet und der Mensch folglich vor dem Gesetz nur als der encheinen 
kann, der er unabhängig von Christus seit Adam seinsmäßig ist: ein Mensch 
unter der Macht der Sünde ('6cp' &,...aQ'riav elvaL Röm 3,9; vgl. 5,12-21; 

331 Vgl. H. Cmoont, Art. ~. Biblisc:h-tbeologilc:hes W6rterbucb der nd. Grllzitlt, 
bg. v. J.Kögel, U.Aufl., Gotha 1923,183. 

332 Vgl. Röm.S,13; 7,7-12;0al3,19. 
333 Mit J. Saoomn, Art. miQOßa'VOJ 'lffA, 1bWNTV, 733-741, hier 736; vgl. 

H. D. BBTZ, aaO., 121, Anm. 71: •a legal term, here with a special application to the Jewish 
Torah«; M. WOLTBR, Art.,.;~ 'lffÄ, BWNTW, 33-35. 

334 G. Kl.mN, SOndenventlndnia, 267, Anm. 97; vgl. DBU., Individualgeschichte und 
Weltgeschichte bei Paulus, 199, Anm. 70a. Die Bestimmung G. Kl.mNs, ebd., daß damit eine 
Verfehlung gemeint Bei, l>Ctie sowohl durch Verletzung wie durch Brfllllung[l] des Gesetzes 
zustande kommt«, entspricht seiner oben bereits erwlhnten Akzentvenchiebung bei der pln. 
Gesotzesinterpretation. Pautus meint dagegen mit~!: die konkrete Übertretung der 
Sinai-Tora (vgl. auch J. Saoo!mn, aaO., 737), deren wirkliche Brfllllung aber schließt er 
grundsätzlich aus. Das gilttrotzder Auflistung des •pharisllisc:hen Solbstruhma« in Phll3,6 (s. 
den Duktus der V. 7-11 neben Röm 9,30-10,13; vgl. dazuH.-J.BcUTI!IN, •Nahe ist dirdas 
Wort«, 204ff.). 

335 Zur abgelehnten Deutungs. u. 
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öot:iA.os tils citwQ"t(as Röm 6,16.20), ein Ö:IWQ't(l)AOS im ontologischen Vollsinn 
(Röm 3,23; 5,8.12), ein doEPTIS (Röm 4,5; 5,6) und im Verhlltnis zum Gesetz 
ein xaQCXPa't'rJs "toii voJWU, über den das Gesetz nur den todbringenden Fluch 
auszusprechen vermag (Gal3,10 {Dtn 27,26); vgl. Röm 5,12ff.; 6,23) und den es 
mit der gesamten Welt nur als 'ÖxOöLxos 'tcp Ö'Ec:p erweisen kann (Röm 3,19). 

Nach Paulus liegt also eine Förderung der Sünde nicht- wie dies der in V. 17 
zitierte Vorwurf unterstellt - in der Verkündigung des gesetzesfreien Evange
liums durch den Apostel vor, sondern ganz im Gegenteil in der Verkündigung 
der judaistischen Gegner; denn sie treiben mit ihrer Verpflichtung auf die 
Sinai-Tora die Gläubigen von Christus weg und damit wieder in die Sphäre der 
Sünde, die das Gesetz als den Bereich der XaQaPaoLs qualifiziert. Entspre
chend dieser Deutung wird schon im Ambrosiaster die Schlußfolgerung auf das 
Wiedererrichten bezogen: Ergo si damus nos legi, peccatores invenimur, quia 
qui sub lege sunt, sub maledicto sunt336• Auch nach J. A. Bengel geschieht 
das »Auflösen« perfidem Christi und das »Wiederaufbauen« per subjectionem 
erga legem337• 

Im Kontext der Aussagen über die XaQaPaoLS und den VOJ&OS in Gal3,10.19 
und Röm 4,15 interpretieren - bei unterschiedlicher Zuordnung zu Gal 
2,15-17- auch manche neuere Exegcten338• Dabei wird das jeweilige Geset
zesverständnis bei der Formulierung der Begründung von V. 18 greifbar. Wäh
rend G. Klein wieder hervorhebt, daS der Mensch sich »übertretend oder 
gehorchend[1)«339 als Obertreter erweist und auch R. Bultmann nur prinzipiell 
festhält: -.Wo kein Gesetz, sondern die Gnade regiert, da gibt es keine cit&aQ-

336 AMBROSIASTRI qui dicitur commcntarius in Epistolas Paulioasm, CSEL81, ed. H.-1. 
Vogels, Wien 1969, 28. 

337 J. A. BBNOBL, Gnomon Novi 'IUtameoti, 469. 
331 S. etwa H. Sau.ma, aaO., 97, der bemerkt: »dann begeben lie-lic:h wieder unter die 

Macht, unter der es :n:CJQOPacnt; gibt (Röm 4,15), dann machen sie sich wieder zu solchen, die 
die Tora halten mOIICn und sie übertreten.« Vgl. ferner G. KLmN, Individualgeschichte und 
Wcltgcschicbte bei Paulus, 198f.; J. ScJINmDu, aaO., 738; R. BuLTMANN, Zur Auslegung von 
Gal 2,15-18, aaO., 398; U. WILCDNS, Aus Werken des Gesetzes, 93 u. Aom.3S; 
W. G. K'Oiooll., Iodividualgesc:bic:hte, 168; DDS., Röm 7, 123; F. HAHN, DBI Oelctzcsvcr
atlodois im Römer- und Galatclbricf, 53. Zu verweilen iat auch auf W. MUNDLB, Zur 
.Aullquog von Gal2,17.18, 153, der allerdioga mi8vcntllocllicherweilc formuliert, die Worte 
von V. 18 seien •vom Verbalten des Juden{ I], oic:ht des Cbriaten zu vcrstebcnc. Er bebt damit 
ebenfalls auf den Zus•mmcobaoa von Röm 4,15 ab, möchte aber zudem die DeutUDJ 
ausschließen, daB •vom duiltlicbeo StandpuDkt aus die Wiedcraufrichtuoa des Gesetzes 
Sflode sei« (ebd.). Paulus bat aber in Gal2,18 eiodcutig judaistischc Judendtrirten (.xA&v/4 
HOV.Avaa) vor AUJC.D - in Gal 2,4 allerdiap spricht er von :n:OQI!Wa.KWL ~ev6661AcpoL. Zu 
veraJcicheo ist schlieBlic:h auch E.D.Bum:oN, aaO., 130f., der du .xA&v oCdopetv zwar 
richtig deutet, jedoc:h aufgrund seiocr differenzierenden Interpretation von ~Ii in 
V.18 eine paradou AUSIIIF erkennt: •Tbc ~'ftlli is a violator of the law, not of tbc 
statutes, but of its real intcnt(l].« »'lbc Statement tbat not by disobcyina but by obeying tbe 
statutesofthe law be bccomes a transarasoris, of course, obviously paradoxical« (aaO., 131). 

3311 G. KLmN, aaO., 199. 
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'tLa«340, betont U. Wilckens, daß das Gesetz den Übertreter »im Blick auf seine 
Werke[!] feststellt«341. In der Tat geht Paulus davon aus, daß es unter der 
Sünde zur konkreten Obertretung des Gesetzes kommt- und diese Übertretung 
vom Gesetz geahndet wird. Andererseits aber sündigt der Mensch 'Öcp' cij.WQ
't(av nach Paulus zwangsl/Jufig, und der :n:aqaf~6:nts ist seinsmiißig Sünder und 
nicht nur aufgrund seiner Taten, so daß die einschränkende Rede vom »fakti
schen« oder vom »festgestellten« Sünder zu kurz greift. Eine Diskreditierung 
des Strebens nach der Erfüllung des Gesetzes an sich wird in diesem Zusam
menhang von Paulus nicht vorgenommen. 

Mit der Zuordnung der Schlußfolgerung in Gal 2,18b zu aC •.. 'taii'ta :n:OA.Lv 
olxo&J.Ub ist der häufig vertretene Rückbezug auf das mit a xadA.uaa342 
angesprochene Verhalten ausgeschlossen. Unabhängig davon, ob man das 
»Niederreißen« grundsätzlicher versteht und mit dem Gläubigwerden verbin
det343 oder ob man damit konkret die anfängliche 11scb.gemeinschaft des Petrus 
mit den Heidenchristen in Antiochien bezeichnet sieht344, ergibt sich bei dieser 
Interpretation kein schlüssiges Gegenargument gegen die Position und den 
Vorwurf der judaistischen Opponenten. Der Gedanke, daß sich die Freiheit 
vom Gesetz durch den Rückzug des Petrus und die damit verbundene Wieder
anerkennung der Sinai-Tora nachträglich als Gesetzesübertretung erweist, 
widerlegt die Gegner nicht, sondern bestätigt nur den judaistischen Stand
punkt: Aufgrund der Einsicht in die Unrechtmäßigkeit ihres Verhaltens sollen 
die Judenchristen um Petrus die konsequente Toraobservanz wieder auf sich 
nehmen, durch Wiedereinhalten der Vorschriften der Tora sich von ihrer 
früheren »Übertretung« distanzieren. Mit dieser Dialektik würde Paulus die 
gegnerische Argumentation nicht etwa ad absurdum führen345, sondern sie 
vielmehr zustimmend aufnehmen - was freilich vom Zusammenhang her aus
zuschließen ist. So muß auch A. Oepke bei seiner Auslegung von V. 18 selbst 
konzedieren: »Das scheint eine gewagte und etwas dünnfädige[l] Dialektik zu 

340 R. BULTMANN, aaO., 398, der durch die Interpretation von V.17a als Irrealis entspre
chend bei V. 18 zu der unzutreffenden Wiedergabe kommt: »daß meine Wiederaufrichtung 
des Gesetzes der Beweis daftlr wlre, da8 ich ein ~Ii bin, da8 ich noch( I] in der SOnde 
stecke«. 

341 U. WILCDNS, aaO., 93. 
34!1 S. F.SJI!IIPBRT, aaO., 1S2; TH.ZAHN, aaO., 132; H.l...llrrzMANN, aaO., 16; A.OIIPD, 

aaO., 93; L. Al.aucBT, Das Neue Testament, 499, Amn.14; 0. Mlam., Art. olxo; xU., 
ThWNTV, 122-161, bier 145; K.BBRGu, Abraham in den pauliniachen Hauptbriefen, 49, 
Anm. 3; F. MuiSNBll, aaO., 178f.; G. EBBIJNo, aaO., 181; D.l.OHDIANN, aaO., 45; U. Boa
SE, aaO., 116; H.IUrsANBN, aaO., 259, Anm.1S9. 

343 Soz.B. TH.ZAHN, aaO., 132; A.OIIPD, aaO., 93; L.AI.aucBT, aaO., 499, Anm.14; 
K. BBRGBil, aaO., 49, Anm. 3. 

344 Vgl. z.B. F. MussND, aaO., 178f.; G. EBBIJNG, aaO. 181; U. BouB, aaO., 116. 
345 SoA.OIIPD,aa0.,94. ' 
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sein, um so mehr, als ja Paulus selbst das >Niederreißen< gar nicht für Sünde 
hältc346, 

Auch die Erklärung, daß nicht die Auflösung des Gesetzes an sich, sondern 
»die Halbheit des Schwankens zwischen Christus und dem Gesetz« zu Sündern 
macht347, wird dem Kontext von 2,15-21 nicht gerecht. Als stringentes und 
vom Kontext her plausibles Argument des Paulus gegen die judaistische Posi
tion erweist sich 2,18 nur dann, wenn nicht das »Niederreißen«, sondern das 
»Wiederaufrichten« als Voraussetzung der in 2,18b bezeichneten Existenz als 
:n:QQ«Pcßrtc; verstanden wird. Dabei ist freilich, wie beschrieben, an der Rela
tion der :n:«QClflaaLc; zur Sinai-Tora festzuhalten, so daß auch der Bezug von 
V. 18b auf das Gesetz Christi (nach Gal 6,2), das Gesetz des Glaubens (nach 
Röm 3,27) oder allgemeiner auf die »christliche Lebensnorm«348 bzw. den 
Willen Gottes, wie er klar in Christus offenbart ist349, abzulehnen ist. 

5. Ga/2,19 

Wenden wir uns nun dem zweiten Teil der Widerlegung des in V.17b formu
üerten Vorwurfs zu, so empfiehlt sich auch hier wieder diejenige Interpretation 
als die authentische, die einerseits ohne die Annahme von Brüchen und Paren
thesen und ohne das Verdikt »dünnfädiger Dialektikc350 auskommt und die 
sich andererseits am besten in den Kontext des Galaterbriefes und der paulini
schen Theologie als ganzer einfügt. Gleichwohl bleibt die Auslegung dieser von 
J. A. Bengel als Herzstück des Christentums-summa ac medulla Christianis
mi351- bezeichneten Verse 19 und 20 in jedem Fall schwierig, weil die abbrevia
torischen Formuüerungen losgelöst vom Kontext als änigmatisch erscheinen. 

Wie wir bereits erkannten, sind die Verse 19 und 20 nicht als Verdeutlichung 

346 Ebd. 
347 So H. W. BEYERIP. ALTHAus, aaO., 20. 
348 S. zu diesen Varianten in der llteren exegetischen Dilkulsion F. Sllll'PDT, aaO., 152f., 

Anm. 
349 Entsprechend kontrastiert G. S. DUNCAN, aaO., 69, SUnde »in the sense of a technical 

breacb of a regulationc mit der in V. 18 bezeichneten Übertretung: »But if a Chriatian aDows 
sucb a regu1ation to stand between bim and eating with a brother-in-Chriat, then be is breaking 
Ood's Law in a muc:b more beinous aense, for be is doing violence to the Will of God as clearly 
revealed in Olrist.« Vgl. A. NBITZBL, aaO., 137: »Sie atbetieren olmlieh die Gnade Gottes 
(2,21) und das ist~ und~·· J. l..umRBCHT, Trausgressor by Nullifying God's 
Grace. A Study of Gal2,18-21, Biblica72 (1991), 217-236, hier 236: »Paul thougbt of a 
transgressor of God's new initiative in Christ and tbe command it impliesc. Auf das »gottge
woUte Cbristusgelcbebc, »das Handeln Gottes in Christus« deutet V. 18b auch M. BACH· 
MANN, SOnder oder Übertreter. Studien zur Argumentation in Gal2,15ff., Ttlbingen 1992, 
46f.52ff.67ff.161 u.ö. 

350 So A. OBPKE, aaO., 94. 
351 J. A. BENGEL, Gnomon Novi Testamenti, 469. 
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der Aussage von V. 18352 oder gar als unverbundene Fortsetzung der Argumen
tation353 anzusehen. Vielmehr begründet354 Paulus hier positiv und umfassend 
seine Beteuerung, daß Christus durch die Verkündigung des Apostels keines
wegs zu einem gemacht wird, der die Sünde fördert (J.I.'i! yt'vot'to V.17c)3ss. 

Mit der durch die Verwendung und Stellung des Personalpronomens hervor
gehobenen 1. Pers. Sg. in V.19a (tych yc!Q) grenzt Paulus sich sowohl von den 
judaistischen Gegnern als auch von Petrus ab. Das tyro steht hier zugleich 
antithetisch zu dem fl~J.St'~ von V. 15-17 wie auch zu dem in V. 18 rein hypothe
tisch in der 1. Pers. Sg. formulierten Fall. In V. 20 hingegen bildet dann tyro den 
Gegensatz zu XQLat6~, dem eigentlichen Subjekt der neuen Existenz, so daß 
die Opposition zu dem betonten »Ich« in den beiden Versen 19 und 20 wech
selt356. Auffällig und für die Interpretation wichtig ist das rhetorische Asynde
ton von V. 19b357. Mit dem prägnanten Satz XQt<nip 0\J'V!CJ'taVQrof.UlL gibt 
Paulus - infolge des Asyndetons besonders lebendig und wirkungsvoll3SB- die 
Erklärung für die überraschende Aussage von V. 19a. Sachlich handelt es sich 
bei den bezeichneten Ereignissen um das gleiche Geschehen359, so daß in der 
Exegese der schwierige Satz V. 19a sinnvollerweise von V. 19b her zu deuten 
ist. 

Für das Verständnis der gedrängten Formulierungen von Gal2,19f. insge
samt ist es ferner notwendig, sich über den verbindlichen Kontext klar zu 
werden. Die beiden Verse sind nämlich nicht nur Bestandteil des als Rede an 
Petrus konzipierten abschließenden Abschnitts des ersten Hauptteils (1,11 bis 
2,21), sondern zugleich thematische Hinftlhrung zu den grundsätzlichen 
und systematischen Darlegungen des zweiten Hauptteils (3,1-5,12), in dem 
Paulus die Thesen von 2,15ff. eingehend entfaltet360: Die Rechtfertigung, d. h. 

352 Gegen F. SIEPFEltT, aaO., 154; F. MussNER, aaO., 179. 
m Gegen A. OEPICE, aaO., 94. 
3S4 Die Konjunktion y6.Q V. 19 hat den primären begrllndenden Sinn »denn«; gegen 

A. OEPICE, ebd.: ,. Wu haben daher hier einen der seltenen Fälle, wo y6.Q nicht Vorhergehen
des begrllndet, sondern metabatisch die Wichtigkeit des Folgenden unterstreicht: >Ich nun 
••• <« 

w Vgl. auch H.SciuJER, aaO., 97; H.Lo!TzMANN, aaO., 17; R.BULTMANN, aaO., 397; 
wobei V.18 durchaus nicht wie bei letzteren als Parenthese verstanden werden muS (s. dazu 
oben). 

356 Vgl. F. SIEPPBin", aaO., 154. 
357 Zum rhetorischen Asyndeton vgl. E. ScHwYZERIA. DEBKUNNER, Griech. Grammatik n, 

632-634; BDR §494. Die nicht seltene Verwendung des Asyndetons bei Paulus Ul8t sich 
sowohl vom hebrlischen wie auch vom griechischen volbtflmHchen Sprachgebrauch - auch 
außerhalb des NT - erkllren; s. dazu nachdrilcklich L. RAm!aMACRBit, Neutestamentliche 
Grammatik. Du Griechisch des Neuen Testaments im Zusammenbang mit der Volbsprac:be, 
HNT 1, 2. Auß., 'lllbingen 1925,220-223. 

358 S. zum Sinndes ~schenAsyndetonsBDR 1494; L. RADERMACRBit, aaO., 222. 
359 Vgl. auch R. BULTMANN, aaO., 397: »sachlich identisch«. 
34!0 Auf den folgenden Kontext verweisen nachdrllcklich z. B. auch K. BBROBR, Abraham in 

den paulinischen Hauptbriefen, 47; H. D. BETZ, aaO., 121, der in V.19f. die expositio 
erblickt, die im Rest des Briefes ausgearbeitet wird. 
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das Heil, liegt allein in Christus - und nicht im Gesetz; es wird allein im 
Glauben gewonnen - und nicht durch Toraobservanz. Dabei findet sich vor 
allem im Abschnitt 3,1-18 der gleiche Skopus wie in den thetischen Aussagen 
von 2,15-21: Es wird in Hinsicht auf die Sinai-Tora negativ dargelegt, daß sie 
nicht das Heil bringt- oder auch nur bringen kann oder bringen sollte. Erst mit 
dem neu einsetzenden 't( 00\16 v6J.Wc;; in 3,19 kommt dann positiv die Frage 
nach der begrenzten Funktion und Bestimmung der Sinai-Tora hinzu, die in 
2,15-21 und 3,1-18 noch nicht im Blick war361• Von der Begrifflichkeit her 
sind wir- neben den Ausführungen von 3,1-18 (speziell der soteriologischen 
Aussage von V. 13)362 - zudem auf diejenigen Abschnitte der anderen Homo
logumena des Paulus verwiesen, in denen er vom cbtoöavetv verbunden mit 
einem Dat. incommodi bzw. von dem Mit-Christus-gekreuzigt-Sein der Olllu
bigen spricht- also vor allem auf Röm 6,1-11 (Komposita mit ovv-) und 
7,1-6363, dann aber auch wegen der Verse 14f. und 21 auf2Kor 5,14-21364• 

Fragen wir nun nach Bedeutung und traditionsgeschichtlichem Hintergrund 
der für das Verständnis von V. 19f. entscheidenden Wendung XQwt(i) ovv
eatavQO>j.WL (V.19b), so sind drei Zuordnungsversuche auszuschließen. Zu
nächst scheidet mit Sicherheit die von G. S. Duncan vertretene These aus, es 
würde an das Mit-gekreuzigt-Werden der beiden Räuber nach Mk 15,27 par 
erinnert: xal c:rov a~ cmruQOOaLv &6o Anatac;365. Eine Rezeption dieses 
Motivs ist außerhalb der Evangelien nicht zu beobachten; es wllre auch als 
Begründung für die soteriologischen Konsequenzen bei Paulus keineswegs 
hinreichend. 

Wenig hilfreich ist auch der Hinweis auf die eigene Erfahrung des Apo
stels366, da Paulus in den Kontexten durchglngig zentral christologisch-sote
riologisch und nicht biographisch-psychologisch argumeptiert; es geht ihm 
dabei nicht um irgendeine Form von menschlicher Leidens- bzw. >Sterbeerfah
rung<- etwa in der Verfolgungssituation oder bei der Taufe. Auch hier gilt, daß 
die von Paulus dargelegten soreriologischen Konsequenzen des »Mit-gekreu
zigt-Seins« durch keine anthropologische Erfahrung oder Wirklichkeit abge
deckt werden könnten. 

361 Gep H. D. BBtZ, aaO., 122, der von 3,19-25 rap. 28 her interpretiert: »>'I'brough the 
Torabc is explained in 3:19-25 by attributing to the Torah an active role in aalYation (3:22), 
wbile >ldied totheTorahc refers to the endofthatrole oftheTorah (3:25; cf. Rom 7:4; 10:4).« 

362 Vgl. noch Gal 5,24 und 6,14. 
36J s. anc:b R6m 8,10. 
366 Daraber binaus vgl. Kol2,12f.20; 3,1-3; 2Thn 2,11; Bph 2,4-6 (auf die~ am 

Leben Clrilti belcbrlnkt). 
• G. S. DuNc:AN, aaO., 71. 
3116 Gep F. Solmllrr, aaO., 1S4; G. S. DuNcAN, aaO., 71; u. a. Auf die Vedolgunpaitua

tion des Apoltela beziehen lieh hinppn Aullagen wie in 1 Kor 15,31; 2Kor 4,11; 6,9; R6m 
8,36 (- Pl43,23 LXX). 
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Schließlich sind auch die Versuche einer religionsgeschichtlichen Ableitung 
aus der hellenistischen Mystik367 resp. aus den Mysterienkulten368 abzulehnen. 
Die Terminologie und die Begründungszusammenhänge bei Paulus weisen 
traditionsgeschichtlich eindeutig in eine andere Richtung. Verschiedene Indi
zien sprechen dafür, daß Paulus das Kreuzesgeschehen auf dem Hintergrund 
des alttestamentlichen Sühneverständnisses erlaßt, wie es in der priesterschrift
lichen Theologie entfaltet ist369• So klingt der Sühnegedanke an unserer Stelle 
in dem- dem Kontext entsprechend singularisch formulierten- Ausdruck 'ÖXEQ 
tj.LO'Ü in Verbindung mit dem Verb naQ<lÖLÖOOf.I.L an370, analog den Dahingabe
formeln in Röm 8,32 (Subj. Gott), den deuteropaulinischen Wendungen in Tit 
2,14; Eph 5,2.25 (Subj. Christus) und der um &vtO..U'tQOV erweiterten Form in 
1 Tim2,6371 • 

In den 'ÖnEQ 'l'tJ.LÖYV-Aussagen von Gal3,13 und 2Kor 5,21 ist der Kreuzestod 
Christi ganz offensichtlich entsprechend dem alttestamentlichen Sühnever
ständnis als ein Geschehen inkludierender Stellvertretung erkannt, das den 
Menschen als seinsmäßigen Sünder und schuldhalt unter dem Fluch Stehenden 
betrifft372• Die für die Sühne konstitutive Identifikation373 des Stellvertreters 

367 Soz.B. A. ÜEPKE, aaO., 94f.; H. LIETZMANN, aaO., 17. 
368 Jetzt wieder H. D. BETz, aaO., 121. Vgl. zu Röm 6 G. BoRNKAMM, Taufe und neues 

Leben bei Paulus, in: Ders., Das Ende des Gesetzes. Paulusstudien, Gesammelte Aufsätze, 
Bd. I, München 1966, 37, Anm. 5, in Hinsicht auf das vorpaulinische Taufverständnis; ent
sprechend E.KÄSEMANN, An die Römer, 152-155, hier 154, dagegen O.MlcHEL, Der Brief 
an die Römer, 202-204, hier 203; zurückhaltender 0. Kuss, Der Römerbrief, Regensburg, 
Ugl 1957, ß 1959, in seinem ausfUhrliehen Exkurs, 319-381, hier 367ff.; grundsätzlich 
ablehnend G. WAGNER in seiner einschlägigen Monographie, Das religionsgeschichtliche 
Problem von Röm 6,1-11, Zürich u.a. 1962, 271ff.; s. ebd., 13-()8, den umfassenden 
Forschungsüberblick. 

369 S. zum Ganzen vor allem H. GEsE, Die Sühne, in: Ders., Zur biblischen Theologie. 
Alttestamentliche Vorträge (BEvTh78), München 1977, 85-106, hier 105f.; B.JANOWSKI, 
Sühne als Heilsgeschehen. Studien zur Sühnetheologie der Priesterschrift und zur Wurzel 
KPR im Alten Orient und im Alten Testament (WMANT55), Neukirchen-Vluyn 1982, 
speziell 350-354; 0. HoPIUs, Sühne und Versöhnung. Zum paulinischen Verständnis des 
Kreuzestodes Jesu, in: Ders., Paulusstudien, 33-49, hier 42-49. 

370 Vgl. zum Ganzen H. RIESENFBLD, Art. oo~. ThWNTVßl, 510-518, hier 511-513. 
371 In verschiedenen Abwandlungen findet sich die 'Ö:n:!Q ~tuöv-Formel bei Paulus noch in 

Röm 5,8 (vgl. 5,6f.); 14,15; 1 Kor 1,13; 8,11; 2 Kor 5,14f.21; Gal3,13; 1 Thess 5,10; s. zu den 
Differenzierungen und zur Frage der Entwicklung H. RIESENFELD, aaO., 511-515; zur Da
hingabetradition W. PoPKES, Christus traditus. Eine Untersuchung zum Begriff der Hingabe 
imNeuenTestament, Zürich u.a.1967, 153-295. 

372 S. H. GESE, aaO., 97.99; 0. HOPIUS, aaO., 41 ff. 
m Vgl. zum AT H. GESE, aaO., 95-97, hier97: »WrrkönnenabermitSicherheitdieFrage 

der Handauflegung dahin entscheiden, daß hier eine Identifizierung im Sinne einer delegie
renden Sukzession, eben eine Stellvertretung zum Ausdruck kommt und keine Abladung von 
bloßem >Sündenstoff< vorgenommen wird. In diesem Gestus drückt sich gleichsam eine 
Subjektübertragung, aber keine Objektabisdung aus.« Vgl. zu Paulus 0. HoPIUs, aaO., 
42f.45-48, hier 46: »Der gekreuzigte Christus, der den heiligen Gott repräsentiert, hat sich 
selbst unlöslich mit dem gottlosen Menschen und eben damit den gottlosen Menschen unlös
lich mit sich selbst verbunden. Weil der Sohn Gottes so mit dem zu entsühnenden Menschen 



Gtll2,19 59 

Christus mit den zu entsühnenden Menschen wird sowohl in 2Kor 5,21 wie 
auch in Gal 3,13 durch die metonymischen Wendungen, daß Christus fl1ttQ 
'fll&(i)v ~La bzw. fJ1ttQ f1!16W xa'tl~Qa wurde, zum Ausdruck gebracbt374• 

Auf dem Hintergrund dieser vom Sühnegedanken her ventandenen Identifi
kations- und SteHvertretungsaussage erscheint auch die Folgerung des Paulus 
in 2Kor 5,14 als stringent und zwingend: el~ fJ1ttQ 1tcivt(J)V cbtiitavev, t\Qa ol 
~ cbtt6avov. Die Lebenshingabe des SteHvertreten schließt dank der 
penonalen Identifikation den der Sünde verfaDeneo Menschen mit ein, so daß 
der Mensch durch das für ihn stellvertretend erlittene Todesgericht hindurch 
Gott Obereignet wird und als ein von Gott entsühnter und mit Gott versöhnter 
Menscb375 endlieb für Christus und eben damit für Gott lebt. Entsprechend 
flbrt Paulus in 2Kor 5,15 fort: xal -6ntQ navt(J)V cbtt&avev, tva ol ttbvte~; 
llYJXtn bno~ tciJmv cW.Q 'tlf» fl~ a6'tci)v cbtotav6YtL xal tvl!Q
ttvn (vgl. Röm 7,4; 14, 7-9). Denn-um es mit den Worten H. Geses zu sagen 
- »Sühne ist Lebensbingabe um der Heiligung des Lebens wiUen, ist die 
Verbindung des Abgrunds des menschlieben Lebens mit der höchsten göttli
chen Doxa: das todgeweihte menschliebe Leben wird in die Herrlichkeit Gottes 
geweiht, und in unserer Todesexistenz encheint Gottes Doxa.«376 Auf diese 
Weise ist der Meoscb in Christus - d. b. durch Christi Stellvertretung und im 
Glauben an ihn- bereits eine xaL'"' ~ (2 Kor 5,17; Gai6,1S) und bat schon 
gegenwlrtig teil am Leben Christi (Röm 6,4ff.; Gal 2,20; vgl. Röm 4,25; 
8,2.6.10 u. ö. ). . 

Im Zusammenbang dieser SUbnetradition wird also ventlndlich, daß für 
Paulus nach Gal2,19 das Absterben zu einem Leben für Gott fObrt (cbtt&a
'VOV tva teq, tftom) und dieses neue Leben ein Leben im Glauben an den Sohn 
Gottes ist, der sieb selbst stellvertretend zur Venöhnung der Menschen hinge
aeben bat (Gal2,20)377• Von daher ist der gegnerisc:he Vorwurf, daß durch die 
VerkOndiguDg des gesetzesfreien Evangeliuma die SOnde gefördert werde, in 
derTat absurd und wideninnig. 

Wenden wir uns zunlcbst V.19a zu, der sieb mit seiner adverbialen Bestim-

ebu pwonlaa ist, cleaiWb ilt leiD ToclaiiiiCIIcber der Tod des SOnden UDd leiDe Aufentehq 
als IOic::be die Heraafflbruaa del aeuea, mit Oott verdmten und clurcb das Todelleriebt 
blndun:b zum Lebea pkcHameDea MeiiiCbea• (Hervorbebuag im OrlJiual). 

374 EI baadelt lieb jeweils um die Figur .mtra&:lam pro c:oacreto; mit H. RoaniNnl.D, aaO., 
512f.; 0. HomJS, aaO., 46f. 

375 s. R&D5,1.9; 2Kor5,18-20. 
,.,. H. OBSB, aaO., 105. 
m Uazweifellld auf dal prieltencbrlftJ Stlbaeventlacla weilt bei Paulul auc:b die 

Rede 'Oll der Brreaaagdun:b das Blut Cbrilti (iv_, alpcm ahJO R6m 5,9; wohl tnditioaell 
3,25; zum Blutritus YJI. H. OBSB, aaO., 95ft.) undclieTtaditioavoa derEillletzuagChrllti a11 
~ (R&D 3,25), all »Saammaa, Slbaeortc • n1"Q (s. Lev 16,1ff.; Ez 25,22; zur 
Dilkullioa a. aebea dea aeuerea 1CommeataJea H. OBSB, aaO •• 105; B. J.urowsa, 880., 
350ff.). 
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mung öta v6JWu als eine crux interpretum erwiesen hat. Inwiefern kann Paulus 
sagen, daß er »durch das Gesetz378 dem Gesetz gestorben« sei? 

U. Borse umgeht die Schwierigkeit, die paradox klingende Wendung öta 
v6JWu v61J.<P cbtti)avov näher zu bestimmen, indem er für öta anstelle der 
instrumentalen die modale Bedeutung annimmt und übersetzt: »Denn ich, der 
im Gesetz (war), bin dem Gesetz gestorben«379• »Wahrscheinlich wollte Pau
lus«, so U. Borse, »analog zur vorausgehend betonten jüdischen Herkunft 
(V. 15), hervorheben, daß er im Zustand- oder Besitzstand (vgl. Röm 2,17)
des Gesetzes lebte. Als Jude, der im Gesetz aufgewachsen war, hatte er um 
Gottes und Christiwillen das Leben aus dem Gesetz aufgegeben.«380 Die 
Übersetzung und die Interpretation U. Borses setzen allerdings voraus, daß 
öta v6JWU attributiv auf tyro und nicht adverbial auf cbttöuvov bezogen wird, 
was syntaktisch schlechthin ausgeschlossen ist. Der von U. Borse angeführte 
Beleg für das modale Verständnis, Röm 2,27, signalisiert die adnominale 
Zuordnung hingegen klar durch die attributive Stellung von öt<l yQClp.J.LCl'tOS xat 
1EEQL'tOI.L'I'I~· Zudem spricht auch der Kontext gegen eine Deutung auf die 
jüdische Herkunft des Paulus: Erstens hat der Umbruch vom jüdischen zum 
christlichen, speziell judenchristliehen Selbstverständnis schon in V. 16 stattge
funden, und zweitens markiert die hervorgehobene 1. Pers. Sg. ( tyro) nicht den 
Gegensatz zu den Heiden- der V. 15 und Röm 2,27 bestimmt-, sondern zu den 
Judaisten. So gilt es also auf jeden Fall, eine sinnvolle Bestimmung der Wen
dung bei instrumentalem Verständnis der Präposition zu finden. 

Entschärft wäre das Problem, wenn man in Öta v6JWU nicht die Sinai-Tora, 
sondern das Gesetz des Glaubens (v6JW~ n(ot8W~ Röm 3,27), das Gesetz des 
Geistes ( ö v6JW~ 'toiJ 1EVe'6J.LQ'tO~ Röm 8,2) oder das Gesetz Christi ( ö v6JW~ 'toiJ 

XQLotoil Gal6,2) bezeichnet sehen könnte. In diesem Sinn versteht schon der 
Ambrosiaster: hoc dicit quia per legem fidei mortuus est legi Moysi381; und 
J. A. Bengel übersetzt die Wendung mit: per legem fidei, legi operum382. 

378 61.6; mit Gen. der Sache zur Bezeichnung der wirksamen Ursache; mit BAtJBJI!Au.ND, 
Art. 61.6;, 360f.; A. 0BPK1!, Art. 61.6;, ThTWNTll, 64-69, hier65. 

:m U. BoRSE, aa0.,116. 
380 u. BoliSB, aaO., 117. U. Borse fllhrt dann fort: »Er ist ihm gegenflber gestorben, da er 

von ihm keine Rechtfertigung erwarten kann. Was ihm Gewinn bedeutete, sieht er jetzt als 
Verlust an (vgl. Pbü 3,5-9).« Damit wird das Absterben dem Gesetz gegenflber zu subjektivi
stisch verstanden. Es geht Paulus um eine durch das Kreuzesgeschehen objektiv von Gott 
gewirkte Freiheit in Christus, nicht um eine subjektive Ablehnung des Gesetzes aufgrund 
enttäuschter Erwartungen. Es handelt sich um ein christologisch begrflndetes Geschehen 
(intrans. ), nicht um eine menschliche Aktion (trans., wie z. B. ihmrE6m; vgl. Röm 8,13). 

381 AMBROSIASTRJ qui dicitur commentarius in Epistolas Paulinasm, 28. HmaoNnros, 
Commentarius in Epistolam S. Pauli ad Galatas, PL26, 370, spricht - unter umdeutender 
Aufnahme von Röm 7,14- von der Iex spirituatis bzw. der evangelica Iex, durch die Paulus 
dem vorigen Gesetz, der Iex pristina, abgestorben sei. 

382 1. A. BBNGBL, Gnomon Novi Testamenti, 469. S. zu weiteren lllteren Vertretern dieser 
Deutung F. SmPPB'RT, aaO., 154; in unserem Jahrhundert M.-1. LAOilANOB, Saint Pau16pitre 
aux Galates (EtB), Paris 19!50 (3. Aufl., 1926), 51. 
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Unabhängig von Röm 3,27 kommt M. Luther in seiner Vorlesung von 1531 zu 
einer ähnlichen Interpretation, indem er Paulus zu den ihn bedrängenden 
Gegnern sagen läßt, auch er habe, wenn man denn durchaus ein Gesetz haben 
müsse, ein Gesetz. Paulus nenne also - gleichsam in einer Unwillenserregung 
des Heiligen Geistes -me Gnade selbst(!) ein Gesetz und setze so Gesetz gegen 
Gesetz: Si autem omnino habenda est Lex, et ego legem meam habeo. Appellat 
ergo quasi per indignationem Spiritussancti ipsam Gratiam legem [ ... ). Atque 
ita legi legem opponit383• Gegen das anklagende und verdammende Gesetz 
habe Paulus so ein anderes Gesetz, das das verdammende Gesetz verdammt: 
Lex Mosi accusat et damnat me, contra illam Iegern accusatricem et dammatri
cem habeo aliam legem quae est gratia et libertas; ea accusat accusatricem et 
damnat damnatricem illam legem384• 

Allerdings ist die Verbindung des 'VOIJ.O~ mit dem Evangelium in Gal 2,19 
durch nichts angedeutet385, während bei den Gegenüberstellungen in Röm 3,27 
und 8,2 (vgl. auch Gal 6,2 neben 5,18.23) der Wechsel des Gesetzesbegriffs 
jeweils durch ein Genitivattribut signalisiert wird. So kann in Gal 2,19 mit 
'VOIJ.O~ beide Male- wie im Kontext- nur die Sinai-Tora gemeint sein: ,.Durch 
die Sinai-Tora bin ich der Sinai-Tora gestorben«. 

Nun könnte man mit F. Mußner bei der Interpretation von Gal2,19a an die 
Stellen bei Paulus denken, an denen er das Sterben im Zusammenhang mit der 
Sünde und der Sinai-Tora resp. der Adam gegebenen ivtoA.ft erwähnt, d. h. vor 
allem an Röm 7,7-13386, aber auch an Röm 5,12-21; 6,23a; 8,6a.13a; 1 Kor 
15,56 und 2 Kor 3,6. So erklärt F. Mußner: ,.Das Gesetz ist, obwohl von Haus 
aus eine Lebensmacht (Gal3,12) und )heilig< (Röm 7,12), faktisch wegen der 
Schwäche des Fleisches und der Tücke der Hamartia (vgl. Röm 7,11-14) zu 
einer Todesmacht geworden (Röm 7,10 [ ... ]).«,.Wer es nicht erfüllt, verfällt 
seinem todbringenden Fluch. Und in der Tat ist es für Paulus so, daß niemand 
die strengen Forderungen des Gesetzes erfüllen kann. Und so sind alle )durch 
das Gesetze dem Tod verfallen, )gestorbenc,«387 

Das Sterben als Folge der eigenen Sünde (Röm 5,12; 6,23; 7,9.11) kann aber 
in Gal 2,19 nicht gemeint sein, weil es sich dann nicht um ein Absterben der 
Sünde gegenüber, sondern um ein Sterben in der eigenen Sünde handeln 
wUrde, nicht wie in Gal2,19; Röm 6,1-11; 7,1-6 um ein Absterben zu einem 
Leben für Gott in Christus, sondern um ein Sterben zum endgültigen Tod. 
Deljenige, der mit - und wie - Adam aufgrund seiner Sünde auf den Tod hin 

383 M. Ltl'I'IID, WA 40, I, 266. 
3114 AaO., 'HJ7. 
385 Vgl. zur Ablehnq dieaer Deutuns auch F. SII!JIIIDT, aaO., 154; H. Scln.nm, aaO., 99; 

F. MUSSNIIIl, aa0.,181, Anm. 68. 
316 F.MUSSNBa, aa0.,180, gibt zwar ROm 7,1-6 als »den theologischen Kommentare zu 

Gal2,19 an, interpretiertabervon Röm 7,10ff. her. 
3ff1 F. MUSSNBa, ebd. VJL daaeaen bereits Hmaolmrus, aaO., 369f.: Aliud est per legem 

mori, aliud legi mori. Qui legi moritur, vivebat ei antequam moreretur [ ..• ]. 
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und unter der Herrschaft des Todes existiert, ist aber dem Gesetz gegenüber 
gerade nicht abgestorben, sondern >lebendig<; er existiert fm:o v6JWV - d. h. 
unter der Anklage und dem rechtmäßigen Todesurteil der Sinai-Tora (Gal 
3,10)388. Bei Mußners Interpretation von Gal2,19a fällt es des weiteren auch 
schwer, zu erklären, inwiefern der Tod als Folge der Sünde zu einem Leben für 
Gott befähigen soll (tva i}e(j) tftoro). »Weil dieser mein Tod«- so die Antwort 
F. Mußners389 - »kein >isolierter< Tod war, sondern ein Tod zusammen mit 
Christus«. Damit werden aber die Aussagen von Röm 7,1-6 mit denen von 
Röm 7,7-13 durcheinandergebracht, und der Tod unter dem Gesetz, der von 
Adam her Folge der Sünde ist, wird sekundär mit dem Sterben Christi verbun
den - wodurch das soteriologische Gefälle der Kreuzesaussagen bei Paulus 
gerade umgekehrt wird. Nach Gal2,19 und Röm 6,1-11; 7,1-6 gründet und 
besteht für Paulus das eigene Sterben der Sünde gegenüber einzig und allein im 
Sterben des Sohnes Gottes >für uns< und das eigene nelie Leben für Gott 
ausschließlich in der Auferstehung Christi und seiner Herrschaft als Kyrios 
(Gal2,20)390. 

Vorläufig ist also festzustellen: erstens, daß bux v6JA.O'U instrumental zu 
verstehen ist, zweitens, daß v6J.1.0!; auch in dieser adverbialen Bestimmung die 
Sinai-Tora bezeichnet, und drittens, daß cbtoitavetv in Gal2,19 ein positives 
Geschehen zum Heil meint, das allein im Kreuz Christi gründet und keinesfalls 
mit dem Sterben in den eigenen Sünden verwechselt werden darf391• 

Seit jeher verbreitet ist die Deutung von bta v6JA.O'U auf den secundus usus 
legis, den usus elenchticus. So erklärt J. Calvin die Wendung damit, daß es das 
Gesetz selbst sei, das uns zwinge, ihm gegenüber zu sterben; denn es drohe uns 
die Vernichtung an und lasse uns nichts übrig außer Verzweiflung und raube 
uns so die Zuversicht in das Gesetz: atqui Lex ipsa est quae nos sibi mori cogit. 
nam quum exitium nobis minitans, nihil nobis reHnquat praeter desperationem, 
hoc modo nos expellit a sui fiducia392. Über die Erfahrung des Apostels vor 
seiner Bekehrung reflektieren auch in diesem Zusammenhang wieder 
Tb. Zahn und G. S. Duncan: »Denn wodurch anders als durch das Leben unter 
dem Gesetz und durch die vergebliche Bemühung, es zu erfüllen, also bta 
v6J.I.O'U hat er die erfahrungsmäßige Erkenntnis gewonnen, die ihn zum Glau
ben an Christus trieb cf Röm 3,20; 7, 7?«393 »He probably means [ ... ] that it was 

388 S. Gal3,10-19.22-25; Röm 4,15; 5,12f.20; 7,10. 
389 F. MusSNBR., aaO., 180. 
390 S. Röm 6,4ff.; 7,4; 14,9; 2Kor 5,15. 
391 Dagegen auch H. SCHLU!lt, aaO., 99; U. BoRSE, aaO., 116f. 
:m J. CALVIN, Ad Galatas, 557. Wenn J. Calvin daneben ausdrUcktich auf die Aussagen von 

Röm 7,7ff. verweist und betont, daß es nicht das Werk Christi sei, die Gesetzesgerechtigkeit 
zu beseitigen, da das Gesetz selbst ja seine eigenen JUnger töte (neque enim opusesse Christo 
ad exinaniendam Legis iustitiam: quandoquidem ipsa Lex discipulos suos occidit. Ebd.), 
vertritt er zugleich die eben diskutierte, jetzt von F. Mußner gebotene Deutung. 

393'fH.ZAHN,aa0.,134f. ' 
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bis experience under the Law that revealed to him the Law's ineffectiveness 
[. · .], and so led him tobe done with it, and to seek justification in another 
way.«394 H. Lietzmann paraphrasiert die präpositionale Wendung unter Hin
weis auf Röm 7,17-25: »indem das Gesetz mich auf die Gnade hinwies«395, 

und H. D. Betz findet die Erklärung für Gal 2,19 in Gal 3,19-21, wo dem 
Gesetz »an active role in salvation« zugeschrieben werde396• H. Räisänen sieht 
•the general and somewhat vague idea« als hinreichende Erklärung an, »that, 
by pointing to Christ as the redeemer, the law pointed beyond itself and thus 
paved the way for the Christian's Iiberation from it«397• G. Klein hält Gal2,19a 
ff1r eine formelhafte Vorwegnahme von Gal3,19a398, wobeier-entsprechend 
seiner Gesetzesinterpretation- »um der Übertretungen willen«, so deutet, daß 
das Gesetz »diese mehren soll, um so den Menschen auf Gnade hinzuwei
sen«399. 

Nun steht allerdings Gal3,19ff. zweüellos unter einer anderen Fragestellung 
als unser Abschnitt, und vor allem ist dort nicht davon die Rede, daß das Gesetz 
auf die Gnade positiv hinweise oder der Mensch unter dem Gesetz zu der 
subjektiven Einsicht komme, daß er der Gnade bedarf. Auch spricht Paulus 
nirgends autobiographisch von seiner persönlichen Verzweülung unter dem 
Gesetz (vgl. im Gegenteil Gal 1,13ff.; Phü 3,4ff.), noch begründet er das 
Absterben dem Gesetz gegenüber überhaupt mit der eigenen »Erfahrung« 
oder »erfahrungsmlßigen Erkenntnis«. Schließlich ist auch Röm 3,20 keine 
StOtze fnr die Deutung auf die durch das Gesetz vermittelte subjektive Ein
sicht, da es im Zusammenhang von Röm 3,9-20- resp. 1,18-3,20 insgesamt
um den objektiven Erweis allgemeiner Schuldverfallenheit und Straffllligkeit 
geht und nicht um einen kognitiven Akt des Menschen unter dem Gesetz. Der 
v6po~ hat hier somit ausschließlich die forensische Funktion der Anklage und 
Verurteilung - tva :n:dv cn6!Ml cpQQyft xat 'Ö:n:6&txo~ ytvr)'tat :n:a~ 6 x6opo~ 'tl{) 
hip (3,19b; vgl. 3,9). Die Erkenntnis der eigenen Situation untet Sünde und 
Gesetz und der Hinweis auf die Gnade sind für Paulus dagegen mit dem 
Evangelium verbunden, so daß auch die subjektive Sündenerkenntnis Glau
benserkenntnis ist400. 

394 G. S. OUNCAN, aaO., 70. 
3!15 H.l..mrziiANN, aaO., 17. 
3!16 H. D. BETZ, aa0.,122. 
!1!17 H.IUrsXNEN, aaO., S8. 
3!111 S. G. Ku!JN, aaO., 199. 
399 AaO., 199f., Amn. 72. 
400 Die Existenz unter der Sinai-Tora ist ff1r Paulus vielmehr durch Verblendung und 

Verkennungdereigenen Lage bestimmt; gilt doch fflrjeden Menichen: ~ fJ 40'6wtos 
crin(öv XOQ6Ca (Röm 1,21; vgl. 1 Kor 1,18-2,16). In bezugauf die Juden, die sich nicht zu 
Christus bekehren, ftlhrt er dies in R6m 9,30-10,21 aus ( 6ll' 0'6 'ICCI't' bt(yY(OOI.v, dyvoo{ivus 
y6Q .•. 10,21.; l'il "'OQCDIÄ 0'61& lyvm; im Kontext von 10,19-21). Die Sinne derer, die an der 
Sinai-Tora festhalten, sind verstockt (btWQdJfhJ 'ta vofJI&CI'fCI aWiW 2Kor 3,14), und die 
Decke, die bei der Verlesung der Sinai-Tora unaufgedeckt bleibt und so die wahre Aufgabe 
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Unklar bleibt bei der oben beschriebenen Interpretation von Gal2,19 auch, 
inwiefern es sich beim v6j.«p «btoDavetv um ein im Kreuz Christi gründendes 
Sterben (O'UVEO't«UQroJWL) zum Heil handelt. Entweder wird das Sterben mit 
J. Calvin im Sinne des Todes infolge der eigenen Sünde verstanden, was -wie 
wir sahen - mit dem Gedanken der Befreiung von Sünde und Gesetz gerade 
nicht vereinbar ist, oder das Geschehen des »Absterbens« wird gegen den 
paulinischen Begründungszusammenhang psychologisch-biographisch401 bzw. 
subjektiv-existential bestimmt. Entsprechend formuliert auch G.Klein: »Wer 
dem Gesetz die soteriologische Effizienz abspricht, der ist vom Standpunkt des 
Gesetzes aus >tot<, also nicht mehr existent.«402 Für Paulus ist allerdings der 
Herrschaftsanspruch des Gesetzes durchaus nicht durch irgendeine menschli
che Initiative und Entscheidung aufzuheben, sondern allein durch Gottes 
Handeln in Kreuz und Auferstehung seines Sohnes. In Christus, nicht aber 
durch die Veränderung menschlicher Erwartung und Einstellung, ist die Sinai
Tora an ihr Ende gekommen (Röm 10,4). So sind also sowohl im Hinblick auf 
den unmittelbaren Kontext wie auch hinsichtlich der paulinischen Verkündi
gung insgesamt die verschiedenen Deutungen von ÖLa v61WU auf den usus 
elenchticus resp. paedagogicus abzulehnen403• 

Kritisch zu beurteilen ist schließlich auch noch eine fünfte Deutung von Gal 
2,19, die zwar zu Recht Gal3,1-14 als den für die Interpretation verbindlichen 
Kontext ansieht, aber zu Unrecht von einer Falsifikation und Entlarvung des 
Gesetzes im Kreuzesgeschehen ausgeht. So erklärt A. Oepke: »Indem das 
Gesetz, hier fast als Person vorgestellt, Christus unter göttlicher Zulassung, 
aber widerrechtlich[!], tötete, ist es abgefunden und ins Unrecht(!] gesetzt. Es 
hat selbst Christus der Sphäre seines Einflusses, der Welt, entrückt und die 
Gläubigen ( ... ] mit ibm.«404 J. Blank führt zu Gal 2,19 und Gal 3,13 aus: 
»Im Kreuz Christi hat das Gesetz seine Unfähigkeit, Leben zu spenden, ent
hüllt(!]. Hier hat es·nicht das Leben, sondern den Tod als die ihm zutiefst inne
wohnende Tendenz herausgestellt.«405 »Das Kreuz war nach dem Gesetz als sol
ches ein Gottesurteil, es war Fluch.«406 »Hatte Gott durch die Auferweckung 
Jesu dennoch anders geurteilt, dann war durch dieses eschatologische Urteil 
Gottes das Gesetz in Frage gestellt.« »Weil Gott den gekreuzigten Christus 

und Intention des Gesetzes gerade nicht erkennen lAßt, wird -wie auch die Decke über den 
Herzen- erst und ausschließlich in Christus weggenommen (6n tv XQLCnql XCI'tCJ.QYEt'taL 2 Kor 
3,14; s. V.lSf.); vgl. 0. Homrs, Gesetz und Evangelium nach 2. Korinther 3, in: Ders., 
Paulusstudien, 75-120, hier 118-120. 

«~1 S. z.B. TH. ZAHN, aaO., 134f.; G. S. DUNCAN, aaO., 70. 
«12 G. K.u!IN, aaO., 199. 
403 Vgl. zur älteren Diskussion auch F. SJJ!IIIIIIIlT, aaO., 155; H. Sc:Ju.ma, aaO., 99 und 

~.1. . 
- A. OBPu, aaO., 95 (Hervorhebungim Original). 
405 J. BLANK:, Warum sagt Paulus: »Aus Werken des Gesetzes wird niemand gerecht«? 

EKK, Vorarbeiten H. 1, Neukirchen u. a. 1969, 92. 
406 Aa0.,94. 
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zum eschatologischen Leben erweckte, deshalb ist das Gesetz erledigt.«407 

F. F. Bruce wiederum argumentiert von der Person des Paulus her, wenn er 
darauf hinweist, daß es der Eifer um das Gesetz war, der den Apostel ehemals 
die Gemeinde verfolgen ließ (vgl. Phil 3,6). Von dem, was ihm nach seiner 
Bekehrung als unsagbares Vergehen erschien (1 Kor 15,9), hatte das Gesetz 
ihn nicht abgehalten. »Rather, in this respect the law bad led him into sin[l]. In 
the revelation of Jesus Christ on the Damascus road the moral bankruptcy(!] of 
the law was disclosed.«408 

Zunächst ist gegen eine solche gesetzeskritische Deutung einzuwenden, daß 
nach Paulus nicht etwa die Sinai-Tora selbst Heilsweg sein will und Leben zu 
spenden vorgibt, so daß sie auch objektiv weder entlarvt noch ins Unrecht 
gesetzt zu werden braucht. Vielmehr schreibt Paulus die Suche des Heils in der 
Toraobservanz der menschlichen Verblendung und der subjektiven Verken
nung der in der Schrift objektiv offenbaren Sachverhalte zu. 

Als zweites ist hervorzuheben, daß der Fluchtod Christi am Kreuz durchaus 
nicht als Widerlegung der Rechtsbestimmung der Sinai-Tora gesehen werden 
muß. In Gal 2,19f. und 3,13 wird die Dahingabe Christi in den Tod jeweils als 
stellvertretendes Sterben ('Ö:n;~ 4toi)/-6:n;~ flp(bv) verstanden, durch das Chri
stus die Menschen, mit denen er sich identifiziert hat, entsühnt und somit durch 
das berechtigte und rechtmäßige- und nicht etwa »widerrechtliche«-Todesge
richt hindurch in das neue Leben für Gott geführt hat. Er hat sie von dem Fluch 
ihrer eigenen SUnde befreit, indem er diesen auf sich genommen hat. »Wider
rechtlich« wlre der Tod Jesu, den die Tora als Fluchtod deklariert (Ga13,13; 
Dtn 21,23), nur dann, wenn Christus nicht als Stellvertreter für die unter dem 
Fluch Stehenden gestorben wlre (vgl. Ga14,4f.). 

So ist schließlich bei Paulus auch kein Gegensatz zwischen der Aussage des 
Gesetzes und dem Urteil Gottes zu konstatieren. Auch im Galatertnief- ganz 
zu schweigen vom Römerbrief - llßt sich nirgends die ungöttliche Herkunft 
oder die widergöttliche Intention der Sinai-Tora nachweisen. Es ist Gottes 
dgenu Urteil über die SUnde, das sich in der Sinai-Tora ausspricht, und die 
Ursache des Fluches liegt nicht im Gesetz, sondern vielmehr im Sein und 
Verhalten des Sünders, der sein Lebensrecht vor Gott verwirkt hat. Mit der 
Auferstehung Jesu wird nach Paulus nicht etwa das Gesetz widerlegt, sondern 
vielmehr das Sahnegeschehen vollendet- und insofern die Sinai-Tora mit ihrer 
Rechtsbestimmung ernst genommen und bestätigt. Der Mensch wird gerade 

., Bbd. 
- F. F. Baues, aa0.,143. Diese Gedanken haben allerdinpk.einen Aabalt anderpauliDi

ICben Alpmentadon und k.Onnen als UlluqsvonchJaa von vomherein auqeachloMen wer
doll. Die Verk.emlq der Wahrheit fObrt Paulus, wie paaat, nicht auf das Getetz .elblt 
zurtlck., sondem auf die Verbieneluna (Um 1,21; Kap. 9-11; 1 Kor 1,18-2,16; 2Kor 
3,14-16; vor allem 2 Kor 4,4). Weder IChreibt Paulus seine Verfolaertltigk.eit der Sinai-Tora 
zu- Urspnma und Subjekt der SUnde iat allein die SUnde und nicht das Gesetz (a. Um 
7, 7 -25) -, noch erldlrt er irgendwo ihren »moraliachen Bankrotte. 
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nicht durch die Falsifikation der Tora, sondern durch die stellvertretende 
Lebenshingabe Christi von der Verurteilung, die das Gesetz über den Gottlo
sen und Ungerechten ausspricht, befreit. So bedeutet das Kreuzesgeschehen, 
in dem der Stellvertreter den Fluch auf sich nimmt, zugleich und in einem die 
Bestiitigung des Gesetzes und die Befreiung von ihm - durch das Gesetz stirbt 
der Mensch dem Gesetz. 

Mit diesen Ausführungen sind wir bereits zu derjenigen Interpretation der 
Wendung ÖLa v61.1.0u vorgedrungen, die dem unmittelbaren Kontext von Gal 
2,19 sowie der paulinischen Theologie insgesamt am besten entspricht409. Da es 
nach Gal3,13 ja gerade das Verdammungsurteil des Gesetzes ist, das Christus 
durch seine Identifikation mit den Sündern stellvertretend auf sich nimmt, 
kann Paulus -für jüdische Ohren provozierend- formulieren, daß »durch das 
Gesetz« nicht etwa die Rechtfertigung vor Gott (s. V. 21: öLc't v61.1.0U ötxaw
O'ÖVTJ), sondern im Gegenteil gerade die Befreiung vom Gesetz bewirkt wurde. 
Daß Paulus bei der Wendung öta v61.1.0U (V.19a) an das Kreuzesgeschehen 
denkt, wird nicht nur durch das croveota'ÖQm!J.<lL von V. 19b, sondern auch 
durch die parallele Formulierung in Röm 7,4 bestätigt: xal 'Öf.Lei~ ii}ava'troitf)'te 
'tcp v6JUP öLc't 'to'O OOOIJ.<l'tOS XQL<Jto'O. »Durch das Gesetz« ist der Apostel »dem 
Gesetz gestorben«, weil sein Sterben mit und durch Christus im Zusammen
hang mit dem Urteil des Gesetzes steht. 

Dabei kommt es auch bei dieser Deutung wieder darauf an, nicht das 
Moment der Diskreditierung der Sinai-Tora in den Text einzutragen. Daß wir 
dem Gesetz »wider seinen Willen entstorben sind«, wie H. Schlier erklärt41o, 
wird von Paulus weder hier noch anderswo gesagt. Ihm liegt im Gegenteil 
gerade daran, aufzuweisen, daß das Gesetz selbst überhaupt nicht als Heilsweg 
verstanden werden will, sondern daß es lediglich zur Überführung und Verur
teilung der Sünde gegeben ist. Paulus hält somit seine Gesetzesinterpretation 
unzweifelhaft für die authentische Auslegung der Sinai-Tora gemäß ihrem 
ursprünglichen Sinn. So klingt in Gal 2,19 - entgegen der Annahme von 
H. Schlier- auch keineswegs »etwas von der Ironie an, mit der der Glaubende 
dem blinden Wirken des Satans gegenübersteht«411 . Von dem Wirken des 
Satans beim Kreuzesgeschehen wird im Galaterbrief nicht gesprochen, und 

409 Von den Aussagen in Gal 3,13 und Röm 7,4-6 her interpretieren auch F. SJBliiiBRT, 
aaO., 155; W.GUTBROD, Art. v6!WS xtA., ThWNTIV, 1029-1084, hier 1068; H.ScauER, 
aaO., 99-101; H. W.BBYBRIP.ALTHAUS, aaO., 20; R.BULTMANN, aaO., 397; J.BBCKER, 
aaO., 31; G.EBBUNG, aaO., 205. 

4to H. Scauu, aaO., 101. Vgl. dagegen W. GUTBaoo, aaO., 1068, der »die positive Ver
bindung zwischen Gesetz und Christus« dadurch gewahrt sieht, ,.daß das Kreuz verstanden 
wird als Ja zum Gesetz. Zunächst als Ja zu seinem Urteil.« Aus Ga12,19; 3,13; 2Kor 5,21 
folgert er ebd.: »So ist das Verdammungsurtcil des Gesetzes tlber die Sünde im Kreuz des 
Christus zur ErfUllung gekommen«. Zur Begründ~ des Folgenden s. die Exegese zu Gal3. 

411 H. ScaUER, aaO. 
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Ironie könnte Paulus allenfalls in Hinsicht auf seine judaistischen Gegner 
bestimmen. 

Wenden wir uns nochmals dem V. 19 als Ganzem zu, so fällt die Variation der 
Tempora bei den beiden Verben cbttöavov (Aor.) und auveataiiQOOJ.W~ (Perf.) 
auf. Durch die Aoristform wird hier zunächst der Vollzug des Gestorbenseins 
dem Gesetz gegenüber konstatiert, während durch das resultative Perfekt auf 
das Ergebnis des vorhergegangenen Geschehens der Kreuzigung Christi abge
hoben wird: »Ich habe bleibenden Anteil am Kreuzesgeschehen Christi und bin 
somit dem Gesetz gegenüber definitiv tot.« 

Da das Absterben kein Geschehen am Menschen an sich ist, sondern einzig 
und allein im stellvertretenden Sterben Christi »für uns« gründet, kann über 
den Zeitpunkt des Mit-gekreuzigt-Werdens eigentlich kein Zweifel bestehen. 
Durch die Identifikation des Stellvertreters und seine den Sünder einschließen
de Lebenshingabe wird der Mensch im Vollzug des Sühnegeschehens selbst -
d. h. in Kreuz und Auferstehung Christi -durch >seinen< Tod hindurch hinein
genommen in das neue Leben. Das menschliche Totsein gegenüber Sünde und 
Gesetz besteht also ausschließlich in der Teilhabe ( auv-) am Sterben Christi. 

Folglich wird bei der verbreiteten Interpretation des in Gal 2,19 angespro
chenen Sterbens auf die Taufe der Akzent der paulinischen Argumentation 
verschoben. So versteht H. Schlier das auatauQOiia&a~ als ein -objektives 
Geschehen, das sich mittels der Taufhandlung an dem Täufling vollzieht«412. 

»Das Sterben, mit dem ich dem Gesetz entnommen bin, fand in der Taufe 
statt.«413 Bei F. Mußner wird die Aussage des Paulus wegen der unzutreffen
den Deutung von 614 v6twu zugleich in doppelter Hinsicht abgewandelt: »Der 
Aorist ist verständlich von der Taufe her, die ein einmaliger Akt ist, und nur 
weil Paulus von diesem Akt her denkt, kann er überhaupt sagen, daß >ich 
zuungunsten des Gesetzes (schon) gestorben bin<. Dem Todesfluch des Geset
zes verfällt man, so oft man seine Forderungen nicht erfüllt; darum kann der 
Apostel von einem >Sterben durch das Gesetze sprechen. Der Umstand aber, 
daß dieser Tod in der Taufe ein Tod >zusammen mit Christus< wurde, ermög
licht es, zu sagen: >Ich bin zuungunsten des Gesetzes gestorbenc.c414 Hingegen 
vertritt Paulus keineswegs die Auffassung, daß der eigene Tod, welcher Folge 

412 H. ScauBR, aaO., 99, Anm. S; vgl. auch H. LIBTzMANN, aaO., 17: »durch die mystische 
Vereinigung mit dem albj.&a XQI.O'Wil (in der Taufe).« Etwas vorsichtiger A. OBPKB, aaO., 94: 
•Obwohl nicht erwllhnt, ist wohl auch hier die Taufe mit gemeint.« Zurllckhal.tend K. KERTBL
GE, •Rechtfertigung« bei Paulus. Studien zur Struktur und zum Bedeutungsgehalt des pln. 
Rechtfertigungsbegriffs (NTA, NF3), 2. Aufl., Münster 1m, 239-242; ablehnend H. D. 
BETZ, aaO., 123; zu Röm 6 nachdrUcklieh vertreten z.B. von U. WILCKENS, Der Brief des 
Paulus an die Römer, EKK, VJ!l, Neukirchen 1980, 11f.; zur Wirkunpgeschichte, aaO., 
23ff. 

413 H. SclluBR, aaO., 99. 
4t4 F. MussNEll, aaO., 181. 
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der Sünde ist, sekundär in der Taufe mit dem Kreuzesgeschehen verbunden 
wird, wie er auch im Galaterbrief die Taufe überhaupt nicht im Zusammenhang 
der Sterbe- oder der Sühneaussagen erwähnt415• So erweist sich diese Zuord
nung als Eintragung aus Röm 6,1-11; und auch dort kommt Paulus, ausgehend 
von dem stellvertretenden Sterben Christi, das den Tod des >alten Menschen< 
(Röm 6,6) mit einschließt, nur kurz auf die Taufe zu sprechen - und nicht 
umgekehrt416• 

Die Zueignung der im Kreuzesgeschehen offenbarten Gnade geschieht nach 
Paulus durch die Glauben wirkende Verkündigung (Ga13,2.5; Röm 10,8.17), 
und die Freiheit von Sünde und Gesetz als Freiheit für Gott wird durch bzw. aus 
Glauben empfangen (ötcllbr. xl:oteoo~, Gal2,16; 3,2.5-14; Röm 1,16f.; 3,21-
4,25; 5,1 u.ö.) und im Glauben (äv xl:oteL, Gal2,20) gelebt. Die Kreuzigung 
des xaA.a..O~ 'ftj.Uöv livDQOOXO~ (Röm 6,6) hat sich allerdings sowenig beim 
Gläubigwerden (bctote6oaJ.LEV) wie bei der Taufe als ein eigener Vorgang 
ereignet, sondern ist bereits im Sühnegeschehen, d. h. in Kreuz und Auferste
hung Christi, mit vollzogen. 

Was die Rede vom 'VOJ.UP &m>itavetv bei Paulus bedeutet, erhellt aus den 
Parallelen in Röm 6 und 7: Wer stirbt, wird rechtskräftig von der Sünde 
getrennt- 6 yaQ ~avchv öeötxal:onat cbto 'ril~ ~l:a~, »der Gestorbene 
ist von der Sünde frei geworden«417 (Röm 6,7). Entsprechend argumentiert 
Paulus in Röm 7,1-6 von dem jüdischen Grundsatz aus, daß das Gesetz nur so 
lange über den Menschen herrscht, wie er lebt418• Durch den Tod des Eheman
nes ist die Frau rechtmäßig aus der gesetzlichen Bindung gelöst, sie ist vom 
Gesetz frei ( xa't'f)Q"'T)'taL d3to 'tO'O votwU 'toil dvöQ6~4111 ••• ~-&tQ« tottv d3to 
'toil 'VOIW\I Röm 7,2.3)420• Analog dazu sind die Gläubigen nun durch ihr 
Sterben mit Christus aus der Bindung an das Gesetz rechtswirksam und defini
tiv befreit (VU'Vt ÖS KCmJQYTlihJJ.LEV MO 'tO'O 'VOtwU, cbwta'VO'V't~ äv 4J Ka'tELX6-
J.I.ria Röm 7,6), so daß der Anspruch, den Sünde und Gesetz auf den Menschen 
erheben, erloschen ist. Dabei ist weder der Mensch an sich - d. h. unter 
Absehung von Christus - für Sünde und Gesetz tot, noch sind Sünde und 
Gesetz außerhalb des Bereiches der Gnade ohne Macht. Mit Christus aber ist 
der Mensch der Sünde und dem Gesetz gegenüber ein Toter (Ä.oyl:twh Aa,". 

wb~ vE'XQOU~ !'h' 'tfl &!'«Q't(9 Röm 6,11 (neben V. 6-lOJ) und damit ihrer 
Herrschaft entzogen. 

Wie in Gal2,19, so betont Paulus auch in Röm 7,4.6 und in 2Kor 5,15 (vgl. 

415 S. als einzige Erwllbnung derTaufe überhaupt Oal3,27. 
416 Kritisch zur Auslegung von H. Schlier auch H. D. BETZ, aaO. ,123 u. Anm. 86. 
417 Vgl. BAtnmiALAND, Art. 6Lxm.cXD, 397; s. auch Acta 13,38f. 
418 S. BILL. ill, 232. . 
419 Vgl. BAtnmiALAND, Art. xamQ'YW, 848f. 
4211 Bei der folgenden Anwendung in 7,4-6 ist zu beachten, da8 es Pauluslediglich um den 

grundsitzliehen Zusammenhang von Sterben und rechtswirksamer Befreiung pbt. In Hin
sicht auf die Personen ist der Vergleich nicht stimmig. 
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Röm 5,10.15-23), daß die neue Zugehörigkeit zu Christus Sinn (tva) und 
Folge ( ds 't6 ... , 6'><ne m. Aci) der Befreiung von SUnde und Gesetz ist. Die 
Freiheit der Befreiten (euu'Ö'EQcoittv"tes Röm 6,18.22 {vgl. Röm 7,3; 8,2}) 
besteht allein in der Bindung an Christus, und das heißt: Die Freiheit von dem 
fiaoLA.E'Uetv bzw. XUQLE'ÖEtv der SUnde (Röm 5,21; 6,12 bzw. 6,14) und des 
Todes (Röm 5,14.17 bzw. 6,9) besteht in der Freiheit fUr Gott. Die Erlösung 
aus der Sklaverei »der Sünde zum Tode« (lttJ.«Q't(as ets o&ava'tov Röm 6,16) 
wird damit von Paulus als Herrschaftswechsel verstanden (Röm 6,15-23)421 • 

So liegt auch in Gal 2,19 der Ton auf dem Finalsatz, tva 'Ö'elp ~1Jooo. Entgegen 
der Unterstellung der Gegner in Gal 2,17b ist Paulus gerade deshalb dem 
Gesetz- und zwar durchs Gesetz!- gestorben, damit er Gott lebe. 

Gemäß den Parallelen (Röm 7,4.6; 2Kor 5,15; vgl. Röm 14,7-9) ist das 'Ö'eip 
~flv in Gal 2,19f. nicht primär ethisch verstanden, wie dies F. Mußner ver· 
tritt422, sondern es bezeichnet die neue Existenz in Christus als Leben in der 
Zugehörigkeit zu Gott. Mit der Feststellung, daß sich das neue Leben »existen· 
tiell im Gehorsam gegen den göttlichen Imperativ [äußert]«, verengt F. Muß. 
ner423 die paulinischen Aussagen entscheidend. Für Paulus besteht das neue 
Leben primär in der Teilhabe an Kreuzestod und Auferstehungsleben Christi 
(Röm 6,4ff.) bzw. in dessen Gegenwart und Wtrken im Christen (Gal2,20; 
Röm 8,10; vgl. Röm 15,17f.; 1Kor 15,10; 2Kor 12,9f.). Dieses Leben in 
Freiheit ist existentiell durch den Indikativ der Wtrklichkeit und Wtrksamkeit 
des Geistes bestimmt (Gal5,16-25; Röm 8,2ff.), so daß sich die verbreitete 
Zuordnung des Indikativs zum »Rechtfertigunpgeschehen« und des Impera· 
tivs zur »Heiligung« weder in Hinsicht auf den Galaterbrief noch im Hinblick 
auf den Römerbrief auf Paulus zurückführen läßt. 

Daß Paulus im Römerbrief in seiner Argumentation wie selbstverständlich 
vom >Sterben der Sünde gegenüber< (Röm 6) zum >Sterben dem Ge8etz gegen· 
über< (Röm 7) wechseln kann, erklärt sich aus seinem Gesetzesverstlndnis. Da 
das Gesetz »um der Übertretungen willen« ('tlbv n«Qafiaaeoov xaQLV) gegeben 
ist ( Gal3, 19; vgl. Röm 5,20 neben 5,13 f.), ist das Sein unter der SUnde, das vcp• 
clj.UJQ'tUrv elvw (Röm 3,9; vgl. 5,12; 7,14), von der Anklage und Verurteilung 
durch die Sinai· Tora begleitet. Deshalb ist der Mensch 'Öcp' ~(av seit Mose 
immer zugleich ein Mensch 'ÖM v6f.&O'V (Gal3,23; 4,5.21). Ist aber der Mensch 
durch seine Zugehörigkeit zu Christus von der Herrschaft der Sünde befreit, 
dann ist er auch von der Instanz des Gesetzes losgekauft (Ga14,5; vgl. 5,18; 
Röm 6,14f.): Wer vom Geist regiert wird und im Bereich der Gnade ('ÖM 
xi&Qw) lebt, ist als solcher nicht mehr 'ÖM v6fWV (Gal5,18 und Röm 6,14f.). 

421 Entsprechend sehen DDR §188,3 u. Anm. 3, in Röm 6,11; 7,4; 14,7f. (s. den Ablchlu8: 
1:0(1 X\IQWu iol&iv); 2 Kor 5,15 und Gal2,19 mit dem Dativus commodi resp. incommodi mehr 
den Besitzer ausgedrllc:kt. ' 

422 F. MussNI!ll, aaO., 182. 
G3 Ebd. 
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Wenn nun die Sünde durch das Gesetz zur Übertretung (Röm 4,15) und 
damit erst als Sünde offenbar wird (Röm 7,13)424 - so daß das Gesetz die 
3taQO.Paat~ als solche konstituiert -, dann gilt auch umgekehrt, daß die cl!WQ
'tLa nicht mehr über den Menschen herrschen kann, wenn er dem Bereich der 
verurteilenden Sinai-Tora entnommen ist. Auf den Menschen, der unter der in 
Christus offenbarten Gnade steht, hat die Sünde keinen Anspruch mehr (Röm 
6,14). So koinzidieren für Paulus die Befreiung von der Sünde und die Befrei
ung vom Gesetz. 

In seiner Erwiderung auf den gegnerischen Vorwurf, er mache mit seiner 
Verkündigung Christus zum Förderer der Sünde, soll heißen, er öffne der 
Sünde Tür und Tor, reagiert Paulus also nicht nur mit der negativen Feststel
lung, daß er als ein dem Gesetz Gestorbenerper definitionem gar kein Übertre
ter des Gesetzes mehr sein kann (2,18), sondern er weist zugleich positiv darauf 
hin, daß er durch den Glauben an Christus gerade- und allererst-für Gott lebt 
(2,19f.). Gegen ein solches vom Geist gewirktes Leben für Gott (vgl. Gal 
5,16-25) erhebt die Sinai-Tora als Rechtsforderung Gottes selbstverständlich 
keine Anklage- xa'ta 'tWv 'tOLOiJ't(J)V aöx fcnLv v6IAO~ (Gal5,23). So widerlegt 
Paulus den gegnerischen Vorwurf umfassend, indem er zunächst betont, daß er 
sowohl dem Bereich des Gesetzes, in dem es zwangsläufig zur Übertretung 
kommt (vgl. V. 18), als auch der Herrschaft der Sünde, um derentwillen das 
Gesetz als Ankläger gegeben war, durch Christi stellvertretende Lebenshin
gabe im Glauben grundsätzlich entnommen ist - tym y~ ÖLa v61W" v6,.up 
cbtt&avov (V. 19a) -, um dann im Finalsatz Sinn und Folge dieser Befreiung 
vor Augen zu stellen: tva hCp titam (V. 19b ). 

6. Ga12,20 

In V. 20 expliziert Paulus nun die Aussage von V. 19 über die im Kreuzesge
schehen gründende und vom Gesetz befreite Existenz, in der allein der Mensch 
für Gott leben kann. Die beiden ersten Teilsätze sind parallel konstruiert. Der 
negativen Ausführung darüber, was nicht mehr gilt, folgt die positive Entfal
tung des in V.19 angesprochenen neuen Lebens für Gott (tva hCp tit(J(I)). Das 
Prädikat (tw/tti) wird jeweils betont an die erste und das Subjekt (~L
O"t6~) kontrastierend an die letzte Stelle gesetzt. Entsprechend ist nach tc» öe 
keinesfalls ein Komma zu lesen, wie es die Zürcher Bibel, die Luther-Überset
zung, die Ausgabe von J. M. Bover u. a. 425 gegen die Mehrheit der Textausga
ben und Ausleger426 tun. Sollte die Aussage von V. 20a sein: »Ich lebe; doch 

424 Vgl. Röm3,20; 7,7 . 
.w Vgl. G~, 653 im Apparat. 
426 S. ebd.; zur lllteren Diskussion vgl. F. SJEIIIIJ!RT, aaO., 156. 
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nun nicht ich ... «,dann wäre sprachlich die Adversativpartikel dllQ gebo
ten427. 

Die Partikel öt wird in V. 20 dreimal verwendet, allerdings mit verschiede
nen Nuancen. Das erste öt ist als bloße Übergangspartikel zu verstehen (»nun 
aber«, »also«)428, während das zweite nach der vorausgehenden Negation die 
adversative Bedeutung »vielmehr«, »sondern« hat429• Das dritte öt in V. 20b 
trägt neben dem kontrastierenden vOv wohl einen leicht gegensätzlichen Ton, 
so daß es mit schwachem »aber« wiederzugeben ist. Für V. 20a ergibt sich somit 
die Übersetzung: »Also lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir.« 

Durch das exponiert stehende Personalpronomen tym ist das Ich bezeichnet, 
welches aufgrund des Mit-gekreuzigt-Seins mit Christus nicht mehr existiert, 
d. h. der :rtaA.a..Oc; ftf&{bv civDQOntOc;, der unter die SUnde versklavt ist (Röm 
6,6)430 und sich deshalb unausweichlich unter dem Verdammungsurteil der 
Tora, d.h. 'Ö:rto v6JWV, befindet431• Infolge des Gekreuzigt-Seins mit Christus 
ist für Paulus die definitive Vernichtung der Sündenexistenz vollzogen ( ovv
rotavQ<bihl, tva xa"taQYTJ&ft "to otö!'(l 'rijc; 6t.wQ"t(ac; Röm 6,6). So greift Paulus 
mit dem ersten Teilsatz Gal 2,20a - t& öe o'Öxtn tym - die Aussagen v6j.l.(p 
cbtt&avov und XQun:(p ovvrotaUQWJ'ClL von V. 19 auf. 

Ein neutrales- das christliche Dasein mit einschließendes- Verständnis von 
tym scheidet folglich für die Interpretation von V. 20a aus. Zu Unrecht para
phrasiert deshalb F. Mußner V. 20a mit den Worten: »)eigentlich ( = das erste 
öt) darf ich nicht sagen< - so korrigiert sich der Apostel selbst sofort - )ich 
lebec«432• Die Aussage von V. 19 wird jedoch, wie demgegenüber zu betonen 
ist, durch V. 20 keinesfalls korrigiert, sondern geradlinig und stringent fortge
führt. In den beiden parallel formulierten Sätzen von V. 20a stellt Paulus die 
alte, vergangene (ttö öe o'Öxt"tL tym) und die neue Existenz (tfl öe tv itwl 

427 Mit F. SIEPPDT, aaO., 1S6; B. D. BuaTON, aaO., 137. 
4211 Vgl. BAuuiALANo, Art. 68, 342. 
429 ÄhnlichE.D.BURTON,aaO., 137;A.OBPD, aaO., 95, u.a. 
430 Röm 7,14-25 soßte bei seiner komplexeren Bestimmung des menschlichen Ich nicht 

undifferenziert zur Brkllrung des dycb in Gal2,20a herangezosen werden; so z. B. E. D. Bu.
TON, aaO., 137; H.LIETzMANN, aaO., 17; ablehnend auch H.D.BETZ, aaO., 124. Zum 
Subjekt von Röm 7,14ff. vgl. grundlegend W. G. KOMMBL, Römer 7 und die Bekehrung des 
Paulus, 74-138; jetzt vor allem H. LICHTBNBJIRGn, Studien zur pauliniacben Anthropologie in 
Röm 7(HabSchr. maach.), 'Illbingen 1985, 137-148; 173-181;a. ebd. zur Diskussion. 

431 S. auch H.LIETzMANN, aaO., 17: »der unwiedergeborene Mensch, der )alte Adamcc; 
H. W. BBYDIP. ALTHA'US, aaO., 20: »sein altes Ich, das dem Gesetze untersteßt war«; ferner 
H. Sawn, aaO., 101, der mit dycb »den bisherigen, )natflrlicbenc Menschen« bezeichnet 
lieht. Dageaen ist nach u. BOIISB, aaO., 118, in Gal2,20a mit dem vergangenen leb des Paulus 
•Dicht eine frühere Verfallenheit an die SUnde gemeint[ ... ], sondern sein Leben, das vom 
Eifer fllr du Gesetz und vom Bemühen erfüllt war, auf Grund eigener Leistungen vor Gott 
gerechtfertigt zu werden«. Mit dieser Bestimmung wird aber der Skopus der V. 16-19 
verkannt, in denen Paulus gerade auf die Korrelation zwischen der Existenz ~ lgy<.OV v6pou 
und dem Sünder- bzw. Obertretersein im theologischen Vollsinn abhebt. 

432 F. MuSSNEII., aaO., 182; zur Bedeutun& des ersten 68 in V. 10 s.o. 
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XQLat6s) antithetisch gegenüber, während die differenzierende Erläuterung 
der jetzigen christlichen Wirklichkeit - und somit die weitere Explikation des 
tva -Deq> ~i]ac.o von V. 19a- in V. 20b ( ö öe vOv ~(b ••• ) erfolgt433• Wenn nun mit 
dem zweiten Teilsatz von V. 20a (~ft öe tv ttwt XQLO't6S) die Aussage des 
Finalsatzes von V. 19 (tva -De<p ~i]ac.o) aufgegriffen wird, so wechselt der Sinn 
des Begriffes ~fjv durchaus nicht. Wie wir bereits sahen, hat -Deq> ~flv entgegen 
der Annahme von F. Mußner434 - auch in V. 19 keineswegs einen »bloß ethi
schen Sinn«, sondern bezeichnet das neue Leben, das durch das Leben des 
Auferstandenen im Gläubigen konstituiert wird. 

Während Paulus das Einwohnen Gottes im Menschen auch in Röm 8,10 und 
2 Kor 13,5435 als die Gegenwart Christi im Gläubigen beschreiben kann, spricht 
er sonst meist vom Einwohnen und Wrrken des Geistes Gottes bzw. Christi 
(Röm 5,5; 8,2-17.23; 1Kor 2,4.10-16; 3,16; 6,19; 12,3-11.13; 2Kor 1,21f.; 
Gal 3,2.5.14; 5,16-25 u.ö.). Da das alte Dasein nach Paulus grundsätzlich 
durch die Macht der &!J4Q'tLa, der ociQi-und damit auch des v6tws- bestimmt 
ist und der Mensch niemals an sich, d. h. ohne Beeinflussung und Prägung 
durch andere Mächte, existiert, ist das neu eröffnete Leben für Gott nur als 
Folge eines Herrschaftswechsels im Menschen denkbar436• Das Personzentrum 
des Christen ist nunmehr durch die Gegenwart und Herrschaft Christi qualifi
ziert, die allein die Freiheit von Sünde und Gesetz konstituieren. Die xaLvil 
xt(OLS (2Kor 5,17; Gal 6,15) besteht ausschließlich in der Einwohnung des 
Sohnes Gottes, an dem der Vater durch die Auferweckung aus den Toten die 
Neue Schöpfung verwirklicht hat; und das neue Leben im Einklang mit dem 
Willen Gottes ist allein als Wirkung und Entfaltung des Geistes Gottes bzw. 
Christi im Menschen zu erklären437• 

In V. 20b werden die Aussagen von V. 19 und V. 20a über das in Christus 
gewonnene Leben positiv entfaltet. Das ö ist Objektsakkusativ; es empfängt 
seinen Inhalt aus dem unmittelbar folgenden Zusammenhang438• Das Neutrum 
des Relativpronomens vertritt hier das Substantiv mit näherer Bestimmung, so 
daß es im Sinne von tiJv ~c.otlv, "'v vOv ~(b zu verstehen ist439• Wie aus der auf 

433 Gegen F. MUSSNBR, aaO., Anm. 71. 
434 F. MuSSNBR, aaO., 182: »Damit verliert aber auch der Terminus tfiV den bloß ethischen 

Sinn, den er in V.19 noch besaß«; vgl. ebd. zu V. 19. 
435 Vielleicht auch Gal4,19; s. noch Röm 15,18; 2Kor 13,3; vgl. ferner Bph 3,17; Kol1,27 

(nicht eindeutig); 3,11. Bei der von H. D. BETZ, aaO., 124, aopfOhrten Parallele Oal 1,16 
geht es im Unterschied zu 2,20 um die das Apostelamt begrUndende und damit nicht zu 
verallgemeinemde Offenbarung des Sohnes Gottes. Vor allem aber steht lv ~ hier- analog 
Röm 1,19; 2Kor4,3 und8,1-fOr_deneinfachenDativ »mir« oder»BD mir«; 1. BDR 1220,1 u. 
Anm.1; BAUBRIALAND, Art.lv, S26. 

436 S. dazu die Auslegung zu V. 19. 
437 Vgl. neben den angegebenen Belegen noch Röm 7,6; 2 Kor 3,6. 
438 Mit BAUBRIAI.AND, Art. 6~. 1184. 
439 Vgl. BDR §154 mit Anm. 3; BAuuiALAND, aaO. 

J 



Gal2,20 73 

Christus bezogenen Parallele in Röm 6,10-ö öe ~fl, ~fl tq> Oetp- hervorgeht und 
durch die dort in V. 11 anschließende Anwendung auf die Gläubigen bestätigt 
wird, soll durch das neutrale Relativpronomen keineswegs eine Begrenzung 
des Lebens angedeutet werden, wie dies H. D. Betz im Anschluß an J. B. Light
foot wieder erwägt440• Sowenig das Auferstehungsleben Christi in Röm 6,10 
durch die neutrale Redewendung in irgendeiner Weise eingeschränkt werden 
soll, sowenig ist in Gal2,20b gemeint, daß es sich hier noch nicht um das volle 
Leben handelt-was dann die Übersetzung: »Soweit ich schon lebe ... 4< fordern 
würde441 • 

Das Zeitadverb vOv korrespondiert dem oöxtn in V. 20a und hebt wie das 
Vilv/vuv( in Röm 3,21.26; 6,22; 7,6; 8,1; Gal4,9 u.ö. die heilvolle Gegenwart 
von der vorchristlichen Vergangenheit als «if.UJQtooMs (2,17} und 1CCJQapcit1Js 
unter dem Gesetz (2,18) ab442• Als ein mit Christus Gekreuzigter, der der 
Sünde und dem Gesetz abgestorben ist und somit als der alte, sich Gott 
widersetzende Mensch nicht mehr existiert, lebt der Christ jetzt im Glauben an 
den Sohn Gottes. Damit ist die Fortsetzung der Argumentation in Gal 2,20b 
also rein positiv und nicht etwa relativierend zu verstehen. Der Gedanke, daß 
mit dem vOv - im Sinne von »jetzt noch« - der eschatologische Vorbehalt 
ausgedrückt sein soll443, paßt weder zum Duktus unseres Zusammenhangs 
noch zum Galaterbrief als Ganzem. Die entscheidende Wende ist mit dem die 
Geschichte teilenden Kommen und Offenbarwerden des Glaubens erfolgt 
(nQb toO öe iA.Oetv titv nwnv ... iA&oöO'rJs öe 'tfls nW'teoos Gal3,23.25). Das 
»Jetzt« ist der Tag des Heils (vgl. 2 Kor 6,2). 

Dementsprechend ist auch die betont vorangestellte präpositionale Bestim
mung iv nW'teL keineswegs unter dem Aspekt des eschatologischen Vorbehal· 
tes zu deuten. Paulus schränkt mit V. 20b nicht ein: »Noch lebe ich nicht im 
Schauen, sondern im >Glauben<«444, noch wird hier überhaupt »auf die den 
Glauben zu Ende bringende Zukunft«445 reflektiert. Antonym zu »Glauben4< 

440 H.D.BBTZ, aa0.,124f.: •totheextend that lhave lifec; u. ebd. Anm.96;J.B.LioRT
I'OOT, Saint Paul'a Epiatle to the GalatiaDI, 10. Aufl., London 1890 (1865), 119: -ö Iimits and 
qualifiea the idea oflife: •So far as I now live .•. <«; vgl. H. ScHLJBR, aaO., 102, Anm. 4. 

441 Da8 es lieh bei der neutralen Wendung nicht etwa um eine EinK:hrllnkung, sondern 
eher um eine verallgemeinernde, das Gesamte bezeichnende Formulierung handelt, erhellt 
auch aus dem bekannten Beleg Plut. Mor. 100F: xat vao ö Kah6ÖOU01., 'to(i odJt,&a~ (!~ 
~ott xat cmma~. 

442 Ähnlic:h F. Smmla'J', aaO., 157; J. B. LloiiTJIOOT, aaO., 119; E. D. BUJlTON, aaO., 138; 
A. Om>o, aaO., 96; H. D. BBTZ, aa0.,12S, Anm. 98. 

443 So z.B. H.ScHLIBR, aaO., 102, Anm.3; W.KLuoa, Chriatoa, Kyriol, GotteillOhn 
(A1bANT44), ZflricbiStuttgart 1963, 187; von den Obersetzungen Jeruaalemer Bibel und 
L. ALBUCRT, aaO., SOO; ferner vorausgesetzt bei Ta. ZAHN, aaO., 136; D. Ulhrmann, aaO., 
45; u. a. Vom Leben im Glauben an das zukünftip, verhci8cne Leben (futura vita, vita 
promiaaa) spricht schon der Alomao&IASTD, aaO., 29. 

444 So F. MUSSND., aa0.,183. 
44$ Gegen H. San.ma, aaO., 102, Anm. 3. 
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ist in unserem Zusammenhang nicht das »Schauen«446 --wie el6o~ in dem 
eschatologischen Abschnitt 2 Kor 5,1-10 (V. 7) gerne gedeutet wird-, sondern 
vielmehr der v6tw~. die Sinai-Tora (Gal 2,16. {18.)19.21). Das tv :n:(oteL tflv 
stellt somit die Opposition zum t; iqy(l)'V v6JAO'U elvaL (Gal 3,10 neben 
2,16.21) dar, welches seinerseits zwangsläufig mit dem Sünder- (2,17) und 
Übertretersein (2,18) korrespondiert. Gerade in der Auseinandenetzung mit 
den judaistischen Gegnern in Galatien hebt Paulus die Exklusivität und Suffi
zienz der :n:(otL~ "lflooO XQLotoO hervor und untentreicht damit auch den 
Erfüllungscharakter des Glaubens (Gal3,2f.6.14 u.ö.). 

Das Präpositionalgefüge tv :n:(oteL ist als Angabe der Lebenssphäre zu ver
stehen, die dem Bereich il:n:O v6JAOV entgegengestellt wird447• Somit hat es nicht 
instrumentale Bedeutung im Sinne von ö..O :n;(oti!Q)~ resp. perfidem, sondern 
es ist, wie die Vulgata zutreffend zum Ausdruck bringt, im Sinne eines in fide 
gemeint. Die persönliche Formulierung (1. Pen. Sg.) und der folgende Hin
weis auf die ö:y6:n:TJ des Gottessohnes dürfen nicht dazu verleiten, die paulini
sche :n:(otL~ vorrangig als Fiduzialglauben zu bestimmen449• Die Aufnahme der 
Gottessohn-Formel450 in V. 20b macht deutlich, da8 Paulus von der mit Christi 
Kommen und Sterben451 eröffneten Wtrklichkeit des Glaubens (Gal3,25) und 
nicht von einer menschlichen Haltung spricht. Der Glaubensbegriff hat auch in 
Gal 2,20 einen eher objektiven als subjektiven Charakter. Es geht Paulus bei 
der beschriebenen Einheit mit Christus nicht um eine vom Menschen herbeige
führte unio mystica, sondern um die im Kreuzesgeschehen eröffnete und durch 
die äxoiJ :n:(otec.o~ (Gal3,2.5; Röm 10,17) dem Menschen mitgeteilte unio fidei. 

Wie auch in 2 Kor 5,14 ist bei der Erwähnung der Liebe Christi452 in Gal2,20 
weniger an eine generelle Grundeinstellung als vielmehr an die konkrete 

446 Dagegen auch F. F. SaucE, aaO., 144f. 
447 Mit F. StEmmT, aaO., 157f. 
441 So aber schon JoB. CJIRYSOSTOMUS, In Epistulam ad Galatal Commentarius, PG 61, 

646; dagegen auch F. SIEPFERT, aaO., 157. 
4411 H.LIETzMANN, aaO., 17, entnimmt dem 6.y0m,-Motiv, •wie stark Pis bei dem Wort 

:n:(anc; den Begriff des liebevollen Vertrauens empfindet«, H. W. BEYBIIIP. AL111Aus, aaO., 
20, ,.daß er völlig an Clristus hingegeben ist im Vertrauen auf dessen Liebe und deren Erweis 
in der Hingabe fDr ihn«. F. MUSSNEil, aaO., 183, der d1m:h das Glaubensmotiv zugleich den 
esc:hatologilchen Vorbehalt festgehalten sieht, erldllrt: •:n:"n~.c; enthllt hier ganz besanden 
das Moment des Vertrauens und der Hoffnung.« 

eo S. dam W.Klwo!R, aaO., 112-116, hier114f. und 186f.; W.Poi'UI, Christuatraditus, 
197f.; M. BENGEL, Der Sohn Gottes, 2. Aufl., 1llbingen 1977, 18-31, hier26; vgl. Röm 8,32 
(Subj. Gott); Eph 5,2.25 (Selbsthingabe in Verbindung mit dem Liebesmotiv). Da von der 
:n:(m;~.c; 'toO uloO 'toO iteoO bei Paulus nur hier die Rede ist, hat wohl auch der Sohnestitel in Gal 
2,20 als traditionell zu gelten; mit W. POPDS, aaO., 198 . 

.ut DaS Paulus die Selbsthingabeformel in enter Linie auf das Sterben bezieht, erhellt ans 
den Wendungen fl:n:~ iJ&oO (V. 20), XQLm(il CJUV~I'ßL (V.19) und ~ (V. 21); 
vgl. W. PoPOS, aaO., 276; W. Ka.uo!R, aaO., 115. 

452 Vgl. noch ROm 8,35; verbal Röm 8,37; zur Liebe Gottea, des Vaten, Röm 5,5.8; 8,39; 
2 Kor 13,13; verbal 11bess 1,4. Relativ selten wird bei Paulus 6.ya:n:&v zur Bezeichnung der 
Haltung des Menschen Gott gegenüber verwendet: Röm 8,28; 1 Kor 2,9; 8,3. 

j 
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Offenbarung dieser Liebe im Sterben 'Ö3teQ fjj.I.Ö)'V/ttwi:i gedacht. Hier wie dort 
wird der Zusammenhang zwischen der Liebe Christi und dem daraus folgenden 
Glauben nicht psychologisch, sondern soteriologisch verstanden: fl yaQ dyMTJ 
toi:i XQtO'toü avvexet f!J.Lä~. xQ(vavta~ toüto, ött el~ 'Ö3teQ 3tavt(I)'V d3te-fravev, 
liqa ot 3tavte~ d3t€-fravov (2 Kor 5,14). Die Heilsbedeutung der Hingabe 
Christi wird in Gal 2,20 gerade durch die Verwendung des Gottessohn-Titels 
hervorgehoben, der bei Paulus auch sonst im soteriologischen Kontext er
scheint453. Mit der Erwähnung der Liebe des Gottessohnes als der einzigen 
Voraussetzung und Grundlage des Heilsgeschehens und des Glaubens wird 
nochmals wirkungsvoll auf die Voraussetzungslosigkeit des Heils auf seiten des 
Menschen hingewiesen - entsprechend der betonten Beschreibung der Liebe 
Gottes zu den Unvermögenden, Gottlosen, Sündern und Feinden in Röm 
5,6-10. Mit J. Calvinist festzuhalten: Non alia illi moriendi fuit ratio, nisi quia 
nos diligebat454. Denn wäre Christus nicht allein durch seine Liebe, sondern 
durch irgendwelche Verdienste bewogen worden, uns zu retten, würde dies als 
Grund genannt (Nam siquibus meritis provocatus nos redemisset: causa haec 
diceretur)455 . 

Daß das Genitivattribut zu 3tLO'tEt als Genitivus obiectivus, keineswegs aber 
als Genitivus subiectivus456 zu verstehen ist, haben wir bereits bei Gal 2,16 
erkannt, wo der nominale Ausdruck 3tLO'tt~ 'ITJOO'Ü XQtO'tO'Ü durch die verbale 
Wendung d~ XQt<Ttav 'ITJOOi:iv trtt<TtE'UoaJ.U!V aufgenommen und erläutert 
wird. Der Gedanke, daß Jesus selbst als der Sohn Gottes »im Glauben« lebte, 
ist Paulus fremd. 

So ist V. 20 also rein positiv zu interpretieren: Das tv 3tLO'tEt ~flv tfi toil 'U[oü 
toil 'hoü ist der Modus des Ö'Eq> ~flv (V.19), und die Grundlage dieses Glau
bens an den Sohn Gottes ist die Gegenwart Christi im Gläubigen. Aus dem 
bisher Gesagten ergibt sich auch, daß durch das Präpositionalgefüge tv OOQX( 
keineswegs die positive Aussage von V. 20 »eingeschränkt« wird, wie z.B. 
Tb. Zahn annimmt457• Vielmehr ist hier mit o<lQ~ die irdische Existenz des 
Christen gemeint458, die nach Paulus - wie in 2 Kor 10,3 hervorgehoben -
gerade nicht eine Existenz xata oaQxa ist. Entsprechend ist auch in Phil 

453 S. Röm 1,3.4.9; 5,10; 8,3.29.32; Gal1,1Sf.; 4,4.6; 2Kor 1,19; vgl. dazu M.Hl!NGEL, 
aa0.,20ff. 

454 J. CALVIN, Ad Galatas, Vol. I, 559. 
45' AaO.; vgl. ebd. den Hinweis auf die Reihenfolge der Aussagen: Notandus enim est 

ordo: Dilexit nos, et tradidit se pro nobis. 
456 So z.B. K. BARTH, Evangelium und Gesetz, 6; L. ALBIU!CHT, aaO., 500, Anm.lS; 

M. D. Hooltl!ll, aaO., 326ff.336. Dagegen u. a. R. BuL'I'MANN, Art. ni.O't!Vm X'tA, ThWNTVI, 
211 (zu den Belegen s. ebd. Anm. 267); H.IUrsÄNBN, aaO., 162, Anm. 1. 

457 S. TH. ZAHN, aaO., 136; vgl. F. MussNER, aaO., 183 (als Ausdruck des eschatologischen 
Vorbehalts); D. l.OuniANN, aaO., 45; A. OBPD, aaO., 96: ,.höchstens mit leisem konzessi
vem Nebentone. 

4511 Mit E.Scawmzu, Art. o6QJ; X't>.., ThWNTVII, 118-151, hier 125, und den meisten 
Exegeten . 
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1,21 f.24 'tO tflv tv oaQx( für den Apostel das gegenwärtige Leben, das Christus 
zum alles prägenden Inhalt hat und zur Förderung der Gemeinde dient ( itwl 
yii.Q 'tO l;ijv {Subj.) XQLCTt6~). Es ist das noch sterbliche Leben tv 'ttp iM)'ttp 
OWIAß'tL (Röm 6,12)459, das bei dem der Sünde Abgestorbenen nicht mehr von 
dem alö!Aß 't'fl~ Cj.WQ't(a~ (Röm 6,6) bestimmt sein soll. So wird also auch in Gal 
2,20 mit tv oaQX( neutral »das irdische Leben in seiner Ganzheit« bezeich
net460. Von einer polemischen Zurückweisung enthusiastischer Tendenzen 
kann im Rahmen des Galaterbriefes keine Rede sein. Diese von H. D. Betz 
angegebene Konnotation461 ist fraglos aus der korinthischen Korrespondenz 
eingetragen. 

Durch die Aufnahme der Selbsthingabe-Formel in Gal2,20b gestaltet Paulus 
den Abschlu8 seiner Argumentation von V. 19f. besonders eindringlich und 
feierlich. Das gilt um so mehr, als er auch den Gnaden- und Friedensgruß des 
Präskriptes in Gal 1,4 - bei Auslassung des Dankgebetes - durch eine Selbst
hingabe-Formel erweitert hat, so daß beide Aussagen eine den ersten Hauptteil 
des Briefes umfassende inclusio bilden. 

7. Gal2,21 

Mit dem asyndetisch angeschlossenen und dadurch besonders hervorgehobe
nen V. 21 beendet Paulus den mit V. 15 beginnenden Argumentationsgang, 
indem er- nochmals in der 1. Pers. Sg. sprechend- darauf hinweist, daß er die 
Gnade Gottes nicht annulliere, d. h. für ungtlltig und nichtig erldlre462• Damit 
grenzt er sich in indirekter Formulierung von der 'ÖMxQLOL!; des Petrus und der 
übrigen antiochenischen Judenchristen ab, vor allem aber von der Position der 
galatischen Gegner463, denen er vorwerfen muß, die Gemeinden von der 
Wahrheit des Evangeliums und eben damit von der in Christus offenbarten 
Gnade Gottes abzubringen (vgl. Gal1,6; 5,4). Daß sich Paulus hiermit gegen 
einen Vorwurf seiner Widersacher wendet, er seinerseits beseitige die Gnade, 
die in Gesetz und Beschneidung bestehe464, ist unwahrscheinüch465, da im Text 
durch nichts angedeutet. Hier wie auch sonst bei Paulus ist die XQvL~ mit dem 
Heilsgeschehen in Christus verbunden und stellt die oppositionzur Sinai-Tora 

.- Vgl. ·aHVIJm ocDJAara Röm8,11; ~ '111 ~ CJOQX' 2 Kor 4,11. 
4410 Mit E. ScHwmzn, aaO., 125. 
461 S. H. D. BBTZ, aaO., 125. 
462 Vgl. C.MA.uua, Art. nihJI.u, K'EÄ, 1bWNTVUI, 152-170, hier 159; BAUD/ALAND, 

Art. d-&arim, 39; H. ScHI.om, aaO., 103f. 
463 Mit H.l.mrzMANN, aaO., 17; F. MUSSMD, aaO., 184. 
464 So H.Sc:m.ma, aaO., 103; nac:hdrOcklic:b E.D.BuaTON, aaO., 140; zögernd H.D. 

BBTZ, aaO., 126. 
4415 Dagegen auch H.l.mrzMANN, aaO., 17; A. Olmal, aaO., 97, der darin ein •völlipa 

Mißverstlndnis« sieht; F. MUSSMD, aaO., 184, Anm. 80. 
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bzw. zur Taraobservanz dar (vgl. vor allem V. 21b; 5,4; Röm 4,4.16; 6,14f.; 
11,6). 

Bei dem abschließenden Konditionalsatz V. 21b handelt es sich wieder wie in 
V. 18 um einen indefiniten Fall466, so daß formal die Zwangsläufigkeit und 
Unausweichlichkeit der Apodosis betont wird. Da beim Indefinitus die Protasis 
- ohne Klärung des Verhältnisses zur Wll'klichkeit - als reine Annahme ge
kennzeichnet ist, besteht kein Grund, V. 21b mit H. D. Betz grammatisch als 
Irrealis ohne ehr zu deuten467. Durch den Kontext (Gal 2,16.18f.) und durch 
die Anstößigkeit der Folgerung erscheint die Voraussetzung als selbstverständ
lich hypothetisch, so daß die Relation der Protasis zur Wirklichkeit nicht - wie 
etwa in Gal3,21- formal als irreal bestimmt werden muß. 

Mit seinem argumentum e contrario in 2,21b stellt Paulus nachdrücklich die 
zwangsläufige Folge der gegensätzlichen Position vor Augen, um abschließend 
noch einmal die Absurdität des judaistischen Standpunktes zu erweisen: Wenn 
das Heil auf dem Weg der Taraobservanz erlangt werden könnte, dann wäre 
Christus ohne Grund, d. h. unnötigerweise, gestorben. Denn unter dieser 
Voraussetzung würde ja prinzipiell gelten, daß die Sinai-ToraLeben geben und 
damit rechtfertigen könnte (vgl. Gal 3,21 {irreal}; Röm 8,3). Das Adverb 
ömQsav, das in der Profangräzität nur die Grundbedeutung »geschenkweise«, 
»umsonst« == »gratis« hat468, erscheint in der LXX häufig als Äquivalent zu a,., 
in der Konnotation »ahne Grund«, »ohne Ursache« (1 Reg 19,5; Ps 34,7.19; 
68,5; 108,3; 118,161 LXX; Sir20,23; 29,6; PsSal7,1; vgl. Job 15,25). So legt sich 
auch für Gal2,21b die Übersetzung »ohne Grund«, »unnötigerweise« nahe469, 

zumal sie sich ausgezeichnet in den Kontext einfügt. 
Alternativ wird für &oQsav in Gal 2,21b häufig die Wiedergabe mit »ohne 

Erfolgc470, »vergebensc471 oder »zwecklosc472 vorgeschlagen. Allerdings 
scheiden die bei W. Bauer/K. u. B. Aland dazu angeführten LXX-Belege aus, 
denn in Hiob 1,9 ist von dem Wortsinn »umsonst«, »gratis«, d. h. »ohne 
Entgelt« bzw. »ahne Gegenleistung« auszugehen473, und in Ps 34,7 LXX ist 
ÖQ)Qeav- wie auch sonst in den Psalmen- mit »grundlos«, »ohne Ursache« 

- Vgl. grundsitzlieh E. ScllwYzu/~. DBBJlUNNU., Griech. Grammatik li, 684; E. G. 
HoFPMANN/H. v. SIBBENTHAL, aaO., § 281; BDR § 371, Anm.1; M. ZnWicx:, Graecitas Bibli
ca, § 304-306. 

_, H. D. BBTZ, aa0.,126. 
- Vgl. zum Ganzen F.BOCHSBL, Art. 6~ K'tl, 'IHWNTII, 168-175, hier 169f.; 

BAUEJ/Al.AND, Art. &oQelrv, 423f.; H. G. LmoBLLIR. SCO'IT, Art. &oQm, aaO., 464. 
-Mit F.SII!PPI!RT, aaO., 159; H.Sc:Ju.ma, aaO., 104; U.BoaB, aaO., 119. S. schon 

J. A. BBNGBL, Gnomon, 469: N'lhil horum opus fuillet, si ex lege eilet justitia. 
410 So TB. ZAHN, aaO., 137; H.l...nrrz.MANN, aaO., 17; BAUEJ/ALAND, aaO., 424. 
471 S. BAUEJ/ALAND, ebd.; G. Scmnlma, Art. &oQm K'tl, EWNTI, 882 (ohne Beleg). 
412 S. F.MtJSSNEa, aaO., 184, Anm.82; vgl.aueh A.OBPD, aaO., 97: »Vergeblich, ohne 

Zweck und Ziel, siDnlosc. 
473 Vgl. F. HoRST, Hiob, BKXVVl, 3. Aufl., Neukirchen 1974, 15. 
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wiederzugeben474• D.er von F. Mußner als Parallele angegebene Text Jes 49,4 
bietet nur die Adverbien xevros und ds J.L(t'tatov, und selbst bei dem vielzitier
ten Beleg lgn Trall 10 (öroQeav <rtiv c'ut0'6vfJoxro) erscheint neben »ohne 
Erfolg«, »Vergebens«475 auch wieder die Übersetzung »ohne Grund«, »ohne 
Ursache« als sinnvoll476• So kommt als Beleg für ein alternatives Verständnis in 
der biblischen Literatur nur noch Mal1,10·(öroQEav = frustra) und Hes 6,10 
(v.l.) mit der Wendung ds ÖroQeav- im Sinne von »wirkungslos«477 -in 
Betracht. Dieser Befund spricht nicht dafür, in Gal 2,21b für ÖroQeav die 
Bedeutung »vergeblich«, »zwecklos« anzunehmen-zumal Paulus in Gal 3,4; 
4,11 und 1 Kor 15,2 hierfür den Begriff dxfl verwendet. Von daher gesehen ist 
in Gal 2,21b am ehesten von der in der LXX verbreiteten abgeleiteten Bedeu
tung »ohne Grund« auszugehen. Der Sühnetod Christi >für uns< (Gal 2,20; 
3,13) wäre nicht nötig gewesen, und es hätte kein Grund für die Offenbarung 
der Gerechtigkeit Gottes im Evangelium bestanden, wenn bereits die Sinai
Tora zum Heil führen und Leben gewähren könnte, d. h. wenn der Mensch 
prinzipielle~ lQYO>V VO!W'U die Ötxawaim) erlangen könnte. 

Wie schon in V. 16, so macht Paulus auch mit seinem letzten Argument in 
V. 21 unmißverständlich klar, daß sich Gesetz und Gnade, Rechtfertigung 
aufgrund von Taraobservanz und im Glauben empfangene Rechtfertigung 
unmittelbar ausschließen. Genauso kompromißlos stehen sich in Gal 3,18 
v6tws und btayyeA.(a und in Röm 4,14 v6tws und n(uns als exklusive Gegen
sätze gegenüber. Daß Paulus »dieses Entweder-Oder« in Gal2,21 nur für die 
Christen, nicht aber für die Juden aufstelle, wie F. Mußner behauptet478, ist 
angesichtsdes gesamten Duktus von 2,15ff. wie auch speziell im Hinblick auf 
V.16.17 (xat iJ~AELS ... xat ail'tot ... ) und auf die tyc.O-Rede in V.18-21 mit 
Sicherheit unzutreffend. Zwar setzt sich Paulus im Galaterbrief durchgängig 
mit christlichen Judaisten auseinander, aber es geht ihm gerade in den Ausfüh
rungen von 2,15ff. um die Bedeutung der Tora für ihn selbst, Petrus und die 
anderen qrooet 'Iooöa'Lot, d. h. als Juden Geborenen. Wie bereits die Argu
mentation in 2,21 zeigt, versteht Paulus Auftrag und Grenze derTora im Lichte 
des Kreuzesgeschehens, dessen Verbindlichkeit und Endgültigkeit für ihn un
zweifelhaft feststehen. Das Wesen und die Funktion der Sinai-Tora erschließen 
sich ihm also vom Heilsgeschehen in Christus her- und nicht umgekehrt. 

474 Mit H.-J. KRAus, Psalmen, Bd. I, 273.277. 
475 Vgl. BAUEB!AI.AND, aa0.,-424; F. BCCHSEL, aaO., 170. 
476 Mit F. SIEFl'BRT, aaO., 159; H. ScHumt, aaO., 104, Anm. 3. 
477 Vgl. w. Zlloow.l, Ezechiel, BKXIll/1, Neukin:hen 1969,154. 
478 F. MussNER, aaO., 184; zumindest mißverständlich ist auch der Hinweis F. MussNERS, 

aaO., 185, daß das Gesetz durch den stellvertretenden Sühnetod Jesu J>QU Heilsweg tlberbolt« 
sei. Nach Paulus war die Sinai-Tora noch nie Heilsweg gewesen, und in Christus bat das Sein 
unter dem Gesetz zudem sein grundsätzliches Ende gefunden (Röm 10,4). 
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8. Zusammenfassung und Obersetzung von Ga/2,15-21 

Überblicken wir nochmals Gal2,15-21 als Ganzes, so sind folgende Ergebnis
se festzuhalten: Der Abschnitt gehört formal noch zum Bericht über den 
antiocbeniscben Konflikt und ist bis V. 21 als Rede an Petrus konzipiert. 
Sachlich und begrifßicb gesehen ist er jedoch von V. 15 an durch die galatische 
Situation beeinflußt. Aufgrund der Analogie, die Paulus zwischen beiden 
Situationen siebt, läßt er die historisch orientierte Darstellung des ersten 
Hauptteils (1,11-2,21) mit der stilisierten Rede von 2,15-21 in die systema
tisch-exegetische Argumentation des zweiten Hauptteils (3,1-5,12) einmün
den und skizziert hier bereits seine Grundpositionen, die er dann in den 
Kapiteln 3 und 4 entfalten wird. 

Mit dem reinen Nominalsatz V. 15 greift Paulus in einer rhetorischen conces
sio das jüdische Selbstverständnis mit seiner spezifischen Abgrenzung von den 
Heiden als den »Sündern« par excellence auf. Mit V. 16 wird diese Selbstein
schätzung hinsichtlich ihrer soteriologischen und anthropologischen Implika
tionen prinzipiell aufgehoben - und nicht nur relativiert oder ergänzt. Dabei 
schließt Paulus von derTatsacbe,.daß er selbst und die anderen Judenchristen 
an Christus gllubig wurden (V.16b), auf die theologischen Voraussetzungen 
(V. 16a) und auf den Sinn (V. 16c) dieser Hinwendung: Wenn sie als Juden 
ebenso wie die Heiden durch den Glauben an Christus gerechtfertigt wurden
was von keinem Judenchristen bestritten werden kann-, dann bedeutet das 
zwangsllufig, daß das Heil nicht durch Taraobservanz erlangt wird und - wie 
dies auch die Schrift bezeugt (V. 16d) -kein Mensch aufgrund seines gelebten 
Lebens den rettenden Freispruch empfängt. 

V.17a ist streng im Duktus der bisherigen Aussagen zu interpretieren. Der 
Konditionalsatz knüpft direkt an die Argumentation von V. 16 an und stellt die 
pointiert formulierte Folgerung aus dem bisher Gesagten dar: Bei ihrem Stre
ben, in Christus gerechtfertigt zu werden, wurden auch sie, die Judenchristen, 
wie die Heiden als Sünder erfunden. Der Konditionalsatz ist somit als Realis 
der Vergangenheit zu verstehen und nicht als Irrealis, schon gar nicht als 
Irrealis der Gegenwart. 

Die Apodosis V.17b besteht aus einer rhetorischen Frage, die unmittelbar 
anschließend emphatisch verneint wird. Mit diesem Folgesatz nimmt Paulus 
einen Einwand judenchristlicher Gegner auf, der sich in schärfster Weise gegen 
die pauliniscbe VerkGndigung richtet. Hinter der Aussage, Christus werde hier 
zu einem Helfer, einem Förderer der Sünde, steht -lhnlich wie in Röm 3,8; 
6,1.15- der Vorwurf, das von Paulus verkündete Evangelium halte vom Tun 
des Gotteswillen ab und verführe zum Bleiben in der Sünde. 

In V. 18 macht Paulus zunächst mit einer negativen Begründung des 1.1.-iJ 

ytvo\'to (V. 17b) bewußt, wo- und wo allein-die Sünde wirktich gefOrdert und 
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der Mensch wieder zum Übertreter wird. Da er sich mit den in V.18-21 
folgenden Aussagen vom Standpunkt seiner judaistischen Gegner nachdrück
lich abgrenzt, wechselt Paulus in V. 18 von der alle Judenchristen zusam
menschließenden 1. Pers. Pl. (V.lS-17) in die 1. Pers. Sg. Wenn der Apostel 
das, was er niedergerissen, d. h. für ungültig erklärt hat, wiederum aufbauen, 
d. h. für gültig halten würde, dann würde er sich zwangsläufig (indefiniter Fall!) 
als Übertreter erweisen. Mit seiner Hinwendung zu Christus hat Paulus die 
Überzeugung aufgegeben, daß er als Jude aufgrund seiner Taraobservanz vor 
Gott gerechtfertigt werden und somit das Heil erlangen könne. Würde Paulus 
ge~äß Verhalten und Forderung der Gegner sich der Sinai-Tora wieder unter
stellen und nicht mehr in Christus allein, sondern auch in der Taraobservanz 
sein Heil suchen, dann würde er sich selbst wieder der Instanz aussetzen, die 
den Menschen nach Adam- d. h. den seinsmäßigen Sünder- prinzipiell nur als 
Übertreter qualifizieren und über ihn ausschließlich den todbringenden Fluch 
aussprechen kann. 

Die Verse 19-21 bilden die positive Begründung der Zurückweisung von 
V.17c. »Durch das Gesetz«, d.h. durch die Sinai-Tora, geschah für Paulus
wie für alle an Christus Glaubenden- nicht etwa die Rechtfertigung vor Gott, 
sondern vielmehr gerade die Befreiung vom Gesetz (V.19a). Indem Christus 
sich mit dem Sünder identifiziert und stellvertretend den Fluchtod auf sich 
genommen hat, den das Gesetz rechtens über diesen verhängt, ist der Gläubige 
mit Christus gekreuzigt und in ihm der Sinai-Tora definitiv gestorben, d. h. 
rechtskräftig von ihr getrennt (V.19b). Anspruch und Anklage des Gesetzes 
können ihn aufgrund des Sühnegeschehens in Christus nicht mehr treffen. 
Entgegen der judaistischen Unterstellung kommt es, wie Paulus hervorhebt, 
gerade durch diese Thennung vom Gesetz zu dem im Gesetz geforderten Leben 
für Gott, d. h. für Christus. 

In V. 20 expliziert Paulus die Aussage von V.19 über die im Kreuzesgesche-· 
hen gründende und vom Gesetz befreite Existenz. Da er mit Christus gekreu
zigt und deshalb dem Gesetz abgestorben ist, lebt er selbst - d. h. sein >alter 
Mensch<, der unter der Sünde versklavt war- nicht mehr. Das neue Ich 
hingegen ist dadurch bestimmt, daß Christus sein Personzentrum beherrscht. 
Das Leben für Gott (V. 19a) gründet also darin, daß Christus selbst im Glau
benden lebt (V. 20a). Mit V. 20b wird die Aussage von V.19.20a positiv entfal
tet- und nicht etwa eingeschrllnkt. Das Leben, das Paulus jetzt- im Gegensatz 
zu früher- in seiner irdischen, noch sterblichen Existenz lebt, das lebt er in der 
Wrrklichkeit des Glaubens an den Sohn Gottes, dessen in der stellvertretenden 
Selbsthingabe erwiesene Lietie die einzige Voraussetzung und Grundlage die
ses neuen Lebens für Gott ist. 

In V. 21 schließt Paulus den mit V. 15 eröffneten Argumentationsgang ab, 
indem er hervorhebt, daß er -im Gegensatz zu seinen Opponenten -die Gnade 
nicht annulliere, d. h. für ungültig erkläre. Denn wenn das Heil auf dem Weg 
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der Taraobservanz grundsätzlich erlangt werden könnte, dann wäre Christus 
zwangsläufig (indefiniter Fall!) ohne Grund, d. h. unnötigerweise, gestorben. 

Abschließend sei eine Übersetzung von Gal 2,15-21 geboten, die unserer 
grammatisch-syntaktischen Analyse entspricht und noch einmal den Argumen
tationsgang des Apostels verdeutlichen soll. 

Obersetzung von Ga/2,15-21: 

15 Wir sind von Geburt Juden und nicht SUDder heidnischer Herkunft. 
16 Weil wir aber wissen, da8 der Mensch nicht auf Grund von Taraobservanz 
gerechtfertigt wird, sondern ausschließlich durch den Glauben an Jesus Chri
stus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir auf 
Grund des Glaubens an Christus gerechtfertigt werden und nicht auf Grund 
von Toraobservanz; denn auf Grund von Taraobservanz »wird kein Fleisch 
gerechtfertigt werden« [Ps 143,2]. 
17 Wenn demnach auch wir selbst bei unserem Streben [bzw. indem wir 
begehrten], in, Christus gerechtfertigt zu werden, als SOnder erfunden wurden, 
ist dann etwa Christus ein Diener der SUnde? Ganz und gar nicht! 
18 Denn (nur) wenn ich das, was ich niedergerissen [d. h. für ungflltig erklärt] 
habe, wieder aufbaue [d. h. für gflltig halte), erweise ich mich als Obertreter. 
19 Denn ich bin durch das Gesetz [d.h. die Sinai-Tora] dem Gesetz [d.h. der 
Sinai-Tora] gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. 
20 Also lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber nun im 
Fleisch [d. h. in meinerirdischen Existenz] lebe, das lebe ich im Glauben an den 
Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich [in den Tod] dahingege
ben hat. 
21 Ich annulliere die Gnade Gottes nicht; denn wenn die Gerechtigkeit durch 
das Gesetz (kommt), dann ist Christus ohne Grund gestorben. 



II. Gal 3,1-5: Das Heil auf Grund der Glauben wirkenden 
Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus 

Während der Abschnitt 2,15-21 formal noch zu dem mit 1,11 beginnenden 
ersten, historisch orientierten Hauptteil gehört, wird mit 3,1-5 der zweite
grundsätzlich und exegetisch konzipierte - Hauptteil eröffnet, dem sich dann 
mit 5,13-6,10 ein paränetischer Hauptteil als dritter und letzter anschließt. Für 
die Bestimmung des Verhältnisses von Verheißung und Gesetz im Galaterbrief 
sind vor allem die vier Unterabschnitte von 3,1-4,7 zu berücksichtigen, die im 
folgenden schwerpunktmäßig untersucht werden sollen. 

Die Verse3,1-5 sind- wie dann auch die Verse4,12-20- im Vergleich zu 
dem theologisch sachlichen Stil des Kontextes sehr persönlich gehalten. Paulus 
appelliert mit fünf1 aufeinanderfolgenden Fragen an die Erfahrung und Ein
sicht der Galater, wobei die Antwort auf die erste und letzte Frage auf der 
Hand liegt (vgl. dazu 3,14), während die Antwort zur zweiten und dritten Frage 
nur von den Galatern selbst gegeben werden kann. Mit der affektvollen, 
tadelnden Anrede ro dv6fl'toL r«Aa'taL2 wendet sich Paulus erstmals seit 1,11 
den Briefempfängern wieder unmittelbar zu. Während er sie dort- wie häufig3 
-gewinnend als ciöeA.q><>( anspricht, nennt er sie hier eindrücklich beim Na
men4. »Unvernünftig« und »unverständig« sind die Galater in Hinsicht auf die 
richtige theologische Einsicht5• Denn sie lassen sich von den judaistischen 
Gegnern irremachen (1,6f.; 5,10) und geraten so in Widerspruch zu ihren 
eigenen Grundlagen des Glaubens, bei denen sie deshalb mit den folgenden 
Fragen nochmals behaftet werden sollen. Daß sich der Vorwurf etwa »auf eine 
natürliche Verstandesschwäche als einen Nationalfehler der Galater.c6 oder 

1 Bzw. sechs, falls man V. 3a als eigenständige Frage liest; so z.B. F. SmPFBRT, aaO., 166; 
E. D. BURTON, aaO., 148; H. ScHUER, aaO., 122; NTG25; GNT. 

2 In der Koine wird die im Attischen regelmäßige Interjektion m meist bei affektvoller 
Anrede verwendet. Zur tadelnden Konnotations. auch Röm 2,1.3; 9,20; Lk 9,41; 24,25; Acta 
13,10; Jak 2,20; vgl. BDR § 146; M. ZERWICK, Graecitas Biblica, § 35; H. ScHuER, aaO., 118. 

3 S. auch 3,15; 4,12.28.31; 5,11.13; 6,1 und eindrücklich als Briefschluß 6,18: Mü..~p<>C" 
ä~~· -

4 Zur ungewöhnlichen namentlichen Anrede vgl. noch 2 Kor 6,11; Phil4,15. 
' Ähnlich die meisten Exegeten; vgl. F. SmPFBRT, aaO., 161; E. D. BuRTON, aaO., 143; 

A. OEPKE, aaO., 99; J. BEHM, Art. voto> XtA, ThWNTIV, 947-976, hier 959f. (zu den 
Belegen siehe ebd.); H. ScHUER, aaO., 118f.; F. MussNER, aaO., 206; G. EaEUNo, Die 
Wahrheit des Evangeliums, 213f.; H. D. BETZ, aaO., 130. 

6 F. SmPPERT, aaO., 161; vgl. ebd. zur älteren Diskussion. 
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»auf das gegentheilige Zeugnis der Galat[ischen] Gelehrigkeit« beziehen soll
te, »deren Bewusstsein den Vorwurf desto empfindlicher gemacht habe« 7 , wird 
heute nicht mehr vertreten. 

Wie in 5, 7 drückt Paulus seine Verwunderung und Bestürzung (vgl. itau
JA.Cltro 1,6) über die Abwendung der Galater vom Evangelium in einer mit ·ds 
eingeleiteten rhetorischen Frage aus. Für ihn kann es bei diesem Phänomen der 
Loslösung von Christus (5,4; vgl. 1,16) nicht mehr mit menschlichen Dingen 
zugehen. Wenn die Ö'U'VaJU.s des Glauben weckenden Wortes (Röm 10,8; Gal 
3,2.5; vgl. Röm 1,16; 1 Kor 1,18; 2,4f.; 1 Thess 2,13) sich an den Galatern nicht 
länger als wirksam erweisen sollte, dann läßt sich das für den Apostel- gemäß 
2 Kor 4,3f. -nur als dämonische Verblendung der menschlichen Sinne begrei
fen. Menschliches Überreden allein kann solche Verwirrung (1,7; 5,10) nicht 
angerichtet haben. Von daher ist die Rede vom PaOKa(veLv, dem »Behexen«, 
»Bezaubern«, keineswegs nur bildlich und als ironischer8 oder sarkastischer9 

Ausdruck des Befremdens zu verstehen 10, wenn sie auch übertragen gemeint 
ist11• 

Mit dem Relativsatz in 3,1b wird der Grund der Verwunderung hervorgeho
ben: Solches Unverständnis (3,1.3) findet sich bei denen, denen doch Jesus 
Christus in aller Deutlichkeit als der Gekreuzigte vor Augen gestellt worden 
ist12• :JtQOYQacpsw ist terminus technicus für das öffentliche Ausschreiben, die 
amtliche Bekanntmachung13, so daß die missionarische Verkflndigung des 
Paulus als feierliche Proklamation des Evangeliums aufgefaßt wird; einem 
Edikt vergleichbar, das öffentlich angeschlagen wird, ist das Evangelium Got
tes als Wort vom Gekreuzigten den Galatern vor Augen gestellt worden 14• Die 
Bedeutung »vorher schreiben« (so Röm 15,4; Eph 3,3)15 scheidet für Gal3,1 
aus. Gleiches gilt aber auch für die verbreitete Wiedergabe mit »vorzeichnen«, 

7 Ebd. 
a So H. D. BETZ, aaO., 131. 
11 Vgl. ebd.; A. OI!PKB, aaO., 100. 
10 Gegen E. D. Btnn'ON, aaO., 143; A. OBPD, aaO.; J. EcuaT, Die urcbriatliche VerltUn

digung im Streit zwischen Paulus UDd seinen Gegnern nach dem Galaterbrief, BU 6, Regens
burg 1971, 73, Anm. 2; H. D. BBTZ, aaO., 131; F. F. BauCB, aaO., 148; mit G. DBLLJNo, Art. 
Paaxa('V(I), 1bWNTI, S9S-S96, hier S96; H. W. BBYEIIIP. ALTBAUS, aaO., 22; H. ScHLJBR, 
aaO., 119; F. MussNER, aaO., 206; U. BoRSE, aa0.,122f. 

11 Mit G. DELUNG, aaO., 596; wörtlich verstanden wlre an das Behexen durch den bösen 
Blick oder böse Worte der Gegnerpacht (s. aaO., S9S). 

12 Vgl. zur Obenetzung BAuu/Ä.LAND, Art. nQOYQQcpco, 1410. 
13 S. mit Belegen H. G. LmoBUJR. Scorr, Art. ~w, aaO., 1473; G. ScauNx, Art. 

yQ6cpwxd, 1bWNTI, 742-773,hiernlff. 
14 Mit G. SciiRJINK, aaO., n2; H. 0. LmDBUJR. Scorr, aaO., 1473; vgl. auch H. W. BEY

u/P.ALTHAus, aaO., 22; A.OBPU, aaO., 100; H.SCHJ..JBR, aaO., 120; F.MussNER, aaO., 
1JJ1. 

15 s. mit Belegen H. 0. LmoauJR. Soorr, aao .• 1473; o. SciiRJINK, aao .• n1; BAUD/ 
ALAND, aaO., 1410. 
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»ausmalen«, »vor Augen malen«16, da sich das Kompositum nQOYQ<lcpetv im 
Sinne von »zeichnen«, »malen« nicht belegen läßt 17• Vor allem aber findet sich 
bei Paulus nirgends ein anschauliches Ausmalen der Leiden Christi noch über
haupt der Versuch, durch rhetorisch bedingte Eindrücklichkeit der Verkündi
gung zu überzeugen (vgl. 1Kor 1,17; 2,1ff.) 1B. 

Vielmehr bezieht sich Paulus in Gal3,1 auf die durch ihn in Galatien erfolgte 
Verkündigung des Evangeliums Gottes (Röm 1,1f.; 15,16; 1 Thess 2,2 ueweils 
Gen. subi.)), das als solches das Evangelium von seinem Sohn ist (Röm 1,3f.9; 
Gal1,7 {Gen. obi.)), weil es Jesus Christus als den >für uns< Gekreuzigten zum 
Inhalt hat (1 Kor 1,23; 2,2)- weshalb es von Paulus auch pointiert als das> Wort 
vom Kreuz< (1 Kor 1,18) bezeichnet werden kann. Durch die nachdrückliche 
Hervorhebung des tata"Qro~Jivos unterstreicht Paulus - in Anknüpfung an 
2,19-21 und im Vorgriff auf das in 3,13f. Ausgeführte-, daß für ihn die Frage 
der Bedeutung der Sinai-Tora mit dem stellvertretenden Tod Christi am Kreuz 
definitiv entschieden ist. 

Mit 'toirro j.&Ovov (V. 2) weist Paulus- unter Absehung von anderen möglichen 
Gesichtspunkten - auf den einen zentralen Sachverhalt hin, der ihm als 
gewichtigstes Argument, als das grave argumentum19, dienen soll20• Wenn er 
nichts anderes gegen die Galater vorzubringen hätte, so wollte er - nach 
M. Luther- ihnen doch ihre eigene Erfahrung, die ipsa experientia, entgegen
halten; denn diese völlig offenkundige Erfahrung (evidens et manifesta expe
rientia) stritt gegen sie und bezeugte, daß sie (faktisch) nicht aus Gesetzeswer
ken, sondern durch die Verkündigung des Evangeliums den Geist empfangen 
hatten21 • 

Mavttavetv bat hier- wie in Acta 23,27 und Kol1,7- die geläufige Bedeu
tung »erfabren«22• Statt mit cognoscere übersetzen M. Luther23, J. A. Bengel24 

16 Vgl. TH. ZAHN, aaO., 141; mitausftlhrücher AngabelltererVertreterF.SJEPIIDT, aaO., 
163; BAuBill ALAND, aao., 1410; jetzt wieder H. D. BBTZ, aaO., 131, im ZU181111DeDhang 
seiner Zuordnung zur rhetorischen 'Ii'adition; ablehnend u. a. auch H. Sclu.um, aaO., 120. 

17 Mit G. ScHal!Nx, aaO., 771; H. G. LmDBUJR. Soorr, aaO., 1473; vgl. hingegen das 
gebräuchliche yQ6~pew • »zeichnen«, »malen«; s. G.SaiuNK, aaO., 743; BAUBIIIALAND, 
aa0.,1410. 

1s Gegen die rhetorische Deutung bei H. D. BBTZ, aaO., 131. 
111 Mit J. A. BBNOEL, Gnomon Novi Testamenti, 469. 
211 Vgl. u. a. auch F. SD!FFI!RT, aa0.,164; H. SCHUD, aa0.,121. 
21 Nach M. LumBil, WA 40, I, 328: Si nihil aliud inquit, contra vos haberem, arriperem 

ipsam experientiam. AaO., 329: Quia evidens et manifesta experientia pugnabat contra ipsos, 
quod non ex operibus legis, sed ex praedicatione Evangelli apiritunl accepialent. 

n Mit BAuBIIIALAND, Art. I'Ovftavm, 995; F.SD!FFI!RT, aaO., 164 (s. ebd. neben den 
Wörterbflchem zu den Belegen); E. D. BuuoN, aaO., 147; H. SCHUD, aaO., 121; F. Muss
NBil, aaO., '1ffl, Anm.13. 

23 M.LUTHEil, WA40,1,328f. 
24 J. A. BBNGBL, aaO., 469. 
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u. a. 25 im Anschluß an die Vulgata mit discere, »lernen«. Damit würde Paulus 
die Galater ironisch26 auffordern, ihn als ihren Schüler zu belehren: Agite 
nunc, respondete mihi discipulo vestro ... 27 - ein Verständnis, das sich weder 
durch den Kontext noch durch den Inhalt der Frage nahelegt28• Die Verwen
dung der Präposition dn6 soll nicht etwa- entsprechend Mt 24,32 (unpersönl. 
Objekt!)- besagen, daß Paulus »nicht von den Galatern >lernen<, sondern an 
ihnen [lernen will], d.h. so, daß sie selbst für ihn zum Mittel der Erkenntnis des 
göttlichen Willens werden«29• Vielmehr bezeichnet die Wendung &cp' 'Öj.lii)v
entsprechend Kol1,7 (ef.LClite-tE dno 'ErtacpQCi)- diejenigen, von denen Paulus 
das Erfragte unmittelbar und persönlich erfahren möchte30• 

Mit -ro 1tVE"ÜJ.W A.af.l.ßavELV werden nicht nur die xaQLOJ.W-ra, die spezüischen 
Geistesgaben (1 Kor 12-14; Röm 12,6-8), oder wie dann in 3,5 speziell die 
offensichtlichen Krafterweise, die Wundertaten (öuvatJ.EL~, vgl. 1 Kor 12,10. 
28f.) angesprochen31 , sondern- wie in 1 Kor 2,12; 2 Kor 11,4 und Röm 8,15 -
das einmalige Ereignis des Geistempfangs, das die christliche Existenz er
öffnet. Wenn Gott seinen Geist in das Herz der Menschen gibt (2 Kor 1,21 f.; 
vgl. 5,5; Röm 5,5; 1 Thess 4,8) bzw. sendet (Gal4,6), kommt es infolgedessen 
zu der dem >natürlichen Menschen<, dem '\ji'U"JCLxO~ llv-&Qrorto~ (1 Kor 2,14), 
verschlossenen Glaubenserkenntnis (1 Kor 2,10-16) und zu dem für den Glau
ben konstitutiven Bekenntnis KUQLO~ 'ITJOO'Ü~ (1 Kor 12,3; Röm 10,9). Das 
1tVE"ÜJ.W itEoii, das als &QQa~rov (2Kor 1,22; 5,5; vgl. Eph 1,13f.) und dnaQX'tl 
(Röm 8,23) das Unterpfand der eschatologischen Vollendung darstellt, wohnt 
fortan im Gläubigen (1Kor 3,16; Röm 8,9.11) und gilt somit als bleibende 
Gabe an ihn (Röm 8,9.23; vgl. Gal5,25; 6,1). 

Da die Sendung des Geistes die Zugehörigkeit zu Christus (Röm 8,9) und die 
Gottessohnschaft (Röm 8,14-16; Gal 4,6) begründet und da das Zustande
kommen des Glaubens- wie zu 2,16 entfaltet- von Paulus auf das Wirken und 
die Kraft Gottes zurückgeführt wird (1 Kor 2,4f.; 1 Thess 2,13; vgl. wieder 
1 Kor 2,10-16), ist der Geistempfang nicht etwa als Folge, sondern vielmehr 
als Voraussetzung der »gehorsamen Annahme der Glaubenspredigt« zu verste-

25 K. H. RENGSTORP, Art. ~AQ'Vi}Qvw X"tÄ., ThWNTIV, 392-465, hier 410, versteht das Verb 
hier ähnlich wie in Job 7,15 als terminus technicus für das Lernen durch die schulmäßige 
Beschäftigung mit der Schrift. 

26 K. H. RENosroRP, ebd.: »In der Wahl von !AQ&t!tv [ ... ] wird doch wohl eine Spitze gegen 
die Galater liegen«. 

77 M. LtmUlll, aaO., 328. 
28 Dagegen auch F. SIEPPERT, aaO., 164; u.a. 
29 K. H. RENOSTORP, aaO., 410. 
30 Mit F. SIEPPERT, aaO., 165; BAumtiALAND, Art. cbt6, 175. Vgl. zur geläufigen Verwen

dung von cbt6 statt naoa im NT BDR 1210,3. 
3t Mit F. SIEPPERT, aaO., 165; gegen TH. ZAHN, aaO., 143f.; E. D. BUilTON, aaO., 147; 

A. OEPIO!, aaO., 100; J. ECDllT, aaO., 74; U.Bous, aaO., 123; differenzierendF.MUSSNEll, 
aaO., 208; G. EBEIJNo, aaO., 217ff. 
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hen32. Unzutreffend ist auch die These, daß der Geist nach Paulus erst in der 
Taufe33 oder im Anschluß an die Taufe34 verliehen wird. Sosehr der Glaube das 
vorhergehende Wirken des Geistes im Menschen voraussetzt, sosehr ist die 
Taufe bei Paulus nicht unabhängig von diesem geistgewirkten Glauben zu 
denken. Da der Glaube im Geistempfang gründet, ist auch die Taufe nicht 
dessen Vorbedingung, sondern dessen Folge. Dementsprechend nennt Paulus 
in Gal 3,2.5 als exklusive Opposition35 zur Taraobservanz (disjunktives f1)36 

nicht etwa das (:JWt'ttaj.Ul, sondern die dxoiJ x(meros. 
Der Begriff dxofJ bezeichnet hier nicht »das, wodurch gehört wirdc37, d. h. 

weder wie in 1 Kor 12,17 (neben öcp&W.~ und öacpQTIOLS) die »Hörfähigkeit« 
noch, wie dies vor allem ältere Exegeten vertreten38, »den Akt des Hörens«, 
»das Hören«- im Sinne von ex auditu fidei (Vulgata). Dieses aktive Verständ
nis des Begriffes wird durch die Opposition zu den vom Menschen zu vollbrin
genden lgya keineswegs gefordert. 39 Paulus setzt den menschlichen lgya ja 
nicht den Glauben bzw. das gläubige Hören als eine andere menschliche 
Leistung entgegen40, sondern er verdeutlicht durch die Gegenüberstellung von 
lgya und x(atLS, daß Glaube und Geistempfang ausschließlich auf Gottes 
Initiative und Wirken in der Verkündigung des Evangeliums zurückgehen. Der 
Mensch setzt den Glauben nicht ins Werk, sondern er empfängt ihn, und das 
Wesen des Glaubens ist nicht das Bewirken, sondern das Empfangen: Exquisi· 
te sie denotatur natura fidei, non operantis, sed recipientis41. 

So hat dxofJ in Gal3,2.5 wie auch in den übrigen paulinischen Belegen (Röm 
10,17; 1 Tbess 2,13) die gelllufige42 passive Bedeutung »Kunde«, »Verkündi
gung« und bezeichnet hier also »das, was gehört wirdc43, d. h. die öffentliche 
Verkündigung Jesu Christi als des Gekreuzigten, an die Paulus die Galater in 
V. 1 erinnert hat. Was der Apostel in Gal3,2.5 nur änigmatisch anspricht, wird 

32 Gegen F. MussNBR, aaO., W; vgl. J. EcKERT, aaO., 1S. 
33 SoH. ScHUBR, aaO., 123f.; unentschiedenH.D.BBTZ, aaO., 133. 
34 S. A. OBPXI!, aaO., 100, der zur Begründung lediglich auf die Aoristform verweist. Vgl. 

gegen die Nachordnung auch 1 Kor 12,13 (tv M xwill'ß'tl. •.• ~Wfh!J.U!'Y). 
35 S. auch J. A. BENGEL, aaO., 469: Duo directe opposita. 
36 Vgl. BDR § 446; BAuERIAl.AND, Art. 'f\, 693. 
n Vgl. zum Ganzen BAuERIALANo, Art. cbcotl, 59; H.G.LmoELiiR.Sccm, Art. äxoiJ, 

aaO., 51; G. Krmn., Art. äxa6w xtA., ThWNTI, 216-225, hier 222. 
38 So J.A.BENGEL, aaO., 469; TB. ZAHN, aaO., 143; E.D.BtmoN, aaO., 147; H.LD!'rz· 

MANN, aaO., 18; U. BoiiSE, aaO., 122; zur älteren Diskussions. F. SII!FPBitT, aaO., 165. 
39 Gegen F.MussNBR, aaO., '}Jfl, der, wie gesagt, den Empfang des m'8ill'ß von der 

vorhergehenden »gehorsamen Annahme der Glaubenspredigt« abhängig sein lllßt; im An· 
schluß an F. Mußner auch G. SciiNEmn, Art. äxa6w x'tA., EWNTI, 130. 

'"' Mit F. SIEJIPERT, aaO., 166. 
41 J.A.BENGEL,aa0.,469. 
42 Vgl. H. G. LmoEuJR. Sccm, aaO., 51; BAuERIALAND, aaO., 59; G. Krrru., aaO., 222. 
43 Mit BAuERIAl.AND, aaO., 59; vgl. F. SIEFPEitT, aaO., 165; G. Krrru., aaO., 222; 

H. W. BEYEIIIP. ALTBAUS, aaO., 22; A. OBPXI!, aaO., 99; H. ScRuER, aaO., 122; D. LOHa
MANN, aaO., 47f.; J. BECKER, aaO., 31f.; H. D. BBTZ, aaO., 128; F. F. BauCB, aaO., 147f. 
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er dann später in Röm 10,14-17 mit Bezug auf den eindeutigen Beleg Jes 53,1 
(X'ÖQLE, 't(c; b:MrtE"Uaev Tfl dxofl f)f.&Ö)'V) ausführlich entfalten. 

Aus Röm 10,17a (liQa f) ~dG"tLc; i; dxofjc;) geht mit wünschenswerter Klar
heit hervor, daß die dxoft von der n(G"tLc; zu unterscheiden und nicht als 
menschlicher Gehorsamsakt mit ihr in eins zu setzen ist. Der Glaube kommt 
aus der dxoft, insofern Gott bei der Verkündigung des Evangeliums durch 
dessen- d. h. seine eigene- öilva,.uc; (Röm 1,17; 1 Kor 1,18) den Glauben wirkt 
(1Kor 2,4f.; 1 Thess 2,13) und seinen Geist vermittelt (Gal3,2.5; 2Kor 11,4, 
wo :tVE'ÜJ.W A.aJ.'PaveLv mit F:Oayy~A.wv öexecrlkn parallelisiert wird). Von Röm 
10,17b (fl öe d'IW'iJ ÖLa QTJJ.W'toc; XQLG'toi:l) her ergibt sich zudem eine weitere 
Differenzierung44• Mit dem QflJ.W XQLG'toi:l) Röm 10,17) resp. dem QflJ.W Tfjc; 
n(G"teooc; (10,8 unter Aufnahme von Dtn 30,14)45 bezeichnet Paulus das Evan
gelium selbst, das er an anderer Stelle auch 6 MSyoc; (1 Thess 1,6), 6 MSyoc; 'tOil 
G"ta'UQoi:l (1 Kor 1,18), 6 MSyoc; Tfjc; xa'taUayfjc; (2Kor 5,19) oder MSyoc; 'toi:l 
'Ö'eoü (1 Thess 2,13) nennen kann. Dieses von Gott offenbarte Wort (s. Gal 
1,11-16; 2Kor 4,1-6; 5,18-21) ist nicht mit der Verkündigung des Apostels, 
dem XTJQ'UYJ.W (1 Kor 1,21; 2,4), zu identifizieren46• Vielmehr haben wir im 
Evangelium das der dxoft grundsätzlich vorgegebene Wort zu sehen. Der 
Auftrag des Apostels besteht darin, dieses Qf\J.W XQLG'toi:l, das Gottes eigenes 
Wort ist (1 Thess 2,13; vgl. 2,2.8; Röm 1,1; 15,16), weiterzugeben ('to F:Oayy~
A.wv XTtQ\JaaeLv Gal 2,2, - JA.E'taÖLÖ6VaL 1 Thess 2,8, - nATtQoilv Röm 15,19), 
was er auch bei seiner Mission in Galatien getan hat (Gal 3,1; vgl. 1,6-10; 
4,13). 

Schließlich erweist sich die Orientierung an den Ausführungen von Röm 
10,7-14 auch in Hinsicht auf die Kontravene über das Genitivattribut 't'fjc; 
:t(G"teooc; in Gal3,2.5 und Röm 10,8 als hilfreich. Während die Bestimmung als 
Genitivus qualitatis schon an der abzulehnenden Wiedergabe von dxoft mit 
»Hören« scheitert47, kommt bei dervon Röm 10,16f. (= Jes 53,1) und 1 Thess 
2,13 her gebotenen Obenetzung von dxoft mit »Kunde«, »Verkündigung« 
grundsätzlich durchaus das Verständnis als Genitivus obiectivus48 in Be-

44 Gegen H. ScJwn, aaO., 122: »äxoi! ist sachlich mit dem Evangelium und mit dem 
Worte Gottes identisch«. 

"' Vgl. H.-J.EcurmN, »NaheistdirdasWort«, 204-220. 
* S. dazu auch die nachdrückliche Unterscheidung bei 0. HoPruS, Erwllgungen zur Gestalt 

und Herkunft des paulinischen Venöhnungsgedankens, in: Ders., Paulusstudien, 1-14, hier 
6f.; DBU., »Gott hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung« (2Kor 5,19), in: 
Ders., Paulusstudien, 15-32, hier 22-30. 

47 Mit Verweis auf Jak S,lS (lt 8'6xfl 'dj~ a:tcn~) TH. ZAHN, aaO., 143: »ein mit Glauben 
gepaartes, durch den Glauben von anderen Arten des Hörens sich unterscheidendes, ein 
glllubiga HiJren«; vgl. Vulgata und J. A. BBNoEL, aaO., 469: ex auditu fidei; formal auch 
A. OEPKE, aaO., 101, was aber dann eher »glllubige Verkflndigung« als, wie er ebd. angibt, 
»Giaubenspredigt« bedeuten würde; entsprechend zu Röm 10,8 D. ZBLI.I!R, Der Brief an die 
1tömer,FUNr.r,198S,186. 

41 So H.l...urrzMANN, aaO., 18; D. LOHIMANN, aaO., 47; F. MussNBJt, aaO., 2f17; zu Röm 
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tracht49• Allerdings ist beim Begriff ntatLS sowohl in Röm 10,8.17 wie in Gal 
3,2.5 unbedingt an die fides qua creditur zu denken 5°, die durch das ~JI.a 
XQLato'Ü im Menschen geweckt wird und die somit Ziel und Wirkung der dxof) 
ist. Entsprechend fragt Paulus die Galater, die unter seiner Verkündigung des 
Evangeliums gläubig wurden, in Gal 3,2 bestürzt und eindringlich: »Habt ihr 
den Geistaufgrund derToraobservanz empfangen oder auf Grund der Glauben 
wirkenden Verkandigung?«51 

Mit seiner zweiten an die Einsicht der Galater appellierenden Frage (V. 3) 
greift Paulus die vorwurfsvolle Anrede von V. 1 auf und verdeutlicht, worin für 
ihn - aufgrund der eindeutigen Antwort auf die in V. 2 gestellte Frage - die 
Inkonsequenz und Unvernunft der Galater besteht (nachdrücklich vorange
stelltes ofl'tWS = dermaßen). Dabei ist V. 3 wohl als eine Frage zu lesen52, so 
daß weder V. 3a eine eigene Frage53 noch V. 3b einen asyndetisch angeschlos
senen Begründungssatz darstellen54• 

Das »Anfangen« (tvciQXeoitaL, absolut gebraucht) bezieht sich auf den in 
V. 2 angesprochenen, durch den Empfang des Geistes konstituierten Beginn 
des Glaubens der Galater. In Gegenübenteilung dazu hat der Begriff b:L'twt-

10,8; B. Wmss, Der Brief an die Römer, KEKIV, 9. Aufl., Göttingen 1899, 449; J. MUUAY, 
The Epistle to the Romansll, London 1965,54, Anm.12. Vgl. dagegen F.Sil!PPBRT, aaO., 
16Sf. (s. ebd. zu Alteren Beftlrwortem); TH. ZAHN, aaO., 142; A. 0EPXB, aaO., 100 . 

.w Aus formalen und/oder inhaltlichen Gründen (s.o.) scheiden folgende alternative Be
stimmungen aus: Gen. respectus, soF. SIEPPBRT, aaO., 166; Gen. pouusivus, so B. KOHL, Der 
Brief des Paulus an die Römer, Leipzig 1913, 354; Gen. subiectivus, so W. SANDAY/A. C. 
HEADLAM, The Epistle to the Romans, S.Aufl., Bdinburgh 1902, 288. Vgl. dagegen zur 
Diskussion auch F. SIEJIIII!IlT, aaO., 165. 

50 Die Bestimmung alsfidu quae creditur bei B. lasEMANN, An die Römer, 281; 0. Kuss, 
Der Römerbrief, 759; H. SCHUBil, Der Römerbrief, HlbKVI, S. Aufl., Freiburg 1978, 312, 
schränkt den Begriff in Röm 10,8 von V. 9 her - gegen den folgenden Kontext - auf eine der 
Äußerungsformen der nCo-n; ein. 

51 Ähnlich H. SCHUBil, Der Brief an die Galater, 122: »Die nW't..; entsteht mit bzw. aus der 
dxoiJ [ ... ]. Bei der dXO'fJ handelt es sich um die Verkündigung, mit der der Glaube heraustritt, 
und die infolgcdesscn durch diese ihre Frucht gekennzeichnet wird.« Vgl. noch die- nicht 
ganz eindeutigen - Bestimmungen bei G. Kmm., aaO., 222: • Verktlndiguna, die den Glau
ben zum Inhalt und Ziel hat«; A. OEPXB, aaO., 101: •Heilskunde, die auf Glauben abzielte; 
F. Sll!PPBRT, aaO., 166: »Predigt, die auf Glauben rechnete; in spezifiachcr Abweichung von 
dem pln. Verständnis des Wortes Christi als einer die Wtrklichkeit des Glaubens letzenden 
Macht s. R. BuLTMANN, Art. nwreiKo X'tl, ThWNTVI, 214: »die Predigt, die Glauben 
fordert[!) bzw ...• die die Möglichkeit(!) des Glaubens crOffnctc; W. BAUBR, Art. dxofJ, 61: 
•Predigt, die (nur) Glauben forderte«; vgl. BAuuiALAND, Art. dxofJ, 59: »Predigt, die zum 
Glauben riefe. 

52 MitNT<JZ7; F. MUSSNER, aaO., 208. D.h. nach icn~ (3a) ist ein Komma zu aetzen; Übs.: 
»deJ1111li3cn ... , daß« oder mit Doppelpunkt nach V. 3a. 

53 So F.SIBPPERT, aaO., 166; E.D.BUITON, aaO., 148; H.SCHUBil, aaO., 122; NT<J25; 
GNT und im Anschluß daran die Übersetzung der meisten Exegeten. 

"' AJs möglich erwogen von F. MussNER, aaO., 208. 
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a6cn55 ebenfalls zeitliche Bedeutung und ist medial 56 und intransitiv zu vente
hen: »ZU Ende kommen«, »abschließen«, »enden«57• Die Bedeutung »Vollen
den«58 würde voraussetzen, daß Paulus ein Schlagwort der judaistischen Geg
ner ironisch aufnimmt59, was sich vom Kontext her ebensowenig erweisen lllßt 
wie die jetzt wieder von H. D. Betz wahrgenommenen »kultischen Untertö
ne«60. Das aktive »Vollenden« üeße zudem - gerade auch in Analogie zu der 
vielzitierten Parallele Phil1,6 (6 ivaQ;ai'2\'0~ ... b:L'ti!Ä.tO'eL)- eher das Aktiv 
erwarten, was F. Sieffert61 in Anbetracht des neutestamentlichen Befundes 
auch selbst einrlumt. So ergibt sich also für V. 3 als zwangloseste Übersetzung: 
»Seid ihr dermaßen unverständig, daß ihr, nachdem ihr im Geist begonnen 
habt, nun im Fleisch enden wollt62?« 

Bei den beiden Bestimmungen mo!'6t.t.a'tL und O'CXQX( handelt es sich -wie in 
der Wendung m'eUt.t.a'tL ni!Qutatdv (5,16)- eher um einen Dativus modi63 als 
um einen Dativus instrumentalis64• Da modlt.t.a sich von V. 2 her eindeutig auf 
den im Glauben empfangenen Geist Gottes bezieht, kann das Antonym O'clQS 
nicht eingeschränkt auf die Materiaütlt des Leibes - unter Absehung von der 
Beziehung zur SUnde - gedeutet werden65• Auch die bloße Deutung auf die 
Beschneidung, die ja am Leib vollzogen wird66, bringt den schweren Vorwurf, 
den Paulus mit V. 3 formuliert, nicht angemessen zur Geltung. 

Wie in Gal 2,18.21 und 5,1-5 setzt Paulus auch in 3,3 voraus, daß die 
Anerkennung derToraobservanz als Bedingung für die Heilsteilhabe die Gala
ter erneut zu Obertretern des Gesetzes machen und sie wieder unter den Fluch 
des Gesetzes bringen würde (2,18; 3,10); dies aber klme einer Annullierung 
der in Christus offenbarten Gnade Gottes gleich (2,21). Folglich würden die 
Galater durch ihre Beschneidung - und die darin bezeugte Verpflichtung auf 

ss Vgl. zum Gauzen 0. DBWNo, Art.~~. TbWNTVUI, 50-88, hier 62f. 
56 Du Paaiv wtlrde die BedeutuDJ »VOlleaden« uahelegen: »Wollt ihr euch (ac. von den 

Judaistenl] im Fleisch vollenden lassen?c; ablehneDel auch F. Su!PnaT, aaO., 86; Ta. ZAHN, 
aaO., 144; BAuEil ALAND, Art. blL'ti!Uw, 612. 

57 Vgl. BAuEil AlAND, ebd.; G. DBWNG, aao., 63; H. LIETzMANN, aaO., 18: »nicht •zu 
Endefllhrenc,sondemintraDsitiv•zuBndekommenc«. J. Ecxur, aaO., 74(s. dortzurälteren 
Diskussion); F. MuSSNBll, aaO., 208, Anm. 21. 

51 NadldrOcklic:h vertreten von F. SIJIIIIIDT, aaO., 167f.; vgl. A. OBPD, aaO., 101; 
H. Scal.ola, aaO., 123; H. D. BB1Z, aa0.,133; 0. EBBuNo, aaO., 220. 

" So F. SmFna, aaO., 167f.; A. OBPD, aaO., 101; H. Sc:Hun, aaO., 123f. 
1111 S. H. D. BB1Z, aaO., 133f. u. Anm. 57; J. B. LioniFOOT, aaO., 135; H. Scln.JI!Jl, aaO., 

124; zum GnmdlltzlidleD 1. 0. DIILLINO, aaO., 62; BAUBIIALAND, aaO., 612. 
61 F. SIIII'PIID', aa0.,167f. 
63 Pr11ens de conatu; vgl. E. ScllwYZBIIA. DBuuNNmt, Griecb. Grammatik, Bd. ß, 259; 

BDRI319. 
63 Mit E. Satwmza, Art. oQQI; xd., 1bWNTVß, 118-151, hier 132, Anm. 269; vgl. BDR 

1198,5. 
64 So F. SmFna, aa0.,166; E. D. BUD'ON, aaO., 149; H.l.mrziiANN, aa0.,18. 
e SoF.SmFna,aaO., 166f.,mitVerweisauf6,12f.;E.D.BuaoN,aa0.,148. 
66 S. F.SIJIIIIIDTundE.D.BuaoN, aaO. 
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die konsequente Taraobservanz - aus der Verbindung mit Christus gelöst und 
damit aus der Gnade fallen (Gal5,1-4). Sie würden nicht mehr mit dem Geist 
in Einklang stehen und ihm weder folgen (nveUIJ.<l'tL O'tOLXELV 5,25b)67 noch in 
ihm leben (!;fjv :JtVeUJA.U'tL 5,25a). Wenn sie aber nicht mehr vom Geist regiert 
würden (:7tVeUJ.I.U'tL llye<J'ftm 5,18; vgl. Röm 8,14) und somit nicht mehr im Geist 
ihren Lebenswandel führten (:7tVEUJ.I.U'tL :JtEQL:Jta'tdv 5,16), dann wären sie un
weigerlich wieder von der Sphäre der oaQ!; bestimmt (5,16-21)68, die grund
sätzlich gegen den Geist aufbegehrt (5,16f.) und sich inden-von der Teil
habe am Reich Gottes ausschließenden - Werken des Fleisches durchsetzt 
(5,19-21). Entsprechend kann Paulus dann auch in Röm 8,5-8 entfalten, daß 
Sein und Gesinnung des Fleisches sich zwangsläufig in Ungehorsam und Feind
schaft Gott gegenüber auswirken und somit den Tod bei sich haben. 

Als besonders schockierend an dem Vorwurf von Gal3,3 muß den Galatern 
erscheinen, daß Paulus (wie in Röm 8,1-11) ausgerechnet die Übernahme der 
Taraobservanz mit der Existenz im Fleisch und unter dem Fluch des Gesetzes 
in Verbindung bringt (vgl. auch 4,8-11). Zur Sphäre des :JtVeil!J.<l, das allein 
durch das Evangelium von Christus den Menschen vermittelt wird (3,2.5.14; 
4,6), gibt es für Paulus nur eine Alternative: die Sphäre der ocl(l!;, die Feind
schaft gegen Gott und somit Sünde und Tod bedeutet - auch und gerade unter 
dem Gesetz! Unter dieser Voraussetzung erweist sich der Schritt der Galater 
allerdings als völlig unvernünftig und töricht. 

Die Frage69 von V. 4 knüpft unmittelbar an V. 3 an. 'tooaii'ta, ,.so Großes«, ,.so 
Gewaltiges«, bezieht sich auf den in V. 2.3 und 5 beschriebenen Geistem
pfang 70• :JtcXOXELV steht hier- im NT einmalig- für das erfreuliche, angenehme 
Erleben und Erfahren 71 und ist somit nicht nur neutraF2 oder gar negativ als 
»erdulden« 73 - nämlich von Verfolgungsleiden -zu verstehen. Dabei wird das 
positive Verständnis des :JtcXOXELV nicht nur durch den Bezug von 'tooaii'ta auf 
die in V. 2.3.5 angesprochene Geistverleihung, sondern auch durch das ebefi 
gesichert. Wie in Gal 4,11 hat dxfi hier die Bedeutung »vergeblich«, »Um-

67 Mit BAuERIALANo, Art. atmxero, 1535. 
68 Vgl. zum Ganzen E. ScHWEIZER, aaO., 131-136. 
69 Gegen F. SIEFFERT, aaO., 168, der V. 4 als Ausruf versteht: ,.So Großes habt ihr erfahren 

vergeblich!« 
10 Mit F. SIEFFERT, aaO., 169; H. ScHIJER, aaO., 124; F. MussNER, aaO., 209; u. a. 
11 Mit BAUER/ALAND, Art. :n:aaxro, U79 (s. ebd. zu den außerbiblischen Belegen); 

H. LIETZMANN, aaO., 18; F. MUSSNER, aa0., 209. 
72 So E.D.BURTON, aaO., 149; H.SCHUER, aao., 124; W.MICHAELIS, Art. :n:aaxro X'tA, 

ThWNTV, 903-939, hier 911: ,.:n:aaxro seinerseits ist hierbei nicht im guten Sinn gebraucht.« 
H. D. BETz, aaO., 134. Neutrale Bedeutung hat der Begriffhingegen in Mt 17,15; vgl. BAUER! 
ALAND, aaO., 1279. 

73 Gegen TH. ZAHN, aaO., 145f., und zahlreiche ältere Exegeten; vgl. bei F. SIEFFERT, 
aaO., 169. Zur Ablehnung der noch unwahrscheinlicheren Beziehung auf die judaistischen 
Belästigungen s. TH. ZAHN und F. SIEFFERT, ebd. 
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sonst«, d.h. »ohne Erfolg«74• Mit seiner eindringlichen Frage: »Habt ihr so 
Großes umsonst erfahren?« weist Paulus die Galater nochmals wie in V. 3 auf 
die unausweichliche Konsequenz ihrer Wende zum Gesetz hin- ihr Geistemp
fang und ihr Beginnen im Geist wären ohne Erfolg und vergeblich gewesen. 

Der Sinn des Satzes V. 4b ( et ye xat dxfi) ist aufgrund der elliptischen 
Formulierung umstritten. Da die enklitische Partikel ye dem Wort folgt, das sie 
betont 75, und xa( - bei Aufnahme des schon vorher genannten dxfi - wie in 
2 Kor 5,3 der weiteren Hervorhebung dient, ergibt sich zunächst die elliptische 
Aussage: »Wenn denn wirklich vergeblich.« Darin kann sich die Hoffnung 
aussprechen, daß es bei den Galatern ja noch nicht so weit gekommen ist und 
sie sich durch das Schreiben des Paulus vor der drohenden Gefahr warnen 
lassen 76• Es ist aber auch möglich, daß xa( das et ye noch nachdrücklicher 
unterstreicht, so daß sich die Nuance ergibt: »Wenn denn wirklich überhaupt 
vergeblich.« Dann würde die von Paulus mehrfach festgehaltene Gewißheit 
anklingen, daß Gott diejenigen, die er als die Erwählten berufen hat, auch 
selbst bewahren und vollenden wird77• 

Diese beiden Verständnismöglichkeiten sind jedenfalls den Alternativen 
vorzuziehen, bei denen V. 4b entweder als Bestätigung aufgefaßt wird - »ja
wohl umsonst!«78 - oder als Drohung verstanden wird- »Ja, wenn wirklich 
(bloß) vergeblich1«79 Gegen den letztgenannten Vorschlag ist schon sprachlich 
einzuwenden, daß dann j.Wvov statt xa( vor dxfi zu erwarten wäre80• Zudem 
bleibt dabei inhaltlich unklar, was es für Paulus denn noch Schlimmeres als die 
Vergeblichkeit des Heilsempfangs geben könnte, da doch allein die in Christi 
Heilstat gründende Rechtfertigung vor dem zukünftigen Zorn bewahren wird 
(1 Thess 1,9f.; Röm 5,9f.). 

Mit der letzten Frage V. 5 appelliert Paulus nochmals wie in V. 2 an die 
Erfahrung der Galater, während er sich in den beiden eingeschlossenen Fra
gen, V. 3.4, kritisch an ihre Vernunft gewandt hat. Durch die Wiederholung 

74 Vgl. BAUER! ALAND, Art. ebt.'fl, 447. 
75 Vgl. E. ScHwYZD/A. DBBRUNNER, aaO., 561; BDR § 439,2; BAUER/ALAND, Art. yi., 306; 

DBRS., Art.!,, 443. 
76 So F. SmmmT, aaO., 170f. (s. ebd. differenziert zur lllteren Diskussion); TH. ZAHN, 

aaO., 145; H. LmrzMANN, aaO., 18; J. EcKBllT, aaO., 75 (s. zur weiteren Diskussion ebd., 
Anm. 4); F. MussNU, aaO., 206; u. a. 

T7 S. zur Erwlhlung aus Gnade ROm 8,28-30; 9,11f.15f.23f.; 11,5-7.28f.; !Kor 1,27f.; 
1 Thess 1,4 (vgl. 2Thess 2,13; Eph 1,4f.ll; 211m 1,9); zur Bewahrung im Heil durch Gott 
Röm 8,28-39; 1 Kor 1,4-9; Phü 1,6; 1 Thess 5,23f. (vgl. 2 Thess 3,3); vgl. zu dieser Interpre
tation andeutungsweise H. ScHLIER, aaO., 124f. 

78 So A. 0BPKB, aaO., 101; vgl. bei J. EcKBRT, aaO., 75, Anm. 4. 
79 So jetzt wieder J. BBCXBR, aaO., 31f.; s. zu den lllteren Vertretern vor allem F. SIBPFBilT, 

aaO., 170; vgl. die Zürcher Bibel und die Übs. von L. ALBRBCHT, 100: »Ja, nicht nur vergeb
lich, sondern euch sogar zum Schaden und Gericht?« 

so Mit F. SmFFBRT, aaO., 170. 
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des Gegensatzes e~ fQYOO'V v6twu f'J e~ dxofls n(atews gewinnt dieser im 
Rahmen der fünf eindringlichen Fragen des Apostels besonderes Gewicht. 

Abweichend von V. 2 ( eA.aPen) ist in V. 5 Gott Subjekt des Satzes- bezeich
net durch die beiden substantivierten Partizipien. Entsprechend wird Gott der 
Vater auch in 1 Thess 4,8; 2Kor 1,21f.; 5,5; Röm 5,5 und Gal4,6 als Geber des 
Geistes genannt. In V. 5 wird die Frage nach der Geisterfahrung der Galater 
zudem dahingehend variiert, daß neben dem grundlegenden Geistempfang 
jetzt auch die offenkundigen Krafterweise des Geistes, die Wundertaten (&u
vaJ.Lt!tS81 1 Kor 12,10.28f.; 2Kor 12,12; vgl. 1 Thess 1,5; Röm 15,19), in den 
Blick kommen. Diese sind durch den Apostel (1 Thess 1,5; 2 Kor 12,12; Röm 
15,19) bzw. aufgrunddes speziellen Charismas der »Wunderkraft« durch ein
zelne Gemeindeglieder (1 Kor 12,10.28f. )82 unter den Galatern (nicht in -, ev 
'ÖtJ.tv)83 geschehen. 

Da auch V. 5 wieder elliptisch formuliert ist, muß das Hauptverb sinngemäß 
ergänzt werden, wobei in der Regel die präsentische Wendung 'toil'to notd 
vorgeschlagen wird84• Nun sind die substantivierten Partizipien 6 bnxorn6W 
... xat tveQY6W selbstverständlich ohne Zeitbedeutung85, so daß die Präsens
formen lediglich den durativen Aspekt zur Geltung bringen. Weil aber das 
»Gewähren« bzw. »Darreichen« des Geistes (feierliches t31:tXOQYIYt!LV statt 
6..ö6vat; vgl. noch 2 Kor 9,10)86 bei den angesprochenen Galatern als bereits in 
der Vergangenheit erfolgt gedacht wird (s. V. 2) und andererseits das »Bewir
ken« der Krafterweise (t'Vt!Q'Yetv {trans.) wie Phil2,13) auch gegenwärtig noch 
andauert, ist wohl am sinnvollsten das Perfekt 'toil'to nmo('IXt!'V zu ergänzen87• 

Wie schon in V. 2 kann auch in V. 5 über die einzig zutreffende Antwort kein 
Zweifel bestehen, da die Galater erst nachträglich durch die judaistischen 
Gegner des Paulus mit der Forderung der Taraobservanz konfrontiert worden 
sind. 

Rhetorisch gesehen gewinnt der überleitende Abschnitt 3,1-5 durch diese 
nachdrücklich und persönlich formulierten Fragen des Apostels deutlich an 

11 Vgl. W. GRVNDMANN, Art. &6va!AßL xd., 1bWNTll, 286-318, hier 312; G. FmDRICH, 
Art. Mlvat'~.So EWNTI, 418; BAUD/ALAND, Art. Mlvat'L;, 418. 

82 Da in 1 Kor 12,9 die XOQWJ.&crta ~'ßiJY gesondert genannt werden, mOgen sich die 
&vvaJ.u!LS dort speziell auf Dlmonenaustreibungen beziehen; vgl. auch G. FmDRICH, aao., 
865. Daß allerdings in Gal3,5 speziell an Exorzismen gedacht sei- etwa in bezugauf das 
•Behexen« in V. 1, wie H. San.mR, aaO., 126, meint -1118t sich nicht erweisen. 

83 Mit F. SJJ!liPBRT, aa0.,171; E. D. BURTON, aa0.,152; H. San.mR, aa0.,126; u. a. 
14 Vgl. F. SJJ!liPBRT, aaO.; H. San.mR, aaO., 125, Anm. 2; u. a. 
85 S. E.SCHwYzBRIA.DEBRUNNER, aaO., 254.294f.; BDR §318.339; E.O.Homwnt/ 

H. v. SIBBBNTHAL, aaO., § 192f.20S. 
86 s. BAUD/ALAND, Art. bnxOQTJYim, 617; R. MAHoNBY, Art. bnxoQTJ'YUo 'IC't~, EWNTll, 

Stuttgart 1981, 114. 
1r1 Gegen H.l...mrzMANN, aaO., 18, der den Aorist vorschllgt. Dieser w1re dann jedenfalls 

komplexiv zu verstehen. 
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?gsGewicht. Aufgrund von Erfahrung und Einsicht müssen die Galater bestäti
gen, daß sie den Geist- und mit ihm die Rechtfertigung im Glauben (2,16) und 
das neue Leben für Gott (2,19f.)- allein aus der Glauben wirkenden Verkündi
gung des Gekreuzigten empfangen haben und keinesfalls auf der Grundlage 
der Toraobservanz. 



III. Gal3,6-14: Die Segensverheißung an Abraham 
und ihre Erfüllung in Christus 

Mit 3,6 geht Paulus von der Argumentation mit der persiJnlichen Erfahrung der 
Galater {3,1-5) zur ausführlichen Begründung seiner Darlegungen aus der 
Schrift über. Der nächste Einschnitt wird durch die - nun wieder verbindliche 
und gewinnende- Anrede der Galater als M€Mpo(l in V. 15 signalisiert, so daß 
sich 3,6-14 als ein erster, klar strukturierter Argumentationsgang innerhalb 
der grundsätzlichen Ausführungen von 3,6-4,7 zu erkennen gibt. Gegen die 
Zäsur nach V. 14 wird gelegentlich eingewandt, daß Abraham2 und das Motiv 
der Verheißung auch für den folgenden Abschnitt 3,15-18 noch bestimmend 
seien3• Die Verse 3,6-14 handeln jedoch fundamental von der Segensverhei
ßung an Abraham und ihrer Erfüllung in Christus, während 3,15-18 sich auf 
den Vorsprung und Vorrang der in Christus erfüllten Abrahamsverheißung vor 
der Sinai-Tora konzentrieren. 

Ziel der Argumentation von 3,6-14 ist nicht etwa nur die Beantwortung der 
Frage von V. 54, die ja - wie die analog formulierte in 3,2 - wegen der 
Eindeutigkeit des Sachverhaltes als eine rein rhetorische zu verstehen ist. 
Vielmehr geht es Paulus in 3,6-14- entsprechend dem in V. 14 festgehaltenen 
Ergebnis- darum, die Schriftgemäßheit der Rechtfertigung {2,16.17.21) und 
des Geistempfangs allein im Glauben {3,2.5) zu erweisen- und zwar in Hinsicht 
auf Juden {2,15-17) und Heiden (3,1-5.8.14a) zugleich (s. die 1. Pers. PI. in 
3,13a.14b). 

Daß die Gegner die Abrahamsproblematik in die Diskussion eingebracht5 

und sich auf Abraham- als den »Vater der Beschnittenen« (natiJQ :rtEQLtO!J.i'\~ 

1 Wie auch in 1,11; 4,12.28.31; 5,11.13; 6,1.18. 
2 S. Gal3,6.7.8.9.14.18; dann noch einmal im Zusammenhang des Abschnitts 4,21-34 in 

V.22. 
3 Soz.B. F. MussNBR, aaO., 213; nachdrücldichJ. BBCXBR, aaO., 34. 
4 Vgl. D. LOHRMANN, aaO., 50; K. Buou, aaO., 49; D.-A. KOCH, aaO., 272. 
s So die meisten Exegeten, z.B. G.S.DUNCAN, aaO., 83; E.D.BUJtTON, aaO., 153f. 

156-159; A. OBPKE, aaO., 102; W. FosRSTBJt, Abfassunpzeit und Ziel des Galaterbriefes, 
BZNW30 (1964), 139; U. Luz, Das Geschichtsverstllndnis des Paulus, BEv1b49, München 
1968, 179; J. EciCBli.T, aaO., 75f.; F. MussNBR, aaO., 221, Anm. 46; H. HUBNER, Das Gesetz 
bei Paulus, 17 u. 140, Anm. 2. Daß die Gegner in Galatien sich im speziellen auf Gen 
17,10-14 berufen haben sollen, wie G.S.DUNCAN meint (aaO., 153), lllßt sich amText nicht 
festmachen. Im Gegensatz zu Röm 4,9-12 bietet Gal3,6-18 keinen Hinweis auf die Nach
ordnung der Beschneidung, sondern nur allgemein auf diejenige der Sinai-Tora im Verhllltnis 
zu Verheißung und Rechtfertigung. 
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Röm 4,12)6 - berufen haben, läßt sich der paulinischen Argumentation nicht 
mit Sicherheit entnehmen 7• Prinzipiell wäre es auch denkbar, daß der Apostel 
von sich aus auf Abraham Bezug nimmt, womit er in einer bis zu den frühhelle
nistischen Reformjuden zurückgehenden8 und auch in Acta 7,2ff. vorausge
setzten Tradition der Hellenisten stünde9 • In Röm 4 jedenfalls wehrt Paulus mit 
seinen Ausführungen zu Abraham den gegnerischen Vorwurf ab, daß er durch 
seine Verkündigung von der >Rechtfertigung für alle im Glauben allein< die 
Schrift10 auflöse (s. die ausdrückliche Frage in Röm 3,31a: VOJ.LOV oliv xa't«Q
yoiltJEV bu't 'rij~ n(<neoo~;). Ein entsprechender Einwand ließe sich auch als 
Hintergrund des Schriftbeweises von Gal3,6ff. denken. 

Als Textgrundlage verwendet Paulus eine ganze Reihe von Zitaten 11, die er 
vor allem wegen ihrer für die Argumentation konstitutiven Begrifflichkeit 
ausgewllhlt hat. Dabei dient ihm Gen 15,6 in Gal3,6 wohl als entscheidendes 
Eingangszitat, nicht aber als Belegtext für den ganzen folgenden Abschnitt bis 
V.14, so daß die Verse 8-14 lediglich die Grundthese von V. 7 begründen 
würden12• Wie der Fortgang der Argumentation bis Gal 3,1813 und die das 
Ergebnis von 3,6-13 zusammenfassende Formulierung in V. 14 zeigen, geht es 
Paulus in Gal3 vorrangig um die Segensverheißung an Abraham, die in V. 8 als 
zweites Zitat eingeführt wird 14• An der Art der Interpretation und Wiedergabe 
in Gal3,8 und 3,16 wird deutlich, daß Paulus neben der Grundverheißung von 
Gen 12,1-3- speziell12,3c- bei seiner Auslegung auch die späteren Wieder
holungen und Variationen in Gen 12,7; 13,15; 17,4-8; 18,18; 22,17f.; 24,7; 
26,4 und 28,13f. vor Augen stehen15• Bezeichnenderweise eröffnet Paulus 
seine Darlegung in Gal 3,6 mit dem Abschnitt der Schrift, in dem er die 
Erfüllung der Verheißung für Abraham selbst erkennt. Nach Gen 15,6 erfüllte 
sich die Segens-Verheißung an Abraham nämlich dadurch, daß er von Gott die 

6 S. auch 6 KarilQ f!!A&V Jak 2,21 (vgl. Jes 51,2); Av 5,3.4.9.22 (U~); bHag 14b (Jo
cbanan b. Zakkai); zu den zahlreichen späteren rabbinischen Belegen vgl. BILL. I, 8. Aufl., 
München 1982, 116-121; lll, 186-201.203-209; J. JBREMJAS, Art. 'APClaQ~&, ThWNT I, 7-9. 

7 Kritisch auch H. ScHuER, aaO., 127. 
s S. M. HBNoEL, Judentum und Hellenismus, 2. Aufl., 1llbingen 1973, SS2f. 
9 Vgl. auch H. D. BETZ, aaO., 139f. 
1o Zum Verstllndnis von v6~ .. Schrift s. Rom 3,19; 1 Kor 14,21.34; Gal 4,21b und vor 

allen1 die stringente Entfaltung des v6!W'Y ~ (Röm 3,31b) in Rom 4,1-21 (d 'VOQ f1 
'YQCICPiJ ÄEyi!L Rom 4,3a); mit 0. HOPIUS, Du Gesetz des Mose und du Gesetz Christi, aaO., 
66ff.; DDS., »Rechtfertigung des Gottlosen«, aaO., 128; W. Znomnr, 1 Mose 12-25: Abra
ham, ZBKIAT 1.2, ZUrich 1976, 9. 

u Gal3,6-0en 15,6; Oal3,8-Gen 12,3c; 18,18b (Mischzitat); Oal3,10-Dtn 27,26; 28,58 
(Mischzitat); Oal3,11-Hab 2,4; Oal3,12-Lev 18,5; Oal3,13- Dtn 21,23. 

12 Gegen H. D. BETZ, aaO., 138; D. L'OiuuoiANN, aaO., 54; anders auch D.-A. KocH, aaO., 
272. 

13 S. noch Oal3,21ff.29; 4,23.28. 
14 Hingegen bestimmt du Zitat von Gen 15,6 in Röm 4 die ganze Arguntentation bis V. 12 

resp. V. 25; vgl. die Aufnahme von Röm 4,2 in V. 4.5.6.9.22. 
15 Mit 0. HoPJUs, »Rechtfertigung des Gottlosen«, aaO., 130. 
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Rechtfertigung, d.h. das Heil, empfing (vgl. Gal 3,8.11.21f.24). Durch Gen 
15,6 sieht Paulus sowohl die Zuordnung des Glaubens zu Abraham als auch die 
-seit 2,16 vorausgesetzte- exklusive Verbindung von n(atL~ und ÖLxawO'Ö'YT) 16 

als schriftgemäß belegt. 

Zu dem für die Ausführungen von 2,16-3,5 konstitutiven Dualn(atLc;/VoJ.I.O~ 
resp. I!QYa VOJ.I.O'U kommt in 3,6-14 der Dual E'ÖÄoy(a/xa'ta{la neu hinzu. Im 
ersten Unterabschnitt (V. 6-9) wird die exklusive Zuordnung des Segens -
d. h. der Rechtfertigung- zum Glauben im Kontext der Abrahamsverheißung 
entfaltet. In einem zweiten Schritt (V. 10-12) wird die Verflechtung der To
raobservanz mit dem Fluch der Tora aufgewiesen. Die Überwindung dieses 
Fluches durch Christus und das Empfangen des verheißenen Segens durch den 
Glauben sind dann Gegenstand der abschließenden Verse (V. 13.14). 

1. Ga/3,6-9 

Der erste Argumentationsgang in V. 6-9 besteht aus zwei strukturgleichen 
Teilen- V. 6f. und V. 8f. Auf eine durch ein Schriftzitat ergänzte These (V. 6 
bzw. V. 8) folgt jeweils eine an das Schriftzitat anknüpfende Folgerung (V. 7 
{Ö.Qa) bzw. V. 9 {cixrte)). Die nachdrücklichen Hinweise auf Abraham am 
Anfang von V. 6 (xaikh~ 'AßQacitJ.) und am Ende von V. 9 (O'Uv 'tql 1tLO'tql 
'AßQa6.J.L) bilden dabei eine wirkungsvolle inclusio. 

Durch xa'Öoo~ wird V. 6 mit dem vorhergebenden Zusammenbang (3,1-5) 
verbunden. Der Übergang ist somit keineswegs - wie H. Uetzmann meint -
»durch nichts vermittelt als durch das verlegene Flickwort xaM~«17• Die 
Vergleichspartikel ist hier nämlich nicht im Sinne des demonstrativen oo'too~ 
gebraucht 18• Abzulehnen ist auch das von D. Lührmann zu V. 6 vertretene 
Verständnis von xa'Öoo~ als kausaler bzw. temporaler Konjunktion 19, das eben
falls auf einen unvermittelten Anschluß des Schriftbeweises (3,6-14) an den 
persönlich gehaltenen Abschnitt 3,1-5 hinauslaufen würde. 

Häufig wird die Partikel xaM~ im Sinne der geläufigen Wendung xa'Öcb~ 

16 Neben diesem Beleg aus derTora kann er in 3,11 (vgl. Röm 1,17) als zweiten, propheti
schen Beleg für die exklusive Zuordnung der Gerechtigkeit zum Glauben noch Hab 2,4 
anführen. Die beiden anderen LXX-Belege für die gesamte Begriffskombination, 1 Bas 26,23 
(xal. XUQLO!; btLO'tQi'ljii!L !xam.:p 'ta~; ÖLxaLOO'ÖVQ!; aö'totl xal. 'dJv :n:Un:LV a'Ö't09) und Jer 49,5 
( "Eatw xilQLO!; tv 'f111tv eC; !&OQ't'UQQ ö'xaLOV xal :n:LO't6v (MT 42,5)) waren für Paulus von ihrer 
Aussage her nicht verwendbar; vgl. auch K. BBRGBR, Abraham in den pln. Hauptbriefen, SO, 
Anm.4b. 

11 H. LmrzMANN, aaO., 18. 
1a Gegen H. LmTZMANN, ebd.: »So hat Abraham >Gott geglaubt, und es wurde ihm zur 

Gerechtigkeit gerechnet<.« Ablehnend auch D.-A. KocH, aaO., 106. 
19 D. L'OHRMANN, aaO., SO: »Wie Abraham glaubte, wurde es ihm auch als Gerechtigkeit 

angerechnet«. 
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yt'{Qwt1m20 als formelhafte Einführung des Zitats aus Gen 15,6 interpre
tiert21. Aber auch abgesehen davon, daß dieser Gebrauch bei Paulus analogie
los wäre22, spricht gegen die Interpretation des xat}ro~ als Einleitungsformel 
vor allem, daß Paulus mit der Voranstellung des Subjekts • A~Qatlf.l. offensicht
lich auf den Vergleich mit Abraham als Person abheben will23 • 

Dementsprechend rechnet D.-A. Koch damit, »daß Paulus mit xat}ro~ zu
nächst zu einem echten Vergleich ansetzt, dessen Fortsetzung [ ... ] er jedoch 
durch die schlußfolgemde Zitatinterpretation von V. 7 ( ... ) ersetzt«24• Wahr
scheinlicher ist allerdings, daß Paulus analog zu V. Sa mit einem elliptischen 
xat}ro~ 'A~Qaa,... (»[es ist] wie (bei] Abraham«) zuerst seine These formuliert, 
der er dann wie in V. Sb das Schriftzitat und in V. 7 parallel zu V. 9 eine 
conclusio folgen läßt. In Hinsicht auf das 'tO meii,...a i..a~avew (Gal3,2.5) und 
das 'tooaüta naoxetv (3,4) sowie in bezug auf das ötxai.Oiia6aL b nU7tw~ 
(2,16ff.) verhält es sich für Paulus bei den Galatern »wie bei Abraham«. In 
freier Wiedergabe der Ellipse wäre dann etwa zu übersetzen: »[Euch Galatern 
ist es somit ebenso ergangen] wie Abraham: Er glaubte Gott, und das wurde 
ihm zur Gerechtigkeit angerechnet.«25 

Damit setzt Paulus - wie oben bereits angedeutet - voraus, daß sich die 
Segensverheißung an Abraham mit seiner in Gen 15,6 erwähnten Rechtferti
gung durch Gott bereits erfüllt hat, d.h., daß der ihm zugesagte Segen im 
Empfangen des Heils, im ötxaLOila6at, besteht (vgl. neben 3,6 vor allem 3,8f. 
(Ötxai.Oiiv = tveui..oyetv}, dann auch V. 11.21.24). Der innere Zusammenhang 
zwischen der Aussage von V. 6 und den an die Galater gerichteten Fragen in 
Gal3,2.5 erschließt sich spätestens in 3,14: Die l!'Oi..oy(a 'to'O 'A~Qaaf.L, die in 
Christus zu den Heiden gekommen ist, wird allen Gläubigen (1. Pers. PI. seit 
V.13) durch die btayyei..(a 'tOO 3t'VeUf.I.O'tO~, d.h. durch das Verheißungsgut, 
das im Geist besteht (Gen. epexegeticus), mitgeteilt (vgl. 4,6). 

Es mag erstaunen, daß Paulus die Verbindung zwischen Abraham und 
denen, die auf der Grundlage des Glaubens an Christus das Heil suchen (ol tx 
n(atw~ 3,7.9; vgl. 3,8.11), allein durch den Hinweis auf Gen 15,6 schon als 

20 S. dazu 0. MICHEL, aaO., 72; BAUERIAI.AND, Art.~. 794. 
21 Vgl. 0. MICHEL, aaO., A. OBPJCE, aaO., 127; H. D. BBTZ, aaO., 137; entsprechend er

gänzten bereits der Ambrosiaster, ed. H.-J. Vogels, Bd. III, CSEL81, 32, und die Vulgata 
Oementina (vgl. NTL 1984): aicut scriptum est; s. auch Codex Boemerianus, G012 (vgl. 
C. TlscHBNoollP, NTG. Editio octava critica maior, Bd. ll, Graz 1965 (=Leipzig 1872j); 
dagegen auch U. BoiSB, aaO.,W; F. MussNBR, aaO., 213, Anm. 9. 

22 S. 0. MICHEL, aaO., 72. 
23 Ansonsten entspricht das Zitat wörtlich dem LXX-Text. 
24 D.-A. KOCH, aao .• 106; Ihnlieh u. BORSB, aao .• 125: •Wie >Abraham Gott glaubte und 

es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde< (Gen 15,6), so verbillt es sich auch mit den 
Christen.« 

:zs Das eigentliche Zitat beginnt also erst mit dem Prldikat bdcmvcnv. Als Ellipse versteht 
die Wendung xa~ 'APQalqA auch F.MussNBR, aaO., 213: •Es verhlllt sich mit eurer 
Heilssituation >wie< bei Abraham: >er glaubte Gott ... <.« 
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erwiesen ansieht; aber er setzt im folgenden ganz offensichtlich voraus, daß es 
sich bei dem heilbringenden Glauben an den Sohn Gottes (2,20; 4,4)- von dem 
im Kontext eindeutig in Rede ist (2,16.20; 3,2.5.22-26)- um eben den Glau
ben handelt, den schon Abraham bei seiner Rechtfertigung dem Vater Jesu 
Christi gegenüber hatte26• 

Da Paulus in diesem Zusammenhang keine Interpretation seines Ausgangs
zitats bietet, läßt sich sein Verständnis von Gen 15,6 nur aus dem Kontext 
seiner Darlegung in Gal3 -wie dann ergänzend aus seiner späteren Kommen
tierung in Röm 4-erschließen. In Gal2, 15-4,7 wird die :rt(O'tL~ durchgängig im 
Gegensatz zu den lQYa v6f.LOU, derToraobservanz, bestimmt. Diejenigen, die 
aufgrundder Toraobservanz das Heil erlangen wollen (Ö<JOL es lQYrov V6f.LO'U 
da(v 3,10; vgl. 4,21; 5,4), rechnen mit der Rechtfertigung nach dem Gesetz auf 
der Basis ihres gelebten Lebens, d. h. mit dem Freispruch Gottes als einem 
analytischen Urteil infolge ihres eigenen Tuns (3,12). Demgegenüber gründet 
die Rechtfertigung im Glauben ausschließlich in der Gnade Gottes, die er in 
Christus offenbart hat (2,21; 5,4; vgl. 1,3.6; 6,18). Das ÖLxauoiHjvaL tv XQLO'tcp 
(2,16f.) wird von Paulus somit als das synthetische Urteil Gottes verstanden, 
als der gnädige Freispruch für die, die aufgrund ihres gelebten Lebens nur als 
c"t!J.<lQ'tO>Ao( und als :rtaQa~a'taL festgestellt werden könnten (2,15.17.18; 3,10; 
5,2-4; 6,13). 

Daß Paulus die Aussage von Gen 15,6 in genau diesem Sinne versteht, wird 
durch seine antithetische Formulierung in Gal3,18 bestätigt: Wenn das Erbe (f! 
KÄ.1]QOVOJ.L(a), d. h. der im Heil bestehende Segen, ex V6f.LO'U erlangt werden 
könnte, dann käme es nicht es t:Ttayyei..(a~. »Dem Abraham aber hat Gott es 
durch Verheißung aus Gnaden geschenkt (xEX,aQLO'taL)«27• Dementsprechend 
eröffnet Paulus seine ausführliche Exegese von Gen 15,6 in Röm 4 mit dem 
Hinweis auf die Gnade, die Abraham nach Gen 18,3 vor Gott gefunden hat28• 

Dem i..oy(~e<J'ftm xa'ta Ö<pE0..1JIJ.<l, dem Anrechnen auf Grund eines Verdien
stes, das den lQYa zugeordnet ist (Röm 4,4), kann Paulus so das i..oy(~eaitaL 
Ka'tcl xaQLV' das gnädige Zurechnen, das unverdiente Zuteilen der Gerechtig
keit, das Abraham widerfuhr (Röm 4,4.16), entgegensetzen. Abraham selbst 
beruft sich vor Gott allein auf dessen Gnade (Gen 18,3), weshalb auch sein 

26 Gegen TH. ZAHN, aaO., 148, der die Gleichsetzung als »törichten Gedanken« ablehnt. 
r7 Vgl. BAUERIALAND, Art. xaqU;ojWt, 1749; in Analogie zu Röm 8,32; Phil 2,9 (pass. 

1 Kor 2,12; Phil 1,29) ist wohl rlJv XÄ.fJQO'VOjWlv aus V.18a als Objekt zu ergänzen. Bei 
absolutem Gebrauch ergäbe sich die Bedeutung »gnädig erweisen«. Die Bedeutung »erlassen, 
vergeben, verzeihen« scheidet im Zusammenhang des positiven Begriffes xAfJQOVO!'(a hier 
aus. 

28 T( oUv äQO{ifU'V e'ÖQTIKEvat 'AßQaal' ... (Röm 4,1; vgl. die Aufnahme der Antwort in 
4,4.16)- KUQLE, E~ llQa eOQOV xa()Lvevavdov OO'U ••• (Gen 18,3 LXX); mit O.MICHEL, Der 
Briefandie Römer, 161; U. WILCKENS, DerBriefdesPaulus an die Römer, Bd. I, 261; s. zum 
folgenden vor allem die dezidierten Ausführungen von 0. HoFIUs, »Rechtfertigung des 
Gottlosen«, aaO., 129. 
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Glaube (Gen 15,6) ausschließlich auf dem Hintergrund der Gnade Gottes zu 
Verstehen ist- ÖW 'toil'tO tx :t(O'tero;, tva Xa'ta X6.QLV(Röm 4,16). 

Mit dieser exklusiven Zuordnung der :t(O'tLS zur X6.QLS in Abgrenzung zu den 
I!QYa und dem öcpeO..fJ!Aß bestreitet Paulus nicht nur die verbreitete jüdische 
Auffassung, daß Abraham auf Grund seiner Werke gerechtfertigt wurde- etwa 
durch seine Bewährung in der Versuchung (Gen 22,19)29 -,sondern schließt er 
auch zugleich aus, daß der in Gen 15,6 erwähnte Glaube Abrahams als ver
dienstvolle Leistung mißverstanden werden kann30• »Weil das :tLO'teUELV 
schlechthin göttliche Gabe und kein verdienstliches I!Q'Yov ist, stellt das lÄoy(
oih) den reinen Gnadenakt der göttlichen Schenkung heraus.«31 

Daß auch der Glaube Abrahams schon dem Gott gilt, »der die Gottlosen 
gerecht macht« (ö 1tLO'teU(1)'V btt 'tOv ÖLXaLOÜ'V'ta 'tOv daePfl Röm 4,5), und daß 
selbst Abraham -wie die Heidenchristen- als Gottloser gerechtfertigt wurde, 
folgert Paulus in Röm 4,6-8 mit Hilfe des Analogieschlusses, der Gezera 
schawa32 aus Ps 31,2 LXX (vgl. V. 1-5). Danach entspricht dem »Anrechnen 
des Glaubens zur bzw. als33 Gerechtigkeit« (Röm 4,5; vgl. V. 3.9)- das von 
Paulus als »Zurechnen der Gerechtigkeit« (M>y(teaDm {n)'V) 6"eawcnmrv 
4,6.11) gedeutet wird - das »Nicht-Anrechnen« der Sünde (I'TJ M>y(teaftaL 
0/AapT{av Ps 31,2 LXX), also das Vergeben der Gottlosigkeit (dqdvaL n)v 
doißelav Ps 31,5 LXX). Da also auch Abraham allein aus Gnade (Röm 4,4.15; 
Gal 3,18) durch die Vergebung seiner Gottlosigkeit und Sünde gerechtfertigt 
wurde und da er die Gerechtigkeit zudem als Unbeschnittener empfangen hatte 
(Röm 4,9-12)34, ist er ebenso als Vater der unbeschnittenen wie der beschnit
tenen Gläubigen anzusehen. Denn es erging - um auf die Forinulierung von 
Gal 3,6 zurückzukommen - den Heidenchristen bei ihrem Gläubigwerden 
genauso »wie Abraham«. 

Nun hat Paulus mit seinem dezidierten Vergleich offensichtlich noch eine 
weitere Analogie zwischen dem Glauben Abrahams und dem Glauben der 
Galater im Blick. Die zitierte Feststellung Gen 15,6 dient ja als Abschluß der 

29 1 Makk 2,52: '~QOOJA aöxL tv m!LQCXCJf&{lldlQBfhJ xi.OtO;, xaL ~ ~ Blc; 6LxaLO
criMJv; Jak 2,21; vgl. Sir 44,19-21 (vor allem hebr. Text); Jub 24,11; zur Ftllle der jüdischen 
Beleges. B1u. m, 186ff.199ff. 

30 Vgl. BILL. ill, 187ff. 
31 G. ScauNx, Art. 6(XTJ x-d, ThWNTß, 176-229, hier210. 
32 S. zur zweiten Middah des Hillel H. L. Snt.cx/G. STm.muou, Einleitung in Thlmud und 

Midruch, 7. Auß., München 1982, 28f.; zur weiteren Uteratur F. MussNBll, aaO., 212, 
Anm.3. 

33 S. zum rein prldikativischen Ventlndnis H. W. HmDLAND, Art. ÄO'f(t<JIIßl., ThWNTIV, 
176-229, hier 288; vgl. BDR §145,2. 

34 Paulus argumentiert hier also mit der zeitlichen Vorordnung der Segensverheißung (Gen 
12) und der Rechtfertigung (Gen lS) gegenüber der Beschneidung (Gen 17), wahrend er in 
Gal 3,15-18 den Vonprung der Verheißung gegenüber der 430 Jahre später eingesetzten 
Sinai-Tora hervorhebt. 
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theologisch reflektierten- und wohl späten35 - Verheißungserzählung Gen 
15,1-6, die auffälligerweise mit einer prophetischen Wortereignisformel 
(tyE'Yi)'Ö'rJ Qij!Jß X'UQLO'U :n:Q<)c; 'AflQcliJ. 15,1) und einem stilisierten Heilsorakel 
(IJ.TJ cpofloi>, 'AflQcliJ. ... 15,2) eingeleitet wird36• Auf die zweiteilige Klage des 
kinderlosen Abraham hin (V. 2f.) ergeht an diesen -wieder durch die Erwäh
nung des Redens Gottes (cpc.ovft X'UQW'U tyevE'to :n:Qoc; a'Ö't6v) eingeführt -
zunächst die Sohnes- (V. 4) und dann die Mehrungsverheißung (V. 5), letztere 
verbunden mit der Aufforderung, zum Himmel aufzublicken und die Sterne zu 
zählen: o{l'troc; l<TtaL 'tO mtEQ!Jß oou. 

Somit ist die Aussage über den Glauben Abrahams in Gen 15,6 unmittelbar 
auf das an ihn ergangene Wort des Heilszuspruchs und der Verheißung 
(15,1f.4f.) bezogen; der Glaube des Abraham gründet einzig in dem Qfl!Jß 
X'UQW'U (V.1) bzw. in der cpc.ovft X'UQW'U (V. 4). Infolge dieses unmittelbar von 
Gott vernommenen Wortes glaubte Abraham, und in diesem Glauben empfing 
er von Gott das Heil, d. h. die Rechtfertigung. Damit aber hat aus der Sicht des 
Paulus schon Abraham den Segen ts dxoijc; :n:(<Tteroc; (Gal 3,2.5), aus der 
Glauben weckenden Kunde, erlangt, und insofern erging es den Galatern beim 
Empfang des Heiligen Geistes xa-&chc; 'AflQaaiJ.. 

Daß dem Apostel bei seinem Zitat von Gen 15,6 auch der vorausgehende 
Kontext der Verheißungserzählung 15,1-6 vor Augen steht, zeigt sich einer
seits an der Aufnahme von mtEQ!Jß resp. ulot 'APQaaJ.L in Gal 3,7.16.19.29, 
andererseits an der Argumentation mit dem im Heilsorakel von Gen 15,1 
zugesagten großen Lohn ( OJ.LLoit6c; oou :n:oA:uc; l<TtaL ocp66Qa) in Röm 4,4 und an 
dem Zitat von Gen 15,5b (oo'troc; l<TtaL 'tO mtEQ!Jß oou) in Röm 4,18, welches 
Paulus in Verbindung mit Gen 17,5 (:n:adQa :n:ollörv t&vtöv 'ttiteLxa oe) auch 
auf die heidenchristliehen Söhne Abrahams, die~. bezieht (Röm 4,16-18). 

Zur Interpretation von Gen 15,6 im Kontext von Gal3,6-14 ist also festzu
halten: Mit tÄ.oyW'ÖTJ sieht Paulus das gnädige Zurechnen, das unverdiente 
Zueignen der Vergebung und Rechtfertigung durch Gott (passivum divinum) 
angesprochen (vgl. 3,18b)- das M>yl:~roitaL xa'ta XclQL'V im Gegensatz zu dem 
xa'ta öcpeLA'fJ!Jß, denn das hieße: »verdientermaßen«, »gemäß dem, was je
mand zu beanspruchen hat«37 (Röm 4,4.16). Da für Paulus ÖLxai.C>0'6vT) zudem 
nicht eine menschliche Eigenschaft bezeichnet, sondern das im Glauben zuge
eignete Heil selbst - die ÖLXaLOO'Ö'V'fJ tx :n:(<Tteroc;38 gründet in der ÖLxaLOO'Ö'V'fJ 

35 Die früheren Versuche einer Zuordnung zum Biobisten oder Jahwisten sind in der 
Forschung heute fast völlig aufgegeben; s. C. WI!STEIUolANN, Genesis (12-36), BKI/2, Neukir
chen 1981, 256. V. 6, der als notwendiger Abschluß von 15,1-5 kaum nachträglich hinzuge
fügt worden sein dürfte, weist mit seiner ausgeprägten Begrifflichkeil in die splte Königszeit; 
mit C. WJ!STBitMANN, aaO., 263; u. a., s. ebd. 

36 Vgl. zum Ganzen W. Zoomau, 1 Mose 12-25. Abraham, 48-52; C. WI!STEIUolANN, 
aaO., 255-26S;zurweiterenLiteraturs. ebd. 247f. 

37 Mit BAUBRIAI.AND, Art. Mri'to!wL, 966. 
38 Resp. (6LC1) tij; ,.;UJ'tl!(l); Röm 4,11.13; 9,30; 10,6; Phil3,9. 
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il'eoi:i39 -, spricht das Genesiszitat nach seinem Verständnis nicht nur von einem 
Anrechnen des menschlichen Glaubens als Gerechtigkeit, sondern von dem 
>Zurechnen<, dem >Gutschreiben< der Gerechtigkeit im Glauben, dem A.oy(~e
af}m tiJv ÖLXaLOO'\rvrJv (gemäß Röm 4,6.11)40• 

Damit aber erscheint der Glaube Abrahams hier- entgegen der verbreiteten 
jüdischen Interpretation - nicht als Voraussetzung und Bedingung der Recht
fertigung, sondern vielmehr als Modus des Heilsempfangs. Denn der im Heils
zuspruch Gottes gründende Glaube (Gen 15,1.4f.) ist selbst von Gott gewirkt, 
und das 3tLO"teUELV -rq> -6-eq> ist die Art und Weise, in der Gott seine Gerechtigkeit 
zueignet. Entsprechend versteht Paulus die Wendung extO"tEUOEV 't(i> -6-eq> nicht 
nur als Ausdruck des konkreten menschlichen Vertrauens gegenüber der gött
lichen Verheißung - in der Bedeutung: »er glaubte Gott« -, sondern als 
Bezeichnung des Glaubens an Gott im fundamentalen und umfassenden Sinne 
- des mmeileLv bri 'tOv '6-e6v, von dem er in Röm 4,5 und 4,24 dann auch 
ausdrücklich spricht41 • 

Bei solch prinzipiellen und weitreichenden Gemeinsamkeiten zwischen dem 
ersten Empfänger der Verheißung und den späteren Empfängern des Segens 
sieht Paulus in Abraham wohl mehr als nur ein »Beispiel«42 für den Glauben 
der Heiden- und Judenchristen. Durch die folgenden Ausführungen wird klar, 
daß Abraham für den Apostel vielmehr exemplum43 im Sinne von Urbild und 

39 Röm 1,17; 3,21 f.25f.; 10,3; Phil3,9 (mit abweichender Bedeutung Röm 3,5). 
40 Abzuweisen sind folglich Bestimmungen wie die von F. SIEFFERT, aaO., 173: •P(aulus] 

meint offenbar, Abrah(am]'s Glaube werde, wllhrend er nicht Gerechtigkeit ist, als solche 
angerechnet«. - Wllhrend das hebr. :::n;n mit der Bedeutung »jemandem etwas anrechnen (als 
... )« traditionsgeschichtlich an den deklaratorischen Akt erinnert, den der Priester im Auf
trag Jahwes vollzieht (Lev 7,18b; 17,4; Num 18,27; s. zum Ganzen G. v. RAD, Die Anrech
nung des Glaubens zur Gerechtigkeit, in: Ders., Gesammelte Studien zum AT, TB8, Mün
chen 1971, 130-135; H. W. HEIDLAND, Art. Ä.oy'totAaL, ThWNTIV, 287-295, hier 292f.; 
W. SCHO'ITROPP, Art. :llrln, THAT I, München 1971, 641-646, hier 644f. {s. ebd. zur weiteren 
Uteraturj), ermöglicht das Ä.oyCtwfkn der LXX als terminus technicus für das kaufmännische 
Berechnen und Anrechnen eine Sinnverschiebung in Richtung nachexilischer Theologie. Ist 
Gen 15,6 im hebr. Text noch Zeugnis für die Spiritualisierung kulttheologischer Traditionen 
(s. die Unmittelbarkeit zu Gott und die Hervorhebung des Verheißungsglaubens anstelle des 
kultischen Opfers), so wird durch den griech. Begriff mit seinen Assoziationen aus der 
Handelssprache der Gedanke des Buchens menschlicher Leistungen und des menschlichen 
Verdienstesbei Gottbegtlnstigt(vgl. dazuG. v. RAD, aaO., 133f.; W. SCHO'ITROPP, aaO., 645; 
H. W. HEIDLAND, aaO., 292f.).- Indem Paulus sich bei seiner Interpretation von Gen 15,6 in 
Gal3,6 und Röm 4,1 ff. von der Vorstellung des Verdienstes explizit abgrenzt und Ä.oy'teoitaL 
als den unverdienten deklaratorischen Zuspruch der Gerechtigkeit durch Gott versteht, 
bringt er die ursprüngliche Intention der Verheißungserzählung Gen 15,1-6 wesentlich 
angemessener zur Geltung als die konträren frühjüdischen Deutungen (s.o.). 

41 S. auch Röm 4,17 (attractio relativi: oo statt <i)) und Röm 10,14b neben 14a; vgl. zur 
Bedeutung >glauben an Gott bzw. Christus< mit Objekt im Dativ BAUBR!ALAND, Art. XLO'teU· 

I!LV, 2a, 113Qf. 
42 So U. Luz, Das Geschichtsverständnis des Paulus, 279; F. MuSSNER, aaO., 212; 

H. D. BETZ, aaO., 137; u. a. 
43 Vgl. M. LUTHER, WA 40, I, 359. 
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Typos ist44• Der mit xathhs 'AßQaaiJ. elliptisch und prägnant eingeführte 
Vergleich hat nämlich weniger illustrierende als begrUndende Funktion: Was 
sich in Hinsicht auf den Glauben Abrahams als schriftgemäß erweist, das hat 
auch für die Söhne -Abrahams als verbindlich und vorbildlich zu gelten. 

Mit V. 7 formuliert Paulus die erste conclusio des Abschnitts, indem er die 
theologische Konsequenz aus der voraufgehenden These (xa-&chs 'AßQaaiJ. 
V. 6a) und dem ihr unmittelbar folgenden Schriftbeleg (V. 6b) zieht45• Für 
Paulus handelt es sich dabei durchaus um einen zwingenden exegetischen 
Schluß aus Gen 15,6 bzw. 15,1-6 und keineswegs- wie K. Derger urteilt46 - um 
eine »unbewiesene Behauptung«. Die Funktion von V. 7 wird ebenfalls ver
kannt, wenn man diesen Schluß mit H. D. Betz47 lediglich als vorangestellte 
These versteht, die in den folgenden fünf Schriftzitaten (V. 8-13) erst bewie
sen werden soll. Indessen gibt sich V. 7 durch die Folgerungspartikel dQa48 

(»also«, »folglich«) auch schon formal als Abschluß des ersten Argumenta
tionsgangs (V. 6f.) zu erkennen. Der analog strukturierte zweite Argumenta
tionsgang V. 8f. wird dann ebenfalls nach These (V. 8a) und Schriftbeleg 
(V. Sb) mit V. 9 in die- diesmal durch &on eingeleitete- conclusio münden. 

Ob yLVwoxe-te indikativisch49 (»ihr könnt also erkennen«, cognoscitis ergo) 
oder imperativisch50 (»erkennt also«, cognoscite resp. intellegite)51 zu verste
hen ist, läßt sich nicht eindeutig entscheiden. Man hat sowohl in der indikativi-

44 S. K. K.mm!LGE, Art. 6LxaLOOiMJ, EWNTI, 788; U. BoRSE, aaO., 126. 
4S Vgl. auch G. EBEUNG, aaO., 299f., der allerdings erst für die Vene 10-12 die Voranstel

lung der Thesen (propositiones) erkennt und V. 6 und V. 8 insgesamt als Schriftzitate bezeich
net. 

46 K. BERGER, Abraham in den paulinischen Hauptbriefen, SO: »In 3,7wird nun einfachhin 
die unbewiesene Behauptung aufgestellt, daß nur die aus Glauben Söhne Abrahams seien.« 

47 S. H. D. BETZ, aaO., 141f. 
4S Entsprechend dem klass. Sprachgebrauch steht die Konjunktion hier wie in Röm 7,21; 

8,1 an zweiter Stelle; vgl. hingegen Röm 10,17; 1Kor 15,18; 2Kor 5,14; 7,12; a. BAUER! 
.ALAND, Art.liQa, 208f.; BDR 1451,2. 

411 S. zur älteren Diskussion seit Cyprian vor allem F. SmPPERT, aaO., 173; vgl. auch die 
Zürcher-Bibelübenetzung; unter den Jüngeren jetzt wieder U. BoRSE, aaO., 12Sf. Cognosci
tis ergo, »SO erkennet jr ia nu«, versteht auch M. LUTHER in den Kommentaren, WA 2, 510 
(com.l); WA 40, I, 373, und in der Übenetzung (Biblia/das ist/die gantzeHeilige Schrift 
Deudsch, Frankfurt 1983 (= Witternberg 15341): anders H. SCHUBR, aaO., 128, Anm. 4 und 
H. D. BETz, aaO., 141, Anm. 22. Die imperativische Variante ist dann aus dem revidierten 
Text von 1956 als Lemma in die deutschen Übenetzungen der Galaterbrief-Kommentare von 
H. Kl.EJNKNECHI' (s. aaO., 9) und I. MANN (Kommentar zum Galaterbrief- 1519, Calwer 
Luther-Ausgabe, Bd. X, hg. v. W. Metzger, Stuttgart 1979, 12) eingedrungen. 

50 So bereits die Vulgata (cognoscite ergo, s. Cu. W; anders jetzt die Nova Vulgata) und 
J. CALVIN, Ad Galatas, Vol. I, 562; vgl. neben den bei F. SIEPPERT, aaO., 174 und H. SCHUBR, 
aaO., 128, Anm. 4 angegebenen Exegeten auch TH. ZAHN, aaO., 148; E. D. BmrroN, aaO., 
155; H. LmrZMANN, aaO., 18; A. OEPKE, aaO., 103; J. EcXERT, aaO., 75; F. MussNER, aaO., 
216, Anm. 24; H. D. BETz, aaO., 141; F. F. BRUCE, aaO., 15. 

51 So der AMBROSIASTER, aaO., Bd. ill, 33. 
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schen52 wie in der imperativischen Version53 jeweils die gewichtigere, kraft
vollere Variante sehen wollen. Unter Rückbezug auf Gal 3,1.3a plädiert 
Tb. Zahn für die imperativische Fassung: »Denn aus der angeführten Tatsache 
folgt keineswegs, daß die dv6JrtoL raA.[a'taL] auch einsehen, was P[au]l[us] 
daraus gefolgert wissen will.«54 In derTat ließe sich vom persönlich eindringli
chen Stil der Fragen in 3,1-5 her der Imperativ gut erklären. Berücksichtigt 
man den sonstigen biblischen Sprachgebrauch, dann ergibt sich ein konträres 
Bild. Während sich in der LXX und in den Evangelien einige Belege für den 
imperativischen Gebrauch von yLVoooxe-te finden 55 , sprechen die paulinischen 
Wendungen in Röm 6,6 ( 'tOil'to yLVoomwvte~ Ö'tL); 2 Kor 8,9 ( yLVoooxe-te yc1Q mit 
Akk. der Sache) und vor allem die stereotypen Formulierungen a'Ö'tol yaQ 
otöa'te56, o'Öx otöa'te57 usw. eher für das indikativische Verständnis - nicht nur 
bei der 1. Pers., sondern- auch bei der 2. Pers. Pl. 58 

Mit der substantivierten präpositionalen Wendung ol tx n(ateoo~ bezeichnet 
Paulus hier wie in V. 959 prägnant diejenigen, die an Jesus Christus gläubig 
geworden sind und in diesem Glauben an den Sohn Gottes das Heil erlangt 
haben, d.h. gerechtfertigt worden sind (Gal2,16f.20). Paulus spricht also wie 
in 3,2.5 auch in 3, 7.9 von denen, die aus der Glauben wirkenden Kunde vom 
Gekreuzigten den Geist empfangen haben. Die Annahme, daß n(O'tL~ in V. 7 
nicht speziell den Glauben an Jesus Christus meine60 und das Urteil des 
Apostels zunächst grundsätzlich zu verstehen sei61,läuft nicht nur dem Skopus 
dieser Verse, sondern dem des gesamten Abschnitts 2,15-4,7 zuwider. Analog 
zu 2,16.20 und 3,22ff. wäre vielmehr auch hier zur Bezeichnung des Objekts 
das Genitivattribut 'ITJooil XQLO'toil resp. 'toil uloil 'toil -&eoil zu ergänzen62. 
Eine allgemeine Deutung der n(atL~ von V. 7.9 ist auch durch das Fehlen des 
Artikels keineswegs gefordert63 • Wie der Gegenbegriff ( ol) ts ~QY<O'V v6f.I.O'U 

52 SoU. BOISB, aaO., 126. 
53 So J. CALVIN, aaO., S64: [ ... ] nisi quod Vetus translatio quam sequutus sum, plus 

energiae habet. 
54 TH. ZAHN, aa0.,148, Anm. 91. 
55 lud 4,9; 3Makk 7,9; Prov 24,12; Hi 36,5; Mt 24,33.43; Mit 13,29; Lk 10,11; 12,39; 21,31; 

Joh 15,18; 1 Joh 2,29; vgl. 2 aem S,S; 16,3; s. BAuuiALAND, Art. YL'YWoxw, 323; H. D. BBTZ, 
aa0.,141,Anm.23. 

56 Gehluft in 1 'lbess (2,1; 3,3; 5,2); vgl. 1 Kor 12,2; Phil4,15; 1 'lbess 2,11; 4,2. 
57 Auffallend hlufig im 1 Kor (3,16; 5,6; 6,2.3.9.15.16.19; 9,13.24); dann Röm 6,16; 11,2. 
58 Zur 1. Pers. PI. vgl. die zu Ga12,16, aCMtec; 6n xtl, angeführten Belege. 
59 Vgl. noch die singularischen Wendungen in Röm 3,26 ('tOv ix :rdat8(1)1: 'IYJoot'l) und 4,16 

(t(ilb:rt:~'~). 
60 So E. D. BUllTON, aaO., lSS: •:rt:m~ is here not specifically faith in Jesus Christ«. 
6' F. MussNBR, aaO., 216: •Bei den >Glaubensmenschenc muß Paulus freilich noch nicht 

gleich und nur an die Christen denken, sondem er spricht zunllchst ein grundsltzliches, für ihn 
immer und überall geltendes Urteil aus, das dann natürlich besonders im Hinblick auf die 
Christen gesagt ist.« 

62 Ähnlich D. LOHRMANN, aaO., 54. 
63 Gegen E. D. BURTON, aaO., ISS: •as the absence of the article suggests«. H. ScJIUBR, 
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(Gal 3,10) oder einfach ot ex V6j.I.OU (Röm 4,14) zeigt, ist das Fehlen des 
Artikels bei Abstrakta und speziell in präpositionalen Bestimmungen für die 
Koine durchaus nicht ungewöhnlich64• 

In der elliptischen substantivierten Wendung ol ex :n:(cnew~ - bei der Ö'V'tE~ 
zu ergänzen wäre65 - wird durch die Präposition ex die Herkunft, der Ursprung 
angegeben66• Wie die entsprechenden Ausdrücke ot e; tQL'Öda~ (Röm 2,8), ol 
ex :rtEQL'tO!J.f\~ (Röm 4,12; Gal 2,12)67 einerseits und ol ex 'tOOv 'AQLO'toßo'UA.ou 
X'tA (Röm 16,10f.), ol ex 'tf\~ Ka(aaQo~ o'x(a~ (Phil4,22) andererseits verdeut
lichen, tritt dabei der Aspekt der ZugeiWrigkeit zu jemandem bzw. zu etwas in 
den Vordergrund68• Bei den abstrakten Begriffen wird somit im Genitiv die 
Sache angegeben, die für die betreffenden Menschen charakteristisch und 
normativ ist69• 

Während also ol ex :n:(cnew~ (Gal 3,7.9; vgl. Röm 3,26; 4,16) dadurch 
qualifiziert sind, daß sie ausschließlich auf der Grundlage des Glaubens an 
Christus ihr Heil suchen (Gal 3,8.11; vgl. 2,16f.; 3,2.5.14.22.24), werden mit 
ÖGOL e; l!gywv V6!J.OU da(v (Gal3,10) diejenigen bezeichnet, die das Heil auf 
dem Weg der Taraobservanz gewinnen wollen, die »durch das Gesetz gerecht
fertigt werden wollen« (vgl. Gal 5,4: ohLVE~ ev V6J.UP ÖLXaLOi>G'Ös {Präs. de 
conatu}). Die einen sind also durch die :n:(cnL~ 'IT)aoil XQLCTto'O bestimmt, die 
anderen durch die l!gya v6!J.Ou; erstere ordnen sich selbst allein dem Glauben 
an den Sohn Gottes zu, letztere der konsequenten Toraobservanz. So wird in 
den präpositionalen Wendungen mit :n:(cnL~ und l!gya v6!J.OU jeweils angege
ben, worauf die Betreffenden ihre Existenz vor Gott gründen und worin sie 
selbst die Basis ihres Gottesverhältnisses erkennen 70• 

Durch das betont gesetzte Demonstrativpronomen olM:oL 71 wird der e:xklusi-

aaO., 128, unterbewertet die grundlegende Bedeutung von 2,15-21 für den folgenden Kon
text, wenn er schreibt: »11:Wt~ ohne Artikel hat hier noch keine nähere Bestimmung des 
Inhalts«. Im Gegensatz zu E. D. BURTON, aaO., 155 und F. MussNBil, aaO., 216, setzt er 
allerdings voraus, daß es sich für Paulus selbstverständlich »um den >christlichen< Glauben« 
handelt (ebd.). 

64 Vgl. M. ZI!RWICIC, Graecitas Biblica, § 171-183, speziell 176.182; BDR §255.258; E. G. 
HoPPMANNIH. v. SJEBI!NTHAL, aaO., § 133a.c; zum klass. Griechisch s. E. ScHwYzBRIA. Ds
BKUNNBil, Griech. Grammatik, Bd.ll, 19ff., hier 23f. 

65 Entsprechend Gal3,10 (oooL ... eta,v); vgl. auch Röm 3,26. 
66 S. BAuBRIALAND, Art. lx, 473; G. LODBMANN, Art. lK (~), EWNTI, 979; E. G. HOPP· 

MANNIH. v. SJEBI!NTHAL, aaO., § 184h: »geistliche Herkunft« im Gegensatz zur »natürlichen«. 
67 Acta 11,2 (llhnlich Kol4,11; nt 1,10); vgl. noch ol.lx 'dlli cnJVCI'YO'Yfili (Acta 6,9). 
61 Mit BAuBRIAI.AND, aaO., 473; G. L'ODBMANN, aaO., 979f. 
6!1 Mit M. ZI!RWICJC, Graecitas Biblica, § 134: cum genitivo eius rei quae est character vel 

norma illorum hominum. 
70 Vgl. u.a. H. D. BBTZ, aaO., 141; G.EBBLJNG, aaO., 242; H.Sciwmt, aaO., 128: »die in 

der n((n~ die Grundweise ihres Lebens haben, deren Lebensprinzip die Piatis ist.« Wenig 
hilfreich ist die seit 1'11. ZAHN, aaO., 148, verbreitete Bezeichnung »Glaubensleute«; s. 
H. LIBTZMANN, aaO., 18; H. ScHUBlt, aaO., 128; F. MussNBil, aaO., 216: »Glaubensmen
schen«. 

11 S. auch Röm 8,14; Gal6,12; vgl. Röm 7,10; 1 Kor 7,20. 
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ve Sinn der Bestimmung nachdrücklich hervorgehoben: »gerade diese- und 
keine anderen« 72• Die Abrahamssohnschaft wird also ausschließlich mit dem 
Glauben an Christus verbunden, während dann antithetisch in den Versen 
10-12 die Taraobservanz im unausweichlichen Zusammenhang mit dem von 
der Tora ausgesprochenen Fluch gesehen wird. Folglich bestreitet Paulus mit 
seinem Schluß aus Gen 15,6 schlichtweg, daß es extra Christum, xwpl~ Xpt
OTofJ, Söhne Abrahams gibt, gegeben hat oder auch nur geben könnte 73• 

Daß diese polemisch klingende conclusio in Gal 3,7 von Paulus nicht in 
Hinsicht auf die Juden, sondern auf die judaisierenden judenchristliehen Geg
ner in Galalien und anderswo formuliert wird74, ist mit F. Mußner75 nach
drücklich festzuhalten. Letztere hat der Apostel ja bereits seit Gal 1,6-10 -
bzw. schon mit seiner apologetisch geprägten superscriptio in 1,1- und dann 
namentlich in 2,3-5 und 2,11-21 als Vertreter der Gegenposition im Blick. 
Völlig unklar ist allerdings, wie F. Mußner in diesem Zusammenhang zu dem 
Schluß kommen kann: »Von den Juden ist im Kontext überhaupt keine Re
de« 76• Wer sind denn dann diejenigen, die Paulus in Gal3,10 als oooL i; fqy(.I)V 
v6twu do(v charakterisiert? Mit wem anders als mit den gebürtigen Juden 
schließt er sich in seiner concessio ('fuw~ cp6oeL 'IouöatOL ... ) in 2,15 zusam-

72 Mit F. SD!FPERT, aaO., 174; H. ScHuu, aaO., 128; G. 'KLEIN, Individualgeschichte und 
Weltgeschichte bei Paulus, 203; J. EcultT, aaO., 75; H. HOBNER, Das Gesetz bei Paulua, 16; 
u.a.- Gegen U.BoRSB, aaO., 127, ist an der Wortfolge derTextlcsart, vlo' BloLv ·~ 
(p46ac•B 'I' u. a.), festzuhalten. Durch sie wird der vorangestellte Begriff vlo' betont. Bei der 
von D F G, dem Mehrbeitstext, den lateinischen Handschriften und vor allem von r A C 
bezeugten Umstellung handelt es sich eindeutig um die lectio facilior (tlbliche Reihenfolge: 
Subjekt- Prldikat-Subjekts-, d. b. ldentifikationserglnzung). 

73 Die folgende Aussage von G. 'KLEIN, aaO., 203, ist jedoch zu differenzieren: »Da nun 
aber die 1dan; eine erst mit dem Christusgeschehen eröffnete und nur in Einstellung darauf 
erschwingliche Existenzweise ist (vgl. V. 23ff.), so ist bereits damit festgestellt, daß es außer
halb der christlichen Gemeinde keine AbrabBIIISIObnscbaft gibt und es ante Christum eine 
solche tlberbaupt niemals gegeben bat.« Bereits •vor Christus< wurde nach Paulus z. B. auch 
David aufgrund der Abrahamsverheißung aus Gnade im Glauben gerechtfettist (1. Röm 
4,6-8 im Kontext der Argumentation von 4,1-25; vgl. dazu 0. HoPIUs, »Rechtfertigung des 
Gottlosen«, aaO., 121-132. In Röm 9-11 setzt der Apostel auch die Erwllblung Isaaks 
(9,7-9), Jakobs (9,10-13), Elias und der Siebentausend (11,2-4), d.b. des damaliJen 
Aeft,lj&a xcn' ~ XOQL~ (11,5), als selbstverstlndlich voraus. -Gottes Handeln zum Heil 
geschah nach Paulua seit der Schöpfung durch Christus (1 Kor 8,6), so daß es grundsitzlieh 
kein Heil •unabhängig von Christus<- sehr wohl aber >vor dem Kreuzesgeschehene geben 
kann. Wie aus 1 Kor 10,4 erhellt, kann genaugenommen von einem >ante Christurne gar nicht 
die Rede sein, sondern nur von dem •ante Christum natumc, da der vom Vater Gesandte und 
von einer Frau Geborene der prllexistente Sohn Gottes ist (Gal4,4; Röm 8,3; Phil2,6).
Aufgrund dieser Differenzierung wird auch die Bezeichnung Abrahams »als kontingente[r] 
Gestalt der Vergangenheit« (G. 'KLEIN, aaO., 204) fraglich. Sowenig es Paulus in Gal3 um die 
Entfaltung einer kontinuierlichen Heilsgeschichte gebt, sowenig bat er mit seiner Reflexion 
die »Reduktion des historisch feststellbaren Gescl1icbtsablaufs auf theologische Irrelevanz« 
im Blick (vgl. G. 'KLEIN, ebd. u. Anm. 84). 

74 Dasselbe gilt auch fflr den Römerbrief als Ganzes. 
75 F. MussNER, aaO., 217. 
76 Ebd.; vgl. auch E. P. SANDBRS, Paul, tbe Law, and tbe Jewish People, 19f. 
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men? Schon in 2,16 hat Paulus eindringlich formuliert, daß es im Bereich der 
Taraobservanz grundsätzlich- und das heißt: für Juden (2,15-17) und Juden
christen (explizit 2,18.21) -kein Heil und keinen rettenden Freispruch vor Gott 
gibt. Und genau diesen Gedanken greift Paulus im unmittelbar folgenden 
Kontext von V. 7- nämlich in 3,10-13 (letztlich bis 4,7)- wieder auf. 

Das offenkundige Anliegen von F. Mußner, den Galaterbrief nicht als antijü
dische Schrift erscheinen zu lassen, kann allerdings nicht entschieden genug zur 
Geltung gebracht werden. Paulus versteht sich selbst bleibend als das, was er 
von Geburt an ist, als 'Iouöai:o~, 'EßQal:o~, 'loQaTJALt'YJ~, als &öeA.cpo~ ,;öw 
ouyyf:Vöw a'Ö,;oii xa,;a oaQxa (vgl. vor allem Röm 9,13; 11,1; dann 2 Kor 11,22; 
Phil3,5; Gal2,15-17). Aber gerade sein Glaube an den Gott der Väter läßt ihn 
leidenschaftlich gegen die judenchristliehen Gegner vorgehen, die nach seiner 
Überzeugung die Erfüllung der Abrahamsverheißung für Israel und die Völker 
annullieren wollen und damit das im Sohn Gottes für Juden und Heiden 
offenbarte Heil gefährden. Von >antisemitischen< Tendenzen kann bei dem 
Juden Paulus weder im Galater- noch im Römerbrief gesprochen werden (s. 
auch Röm 1,16; vorallemRöm 9-ll)n. 

Mit seiner exklusiven Bestimmung in Gal 3,7 setzt Paulus voraus, daß die 
leibliche Abstammung an sich die Abrahamssohnschaft noch nicht konstituiert 
-gemäß seiner späteren, an Gen 21,12 anknüpfenden Negativdefinition in 
Röm 9,6f.: o'Ö yaQ :n:avte~ ot e~ 'loQaiJA., o'Ö,;m 'loQaiJA." o'Öö' Ö'tt etotv o:n:tQIW 
'AßQaaJ.L, :n:avte~ ,;exva. Die leiblichen Kinder Abrahams sind nämlich nicht 
eo ipso Kinder Gottes, sondern nur die Kinder der Verheißung werden als 
>Same< angesehen, &A.A.a ,;a 'tfxva Ti\~ t:n:ayyeA.(a~ A.oy(~E'tat el~ 0:7tfQIW (Röm 
9,8). Entsprechend wird Paulus auch in Gal4,21-31 die xa,;a 'Ioaax t:n:ayye
A.La~dxva (V. 28, vgl. V. 23), d. h. die xa,;a :n:veii!W geborenen Kinder (V. 29), 
von den xa,;a oaQxa geborenen (V. 23.29) scharf unterscheiden. 

Nun gibt es durchaus auch im rabbinischen Judentum Stimmen, die die 
Zugehörigkeit zu Abraham, die Teilnahme an den Verdiensten der Väter und 
damit den Anteil an der zukünftigen Welt nicht allein in der leiblichen Abstam
mung begründet sehen 78 • Söhne Abrahams und damit Kinder Gottes sind die 
Israeliten, wenn sie sich wie Kinder führen (bQid 36a Bar), d. h. wenn sie 
Gottes Willen tun (bBB lOa; yQid 1,61c,36), wenn sie sich über Menschen 
erbarmen (bBes 32b), wohlwollend, demütig und bescheiden sind (Av 5,19). 
Als Same angesehen werden auch nur diejenigen, die sich zu zwei Welten 
bekennen, d. h. zur Totenauferstehung und zum Endgericht (GenR 53 {34a}; 
yNed 111,38a,55). Nur sie sindes-wie analog zu Röm 9,6ff. im Anschluß an 
Gen 21,12 entfaltet wird-, die >in lsaak<, d.h. als die Nachkommenschaft 
Jakobs, zum Samen Abrahams gezählt werden (ebd.). Auch wenn grundsätz-

77 Vgl. 0. HoFIUs, Das Evangelium und Israel, aaO., 175-202. 
78 Vgl. zum Ganzen BILL. I, 116-121.219f.529; II, 523; III, 263-265.538; s. ebd. aber auch 

die entgegengesetzten Aussagen. 
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lieh gilt, daß >ganz Israel< an der zukünftigen Welt Anteil haben wird, so sind 
u. a. doch diejenigen ausgeschlossen, die die Auferstehung der Toten und die 
himmlische Herkunft derTora leugnen (San 10,1). Auch wer einer Nichtjüdin 
beigewohnt hat oder wessen Vorhaut vorgezogen ist, zählt nicht zu den zum 
ewigen Leben Geretteten; letzterer, weil Abraham ihn ja nicht mehr als Israeli
ten erkennen kann (bEr 19a). 

Bemerkenswert an der paulinischen Aussage Ober die Zugehörigkeit zum 
to'O 'A{3Qacl!J. mtEQJ.I.a (Gal3,29)79 - d.h. zu den utot to'O 'A{3QaatJ. (Gal3,7) 
und somit zu den ulotiteoil (Gal3,26; 4,6f.; vgl. Röm 9,7f.)80 -ist also nicht so 
sehr das Moment der Spiritualisierung und der Ausgrenzung, denn fOr beides 
gibt es Parallelen im rabbinischen Judentum. Analogielos und fOr jüdisches 
Denken zutiefst anstößig ist vielmehr die exklusive Bindung der Abrahams
kindschaft an den Glauben an Jesus Christus - und zwar, wie durch die 
antithetischen Formulierungen seit Gal2,16 immer wieder betont wird81, unter 
Ausschluß der Taraobservanz (O'Öx t~ fQY(t)'V v6J.1.0U), d.h. der Sinai-Tora 
selber (vgl. xmQt~ v6J.I.OU Röm 3,21 )82• Darum ist auch fOr die judenchristliehen 
Gegner schon die in Gal3,7- zunächst grundsätzlich und positiv, aber gleich
wohl ausschließlich- formulierte conclusio aus Gen 15,6 völlig inakzeptabel, 
denn fOr sie stellt sich die Alternative von :Jt(cnL~ und l!qya v6!J.Ou, von 
Glauben und Toraobservanz, gerade nicht. So ergibt sich fOr Paulus hinsicht
lich der weiteren Argumentation die dringende Aufgabe, zunächst auf die 
umstrittene Frage der Zugehörigkeit der Heiden zum mtEQJ.I.a 'A{3QaatJ. (3,8f.) 
und dann auf die kontroverse Beurteilung der Taraobservanz (3,10-13) aus
führlich einzugehen. 

V. 8 besteht wieder aus einer einleitenden These und dem folgenden, als 
Schriftargument dienenden Zitat. Formal gesehen ist der Vers mit dem vorher
gehenden Kontext durch die Partikel öe schwach verkn0pft83• Sie stellt eine 
bloße Obergangspartikel dar, die die EinfOhrung eines anderen, neuen Gedan
kens bezeichnen soll84; öe ist hier also kopulativ85 und nicht adversativ ge
braucht. Als Gliederungsmerkmal signalisiert die Partikel, daß V. 8 nicht als 
BegrOndung86 der Aussage von V. 7 zu verstehen ist87• 

79 Röm 4,13.16.18; 9,7f.; im Sinne leiblicher Abltammung Röm 11,1; 2Kor 11,22; vgl. 
auch den Ausdruck • ~6 ~'tOJQ/m'riJQ 1!!16rv in Röm 4,1.12. 

ao Sofern sie (xcnci 'loacix) ~ 'tixva sind (Gal4,28; Röm 9,8). 
11 Gal 2,16.20f.; 3,2.S; dann vor allem 3,10-12.21-25; S,4-6; vgl. die kontratierende 

GegenObersteDung in 4,21-31. 
12 Vgl. die Aussagen von Gal2,19-21; 3,11a.17f.21.2S; 4,S; S,l8. 
83 Vgl. dazu E. SalwYzu/A. DEDUNNER, Griech. Grammatik, Bd. ß, S62; BDR 1447,1. 
84 S. BAUEII/Al.ANo, Art. M, 342; E. ScHwYZDIA. DEDUNNER, aaO.; BDR l447,1f. 
85 Vgl. auch Röm 8,28; 1 Kor 16,12.17; 2Kor4,7; 8,1; Gal3,23; mit BAUEII/Al.ANo, aaO. 
• So deuten- im Zusammenhang ihrer Interpretation von Gen 1S,6 in Gal 3,6- z.B. 

H. D. BETZ, aaO., 138; D. LOHRMANN, aaO., S4. . 
17 Abiebnend auch F. MUSSNEll, aao., 219. 
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Subjekt des Satzes ist die YQa<p{J, von der Paulus wie von einem personhaften 
Wesen spricht88• Dabei liegt dem Apostel wohl weniger an einer Hypostasie
rung der Schrift89; vielmehr verdeutlicht er mit seiner personifizierenden Rede
weise, daß hinter der als Einheit verstandenen yQa<p{J die Person Gottes zu 
sehen ist, die ihren Willen in Zeugnis und Lehre der Schrift verbindlich kund
tut. Entsprechend bezeichnet yQa<p{J weder hier noch in Gal 3,22 noch an den 
anderen Stellen, in denen vom Reden der Schrift gesprochen wird (Uyet ofJ 

yQa<p{J o.ä., Gal 4,30; Röm 4,3; 9,17; 10,11; 11,2), die Einzelschriftstelle90, 

sondern das Alte Testament als Gesamtgröße91 • 

Der Sinn der in V. 8 vorliegenden Redeweise läßt sich am besten von den 
Parallelen her bestimmen. So meint auvtxMtoev ofJ yQacpiJ 'ta :n:6.vta 'Ö:n:o 
fiJ.WQ't(av in Gal 3,22: »Gott hat - in der Schrift und nach dem Zeugnis der 
Schrift- alle Menschen unter die Sünde eingeschlossen«, wie dann in Röm 
11,32 auch ausführlich formuliert werden kann: auvexÄ.ewev y<'tQ 6 -&m!; 'taU!; 
:n:6.vta!; d!; d:n:d-&etav. In Röm 9,17 schließlich steht Ätyet y<'tQ ofJ YQacvil 'tlP 
~aQach Ö'tt prägnant für die Aussage: »Gott spricht- wie die Schrift bezeugt
zu Pharao ... « Demgemäß ist auch in Gal3,8 Gott als das eigentliche Subjekt 
des :JtQOOQäv und :7tQOEvayyü.(tea-&at zu bestimmen - was ja in Hinsicht auf 
den Kontext des Zitates aus Gen 12,3/18,18 nicht strittig sein sollte (s. Gen 
12,1: xat el:n:ev xiiQLO!; 'tlP 'APQO.J.L ... , Gen 18,17: 6 öt xiiQLO!; el:n:ev •.• ). 

ITQOOQdV bedeutet an unserer Stelle nicht nur wie in Acta 2,31 (:n:QOt&bv 
iÄ.c'ATJOEV {&autö) ••• ) »voraussehen«92, d. h. »im voraus, vorher wissen«93, 
sondern bezeichnet wie :7tQOYtvmaxetv (Röm 8,29; 11,2; vgl. pass. v. Christus 
1 Pt 1,20) bzw. :n:Q(ryvooat!; (Acta 2,23; 1 Pt 1,2; vgl. in LXX Jdt 9,6: xat ofJ XQ(OL!; 
aov 1:'1 :n:QOYVmoet) zugleich Gottes Vorherbestimmendes Wissen, sein Voraus
bestimmen und Erwählen94, das in diesem Fall mit Hilfe der Schrift- nämlich 
an Gen 12,3- aufgewiesen und erkannt werden kann, weshalb in Gal3,8 auch 

aa S. zum G8DZen dezidiert G. ScauNx, Art. yQ6qxo x-tÄ, ThWNTI, 742-754, hier 753f.; 
vgl. H. ScHWUl., aaO., 129; F. MussND, aaO., 220; U. BoRSE, aaO., 127. Oberinterpretiert 
wird m.E. die Differenzierung der Subjekte in V.8 bei G. Kl.mN, aaO., 204f. Er sieht in der 
Unterscheidung zwischen der zunllchst und »kontingcnt handelnden« Schrift und dem aus
drücklich erst spllter handelnden Gott von Paulus fcstgchaltcn, »da8 das einzige Abraham mit 
dem heutigen Heilsgeschehen verbindende Kontinuum Wort, und zwar schriftgcwordcncs 
Wort ist.« Dem widerspricht schon die Tatsache, da8 Paulus die Erf1111ung der Verhci8ung für 
Abraham in Gestalt seiner Rechtfertigung durch Gott in Gal3,6.9.14; Röm 4,1ff. (hier auch 
explizit für David) als bereits damals real geschehen (Gen 15,6) voraussetzt. 

89 Gegen H. D. BETZ, aaO., 143; mit G. ScHu.mt, aaO., 754. 
90 Gegen E. D. BURTON, aaO., 160; H. ScHWUl., aaO., 129. 
91 Vgl. auch G.Sclw!NK, aaO., 753f. Anders verbillt es sich in Mk 12,10; Lk 4,21; Joh 

19,37; Acta 1,16; 8,32.35, wo mit yQCICPfl ('ta'Cm), crl'mJ, tttQO x'tl) eindeutig einzelne Stellen 
bezeichnet werden; mit G. ScHu.mt, aaO., 752. 

92 Vgl. BAUER/ALAND, Art.XQOOQato, 1420. 
93 Vgl. W. MICHAI!lJS, Art. 6Qaw x'tl, ThWNTV, 315-381, hier 381. 
94 S. R.BULTMANN, Art. yLVOOO'XCIJ K'tÄ, ThWNTI, 688-719, hier 716; A.SAND, Art. 

XQoyLvOOox(l) K'tÄ, EWNTIII, 369f. 



Gal3,6-9 109 

die YQaqrfJ als das grammatische Subjekt angegeben wird95• Das Participium 
coniunctum :n:QOtÖO'Ooa, das dem Prädikat :n:QOe"UTJYYM(oa'to zugeordnet ist, 
hat eindeutig kausalen Sinn (»weil ... «)96• Das modale Verständnis (»indem 
... «)97 wäre nur bei umgekehrter Abhängigkeit der Verben voneinander lo
gisch sinnvoll. 

Berücksichtigt man die verschiedenen Nuancen des gedrängt formulierten 
V. 8, so ergibt.sich als paraphrasierende Übersetzung: »Weil nun- wie ja die 
Schrift lehrt und bezeugt - Gott vorherbestimmt bat, daß er die Heiden aus 
Glauben gerechtmacbt, (deshalb) bat er- im Wort der Schrift- dem Abraham 
im voraus verkündet: Gesegnet werden sollen in dir alle Heiden.« 

Mit der nachdrücklieb vorangestellten adverbialen Bestimmung ex :n:(O'teros 
greift Paulus das Ergebnis seines ersten Argumentationsgangs (V. 6f.) betont 
auf. Daß das Heil und damit die Erfüllung der Segensverheißung an Abraham 
allein auf der Grundlage des Glaubens von Gott zugeeignet wird, hat er dort 
bereits durch den Hinweis auf Gen 15,6 als schriftgemäß erwiesen und in seiner 
conclusio (V. 7) ausdrücklieb festgebalten. Entsprechend muß Paulus mit dem 
folgenden Genesis-Beleg nicht nochmals den Zusammenhang von :n:(O'tLS und 
E'ÖA.oyia 'to'O 'APQaaf.L, sondern lediglich die Einbeziehung der t&vr]- zu denen 
ja die Adressaten als Heidenchristen zählen- von der Schrift her begründen98• 

Wenn Paulus in V. 8 erneut hervorhebt, daß Gott auf der Grundlage des 
Glaubens - und allein in ibm - rechtfertigt, dann formuliert er wie bisher in 
Abgrenzung zum Weg der Toraobservanz. Antonyme zu :n:(O'tLS sind in 
2,16.20f.; 3,2.5.6.7.8 und dem folgenden Kontext eindeutig die fqya v6f.LO'U 
und der v6f.&Os99• 

F. Mußner folgert indes aus der Erwähnung der :n:iO'tLS in Gal 3,8: »Der 
verheißene Segen wird nach Paulus nicht einfach von Gott geschenkt, sondern 
die Bedingung, die für seinen Empfang von seiten der Völker erfüllt werden 

95 In der rabb. Formel: :t,1n :tmc, :tiJ, »Was hat die Tora gesehen?«, bei der variierend auch 
Gott als Subjekt genannt werden kann (vgl. ExR 9 {73cJ), ist eine formale Parallele zur 
Wendung in Gal3,8 zu sehen; vgl. zum Ganzen BD.L. m, S38. 

116 Mit E. D. BuaroN, aaO., 160; F. MussND, aaO., 220; vgl. die Übs. der ZOrcher Bibel 
und die von L. AI.Buclrr, SOO; H. LmrZMANN, aaO., 18; A. OBPD, aaO., 103; H. Sclu.ma, 
aaO., 127, und die meisten neueren Exegeten; gegen F. SmPPEllT, aaO., 174. 

"' Vertreten von F. SIEPPEllT, ebd.; vgl. auch die deutsche Obs. der Jerusalemer Bibel, 
Freiburg 1968. 

98 D.-A. KocH merkt, aaO., 163, Anm.ll, kritisch an, daß Paulus mit Gen 12,3 ix :n:W'tew; 
nicht belegen könne: »Für >b. :n:W'tew;< bedarf es einer wesentlich umfangreicheren Herlei
tung aus der Schrift, die P[au)l[us] dann in V.10-13 anfügt«. Die adverbiale Wendung wird 
hingegen bereits in V. 6f. aus der Schrift hergeleitet, wlhrend in den V.10-12 der zwangsllu
fige Zusammenhang von IQya v6!WU und xa'tUQa 'to1l v6~WU und damit die Unmöglichkeit 
der Rechtfertigungaufgrund der Toraobservanz herausgestellt werden. 

119 DaS Paulus in Oal 3,8 mit ix :n:W'ti!WI; von der Treue Gottes zu seiner Verheißung 
spreche, kann vom Duktus der Argumentation her mit Sicherheit ausgeschlossen werden; mit 
F. F. B:aua, aaO., 156; gegen G. HowAllD, s. ebd. 
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muß, ist der Glaube.«100 Hingegen bedeutet der Hinweis auf den Glauben für 
Paulus nicht weniger, als daß das Heil in Christus bedingungslos, d.h. aus 
Gnade (1,6.15; 2,21; 5,4; vgl. Röm 3,24; 4,4.16; 5,2.15.17.21 u.ö.), zugeeignet 
wird. Der Glaube ist- wie wir zu 2,16 ausgeführt haben -nicht conditio, 
sondernmodusdes Heilsempfangs. Die n:t<TttS wird von Paulus nicht als eine 
von seiten der Menschen zu erfüllende Voraussetzung, sondern als die von 
Gott unter der Verkündigung des Gekreuzigten (Gal3,1-5; Röm 10,17) durch 
seinen Geist bewirkte Heilsteilhabe verstanden. Werden aber die Heiden von 
Gott wie Abraham auf der Grundlage des Glaubens gerechtfertigt, dann heißt 
das für Paulus gerade, daß der verheißene Segen »einfach von Gott geschenkt« 
wird - und zwar unter Absehung von der ethnischen Herkunft, der von der 
Tora geforderten konsequenten Observanz und dem bisher gelebten Leben 
überhaupt. Somit ist die n:t<TttS nicht als menschliche Voraussetzung für den 
Empfang des Segens, sondern als göttliches Ziel und Gegenstand des Schen
kens Gottes zu bestimmen 101 • 

Die Präsensform ötxatot versteht sich von daher, daß Paulus im Ö'tt-Satz von 
der realen Gegenwart - als der Zeit der Erfüllung - spricht. Denn der Sohn 
Gottes ist Paulus offenbart worden, damit er ihn unter den Heiden verkündige 
(tva E'ÖayyeA.Lt;roJ.tCXt mhav ev 'tots ~EOtv Gal 1,16); von Gott ist ihm der 
Apostolatfür die Heiden als Gnade anvertraut worden (fJ XclQtS fJ öottetoa f.I.Ot 
... Gal2,9; ö'te öe eliö6xTJoEV 6 ... xaA.eoas [f.Le] öux tiis XclQt'tos a'Ö'toii ... Gal 
1,15; vgl. Röm 1,5: öt' ou ['ITJOO'Ü XQt<Ttoii] ei..clßof.LEV XclQtV xal. cbtomok{fv). 
Entsprechend ist dem Apostel auch das >Evangelium für die Heiden< ('to 
E'Öayyektov ti'js dxQoßumt:as Gal 2,7) von Gott öt' cbtoxal..u"~Peros 'ITJOOii 
XQt<Ttoii mitgeteilt worden und ist es nicht etwa menschlicher Natur (Gal 
1,11f.; 2,7; vgl. 1 Thess 2,13). Folglich ist es auch Gott selbst, der durch den 
Apostel unter den Heiden wirkt ( tvfJmoev xat tJWl e~s 'ta ~ Gal2,8); durch 
sein Wort schafft Gott unter allen Heiden den Gehorsam, der im Glauben 
besteht ('ön:axoi) n:t<TtEO>S ev n:äatv 'tOLS ~eatv Röm 1,5 {Gen. epexeg.]; s. 
10,17; 1 Kor 2,4f.; 1 Thess 2,13). So gilt also, daß Gott gegenwärtig unter der 
Verkündigung des Apostels auf der Grundlage des Glaubens Heiden rechtfer
tigt - und eben dies hat Gott nach dem Zeugnis der Schrift schon vorherbe
stimmt und dem Abraham im voraus verkündet (Gal3,8). 

Im Gegensatz zu der Deutung des Präsens auf das Wirken Gottes durch den 
Apostel unter den Heiden erklärtE. D. Burton: » The choice ofthe present may 
be due in a measure to the feeling that what is here stated as then future is, in 
fact, a general principle, God's rule of action in all time.« 102 Gerade die oben 
angeführten Belege lassen jedoch erkennen, daß es nach Paulus bei der von der 

100 F. MUSSNER, aaO., 220. 
101 Kritisch zu F. Mußner auch H. D. BETZ, aaO., 142, Anm. 38: •To be sure, faith is not a 

condition tobe met by the nations, and thus a new kind of work.« 
102 E. D. BuaroN, aaO., 160. 
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Taraobservanz unabhängigen Rechtfertigung der Heiden keineswegs um ein 
generelles Prinzip geht, das schon zu allen Zeiten Gottes Handeln bestimmt 
hat. Vielmehr ereignet sich die Verwirklichung der Abrahamsverheißung an 
den Heiden allererst in Christus (Gal3,14; vgl. V. 16), und die Aufrichtung des 
Evangeliums und die Einsetzung des Heidenapostels bedurften zuvor der 
OffenbarungJesu Christi (s. auch2Kor5,18f.; vgl. 1 Kor lS,Sff.; 2Kor4,6)1°3. 

Indem Paulus in der gegenwärtigen Rechtfertigung der Heiden durch Gott 
die Erfüllung der Segensverheißung für die Völker aus Gen 12,3/18,18 erkennt, 
bestimmt er auch in Gal 3,8 wieder die e'ÖÄOy(a 'toii • APQaaJ.I. als Rechtferti
gung des Gottlosen. Daß die Heiden mit dem gläubigen Abraham gesegnet 
werden, kann er in V. 9 deshalb folgern, weil er zuvor in V. 6 die in Gen 15,6 
beschriebene Zurechnung der Gerechtigkeit als die Erfüllung der Segensver
heißung an Abraham (Gen 12,2) verstanden hat. So wird Paulus dann in Gal 
3,21f.24 (vgl. 3,11) die Gerechtigkeit als das Heil selbst (V. 21.24) mit der 
btayyü.(a identifizieren, die den an Jesus Christus Glaubenden gegeben wird 
(tva fl btayyü.(a b :c(O'teooc; 'lfJooii XQLO'toü 006fi 'tote; :CLO'teUOUOL'V V. 22). 
Wenn Paulus zudem in Gal3,14 den Empfang des verheißenen Geistes mit dem 
Segen Abrahams verbindet, entspricht dies dem Nebeneinander der Aussagen 
über die Rechtfertigung und den Geistempfang in Gal 2,16-21 und in Gal 
3,1-5. Da der Geist den Glauben wirkt, in dem das Heil empfangen wird, 
fallen Rechtfertigung und Geistempfang zeitlich zusammen; sie sind zwei 
Aspekte ein und desselben Geschehens104• 

Die von älteren Exegeten vertretene Auffassung, daß in der Rechtfertigung 
nicht der verheißene Segen selbst zu erkennen sei, sondern lediglich die Vorbe
dingung und Voraussetzung der Segnung1~, scheidet somit in jeder Hinsicht 
aus. Sie kann auch nur dann als sinnvoll erscheinen, wenn die Rechtfertigung
gegen den traditionsgeschichtlichen Befund - ausschließlich forensisch statt 
primär soteriologisch-eschatologisch verstanden wird, wenn die 6Lxai.OO'ÖVr) 
hoü (Röm 1,17; 3,21f.2Sf.; 10,3; 2Kor 5,21) nicht als die im Evangelium 
offenbarte MvaJA.Lc; hoü dc; OW'tfJQ(av (Röm 1,16), d.h. als Gottes rettende 
Heilsmacht, und folglich die 6LxaLo<n'M) (fl tx) :c(O'tEWc; (Röm 4,13; 9,30; vgl. 
4,11a; 10,6; Phil 3,9) noch nicht als die eigentliche OW'tfJQ'a (Röm 1,16f.; 
10,9f.) begriffen werden. 

103 Vgl. dazu 0. HoPlUs, Brwlgunpn zur Gestalt und Herkunft des paulinischen Venöh
nunppdankens, aaO., 6ff.; DBU., »Gott hat unter uns aufpricbtet du Wort von der Ver
söhnung«, aaO., 22ff.; bes. 28ff. 

104 Vgl. zum Ganzen die Ausftlhrungen zu Oal2,16. 
103 So TH. ZAHN, aaO., 151; F. SJEPPBRT, aaO., 175. Vgl. hingegen auch H. Lim'zMANN, 

aa0.,19:»MitdiesemSegenfflrdieHeidenkannaber-sofOgtP[au]l[u]sinGedankenhinzu
nur die V. 6 verkündete Gerechtigkeit aus dem Glauben pmeint seine; H. Sanmt, aaO., 
131: »Dabei versteht er du 6LXCILOOY nicht als eine VoraUIIetzung,IOildern als den Akt des 
dloyetv.« Nach F. MUSSNBR, aao •• 219, besteht du Verbeißunperbe »primlr im Pneuma
empfange. 
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Bei :n:QOwayyeA.(~ea&aL handelt es sich um ein neutestamentliches Hapaxle
gomenon, das auch im klassischen Griechisch und in der LXX nicht nachweis
bar ist106• Hingegen heißt es bei Philo, Op Mund 34, vom Morgen, daß er die 
frohe Kunde vom baldigen Aufgehen der Sonne bringe (nposvayye.\{~na& 
Jdllovta i'JÄ.LOV dv(oxeLv), und in Mut Nom 158 ist davon die Rede, daß ein 
junger Vogel (vron6~) durch sein Flattern und Bewegen der Flügel der Hoff
nung Ausdruck gibt, einmal fliegen zu können (tiJv eA.:n;(öa 'tot:i :n:ttEO'&aL 
&uvftoeo6aL nposvayye.\&~6/lEVO~). 

Wegen dieser übertragenen, »abgeschliffenen« Verwendung des Begriffs bei 
Philo möchte H. Schlier :n:QOwayyeA.(~eo6aL auch bei Paulus zurückhaltend 
interpretiert wissen 107• Er wendet sich damit gegen Bestimmungen wie die von 
F. Sieffert: »Jene Verheißung war ein Ev[ angelium] vor dem Ev[ angelium].«108 

Nun ist die als Präfix verwendete Präposition :n:QO- freilich adverbal und nicht 
adnominal zu fassen, so daß es in der Tat in Gal 3,8 nicht um ein :n:QOsvayy~
Ä.&ov109, sondern eben um ein :n:QOsvayye.\t~safa& geht. Daß aber für Paulus bei 
dessen häufiger und sehr spezifischer Verwendung der Begriffe rllayytA.wv110 

und rllayyeA.(~eo6aL 111 nur ein »abgeschliffener Gebrauch« des Kompositums 
vorauszusetzen ist, erscheint doch äußerst unwahrscheinlich. Gerade in Hin
sicht auf die folgenden Ausführungen über die i:n:ayyi!A.(a (3,15ff.; vgl. Röm 
4,13ff.) gilt es festzuhalten: Dem Abraham wurde das Evangelium im voraus 
von Gott verkündet, d. h. ihm wurde das rllayytA.wv ih!ot:i vor der in Gal1,12; 
2 Kor 4,6; 5,18f. beschriebenen Offenbarung an die Apostel von Gott persön
lich mitgeteilt. 

Allerdings will Paulus wohl kaum - wie H. D. Betz meint - hervorheben: 
Abraham »was the only person before Christ who actually knew the gospel and 

106 S. H. G. LmDELLIR. Scorr, Art. :rtQO!VayyU.Cto!WL, aaO., 1479; BAuu!ALAND, Art. 
:rtQO!Vayy!ACto!WL, 1413; G. F'Rn!DJUCH, Art. 8'6ayyU,Cto!WL X'tA, ThWNTn, 705-735, hier 
735, zu den sonstigen Belegen. 

107 S. H. ScluJu, aaO., 120; kritisch zu H. Schliers Äußerung H. D. BETZ, aaO., 143, 
Anm.41. 

108 F. SmPPI!RT, aaO., 175. 
1011 Vgl. hingegen auch G. F'Rn!DIIlCH, aaO., 735. 
uo Absolut: Röm 1,16; 10,16; 11,28; 1Kor4,15; 9,14.18.23; 2Kor8,18; 11,4; Gal2,2.S.14; 

Phil1,5.7.12.16.27; 2,22; 4,3.15; 11bess 2,4; vgl. Gal1,6 (heoov Eilayy.). Mit Gen. subiecti
vus (['roil} iteoil): Röm 1,1; 15,16; 2Kor 11,7; 11bess 2,2.8.9. Mit Gen. obiectivus: Röm 1,9 
(tot> uloß aötoil); 15,19 (wie auch im folgenden: 'roil XQwtoil); 1 Kor 9,12; 2 Kor 2,12; 9,13; 
10,14; Gal 1,7; Phil 1,27; 11bess 3,2; 2Kor 4,4 (tfl.; ~; toil XQwtoil). Vgl. noch w 
!'6ayy~L6v lW" (Röm 2,16; 16,25) und w 8'6ayyiM.ov fi!Albv (2 Kor 4,3; 11bess 1,5) in der 
Bedeutung: das von mir bzw. uns verkündete Evangelium; Gal 2,7 (w 8'6ayy~LOV tfj; 
dXQOP"otCa;, das Evangelium fflr die Unbescbnittenen (Metonymie: abstrac:tum pro concre
to}). 

m Absolut: Röm 1,15; 15,20; 1 Kor 1,17; 9,16.18; 2 Kor 10,16; Oal4,13. Mit Objektsakku
sativ: Röm 10,15 (dya&{l); Gal1,16(®r6v, d.b. Christus); Gal1,23 ('ritv:rrCauv); s. vorallem 
die figura etymologica to EilayyiM.ov EilayyU.Ctw&aL in 1Kor 15,1; 2Kor 11,7; Oal1,11.
Abweichend davon gebt es in 11bess 3,6 um den erfreulichen Bericht des Thnotbeus über 
:rrCott.e; und dycmYJ der Gemeinde. 
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believed in it«112. Wie· wir bereits sahen113, geht der Apostel sehr wohl davon 
aus, daß es in der Zeit zwischen Abraham und Christus noch weitere Erwählte 
gegeben hat (Röm 9,6ff.; 11,2ff.) und daß auch David wie Abraham als 
Gottloser im Glauben gerechtfertigt worden ist (Röm 4,1-8). Zudem betont 
Paulus auch ausdrücklich: Das Evangelium Christi ist von Gott durch die 
Propheten in den Heiligen Schriften vorher verheißen worden (ö XQOUE1)yye(
A.a'to ÖLCl 'tWv 3tQOcpTJ'tWv a'Ö'to'O l:v yQaq>at~ ay(aL~ Röm 1,2; vgl. 1 Kor 15,3f.: 
xa'ta 'tel~ yQacpa~). und die in Christus offenbarte ÖLxaLOO'Ö'vt} 'Ö'ro'O ist bereits 
von >Gesetz und Propheten<, d.h. von der Schrift als ganzer, zuvor bezeugt 
worden (IJ.<lQTUQO'U~ 'Öno 'to'O v6J.LOU xal 'tWv XQOcpTJ'tCöv Röm 3,21; s. auch 
die Schriftbeweise in Röm 3,31-4,25; 9,25ff.; 10,6ff. u. ö.). 

Dabei setzt Paulus keineswegs voraus, daß die Propheten das Evangelium, 
das sie ankündigten, selbst nicht verstanden oder die Erwählten es nicht ge
glaubt hätten. Sein christozentrisches Heilsverständnis läßt den Apostel viel
mehr zu einem ganz anderen Schluß kommen: Die Erwählten- d. i. der Same 
Abrahams - hatten es von Anfang an - d. h. von Abraham an - bereits mit 
Christus selbst zu tun, der als der »eine Same Abrahams« (Gal 3,16; vgl. 
V. 14.19) der einzige Segens- und Heilsmitder ist. Sehr zutreffend formuliert 
J. A. Bengel in seinem Gnomon: »Abraham wurde vor der Zeit des Evange
liums das Evangelium verkündet. Das Evangelium ist älter als das Gesetz« -
Abrahamo ante tempora evangeHi evangelizatum est. Evangelium lege anti
quius114. Im Modus der Verheißung empfing Abraham bereits das Evangelium 
selbst, was für Paulus deshalb wichtig ist, weil so das r:öayyO.wv in Gestalt der 
btayyeA.(a dem v6tw~ zeitlich vorgeordnet- und damit in seiner Autorität der 
Sinai-Tora übergeordnet ist. Denn was von Gott zuerst eingesetzt wurde, hat 
sachlich den Vorrang (s. Gal3,15-19; Röm 4,9-12). Indem Paulus nicht nur
wie in Röm 1,2-vom XQOmayyiUw&«L, sondern ausdrücklich vom XQOE\Jay
yeA.L~eo&aL spricht, hebt er auch auf der semantischen Ebene hervor, daß die 
Verheißung und die Kunde von deren ErfUllung, daß btayyeA.(a und r:öayyi
ALOV »als inhaltlich wesentlich identisch«115 zu verstehen sind116. 

112 H. D. BBTZ, aaO., 147; vgl. 0. Ku!JN, aaO., 203f. 
113 S.o. die Ausführungen m Oal3, 7. 
114 J. A. BENGEL, Gnomon Novi Testamenti, 470 (Hervorhebungen im Original). 
'" MitTH. ZAHN, aaO., 150. 
116 P. STlnu.MACHD siebt in seinen Erwägungen zum Problem von Gegenwart und Zukunft 

in der pauliniscben Eschatologie, ZThK 64 (1967), 423-450, hier 434, in der Verwendung der 
mit der Prlposition ~ gebildeten Komposita (Röm 1,2; 15,4; Oal 3,8) vor allem die 
Kontinuitlt zur geschichtlichen Vergangenheit betont: »Paulus trifft bereits im AT auf den 
Gott, der ihn vor Damukus zum Boten des Christus berufen bat. Anders formuliert: Gott ist 
als Vater Jesu Christi fflr Paulus schon im AT anwesend«. Mit ~L'Wboxe:Lv und 'IQOOQ(te;w 
in Röm 8,29; 11,2 weist Paulus allerdings wohl nicht nnr in die gescbicbtlicbe, sondern auch in 
die vorgeschichtliche Vergangenheit zurllck. - Aufgrund des angesprochenen Vorbebalts von 
H. SclwEa bestimmt dieser, aaO., 130, den Sinn der Wendung so, »daß du EvangeHum fflr 
die Völker mit jener Verheißung an Abraham[ ..• ] begonnen [I] habe«. Dagegen zu Recht 
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Mit seinem - durch Ö'tL recitativum eingeleiteten - Zitat nimmt Paulus die 
Grundverheißung von Gen 12,3 LXX auf117, die er durch die Kombination mit 
Gen 18,18 LXX in ihrer Aussage zuspitzt- und das wohl ganz bewußt118 (xat 
ivevAom~aOVTat iv aol :rcö.oaL al cpuA.at 'tij!; yfj!; Gen 12,3; xat tvevA.oyr]-&fJ
oavtaL tv a'Ö'tcp Havra -ra tfJvq 'tij!; yfj!; Gen 18,18). Das bei beiden Belegen 
angefügte Genitivattribut 'tij!; yfj!; läßt Paulus unberücksichtigt, da es für seine 
Argumentation eher störend wäre 119• Die Variante :rcavta 'ta Hvr) aus Gen 
18,18 (s. auch 22,18 und 26,4) bevorzugt er vor :rtö.oaL al cpuA.a( aus Gen 12,3 
(vgl. auch 28,14)120, weil damit auch im Schriftzitat wie in Gal3,8a dezidiert 
von den »Heiden« die Rede ist, die er bereits in der concessio Gal2,15 als die 
sprichwörtlichen dJ.L<IQ'tCOAot den gebürtigen Juden exklusiv gegenübergestellt 
hat (vgl. auch 1,16; 2,2.8.9; 3,8a.14; zur Bezeichnung von Heidenchristen 
2,12.14). Wie wir zu Gal2,15 sahen, greift Paulus damit den schon in der LXX 
voll ausgebildeten Sprachgebrauch auf, nach dem Hvr) (1:1~11) terminus techni
cus für die »sündigen Heiden« geworden ist121 • 

Daß Paulus in Gal3,8 nicht von der Grundverheißung Gen 12,3, sondern nur 
von Gen 18,18 ausgeht- wie verschiedendich vertreten wird122 - kann ausge
schlossen werden. Denn während sich die Änderung von cpuA.aC in Hvr) aus Gen 
18,18 als sehr sinnvoll erweist, wäre umgekehrt der Wechsel von tv airtcp zu tv 
aoC, also zur direkten Anrede, schwer zu begründen 123• Dabei gilt für Paulus in 
jedem Fall, daß die verschiedenen Verheißungen in Gen 12,1-3.7; 13,15; 
17,4-8; 18,18; 22,17f.; 24,7; 26,4 und 28,14 zusammenzusehen sind. 

Mit der LXX versteht Paulus tvevA.oyTJ-&fJoavtaL - wie dann auch eöA.oyoOv
'taL in V. 9- als passivum divinum, d. h. Subjekt des Segnens ist Gott selbst124• 
Das Futur bezieht der Apostel, wie aus 3,14.16.19 klar hervorgeht, auf die 

H. D. BBTZ, aaO., 143, Anm. 41: •But there is little room for a development of the gospel 
because no material difference seems to exist between Abraham's faith and the Christian 
faith.« 

117 So die meisten Exegeten; z.B. F.SII!fl'BRT, aaO., 175; E.D.BVRTON, aaO., 160; 
A. OBPKE, aaO., 104; H. ScHUER, aaO., 130; J. EcKERT, aaO., 76, Anm. 5; D.-A. KocH, Die 
Schrift als Zeuge des Evangeliums, 124.162f. 

11s Mit D.-A. KOCH, aaO., 163; unschlüssig A. OEPKE, aaO., 104. 
119 So auch E. D. BURTON, aaO., 160; D.-A. KOCH, aaO., 124. 
120 Unklar bleibt, wieso fflr A.OBPKE, aaO., 104, als Grundtext von Oal3,8 auch die 

gleichlautende Jakobsverhei8ung(!) aus Gen 28,14 in Betracht kommt. 
121 Vgl. zumGanzen K.H. RENGSTORP, Art. ~I'CIQ'tw~xd., ThWNTI, 328-330; G.BER

TRAMIK. L. ScHMIDT, Art.~ X'tA, ThWNTII, 362-370, hier 362-366.367f.; N. WALTER, 
Art.l&v~, EWNTI, 925-927. 

122 So H. Ll!rrzMANN, aaO., 19; F. MussNER, aaO., 220; E. P. SANDERS, Paul, the Law, and 
the Jewish People, 21. 

123 Mit D.-A. KOCH, aaO., 163, Anm. 9. 
124 Wllhrend die Niphai-Form ~:r,~; im hebrlisc:hen Text (vgl. neben Gen 12,3 auch 18,18; 

28,14) heute überwiegend wie das Hitpael in Gen 22,18; 26,4 reflexiv (•in dir sollen sich 
segnen«) oder rezeptiv (•in dir sollen Segen finden«) interpretiert wird (s. C. WI!S'l'ERMANN, 
Genesis 12-36, BK Ifl, 175f.), verstehen G. v. RAD, Das erste Buch Mose, ATD2, 3. Aufl., 
Göttingen 1953, 132.133f. und W. ZIMMERU, 1. Mose 12-25. Abraham, 21, Anm. 4, die letzte 
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Erfüllung der Verheißung in Christus. Von der folgenden conclusio in V. 9 her 
wird deutlich, daß Paulus bei der von ihm zitierten abschließenden Segenszusa
ge für die Völker (Gen 12,3) zugleich an die Abraham selbst betreffende 
Segensverheißung (Gen 12,2: eilAoy(Jooo ae .. . ) denkt. Er hat also bei seinem 
Schriftbeweis in Gal3,8 den Abschnitt Gen 12,1-3 insgesamt im Blick, führt 
aber nur die für seine Argumentation entscheidende Passage an. 

Wie schon beim Verständnis von Gen 15,6 weicht Paulus auch bei der 
Interpretation der präpositionalen Wendung tv oo( in Gen 12,3 - parallel tv 
a'Ö'tip in Gen 18,18- grundsätzlich von der im frühen Judentum vertretenen 
Auffassung ab. So erklärt schon Sir 44,19-21 die Segnung der Völker mit dem 
Hinweis, daß Abraham das Gesetz des Höchsten hielt und in der Versuchung 
treu erfunden wurde ( ö~ ouvE't'fJQfiOEV v6JWV 'Ö'Iji(O'tau . . . xal tv :rtELQCWj.Llp 
e'ÖQt&rJ :rtLO't6~· ötc~noii'to ... ) . Im Anschluß an Gen 22,16-18 wird auch in Jub 
18,15f. und 24,11 hervorgehoben, daß der Segen für die Völker der Erde 
im Hören Abrahams auf Gottes Wort und im Bewahren seiner Weisung, sei
ner Gebote und Gesetze gründet. Entsprechend versteht der Targum Onqe
los125 das 'll(:jl/t'i oo( als »um deinetwillen«, d. h. »um deiner Verdienste willen«: 
at:nK n•:s7,T ;:::~ 1;'1:::ll:::l,:::ln'1126• Daß Paulus tv oo( kaum im Sinne von »um 
deiner Verdienste willen« (das entspräche dem xa'ta öcpe0..'1')1'Q in Röm 4,4) 
oder »auf Grund deines Gesetzesgehorsams« (das hieße: »deiner lqya v6-
twU«) interpretieren kann, erhellt schon aus seinem ersten Argumenta
tionsgang (Gal3,6f.), mit letzter Klarheit aber aus den folgenden Ausführun
gen 3,9-18 und mit gleicher Eindeutigkeit aus seinem Abraham-Midrasch in 
Röm 3,31-4,25. 

Nun will H. Schlier bei der paulinischen Interpretation des 'l:jl/t'i oo( zumin
dest eine formale Nähe zum rabbinischen Verständnis erkennen. Er paraphra
siert die Wendung: »in dir dem Glaubenden und Gesegneten, der durch seinen 
Glauben und Segen jenen Bund Gottes auf Erden ermöglichte.«127 Doch hebt 
Paulus in Gal 3,6ff. keineswegs darauf ab, daß der Glaube Abrahams die 
verdienstvolle menschliche Voraussetzung für die Segnung der Heiden sei 128 -

was H. Schlier wenig später auch selbst einräumt129 -, noch versteht er die 
Segensverheißung überhaupt als eine konditionierte; darauf liefe es nämlich 
hinaus, wenn Abraham den »Bund Gottes« allererst »ermöglichen« müßte. 

Aussage der sich steigemden Gottesrede in Gen 12,1-3 wieder wie die LXX (vgl. auch Sir 
44,21; Acta 3,25) passivisch: »In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde«. 

125 S. auch Tg. Neofiti 1 und 1Frag Gen 12,3: '1111"::1, »um deines Verdienstes willenc, 
wllhrendTPsJ1:1 bietet (vgl. aberTPsJ Gen 18,18b: :t•n1:::JT:I). 

126 Vgl. des weiteren BILL. m, S39f. 
121 H. ScHuu, aaO., 130. 
128 Dadurch käme man wieder in die Nllhe der jüdischen Interpretation von Gen 1S,6 auf 

dem Hintergrund von Gen 22,1-19, speziell V.16. Der Unterschied beschrllnkte sich ledig
lich auf die Nuancierung der Glaubensbestimmung. 

129 S. H. SCHuu, aaO., 131. 
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Beide Gedanken liegen Paulus ebenso fern wie dem jahwistischen Grundtext 
Gen 12,1-3, so daß sich der Ansatz bei dem 17'1:::1 des Targum als wenig 
hilfreich erweist. 

F. Mußner interpretiert die zur Diskussion stehende Wendung mit Hilfe der 
semitischen Idee der »korporativen Persönlichkeit«130: »Abraham ist als Trä
ger der Segensverheißung mehr als nur >Individuum<; >in< ihm ist gewisserma
ßen seine Nachkommenschaft schon anwesend und wird mitgesegnet. Für 
semitisches Denken ist der Stammvater gleichsam eine Kollektivperson.cc131 

Paulus argumentiert jedoch in unserem Zusammenhang nicht in Analogie zur 
Adam-Christus-Typologie von Röm 5,12-21 {vgl. 1 Kor 15,21f.45-49)132-
was in Hinsicht auf die Einbeziehung der Heiden, d. h. auf die Spiritualisierung 
der Abrahamskindschaft als des Seins »in Abraham«, auch leicht zu einer 
petitio principii führen würde. 

Wie der Apostel selbst das Präpositionalgefüge iv oo( in Gen 12,3 verstan
den wissen will, läßt sich aus dem unmittelbaren Kontext (Ga13,6-4,7) durch
aus eindeutig bestimmen. In Gen 12,1-3 wird zunächst Abraham selbst als 
Segensempfilnger beschrieben: xal dJA.ovftoro oe V. 2. Diese explizite Erwäh
nung des auf Abraham selber bezogenen Segens wird in dem Gen 12,1-3 
strukturell verwandten Verheißungstext Gen 22,17f. noch einmal aufgegriffen: 
dJ)..oy(jyv dJA.ovftoro oe (V.17 LXX {übereinstimmend mit MT}). Daß Paulus 
gerade an diesem Verständnis Abrahams als des Segensempflingers liegt, geht 
aus der Formulierung der sich unmittelbar anschließenden conclusio in Gal3,9 
mit wünschenswerter Klarheit hervor. Hinzu kommt, daß Paulus bei seiner 
Argumentation in 3,6 gerade mit dem Text einsetzt, der für ihn die Erfüllung 
der Segensverheißung beschreibt: Gen 15,6. Im Glauben empfing Abraham 
von Gott das Heil, nämlich die Gerechtigkeit, und erhielt damit den verheiße
nen Segen (s. Gal 3,6.8.11.21.22.24). Entsprechend entfaltet Paulus auch sei
nen Schriftbeweis in Röm 3,31-4,25 von Gen 15,6 her und hebt in 4,13f.16 
hervor, daß die Erfüllung der Verheißung insgesamt Abraham 6~a 6~xaw
O'Ö'YTJS nUJ'teros zuteil geworden ist ( 4, 16). So bedeutet das Gesegnetwerden der 
Heiden »in Abraham« zunächst, daß sie als Glaubende mit Abraham gesegnet 
werden {ci>ote ot b.nUJ'teros dl)..oyot:lvta~ cnlv't«i> n~c:p 'A~Q«Ctf.L Gal3,9) und 
daß sie wie Abraham (:~C~'A~Q«Ctf.L 3,6) die Rechtfertigung im Glauben als 
Segen empfangen 133. 

Die Zugehörigkeit der Heiden zu den vtol 'A~Q«Ctf.L gründet für Paulus dabei 
in der Vorherbestimmung Gottes und seiner Vorausverkündigung des Evange-

130 F. MussNBR, aaO., 222; s. ebd. zur einschlägigen Literatur. 
131 Ebd.; im Anschluß auch U. BoRSB, aaO., 127: »[die Völker,] die >in< ihm vielleicht 

schon keimhalt anwesend mitgedacht sind«. 
132 Dagegen kritisch auch H. D. BBTZ, aaO., 143, Anm. 41. 
133 Von V. 9 her wird tv ao( auch von A. OBPKB, aaO., 104; erklärt; vgl. J. EcKJ!llT, aaO., 

76, Anm. S; F. F. BRuCB, aa0.,1S7. 
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liums (Gal3,8) in Form der Verheißung an Abraham (Gen 12,3; 18,18; 22,18; 
vgl. 26,4; 28,14). Die Heiden kommen also nicht erst sekundär in den Blick und 
werden nicht erst nachträglich in den Segen Abrahams einbezogen, sondern sie 
werden von Gott - wie die Schrift bezeugt und festhält -von vornherein dazu 
ausersehen, oiJv 'APQaaJ.I. und "aficlJ~ 'APQaaJ.I. Empfänger des Segens zu 
werden. 

Nun gibt es für Paulus bei der Segenszusage von Gen 12,3 noch einen 
weiteren Aspekt, auf den er dann in Gal3,14.16 und 19 nachdrücklich hinwei
sen wird. Die Verheißung des Gesegnetwerdens der Heiden »in Abraham« (tv 
oo( Gen 12,3; tv ail'tcp 18,18) sieht Paulus nämlich in den späteren Wiederho
lungenund Variationen (Gen 18,18; 22,17f.; 26,4; 28,14; vgl. Sir 44,21) präzi
siert und erläutert. Während Abraham selbst in Gen 12,3 und 22,17 jeweils als 
Segensemflinger beschrieben wird, erscheint das on!QJJ.a 'APQaaJ.I. ab Gen 
22,18 ausdrücklich als der Segensmittler: xat tve\IAoyr)'Ö'floavtaL tv 'tcp on!QJ.~.Q
't( oou navta 'ta l'ÖvrJ 'tfj!; yl'j!; 22,18- nirgends hingegen explizit(!) als Segens
empflinger. 

Diese Aussagen über die Verwirklichung der Segensverheißung durch das 
a1tEQJ.I.a 'APQaaJ.I. bezieht Paulus nun konsequent auf Christus, indem er on!Q
J.I.a in diesem Zusammenhang nicht wie in Gal 3,29; Röm 4,13.16.18; 9,7f. 
kollektiv, sondern individuell versteht: o'Ö Aeyi!L, xat 'tOL!; 01tBQJ.I.aOLV, cb!; htt 
nollQ)v, Qll' cb!; ecp' tv6!;' xat 'tcp 01tEQJJ.a't( OO'U, Ö!; tmLV XQLO'tO!; Gal3,16; 
Ö.XQL!; o-6 äittJ 'tO 01tBQJ.I.a ci) ht{Jyyd'taL 3,19. Unter diesem Gesichtspunkt ist 
das tv ao( von Gen 12,3 im Anschluß an Gen 22,18 als tv 'tcp 01tEQJJ.a't( aou 
auszulegen- was für Paulus mit tv XQtO'tcp 'lt)ooil gleichbedeutend ist: tva l!l!; 
'ta l'Övr} oft I!'ÖM>y(a 'toil'APQaaJ.I. y!v'r)'tat tv XQLO'tcp 'lt)ooil Gal3,14. 

Mit V. 9 wird nun die Schlußfolgerung aus These und Schriftbeweis in V. 8 
gezogen 134, wie schon in V. 7 die conclusio aus der elliptischen These und dem 
Schriftzitat (Gen 15,6) von V. 6 formuliert worden ist. Die Konjunktion 
t'bate135 führt hier einen syntaktisch selbständigen Satz ein und bezeichnet die 
wirkliche, tatsächliche Folge136: »daher«, »also«, »folglich«. 

Ol ix n(O'ti!W!; meint wie in 3,7 (vgl. Röm 3,26; 4,16) diejenigen, die aus
schließlich auf der Grundlage des Glaubens an Christus ihr Heil suchen (Gal 
3,8.11; vgl. 2,16f.; 3,2.5.14.22.24). Denn da mit dem abstrakten Begriff der 
substantivierten präpositionalen Wendung (ol h 'tLVO!;) die Sache angegeben 
wird, die für die betreffenden Menschen charakteristisch und normativ ist137, 

wird die n(O'tL!; 'It)ooiJ XQLO'toiJ (vgl. 2,16.20; 3,22ff.) als die Größe verstan
den, auf die die Angesprochenen ihre Existenz vor Gott gründen und in der sie 

134 Nachdrücklich auch F. StBPPBllT, aaO., 177. 
135 Mit folgendem Indikativ, vgl. BOR§ 391, 2.3; BAuBRIALAND, Art. ibatl!, 179S. 
136 Mit F. SlBPPI!RT, aaO., 177. 
137 Mit M. ZEI.WICI:, Oraecitas Biblica, §134. 
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selbst die Basis ihres Gottesverhältnisses erkennen. Das Subjekt des Satzes 
steht an hervorgehobener Stelle und trägt- wie in V. 7-den Ton 138• Auch ohne 
Aufnahme des dort (V. 7) nachdrücklich gesetzten Demonstrativpronomens 
O'li'tot hat die Aussage in V. 9 wiederum exklusiven Sinn 139: »sie, die an Christus 
Glaubenden, und nur sie ... «, »gerade diese- und keine anderen ... « Bestätigt 
wird die Exklusivität der Bestimmungen von V. 7 und V. 9 durch die Verse 
10-12, die die Antithese zu den vorhergehenden Aussagen formulieren 140• 

Mit e'ÖAoyoOvtat wird das gegenwärtige 141 Gesegnetwerden durch Gott 142 in 
Christus bezeichnet - wie aus V. 14 eindeutig hervorgeht. Konkret sind mit 
dem Segen die Rechtfertigung im Glauben (3,6.8.11 u.ö.) und der Empfang 
des Geistes (3,14; vgl. 3,2.5; 4,6) beim Gläubigwerden (s. 2,16{lxtate-6aaJ.&EV, 
tva ötxatOJÖö'>J.&EV); 3,2{meiiJ.W tMPE'te)) angesprochen. »Zukünftige Segnun
gen« werden dabei- gegen G. S. Duncan143 - nicht thematisiert, denn die 
eschatologische Spannung spielt in der konkreten galatischen Kontroverse 
keine Rolle. Allerdings versteht Paulus die Rechtfertigung selber als ein escha
tologisch relevantes Geschehen und die Gabe des Geistes entsprechend als 
Unterpfand der zukünftigen Erlösung des Leibes (vgl. 2 Kor 1,22; 5,5; Röm 
8,23). 

Nach F. Mußner wäre in V. 9 statt e'ÖAoyoiiv'tat eigentlich die Bezeichnung 
als »Söhne Abrahams« zu erwarten 144, was aber einer reinen Wiederholung der 
bereits in V. 7 formulierten Aussage gleichkäme- und zwar ohne jeden Gedan
kenfortschritt. E. D. Burton wiederum hielte die Erwähnung der Rechtferti
gung für angemessener und kann sich die Formulierung des > Gesegnetwerdens 
mit Abraham< nur als Aufnahme gegnerischer Diktion erklären 145• Hingegen 
ist die Verwendung des Segensmotivs vom Argumentationsgefälle her durch
aus sinnvoll- wenn nicht sogar notwendig, so daß nichts gegen eine paulinische 
Einführung des Begriffs spricht. Daß die Gerechtigkeit -wie schon bei Abra
ham - allein im Glauben zugeeignet wird und deshalb nur die an Christus 
Glaubenden Söhne Abrahams sind, das hat Paulus ja bereits in V. 6f. aus Gen 
15,6 gefolgert. Während er die exklusive Zuordnung von Rechtfertigung und 
Glauben mit der conclusio in V. 7 als erwiesen ansehen kann, bleibt in Hinsicht 
auf die galatische Situation noch zu klären, inwiefern auch die gläubigen 

138 So auch E. D. BURTON, aaO., 162; F. SIEFFI!RT, aaO., 177. 
139 MitTH. ZAHN, aaO., 151. 
140 Vgl. H. RÄISÄNEN, aaO., 94, Anm. 1. 
141 Mit F. MussNER, aaO., 223. Es handelt sich keinesfalls um ein historisches Prllscns, wie 

E. D. BuRroN, aaO., 162, erwägt. 
142 Wieder passivum divinum; vgl. in V. 8 das Nebeneinander von öucaLOt ta HvfJ 6 ite6!; 

und tvBUAoyTJ-&iJaavtaL ••• ta HVYJ. 
143 G. S. DUNCAN, aaO., 91: »But the reference includcs also thosc future blcssings which 

will bc theirs in the new age after the judgment.« 
144 F. MussNER, aaO., 222. 
145 E. D. BURTON, aaO., 162: Der Ersatz durch die Segensformulierung »ia doubtlcss[l] due 

to the fact that he is still using the language of his opponentll«. 
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Heiden - die ja Beschneidung und konsequente Taraobservanz nicht auf sich 
nehmen- zu den utol. 'Aj3QOclf.t gerechnet werden können. Auf der Grundlage 
der Segensverheißung an die Völker in Gen 12,3/18,18 weist Paulus nun nach, 
daß Gott von Anfang an die Heiden in gleicher Weise dazu ausersehen hat, wie 
Abraham und mit Abraham im Glauben gerechtfertigt zu werden, d. h. an dem 
ihm verheißenen Segen teilzuhaben. 

In der zweiten conclusio (V. 9) greift Paulus also mit euA.oyoüvtm genau den 
Begriff auf, der ihm von seinem Schriftbeleg her vorgegeben ist. Daß auch die 
Völker ( at <puA.a(), d. h. die Heiden (Ta tövrj), mit Abraham von Gott gesegnet 
werden sollen, ist in Anbetracht von Gen 12,3; 18,18; 22,18; 26,4 und 28,14 
schlechthin unbestreitbar. Somit gehören nach dem Zeugnis der Schrift auch 
die an Christus glaubenden Heiden, die wie Abraham den verheißenen Segen
in Gestalt von Rechtfertigung und Gabe des Geistes - empfangen haben, zu 
den utol. 'Aj3Qaclf.t, von denen in der ersten conclusio (V. 7) die Rede gewesen 
ist. Während mit V. 7 festgehalten ist, daß nur ot ex 1tLO'tt:W\; zum Samen 
Abrahams (vgl. 3,29) gerechnet werden, ist das Ergebnis von V. 9, daß zu 
diesen ot ex 1tLO'tt:W\; uneingeschränkt auch die Heidenchristen zu zählen sind. 

Die Argumentation des Paulus in Gal 3,6-9 läuft also nicht darauf hinaus, 
daß die Wendung ot ex 1tLO'tt:W\; in V. 9 sich ausschließlich auf die t6vrj von V. 8 
bezieht und somit die Segensempfänger auf die Gruppe der »Heiden« reduziert 
sind. Eine solche exklusive Identifikation wird allerdings bei F. Mußner vor
ausgesetzt, wenn er schreibt: »Die >Glaubensmenschen< sind jene> Völker<, die 
>mit< dem gläubigen Abraham gesegnet werden.« 146 Ähnlich wird V. 9 auch 
von D. Lührmann interpretiert: »>Die aus Glauben< sind >die Heiden< [ ... ] 
bzw. umgekehrt: Die Segensverheißung gilt den Heiden, also allen (Juden- wie 
Heidenchristen), die aus Glauben sind.«147 

Indessen geht es Paulus in Gal 3,8 und 9 gar nicht um die Frage, ob Juden
christen- wie Paulus, Petrus und die anderen, die in den Wir-Aussagen von Gal 
2,15-17 zusammengeschlossen sind -zum Samen Abrahams gerechnet wer
den dürfen. In diesem Punkt besteht zwischen Paulus und seinen Gegnern 
durchaus Konsens, so daß sich die ausdrückliche Erwähnung der Juden hier 
erübrigt. Kontrovers ist nicht die Frage, ob die Judenchristen Söhne Abrahams 
sind, sondern lediglich, wodurch und ob sie allein es sind- ersteres wird in 3,6f. 
und in 3,10-14 geklärt, letzteres eben in den Versen 8 und 9. Paulus hebt in Gal 
3,8f. folglich auch nicht darauf ab, daß die Judenchristen sich allererst als 
»Heiden« erkennen müßten, um Anspruch auf den in Gen 12,1-3 u.ö. verhei
ßenen Segen zu haben, so daß auch die 'louöatoL nur als ~ am Segen 
Abrahams teilhätten. Dieser Gedanke ist- wohl von Gal 2,15ff. bzw. Röm 
1,18-3,20 her- eingetragen. Mit seinen Gegnern setzt Paulus als selbstver-

146 F. MussNER, aaO., 222. 
147 D. LOHRMANN, aaO., !55 (Klammerausdruck im Original). 
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ständlich voraus, daß die Segenszusagen an Abraham implizit auch seinem 
Samen, d.h. seinen Nachkommen, gelten. Im Gegensatz zu ihnen ist er aller
dings der Überzeugung,.daß die Heidenchristen durch ihre Zugehörigkeit zu 
Christus und laut der Segensverheißung für die Völker ebenfalls zu diesem 
>Samen Abrahams< zu rechnen sind- d öe 'ÖJ.Let~ XQtatO'O, Ö.Qa tO'O 'Aj3QacXJ.L 
O:I:EQJ.I.O eatt, xat' e:~:ayye'A.(av XAfJQOV6J.LOL (Gal3,29). 

Während Paulus in Gal3,6-9 die Einbeziehung der Heiden in den Kreis der 
Segensempfänger positiv begründet, hat er in Gal 2,15-17 gerade umgekehrt 
argumentiert, insofern er dort die Gleichstellung von Juden und Heiden von 
der Sündenverfallenheil beider abgeleitet hat (vgl. auch Röm 1,18-3,20). In 
Röm 4 wird Paulus dann - auf der Grundlage des Bekenntnisses zu dem Gott 
Abrahams, der die Gottlosen rechtfertigt- die Gedanken von Gal2,15 -17 mit 
denen von Gal3,6-14 verbinden und die Frage der Abrahamskindschaft von 
Juden- und Heidenchristen in den Versen llf.16.17a (vgl. Röm 1,16) nach 
beiden Seiten hin ausgewogen entfalten. In Hinsicht auf die theologischen 
Voraussetzungen besteht zwischen den Ausführungen in Gal 2,15-3,14 und 
denen in Röm 4 jedoch kein Unterschied. 

So ist also das Ergebnis des ersten Argumentationsgangs Gal3,6-9, daß nach 
dem Zeugnis der Schrift lediglich die an Christus Glaubenden als Söhne Abra
hams gerechnet werden (V. 7) und daß zu diesen aus dem Glauben Lebenden, 
die mit dem glaubenden Abraham gesegnet werden, nach Gottes Vorsehung 
und Verheißung auch die Heidenchristen gehören (V. 8f.). Entsprechend sind 
auch die galatischen Christen xaihh~ 'Aj3QacXJ.L auf der Grundlage des Glaubens 
gerechtfertigt worden und haben so ailv tip :tLO'tip 'Aj3QaaJ.L148 den verheißenen 
Segen in Gestalt des göttlichen Pneumas (3,2.5.14; 4,6) empfangen. Damit 
können sich die Heidenchristen in den galatischen Gemeinden sowohl hinsicht
lich der exklusiven Zuordnung der Rechtfertigung zum Glauben als auch im 
Hinblick auf die ausschließliche Verbindung des göttlichen Segens mit dem 
Glauben an Christus zu Recht auf Abraham berufen - was Paulus durch die 
wirkungsvolle inclusio149 auch formal nachdrücklich hervorhebt. 

148 Auf dem Hintergrund des paulinischen Verstllndnisses von Gen 15,6 in Gal 3,6 und in 
Röm 4,3ff. bedeutet 6 :n:Lato~ 'APQaal' hier unzweifelhaft »der glaubende, der gläubige 
Abraham«; so auch E.D.BURTON, aaO., 162; F.F.BRUCE, aaO., 157; u.a. Zur Bedeutung 
»treu, zuverlässig« s. 2Makk 1,2 ('APQaa14 xat 'loaax xat 'Iaxcbp 'ttbv oov).cov a'Ö'toil 'ttbv 
:n:~.attöv), 1 Makk 2,52 ('APQOOI' oöxt tv :n:eLQaOf.Uil eflQHTJ :n:~.at6~ ... ) und Sir 44,20 (xat tv 
:n:eLQaof.Uil eflQHTJ :n:~.at6~); gegen BAuERIALAND, Art. :n:Lat6~, 1336f., die diese Belege unter 
der Bedeutung »Vertrauend, glllubig« einordnen. 

149 V. 6: xaikh~ 'APQOOJ4, bdatl!'lloev ... -V. 9: ... <ri7Y 't(j) :n:~.at(j) 'APQaa14. 
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2. Ga/3,10-12 

Als nächster Unterabschnitt von Gal 3,6-14 lassen sich die Verse 10-12 
abtrennen. Sie sind antithetisch zu den Versen 6-9 formuliert 150 und bieten ein 
argurnenturne contrario, d. h. einen Beweis aus der Unmöglichkeit des Gegen
teils151. V.13 ist dementsprechend von den Versen 10-12 abzuteilen152 und
wie es auch an der syntaktischen Hypotaxe von V. 14 (zwei tva-Sätze) unter 
den Hauptsatz von V. 13a zu erkennen ist - mit V. 14 zusammenzunehmen. 
Daß sich V. 13a begrifflich auf V. 10a zurückbezieht153 und das Zitat aus Dtn 
21,23 (Gal3,13b) in Anlehnung an Dtn 27,26 (Gal3,10b) modifiziert wird, gilt 
es gleichwohl festzuhalten. Allerdings werden in dem letzten Argumenta
tionsgang, V. 13 und 14, sowohl die positiven Aussagen von V. 6-9 als auch die 
negativen von V. 10-12 abschließend noch einmal aufgenommen. 

In der Struktur weichen die drei Verse 10-12 von den vorhergehenden 
Versen 6-9 insofern ab, als sie jeweils in der ersten Hälfte eine Behauptung 
bieten, auf die dann in der zweiten Hälfte ein Schriftzitat - und zwar in V. 11 
und 12 als eigenständiges Argument154 - folgt. Die Argumentationsschritte 
sind hier also nicht drei-, sondern zweiteilig durchgeführt. 

Während in den exklusiv formulierten conclusiones von V. 7 und 9 aus
schließlich von denjenigen gesprochen wird, die ex n(atews ihr Heil suchen, 
kommen in V. 10 nun antithetisch diejenigen in den Blick, die M; !Qywv v6twU 
nach der Rechtfertigung trachten. Schon in 2,16- wie dann auch in 2,19-21 
und 3,2.5 - ist die Argumentation des Paulus durch den Dual n(atLs/V61Ws 
resp. ~QYa v6twU und die Thematik der Rechtfertigung bzw. des Geistemp
fangs geprägt. Während der Abschnitt V. 6-9 ausschließlich durch das Stich
wort n(atLS bestimmt ist, steht in den Versen 10-12 jeweils (V.10 2x) der 
Begriff v61WS im Zentrum der Aussagen. Da in V. 8 und 9 der Begriff des 
Segens bzw. des Segnens neu eingeführt worden ist, ergibt sich für V. 10 
konsequenterweise die Aufnahme des Antonyms Fluch (xa'taQa). Dabei han
delt V. 10 - mit seiner rein formal gesehen positiven Formulierung - von dem 
zwangsläufigen Zusammenhang zwischen dem Fluch und der Toraobservanz, 
womit implizit die Verbindung von Gesetz und Segen ausgeschlossen ist. 

Die Verse 11 und 12 heben sich binsichtlich der Struktur von V. 10 ab. Sie 
sind parallel konstruiert: In beiden Versen folgt auf die negativ formulierte 
Behauptung eine positiv formulierte Antithese in Gestalt eines Schriftzitats. So 

150 So auch D.-A. KOCH, Die Schrift als Zeuge des Evangeliums, 'Illbingen 1986, 265, 
Anm.l; J. BI!CDII, aaO., 36; u.a. 

151 Mit F. SIEPPERT, aaO., 177; E. D. BuRTON, aaO., 163; A. OEPxE, aaO., lOS. 
152 Gegen D.-A. KOCH, aaO. 
153 So als BegrUndung für die Zäsur nach V. 13 D .-A. KOCH, ebd. 
154 Mit D.-A. KOCH, aaO., 264f. In V. 10 dient das Schriftzitat, das formal gesehen eben

falls positiv formuliert ist und die gleichen Stichworte (Gesetz und Fluch) enthAlt, lediglich als 
Beweis für die SchriftgemUheit der paulinischen Aussage. 
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wird in V. 11 festgehalten, daß die Rechtfertigung nicht dem Gesetz zuzuordnen 
ist, sondern vielmehr dem GltJuben, und in V.12, daß das Gesetz nicht dem 
GltJuben zuzuordnen ist, sondern vielmehr dem Tun. Damit sind auf kunstvolle 
Weise in den Versen 6-9 und 10-12 alle möglichen Relationen zwischen dem 
Dual Gesetz/Glaube und den Gegensatzpaaren Segen und Fluch, Glaube und 
Thn, Rechtfertigung und Nichtrechtfertigung definiert. Bei Berücksichtigung 
dieser Strukturmerkmale erweist sich die Gedankenführung in den Versen 
10-12 als stringent und konsistent - und keineswegs als »recht sprunghaft« 155• 

Da die Verse 10-12 in Antithese zum vorhergehenden Zusammenhang stehen, 
ist die Partikel yaQ in V. 10a nicht als begründend, sondern als anknüpfend 
bzw. fortführend zu bestimmen156 - in der Bedeutung »allerdings«, »freilich«, 
»aber« 157• Die Allgemeingültigkeit der Aussage von V. 10a wird durch die 
Verwendung des Relativpronomens öooL in der Bedeutung »alle welche« ( = 
:n:avtE~ öooL)158 - statt des Artikels wie in V. 7 und 9- nachdrücklich unterstri
chen 159• Als ÖOOL t~ lgyoov VOJA.O'U do(v werden diejenigen bezeichnet, die das 
Heil auf der Grundlage der Taraobservanz zu gewinnen suchen, die »durchs 
Gesetz gerechtfertigt werden wollen« (vgl. 5,4: ottwe~ tv VOI'Q> ÖLXaLot:la&e 
{Präs. de conatul). So wird also mit fgya VOf.LOV- wie in 3,7.9 (vgl. Röm 3,26; 
4,16) mit :n:(<TtL~ - wiederum die Größe angegeben, auf die die Betreffenden 
ihre Existenz vor Gott gründen und in der sie selbst die Basis ihres Gottesver
hllltnisses erkennen 160. 

Wie wir bereits zu Gal 2,16 sahen, ist der Ausdruck fgya VOJWU bei Paulus 
als neutrale Bezeichnung für die umfassende Taraobservanz zu verstehen. Die 
Charakterisierung als ol t~ fgyoov VOJWU enthält also keinerlei Hinweis darauf, 
daß »sich diese Existenz nach ihrem Selbstverständnis aus der Quantität ihrer 
einzelnen Gesetzestaten [konstitutiert]«161 , noch ist in diesem Zusammenbang 
abschwächend von einer Iegalistischen Mißinterpretation des Gesetzesgebor
sams, d.b.lediglicb von >Gesetzlichkeit<, die Rede162, 

m Gegen F. MuSSNER, aaO., 223; u.a. vgl. auch H.-J. Scaous, Paulus. DieTheologie des 
Apostels im Lichte der jüdischen Religionsgeschichte, Tübingen 1959, 183f. 

156 Gegen F. SIEPFERT, aaO., 177, der V.10a als Begründung speziell von V. 9 versteht; 
A. OEPXE, aaO., 104; H. ScHLIER, aaO., 131; F. MusSNER, aaO., 211; U. BoRSE, aaO., 127; 
u.a. 

157 s. BAUERIALAND, Art. y6Q, 304f.; vgl. J.BECICElt, aao., 33: •Alle jedoch ... «; 
H. D. Betz, aaO., 144, Anm. 50, der alternativ noch das folgemde •also«, •doch« vorschlägt. 

158 Vgl. BAuER! ALAND, Art. OOo!;, 1187. 
159 In V. 7 wurde hingegen durch die Setzung des Demonstrativpronomens IWtoL die 

Ex/clusivit/Jl der Bestimmung hervorgehoben. 
160 Vgl. zu der Wendung ol ~ ... M. ZERWJCit, Graecitas Biblica, § 134. 
161 H. HOBNER, Das Gesetz bei Paulus, 19; vgl. ebd.: ••Die aus Gesetzeswerken< sind 

demgegenüber jene, die ihre Existenz in der Erfüllung der geforderten Summe von zu 
addierenden Gesetzestaten verstehen [ ... ]. Ihre Existenz ist >aUS< (ix) Quantität.« 

162 Gegen E. D. BURTON, aaO., 163f.: •Men whose standing and character proceed from 
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Angesprochen sind in Gal 3,10 sowohl die Juden, die nicht an Christus 
glauben, als auch diejenigen Judenchristen, die -wie die galatischen Gegner
die Taraobservanz abermals als verbindlich )aufrichten< wollen (vgl. 2,18a), 
damit von Christus abkommen und aus der Gnade fallen (5,4), so daß sie vom 
Gesetz wieder als die 1CaQa~a'taL, die sie ohne Christus zwangsläufig sind, 
behaftet werden müssen (2,18; vgl. Röm 4,15). Insofern drohen auch die 
galatischen Heidenchristen mit ihrer Bereitschaft zur Beschneidung, d.h. zur 
Übernahme derToraobservanz (1,6; 4,21; 5,2-4), zu solchen zu werden, die t~ 
~Q'Y<.O'V v6twu sind und somit wieder unter den Fluch des Gesetzes geraten 163• 

Daß die übrigen Heiden, die die Gesetzesobservanz nicht auf sich nehmen, 
sich ebenfalls 'Ö1eo v6J.LOV, d.h. unter der Gewalt und Anklage des Gesetzes, 
befinden (Ga13,23; 4,4.5.21; 5,18; Röm 6,14.15), steht für Paulus wie für die 
anderen Juden außer Frage, wird aber in Gal3,10 nicht eigens hervorgehoben. 
Hier geht es dem Apostel vielmehr um die ungeheuerliche Erkenntnis, daß 
eben dieser Fluch, den das Gesetz über alle~ t&vli>v iiJ.UXQ"tooA.oC (vgl. 2,15) 
ausspricht, in gleicher Weise und ohne Ausnahme auch diejenigen trifft, die ~ 
~QY<.O'V v6J.I.O" ihr Heil suchen 164. 

Wie bei den Ausführungen über die e'ÖA.oy(a in V. 8 und 9, so ist auch bei der 
antithetischen Aussage über die xa'tc1Qa in V. 10 Gott selbst als handelndes 
Subjekt vorausgesetzt. 'Ö1Co xa'taQav elvaL bedeutet, unter der Gewalt165 und 
in der Sphäre des Fluches zu stehen, den Gott in seinem Gesetz über alle Sünde 
- d.h. über alle Menschen, die 'Ö1eo iif,UlQ"t(av sind (Gal 3,22; Röm 3,9)
ausspricht. Der Gedanke, daß der »Fluch des Gesetzes« (fJ xa'tc1Qa 'toO v6twu 
V.13) als solcher nicht der Fluch Gottes sein könne166, ist dem paulinischen 
Denken so fremd wie dem alttestamentlichen und jüdischen und hat weder an 
diesem noch an irgendeinem anderen Text des Apostels einen Anhalt 167• Denn 

(ix) works of legalistic obedience to statutes.« Vgl. auch R. BRING, Christus und das Gesetz. 
Die Bedeutung des Gesetzes des Alten Testamentes nach Paulus und sein Glauben an 
Christus, Leiden 1969, 73ff.96ff. 

163 Ähnlich F. Smm!RT, aaO., 178; H. D. BBTZ, aaO., 144; J. BECDR, aaO., 36. 
164 Im Gegensatz zu Röm 1,18-3,20 spricht Gal3,10 explizit(!) nur von dem Verfluchtsein 

derer, die die Taraobservanz auf sich nehmen (gegen die nicht differenzierende Darstellung 
bei F. Mussmm, aaO., 224; F. BOCHSBL, Art. 4QQ K'd, ThWNTI, 449-4S2, hier 4S0,19ff.). 
DaS Paulus das Verfluchtsein der Heiden gleichwohl implizit als selbstverstandlieh voraus
setzt, zeigen auch die die Heiden ausdrücklich einbeziehenden Aussagen der Verse 13f. 

165 Mit BAUBill ALAND, Art. fmO, 1681. 
166 So E. D. Btm'ON, aaO., 164, der infolge seiner Interpretation von !Qya v6pou als 

»principle of legalism« folgert: The sentence (Dtn 27,26) »does not express the apostle's own 
conviction as to the basis of God's judgment of men, but the verdict of the law. The curse of 
which the verse speaks is not the curse of God[l], but as Paul expressly calls it in V.13, the 
curse of the law.« Vgl. dagegen nur die eindeutigen Aussagen des folgenden Kontextes, Dtn 
28-30. 

167 Mit F.BOCHSEL, Art. 4QQ X'tA, aaO., 4SO; H.D.Plu!uss, Deuteronomium, EdF 164, 
Darmstadt 1982, 1S2; C. A. KELLER, AllT. ,,K, THATI, 236-240, hier 239f.; vgl. auch 
F. HoRST, Art. Segen und Fluch, II, RGG V, 3. Aufl., 1llbingen 1961, 1649-1651. 
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das Urteil des Gesetzes ergeht ja - nach der Überzeugung des Paulus wie der 
seiner Gegner- durchaus zu Recht über den Sünder; es erweist diesen als den 
naQaßat1J~ (Gal2,18; Röm 4,15), der er faktisch ist, und stellt ihn unter das 
Zorngericht Gottes (öQYil Röm 4,15), das über alle daeßeLa xat dötx(a offen
bar werden wird (Röm 1,18) 168. Wie in den zitierten Abschnitten Dtn 27,15-26 
und Lev 18,1-20 wird der Tod des Übertreters auch bei Paulus als die Konse
quenz der Sünde und als die Folge des vom Gesetz ausgesprochenen Fluches 
verstanden (2Kor 3,6f.; Röm 7,10; vgl. 1,32; 5,12ff.; 6,23; 8,6). 

Somit behauptet Paulus in Gal3,10a, daß grundsätzlich alle, die ihr Heil auf 
dem Wege der Taraobservanz suchen, unter dem todbringenden Fluch stehen, 
den Gott durch die Sinai-Tora über alle Übertreter ausspricht. Einen Beleg für 
diese zwangsläufige Verknüpfung von es l!Q'YOOV 'VOIJ.O'U elvaL und 'ÖnO xata
Qa'V elvm erkennt der Apostel nach V. lOb in Dtn 27,26. Wie auch bei dem 
Zitat von Lev 18,5 in Gal3,12 handelt es sich um Aussagen derTora selbst (vgl. 
die Einführung des Zitats in Röm 10,5: MCO'Ooij~ yaQ yQacpeL ... ). Nach der 
Überzeugung des Paulus ist seine >Torakritik< also keineswegs als Kritik an der 
Sinai-Tora zu verstehen, sondern als Widerlegung des judaistischen Mißver
ständnisses mit Hilfe derTora. 

Paulus führt Dtn 27,26 nach der LXX an 169, wobei er das Zitat modifiziert170. 
Zunächst läßter-wie dann auch in V. 12 bei dem Zitat von Lev 18,5-das Wort 
livf}Qrono~ aus171• Wie sich aus der Übernahme des tnLxataQato~ aus Gal 
3,10 (Dtn 27,26) in Gal 3,13 (Dtn 21,23, statt: xexat1)QaJ.'EvO~ 'Öno iteoO) 
entnehmen läßt, geht es Paulus um eine formale Angleichung der verschiede
nen Schriftbelege. Durch die sprachliche Korrespondenz von tnLxatt1Qato~ 
nä~ mit Relativsatz in 3,10 und tnLxataQato~ nät; mit substantiviertem Parti
zip172 in 3,13 wird der sachliche Zusammenhang zwischen der soleriologischen 
Aussage von V. 13 und der anthropologischen von V. 10 wirkungsvoll unterstri
chen. 

t68 Vgl. H.-J. EcKSTBIN, »Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbar werden«, 
74-89. 

16!1 In sinngemllßer Übereinstimmung mit dem MT: »Verflucht sei, wer nicht die Worte 
dieser Weisung gelten lll8t (l:l'li':"IC..,), indem er sie ausführt (1:1011C n1fr1tz).« Dementsprechend 
ist auch der substantivierte Infinitiv im Genitiv in Gal3,10b ( • LXX) nicht final (zur Ausgabe 
des Zwecks- so F. MussNBll, aaO., 226, Anm. 6S- bzw. der Absicht- so F. SJI!IIliBRT, aaO., 
179; H. ScHUER, aaO., 132) oder konsekutiv (BDR 1400, Anm. 7) zu verstehen, sondern 
epexegetisch (»so daß«, »indem«; vgl. dazu grundsätzlich BDR 1400,8; E.G.HoPPMANN/ 
H. v. SJEBENTHAL, aaO., 122Sf.): Das Bleiben bei allem, was in der Tora geschrieben ist, 
besteht im Befolgen der Gebote, so daß das 1\m nach allen drei Versionen - MT, LXX und 
Gal3,10- als Modus des Ausbarrens und nicht nur als dessen Zweck oder Folge verstanden 
wird. 

110 Von der paulinischen Herkunft der Zitatveränderung geht u. a. auch D.-A. KocH, 
aaO., 120, Anm. 6 und S.165, aus. 

111 Vgl. auch D.-A. KocH, aaO., 120. 
112 Welches dem Relativsatz gleichwertig ist; vgl. BDR 1413,2. 
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Während die Auslassung der Präposition tv173 nach dem Kompositum ~J.L
J.LiveL'V unbedeutend ist174, wird durch die Streichung des Demonstrativprono
mens ('tO'Ö'tou) die Gehorsamsverpflichtung auf die ganze Sinai-Tora (absolut 
gebrauchtes ö VOJ.LOS) ausgedehnt. Demgegenüber werden mit ol A()yoL (vgl. 
Dtn 28,58: 'tel QTJJ.W'ta) 'tO'Ü VOJ.LOU 'tO'Ö'tou in Dtn 27,26 zunächst speziell der 
Siehemitische Fluchdodekalog Dtn 27,15-26 bzw. im Kontext der Schlußreden 
Dtn 27-30 die im Deuteronomium tradierten Weisungen bezeichnet. 

Schließlich ersetzt Paulus in Anlehnung an Dtn 28,58175 'tot; AOyOLS 'tO'Ü 
'VOJ.LOU durch 'tot; YEYQaJ.LJ.LEvOLS tv 'tcp PLPA.(cp 'tO'Ü 'VOJ.LOU. Offensichtlich bezieht 
er sich mit seinem Zitat auf den gesamten Textzusammenhang der Kap 27-30, 
der zwar grundsätzlich von dem Dual »Segen und Fluch«, in der endgültigen 
Durchführung aber mit den Stichworten äQa, xa'taQa, lnLxa'tltQmo; (:"1~\C. 
:'!~~Ii', ,~,, ,,,KI) ganz überwiegend von der Androhung des Fluches geprägt 
ist176. So bildet Dtn 27,26 den deuteronomistischen Abschluß des großen 
Fluchzeremoniells 27,11-26, dem-trotzder Anordnung zum Segnen vom 
Berge Garizim aus - in Kap 27 keine Segensworte entsprechen 177. Mit Dtn 
28,58 wiederum wird der spät-deuteronomistische Abschnitt 28,58-68 eröff
net178, in dem aus der Situation des Exils heraus (V. 63ff.) die leidvolle Volks
geschichte als Konsequenz des Ungehorsams gegen Jahwe und seine Weisun
gen reflektiert wird 179. 

In ihrer jetzigen redaktionellen Einbettung setzen beide Abschnitte die 
Realität des Fluches nicht nur als bedrohliche Möglichkeit, sondern als bereits 
angebrochene geschichtliche Wirklichkeit voraus und haben die Kap 27-30 
des Schlußrahmens mit ihren Fluchandrohungen nicht nur eine eventuelle 
verborgene Verfehlung des einzelnen, sondern die offensichtlichen Vergehen 

173 Gegen U. BoRSB, aaO., 127, der die Auslassung des zuslltzlichen, d.h. tlberfiOssigen l:v 
als lectio facilior fOr seitundir bllt. Hingegen ist wohl in der EinfOgung der Prlposition eine 
sekundlre Angleic:hung an den LXX-Text zu sehen. 

174 Beide Wendungen, ll'f,'tveLv 'tLv(, wie ll'f,'tvew !v 'tL'YL (im Sinne von »bleiben, behar
ren, verharren bei etwas«), sind geläufig; vgl. BAuu!ALAND, Art.ll'f,'tvw, 514f. 

175 Mit Ta. ZAHN, aaO., 152, u.a.;gegenD.-A. KOCH,aaO., 164, derwegender Wortfolge 
an Dtn 29,19 denkt. In dieser Wendung geht es jedoch nicht um die zu befolgenden Weisun
gen, sondern um die dem Übertreter als Folge angedrohten Flüche (aL 4Qat •.. al yayQUJ.&t.&8-
vaL l:v 't({l jJLjn(qno9 v6j&Otl 'tOirrou ). S. ebd. und Anm. 21 zu den übrigen in Frage kommenden 
Belegen. 

176 Dazu ausfUhrlieb mit redaktionsgesc:hicbtlic:hen und formkritischen Erwägungen 
M.NOTH, Die mit des Gesetzes Werken umgehen, die sind unter dem Fluch, in: Dera., 
Gesammelte Studien zum AT, ThB6, Mönchen 1957, 155-171, hier 1S7ff.; H. D. PRI!uss, 
Deuteronomium, 1S4; vgl. auch W. ZIMMBau, Das Gesetz und die Propheten. Zum Verständ
nis des AT, KVR 166-168, 2. AuO., Göttingen 1969, 78.81-93. 

177 DemgemllB handelt es sieb bei dem beschriebenen Zeremoniell wohl um eine theoreti
sche Konstruktion; mit H. D. Puuss, aaO., 151. Zur Iiterarmtischen und redaktionsge
schichtlicbenDiskusaioninageaamts. aao., 149-165. 

171 Vgl. dazu H. D. PRI!uss, aaO., 1S7 (mit Literaturhinweisen). 
179 Mit M. NOTH, aaO., 1S8; H. D. PRI!uss, aaO., 1S4f. 
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des ganzen Volkes vor Augen. Daß für den Verfasser des Deuteronomiums 
»der Segen bereits etwas Irreales [ist] und der Fluch eine Wirklichkeit, die zu 
seiner Zeit schon in Erscheinung tritt« 180, sieht M. Nothauch durch den Be
richt von der Auftindung des Deuteronomiums unter Josia nach 2 Kön 22,11 ff. 
bestätigt: »Trotz des Ernstes und Eifers, mit dem der König Josia damals zu 
handeln sich anschickte, rechnet das Wort der Prophetin Hulda (V.16ff.) gar 
nicht mit der Möglichkeit, etwa durch künftige Erfüllung des Gesetzes den 
Fluch in Segen umzuwandeln. Ein Halten des Gesetzes, das selbstverständliche 
Pflicht ist, kann ja auch eine Übertretung gar nicht aufheben. Das Gesetz ist 
übertreten, und nun wird der Fluch im göttlichen Gericht Wirklichkeit, es gibt 
keine Möglichkeit, daran noch etwas zu ändern.« 181 

Gegen diese Interpretation M. Noths wird von F. Mußner eingewandt, daß 
die F1uchformel182 als »Eventualfluch« diene und es sich insofern bei Dtn 27,26 
keineswegs um eine »Fluchverhängung«, sondern um eine »Fluchandrohung« 
handle 183 • Dieses formkritische Argument greift allerdings nicht, da es Noth 
bei seiner Interpretation ja nicht um die überlieferungsgeschichtliche Vorlage 
geht - die als Fluchdekalog V. 26 wohl noch gar nicht enthielt184 -, sondern 
um den jetzigen Fluchdodekalog im Kontext des Fluchzeremoniells (27, 11 ff.) 
und in Verbindung mit den deuteronomistisch bearbeiteten Schlußreden 
(Kap27-30). 

Aus demselben Grund ist auch die Kritik H. Hübners zurückzuweisen, der 
bei M. Noths Darlegungen den Ausgleich der Aussagen über die Verfluchung 
des einzelnen Übertreters einerseits und über den Fluch, der Israel als ganzes 
getroffen hat, andererseits vermißt185• Wie aus dem folgenden Kontext Dtn 28 
mit wünschenswerter Klarheit hervorgeht, liegt der Redaktion gerade an der 
Verflechtung der individualistisch formulierten und der kollektiv konzipierten 
Traditionen, so daß die von H. Hübner konstatierte >Unausgeglichenheit< bei
der Aussagenreihen durchaus auf das Deuteronomium selbst in seiner Endge
stalt zurückgeht 186• 

Allerdings gilt es bei aller Gemeinsamkeit zwischen dem paulinischen und 
deuteronomistischen Verständnis der Fluchformel Dtn 27,26 zugleich den 
grundlegenden Unterschied hervorzuheben, den M. Noth in seinem Aufsatz 
zurückstellt. So enthalten die Schlußreden auch jenes spätexiiisehe Stück 

180 M. N0111, aaO., 168. 
181 AaO., 169. 
182 Vgl. zu denneueren Untersuchungen H. D. PJU!uss, aaO., 152. 
183 F. MUSSNER, aaO., 225 und Anm. 62. 
184 V. 26 bildet mit V.15 die dtr. Rahmung; s. zu Begründung und Diskussion H. D. 

PREuss, aaO., 151-153. 
18!5 H. HOBNER, Das Gesetz bei Paulus, 142, Anm. 14. 
186 Zustimmend aufgenommen wird die Interpretation M. Noths z.B. von G. EICHHOLZ, 

Die Theologie des Paulus im Umriß, Neukirchen 1972, 247. 
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30,1-10 bzw. 30,1-14 (vgl. auch 4,29-31; 1Kön 8,46-53; Ri 2,20-3,6)187, 

das »das Gericht bewußt nicht mehr als mögliches Ende der Wege Jahwes mit 
seinem Volk sehen will, sondern Möglichkeiten und Verheißung ([ ... ] im 
Stil prophetischer Weissagungen) der Umkehr reflektiert« 188• Wohlaufgrund 
neuer prophetischer Heilsworte an die Exilsgemeinde wird hier nicht mit 
einer »menschlichen«, wohl aber mit einer von Gott eröffneten Möglichkeit 
der Veränderung gerechnet- nämlich durch Jahwes Erbarmen (30,3) zu Um
kehr (30,2.8.10; vgl. 4,30), Beschneidung des Herzens (30,6) und neuem 
Gehorsam gegenüber der im Deuteronomium ergangenen Weisung Jahwes 
(30,10; 4,30) zu gelangen 189• Entsprechend wird in dieser spätexiiisehen 
Schicht- bei aller Betonung des faktischen Ungehorsams Israels und seiner 
geschichtlichen Gerichtserfahrung - die Verbindung von Segen und Taraob
servanz nicht grundsätzlich ausgeschlossen, sondern als die in Gottes Erbar
men gründende neu erschlossene Möglichkeit ausdrücklich angesagt. 

In Übereinstimmung mit dem Deuteronomium in seiner Endgestalt geht 
Paulus davon aus, daß die geschichtliche Gerichtserfahrung im Zusammen
hang mit Israels Ungehorsam gegenüber Gott und seiner in der Tora, d. h. im 
Deuteronomium, ergangenen Weisung zu verstehen ist. Beide interpretieren 
die Fluchformeln des in Dtn 27,11-26 beschriebenen Zeremoniells auf dem 
Hintergrund des faktischen Unter-dem-Fluch-Stehens derer, denen die Tora 
gegeben ist - und insofern spricht Paulus durchaus im Geiste des Deuterono
miums, wenn er feststellt: öoot yb.Q e~ ~Q'Yrov v6JWU elotv into xa't6Qav 
elo(v. 

Im Gegensatz zur spätexilisch-deuteronomistischen Redaktion erblickt 
Paulus in der Tora allerdings ausschließlich das verurteilende Wort Gottes, 
das wegen der Sünde des Menschen von Adam an (vgl. Röm 5,12ff.) grund
sätzlich niemals Segen vermitteln konnte und kann (vgl. Gal3,19.21ff.; Röm 
3,19f.; 5,20; 7,7-24; 8,3 u.ö.). Wie selbstverständlich bezieht Paulus dann 
auch in Röm 10,6-10 die weisheitlieh-theologischen Ausführungen des Deu
teronornisteD über das »nahe Wort« Gottes und den neu eröffneten Gehor
sam gegenüber der Willenskundgabe Jahwes (Dtn 30,11-14) nicht etwa auf 
die Sinai-Tora, sondern antithetisch auf das Evangelium Christi 190• 

Kommen wir noch einmal auf die Frage der Zitatkombination in Gal3,10b 
zurück, so können wir als Ergebnis festhalten: Paulus hat bei seinem Schrift
beweis offensichtlich den ganzen Textzusammenhang von Dtn 27-30 vor 
Augen, so daß er Dtn 27,26- bewußt oder bei der freien Wiedergabe des 

111 S. zur Diskussion Ober die Datierung und die redaktionsgeschichtliche Einordnung 
wieder H. D. PRl!uss, aaO., 160f. und 24. 

188 H. D. PREuss, aaO., 161. 
189 Mit H. D. PREuss, ebd., vgl. hierzu auch die kritischen Anfragen von H.IUrsXNEN, 

Pauland the Law, 124-127. 
190 S. dazu im einzelnen H.-J. EcKSTEIN, ,.Nahe ist dir das Wort«, 206ff. 
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LXX-Textes eventuell auch unwillkürlich - in Anlehnung an die parallele 
Formulierung in Dtn 28,58 modifiziert. 

Daß der Apostel in Gal3,10 analog zu Röm 2,27-29; 7,6 und 2Kor 3,6 die 
Antithese von YQCttJ.tJ.a und 1t'VeVIJ.U voraussetzt und kritisch von dem »nur 
Geschriebene[ n ]«spricht- wie H. Schlier meint 191 -, ist vom Kontext her mehr 
als unwahrscheinlich 192• Mit 'ta yeyQUIJ.tJ.Eva bezeichnet Paulus hier - in Über
einstimmung mit der LXX und ohne abwertende Konnotation - die von Mose 
empfangenen bzw. durch ihn aufgeschriebenen Tora-Gebote (vgl. 2Kor 3,3.6 
auf dem Hintergrund von Ex 24,4.7; 34,27und Ex 24,12; 31,18). Entsprechend 
ist auch der Begriff YQCt!J.IJ.U in Röm 2,27-29; 7,6 und 2Kor 3,6 nicht mit 
»Buchstaben« - im Gegensatz zu »Geist« im allgemeinen Sinn - wiederzu
geben, sondern mit »das Geschriebene«, d. i. die Sinai-Tora 193. 

Von daher ist die Aussage von Gal 3,10 keinesfalls mit E. D. Burton auf 
diejenigen ZU beschränken, »Whose standing and character proceed from ( e;) 
works of legalistic obedience to statutes«194• Nach Paulus stellt nicht nur das 
»Prinzip der Gesetzlichkeit« (»the principle of legalism«) und das gesetzliche 
Mißverständnis des v6tJ.Q~ unter das Verdammungsurtei1195, sondern die von 
Gott gegebene Tora selbst 196• 

Des weiteren können auch diejenigen Interpretationen nicht befriedigen, die 
die Erfüllbarkeit der Forderungen des v6tJ.Q~ voraussetzen und den Fluch in 
dem Wunsch nach Rechtfertigung auf der Grundlage der Toraobservanz be
gründet sehen. So ergibt sich die Antithese von »Gesetzeswerken« und »im 
Glauben des Menschen ergriffener Gnade« für R. Bultmann deshalb, »weil das 
Bemühen des Menschen, durch Erfüllung des Gesetzes sein Heil zu gewinnen, 
ihn nur in die Sünde hineinführt, ja im Grunde selber schon die Sünde ist« 197• 

191 H. ScHUBR, aaO., 133. 
192 Kritisch auch U. Luz, Das Geschichtsverständnis des Paulus, 149, Anm. 54. 
193 So auch nachdrücklich 0. HoFIUs, Gesetz und Evangelium nach 2. Korinther 3, aaO., 

82; vgl. G. SCHRENK, Art. YQa<pco X'tA, ThWNTI, 747-749.765ff. S. bei beiden, ebd., die 
Auflistung der zahlreichen traditionsgeschichtlichen Belege. 

194 E. D. BUllTON, aaO., 164. 
195 AaO., 163f. 
196 Entschieden abzUlehnen ist auch R. Brings Interpretation von Gal3,10-12. Er identifi

ziert- unter ausdrücklichem Verweis auf Gal3,10-12 und Röm 10,5- das nmerv 'tOv v6fAOV 
mit dem Glauben und setzt diesem die lQya v61WU entgegen: »PUr einen Menschen bedeutet 
Erfüllung des Gesetzes, an Christi Erfüllung des Gesetzes Anteil zu haben. Dem Gesetz zu 
gehorchen heißt, mit Christus eins zu sein.[ ... ] Darum kann aber den (sie!] Ausdruck xoLdv 
'tOv v6fAOV (vgl. Röm 10,5; Gal3,10 und 12) nicht bedeuten, die Vorschriften des Gesetzes zu 
beachten. Der Sinn mit dem Thn des Gesetzes muß sein, an der ErfUUung des Gesetzes durch 
Christus Anteil zu haben, also mit seiner Gerechtigkeit vereint worden zu sein.« R. BRINo, 
Christus und das Gesetz, Leiden 1969, 44; vgl. 43.S6ff. Mit dieser Zuordnung werden die 
Aussagen des Apostels in Gal3,12; Röm 10,5 und vor aUem in Gal 5,3 geradezu ins Gegenteil 
verkehrt. Vgl. zur Kritik auch H.IUisÄNEN, aaO., 95, Anm. 10. 

197 R. BuLTMANN, Theologie des NT, 264f.; vgl. K. KERTELoE, »Rechtfertigung« bei Pau
lus,209f. 
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Nach H. Schlier soll der Schriftbeleg in Gal3,10b demgemäß »nur bekräftigen, 
daß die Gesetzesleute unter dem Fluch stehen« 198• Im folgenden werde »auch 
an gar keinen anderen Gedanken aus dem Zitat angeknüpft als an den genann
ten, daß die Täter [sie!] des >Geschriebenen< verflucht sind« 199• Bei dieser Sicht 
wird nicht nur das nmi'joat von Dtn 27,26 allzu einseitig hervorgehoben200, 

sondern unterderband die Negation (ö~ ovx e!J.IJ.EvEL) gestrichen, so daß sich 
faktisch die gegenteilige Aussage ergibt201 • Nicht anders verhält es sich mit der 
Wiedergabe der Schriftstelle »im Sinne des Paulus« bei D. Lührmann: »Nie
mand, der bei allem bleibt, was geschrieben ist im Buch des Gesetzes, steht 
unter dem Segen«202• 

Demgegenüber steht es nach U. Wilckens keineswegs so, »daß die Gesetzes
werke selbst, der Wille überhaupt, das Gesetz durch Werke zu erfüllen und 
dadurch sich vor Gott als Gerechten zu qualifizieren, von Paulus im Blick auf 
die Rechtfertigung des Menschen grundsätzlich bestritten werden, daß also, 
was das Gesetz seinem Täter zusagt, in Wahrheit falsch sei. Paulus spricht«- so 
U. Wilckens - »lediglich davon, daß Sander aufgrund von Gesetzeswerken 
nicht gerechtfertigt werden können.«203 »Leben als Folge der Gerechtigkeit 
gibt es darum für den erwiesenen Sünder nicht mehr durch das Gesetz, sondern 
einzig durch den Glauben«204• In gleicher Weise interpretiert U. Luz Gal 
3,10ff.: »Paulus setzt hier voraus, daß der Mensch theoretisch durch die Werke 
des Gesetzes zum Leben kommen könnte, aber daß kein Mensch faktisch das 
Gesetz gehalten hat. Er stellt hier nicht nur fest, daß das Gesetz ohne Christus 
und Glauben an Christus zwei verschiedene Heilswege sind, die es zu unter
scheiden gilt, weil sie sich ausschließen (V. 12), sondern auch, daß das Gesetz 

198 H. ScHuu, aaO., 133 (Hervorhebung im Original). 
199 Ebd. V gl. im Anschluß an R. Bultmann und H. Schlier auch H. D. BBTZ, aaO., 145 f. 

mit seiner problematischen Formulierung: » The Law was given to generate(!] sin; sin is not the 
result of man's inability to keep it but the necessary presupposition[l] for salvation.« 

200 Nach H. ScHl.IBR, aaO., 132, ruht das Schwergewicht der ganzen Wendung auf dem 
:JtOLfiOaL. 

201 Kritisch in Hinsicht auf diesen Punkt auch G. KLBlN, Individualgeschichte und Weltge
schichte bei Paulus, 206, Arun. 93; vgl. oBRS., Art. Gesetz, 111, TREXIII, 68: »Zwar hebt das 
in V. lOb verwendete Schriftwort auf die quantitative Vollständigkeit des Gesetzesgehorsams 
ab.« Er fährt dann allerdings fort: »Doch folgt daraus nicht, daß die Heilsträchtigkeit der 
Gesetzeswerke nur für erwiesene Sünder bestritten werde.« Dazu s. u. 

202 D. LOHRMANN, aaO., 55, S. zur Kritik an diesem Ansatz auch H. RÄISÄNBN, Paul and 
the Law, 94; U.BouB, aaO., 128; vor allem U. WILCKBNs, Der Brief des Paulus an die 
Römer, Bd.l, 175f.; U.Luz, Das Geschichtsverständnis des Paulus, 149f., bes. Anm.56; 
R. LIBBBRS, Das Gesetz als Evangelium. Untersuchungen zur Gesetzeskritik des Paulus, 
AThANT75, Zürich 1989, 52f.76. 

203 U. WILCKBNs, Aus Werken des Gesetzes, 94 (Hervorhebung im Original); vgl. DBRS., 

Der Brief des Paulus an die Römer, Bd. I, 175ff. 
204 U. WILCDNS, Aus Werken des Gesetzes, 92. 
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als Weg zum Lebenfaktisch an den Sündentaten der Menschen gescheitert ist, 
so daß sein Fluch- und nur sein Fluch -wirksam wurde«205• 

Sosehr es zutrifft, daß nach Paulus auch die Juden- wie die Heiden- faktisch 
gesündigt haben (Gal2,15-17; Röm 1,18-3,20) und aufgrundihres Ungehor
sams gegen Gott unter dem Fluch des Gesetzes stehen, sosehr ist auch davon 
auszugehen, daß die Sünde nach der Überzeugung des Apostels seit Adam, 
d.h. von Anfang an, über den Menschen herrscht (Röm 5,12-21; 7,7ff.) und 
also schon vor der Sinai-Tora in der Welt war: Ö.QXL yag VÖ!JOu cl!J.ag-t(a ~v ev 
x6a!J.CP ... tßaaO..euaev 6 il'ava'to~ &n:o 'AöatL tLtx;gt Mro'Oaero~ ... (Röm 
5,13f.). Auch im Galaterbrief- in dem Paulus auf den Ursprung der Sünde 
nicht explizit eingeht - wird die Möglichkeit, durch den VÖ!JO~ die ötxatom'rvr) 
ZU gewinnen, prinzipiell als irreal ausgeschlossen (s. Gal3,21b: elyag et56fhJ 
VÖ!JO~ •.• ÖVtro~ tx VÖ!JOU dv 7}v ft ÖtxatoaUVTJ, vgl. 2,16; 3,11.18). Paulus 
hebt vielmehr hervor, daß es gar nicht die Bestimmung und Funktion der am 
Sinai empfangenen Tora war, lebendig zu machen (3,21), sondern die Sünde als 
Übertretung zu qualifizieren und als Schuld zu dokumentieren ('trov nagaßa
aerov x;O.Qtv ngoae'te'Ö"r) Gal3,19; vgl. Röm 3,19f.; 4,15; 5,13.20; 7,13). Durch 
den v6JAO~ soll der Sünder bei seinem Sein unter der Sünde - seinem 'Ö<p' 
cltJ.aQ't(av elvat - behaftet, d. h. objektiv als schuldig und haftbar - als iln6-
ötxo~-erwiesen werden (Gal3,22f.; Röm 3,9.19f.). 

Aufgrund dessen sollte in Hinsicht auf das Gesetzesverständnis bei Paulus 
weder formuliert werden, daß das Gesetz »nicht mehr« Leben geben könne, 
noch auch, daß das Gesetz »als Weg zum Leben gescheitert« sei. Daß »der 
Mensch theoretisch durch die Werke des Gesetzes zum Leben kommen könn
te«- oder präziser: das vorgegebene Leben bewahren könnte206 -,ließe sich 
nur sagen, wenn die Sinai-Tora vor der Sünde in die Welt gekommen wäre und 
wenn die Sünde und der Tod in der Zeit von Adam bis Mose noch nicht über 
den Menschen geherrscht hätten (vgl. Röm 5,12-14 und die apodiktischen 
Aussagen in Gal2,16; 3,10-12). Da es aber die Sinai-Tora nach paulinischem 
Verständnis von Anfang an nur mit »erwiesenen Sündern« zu tun haben 
konnte, scheidet sie nicht nur »faktisch«, sondern auch »grundsiJtzlich« als 
Heilsweg aus207 • 

Nun wird gegen diese Interpretation von Gal3,10 eingewandt, daß dazu der 
entscheidende Gedanke erst eingetragen werden müsse208, nämlich der, daß 

20s U. Luz (R. SMEND/-), Gesetz, Stuttgart u.a. 1981,95 (Hervorhebung im Original). 
206 Denn daß das Gesetz grundsätzlich nicht die Macht hat, SUnder zu rechtfertigen und 

Tote lebendig zu machen, wird auch von U. WILCDNS und U. Luz, aaO., vorausgesetzt. 
1m Vgl. zum Ganzen auch 0. HoPIUs, Das Gesetz des Mose und das Gesetz Christi, aaO., 

54-63. 
20S So H. ScHUER, 132f. Daß die Unerfüllbarkeit der Tora von Paulus in Gal 3,10 implizit 

vorausgesetzt wird, vertritt demgegenüber die Mehrheit der Exegeten; vgl. F. SIEFPERT, aaO., 
179; E. D. BURTON, aaO., 164; H. LIETZMANN, aaO., 19; A. 0EPKE, aaO., 105; H.-J. SCHOBPS, 
Paulus, 183; K. BERGBR, Abraham in den pln. Hauptbriefen, 51; J. EcKBRT, Die urchristliche 
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der Fluch des Gesetzes deshalb jeden trifft, der e; l!QYOO'V V6!J.OU sein Heil zu 
erlangen sucht, weil niemand die Gebote des Gesetzes hält und Gottes Willen 
tut. Dabei wird allerdings übersehen, daß es Paulus in Gal3,6-14lediglich um 
den Schriftbeweis für seine Darlegungen seit 2,15 und nicht um einen empiri
schen oder logisch-argumentativen Nachweis geht. Wie wir bereits erkannt 
haben, soll in den Versen 10-12 die Zusammengehörigkeit von Fluch und Tora 
(V. 10/Dtn 27,26; 28,58), Gerechtigkeit und Glaube (V. 11/Hab 2,4), Tora und 
Thn (V. 12/Lev 18,5) und dementsprechend die Unvereinbarkeit von Tora und 
Segen (V.10), Tora und Rechtfertigung (V.ll) und Tora und Glauben (V.12) 
aus der Schrift belegt werden. Zudem ist von Paulus bereits in Gal 2,15-18 
ausführlich dargestellt worden, daß auch diejenigen, die aufgrund derToraob
servanz ihr Heil zu erlangen suchen, als Sünder wie die Heiden erfunden 
wurden (EUQE'ÖT)J.LEV xat mi'tot ätJ.aQtwA.o(, 2,17 mit Bezug auf V. 15)- und das 
heißt: als Obertreter des Gesetzes (s. Gal 2,18; 5,19ff.; 6,13; vgl. Röm 
2,1ff.17ff.; 3,19ff.; 7,14ff.; 8,5-8). Denn was die es eßvwv ätJ.QQ'tWA.ot (2,15) 
kennzeichnet, ist keineswegs der Versuch, sich durch das :n:otf\om, das Halten 
des Gesetzes, Ruhm bei Gott zu verschaffen und sich von den eigenen Geset
zeswerken her zu verstehen. 

Wenn somit nach der Überzeugung des Paulus weder die Iegalistische Perver
sion des Gehorsams noch das Streben, durch Gesetzeswerke gerecht zu wer
den, das Verdammungsurteil derTora begründen, sondern allein der Ungehor
sam, dann bleibt noch zu klären, wie der Apostel - trotz seiner früheren 
positiven Selbsteinschätzung als Pharisäer (Phil3,6; Gal1,14)- zu einem solch 
vernichtenden Urteil über sich und die anderen Juden kommen kann. 

Zur Lösung dieses Problems wird gerne auf das prädikativ vorangestellte 
:n:ö.atv in Gal3,10b209 hingewiesen210, durch welches die Vollzähligkeit der zu 
haltenden Gebote ('tote; yeyQatJ.tJ.fvmc; ... ) betont wird- im Sinn von »alle ohne 

Verkündigung, 73, Anm. 3; U. Luz, Das Geschichtsverständnis des Paulus, 149; U. WILK
KBNS, Aus Werken des Gesetzes, 92; F. MussNBR, aaO., 224; H. HOBNBR, Das Gesetz bei 
Paulus, 19f.; J.BBCKBR, aaO., 36; F.F.BxucB, aaO., 159; H.IUISÄNBN, aaO., 94 (s. ebd., 
Anm. 2 zu weiterer Literatur). 

209 Im Anschluß an Dtn 27,26 LXX (vgl. Dtn 28,58: xavta ta ~J.&ata). Daß Paulus resp. 
die LXX den Sinn des hebräischen Textes durch die Einfügung von xd; und xdow verändert 
haben, ist unzutreffend (gegen H.-J. SCHOBPS, Paulus, 184 u. Anm. 1). Selbstverständlich setzt 
auch die hebräische Fassung des Fluchdodekaloges - in seiner redaktionellen Endgestalt wie 
in seiner überlieferungsgeschichtlichen Vorstufe - voraus, daß jeder Delinquent für jedes 
einzelne Vergehen mit dem Fluch negativ sanktioniert wird. Schließlich handelt es sich dabei 
u.a. um Kapitalverbrechen wie Götzendienst (27,15; wohl dtr.), Unzucht (27,20-23) und 
Mord (27,24f.). 

21o Vgl. H. BRAUN, Art. xoliw xtÄ., ThWNTVI, 456-483, hier 479; U. WJLCUNS, Aus 
Werken des Gesetzes, 92; U. Luz, Gesetz, 94f.; G. KLEIN, Individualgeschichte und Weltge
schichte bei Paulus, 206; 0. HoPWs, Das Gesetz des Mose und das Gesetz Christi, aaO., 60; 
J. BBCKBR, aaO., 36; U. BORSB, aaO., 128; u. a. 
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Ausnahmec211• So spricht H. Braun von der »Konsequenz einer auf dem Bo
den des Gesetzes unerläßlicben, lückenlosen, totalen Gesetzeserfüllung«212, 

und U. Borse erläutert V.10 mit den Worten: »Wer die Gesetzeswerke tut, 
darf Segen erwarten [ ... ] . Aber er muß eben alle Gebote erfüllen [ ... ] . Wenn 
ihm dies nicht vollständig gelingt- und das darfvorausgesetzt werden-, steht er 
trotz aller Bemühungen unter dem Fluch des Gesetzes«213 • J. Becker betont 
entsprechend: »Schon die geringste Übertretung bringt Unheil. Man muß 
voraussetzen, daß damit alle verflucht sind, weil die volle Gesetzeserfüllung 
unerreichbar ist.«214 

Zweifellos setzt Paulus - in Übereinstimmung mit dem zitierten Fluchdode
kalog - voraus, daß die Tora uneingeschränkten Gehorsam fordert und jedes 
einzelne der beschriebenen Vergehen mit dem Fluch geahndet wird. Dement
sprechend versichert er in Gal5,3 jedem, der sich durch Beschneidung in den 
Bereich der Tora begibt, daß er verpflichtet ist, die ganze Tora zu halten 
(Öq>ELÄ.tt'r]~ t<rttv ö'MYY "tOv voj.LO'V :n:OLfjoaL)21'. 

Allerdings führt der Apostel dieses Argument in unserem Zusammenhang 
bezeichnenderweise gerade nicht an, so daß er keineswegs seine theologische 
These durch eine »empirische« Begründung und eine künstlich wirkende »rigo
ristische« Interpretation von Dtn 27,26 zu stützen versucbt216• Auch in der 
vorangegangenen Argumentation von Gal2,15-17 bat Paulus die Erkenntnis, 
daß alle Juden wie die Heiden Sünder sind, vielmehr mit dem Faktum der 
Bekehrung zu Christus begründet (Y.16). Bei ihrer Hinwendung zu Christus 
haben Paulus und die anderen Judenchristen erkannt, wie es um sie ohne 
Christus- und das heißt: unter dem Gesetz- in Wahrheit bestellt war. In ihrem 
Streben, in Christus gerechtfertigt zu werden, kam an den Tag, wer sie ohne 
Christus tatsächlich waren (V. 17, vgl. V. 15). 

2u Vgl. zum Gebrauch von ~, R. KOHNEI/B. Ol!ml, Ausführliche Grammatik der grie· 
chiseben Sprache, IIJ1, 633; M. ZmtWICK, Graecitas Biblica, §188; E. G. HoFPMANNIH. v. Sm· 
BBN111AL, aaO., §136d. 

212 H. BRAUN, aaO., 479,1Sf. 
213 U. BORSB, aaO., 128. 
214 J. BBCXI!R, aaO., 36. 
215 öM>, in prädikativer Wortstellung zur Bezeichnung der » Vollzllhligkeit aller Teile«, mit 

E. G. HoFPMANN/H. v. SIEBBN111AL, aaO., 136d; vgl. M. ZBilWICK, Graecitas Biblica, §188; 
BDR §275; R. KOHNEI/B. Gl!ml, aaO., 633. Von dieser Wendung in Oal 5,3 aus und in 
Abgrenzungzu0al5,14 (611:~v6j.IO') sprichtH. HOBNI!Il, aaO., 39, beiseiner Interpretation 
unserer Stelle von der »primär quantitativen Forderung des Gesetzes[ ... ], alle, aber wirklich 
ausnahmslos alle seine Bestimmungen zu befolgen. Wer auch nur eine einzige dieser Bestim
mungen übertritt, ist verflucht.« AaO., 42: »Quantitative Erfl1llung ist nicht möglich, weil die 
Torah Bestimmungen besitzt, die >qualitativ erfl1lltc werden müssen.« 

216 Gegen H.IUJSÄNBN, aaO., 94f.109: »Paul tries to support the preconceived theological 
thesis with an >empirical< argument which is not really suited to support it.« Vgl. ebd., 118: 
»That the law is neither fulfilled by Jews nor Gentiles Paul >proves< by way of denigrating 
generalizations. Another device is to radicalize the claim of the law ad absurdum[l]: only 100 
per cent fulfilment of the law will hold (Gal3,10).« 
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Hier wie in den folgenden Ausführungen von Gal3,13f. wird deutlich, daß 
Paulus von der Christologie und der Soteriologie her die Aussagen über die 
Bedeutung der Tora und die Situation des Menschen vor Gott entfaltet -oder 
wie er es dann in Phil3,8 formuliert: Um der überragenden Erkenntnis Christi 
Jesu willen und durch Christus erachtet der Apostel das, was ihm vorher als 
Gewinn erschien, als Verlust217• Von dem durch Christi Geist geprägten neuen 
Sein her wird das vergangene Sein als durch die oaQ~ bestimmte Existenz 
erkannt (Gal5,16-21), bei der es zwangsläufig zur Übertretung des Gesetzes 
kommt (3,10). Somit setzt Paulus im Galaterbrief die allgemeine Sündhaftig
keit und die daraus resultierende Unerfüllbarkeit der Sinai-Tora voraus, ohne 
sie unabhängig von der »Erkenntnis Christi« empirisch belegen zu wollen. 

Mit Gal 3,10 will Paulus also lediglich nachweisen, daß der zwangsläufige 
Zusammenhang von xa'taQa und naQa~aots - und das bedeutet für den von 
seinem Glauben an Christus her in die Vergangenheit zurückblickenden Juden
christen Paulus: von xa'taQa und t~ ~qywv v6~u elvat- auch von der Sinai
Tora selbst schon bezeugt wird. Die einseitige Betonung des ndow beim 
Schriftzitat in V. lOb ist hingegen weder von der grundsätzlich formulierten 
Behauptung (V. lOa) her zu stützen, noch ist sie für das Verständnis des 
paulinischen Anliegens in Gal3,6-14 hilfreich. 

V.11 beginnt analog V.lO mit einer Feststellung des Apostels, die in V.11b 
durch ein Prophetenzitat als schriftgemäß erwiesen wird. Wie wir bereits 
erkannt haben, bilden die Verse 10-12 jeweils selbständige Argumenta
tionsschritte. Weder ist V. 11 von V. 10 abhlngig218, noch wird der mit V. 11a 
begonnene Satz erst in V. 13a fortgesetzt- was V. 11b und V. 12 als Parenthese 
erscheinen ließe219• 

Die adversative Konjunktion öt220 in der Bedeutung »aber« signalisiert in 
V. 11 und 12 den antithetischen Charakter des Abschnitts V. 10-12. In beiden 
Fällen bezieht sie sich nicht auf das unmittelbar vorher Gesagte, sondern auf 

217 S. dazu auch 0. HoPIUs, Das Gesetz des Mose und das Gesetz Christi, aaO., S1; 
J. EcltEllT, Die urchristliche Verkündigung, 82; G. EJCHHOLZ, Die Theologie des Paulus im 
Umriß,237. 

21a Gegen H.D.BETZ, aaO., 146, derV.11 paraphrasiert: »Ifthe >men ofthe Lawc are 
under the curae, it is obvious that by that Law no one can be justified before Ood.« Vgl. auch 
U. Luz, Das Oeschichtsventllndnis des Paulus, 1S1: »V. 11 f. tritt ja nicht als neuea Argument 
neben V.lO. Vielmehr begründet V.11f. den empirischen Standpunkt von V.10 erst«. 
Dagegen ist nochmals zu betonen, daß Paulus in dem ganzen Abschnitt von V. 6 an keines
wegs empirisch, sondern ausschließlich von der Schrift her argumentiert. 

219 Gegen TH. ZAHN, aaO., 153, der »den Nachsatz zu dem Vordersatz 6tl. &~ tv v6tAqJ 
o'6&Et; &LxaLOil'taL nUQa 't<i) ihMp V. 11a in XQLCTCb; fJI-'4; ~6Qaaev xd. V.13 findet«. Vgl. 
aaO., 1SS, zu V.11b und 12: »Die Einleitung der Erllluterung durch das adverbielle &JÄovon 
= videlicet, scilicet kennzeichnet sie einerseits als Parenthese und andererseits als Hinweis auf 
etwas klar vorliegendes, selbstverstlndlichea.« 

220 Vgl. BDR §447. 
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die positiven Ausführungen über die Rechtfertigung in den Versen 6-8. Mit 
der Aussage von V. lla greift Paulus den in 2,16 eindringlich vorgetragenen 
Grundsatz auf, den er dort bereits mit einem Zitat aus den Schriften (Ps 142,2 
LXX) belegt hat. Der Gedankenfortschritt von V. llliegt also im zusätzlichen 
Schriftbeweis mit Hilfe von Hab 2,4 und nicht in der auch hier wieder absolut 
formulierten Feststellung: tv v6tMP oööet; ÖLxaLoo'taL xaQa 'tQ> iteq>221• 

Im Unterschied zu V. 10 und V. 12 wird die These in V. 11 in einem - mit 
deklarativen Ö'tL 222 eingeleiteten - vorangestellten Nebensatz formuliert, so 
daß die Betonung auf dem öf\A.ov (scil. tat(v)223 und dem folgenden Begrün
dungssatz (kausales Ö'tL) liegt: »Daß aber durch das Gesetz niemand bei Gott 
gerechtfertigt wird, ist offenkundig, denn (es steht geschrieben:) >der aus 
Glauben Gerechte wird leben<.« Als >offenkundig< und >klar< bezeichnet Pau
lus den Sachverhalt somit nicht im Hinblick auf die Erfahrung224, sondern in 
Hinsicht auf das Zeugnis der Schrift (Hab 2,4)225, auf das er sich bei seiner 
sachlich geprägten Argumentation in 3,6-14 ausschließlich bezieht. An die 
Erfahrung hat er dagegen in dem persönlich gehaltenen vorangehenden Ab
schnitt, 3,1-5, appelliert. 

Während Paulus den jüdischen resp. judaistischen Weg, das Heil zu suchen, 
in Gal2,16 (3x); 3,2.5.10 (vgl. Röm 3,20.28) mit 2; fQY(l)'V v61.10u, »auf Grund 
von Toraobservanz«, umschrieben hat, gebraucht er in Gal 3,11- wie dann 
auch in Gal5,4 (vgl. Phil3,9)- die knappe präpositionale Wendung tv v6tMP. 
Damit gibt er nicht nur den Bereich an, für den das Gesagte gilt, wie G. Ebeling 
mit seiner Wiedergabe »unter der Herrschaft des Gesetzes«226 voraussetzt; 
vielmehr bezeichnet der Apostel durch tv v6tMP in Anlehnung an das folgende 

221 V gl. auch A. OEPICE, aaO., 106. 
222 Daß das erste 6n als deklaratives und das zweite als kausales verstanden werden muß, 

vertretendiemeisten Exegeten; s. z.B. F. SIEPPERT, aaO., 181; A.OEPICE, aaO., 106; F. Muss
NI!Il, aaO., 228; J.EciCERT, aaO., 77. Hingegen bestimmt TH.ZAIIN, aaO., 154, aufgrund 
seiner - bereits angesprochenen -Verbindung von V. lla mit V. 13 das erste 6n als kausales: 
»Weil aber innerhalb des Gesetzes niemand bei Gott gerecht wird, hat Christus uns von dem 
Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er für uns zum Fluch wurde«. U. Luz, Gesetz, 94f. 
(Kiammerausdrllcke und Hervorhebung im Original), paraphrasiert V.ll: »Weil aber durch 
das Gesetz niemand bei Gott gerechtfertigt wird ( d. h. weil niemand alles hlllt, was im Gesetz 
steht), wird offensichtlich der aus Glauben Gerechte leben (sonst gäbe es gar keine Rechtferti
gung).« Gegen das Verständnis von V.lla als Kausalsatz bemerkt bereits F. SIEJIIII!IlT, aaO., 
181, zutreffend, daß sich V.llb •als bekannter Schriftsatz weit mehr dazu eignet zu begrün· 
den als begründet zu werden«. Entsprechend A. OEPICE, aaO., 106: »Ein Schriftwort ist für 
Paulus testimonium probans, nicht probandum.« Vgl. zum Ganzen M. Zl!llWicx, Graecitas 
BibHca, §416.418. 

223 Vgl. BAUER! ALAND, Art. MjM>;, 357; H. G. LmoELLIR. ScoiT, Art. MjM>;, aaO., 385; 
zum allgemeinen Sprachgebrauch s. ebd. und bei H. HANsE, MIAON (Zu Gal 3,11), in: 
ZNW 34 (1935), 299-303. 

224 Gegen H.-J. ScHoEPS, aaO., 184, der V.lla mit Hinweis auf das 6fjA6v bLv als 
»Erfahrungssatz« charakterisiert. 

225 Mit F. Mu8NER, aaO., 228; H. HOBNI!Il, Das Gesetz bei Paulus, 20. 
226 G. EBEUNG, Die Wahrheit des Evangeliums, 222.231. 
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Zitat aus Lev 18,5 (!;iJanaL tv a'l',.tot~ Gal 3,12) die Größe, durch die der 
Mensch die Rechtfertigung und das Leben erlangen will (vgl. 5,4: ot'tL've~ tv 
V6J.UP ÖLXO.LO'ÜaDe). 

Demgegenüber kann Paulus in 2,17 positiv davon sprechen, daß er und die 
anderen Judenchristen >in bzw. durch Christus ihr Heil zu gewinnen suchten< 
(!;T)toiivte~ ÖLxauJ>iHjvaL tv XQLat<P), und in 3,14a kann er hervorheben, daß 
der Segen Abrahams, d. h. die Rechtfertigung, in und durch Christus Jesus ( tv 
XQLat<P 'IT)aoii) zu den Heiden gelangen sollte. Somit ergibt sich für die 
instrumental227 verstandene Wendung tv V6J.UP bei Paulus die gleiche Konnota
tion wie bei den Ausdrückenix v61.1.0u- »auf Grund derTora«- in Gal3,18.21 
(vgl. Röm 4,14; 10,5; Phil3,9) oder öt.el v61.1.0u- »durch die Tora«- in Röm 4,13 
(vgl. Gal2,19)228• 

Das Fehlen des Artikels ist hier - wie wir bereits erkannt haben - ohne 
Bedeutung und für die Koine bei Abstrakta, speziell in präpositionalen Wen
dungen, keineswegs ungewöhnlich229• Im Kontext von Gal2,15-4,7 bezeich
net v61.1.0~ zweifellos >das Gesetz<, d.h. die Sinai-Tora230, was auch an der 
Begründung der kritischen Aussagen über den v61.1.0~ durch Zitate der Tora in 
V. 10 (Dtn 27,26128,58) und V. 12 (Lev 18,5) zu erkennen ist. Somit trifft es 
durchaus nicht zu, daß- wie F. Mußner meint231 - der Begriff >Gesetz< hier 
»ausgeweitet« ist und die Tora in Gal3,11 »gewissermaßen zum >Weltgesetz<« 
wird232. 

Entsprechend den hebraisierenden Wendungen o'Ö ... 6.v&QC01tO~ und o'Ö 
... :n:aaa aaQ~233 in Gal 2,16 ist auch das Indefinitpronomen o'ÖÖe(~ in 3,11 
absolut zu verstehen: »überhaupt niemand«. Allerdings geht es Paulus bei 
seinen Ausfflhrungen in Gal 2,16; 3,11 und 3,10 (:n:a~) keineswegs um die 
universale Perspektive, so daß er hier »nicht bloß an den Juden, sondern an die 
ganze Menschheit« denken würde234• Wie wir erkannt haben, konzentriert sich 
der Apostel seit 2,15 auf die judaistische Auseinandersetzung. Zwischen seinen 

227 So auch F. MussNBR, aaO., 228 und Anm. 78; H. D. BBTz, aaO., 146; zum Grundsätzli
chen s. BAUBRIAI.AND, Art. i:v lli,1, S2S; BDR §219. 

228 S. o. zur Stelle. 
229 Vgl. M. Zuwrc~:, Graecitas Bibüca, §171-183, speziell176.182; BDR §2SS.2S8; B. G. 

HoPFMANNIH. v. SIBBBNTHAL, aaO., §133a.c; zum klassischen Griechisch s. B. SCHWYZJ!R/ 
A. DBBRUNNBR, Griech. Grammatik, Bd. II, 19ff., hier23f. 

230 So im Galaterbrief fast durchgllngig: Gal 2,16.19.21; 3,2.S.10.11.12.13.17.18.19.21b 
(21a: >ein Gesetz<).23.24; 4,4.21a(21b: v6~ im Sinne von YQacpTJ, s. die folgende Argumen
tation mit Genesis- und Jesajatexten!); 5,3.4.14.18.23; 6,13. In Gal6,2 wird der abweichende 
Gebrauch durch das Genitivattribut eindeutig markiert: 6 v6tw; 'to1l XQI.O'to1l. 

231 F. MussNBR, aaO., 228; vgl. aaO., 211, die Übersetzung von 3,11a: »Daß aber niemand 
durch Gesetz(!] bei Gott gerechtfertigt wird, ist klar«. 

232 Kritisch zu F. Mußner auch H. D. BBTZ, aaO., 146, Anm. 77. 
233 Vgl. M. ZBRWJCB:, Graecitas Bibüca,§446; BDR §302. 
234 So F. MussNBR, aaO., 228; mit dieser Interpretation der V.10f. wird m. B. das Argu

mentationsgeflllle des Abschnitts umgekehrt. 
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Gegnern und ihm ist aber nicht die Sündhaftigkeit und Verlorenheit der sprich
wörtlichen ts t&vwv CtJ.WQ'troÄo( (2,15) strittig, sondern ausschließlich die 
Heillosigkeit derer, die qJUOEL 'IouöatOL (2,15) und es ~Q'Y(I)V V6J.LOU (3,10) 
sind. In Hinsicht auf die übrige, nichtjüdische Menschheit würde weder Paulus 
noch die judaistische Opposition sagen, daß sie auf Grund der Taraobservanz 
das Heil zu erlangen suche oder - verstünde man v6JW~ allgemeiner - daß sie 
durch Befolgung des » Weltgesetzes« bei Gott gerechtfertigt werden wolle235• 

Durch das Präsens ötxaLO'Ü'taL wird- wie in 2, 16a-die prinzipielle Gültigkeit 
der Aussage von V.lla unterstrichen: Durch die Tora wird grundsatzlieh 
niemand bei Gott gerechtfertigt- und zwar nicht nur, weil auch Juden faktisch 
nicht alle Einzelgebote des Gesetzes vollkommen halten können, sondern weil 
das Gesetz von Gott gar nicht dazu gegeben worden ist, Leben zu vermitteln. 
Andernfalls müßte das Gesetz in der Lage sein, seinsmäßige Sünder- die seit 
Adam alle Menschen, Heiden wie Juden, sind- zu Gerechten zu machen, was 
weder Intention noch Möglichkeit der Sinai-Tora ist (2,15-17; 3,21; vgl. Röm 
3,20; 8,3). 

IlaQa mit Dat. in der Bedeutung »bei« ist hier traditionellerweise übertragen 
gebraucht- im Sinne von: »vor Gott«, »nach dem Urteil Gottes«, »in Gottes 
Augen«236• Entsprechend fragt Hiob in Hiob 9,2: xw~ yaQ ~O'taL 6lxa&o~ 
~QO'tO~ nau(z xvpüp; und Paulus konstatiert bei seiner Anklage in Röm 2,1ff.: 
o'Ö yaQ ot dxQoa'tat v6JWu 6txa&o& napa Ttj) fJeq>, äll' ot 3tOLTJtat v6JWU 
6&xa&~oovr:a& (2,13). Analog dazu erweitert er in Röm 3,20a den in Gal 
2,16d zitierten Grundsatz im Anschluß an Ps 142,2 LXX um evoo3tLOV a'Ö'tO'Ü 
(LXX: evmm6v oou)- in der Bedeutung: »vor ihm (Gott)«, »nach seinem 
Urteil«237• Die traditionell geprägte Wendung ötxaw'OoitaL xaQ«l 'tip -&etp238 in 
Gal3,11 hat somit forensischen Charakter und läßt wie die paulinische Formu
lierung in Röm 2,13 sowie das Zitat von Ps 142,2 LXX in Röm 3,20 und Gal2,16 
die ursprüngliche Bedeutung von ÖLxaLO'Oo-&aL: »als gerecht erfunden wer
den«, »als gerecht dastehen«, anklingen239• 

:w Gegen F. MvssNBR, aaO., 228f.: »Damit zeigt sich jetzt auch klar, daß schon :n:llt; im 
V. 10, obwohl Dt-Zitat, univenal gemeint ist, was aber auch zur Folge hat, daß hier der 
Begriff >Gesetz< ausgeweitet wird: die Tora wird gewissermaßen zum > Weltgesetzc, aus dem 
niemand gerechtfertigt wird«. 

236 Mit BA1.11!11!Al.AND, Art. :rtCXQa, 1235; w. KöHLER, Art. :rtCXQa, EWNTill, 30; zu weite
ren Belegen s. BAvBRIALANo, aaO., und H. G. LmoBUJR. Scorr, Art. :n:(IQQ, B, n,3, aaO., 
1302. 

237 Vgl. BA1.11!11!ALAND, Art. ävdnnov, 546. 
23S Daß das Präpositionalgefüge sich auf das vorausgehende liLxat.Otl'taL und nicht auf das 

folgende llfj).ov bezieht, kann aufgrundder Parallelen'llic:ht zweifelhaft sein; s. zur Nachstel
lung von :n:CIQO (<t(j)) ite(j) auch Röm 2,11.13; 9,14; 1Kor 3,19; 7,24; mit U.Lvz, Das Ge
schichtsventändnis des Paulus, lSO, Anm. 158. 

239 Aufgrund seiner Iegalistischen Gesetzesinterpretation sieht es E. D. B1JllTON, aaO., 
165, als notwendig an, »to distinguish between the verdicts of law and the judgments of God, 
and to recognise that the former are, for Paul, not judgments which reflect God's attitude now 
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Wenn Paulus nun das Prophetenzitat aus Hab 2,4 hier in Gal 3,1lb ohne 
Zitationsformel - und lediglich durch kausales Ö'tL verbunden - anführt, liegt 
das wohl kaum daran, daß die Stelle »SO bekannt ist, daß sie gar keiner 
Einführungsformel bedarf«, wie H. Schlier meint2AO. Dagegen spricht schon die 
Tatsache, daß der Apostel dasselbe Zitat in Röm 1,17 mit der geläufigen 
Wendung xa'Ö'ro~ yeyQwt'tat241 einführt242• Vielmehr erklärt sich die Abwei
chung beim Zitieren in V. 11 und V. 12 von der ausdrücklichen Einleitung in 
V.10 (yeyQM'tat yaQ Ö'tt ... ) von daher, daß der Beleg in V.10 lediglich die 
Schriftgemäßheit der paulinischen Aussage beweisen soll, während die Schrift
zitate in V. 11 und V. 12 zugleich ein eigenständiges Argument darstellen. Die 
positiv formulierte Antithese in Gestalt eines Schriftbelegs folgt hier jeweils auf 
die negativ formulierte Behauptung des Apostels in der ersten Vershälfte. 

Wie gewöhnlich setzt Paulus beim Zitieren nicht den hebräischen Text (P'Ul 
l'I~J;I~ il1~~7.l.S~). sondern den Text der LXX (6 öt ö(xato~ ex n(<Ttero~ JAOU 
~TJOe'tat) voraus, den er allerdings in zwei Punkten modifiziert. Zunächst läßt 
er das öe der Vorlage aus, was sich wieder aus der Integration des Schriftbewei
ses in die eigene Argumentation erklärt. Bei dem ausdrücklich gekennzeichne
ten und formal gesehen selbständigen Zitat von Hab 2,4 in Röm 1,17 kann die 
Partikel des LXX-Textes dagegen übernommen werden. Weit bedeutsamer ist 
die Auslassung des Pronomens lW". Während der Masoretische Text von der 
l'I~~Zl'S - der >Festigkeit<, d.h. der Zuverlässigkeit und Treue243, bzw. dem 
Vertrauen244 - des Gerechten spricht (Suff. 3. Pers. Sg. Mask.), bezieht die 

or at any time or under any c:in:umstances«. Unter dieser Voraussetzung sieht er in :n:aoa t4) 
ih!q, »a most significant element of the sentence« (ebd. ). »By it the apostle makes c1ear that as 
over against the verdict of law set forth in the preceding sentence he is now speaking of the 
actual attitude of God« (ebd.). Dagegen ist festzuhalten, daS in Gal3,11 nicht die adverbiale 
Wendung :n:aoa 't(il fteq,, sondern das Mj1ov (scil. io'dv) mit dem folgenden Kausalsatz den 
Ton trägt. DaS es sich beim ÖLxaLOiiaftaL in jedem Fall um ein Geschehen coram Deo handelt, 
setzt Paulus als so selbstverständlich voraus, daS er auf die ausdrückliche Erwähnung von 
dvdm..OV aou/dvdmLOV a'Ö'toil in Gal2,16 ohne weiteres verzichten kann. Vor allem aber ist
wie wir bereits gesehen haben - die Unterscheidung zwischen dem Urteil der Tora und dem 
Urteil Gottes als unzutreffend abzulehnen. Die Verurteilung des Übertreten durch die Tora 
ist ein Geschehen, das auf Gott selbst als Richter und als Geber der Tora zurllckgeht, so daS 
das Urteil Gottes keineswegs erst in V.ll- in Gegenüberstellung zu V.10- formuliert wird. 
Kritisch auch A. OEPU, aaO., 106. 

240 H. ScHI.ma, aa0.,133; vgl. auch F. SIBPPBRT, aa0.,181f. 
241 Vgl. die Zusammenstellung bei 0. MICHEL, Paulus und seine Bibel, 72. 
242 Kritisch zu H. Schlier auch H. D. BBTZ, aaO., 146, Anm. 81. 
243 Mit H. WILDBBRGBR, Art.tmc, TIIATI, 177-7m, hier 196ff.; vgl. A. JBPSBN, Art.tml, 

ThWATI, Stuttgart 1973, 343: »das der n!al entsprechende Verhalten, das Wahrhaftigkeit, 
Treue, Verlllßlichkeit und Beständigkeit einschließt«; A. WElSBR, Art. :n:wt~Mo X'tA, ThWNT 
VI, 182-197, hier 190: »:Q~~ [UßlSChließt] die gesamte Lebenshaltung aus dem Glauben«. 

244 So K. KOCH, Art. p,J, TIIATII, 507-530, hier 527, der die Aussage von Hab 2,4b auf 
den unmittelbaren Kontext, die prophetische Vision und Weissagung, bezieht: »Der ~addlq 
wird durch sein Vertrauen (in das prophetische Wort) am Leben bleiben«. 
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LXX mit ihrer Übersetzung ex :rttcrtec.O~ IJ.OU die Aussage auf die :rttcrtt~ xv
(JLOV245 - die Treue Gottes 246• 

Nun hat Paulus die :rttcrtt~ bereits in Gal 2,16 und 2,20 als :rttcrtt~ 'l'r}<JO'Ü 
XQtcrto'Ü, :rttcrtt~ Xgtcrto'Ü resp. :rttcrtL~ toü utoü toü ~eoü charakterisiert, als 
Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes (Gen. obiectivus!)247 • Seitdem 
gebraucht er den Begriff im Galaterbrief zwar absolut, d. h. ohne erläuterndes 
Genitivattribut, jedoch in eben diesem spezifischen Sinne (3,2.5.7.8.9; vgl. 
auch 3,12.14.23.24.25.26). Dementsprechend sieht Paulus mit :rttcrtt~ in Hab 
2,4- analog zum :rttcrteiletv in Gen 15,6 (Gal3,6)- den Glauben an Christus 
bezeichnet, der unter der Kunde des Evangeliums gewirkt wird (Gal3,2.5; vgl. 
Röm 10,8.17) und in dem die Rechtfertigung, d. h. das Heil, dem Menschen als 
ä1.1.aQtroA6~ geschenkt wird. 

Bei Berücksichtigung dieses spezifischen Verständnisses und des absoluten 
Gebrauchs von :rttcrtt~ seit Gal2,16 bzw. 3,2 erklärt sich die Abweichung vom 
Wortlaut der LXX ohne Schwierigkeiten als bewußte Streichung des lW" durch 
Paulus, der mit Hab 2,4 ausschließlich die exklusive Zuordnung der Rechtferti
gung und des Lebens zum Glauben an Christus belegen will. Daß der Apostel 
aufgrundseiner Kenntnis des hebräischen Grundtextes »das unrichtige !J.OU, 
welches die Stelle für seinen Text unbrauchbar gemacht hätte, [fortgelassen 
habe]«, um »dadurch den Gedanken des Originals [wiederherzustellen]«248, ist 
hingegen unwahrscheinlich249; denn er weicht mit seiner auf Christus bezoge
nen Interpretation des Prophetenwortes von der Aussage der hebräischen 
Vorlage nicht weniger ab als von der der griechischen. Diese Veränderung des 
ursprünglichen Sinns läßt sich auch nicht dadurch abschwächen, daß man- wie 
H. Schlier- ex :TtLO'tE(l)~ in Gal 3,11b mit »in der Treue ZU Gottes Wort«250 

wiedergibt und somit wohl dem Verständnis von der :'I~~~~ des Gerechten im 
MT näherkommt, nicht aber der ausschließlich christologisch und soteriolo
gisch bestimmten Deutung von :rttcrtL~ bei Paulus. 

Freilich hat man auch erwogen, ob der Apostel die christliche Version von 
Hab 2,4 bereits aus der judenchristliehen Mission übernommen haben könnte, 
und zur Begründung auf die »analoge« Auslegung der Stelle in 1 QpHab 

245 V gl. zum Subjekt der Rede Hab 2,2a: xat cbtexQ(ihptQ6(i 111! xuo~ xat EUtEV ••• , wobei 
der eigentliche Gottesbescheid die beiden Verse 4 und 5 umfaßt; mit W. RUDOLPH, Micha, 
Nahum, Habakuk, Zephanja, KATXIII,3, Güteniob 1975, 216; F. HoRST, Die zwölf kleinen 
Propheten, HAT 14, 2. Auf!., Tübingen 1954, 179. 

246 Mit A. WEISER, aaO., 190, Anm. 125: »Gottes Bundestreue«; K. ELUGER, Das Buch der 
kleinen Propheten II, ATD 25, Göttingen 1951, 40; A. JEPSEN, aaO., 343; u. a. Möglicherwei
se könnte auch vom Glauben an Gott (IWU als Gen. obi.) die Rede sein; vgl. dazu W. Ru
DOLPH, aaO., 213. 

247 s. o. zu 2,16 und 2,20. 
248 So TH. ZAHN, aaO., 155. 
249 Ablehnend auch 0. MICHEL, aaO., 73. 
2!!o H. SCHUER, aaO., 133; vgl. ebd.: »das Sichhalten an das Wort Gottes und seine Tat«. 
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VIII,1-3 verwiesen251. Zwar trifft es zu, daß in 1 QpHab VIII,2 von der ill11';)K 

gegenüber dem Lehrer der Gerechtigkeit gesprochen wird (il,1~:::2 Clnl~K 

P11il), doch ist darunter keineswegs der Glaube an die Person des Lehrers als 
einer soteriologischen Gestalt zu verstehen, sondern der »Glaube an seine 
Lehre, besser: an seine Interpretation des Alten Testaments. >Glauben< heißt 
die Auslegung des AT durch den Lehrer als richtig anerkennen und sie befol
gen.«252 Dementsprechend wird in 1 QpHab VIII,1 die Aussage von Hab 2,4b 
auf >alle Täter des Gesetzes (i1,1nil 'WU7) im Hause Juda< bezogen und werden 
in VIII,2 außer der Treue zum Lehrer der Gerechtigkeit die Mühsal und Plage 
der >Glaubenden< (r;r,~r) als Grund für deren Rettung aus dem Gerichtshaus 
genannt. 

Während sich bei Paulus n(atL!; und !gya v6JWV (d.h. Toraobservanz) 
gegenseitig ausschließen - wie er unmittelbar danach ausdrücklich hervorhebt 
(Gal3,12) -,wird die ill1~K in 1 QpHab VIII,1-3 somit gerade als das Mühen 
um die Tora und als die Treue zur verbindlichen Auslegung durch den Lehrer 
verstanden, so daß der Unterschied in der Interpretation von Hab 2,4b bei 
Paulus und in Qumran kaum größer sein könnte253. Die >Analogie< beschränkt 
sich auf den formalen Aspekt, daß in beiden Fällen die Schrift im Hinblick auf 
die eschatologisch verstandene Gegenwart gedeutet wird254• 

In Anbetracht der »Variantenreichen« Überlieferung folgert schließlich 
J. Becker, daß Paulus »den LXX-Text offenbar ohne das Pronomen 
[kennt]«255. In der Tat ziehen der Codex Alexandrinus und die Minuskeln der 
Catena magna wie Hebr 10,38256 das f.1DU zu 6 ö~ öLxaLO!; vor (»Mein Gerechter 
aber ... «), während andere Handschriften in Übereinstimmung mit Gal3,11 
und Röm 1,17 den Text ohne das Pronomen bieten. Als ältester Zeuge wird 
dafür in den Ausgaben von A. Rahlfs257 und J. Ziegler258 ein Korrektor des 
Freer Papyrus (W) aus dem 3. Jh. angeführt. Wie D.-A. Koch eingehend 

251 So E. KXsBMANN, An die Römer, 28; vgl. zur Diskussion H. BRAUN, Qumran und das 
Neue Testament, Bd. I, 1llbingen 1966, 169-171; Bd. n, 171f.; G. Hl!ltOLD, Zorn und Ge
rechtigkeit Gottes bei Paulus. Eine Untersuchung zu Röm 1,16-18, Bem 1973, lS2ff.; 
G. JBREMJAS, Der Lehrer der Gerechtigkeit, Göttingen 1963, 142ff. 

252 G. JBREMIAS, aaO., 144; vgl. D.-A. KOCH, aaO., 128f.; K. ELUGER, Studien zum Haba
kuk-Kommentar vom Toten Meer, 1llbingen 1953, 196. 

253 Kritisch auch G. JEREMJAS, aaO., 144; H. BRAUN, aaO., Bd. ß, 171f.; D.-A. KOCH, 
aaO., 128f. 

254 Vgl. auch H. BRAUN, aaO., Bd. I, 172. 
255 J. BI!CXI!R, aaO., 36; erwllgend U. BoU11, aaO., 128. 
256 Aufgrund der starken AuSeren Bezeugung (p46 lC A H* 33vid. 1739 u. a.) und als lectio 

difficilior ist diese Lesart in Hebr 10,38 eindeutig zu bevorzugen; vgl. auch B. M. METZGER, A 
Textual Commentary on the Greek NewTestament, Stuttgart 1975, 670f. 

2S7 Septuaginta, ed. A. Rahlfs, Bd. II, 9. Aufl., Stuttgart 1979, 534. 
25S J. ZIEGLER, Duodecim prophetae, Septuaginta Soc. Litt. Gott. Vol. Xlß, Göttingen 

1943,264. 
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nachgewiesen hat259 , kann der lückenhaften Handschrift allerdings lediglich 
entnommen werden, daß das lW" vom Korrektor hinter ex n(atero~ getilgt 
wurde, nicht aber, ob das Pronomen ersatzlos gestrichen oder wie in Hebr 
10,38 nach ö(xmo~ eingefügt wurde. Da somit die Auslassung in den LXX
Handschriften erst ab dem ll.Jh. eindeutig belegt ist (763*. 106. 130. 311), 
kann definitiv davon ausgegangen werden, daß Paulus in seiner griechischen 
Textvorlage die von W*vid B Q SV u. a. bezeugte Textlesart ( ex n(atero~ 1J.0U) 
vorfand und das Zitat für seinen Bedarf selbständig modifizierte260 - was 
analog auch für die Verwendung in Hebr 10,38 gilt. Für die anderen Lesarten 
läßt sich hingegen eine vorpaulinische Herkunft nicht begründet postulieren. 
Vielmehr werden die Varianten aus Gal3,11/Röm 1,17 und Hebr 10,38 sekun
där in die christliche Überlieferung des LXX-Textes, in Zitate bei Tertullian, 
Job. Chrysostomus, Kyrill etc. sowie in einige Versionen (bo aeth armP1) 

eingedrungen sein261 • 

Wenn der hebräische Text davon spricht, daß der P'U aufgrund seiner :'I~~~. 
seiner Zuverlässigkeit und Treue - oder auch: seines Vertrauens, seines Glau
bens262 -leben werde, so ist damit gemeint, daß er >am Leben bleiben< wird263• 

Denn mit der »der Spruchweisheit entnommenen, im antithetischen Parallelis
mus gehaltenen Sentenz«264 von V. 4 wird zunächst auf den »allgemeinen 
Grundsatz vom gerechten Walten Jahwes gegenüber den Gottlosen und den 
Gerechten«265, d. h. auf die »volkstümliche > Vergeltungslehre<«266, verwiesen. 
Während der gottlose Chaldäer, der JW1 (1,13)- so die Schlußfolgerung a 
minore ad maius in V. S- noch seine Strafe finden wird für alle Gewalttat (O~r,J), 

259 S. D.-A. KocH, Der Text von Hab 2,4b in der Septuaginta und im Neuen Testament, 
ZNW76 (1985), 68-85; DERS., Die Schrift als Zeuge des Evangeliums, 127. 

2150 Grundsitzlieh führen die meisten Exegeten die Modifikation des Zitats aufPaulus selbst 
zurück;soz.B. TH.ZAHN,aaO., 155;H.ScHUER,aaO., 133;F.MusSNER, aaO., 226; U.BoR
SE, aaO., 129. 

261 Mit D.-A. KOCH, Der Text von Hab 2,4b, 79-85; DERS., Die Schrift als Zeuge des 
Evangeliums, 127.129; W. RuooLPH, aaO., 213. Entsprechend dem MT überliefern Hab 2,4b 
hingegen 8HevXII~', Aquila, Theodotionvld (tv :rdatBt. a'Ötoil), Symmachus (t'fl favtoil n'
at!L); vgl. dazu D.-A. KocH, DerText von Hab 2,4b, 70ff. Auch derTargunt Jonathan spricht 
von der Geradheit, der Rechtschaffenheit der Gerechten (Plur.), um derentwegen sie leben 
bleiben werden, 1,7.)"pn• n;n,tv~p "' lC'P'11'1. Da die letzte Zeile der 7. Kolumne nicht 
erhalten ist, läßt sich die in 1 QpHab VIII,1ff. vorausgesetzte Lesart nur erschließen. Die 
Deutung auf die l:mll:)lC, a?~Jr der Täter des Gesetzes geht aber ganz offensichtlich von dem im 
MT bezeugten 1n~~~ aus. 

262 So nachdrücklich w. EICHRODT' Theologie des Alten Testaments, Bd. m, Leipzig 1939' 
27; vgl. H. WILDBERGER, »Glauben« im Alten Testament, ZThK65 (1968), 129-159, hier 139; 
W. RuooLPH, aaO., 216. 

263 Mit K.ELIJGER, Das Buch der kleinen Propheten II, 39; F. HoRST, aaO., 176; W.Ru-
DOLPH, aaO., 212. 

264 F. HoRST, aaO., 179f. 
26S W. RuooLPH, aaO., 216. 
266 F. HoRST, aaO., 180. 
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die der Prophet in 1,2-4 (vgl. 1,12-17) zu beklagen hat, wird »der Gerechte 
die durch den Chaldäer bewirkte Leidenszeit überleben«267• Somit bezeichnet 
also :'I'M in Hab 2,4b vom Kontext her eindeutig »die politische Existenz«268, 
das Überleben- auch wenn man im Rahmen des Alten Testaments >Leben< im 
gefüllten Sinne zu verstehen hat. »Es geht nicht nur, aber doch immer auch um 
die Erhaltung der physischen Existenz, und die Heilsgüter sind durchaus mate
rieller Art.«269 

Im Gegensatz dazu deutet 1 QpHab VIII,1-3 das :'1~1;1~ aus Hab 2,4b futurisch 
auf die von Gott gewährte Rettung aus dem Hause des Gerichts (';!ac c';!'J' ,IZ1K 
~!)tzl~:'l n'l~). auf die die Täter des Gesetzes (:'1,1n:'l 'IZ11P) um ihrer Mühsal und 
um ihrer Treue zum Lehrer der Gerechtigkeitwillen hoffen dürfen. >Leben< 
meint hier also den »Freispruch, der den Gerechten im Endgericht gewährt 
wird«270. 

Eindeutig futurisch-eschatologisch wird das tfJol!'taL von Hab 2,4b in Hebr 
10,38 interpretiert271 , denn für den Hebräerbrief gehören die dvacnaot!; 
vexgrov und das XQ(J.L<X atc.Ovwv zu den >fundamentalen< Inhalten der Verkündi
gung (vgl. 6,1f.). Im Anschluß an den Wortlaut der LXX und in Kombination 
mit Jes 26,20 LXX (JLLXQOv öoov öoov) wird dort Hab 2,3b~.4b.4a (in dieser 
Reihenfolge!) zitiert272• Durch die Hinzufügung des Artikels (vgl. Ps 117,26 
LXX; Mt 11,3 par) wird ~6JLEVO!; (Hab 2,3b) statt auf das noch ausstehende 
Eintreffen der Schauung (MT: {'Jif"J acl: Kl '~) bzw. statt auf das Kommen 
>eines Kommenden< (LXX: Ö'tL ~QX6JLEVO!; fl~et)273 auf den zum zweiten Mal 
erscheinenden Christus bezogen(~ öemegov ... öq>'&fJol!'tat Hebr 9,28), der 
denen, die auf ihn warten, die eschatologische Oc.tm'JQ(a bringen wird (Hebr 
9,28; vgl. 2,3). 6 öe ö(xm6s IJ.OV wird auf diejenigen gedeutet, die nicht 
zurückweichen zum Verderben (o'Öx ~oJA.Ev fm:ocnoAi'jS ds cbtooAI!tav 10,39a 
{unter Aufnahme von Hab 2,4aJ), sondern durch den Glauben ihr Leben retten 
( ... dllcln(cneros els negtno(TJotv 'ljlvxfls 10,39b) und durch ihre Standhaftig
keit ('ÖnoJA.OVtl) das eschatologische Verheißungsgut (~ayyeA(a, vgl. 6,U; 
9,15; 11,13.39) erlangen werden (10,36). Da der Gerechte den Tag bereits 
nahen sieht (10,25) und dennoch die Unterordnung aller Dinge unter den Sohn 
Gottes noch nicht wahrnehmen kann (2,8c: VOv öe o'Önro 6QlöJLev ... }, wird die 

U.7 W. RuooLPH, aaO., 216. 
2611 K. EUJGER, aaO., 39. 
269 H. WILDBEROER, aaO., 142. 
21o 0. JEREMIAS, Der Lehrer der Gerechtigkeit, 143. 
271 Vgl. CHR. RosE, Die Wolke der Zeugen. Eine exeget.-traditionagesch. Untersuchung 

zu Hebräer 10,32-12,3 (Diss.), Tflbingen 1990, 79ff.; E. RlooENBACH, Der Brief an die 
Hebräer, KNTXIV, Wuppertal1987 (• Leipzig 31922), 336-339; O.MICHEL, Der Brief an 
die Hebräer, KEKXIll, 13. Aufl., Göttingen 197!!, 362-366; H. HEoERMANN, Der Brief an 
die Hebräer, ThHKXVI, Berlin 1988,219-221. 

:m S. zu den Eingriffen in den Hab-Text D.-A. KOCH, DerText von Hab 2,4b, 7!!-78. 
273 Vgl. dazu H. HEoERMANN, aaO., 220. 
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lebensrettende n(ans als das Feststehen bei Erhofftem ( eAnL~OtUv(J)'V iln6ata
OLS) und als das Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht, (nQayJ.I.(l't(J)'V 
neyxos O'Ö ßAeXOJ.I.Ev(J)'V 11,1) definiert274• 

Sowenig nun Paulus die in Hab 2,4 angesprochene nW'tLs/:1~~~, als eine vom 
Gerechten selbst zu erfüllende Bedingung zur definitiven Rettung oder gar als 
Treue gegenüber der verbindlichen Auslegung der Sinai-Tora versteht, sosehr 
teilt er mit Hebr 10,37 f. und 1 QpHab VIII,1-3 das futurische Verständnis von 
~fJoetaL 275 • Bei aller Betonung der präsendsehen Relevanz des in Christi 
Auferstehung begründeten neuen Lebens hält Paulus zugleich an der futuri
schen Eschatologie fest276• Die ~roTJ a~chvws ist die Gabe, die im Endgericht 
den Gerechten zuteil wird (Röm 2,7; vgl. Gal 6,8; Röm 6,22f.)277• Dabei 
konstituiert die gegenwärtige Rechtfertigung durch Christus im Glauben (Röm 
5,1.9: ÖLXaLro'Ö'MES ouv/vüv ... )278 die gewisse Hoffnung auf das zukünftige 
oro'Ö'TJoeo'Ö'aL cbto 't'fls öQ'Yfls (Röm 5,9f.; vgl. 1 Thess 1,10), das Errettetwerden 
>aus< dem Strafgericht279• 

Dementsprechend hebt Paulus in Gal 5,5 hervor, daß diejenigen, die nicht 
durch Toraobservanz, sondern allein durch die Gnade Christi gerechtfertigt 
werden wollen (vgl. 5,2-4), auf Grund des Glaubens die eAn:ts ÖLXaLOoU'V'rJS280 
- d. h. das mit der Rechtfertigung zugesagte Hoffnungsgut der endgültigen 
Erlösung (Röm 5,1.9f.; 8,23-25)- durch den Geist erwarten. 6 öe ö(xaws ... 
~fJoetaL (Hab 2,4), besagt für Paulus also, daß der in Christus schon gegenwär
tig gerechtfertigte Sünder im Endgericht gerettet und mit dem ewigen Leben 
beschenkt werden wird, d. h., daß er ewig leben wird. 

Da somit das ~ijv in Röm 1,17 und Gal3,11 als Konsequenz und Ziel des 

274 S. zum Ganzen CHK. RosE, aaO., 58-81. 
275 Vgl. zum Grundsätzlichen R. BULTMANN, Art. tOw X'tA, ThWNTII, 856-877, hier 

868.871; L. ScHO'ITROPP, Art. ttD, EWNTII, 261-271, hier 265. Zum Sprachlichen s. M. ZER· 
WICK, Graec:itas Biblica, § 226. 

276 S. u.a. 1Thess 1,10; 3,13; 4,13-5,10; 1Kor 1,7f.; 6,14; 15,1-58; 2Kor 4,14; 5,1-10; 
Röm 2,1-16; 5,1-11; 8,11-39; 13,11-14; 14,7-10; Phll1,6.10; 3,20f. 

277 S. zum futurischen Verständnis von tcafJ bei Paulus auch ROm 5,17f.; 11,15 (tonl b 
veXQtDY); 2 Kor 5,4; zu tflv s. neben Gal 3,11/Röm 1,17 auch 11bess 5,10; Röm 8,13; vgl. 
tqloMLetv 'toU!i v8XQOU; ROm 4,17; tqloMLetv neben tye(QeLv b vi!XQ(ilv Röm 8,11; 1 Kor 
15,22: oiitw; xat tv 'tqi XQLO'tqi :n:avu; f;qxmoL'I'6ftoOVtaL. 

21s Vgl. zum Gegenwartscharakter der Rechtfertigungsaussagen noch ROm 3,24.26.28; 
4,3.5.22; 8,30; 9,30; Gal 2,16f.; 3,8. Die Rechtfertigung in Christus ist futurisch-eschatolo
gisch relevant, wird aber schon im Evangelium offenbart (Röm 1,16f.) und im Glauben 
gegenwärtig zugeeignet (s.o. zu Gal2,16). 

279 S. in Korrespondenz zu Röm 5,1-11 den- den dritten Hauptteil 5,1-8,39 feierlich 
abschließenden- Abschnitt 8,28-39. 

280 Der Gen. pertinentiae ist vom Kontext der pln. Theologie her weder als Gen. appositi
vus (»die in der Gerechtigkeit bestehende Hoffnung«, d.h. »die erhoffte Gerechtigkeit« 110 
z. B. F. MussNER, aaO., 3501) noch als Gen. obiectivus (»die Hoffnung auf die Gerechtigkeit« 
ISO z. B. H. SciwER, aaO., 234)) zu deuten. Wie wir gesehen haben, handelt es sich bei der 
Rechtfertigung in Christus keineswegs lediglich um die Antizipation eines noch ausstehenden 
Ereignisses, an dem der Glaubende nur im Modus der Hoffnung partizipieren kann. 
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btxatoiia&at b. :n:(ateoo~ beschrieben wird, trifft es durchaus nicht zu, daß »die 
Vorstellung des Lebens als Umschreibung des Rechtfertigungsgeschehens ver
standen werden [darf]«, wie U . .Borse meint281 • Unbefriedigend ist auch der 
Vorschlag von D. Lührmann, ~TJOI!'taL »ohne jede Betonung« und »Dicht im 
Sinne der vollen Lebensverheißung« zu deuten282, was dann für die Verse 11 ( = 
Hab 2,4) und 12 (= Lev 18,5) die Aussage ergibt: »Der Gerechte lebt aus 
Glauben«- »Wer es tut, lebt darin (im Gesetz)«. Demgegenüber steht einer 
Interpretation von >Leben< im qualifizierten Sinn -wie es sonst bei Paulus 
vorausgesetzt ist- auch in Gal3, 11 f. und Röm 1,17 nichts im Wege. 

Auf dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen läßt sich schließlich auch 
die Frage klären, ob die präpositionale Wendung ex :n:(ateoo~ in Gal3,11- und 
in Röm 1,17- adverbal283 oder adnominal284 zu beziehen ist. Seit Gal2,16-
und so auch im unmittelbaren Kontext 3,11a und 3,12- geht es Paulus um die 
Alternative von btxatoiio&at ex :n:(ateoo~ und btxawiia&at e~ ~QYCO'V v6-
!AOU285, so daß er Hab 2,4b LXX- nach Streichung des lW"! -ganz offensicht
lich als Lebensverheißung an den >aus Glauben Gerechtfertigten< verstanden 
wissen will. · 

Nun ist gegen diese adnominale Zuordnung von b. :n:LO'teoo~ eingewandt 
worden, daß dadurch die Opposition entstünde: »Der aus Gesetz Gerechte 
wird nicht leben (>wird sterben<)«286• Doch geht es Paulus, wie wir gesehen 
haben, bei seinen Schriftbeweisen in Gal3,11 (Hab 2,4) und 3,6 (Gen 15,6) 
vorrangig um die Zuordnung der Größen ö(xawqbtxai.OO'ÖVr) und :n:(attq 
:n:tate'UeLV- und das heißt: um den Nachweis der Unvereinbarheil von Toraob-

281 U. BouB, aaO., 128; vgl. ebd. die entsprechende Wiedergabe von 3,llb: »Der Gerech
te - der wahre und allein von Gott anerkannte Gerechte - hat sein Leben, d. h. seine 
Rechtfertigung, (nicht aus dem Gesetz, sondern) aus Glauben.« 

282 D. LOHRMANN, aaO., SS. 
283 Zu tiJIJI!'taL ziehen das Präpositionalgefllge neben den bei F. SII!PPBilT, aaO., 182, 

aufgefllhrten älteren Exegeten: TH. ZAHN, aaO., lSS; E. D. BUKTON, aaO., 166; A. SCin.AT
TBR, Gottes Gerechtigkeit, 43; A. OI!PKB, aao .• 106; H. ScHLIBll, aaO., 131.133; DBU., Der 
Römerbrief, 34.46; 0. MlcHBL, Der Brief an die Römer, 79; F. MussNBR, aaO., 227; U. Boa
SB, aaO., 128; W. SCHMITHALS, Der Römerbrief. Ein Kommentar, Güterstob 1988, S8.69. 

2114 Auf 6 6'xat.o!; beziehen b :rdat!W!; neben den bei F. SJBPFI!RT, aaO., 182, genannten 
älteren Exegeten: J. A. BENGEL, Gnomon, 344.471; F. SII!PPBilT, aaO., H.l..mrzMANN, aaO., 
18; A. Scawmzu, Die Mystik des Apostell Paulus, 1llbingen 1981 ( •1930), 204; G. S. DUN
CAN, aaO., 94f.; A. NYOUN, Der Römerbrief, 4. Aufl., Göttingen 196S, 6Sff.; C. K. BAIUlBTl', 
The Epistle to the Romans, BNTC, Nachdr. d. 2. Aufl. v. 1962, London 1984, 31; J. EcxoT, 
aaO., 77; E. KXsBMANN, aaO., 18.29; F. HAHN, Das Gesetzesverständnis im Röm u. Gal, SS, 
Anm. 79; U. Wn.cKBNS, Der Brief des Paulus an die Römer, Bd. I, 89f.; J. BBCDR, aaO., 36; 
F. F. BRUCB, aaO., 161; P. STUHLMACHBR, Der Brief an die Römer, N1D 6, Göttingen 1989, 
27.30. 

285 Nicht anders verhält es sich mit dem Kontext von Röm 1,17; s. 1,16; 3,21-4,2S und via 
negationis 1,18-3,20. 

286 So U. BouB, aaO., 128 (Kiammerausdruck im Original); ähnlich H.IUJsANJ!N, aaO., 
163;Anm.S. 
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servanz und Rechtfertigung. So lautet der Umkehrschluß für den Apostel 
stringenterweise: Wenn die Verheißung des ewigen Lebens nach der Schrift 
ausschließlich dem aus Glauben Gerechten gilt, dann kann durch die Tora 
keine Gerechtigkeit kommen (s. neben 3,11a auch 2,16.21; 3,21bP; vgl. Röm 
3,20f.28; 4,13f.) und folglich auch kein Leben (3,21ba), dann kann es den auf 
Grund von Taraobservanz Gerechtfertigten nach der Schrift gar nicht ge
ben287. 

Nachdem Paulus bis V.11 die Relationen zwischen dem Dual Tora/Glauben 
und den Gegensatzpaaren Fluch/Segen und Rechtfertigung/Nichtrechtferti
gung ausdrücklich definiert hat, wendet er sich mit V. 12 den logisch noch 
verbleibenden Verhältnisbestimmungen zu288• Analog zu V. 11 formuliert er in 
V. 12a zunächst negativ seine eigene These, der er erwartungsgemäß289 in 
V. 12b die positiv formulierte Antithese in Gestalt eines Schriftzitats folgen 
läßt. Mit dieser letzten Bestimmung kommt Paulus auf den neuralgischen 
Punkt in der Auseinandersetzung mit den judaistisch-judenchristlichen Geg
nern zu sprechen: auf die Frage der Vereinbarkeil von Tomobservanz und 
Glauben - und damit auf das Verhältnis von Sinai-Tora und Christus. Im 
Gegensatz zu den Judaisten lehnt der Apostel eine Kombination von Glauben 
und Taraobservanz kategorisch ab290: 6 ÖE v6tw!; O'Öx fatL'V ex n(atl!CO!;. 

Mit ex n(O'tl!co!; knüpft Paulus formal an das Zitat von Hab 2,4 in Gal 3,11 

2117 Schon F. Smm!lrr, aaO., 182, hat die Zuordnung von tx ,.;~zum Subjekt in Gal 
3,11 und Röm 1,17- inklusive der ungewöhnlichen Stellung (vgl. die Einwände bei TH. ZAHN, 
aaO., lSS; F. MussNBR, aaO., 227, Anm. 71) -hinreichend begrllndet: Es ist 6 ÖLxat.a; tx 
,.;~~zu verbinden, »denn P(aulus] will die Unache der Gerec:htiJ)teit nachweisen, nicht 
die des Lebens der Gerechten, obgleich dieses die gleiche Ursache hat; und 3,12 steht 6 
MLiJaas auta nicht dem blossen 6 ÖLKaLO!;, sondern dem 6 ÖLx[aws) tx ,.;~gegenüber. 
[ ..• ] Nicht aber 6 tx nLat[ ~] &LxaLO!; oder Mxaws 6 tx ,.;~[ ~] schrieb P(aulus], weil der 
wichtige Spruch in der Wortfolge der LXX allbekannt und solenn im Gebrauche war. [ ... ) Die 
grammat[ische] Richtigkeit des Anschlusses von tx nLat[I!Q)!;] an &Lxaws erhellt daraus, dass 
man 6Lxal.01loitm tx nLat[ ~] sagt, vgl. 3,8." -Zum Fehlen des Artikels beim präpositiona
len Attribut tx ,.;~ vgl. auch L. RADBRMACHU., Ntl. Grammatik, 117; BDR 1272,2 mit 
Anm.3.u.4. 

288 Die Argumentation ist bis hin zu V. 12- und dann bis zu den die V. 6-12 aufgreifenden 
Versen 13 f. -in sich stringent durchgeführt. Von »eigenartiger Logik« kann man mit A. OBP
o, aaO., 106, nur sprechen, wenn man die klare Struktur von Gal3,6-14 nicht wahrnimmt. 
Sowenig mit der Feststellung der inneren Konsistenz des Abschnitts schon etwas über die 
Richtigkeit des paulinischen Standpunktes ausgesagt ist, sowenig lllBt sich die theologische 
Argumentation in Gal3 mit dem Hinweis auf den »Biblizismus des Apostels« (ebd.) hinrei
chend erklären. 

289 Gegen F. MussNBR, aaO., 231: »eigentlich würde man nun erwarten: clll' di lgyory«. 
Die Abfolge von These und anschließendem Schriftbeweis lllBt sich in Gal3,6-14 insgesamt 
sechsmal beobachten. 

290 S. neben Gal3,6-14 vor allem 1,6-9; 2,4f.14ff., bes.l8.21; 3,2.5.23-25; 4,31; !1,2-4; 
6,12-lS. 
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an291 • Allerdings bezeichnet das Präpositionalgefüge in V. 11, wie wir gesehen 
haben, die Grundlage (»auf Grund von«, •infolge«)292 bzw. den Modus (»aus 
Glauben« )293 der Rechtfertigung, während die Wendung elvaL b tLvoc; in V. 12 
über die ZugehiJrigkeit, die Beziehung der angesprochenen Größen zueinander 
informiert: »Das Gesetz hat nichts mit dem Glauben zu schaffen«294, d.h. die 
Sinai-Tora hat nichts mit dem in Hab 2,4 bezeichneten Glauben an Christus zu 
tun, durch den allein die Rechtfertigung vermittelt und infolgedessen das ewige 
Leben zugeeignet wird. 

Weil Paulus auch in V. 12 - wie im gesamten Kontext - mit »Glauben« 
spezifisch die :n:(atLc; 'lfi<Joil XQL<Jtoil meint, ist bei der Bezeichnung des Glau
bens als »0rundprinzip«295 eine gewisse Vorsicht geboten. Es geht dem Apo
stel in seiner abschließenden These nicht um die generelle Ausschließlichkeit 
zwei er Prinzipien, sondern speziell um die Unvereinbarkeit der Taraobservanz 
mit dem- schon in Gen 15,6 und Hab 2,4 bezeugten- Glauben an Jesus 
Christus, durch dessen Kommen die Tora in ihrer - höchst begrenzten -
Funktion endgültig abgelöst worden ist (vgl. 2,19; 3,19.21ff.). 

Da das Schriftzitat wie in V. 11-und im Gegensatz zu V. 10- als eigenständi
ges Argument dient, ist die elidierte Adversativpartikel in V. 12b unmittelbar 
auf die folgende Aussage zu beziehen296: •Sondern >wer sie tut, wird durch sie 
leben<.« dlla steht also nicht elliptisch für eine Einleitungsformel, so daß zu 
ergänzen wllre: ,. Vielmehr sagt das Gesetz«297• 

Während durch die Modifikationen des Zitats in V. 11b die Aussage der 
Vorlage (Hab 2,4 LXX) deutlich verändert wird, beschrAnken sich die Abwei
chungen vom LXX-Text in V. 12b aufs Formale (Lev 18,5b LXX: a :n:oLf)aac; 
liv&Qoo:n:oc; tf)aetaL tv a'inotc;). So wird zur stärkeren Hervorhebung des -
bereits in V.10b mit Dtn 27,26 betont eingeführten- Begriffes :n:oLetv das 
Subjekt d'V&QOO:n:oc; ausgelassen und das Partizip :n:oLf)aac; substantiviert. 
Durch den absoluten Gebrauch von :n:ac; 6c; (V.10) und :n:ac; 6 (V.13), von 6 
:ltOLf)aac; (V. 12) und 6 xoe~oc; (V. 13) sowie durch die Aufnahme des 
b:Lxat6Qatoc; von V. 10 (Dtn 27,26) in V. 13 (Dtn 21,23) wird eine deutliche 
Annäherung des Wortlauts der Schriftzitate in 3,10-12 erreicht295• 

291 Vgl. auch H. Scm.ma, aa0.,134, Anm.1; F. MvssNBR, aaO., 231. 
292 s. BAVERIALAND, Art. ix 3f., 474. 
293 S. auch 0. LODEMANN, Art.~. BWNTI, 978f.; vgl. BDR I19S,1e u. Anm. 8. 
2114 So BAVERIALAND, Art. atJ.&(, 4S4; vgl. J. A. BBNOBL, Gnomon, 470: non agit fidei partes: 

non dicit creü, sed, fac. S. auch A. OEPD, aaO., 106. Unbefriedigend in Hinlicht auf die 
Nuancierung des präpositionalen Ausdrucks ist hingegen die Wiedergabe bei H. SclwBR, 
aaO., 134: •Das Gesetz gibt es nicht •aus Glauben<«. 

295 Vgl. H. ScHuBR, aa0.,134; F. MuSSNBR, aaO., 231; J. BECDJ., aaO., 37. 
296 Mit F. SIEPPBRT, aa0.,183. 
297 Gegen B. D. Btm'ON, aa0.,167; vgl. F. MVSSNBR, aaO., 230, Anm. 93. 
aJ S. dazu D.-A. KOCH, aaO., 120f.; in Anbetracht dieser deutlichen Anpulung an den 

Kontext ist wohl auch ff1r Oal 3,12 - und nicht nur ff1r 3,11 - von einer absichtlichen 
Verlinderung des Zitats auszugehen; gegen 0. MICHEL, Paulul und seine Bibel, 7S. In Röm 
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Sowohl auf den Argumentationszusammenhang von Gal 3,10-12 als auch 
auf den Kontext von Lev 18,5b wird der Leser resp. Hörer des Briefes auch 
durch die zweifache Verwendung des pronominalen Adjektivs verwiesen. 
Denn das affizierte Objekt a'Ö'ta299 bezieht sich als Akk. PI. Ntr. nicht auf 6 
VOJ.I.OS von V. 12a, sondern auf die Akkusativobjekte des übergeordneten Sat
zes Lev 18,5a LXX: xal qroMseoite naV'ta 'tel 3tQOatayJ.UX'ta J.WU xalnaV'ta 'tel 
xQ(IJ.a'ta lW" xalnoLftOe'te a'Ö'ta. Zugleich knüpfen die Proformen a'Ö'ta und tv 
a'Ö'tot; an den Schluß von V.10 ('tou noLijoaL a'Ö'ta)- d.h. an 'tel yeyQa!J.j.l.tva 
aus Dtn 28,58 - an und signalisieren somit wiederum die Kohärenz der Verse 
10-12300• 

Nun interpretiert Paulus Lev 18,5 zweifellos gegen die ursprüngliche Inten
tion und Aussage des Textes, indem er die im Heiligkeitsgesetz positiv verstan
dene Lebensverheißung als Hinweis darauf wertet, daß Gerechtigkeit und 
Leben in der Sinai-Tora gerade nicht gefunden werden können. Dabei darf 
allerdings nicht übersehen werden, daß die Lebenszusage auch im Heiligkeits
gesetz- analog zum deuteronorniseben Verständnis301 - an die vollständige und 
uneingeschränkte Befolgung der Satzungen und Gebote gebunden ist - wes
halb im LXX-Text von Lev 18,5a auch explizit gefordert wird: xal qroMseoite 
.n-avra 'tel nQomayJ.UX'ta lW" xal .n-avra 'tel xQ(J.UX'ta J.WU xat noLftoe"te a'Ö'ta ... 
Dementsprechend folgt auf den zitierten Zusammenhang (Lev 18,2b-5) eine 
Reihe apodiktischer Verbote (18,7-18 bzw. 23), die in die Ermahnung mün
den (V. 24-30), keine der beschriebenen Greueltaten zu verüben, da sie 
unweigerlich den Tod nach sich ziehen: Ö'tL na;, ö; dv 3tOLftO'[J dno naV'trov 
'tfbv ~eAuyj.tcl'trov 'tOU'trov, isoAriQeuiH)oOV'taL al '\jluxat al 3tOLOUOaL ex 'toU 
Aao'O a'Ö'tfbv (V. 29). 

Im Gegensatz zu Paulus setzen Heiligkeitsgesetz und Deuteronomium vor
aus, daß das Befolgen aller aufgeführten Weisungen für den Israeliten möglich 
ist und insofern der Mensch durch Taraobservanz am Leben bleiben kann, daß 
er das in seiner Erwählung empfangene Leben durch die Tora bewahren kann. 
Dem Gesetzesbrecher und Sünder hingegen können diese Texte der Tora 
nichts anderes als den Fluch und infolgedessen den Tod ansagen, so daß eine 
Rechtfertigung des Gottlosen aus Glauben im Bereich der Tora - auch nach 
deren Selbstverständnis!- ausgeschlossen ist. Wenn aber Lebensverheißung 

10,5 wird Lev 18,5b dann ausführlich als Zitat eingeleitet (Mcotlafj; yaq yQOcpEL.: .) und mit 
dem Subjekt der Vorlage wiedergegeben: 6 mniJaa; &vitQcmro; ••• Vgl. dazu H.-J. Ba
STEIN, »Nahe ist dir das Wort«, 204ff. 

2911 Das aitta in Gal3,12b vertritt dabei das vom Hauptsatz abhllngige Relativpronomen 6. 
(Lev 18,Sb LXX) und ist dem Abschluß von Lev 18,5a (xal mn'fJone atta) entnommen. 

300 Gegen TH. ZAHN, aaO., 156, Anm. 6.: »Nur im Vertrauen auf die Schriftkenntnis der 
Leser konnte P(au]l(us] auch ohne Citationsformel die Worte ailm und tv attot; beibehal
ten, die bei ihn1 nur an 6 VO!IO!: [ •.• ] ihre Unterlage haben.« Von V.10 her deuten das Objekt 
z. B. F. MussND, aaO., 230, Anm. 93; F. F. BRUCB, aaO., 162. 

301 S. o. zu Dtn 27,26 in Gal3,10. 
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und Fluchandrohung eindeutig an die Befolgung bzw. Übertretung der Tora 
gebunden sind, dann hat der V6f.LO~ nach seinem eigenen Zeugnis in der Tat 
nichts mit der n(an~. d. h. mit dem Heilsempfang allein aus Gnade, zu tun. 

Sosehr Paulus seinen alttestamentlichen Belegen in Gal3,10-12 in Hinsicht 
aufdie Beurteilung der Situation des Menschen widerspricht, sosehr bringt er die 
Aussagen des v6f.LO~ zum Geschick des Sünders authentisch zur Sprache. Denn 
da er voraussetzt, daß es seit Adam keinen Menschen gibt und geben kann, der 
dieTora vollständigerfüllt (vgl. Röm3,9.23; 5,12; vgl. 7,7ff.), undfolglich auch 
die qrooeL 'IouöaioL ausnahmslos clJ.WQ'tWÄo( sind (Gal2,15-17), kann er Lev 
18,2b-30- wie Dtn 27-30- stringenterweise lediglich entnehmen, daß auf 
Grund der Bindung der Lebenszusage an das Tun kein Mensch durch Toraobser
vanzgerechtwerdenundzumLebenkommenkann(Gal2,16;3,10.11.21;3,20). 
Wenn es aberweder Intention noch Möglichkeit des V6f.LO~ist, Menschen, die als 
ÜbertreterunterdemFluch(Gal3,10)unddamitunterderHerrschaftdesTodes 
stehen (vgl. Röm 5,12ff. ), lebendig zu machen (Gal3,21: d yc'J.Q ~ v6f.LO~ 6 
ÖVVclJ.I.e'YO~ ~q>onoLTjoaL ... {irreal}; vgl. Röm 8,3), dann kann der Satz: 6noLfJ
oa~ a1ha ~TJOe"taL tv a'Ö'toi~ nach Paulus gar nicht als reale Lebensverheißung, 
sondern nur als absolute Verpflichtung zum Tun der Rechtsforderungen ver
standen werden: »(Nur) wer sie tut, wird durch sie leben!«302 

Nicht anders verhält es sich mit dem Gal3,12b parallelen, von Paulus selbst 
formulierten Grundsatz in Röm 2,13303• Indem der Apostel auf dem Höhepunkt 
seiner Anklage (Röm 1,18-3,20) konstatiert, daß nicht die Hörer derTora vor 
Gott gerecht sind, sondern nur die 1tOLTJ'tat v6fWU als gerecht erscheinen werden, 
bereitet er lediglich den definitiven Schuldspruch vor: 1tQO'O'tLaoaJA.ria yc'J.Q 
'louöa(ou~ 'te xat "EllTJva~ nma~ 'Öcp' cl~UXQ't(av elvaL, xa-&cb~ yiyQWnaL Ö'tL 
o'Öx fO"tL'V ö(xaw~ o'ÖÖi el~ ... (3,9f.). So dient auch in Röm 2,13 die an sich 
positive Aussage: olnOLTJ'tat v6f.LOU ÖLxaLW'fti)oovtaL ausschließlich dem Nach
weis, daß infolge von Taraobservanz niemand gerechtfertigt werden kann 
(3,20), weil eben alle gesündigt haben (3,23: na'V'te~yaQ fJ!'QQ'tO'V ••• ). 

302 Damit wird der These von H.-J. ScaoBPS (Paulus, 185f.), daß Paulus hier die dreizehnte 
Midda des R. Jischmael anwende, die Grundlage entzogen. Abgesehen davon, daß der dritte, 
entscheidende Beleg (Gen 15,6) hier in anderer Funktion mit Abstand voransteht (s.o. zu Gal 
3,6), widersprechen sieb dieTora- (Lev 18,5 in Gal3,12) und die Prophetenstelle (Hab 2,4 in Gal 
3,11) nach der Überzeugung des Apostels überhaupt nicht. Unter der Voraussetzung, daß Lev 
18,5 schon immer zu Sündern gesagt ist, kann dieser Schriftvers gar nicht als Lebensverheißung 
-wie Hab 2,4- verstanden werden. Entsprechendes ist auch gegen F. MussNU. (aaO., 228f.) 
einzuwenden, der davon ausgebt, daß dss in Lev 18,5 formulierte »Gesetzesprinzipc durch den 
Widerspruch der Schriftstelle (Hab 2,4) ausgeschlossen würde, und gegen H. HtlBND (Das 
Gesetz bei Paulus, 43), der vom Widerstreit zwischen Tora im spezifiseben Sinne und verbei
ßender Aussage Gottes, d. b. zwischen immanenter Intention des Gesetzes und Gotteseigenem 
Willen, spricht. 

3113 Vgl. zum Ganzen H.-J. EcKSTBJN, Der Begriff Syneidesis bei Paulus, 137ff.; DBU., 
»Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbar werden«, 86ff. 
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Auf der Grundlage des dargelegten Verständnisses von Gal3,12- und Röm 
2,13; 10,5 - lassen sich die noch verbleibenden strittigen Fragen eindeutig 
klären. Paulus vertritt in Gal 3 gerade nicht die Auffassung, »daß der Mensch 
theoretisch durch die Werke des Gesetzes zum Leben kommen könnte, aber 
daß kein Mensch faktisch das Gesetz gehalten hat«304, noch stellt er fest, »daß 
das Gesetz als Weg zum Leben faktisch an den Sündentaten der Menschen 
gescheitert [ sei]«305• Hingegen ist es sehr wohl die Überzeugung des Apostels, 
»daß der Mensch nur durch Gottes gnädiges Schenken Gerechtigkeit erlangen 
[kann]«306• Denn da die Sinai-Tora erst nach der Sünde in die Welt gekommen 
ist und Abraham schon lange vor der Gesetzgebung durch Mose der Herrschaft 
der Sünde verfallen war, scheidet ein Leben aus dem Thn für Paulus auch 
»grundsätzlich«307 aus und wird die Heilsbedeutung derTora von ihm durchaus 
»grundsätzlich bestritten«308• 

Der Skopus der Argumentation von Gal 3,6-14 insgesamt wird aber auch 
durch eine Interpretation wie die folgende verkannt: »Wenn dtJs Gesetz sagt, 
daß leben wird, wer alle seine Bestimmungen tut, dann gilt diese Aussage auch 
(als immanente Intention des Gesetzes!). Wer alles, aber freilich restlos alles 
tut, der wird leben, wirdgenauso leben wie der aus Glauben Gerechtel«309 

Zutreffend ist in der Tat, daß die Tora nach Paulus -wie nach dem Selbstver
ständnis von Helligkeitsgesetz und Deuteronomium - die uneingeschränkte 
Befolgung ihrer Weisungen fordert; jedoch wird dieser Aspekt in Gal 3,12 
keineswegs als für die Beweisführung konstitutiv hervorgehoben310, ja es wird 
das :zWeimalige betonte :n:avta der Vorlage (Lev 18,5a LXX) beim Zitieren in 
Gal 3,12 und Röm 10,5 sogar übergangen311 • Wie wir gesehen haben, will 
Paulus hier vielmehr die zwangsläufige Verbindung von :n:otdv und v6tw~ und 

304 SoU. Luz, Gesetz, 9S. 
305 AaO., 95 (Hervorhebung im Original). 
306 Was U. WJLCKENS, Aus Werken des Gesetzes, 94, bestreitet. 
3a7 Gegen H. HOBNEit, Das Gesetz bei Paulus, 20.40. 
308 Gegen U. WILCKENS, aaO., 94; s. aaO., 92, die Erlluterung zu V. 11: »Leben als Folge 

der Gerechtigkeit gibt es darum ftlr den erwiesenen Sünder nicht mehr [I] durch das Gesetz, 
sondern einzig durch den Glauben«. 

309 So H. HOBNEit, aaO., 40, der damit die problematische Unterscheidung von Intention 
des Gesetzes und Willen Gottes vornimmt (Hervorhebungen und Ergllnzungen des Zitats im 
Original). - Der Vorwurf gegen die oben vertretene Interpretation, da8 danach, »Was das 
GesetzseinemTäter zusagt, in Wahrheitfalsch [wllre]« (U. Wn.cKENs, aaO., 94):bzw. da8 das 
Nomoszitat »Ausdruck der widergöttlichen LOge und Täuschung« (H. HOBNEit, aaO., 40) und 
»nicht ganz ernstzunebmen« (aaO., 32) wäre, erledigt sich wieder dadurch, da8 es nach Paulus 
den Menschen, der das Gesetz erfUllt, von Adam an nicht gibt - und nicht geben kann -und 
somit Lev 18,5, wie die Tora als Ganzes, von Paulus gar nicht als Wort der Verheißung, 
sondern nur als Wort der Überführung des Sünden ventanden wird. Vgl. zur Kritik an 
H.Hübnerund U. Wllckens auch G.KLmN, Art. Gesetz, TREXIll, 68, der hervorhebt, daß 
in V.l2 »überhaupt [nicht] auf die Verlllßüchkeit der Lebensverheißung reflektiert [wird]«. 

310 GegenH. HUBNER, aa0.,40u. 37ff.; U. Wn.cKENs, aaO., 92u.ö.; U. Bous, aa0.,129. 
m Vgl. R. LmBERS, Das Gesetz als Evangelium, 77f. 
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damit die wesentliche Unvereinbarkeit von VOJ.LO~ und :n:(atL~ mit einem Zitat 
aus der Tora belegen, so daß für seine Argumentation das 6 :n:oLoftoa~ a1ha in 
Anlehnung an Lev 18,5 ausschlaggebend ist312. 

Sowenig Paulus einerseits die Tora als alternativen Heilsweg darstellt, sowenig 
diskreditiert er andererseits in Gal3,12 die Toraobservanz, d.h. das :n:oLi'joaL, 
selbst und an sich. Dies geschieht allerdings dann, wenn unter Vernachlässi
gung der konkreten Alternative von Taraobservanz und Glauben an Jesus 
Christus - wie sie sich historisch im paulinisch-judaistischen Konflikt ergab -
existentialistisch vom >Leistungsprinzip< bzw. vom >Verzicht auf Leistung< 
gesprochen wird313. In diesem Sinne erklärt G. Klein den >prinzipiellen Un
heilscharakter< des Gesetzes: »Denn das Gesetz verhindert grundsätzlich den 
zum Leben notwendigen Glauben, - nicht, weil es nur unzureichend erfüllt 
wird, sondern weil es eine Existenzdimension einrichtet, in der das Leben das 
Produkt des 1\ms ist, während[ ... ] im Glauben edahren wird, daß das Leben 
nur empfangen werden kann.«314 

Noch pointierter wird der klassisch-existentialistische Ansatz bei H. Schlier 
entfaltet: »Der Fluch haftet offenbar für Paulus an dem :n:OLetv selbst, sofern es 
sich auf die Agya VOJ.LOU bezieht.«315 »Das Dasein, das sich aus den Leistungen 
gegenüber dem Gesetz aufbaut, ist deshalb verflucht, weil in solchen , Werken< 
kraft der Sünde das Begehren des sich selbst hingegebenen Fleisches zur 
Verwirklichung kommt. Das Dasein, das sich aus den Gebotserfüllungen ge
winnt, lebt von der Frucht solcher Taten, in denen die Sünde durch Vermitt
lung des Gesetzes das Aussein des Menschen nach sich selbst, die Selbst-sucht 
erfüllt.«316 »Denn es geschieht in den Agya VOJ.LO'U nichts anderes als Erfüllung 
des an sich selbst verlaDenen Lebens, und es ereignet sich nichts anderes als 
verfallenes Leben, als Tod.«317 

Indes geht es Paulus im Galaterbrief keineswegs darum, das jüdische Mühen 
um die Tora als die eigentliche Sünde und den schlimmsten Ausdruck der 
Selbstsucht darzustellen. Vielmehr argumentiert er in Gal 2,15-17 und 
3,10-12 gerade umgekehrt, daß auch die Juden wie die sprichwörtlich sündi
gen Heiden seinsmäßige Sünder- und das heißt: Obertreter der in der Tora 
verbindlich mitgeteilten Rechtsforderung Gottes - sind, die als solche aus-

312 Vgl. auch F. MussND, aaO., 229.231; U. Luz, Das Gesc:hichtsverstlndnis des Paulus, 
150, Anm. 60. 

313 So z.B. A. OEPD, aaO., 106; H. W. BIIYBil, aaO., 25; J. BBCDa, aaO., 37; B. D. BUK
TON, aaO., 167: »the principle oflegalism«; kritisch neben den Vertretern der oben referierten 
Gegenposition auch F. MussNBR, aaO., 231. 

314 G. KLEIN, Individualgesc:hicbte und Weltgesc:hichte bei Paulus, 206. 
315 H. ScluJEa, aaO., 134. 
316 Aa0.,134f. 
317 Aa0.,135; vgl. auch R. BULTMANN,TheologiedesNT, 262ff.; DBRS., Römer7,198ff. 
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schließlich unter dem Fluch des VOJ.LO~ stehen und von ibm318 folglich kein 
ewiges Leben erwarten können319. Tora und Rechtfertigung aus Glauben- so 
folgert Paulus in Gal 3,12 in Abgrenzung zu den judaistischen Gegnern -
schließen sich somit gegenseitig aus, da der VOJ.LO~ nach seinem eigenen Zeugnis 
unweigerlich mit dem :rtoLdv verbunden ist320. 

3. Gal3,13f. 

Im dritten Unterabschnitt des Argumentationszusammenhangs 3,6-14, den 
Versen 13 und 14, werden nun sowohl die positiven Aussagen von V. 6-9 als 
auch die in Antithese zu ihnen formulierten negativen Aussagen von V. 10-12 
nochmals aufgenommen und soteriologisch präzisiert. Wie wir bereits sahen, 
ist die Zäsur zwischen V. 12 und V. 13 - und nicht nach V. 13 - anzusetzen321. 
Dafür sprechen neben den inhaltlichen Gesichtspunken vor allem auch der 
asyndetische Anschluß von V. 13322 und die syntaktische Struktur der Verse 13 
und 14. Denn V. 13 beginnt mit einem Hauptsatz, von dem, neben dem 
subordinierten Partizipialsatz V. 13afi, auch die beiden parallel formulierten 
tva-Sätze von V. 14 abhängig sind. Der Schriftbeweis V. 13b bildet somit einen 
Einschub, der sich inhaltlich auf die Aussage des Partizipialsatzes (V. 13afi) 
bezieht. 

Die Aufnahme der Darlegungen von 3,6-12 erfolgt in V. 13 f. in chiastischer 
Reihenfolge - wobei am Ende auch der überleitende, persönlich gehaltene 
Abschnitt 3,1-5 nochmals in den Blick kommt. So handelt V. 13 von der 

318 tv a'Ötot; in 3,12b korrespondiert mit tv v61'CP in 3,11 und ist ebenfalls instrumental zu 
verstehen (•durch sie«). 

319 Daß Paulus ~i)ottaL in Hab 2,4- und so auch in Lev 18,5- futurisch-eschatologisch und 
damit im geftlllten Sinn als >ewiges Leben< versteht (gegen D. L'OHDIANN, aaO., 55), haben 
wir bereits dargelegt. In Hinsicht auf Lev 18,5 sei noch auf die jüdischen Parallalen hingewie
sen: So ergänzen derTargum Onqelos zu Lev 18,5b: •im ewigen Leben« (M'7J "M::!), und der 
Targum Pseudo-Jonathan erklärt zusätzlich: » ... und sein Teil wird mit den Gerechten sein« 
(IC'P'11 a:r :t•p'rlm). Auch in Sifra, Achare Mot, IX,12 z. St. wird die Lebenszusage von Lev 
18,5b auf die zukünftige Welt (D:t 1:1711'7) bezogen. Vgl. zu der jüdischen Deutung auf das 
zeitliche Leben, das im Helligkeitsgesetz ursprünglich gemeint war, BILL. W, 278. 

320 Exegetisch unzutreffend ist, wie anmerkunpweise gesagt sei, auch die Deutung von Lev 
18,5b (in Röm 10,5 und Gal 3,12) auf Christus, die sich bei K. BAml, KD 1112, 3. Auß., 
Zollikon-Zflrich 1948, 270, und jetzt wieder bei C. E. 8. CRANPIELD, The Epistle to the 
Romans, vol. II, 4. Auß., Edinburgh 1986, 521 f., findet. Sie entspricht auch theologisch nicht 
der Christologie des Paulus, der nirgends von einem soteriologisch notwendigen stellvertre
tenden G&Yetzesgehorsam des irdischen Jesus ausgeht. Vom Gehorsam Christi spricht Paulus 
ausschließlich im Zusammenhang des Kreuzesgeschehens (vgl. Phil2,8; Röm 5,19 im An· 
schluß an 5,6-10). 

321 Gegen D.·A. KocH, aaO., 265, Anm.1. 
322 Vgl. zur asyndetischen Parataxe als Gliederungsmerkmal E. ScawYzi!IIA. DBBRUNNl!R, 

Griech. Grammatik, Bd.ll, 633; BDR §463. Gegen TH. ZAHN, aaO., 153, derunterHinweis 
auf das Asyndeton V. 13 als Fortsetzung von V. lla bestimmt. 
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Überwindung der xa'tciQa 'toii v6j.10v, die mit V.10 in die Argumentation 
eingeführt worden ist. Der Segen für Abraham und die Seinen ('fJ eiiA.oy(a 'toil 
'A~Qaclf.L V.14a) ist in der conclusio V. 9 (eiiA.oyoii'V'taL) und zuvor in dem 
Schriftzitat von Gen 12,3 in V. 8 (tvevAoyr)'fHJaOV'taL) thematisiert worden. In 
der präpositionalen Bestimmung tv XQLO'tcp 'ITJ<Joii V.14a ist die präzisierende 
- d. h. über die Erläuterung von V. 9 ( ailv 'tcp XLO'tcp 'A~Qaaf.L) hinausgehende
Interpretation des tv ao( von V. 8c (=Gen 12,3/Gen 18,18) zu erkennen. Die 
Erwähnung der ft-6vr) in V. 14a, die nach den Ausführungen von V. 10-12 
zunächst überrascht, nimmt die Aussage der Verse 8 und 9 wieder auf, in der es 
ja um die Einbeziehung der Heiden in den Kreis der Segensempfänger geht. 

Schon hier, noch auffälliger aber beim zweiten tva-Satz (V.14b) wird deut
lich, daß die Verse 13f. nochmals an den persönlichen Appell in 3,1-5 anknüp
fen. Denn daß die Erfüllung des verheißenen Segens nicht nur in der Rechtfer
tigung (V. 6-12), sondern- damit verbunden- auch in der Gabe des Geistes 
besteht und daß das Empfangen des Geistes aufgrund der Glauben wirkenden 
Verkündigung (2; dxofl!; n(<J"tero!; - oder verkürzend gesprochen: bLa 'tij!; 
n(<J'tero!; {V.14a) resp. tx n(<J'tEOO!; {V. 7.8.9.11.12)) geschieht, ist den Galatern 
bereits durch die eindringlichen Fragen in V. 2 und V. 5 in Erinnerung gerufen 
worden. Da also mit Vers 13 die Verse 10-12, mit Vers 14a die Verse 6-9 und 
mit Vers 14b die Verse 1-5 aufgenommen und präzisiert werden, ist die chiasti
sche Anordnung im gesamten Argumentationsgang 3,1-14 konsequent durch
gefübrt323. 

Durch den asyndetischen Anschluß von V. 13 wird der soleriologischen Aussa
ge und speziell dem vorangestellten Subjekt besonderes Gewicht verliehen324, 

Das abrupt einsetzende XQL<J't6!; gewinnt so die Bedeutung: >Christus allein<
Christus solus325• Noch einmal stellt der Apostel den Galatern in aller Deutlich
keit Christus als den Gekreuzigten vor Augen (s. 3,1b: ol!; xa't' öcpftaA.IWU!; 
'ITJOOil!; XQL<J'tO!; XQOE"fQclq>TJ t<J'taVQro!Jlvo!;) und kommt damit zur christologi
schen Grundlegung seiner in 3,6-12 gebotenen Ausführungen über die Recht
fertigung im Glauben. 

Mit der 1. Pers. PI. ('fJJ.Id!;, 'ÖntQ 'fJJ.&ii)v V.13a) faßt Paulus alle diejenigen 

323 Dieser Tatbestand, der in der Regel leider übeneben wird, erleichtert die Exegese 
erbeblieb (s. u. ). Zu der bei Paulus beliebten Figur des Chiasmus s. grundsitzlieb J. JBRBMIAS, 
Chiasmus in den Paulusbriefen, in: Ders., Abba. Studien zur ntl. Theologie und Zeitgeschich
te, Göttingen 1966, 276-290; BDR 14n,2. E.P.SANDBRS, Paul, tbe Law and tbe Jewisb 
People, 22, betont zwar die chiastische Stellung von V. 14a, den er auf V. 8 bezieht, und 
V. 14b, den er V. 1-5 zuordnet; er lllßt jedoch die gesamte Argumentation V. 9-13 von V. 8 
als •main proposition« abbllngig sein (dagegen s. das zur ausgewogenen Struktur von V. 6-9 
und V.10-12 Gesagte). 

324 Vgl. F. SmPPBRT, aaO., 183: •Das Asyndeton macht den Gegensatz energischer«. 
:m Mit J. A. BBNoBL, Gnomon 470, der allerdings den wirkungsvollen Einsatz mit einem 

gewissen Unwillen des Paulus erkllrt: Christus solus. Hoc ex abrupto, sine conjunctione, cum 
indignatione quadam adversus operarioslegis, exclamat. 
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zusammen, die durch das stellvertretende Sterben Christi am Kreuz erlöst 
worden sind (V. 13) und im Glauben den Geist erlangt haben (V. 14b )326 - und 
das sind vom gesamten Kontext her zweifellos beide, Juden- wie Heidenchri
sten. Daß auch die Heiden durch die Erlösung in Christus den Segen Abrahams 
(3,9.14a), d.h. die Rechtfertigung (3,7.8) und den Geist (3,2.3.5; vgl. 4,6; 
5,16-25), empfangen, stellt der Apostel in unserem Kontext genauso nach
drücklich heraus wie umgekehrt die Tatsache, daß auch die Juden - und nicht 
nur die sprichwörtlich >sündigen Heiden< (vgl. 2,15) -als von der Tora Verur
teilte auf die Erlösung in Christus angewiesen sind (V.10-12; vgl. 2,15-21; 
3,22ff.). 

Dementsprechend wird Paulus dann auch in den Ausführungen zu Funktion 
und Begrenzung der Sinai-Tora in 3,19-4,7voraussetzen, daß alle, Juden wie 
Heiden (vgl. 'tel navta in 3,22)327, vor dem Kommen des Glaubens durch die 
Sinai-Tora als Übertreter qualifiziert wurden und nun im Glauben an Jesus 
Christus ohne Unterschied Söhne Gottes sind328• 

Nach der Überzeugung zahlreicher Exegeten soll sich 'fi!A4; in Gal 3,13a 
allerdings ausschließlieb auf die Juden bezieben329• Denn nur von ihnen werde 
in 3,10 ausgesagt, daß sie unter dem Fluch des Gesetzes steben330, und in V. 14a 
würden ihnen, den 'IoubaioL, ausdrücklich die !ftvrJ gegenübergestellt331 • Mit 
diesen Begründungen wird aber sowohl der - oben skizzierte - Skopus der 
Argumentation wie auch die Struktur des Abschnitts verkannt332• Wie bereits 
gesagt, bebt Paulus in Gal3,6-14 jeweils explizit hervor, was in der Auseinan
dersetzung mit den Judaisten umstritten ist - nämlich die Einbeziehung der 
Heiden (!ftvrJ) in den Kreis der mit Abraham Gesegneten (3,8f.14a) und die 
Einbeziehung der Juden (6aoL i; !Qy(J)'V v6tw" do(v) in den Kreis derer, die 
als Sünder unter dem Fluch der Sinai-Torastehen (3,10-12; vgl. 2,15-18). Die 
These von der Sündbaftigkeit und Todverfallenbeit aller Heiden bedarf in der 

326 S. die Aufnahme der 1. Pers. PI. in V.14b (~1'8'Y)· 
327 Vgl. auch H. HOBNBR, Das Gesetz bei Paulus, 135. 
328 Man beachte den Wechsel zur unmittelbaren Anrede der Galater als Heidenchristen in 

3,26-29; 4,6f.8ff. Somit ist die universale Herrschaft von Sünde und Gesetz über Juden wie 
Heiden sehr wohl auch im Galaterbrief und nicht nur im Römerbrief vorausgesetzt (gegen 
H. D. BBTZ, aaO., 148, Anm.101). 

32!1 S. T. L. DoNALDSON, Tbe >Curse of tbe Law< and tbe lnclusion of tbe Gentiles: Gala
tians 3.13-14, NTS 32 (1986), 94-112, der die 1. Pers. PI. in Oal3,1-4, 7 durchgllngig- wie in 
2,16-exklusiv aufdie Judenchristen bezieht. Vgl. auch die beiJ.EcoaT, aaO., 78, Anm.3, 
und H. RAisÄNEN, Paul and tbe Law, 19, Anm. 22, aufgeftlbrten Exegeten. 

330 So auch F. SJI!PIIBRT, aaO., 183; T. L. DoNALDSON, aaO., 9Sff.; vgl. F. HAHN, Das Ge
setzesverstlndnis im Römer- und Galaterbrief, SS, Anm. 80. 

331 SoJ. A. BBNoBL, aaO., 470; TH. ZAHN, aaO., 157; H.Lmrzt.IANN, aaO., 19; nachdrUck
lieb G. S. DUNCAN, aaO., 99; F. HAHN, aaO. 

332 Dieser Vorwurf gilt jedoch in noch stärkerem MaSe für den Rückverweis auf das fll&!ts 
in Gal2,1S bei H. D. BBTZ, aaO., 149, Anm.101, da die antiochenische Situation (2,11-21) 
mit der nalilentlicben Anrede der Galater in 3,1 eindeutig verlassen worden ist und 3,13f. 
unmöglich der Rede an Kephas über 3,1-12 binweg zugeordnet werden kann. 
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Debatte mit den Judaisten sowenig eines Beweises wie die von der Abrahams
kindschaft der Judenchristen. In den abschließenden Aussagen 3,13 und 14-
wie dann auch in 3,23-25- spricht Paulus mit der 1. Pers. PI. beide Gruppen, 
Juden- wie Heidenchristen, als die Einheit333 der an Christus Glaubenden ge
meinsam an334• 

Von dem Fluch, den die TorazuRecht über alle Übertreter der Rechtsforde
rung Gottes verhängt (s. Gal 3,10), hat Christus >UDS< im Kreuzesgeschehen 
befreit. Daß Paulus bei der soteriologischen Aussage in Gal3,13a- und analog 
dazu auch in Gal4,4f.!- speziell an die stellvertretende Lebenshingabe Christi 
am Kreuz denkt, kannangesichtsdes Schriftbeweises von 3,13b (6 XQ2tulf.l.e'VO~ 
btt ;uMru) und der fm:!Q 'i)J.I.Ö)'V-Formel in 3,13aß nicht strittig sein. Auf Jesus 
Christus, den Gekreuzigten (3,1), der sich >zur Sühne für unsere Sünden< (toil 
Mvto~ ea'UtOv fut~Q tö>v <\J.LCXQ'ttö>v 'i)J.I.Ö)'V, 1,4), der sich aus Liebe >an unserer 
Stelle< und >uns zugute< selbst dahingegeben hat (vgl. 2,20 {sg.J335 : toil &ywrfl
oavt6~ 1'2 xat naQaMvto~ ea'UtOv 'Ön~Q t!Wil), hat der Apostel die Galater 
sowohl bei der grundlegenden Verkündigung des Evangeliums (s. 3,1) als auch 
an zentralen Stellen des Briefes - dem Abschluß des Präskripts und des ersten 
Hauptteils und der Einleitung des zweiten Hauptteils336 - nachdrücklich hinge
wiesen. 

An unserer Stelle- und noch einmal in Gal4,5337 - beschreibt Paulus die im 
Kreuzesgeschehen338 erfolgte Befreiung mit dem Bild des >Freikaufens<, des 

333 Vgl. auch die programmatische Formulierung in Gal3,28: 1tllvte~ yaq fll'l!t~ el~ iate tv 
XQLatq) 'IYJao9. 

334 Auf Juden- und Heidenchristen zugleich beziehen die Aussagen von Gal3,13.14b auch 
H.SCHLIER, aaO., 136; H. W.BBYERIP.ALTHAus, aaO., 26; A.OBPXE, aaO., 107; U.Luz, 
Das Geschichtsverständnis des Paulus, 152f.; G. Ku!IN, Individualgeschichte und Weltge
schichte bei Paulus, 206f.; H.-W. KUHN, Jesus als Gekreuzigter in der frilhchristlichen Ver
kündigung bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts, ZThK 72 (1975), 35, Anm.153; H. HtmNu, 
aaO., 134f.; U. BoRSB, aaO., 129; H.IUJsXNBN, aaO., 19f.; F. F. Baues, aaO., 167; R. DA
BI!LSTIIIN, Art. ~U'YOQOtfo, EWNTß, 2; s. zu weiteren Befflrwortern beiJ. Eaur, aaO., 78, 
Anm. 3, und H.RÄISÄNBN, aaO., 19, Anm. 23. 
"' Zur singularischen Formulierungs. o. zu Gal2,20. 
336 Vgl. dann nach 3,13f. als Höhepunkt des Schriftbeweises von 3,6-14 noch 5,11 ('C6 

oxavöaAov "toil atauQO(I) am Ende des zweiten Hauptteila und die zweimalige Erwlhnung des 
atau~ 'toil (xuvtou flp(bv 'IYJao9) XQLatoil im eigenbindig geschriebenen Briefschluß 
(6,12.14). 

337 Bei der Verwendung des Simplex in 1 Kor 6,20 (~1! yb.Q 'nl'fl~) und in 1 Kor 
7,23 ('t\l'fl~ ~1!) geht es offensichtlich nicht um den Gedanken des Loskaufs aus der 
Sklaverei (zur Diskussions. u.), sondern vielmehr um das Bild des Kaufes gegen Bezahlung, 
d.h. gegen Barzablung- also um den Gedanken des rechtsgUltigen Erwerbl (dyoQati!Lv in 
Verbindung mit absolutem "tLI'fl~ (Gen. pretiij; vgl. BAUBR!ALAND, Art. 'tLI'fJ, 1629; BOR 
§179,1; H.l...u!TzMANN, An die Korintherlßl, HNT9, 5.Auf1.,1llbingen 1969, 28f.). Ent
sprechend wird hier nicht das Moment der Freiheit, sondern das der verbindllchm ZugehiJrig
keit zum Ausdruck gebracht: •.. xat oilx Wd iaV"t6W; ~I! yb.Q 'tLI&fl;' 1 Kor 6,19f.; 
vgl. 7,22b.23. In diesem Zusammenhang erübrigt es sich, über den Vorbesitzer oder über 
Höhe und Empfllnger des Preises zu reflektieren. 

33S Vgl. den punktuellen Aspekt der Aoristform. 
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>Loskaufens< aus der Sklaverei (e;ayoQatetv339 in Verbindung mit b 'ttvoc; zur 
Bezeichnung der Größe, von der jemand erlöst wird)340• Indem Paulus die alte, 
durch die Tora geprägte Existenz als Sklaverei und die im Glauben verwirklich
te neue Existenz als Freiheit bezeichnet, führt er mit V. 13 das Gegensatzpaar 
ein341 , das für seine Argumentation in den folgenden Abschnitten 3,19-4,7; 
4,8-20; 4,21-31 und 5,1-12- also für den gesamten übrigen zweiten Haupt
teil- konstitutiv sein wird342• 

Daß Paulus in Gal3,13a nicht den antiken sakralrechtlichen Sklavenfreikauf 
vor Augen haben kann- wie A. Deißmann meinte343 -, ist inzwischen einmütig 
anerkannt344• Allerdings lassen die Wendungen t;ayoQatetv b 'ttvoc; in Gal 
3,13 und e;ayoQatetv 'toilc; '6n6 'tL in 4,5 ebensowenig an das Einkaufen von 
Sklaven auf dem Markt denken, da in unserem Zusammenhang gerade das 
Moment desFreikaufensaus einer bisherigen Bindung betont wird. Schließlich 
kann auch die zurückhaltende Deutung des t;ayoQatetv im allgemeinen Sinn 
von »erlösenc345 im Hinblick auf die folgende breite Entfaltung des Duals 
Sklaverei/Freiheit nicht befriedigen. 

Paulus beschreibt den Vorgang des e;ayoQateLV in Gal3,13 wie in Gal4,4f. 
deutlich als ein Geschehen personaler Stellvertretung in Gestalt eines Tau
sches: XQtatoc; fll'äc; t~y6Qaoev tx 'tijc; xa'taQac; ... yev6J.~.evoc; 'ÖntQ f)J.I.(öv 
xa't(&Qa (3,13), yev6J.~.evov 'Öno v6J.1.0V, tva 'toilc; 'Ö1t0 v6J.1.0V t;ayoQaon (4,4f.). 
Er denkt hier also nicht nur an die Bezahlung eines Preises, sondern vielmehr 
an den stellvertretenden Eintritt in die Sklaverei zur Auslösung eines Versklav-

339 s. zum Ganzen F.BOCHSEL, Art. dyc>Qatfn xt1, ThWNTI, 12S-128; R.DABELSTElN, 
Art. M;CI"{C)QUtm, EWNT n, lf.; zur neueren Diskussion s. ebd., bei H. D. BETZ, aaO., lSO, 
Anm.117, und im ThWNTX/2, 9S6. 

340 In Gal4,5 wird die Größe, von deren Herrschaft befreit wird, innerhalb des affizierten 
Objekts angegeben: tva 'toU!; fm6 v6twV l;Cl"((QUan. Vgl. BAuuiALAND, Art. (),W, 1681; 
DIES., Art. if;CX"ffQatm, 548. 

341 Zuvor hat er bereits in 2,4- also noch innerhalb des ersten, historisch orientierten 
Hauptteils- die ~(a fljA(bv f\v fxoi'!V lv XQLCJU{I 'IYJaoil erwähnt. 

342 Vgl. vor allem die dreifache Explikation der Unfreiheit in 3,19-4,3; s. zu 6ou1e(a Gal 
4,24; 5,1; zu 6ouM6aw 4,8.9.25 (positiv gewendet in 5,13) und zu 6ou1oilv 4,3; zu &o91o!; 
4,1.7 und entsprechend mxi.6WxfJ 4,22.23.30.31. Dagegen s. zu ~(a 5,1 und 5,13 (als 
Oberleitende Aufnahme von 3,1-5,12); zu~!; resp. ~Qa die allegorische Exege
sein 4,21-31 (5x); zu~ 5,1. Als Antonym zu &o91o!; wird zudem in 3,26; 4,6f. der 
Begriff uM!;, in 3,29; 4,1. 7 der Begriff XÄfJQOVOIW!; verwendet. 
~ S. A. DEJSSMANN, Licht vom Osten, 4. Aufl., 1llbingen 1923, 271-277. So mit Ein

schrllnkungenauchF.BOCHSEL, Art. clyooatfnx'tÄ,ThWNTI,l2S-128. 
344 S. zur Kritik neben den oben Genannten vor allem W. ELERT, Redemptio ab hoatibus, 

ThLZ72 (1947), 265-270; S. LYONNET, L'emploi paulinien de M;CX"((QUtaLv au sens de »redi· 
mere« est-il attest~ dans Ia litt~rature grecque?, Bib42 (1961), 85-89; E. PAX, Der Loskauf. 
Zur Geschichte eines ntl. Begriffes, Antonianum37 (1962), 239-278. Theologisch entschei
dend ist vor allem, daß in der paulinischen Soteriologie Christus keineswegs lediglich als 
fiktiver Käufer erscheint und daß der Mensch hier keinen eigenen Beitrag zum Kaufpreis 
aufzubringen hat- oder auch nur theoretisch aufzubringen vermag. 

345 F. MvssNER, aaO., 232. 
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ten346• Nach 1 Clem 55,2 soll es unter den Christen Roms zu einer solchen 
freiwilligen Übernahme von Gefangenschaft und Sklaverei zugunsten anderer, 
d. h. zu deren Loskauf und Unterhalt, gekommen sein: bttutafJ.E'&a noUoU~ tv 
'ftJ.LLV 1taQaÖeÖroxlrta~ eaU'tOiJ~ d~ Öeaf.Lcl, Ö1tro~ htQOU~ Ä.U'tQOOoovtat· nollot 
tau'toil~ naQtöroxav el~ ÖOUÄ.e(av xat AaPfwte~ 'ta~ 'tL~~ airtöW htQOu~ 
i'ljlc.OJ.Ltaav. Auch in 1 Kor 13,3 steht Paulus bei seinem zweiten Beispiel äußer
ster Opferbereitschaft - xat tav naQaÖö> 'tO aö>f.Lcl J.LOU tva xau'ÖflaoJ.LQL 347 -

wohl das Aufbrennenlassen des Sklavenmals und somit eine Selbsthingabe an 
die Sklaverei vor Augen348• 

Die Sklaverei und Gefangenschaft, von der Christus durch seine Selbsthinga
be befreit hat, ist die xa't6Qa 'tOi:l VOJ.LOU. Von den Aussagen in Gal3,10-12 her 
-auf die sich V. 13 speziell bezieht- kann kein Zweifel daran bestehen, daß das 
Attribut 'toi:l VOJ.LOU als Genitivus subiectivus resp. auctoris349 und nicht etwa als 
Genitivus epexegeticus resp. appositivus zu verstehen ist. Es geht folglich um 
den Fluch, den die Tora zu Recht über jeden Übertreter der in ihr dokumen
tierten Rechtsforderungen Gottes ausspricht (Ga13,10b = Dtn 27,26128,58)350 

und der sich somit aller Menschen >bemächtigt< hat (vgl. öno xa't6Qav elo(v 
3,10a). Davon, daß der VOJ.LO~ selbst die xa'taQa ist351 , kann vom Kontext her 
keine Rede sein. 

Genausowenig läßt sich der Formulierung in 3,13 entnehmen, daß derbe
zeichnete Fluch nicht dem Urteil Gottes entspreche, sondern lediglich von 
Iegalistischen Passagen des Alten Testaments verkündet werde352• Wie sich 
bereits bei 3,10 gezeigt hat und im Zusammenhang von 3,19-4,7 bestätigen 

- Mit J.JBRI!MIAS, Der Opfertod Jesu Christi, in: Dcrs., Jesus und seine .Botsc:baft, 
2. Auß., Stuttgart 1981, 78-92, hier 85. 

347 Diese von den meisten Kommentaren und modernen Textausgaben (vgl. NTG2", 763) 
befürwortete Lesart wird von CD F G (K 'II), den meisten Minuskeln, zahlreichen Versionen 
und Kirchenvätern vertreten. Sie ist nach inneren Kriterien gegen den neuen Standardtext 
(xauxfta(I)I'QL, NT<J27, GNT- allerdings mit einigen Zweifeln beim Herausgeberteam (Einstu
fung Cj) als die ursprUngliehe Lesart anzusehen (vgl. zur Argumentation pro undcontraneben 
den einschlägigen Kommentaren vor allem B. M. Mlrrzoa, A Textual Commentary, S63f.). 

:ws Mit E. PlurusctrEN, Und ließe meinen Leib brennen«, 1 Kor 13,3, ZNW 16 (191S) 
127ff.; J.JEUMIAS, aaO., 85. Die meisten Exegeten denken bei dem xavtfJCJO!IOL eher an 
Feuermartyrium oder Selbstverbrennung; vgl. neben den Kommentaren z. St. auch BAUBill 
ALAND, Art. xat.o, 804, und ausführlich K. L. ScHMIDT, Art. xat.o, ThWNTm, Stuttgart 
1938, 466-469. Der kritische Einwand von K. L. 8cHMIDT, aaO., 469, daS mit der Selbsthinga
be ja die geforderte Liebe schon da wllre, ist nicht schlüssig, weil auch das in 13,3a angespro
chene Verteilen der gesamten Habe trotzdes sozialen Nutzens keineswegs per se als Ausdruck 
der Liebe verstanden wird. 

349 Mit F. MUSSNI!Il, aaO., 233, Anm.10S. 
350 Vgl. auch U. WILCXENS, Zur Entwicltlung des paulinischen Gesetzesverstllndnisses, 

NTs 28 (1982), 167.188, Anm. 33; F. MussNI!Il, aaO. 
351 So H. ScHUER, aaO., 136: »Der Fluch des Gesetzes ist der Fluch, den das Gesetz bringt 

und in diesem Sinne dann auch selbst ist.« H. D. BETz, aaO., 149: »The concept ofthe Law as 
xaL6a~ dt; XQLat6v ( ... ) comes very close to being a curse.« 

352 So E. D. BuaTON, aaO., 168, für den sich die Erlösung vom Fluch dementsprechend auf 
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wird, ist es nach der Überzeugung des Apostels Gott selbst, der den Sünder 
mittels der Tora bei seiner Sünde behaftet und gemäß seiner Übertretungen 
verurteilt. Von diesem Todesurteil der Tora hat Christus befreit, indem er >für 
uns< zur xa'taQa wurde. 

Wenn Paulus hier nicht- wie man von Gal3,10.13b (Dtn 27,23 LXX) oder 
Dtn 21,23 LXX her erwarten könnte- das konkrete Adjektiv e:ruxa'taQa'to; 
oder das Partizip xexaTr]Qaf,livo; verwendet, sondern metonymisch vom 
»Fluch« spricht, ist das wohl kaum durch den hebräischen Text von Dtn 21,23 
(1:1';:1?~ n~7k') bedingt353, noch soll »durch das Abstrakt( um] die nicht persönli
che Geltung des Ausgesagten bezeichnet werden«354• Vielmehr wird mit dem 
abstractum pro concreto die Größe hervorgehoben, die die betreffende Person 
in ihrem ganzen Sein qualifiziert. Der Übertreter des Gesetzes ist in seiner 
gesamten Existenz von dem Fluch bestimmt, den er auf sich geladen hat, er ist 
selbst zum Fluch geworden - so wie er gemäß der parallelen Formulierung in 
2 Kor 5,21 nicht nur gesündigt hat, sondern in seinem ganzen Sein von der 
Sünde gezeichnet ist355• Das gilt zunächst für den dem Tode verfallenen Men
schen, aber binsichtlich des stellvertretenden Sterbens am Kreuz in eben dieser 
Weise auch für Christus. 

Mit den tropischen Formulierungen soll also nachdrücklich unterstrichen 
werden, daß Christus im Kreuzesgeschehen persönlich und in letzter Konse
quenz zu dem Verfluchten und Sünder wurde, der der Mensch seinsmäßig ohne 
Christus ist356• Wäre hingegen in Gal3,13 und 2 Kor 5,21 nur von der menschli
chen Einschätzung des Kreuzestodes357 oder lediglich von der Beurteilung des 
Gesetzes358 bzw. des mißbrauchten Gesetzes359, nicht aber von dem Urteil 
Gottes selbst die Rede, dann könnte auch die dort beschriebene Rechtferti
gung und Erlösung in Christus nicht als ein vor Gott gültiges Geschehen 
verstanden werden. 

In Gal 3,13 wird somit in der Tat vorausgesetzt, daß Christus die Erlösung 
von der Macht des Fluches dadurch bewirkt hat, daß er selbst am Kreuz zu dem 
von Gott verfluchten Übertreter wurde und mit seinem Sterben auch die letzte 
Konsequenz der menschlichen Sünde stellvertretend auf sich nabm360• Zweifel-

die Befreiung von einem Mißverständnis reduziert: »a releue from a false conception of God's 
attitude, viz., from the beliefthat God actually deals with men on a legalistic basis.« 

353 Gegen TH. ZAHN, aaO., 158; F. MUSSNI!Il, aaO., 233, Anm.l08. 
354 Gegen F. SJI!IIlll!llT, aaO. , 185. 
355 Mit 0. HoPIVs, Sühne und Versöhnung, aaO., 46f. Vgl. die traditionsgeschichtlichen 

Parallelen zur Metonymie, aaO., Anm.47; bei F.BOCHSEL, Art. äQO x'tl, ThWNTI, 4SO, 
Anm. 6; BILL. ill, 261. 

356 Gegen F. SJI!IIlll!llT, aaO., 185.187; A. OEPD, aaO., 107. 
357 So U.BoRSE, aaO., 130: •Der Fluch, unter den Christus sich gestellt hat, besteht 

natürlich nicht vor Gott, sondern in den Augen der Menschen, die ihn verurteilt haben«. 
358 So u.a. F. SJI!IIlll!llT, aaO., 185. 
359 SoTH.ZAHN,aaO., 160. 
3SI In unübertrefflicher Weise hat M. LUTHI!R im großen Galaterbrief-Kommentar diesen 



Gal3,13f. 157 

los bilden diese soteriologischen Spitzenaussagen des Apostels361 die kühnste 
Interpretation des Kreuzestodes Christi innerhalb der neutestamentlichen 
Schriften, und man fragt sich mit J. A. BengeJ362: Quis auderet sine blasphe
miae metu sie loqui, nisi apostolus praeiret? Wie bei der späteren Aufnahme 
von Gal3,13 in 4,4f. das yev6J.LEVOV 'Ö:n:o v6JA.OV (4,4d) als Gottes Handeln und 
als Folge seiner Sendung des Sohnes zu verstehen ist ( e;a:n:e<TtELAE'V 6 ho~ 'tOv 
ulbv a'Ö'toil ••. ) 363, so wird auch mit dem yev6J.I.E'Vo~ 'Ö:n:~ ftJ.I.(öv xa'taQa in 3,13 
Gottes eigenes Handeln im Sohn umschrieben364• 

Im Zusammenhang von Gal2,19f. wurde bereits deutlich, daß Paulus das 
Kreuzesgeschehen auf dem Hintergrund des alttestamentlichen Sühnever
ständnisses erfaßt365• Dementsprechend bezeichnen die 'Ö:n:~ ftJ.I.(öv-Aussagen 
für ihn ein Geschehen inkludierender Stellvertretung: Die Lebenshingabe des 
Stellvertreters schließt dank der personalen Identifikation den der Sünde verfal
lenen Menschen mit ein, so daß der Sünder durch das für ihn stellvertretend 
erlittene Todesgericht hindurch Gott übereignet wird und als von Gott ent
sühnter Mensch zu einem neuen, Gott geheiligten Leben gelangt. Gemäß 
dieser ausgeprägten Sühnevorstellung liegt die soteriologische Bedeutung von 
Kreuz und Auferstehung Christi nicht nur in der Beseitigung der SUnde und der 
Aufhebung des Fluches, sondern in der seinsmllßigen Erneuerung des Sanders 
und in der Verwandlung des Verfluchten in einen Gesegneten. Dem Einbezo
gensein des Menschen in den Sühnetod Christi- also dem >Gekreuzigtsein mit 

Aspekt der universalen Stellvertretung Christi und seiner uneingeschrllnkten Identifikation 
mit jedem >SOnder, Rluber, Mörder, Ehebrecher etc.c zur Geltung gebracht: Quia vero omnis 
latro secundum legem suspendi debuit, Ergo Christus ipee etiam secundum legem Moli 
suspendi debuit, Quia gessit personam pecc:atoris et latronis, non unius, sed omnium pecc:ator
um et latronum (W A 4011, 433). Et hoc viderunt omnes Prophetae, quod Christus futurus esset 
omnium maximus latro, homicida, adulter, fur, sacn1egus, blasphemus etc., quo nuUus maior 
unquam in mundo fuerit (ebd.).- [Pater dixit ad eum:] TU sis omnium hominum persona qui 
feceris omnium hominum pecc:ata [ .•. ]. lbi Lex venit et dicit: lnvenio illum pecc:atorem 
suscipientem/omnium hominum pecc:ata in se et nuUum praeterea pecc:atum video niai in illo, 
Ergo moriatur in cruce (WA 40, I, 437f.). - Nam secundum Theologiam Pauli nuUunl 
peccatum, nulla mors, nuUa maledictio est ampUus in mundo, sed in Christo [ ... ], Qui factus 
est maledictum, ut nos a maledicto liberaret (aaO., 445). 

361 Sowohl in 2Kor 5,21 wie auch in Gal3,13a handelt es sich wohl um spezifisch paulini
sche Aussagen; gegen G.JBREMIAS, Der Lehrer der Gerechtigkeit, 134; H. D. BETZ, aaO., 
lSOf.; 1. BI!CICI!R, aaO., 37; mit U. Luz, Das Oeschichtsverstlndnis des Paulus, 152, Anm. 66; 
H.-W. KUHN, Jesus als Gekreuzigter in der frtlhchristHchen Verlttlndigung bis zur Mitte des 
2. Jahrhunderts, Z1bK 72 (1975), 1-46, hier 35; D.-A. KocH, aaO., 124, Anm. 17. 

36Z J. A. BENGEL, Gnomon, 471. 
363 Entsprechend ist auch in 2 Kor 5,18-21 Gott, der Vater, Subjekt der Versöhnungs- und 

SOhneaussagen (s. vor aUem V. 21a: 1:bv l'fl yvlNca c\f.&CIQ'f(av fl:rt~ 'fJ!'(bv c\f.&CIQ'f(av bo'1)08'Y). 
Zur VIIIIChreibung des Wukens Gottes mit Hilfe von Y''YOf'CII. vgl. auch Mk 2,27. 

364 Vgl. auch CHR. DIETzPELBINOER, Die Berufung des Paulus als Ursprung seiner Theolo
gie, Neukirchen 1985, 37, Anm. 136. 

365 S. zum Ganzen 0. HoPJUS, SOhne und Versöhnung, aaO., 43-49; H. OESs, Die SOhne, 
aaO., 85-106; hier 105f.; B. JANOWSKI, SOhne als Heilsgeschehen, 350-354. 
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Christus< - korrespondiert die Teilhabe am Auferstehungsleben Christi -
d. h. das Leben des Gerechtfertigten >in Christus< und die Einwohnung des 
Auferstandenen im Glaubenden (Gal 2,19f.; 2Kor 5,14f.; Röm 6,1-7,6; 
8,9f.). 

Während nun die zweigliedrige, reziproke Formel von 2 Kor 5,21 - wie 
auch die gesamte Argumentation seit 5,14 (s. vor allem 5,14f.17) - ganz 
eindeutig diese profilierte Sühnevorstellung voraussetzt, läßt sich dasselbe 
von der 'Ö:rtEQ fJJAii>v-Formel in Gal 3,13 nur eingeschränkt sagen. Wie Gal 
2,19f. gezeigt hat, geht Paulus auch in seinem Brief an die Galater davon 
aus, daß es sich bei dem Sterben Christi um ein Geschehen inkludierender 
Stellvertretung handelt und somit der Gläubige mit Christus gekreuzigt wor
den ist und durch ihn als Auferstandenen an dem neuen Leben vor Gott 
teilhat. Traditionsgeschichtlich gesehen wäre die Aussage von Gal 3,13 -daß 
Christus uns von der Macht des Fluches befreit bat, indem er den Fluch 
stellvertretend auf sieb genommen hat - auch unabhängig von der Sühnevor
stellung verständlich. Das Bild von der Befreiung eines Sklaven durch den 
freiwilligen Eintritt eines anderen in die Sklaverei könnte an sieb auch auf 
die Vorstellung eines stellvertretenden Strafleidens und einer Erlösung durch 
Nicbtung der Sünde deuten - entsprechend der stellvertretenden Übernah
me von Sünden und Züchtigung, Krankheit und Schmerzen durch den Got
tesknecht in Jes 53,4-12. Daß Paulus bei seiner soteriologischen Aussage 
von Gal 3,13a gleichwohl die den Menschen in seinem ganzen Sein erneu
ernde Erlösung durch Christi Kreuz und Auferstehung im Blick bat, erhellt 
allerdings deutlich aus dem Kontext des Briefes und aus den angesprochenen 
Parallelen. 

Bevor nun der Apostel mit den beiden tva-Sätzen in V. 14 Ziel und Folge 
des stellvertretenden Sterbens Christi beschreibt, führt er nochmals einen 
Schriftbeleg an, den er mit der bei ihm einmaligen Formel Ö'tL yiyQa:rt'taL366 

(»denn es steht geschrieben«) einleitet. Obwohl es sich bei V.13b syntak
tisch gesehen um eine Parenthese handelt, ist das Zitat aus Dtn 21,23 für die 
Geschlossenheit der Argumentation durchaus von Bedeutung. Daß Christus 
selbst stellvertretend zu dem Fluch wurde, den das Gesetz zwangsläufig über 
alle Menschen ausspricht (3,10), und daß er den Sünder gerade damit von 
der Anklage des Gesetzes - will beißen: von der Tora selbst (s. 2,19f.; 
3,19ff.)- befreit bat, ist bisher noch nicht aus der Schrift begründet worden. 
Wenn auch die judaistiscben Gegner als Christen das 'Ö:rtEQ 'f)JAii>v des Kreu
zesgeschehens keineswegs grundsätzlich in Frage stellen, können sie doch 
den radikalen Konsequenzen, die der Apostel binsichtlieb der Sinai-Tora 
und ihrer Observanz aus dem Kreuzestod ableitet, absolut nicht zustimmen. 

366 Vgl. 0. MICHEL, Paulus und seine Bibel, 72; zu traditionellen Parallelen s. auch 
E. E. ELus, Paul's Use of the Old Testament, Edinburgh/London 19S7, 48. 
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Entsprechend soll mit dem Tarazitat aus Dtn 21,23 gerade diese für die Argu
mentation grundlegende These bewiesen werden, daß Christus in der Tat ein 
von der Tora, d. h. von Gott, Verfluchter wurde. 

Den inneren Zusammenhang zwischen dem in Gal 3,10 angesprochenen 
Fluch der Sinai-Tora und dem in Gal3,13 bezeichneten Fluch, zu dem Christus 
wurde, hebt Paulus367 durch die Abänderung des xexa'tT)QaJA.tvo~ in bnxata
Qato~. d. h. durch die Angleichung des Wortlauts von Dtn 21,23 LXX368 an 
Dtn 27,26 LXX (Gal3,10b), deutlich hervor. Als bewußte Anpassung an die 
Formulierung in Gal3,10/Dtn 27,26 erklärt sieb auch die Auslassung des 'Ö:n:o 
'hotl von Dtn 21,23 LXX. Wie wir bereits zu V.10 und V.13a festgestellt 
haben, setzt Paulus voraus, daß es Gott selbst ist, der durch die Tora die SUnde 
als Übertretung qualifiziert und über den Übertreter das Todesurteil ausspricht 
(vgl. 3,19ff.). Mit bnxataQato~ ist inhaltlieb also nichts anderes gemeint als 
Xexa'tT)QaJAivo~ 'Ö:n:O 'ÖEO'O. 

Daß Paulus sich scheute, Christus explizit als einen von Gott Verfluchten zu 
bezeicbnen369, ist in Anbetracht einer so anstößigen Formulierung wie derjeni
gen in 2 Kor 5,21 (Gott hat ihn »zur SUnde gemacht«) eher unwahrscheinlich. 
Mit Sicherheit auszuschließen ist jedenfalls die Erklärung, daß nach Auffas
sung des Apostels »der gekreuzigte Christus unmöglich von Gott selbst ver
flucht sein konnte«370 und daß Dtn 21,23 »erst durch die Auslassung von fJ:n:O 
'ÖEOtl [ ••• ] für Paulus in diesem Zusammenhang christologisch verwendbar 
[war]«3'1• Die Argumentation des Paulus setzt vielmehr du gegenteilige Ver
ständnis voraus: Nur wenn Christus am Kreuz wirklich zu dem von Gott 
Verfluchten wurde, ist sein Kreuzestod als stellvertretendes Sterben für die 
vom Gesetz verurteilten Übertreter und als Erlösung vom Todesurteil des 
Gesetzes zu begreifen. 

Nun wäre der Schriftbeweis in Gal3,13b wahrscheinlieb wenig überzeugend, 
wenn Paulus von sieb aus das r:r '7:r :1'7n (MT), das XQEf.U1'V'Y'6vaL btt ;uMn.l 
(LXX)372 von Dtn 21,22f. auf die Kreuzesstrafe, das atauQO'O'V, beziehen 
würde373, während in Dtn 21,22f. ursprUnglieb vom Aufhängen eines bereits 

367 Die Möglichkeit einer vorpaulinischen 'Iextentwicklung ist wohl aUIZUIChlieSen; mit 
D.-A. KOCH, uO., 166. Vgl. zur Angleicbung an Oal 3,10 schon Ta. ZAHN, uO., 159; 
F. SJI!PJIDT, uO., 186. 

'J6I Dtn 21,23 LXX lautet: xtnearfi~M~ fnof'J~ ~ bd ~~. 
- So F. Smm!RT, uO., 187; Ta. ZAHN, uO., 159; G. JI!UJOAS, uO., 133. 
370 F. MussNEil, uO., 233; vgl. E. D. BUilTON, uO., 174; A. OEPD, uO., 107; D.-A. 

KOCH, uO., W. 
371 D.-A. KOCH, ebd. 
372 Vgl. zum Ganzen G. BDTRAM, Art. XQej&{lvvup~. xd, 1bWNTIU, 915-920, hier 916 

bis 918; G.JI!UJOAS, uO., 131-137; H.-W. KUHN, Jesus als Gekreuzigter, 33ff.; Bm..l, 
1034f.; In, 544f.; unterden Konlmentaren vor allem F. F. BauCB, uO., 164f. 

373 In Acta 5,30; 10,39 hat die Wendung XQaj&{lvvup~. bd ~~ ebenfalls die Bedeutung 
•kreuzigen< (vgl. Lk 23,39), und auch in Acta 13,29 und 1 Petr 2,24 bezeichnet ~~ (hebr. 
rr) das •Kreuze. Schon die LXX venteht das Aufhingen (mn) am Pfahl (T') in Bat 7,9 als 
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getöteten Delinquenten die Rede ist. Jedoch knüpft Paulus bei seiner Argu
mentation nachweislich an eine vorchristliche jüdische Interpretation an, nach 
der Dtn 21,22f. auch auf die eigentlich unjüdische Todesart der Kreuzigung 
anzuwenden ist. So wird in Anlehnung an die Formulierungen von Dtn 21,22f. 
in 4QpNab 1,6-8 davon gesprochen, daß der >Zorneslöwe<374 Menschen le
bendig aufgehängt, d.h. gekreuzigt habe (D"M D'llllK i1?n' ,tl1K, Z. 7; vgl. Z. 8: 
»Denn von dem lebendig ans Holz Gehängten heißt es ... «, ?J7 '" ,,;n; ':I 
u ac,(P'] rsr(i1]). 

Für unseren Zusammenhang noch bedeutsamer ist die Aufnahme von Dtn 
21,22f. in der Tempelrolle, Kol 64,6-13; denn einerseits wird auch dort die 
Strafbestimmung auf die Kreuzigung bezogen, indem durch die Änderung der 
ursprünglichen Reihenfolge (0'70' nQ~i1') hinsichtlich des Volksverräters 
gefordert wird: » ... und ihr sollt ihn ans Holz hängen, so daß er stirbt« 
(nl'.)', fJ7i1 ?J7 ,mac i11'.)n'?m, Z. 8; vgl. Z.10f.), und andererseits findet sich bei 
der Wiedergabe von Dtn 21,23 explizit die Aussage, daß die Gekreuzigten als 
von Gott und Menschen Verfluchte zu gelten haben: '1?n D'll1liC1 D'i11?K '??1pl'.) 
fJ7i1 ?J7 (Z. 12)37s. 

Auch wenn Paulus bei seiner Übertragung von Dtn 21,22f. auf den Kreuzes
tod eine zeitgenössische Interpretation aufgreift376, so bleibt doch noch die 
Frage offen, warum er als Christ sich diesem höchst anstößigen Verständnis des 
Kreuzes Christi anschließt. Dies gilt um so mehr, als grundsätzlich auch die 
Möglichkeit bestünde, abweichend von Gal 3,13, Septuaginta und 11 Q Tem
pelrolle 64,12 den Ausdruck D'l:l'?l n77k' in Dtn 21,23 als »Fluch gegen Gott« 
(Gen. obi. statt subi.) zu verstehen377 - entweder in dem Sinne, daß diejenigen, 
die Jesus zu Unrecht gekreuzigt haben, damit Gott verwünscht und verflucht 

Kreuzigen (cnuuQCO&trtm bt' CI'Ö'coil {"CCil ~~!)und kennzeichnet in Jos 8,29 du >Holze, an 
dem der König von Ai hingerichtet wird, durch die Erglnzung von 6L6Vj.IOV ala >Kreuze 
(~Q~f.'(lOI!'Y btt ;v~ 6L6vjWu). Vgl. G. BERTRAM, aaO., 916f.; G.JEREMIAS, aaO., 132f. 

374 Gemeint ist aller Wahrscheinlichkeit nach Alexander Jannaios, der um 90 v. Chr. 
800Aufstlndische kreuzigen ließ; vgl. zur Diskussion G.JI!lli!MIAS, aaO., 131-137; H.
W. KuHN, aaO., 33, Anm.144; 1. M. ALLEGRO, Further Light on the History of the Qumran 
Sect, JBL 75 (1956), 89-95, hier92; J. MAma, DieTempelrolle vomToten Meer, 124. 

375 Vgl. Y. YADIN, Megillat ham-Miqdas. The Temple Scroll, vol. m, Plate79; vgl. auch 
H.-W. KUHN, aaO., 33f.; F. F. Bauce, aaO., 165. 

376 Daß auch die jüdische Christuspolemik sich auf die AUIIage von Dtn 21,23 bezogen hat, 
läßt sich für die nachneutestamentliche Zeit durch Justins Dialogus cum Tryphone Judaeo 
(32,1; 89,2; 90,1) und durch das Nikodemusevangelium (XV1,7) belegen. Vgl. u.a. auch 
G.JEREMIAS, aaO., 134. Auch in Didache 16,5 wird wohl eine polemische Bezeichnung für 
Jesus aufgenommen: »Die aber im Glauben ausharren, werden gerettet werden von dem 
>Verfluchten< selbst (fm' OOroii wil xcna~)«. Vgl. auch K. WBNOST, Schriften des 
Urchristentums II, 90f. und 99, Anm. 137. 

377 s. zum alternativen Verständnis als Gen. obi. BILL. I, 1012f.; m, S44f.; CIIR. DIETZPEL• 
BINGER, Die Berufung des Paulus, 34f.; vgl. zur Kreuzigung zelotischer Martyrer M. HENGEL, 
Die Zeloten, 2. Aufl., Leiden 1976, 26Sf.333.353ff.; DERB., Mors turpissima crucis, in: Recht· 
fertigung, FS Ernst Kllsemann, 'nlbingen 1976, 176-178. 
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haben, oder in dem Sinne, daß der Gekreuzigte angeblich Gott verflucht 
habe378• 

Jedoch hat wohl schon der Pharisäer Paulus selbst379 - und nicht erst die 
Juden, denen er dann später als Apostel das Evangelium verkündet bat380 - vor 
allem an dem XQLato~ tataugroJ,Itvo~ Anstoß genommen (1 Kor 1,23; 2,2; Gal 
3,1) und gerade um des A()yo~ 1:oü atauQOü willen (1 Kor 1,18) die Gemeinde 
Gottes leidenschaftlich verfolgt (1 Kor 15,9; Gal1,13; Phil3,6; vgl. Gal6,12b: 
't(i) ataU(I{i) 'tOÜ XQLO'tOÜ öubxea&aL)381 • Das oxavöaA.ov 'tOÜ ataUQOÜ (Gal 
5,11; vgl. 1 Kor 1,23) hat auch für ihn selbst als Juden darin bestanden, daß die 
Gemeinden den als xiJQLO~ angerufen und als ulO~ -&wo bekannt haben, der 
sich durch sein Sterben am Kreuz offensichtlich als ein von Gott Verfluchter 
erwiesen hatte. Damit aber haben die Christen nach Überzeugung des Verfol
gers Paulus eindeutig den Tatbestand der Blasphemie erfüllt. Wenn nun aber 
Paulus infolge der tbtoxt'lÄ.u'ljiL~ 'l'l')ooü XQLatoü (Gal1,12.1Sf.; vgl. 1 Kor 9,1; 
15,8f.) den Gekreuzigten als den Sohn Gottes erkennt und statt des 'Avah~&Q 
'l'l')ooü~ (•Verflucht ist Jesus«382) mit den ehemals von ihm Verfolgten das 
Bekenntnis KiJQLO~ 'l'l')ooü~ ausruft (1 Kor 12,3), dann gewinnt für ihn auch die 
Aussage über das Verfluchtsein des ans Holz Gehängten von Dtn 21,22f. eine 
völlig neue Bedeutung. Der Fluch des Kreuzes erweist sich- da Jesus selbst ihn 
nicht schuldhaft auf sich geladen bat - als das stellvertretend für die Sünder 
übernommene Verdammungsurteil des Gesetzes. 

Die Aussage der Tora in Dtn 21,22f. und die daraus folgende Beurteilung 
des Gekreuzigten als eines von Gott Verfluchten werden jedoch durch die 
Erkenntnis Christi (Pbil3,8; 2 Kor 4,6) keineswegs aufgehoben und annulliert
sondern vielmehr ins Recht gesetzt und bestätigt; denn das Verfluchtsein Jesu 

m So hat die frOhe christliche Apologetik nach Lukas (Acta 5,30f.; 10,39f.; vgl. 2,36; 4,10; 
13,29f.) auf die polemische Wertung desiCrcuzeltodcs Jcsu mit dem Kontrastschema rea
giert: •Den Jesus, den ibr >BDI Holz geblngt und getötet habt• (vgl. Dtn 21,22), den bat Gott 
auferweckt und erhöht.« Hier wird- anders als bei Paulus - die Auferweckung Jesu Dicht als 
Vollendung und Bestltigung des SOhnegeschehens, sondern als Rehabilitation des Gekreu
zigten und als Falsifikation der menschlichen Einschltzung des Kreuzestodes Jesu verstanden. 

379 Vgl. auch P. FBINB, Das gesetzesfreie Evangelium des Paulus, Leipllig 1899, 18; H.-J. 
ScHoBPS, Paulus, 186f.; G. Jercmias, aaO., 134f.; J. Jl!lll!MIAS, Der Opfertod Jesu Christi, 83; 
CHa. D11!TZ1'BLIIlNon, aaO., 38. -Eine polemische Verwendung von Dtn 21,22f. im Juden
tum neben und vor Paulus halten fllr wahrscheinlich bzw. möglich: P. STuHuw:Hn, Jesus als 
Versöhner, in: Ders., Versöhnung, Gesetz und Gerechtigkeit, 9-26, hier 15, Amn.14; DDS., 
•Das Ende des Gesetzes«. Ober Ursprung und Ansatz der paulinischen Theologie, in: Dera., 
Versöhnung, Gesetz und Gerechtigkeit, 166-191, hier 181, Amn.32; u.ö.; H.-W.KUHN, 
aaO., 36, Amn.155; U. Luz, Gesetz, 91; J. BBCXD, Der Brief an die Galater, 39, u. a. 

380 Skeptisch gegenüber der Annahme eines vorgegebenen polemischen Oebraucbs von 
Dtn 21,22f. IuSern sich F. MUISNI!Il, aaO., 233f.; G. KLBIN, Art. GesetzW, TREXIß, 66; 
D.-A. KOCH, aaO., 126. A. OBPD, aaO., 107, setzt sogar voraus, da8 die jüdiscbe Polemik 
erat infolgc der Arpunentation des Paulus Dtn 21,23 auf den Gekreuzigten gedeutet bat 
(dagegen s.o. zur Traditionsgeschichte). 

381 Vgl. dazu auch CHa. DIBTZJIBLBJNOD, aaO., 29-42, bes. 37-40. 
3BZ Vgl. A. ScHLA'ITBII, Paulus der Bote Jcsu, 333, und ausfllhrlich G. JliUMIAI, aaO., 135. 
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am Kreuz wird vom Apostel weder bestritten noch abgeschwächt, sondern 
gerade als das Geheimnis der Erlösung proklamiert. Das Novum bei der 
Beurteilung des Kreuzestodes Jesu liegt somit in den Worten fm:eQ 'fiJ.LÖ)V, 
während das yev6J.&2'YO~ xa'taQa nach wie vor seine theologische Gültigkeit 
behält. 

Allerdings wird die Verurteilung des Gekreuzigten durch die Tora (Dtn 21,23) 
von zahlreichen Exegeten ganz anders bewertet383• So folgert A. Schweitzer: 
»Jesus hat am Holz gehangen, kann aber nicht verflucht sein. Also ist ein Fall 
eingetreten, wo das Gesetz nicht gilt. Da es aber entweder überhaupt gilt, oder 
überhaupt nicht gilt, ist es durch diesen einen Fall außer Kraft gesetzt.«384 

K. H. Sehelide entnimmt der Aussage von Gal3,13, »daß das Gesetz, indem 
Christus als vom Gesetz Verfluchter am Kreuz starb, sich selber aufgehoben 
hat«385• 

Nicht vom Kreuzestod an sich, sondern von der Auferstehung Jesu her wird 
die Aufhebung derTora bei U. Luz und S. Kim begründet: »Wenn der gekreu
zigte Jesus von der Tora verflucht wird, so wird deutlich, daß Gott zur Tora 
selbst Nein gesagt hat, wenn er diesen Gekreuzigten auferweckte.«386 »Paul 
realized that the crucified Jesus ofNazareth was not accursed by God as the law 
bad pronounced (Dtn 21.23), but, on the contrary, exalted by him as bis own 
Son (cf. Rom 1.3f.). This means that God reversed or annulled the verdict of 
the law upon Jesus. Paul was thus compelled to recognize that it is no Ionger the 
Torah but Christ who truly represents the will of God, that Christ has superse
ded the Torah as the revelation of God.«387 

Beide Argumentationslinien finden sich miteinander verbunden bei P. Stuhl
macher: »Im Tode und der Auferweckung Jesu ist nicht Jesus, sondern das den 
schuldlosen Gottessohn zu Unrecht verfluchende Gesetz in seiner das Gottes
verhältnis verriegelnden Macht gescheitert.«388 »Die Epiphanie gerade dieses 
von der Tora verfluchten Gekreuzigten als des auferstandenen Gottessohnes 
mußte für Paulus das untrügliche Zeichen dafür sein, daß Gott selbst das 
Todesurteil der Tora durchkreuzt und annulliert hat. Anders formuliert: Gott 
offenbart Paulus den gekreuzigten Auferstandenen als das Ende des Geset
zes.«389 

383 S. zur Kritik an den folgenden Deutungen auch G. Kl.BJN, aaO., 66; H.IUJSXNEN, 
aa0.,249f. 

384 A. ScHwmzER, Die Mystik des Apostels Paulus, 73. 
385 K. H. ScHBLKLE, Paulus. Leben- Briefe-Theologie, EdF 152, Darmstadt 1981, 203. 
386 U. Luz, Gesetz, 91. 
387 S. KIM, The Origin of Paul's Gospel, lllbingen 1981, 274. 
388 P. STIJHLMACHER, Achtzehn Thesen zur paulinischen Kreuzestheologie in: Ders., Ver

söhnung, Gesetz und Gerechtigkeit, 192-208, hier 196. Vgl. dagegen jetzt den Hinweis auf 
die stellvertretende Bedeutung des Fluchtodes in: DBRS., Biblische Theologie des Neuen 
Testaments, Bd. 1: Grundlegung. Von Jesus zu Paulus, Göttingen 1992,299. 

389 P. STIJHLMACHER, Das Ende des Gesetzes, 182; vgl. 181. 
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Es trifft ganz fraglos zu, daß nach der Überzeugung des Apostels Christus das 
Ende des Gesetzes ist390• Jedoch spricht Paulus in unserem Zusammenhang 
keineswegs davon, daß sich die Sinai-Tora mit ihrem Urteil über den Gekreu
zigten selbst disqualifiziert hat oder daß sie durch die Auferstehung Jesu 
falsifiziert worden ist. Da Christus sich mit den Menschen identifiziert hat, die 
als Übertreter der Rechtsforderung Gottes den Fluch derTora auf sich geladen 
haben (s. Gal 3,10/Dtn 27,26), ist er nach Paulus in der Tat il:rceQ i)tAii)v zum 
Fluch geworden. Mit der Auferweckung Jesu hat Gott dieses Sühnegeschehen 
vollendet und bestätigt- und nicht etwa den stellvertretend erlittenen Fluchtod 
annulliert. Zu Unrecht hätte die Tora den Sohn Gottes nur dann unter den 
Fluch gestellt, wenn er sich nicht selbst in eben diesen Tod dahingegeben hätte 
(Gal1,4; 2,20) und wenn er nicht vom Vater gerade zu diesem Sühne- und 
Erlösungsgeschehen gesandt worden wäre (Gal4,4f.). Tatsächlich aber wird 
die Sinai-Tora durch das Kreuzesgeschehen ins Recht gesetzt - weswegen 
Paulus die Urteile derTora in Dtn 27,26 und Dtn 21,22f. auch als Schriftbeweis 
für seine Argumente in Gal3,10 und 13 anführen kann. 

Wie wir bereits erkannt haben, knüpft V.14a - über V.10-12 bzw. V.13 
hinweg - an die Argumentation von V. 6-9 und V. 14b nochlnals an den 
persönlichen Appell von V. 1-5 an. Durch die chiastische Anordnung und die 
daraus resultierende inclusio (to :rcve'Oj.L(l A.a~aveLv in 3,2 und 3,14b) werden 
die beiden Argumentationsgänge 3,1-5 und 3,6-14 wirkungsvoll abgerundet. 
Formal gesehen hängen die beiden tva-Sätze in V. 14 von dem Hauptsatz in 
V.13a ab. Sie entfalten sowohl die göttliche Absicht und den heilsgeschichtli
chen Sinn als auch die soteriologische Folge und Wirkung des Kreuzesgesche
hens, so daß die Konjunktion tva im finalen wie im konsekutiven Sinne verstan
den werden kann. Beide Nebensätze sind koordiniert391 und bilden einen 
synthetischen Parallelismus membrorum; es entsprechen sich die Wendungen 
1) e'ÖAoy(a toil 'APQaclf.L (V.14a)/'riJv btayyi!A(av toil :rcvi!'Öj.L(lto; (V.14b) und 
die präpositionalen Bestimmungen tv XQLatQ) 'ITJOoil (V. 14a)/ ÖLa tij; :rc(ateco; 
(V.14b), wobei aufletzteren in beiden Fällen der Ton liegt392• 

Mit ta f6vr) sind wie in V. 8 eindeutig die >Heiden< (D~il)- im Gegensatz zu 

390 Vgl. dazu H.-J.EcKSTBJN, »Nahe ist dir das Wort«, 204ff., bes. 206, Anm.2. Die 
Begrenzung der Sinai-Tora ergibt sich nach Paulus nicht aus ihrem Scheitern, sondern aus 
ihrem zeitlich wie intentional beschränkten Auftrag: Sie soll bis zum Kommen Christi alle 
Menschen bei ihrer Übertretung des offenbaren Gotteswillen behaften (s. Gal3,15-4,7). 

39t Gegen H. D. BBTZ, aaO., 152 u. Anm.138; zu lllteren Vertretern s. F. SIEJIJIBJn', aaO., 
188; mit F. SIBPPBRT, ebd.: »tva 'riJv br.a:yyiJ..(.av etc. [ ... ]ist dem vorherigen Absichtssatze 
nicht subordiniert [ ... ], da es keine speziell den Heiden widerfahrende Wohltat enthlllt [ ... ], 
sondern klimaktisch parallel«. Vgl. auch H. LmrzMANN, aaO., 19; E. D. BURTON, aaO., 176; 
A. OBPKB, aaO., 109; und die meisten neueren Kommentare. 

392 Mit F. MussNBil, aaO., 23S; vgl. H. ScHUBR, aaO., 140. 
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lsraeJ393 - und nicht nur die >Völker< (D'741f) im neutralen Sinne gemeint394• 

Wie schon in der bisherigen Argumentation seit 2,16 hebt Paulus auch hier den 
Aspekt hervor, der in der Auseinandersetzung mit den Judaisten umstritten ist, 
nämlich die Einbeziehung der >Heiden<-d. h. konkret: der Galater als Heiden
christen - in den Kreis der mit Abraham Gesegneten. Demgemäß hat er sich 
schon beim Zitieren der Segensverheißung von Gen 12,2f./18,18 in V. 8 auf den 
für sein Anliegen entscheidenden Abschluß beschränkt: 'EvetJAoyt}ofh1aovtat 
tv aot :n:6vta 'tcH-&vt). Die Einbeziehung Israels-d. h. hier: der Judenchristen
in die Segnung Abrahams bedarf hingegen keines Schriftbeweises (3,8) und 
keiner ausdrücklichen Begründung (3,13f.)395• So hält Paulus mit dem ersten 
tva-Satz in V. 14 fest, daß jene Segensverheißung, die Abraham hinsichtlich 
der Heiden von Gott erhalten hat (3,8), nun in Christus - d. h. durch dessen 
stellvertretendes Sterben (V. 13)- erfüllt worden ist. 

Da die Aussage von V. 13 sich nicht nur auf die Juden bezieht396, sondern auf 
alle Menschen, denen das Kreuzesgeschehen gilt, kann aus der Abfolge von 
V. 13 und V. 14a keineswegs eine heilsgeschichtliche Rangfolge von Juden und 
Heiden abgeleitet werden397• Vielmehr geht es in Gal 3,8 gerade um den 
Nachweis, daß die unmittelbare und uneingeschränkte Einbeziehung der Hei
den in den Abrahamssegen dem ursprünglichen Vorsatz Gottes und seiner 
grundlegenden Verheißung an Abraham entspricht: :n:Qol:OOOaa öt oft YQactril ... 
:n:QOl!'UTJY'YeÄ.wmo 't4l • APQaal'. 

Deshalb kann auch der folgenden Erklärung Th. Zahns nicht zugestimmt 
werden: »Soll der den Heiden zugesagte Segen durch Abr[ aham] und sein 
Geschlecht vermittelt sein, so muß zunächst Abr[ aham ]s Geschlecht Segen 
empfangen oder mit a. W. dem Fluch, dem Gegenteil des Segens entnommen 
sein, ehe eine Segenswirkung von ihm auf andere Obergehen kann.«398 Wäh
rend Paulus Abraham in Gal3,8f. explizit als Segensempfllnger beschreibt, mit 
dem zusammen alle an Christus Glaubenden gesegnet werden ( abv 'tip :n:tmip 
'APQaal' V. 8.9), kann er in Gal3,14 und 16 durchaus auch von dem Segens
mittler sprechen, in dem und durch den die Heiden gesegnet werden. Allerdings 
steht und fällt die gesamte Argumentation des Apostels mit der Erkenntnis, 
daß dieser >eine Same<, auf den sich das tv ao( (Gen 12,3)/tv 'tip a:n:iQ~AQ't( aou 
(Gen 22,18) im instrumentalen Sinne bezieht, nicht das dem Fluch der Tora 
ebenfalls unterworfene Volk Israel, sondern einzig und allein Christus ist: ... 
Oll'~ icp' ~~· xat 'tip a:n:tQ~AQ't( aou, 6~ imtv XQtm~ (3,16; vgl. V. 19). 

Die Wendung y(vo~AQL d~ wird meist zur Bezeichnung der Ortsveränderung 

393 Vgl. K. L. ScHMmr, Art. Hvo;xtÄ, ThWNTß, 366-370, hier367. 
* Gegen H. San.ma, aaO., 140; mit F. SIEJIIIBilT, aa0.,187. 
395 Mit K. L. ScHMmr, aaO., 367. 
396 Zur BegrUndung s.o. 
m Gegen F. SIEJIIIBilT, aaO., 188: •So sollte der göttliche Heilsweg geben, von Israel zu den 

Heiden.« 
391 TH.ZAHN,aa0.,160. 
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gebraucht - im Sinne von >kommen nach< (yeve0'6-m et~ 'IeQOa61.:uJ.I.<l Acta 
20,16; vgl. 21,27; 25,15; el~ rlJv IIeQa(öa yev61J.EVo~ 2 Makk 1,13)399; an unse
rer Stelle hat sie die entsprechende übertragene Bedeutung: »damit der Segen 
Abrahams zu den Heiden käme in Christus Jesus«400• 

Die e'Ö/..oy(a 'toi:i 'AßQOclf.l. (Gen. obi.)401 ist- wie wir bereits oben zu V. 8f. 
gesehen haben- der Segen, der Abraham grundlegend und umfassend in Gen 
12,2f. verheißen worden ist und der sich für ihn persönlich schon zu Lebzeiten 
in Gestalt der Rechtfertigung im Glauben verwirklicht hat (Gal3,6 =Gen 15,6; 
vgl. Gal3,18). Aufgrund dieser Gleichsetzung von eöl..oyet0'6-at und ÖLxatoi:i-
0'6-at tx 1t(O'tero~ (vgl. auch 3,11.21f.24) kann Paulus dann folgern, daß die 
Rechtfertigung der Heiden dem Abraham schon im voraus verkündet worden 
ist (Gal3,8; Gen 12,3/18,18) und daß die an Christus Gläubigen wie Abraham 
(Gal3,6) und mit Abraham gesegnet worden sind (Gal3,9). 

Der Anschluß der Segensaussage (V.14) an die Ausführungen über den 
Fluch (V. 10-12) und dessen Überwindung (V. 13) ist keineswegs »rätsel
haft«402, sondern formal wie inhaltlich gesehen durchaus plausibel. Der Dual 
Segen/Fluch bestimmt - neben den Gegensatzpaaren Glaube/l'oraobservanz 
und Rechtfertigung!Nichtrechtfertigung403 - die Argumentation des Apostels 
bereits seit 3,8. Wie in V. 13f. die Überwindung der xa'taQa als Verwirklichung 
der e'Ö/..oy(a 'tOÜ 'AßQOclf.l. verstanden wird, so ist umgekehrt in V. 10 das 
Ermangeln des eöl..oyet0'6-aL (V. 8f.) als '611:0 xa'taQav elvat beschrieben wor
den. Wo Segen nicht wirksam wird, bleibt der Fluch bestimmend; und wo der 
Fluch beseitigt wird, kann der Segen Platz greifen. Jede Aussage über einen der 
beiden Begriffe impliziert somit eine gegensätzliche über das Antonym. 

Indem Paulus den Abrahamssegen als Gottes Antwort auf die durch mensch
liche Schuld verursachte universale Fluchwirklichkeit beschreibt, bringt er 
zugleich die jahwistische Interpretation der grundlegenden Verheißung Gottes 
an Abraham zur Geltung; denn auch für den Jahwisten bildet der programmati
sche Abschnitt Gen 12,1-3 - mit seinem spezifischen Höhepunkt in V. 3b -
sowohl den Abschluß der gesamten Gen 2-11 umfassenden Urgeschichte als 
auch den eigentlichen Schlüssel für deren Verständnis404• Auf dem Hinter-

399 Vgl. BAUI!RIALAND, Art. yCvoJ.I.ClL, 319; s. ebd. zu weiteren Belegen. 
400 Gegen BDR §207,1, nach denen !l; hier anstelle des einfachen Dativs gebraucht wird; 

F. MussNER, aaO., 235, der unter Hinweis auf Joh 1,17b (ohne etc;l) die Übersetzung »Wrrk
lichkeit werden« vertritt. 

<101 Da sich bei den indeklinablen Eigennamen der Genitiv als Attribut auch artikellos 
anschließen kann, hat das toß hier wie auch in 3,29 anaphorische Funktion und knüpft an 
V. 6-9 an; vgl. BDR §260,3 und Anm. 12. 

<102 So K. BERGBR, Abraham in den paulinischen Hauptbriefen, 53; vgl. J. BBCKER, aaO., 38: 
•Die Verbindung zu V. 13 ist nicht ganz einsichtig.« 

o403 Beide Begriffspaare werden schon in 2,16 eingeführt. 
404 Mit G. v. RAD, Das formgeschichtliche Problem des Hexateuch, in: Ders., Gesammelte 

Studien zum Alten Testament, TBS, München 1971,9-86, hier 72.74; u.ö.; s. zum Ganzen 
vor allem H. W. WoLPF, Das Kerygma des Jahwisten, in: Ders., Gesammelte Studien zum 
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grund der Geschichte universaler menschlicher Vedehlung bildet die Segens
zusage »den Neueinsatz göttlichen Handelns«405 und »die große göttliche Ge
genwende«406 gegenüber der vorherigen Fluchgeschichte. Daß der erstmalig in 
Gen 12,1-3 ausgesprochene Segen vom Jahwisten als Aufhebung des alle 
Menschen bestimmenden Fluches verstanden wird, läßt sich u. a. auch anband 
der Antonyme »Fluch« und »Segen« aufzeigen. So korrespondiert dem fünf
maligen Aussprechen (Gen 3,14.17; 4,11; 9,25) bzw. Ansprechen (5,29; vgl. 
3,17) des »Fluches« (Wurzel ,,K) in der Unheilsgeschichte von Kap2-11 die 
fünffache Verwendung des Stichworts »Segnen« bzw. »Segen« (Wurzel ,,:::1) 
beim Zuspruch des Heils in 12,2f. 407• Folglich interpretiert Paulus Gen 12,1-3 
durchaus im Sinne des Jahwisten, wenn er einerseits Abraham in den Kreis 
derer einbezieht, die auf die Rechtfertigung aus Gnade angewiesen sind (Gal 
3,6.9.18; Röm 4,1ff.)408, und wenn er andererseits die Segenszusage für die 
Heidenvölker als den entscheidenden Zielpunkt der Abrahamsverheißung 
bezeichnet (Gal3,14a; vgl. 3,8)409• 

Die präpositionale Wendung tv XQLatl{l 'IT)aO'O steht betont am Ende des 
ersten Teilsatzes von V. 14. Weil allein Christus durch sein stellvertretendes 
Sterben von dem Fluch der Tora befreit hat, deshalb kommt es auch einzig und 
allein in Christus zur Verwirklichung des Abraham verheißenen Segens. Daß 
Paulus diese soteriologische Bestimmung exklusiv versteht, ergibt sich nicht 
nur aus der folgenden exegetischen Vertiefung von Gal3,8 und 3,14 in 3,16, 
sondern vor allem aus der unmittelbar vorausgehenden Argumentation in 
3,6-12 und aus den Darlegungen in 2,15-21 und 3,1-5. Gemäß den in V.13 
beschriebenen Voraussetzungen kann die Rechtfertigung - in der für Paulus 

Alten Testament, TB 22, München 1964, 355-361, hier 359; 0. H. STECK, Genesis 12,1-3 
und die Urgeschichte des Jahwisten, in: Probleme biblischer Theologie, FS Gerhard von Rad, 
hg. v. H. W. Wolff, München 1971,525-554, hier 539-542; 0. HoPros, »Rechtfertigung des 
Gottlosen«, aaO., 142-145. 

405 Mit 0. H. STECK, aaO., 542. 
406 So W. ZIMMERLI, 1. Mose 12-25: Abraham, 21. 
«n S. auch H. W. WoLPP, aaO., 360; 0. H. STECK, aaO., S40f.; 0. HoPIUs, aaO., 143. Vgl. 

daneben noch die »negative Voranzeige von Gen 12,3« (H. W. WoLPP, ebd.) in Gen 8,21 
('ri:r ?'fit? '!Oäc IC?). 

406 Vgl. 0. HoFJUS, aaO., 128ff. und vor allem 144 (in Anlehnung an W. HoPIUs): »Wie alle 
anderen Menschen, so steht auch Abraham unter dem Gottesurteil von Gen 6,5 und 8,21; 
indem Gott ihm den Segen zusagt, >hebt er bei ihm den Fluch auf<. Das heißt aber: Er >spric:ht 
... den Gottlosen frei und begründet- unbegreiflich- Gemeinschaft mit ihm<. An Abraham 
ereignet sich so unter der in freier, gnädiger Zuwendung zugesprochenen Verheißung die 
iustificatio impii sola gratiiJ. Diese setzt den in Gen 12,4a erwllhnten Gehorsam Abrahams 
gegen Jahwes Gebot von V. 1b nicht als Bedingung voraus, sondern sie setzt diesen Gehorsam 
allererst frei.« 

- Vgl. H. W. WoLFF, aaO., 359f.: »Die sogenannte Urgeschichte erklärt vorweg, warum 
alle Sippen der Erde Segen brauchen. Das ist von 12,3b rücldlufig als ihre geheime Leitfrage 
enthüllt.« »Mit verschiedenartigem Überlieferungsgut legt der Jahwist beharrlich dar, daß 
sein Blick auf die ganze Menschheit gerichtet ist«. AaO., 361: »Die eigentliche Botschaft des 
Jahwisten [darf] nur in 12,3b gesehen werden«. 
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die E'li)..oy(a besteht- ausschließlich tv XQLO'tfP 'lfJOO'Ü und somit nicht tv V6J.LCP, 
im Bereich bzw. mit Hilfe der Sinai-Tora (3,11; vgl. 2,16.21; 3,10ff.), erlangt 
werden. Dementsprechend wird der Segen lediglich ÖLa ~; lttateoo;, im Mo
dus des Glaubens, und keineswegs t; ÖQYOOV v61.10u, auf Grund von Toraobser
vanz, zugeeignet (vgl. 2,16; 3,2.5.10-12)- wie der Apostel dann mit dem 
zweiten, parallel konstruierten tva-Satz in V. 14b ausdrücklich betont. 

In der Wrr-Aussage von V. 14b (tva ... Ml.ßooi'E'V) hat Paulus wie in V. 13410 die 
Gläubigen insgesamt (ot ix ltLateooc; V. 9) im Blick411 • Weder kann von der 
Parallelstruktur der beiden Teilsätze her abgeleitet werden, die 1. Pers. PI. in 
V. 14b beziehe sich einzig auf die Heidenchristen412, noch ist die Folgerung 
zutreffend, der Apostel meine in V.14b nur die Judenchristen, weil sie dem 
Segen in Christus näherstünden413• Vielmehr liegt Paulus gerade daran, ab
schließend noch einmal die in der ltLatLc; 'lt]oou XQLO'tO'Ü gründende Gemein
samkeit aller utot 'AßQaal4 (V. 7) hervorzuheben. 

Die Erwähnung des Geistempfangs allerdings dient- wie auch in 3,1-5 und 
dann nochmals in 4,6 - vor allem dazu, die Heidenchristen auf diejenige 
Voraussetzung anzusprechen, die offensichtlich unbestritten ist. So gewiß es· 
ist, daß die Galater den Geist t; dxofj; ltLO'teoo; empfangen haben (3,1f.5), so 
gewiß haben sie mit ihm den Segen Abrahams (3,14) und die Abrahamskind
schaft (3,7.29)- und das heißt: die Gotteskindschaft selber (4,5; vgl. 3,26)
erlangt. 

TIJv iltayyeA.(av414 A.al4ßciveLv bedeutet in 3,14b: »der Verwirklichung der 
Verbeissong theilhaftig werden«415, »das Verheißungsgut erhalten«416 (vgl. 
auch 3,23); denn das lt'YEU14U ist faktisch ja bereits unter der Verkündigung des 
Apostels verliehen worden417• Das Genitivattribut 'tO'Ü lt'Veilj4a'tOc; ist keines
falls als Genitivus subiectivus418 (»das vom Geist Verheißene«), sondern ent
weder als Genitivus obiectivus419 oder- da es sich um die Erfüllung, nicht um 
die Ankündigung handelt- vielmehr als Genitivus epexegeticus resp. appositi-

•1o Gegen TH. ZAHN, aa0.,161, nach dem in •V.13 und 14adurch1tl'llii.1tj.llilv und ,;a !iM) 
Juden und Heiden scharf gegenübergestellt waren«. Vgl. auch H. LmrZMANN, aaO., 19. 

411 Mit F. SIEJIPBRT, aa0.,189; E. D. BURTON, aa0.,176; H. ScHLIER, aaO., 137; A. OEPKE, 
aaO., 109; U. Luz, Das Geschichtsverständnis des Paulus, 1S2, Anm. 70. 

412 SoG. S. DUNCAN, aaO., 103. Die Deutung auf die Heidenchristen scheitert schon daran, 
daß Paulus sich mit der 1. Pers. PI. ausdrücklich in die Aussage einschließt. 

413 Gegen J. A. BENGBL, Gnomon, 471: nos, Judaei, benedictioni in Christo propinqui. 
414 Bei der schlechter bezeugten varia lectio e-ö)..oy(av (p~*F G u. a.) handelt es sich um 

eine sekundllre Angleichung an die Formulierung von V. 14a. 
415 Mit F. SIEFPERT, aa0.,189. 
416 Im Gegensatz zum Verheißungswort; vgl. u. a. J. SciiNIEwiNDIG. FRIEDRICH, Art. br.ay-

yi.)J..m x'tl, ThWNTll, 573-583, hier 580,10ff. u. Anm. 59. 
417 Mit H. LIETZMANN, aaO., 19. 
418 Ablehnend auch F. SIEJIPBRT, aaO., 189; H. SCHuu, aa0.,141. 
419 So F. SIEFPERT, aa0.,189; F. MussNER, aao., 235, Anm.116: •Genitiv des Inhalts«. 
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vus zu verstehen: »das Verheißungsgut, das im Geist besteht«- »der verheiße
ne Geist«420• 

Daß nach Paulus der Segen Abrahams sowohl in der Rechtfertigung (Gal 
3,6.8.11.21.24) als auch in der Gabe des Geistes (3,2.5.14; 4,6) besteht421 , 

findet in dem Wechsel der Beschreibungen von Rechtfertigung und Geistemp
fang in Gal 2,15-21 und 3,1-5 und nun wieder in 3,6-9 und 3,14 seinen 
Ausdruck. Da der Geist den Glauben wirkt, in dem das Heil zugeeignet wird, 
fallen das ÖLxawilaDaL und das 'tO meilJW Ml!'~Ct'VEL'V zeitlich zusammen. Sie 
sind nach dem Rechtfertigungsverständnis des Apostels als zwei Aspekte eines 
Geschehens zu bestimmen. 

Der Begriff btayyeA.(a bezeichnet bei Paulus durchgängig die Segensverhei
ßung an Abraham (Gen 12,1-3) und deren Entfaltung in den verschiedenen 
btayyeA.wL 'tmv na'tEQmv (Röm 15,8); das gilt sowohl für die zentralen, der 
Abrahamthematik gewidmeten AbschnitteGal 3,6-4,7; 4,21-31 und Röm 
4,1-25422 wie auch für die übrigen paulinischen Belege, Röm 9,4.8.9; 15,8; 
2 Kor 1,20. Nicht anders verhält es sich mit dem Verb btayy~JWL in Gal3,19 
und Röm 4,21423• Insofern ist bei dem üblichen Hinweis auf die parallelen 
Formulierungen in Acta 2,33 (oft btayyeA.(a 'toii mE'ÖJW'tO!; c\y(ou {Gen. obi.), 
vgl. 2,39 {abs.J) und in Lk 24,49; Acta 1,4 (oft btayyeA.(a 'toii na'tQ~ {J.WU), Gen. 
subi. )424 eine gewisse Vorsicht geboten. Nach Lukas handelt es sich bei der 
»Verheißung des Geistes« um die Vorankündigung des Pflogstgeschehens 
durch Jesus selbst (Lk 24,49; Acta 1,4 f.) und durch den Mund der alttestament
lichen Propheten. Demgemäß wird die Pflogstpredigt in Acta 2,14ff. mit dem 
ausführlichen Zitat von Joel3, 1-5a (LXX) eröffnet- 'toii't6latL'V 'tO I!CQ11J&tyov 
öw 'toii nQOCP'fl'too 'ICO'fJÄ. (V. 16)425. 

Paulus hingegen bezieht sich in Gal3,14b keineswegs auf ein Jesuslogion426, 

noch versteht er btayyeA.(a hier als eine prophetische - d. h. durch Menschen 
vermittelte - Verheißung. Vielmehr gebt aus dem folgenden Zusammenhang 
eindeutig hervor, daß er auch mit dem Ausdruck btayye)..(a 'toii m8'6JW'tO!; die 
Abrahamsverheißung meint- wie sie von Gott unminelbar (3,16-20) und 
430Jahre vor der Sinai-Tora (3,17) zugesprochen worden ist. Die späteren 

a~ Vgl. H. LIBTZMANN, aaO., 19; H. ScHun, aaO., 141; und die meisten Exegeten. 
421 Daneben wird die !'61oy(a im Galaterbrief noch mit der Gabe der tcaf! (3,11.21) und mit 

der vloil1!oUx (3,26; 4,5-7) identifiziert. 
422 Gal3,14.16.17.18 (2x).21.22.29; 4,23.28; Röm 4,13.14.16.20. 
423 Lediglich in dem sekundären Einschub 2 Kor 6,14-7,1 bezieht sich abta~ al imryyi!A(a~ 

(7,1) unmittelbar auf Prophetenzitate (s. 6,16-18). 
424 Vgl. u. a. F. SIEPFBRT, aaO., 189; H. ScHun, aaO., 141: »Einen Kommentar dazu lie

fert Apg 2,33«. 
425 S. zum Ganzen J. ScHNmWINDIG. FRIEDRICH, aaO., S18,Sff.; R. PBsCH, Die Apostelge

schichte (Apg 1-12), EKKV/1, Neukirchen 1986, 66.119.124; J.RoLOPP, Die Apostelge
schichte, NTDS, 17. Auf!., Göttingen 1981, 22.S2f.S9. 

426 Gegen G. S. DuNcAN, aaO., 103: »a phrase which is doubtless also meant to recall 
certain words of Jesus«; vgl. E. D. BURTON, aaO., 177. 
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prophetischen Heilsworte, in denen explizit die Verleihung des Geistes an das 
ganze Gottesvolk angekündigt wird (Hes 36,27; 37,14; 39,29; Jes 32,15; 44,3; 
59,21; Joel3,1 f.; Sach 12,10)427 , begreift Paulus somit als Wiederholungen und 
Erläuterungen der Grundverheißung von Gen 12,1-3- inklusive ihrer Varia
tion in den verschiedenen btayyu(aL 'tÖW na'tEQC.OV (Gen 12,7; 13,15;17,4-8; 
18,18; 22,17f.; 24,7; 26,4; 28,13f.). 

Traditionsgeschichtlich gesehen knüpft Paulus in Gal 3,14 wohl an jenes 
alttestamentliche Heilsorakel an, in dem sich die ungewöhnliche Parallelisie
rung von E'ÖÄ.Oy(a und meilj.L(l ebenfalls findet - Jes 44,1-5: btL&ftaoo 1:0 
meilj.L(l lW" btt 1:0 antQ!W aou xal 1:a~ E'ÖÄ.Oy(a~ lW" btt 1:a 1:ixva aou (V. 3b). 
Hier wird dem Volk, das auf Grund seiner Sünden (43,24)425 des Segens 
entbehrt - wie das >Durstige< und >Trockene< des Wassers (V. 3a) -, die 
Ausgießung des Geistes und des Segens Jahwes für die Nachkommen zugesagt. 
Dabei soll sich das neue Wachstum Israels sowohl durch Vermehrung der 
Nachkommen (V. 4) wie auch durch das Hinzukommen von Heiden (V. 5) 
vollziehen429• Ihre Zugehörigkeit zum Volk Gottes werden diese Proselyten 
dann durch ihr offenes Bekenntnis zu dem Gott Israels - also nicht durch ihre 
Beschneidungl430 - bekunden (V. 5). 

Wie Paulus dieses Heilsorakel bei Deuterojesaja verstanden hat, kann nicht 
fraglich sein. Nach der Überzeugung des Heidenapostels hat sich diese Ankün
digung des eschatologischen Handeins Gottes in Christus erfüllt: Die Segens
verheißung für den Samen - d. h. die Kinder - Abrahams (Jes 44,3/Gal 
3,7.29)431 , zu denen neben leiblichen Nachkommen (Jes 44,4/Gal 2,15ff.)432 

421 Vgl. noch Hes 11,19; 18,31; 36,26. Zum Ganzen s. R. ALBERTZIC. Wl!STI!ItMANN, Art. 
1'1~,, TIIA.Tß, München 1976, 726-753, hier 751f.,IV.5; F. BAUMOXRTEL, Art. xvdlpa X'tA, 
ThWNTVI, 357-366, hier 363f. 

421 Vgl. zur redaktionellen Zusammengeböriglteit von Gerichtsrede (Jea 43,22-28) und 
Heilsorakel (Jes44,1-5) C. WI!S'I'DMANN, Du Buch Jesaja. Kapite140-66, ATD 19, Göttin
gen 1966, 109f.; K.ELLIGI!II, Deuterojesaja (40,1-45,7), BKXI/1, Neukirchen 1978, 364ff. 
So wie in Gal 3,14 du Kommen des Segens als Folge der Befreiung vom Fluch (3,13) 
besc:brieben wird, so ist auch die Heilsanktlndigung in Jes 44,1-5 auf dem Hintergrund der 
Vergebunpzusage in 43,25 zu hören: •Durch du vergebende Wort wird du neue 1\m Gottes 
ermöglicht, du in 44,3-5 angektlndigt wird« (mit C. WI!S'I'DMANN, aaO., 110). 

4211 Mit C. WI!S'I'DMANN, aaO., 111f.; K. EWOI!II, aaO., 391ff. (s. ebd. zur Dilkullion); 
R. ALBI!IITZIC. WI!S'I'DMANN, aaO., 752. 

430 Vgl. B. DuHM, Du Buch Jesaja, 5. Aufl., Göttingen 1968, 331: •Ein jOngerer und mehr 
gesetzlieb gesinnter Sc:briftateller bitte vermutlich diesen Zug vermieden und lieber von der 
Beschneidung geaprocben.« C. WI!S'I'DMANN, aaO., 112: •Hier liegt der Durchbruch zu einem 
neuen VentlndDis des Gottesvolkes als der sich zu Jahwe bekennenden Gemeinde.« Wenn 
Deuterojesaja als Manifestation des Bekenntnisses zu Jahwe nicht die Beschneidung nennt, 
•so ist daraUS« - nacb C. WI!STI!RMANN, ebd. - •mit Sicherheit zu schließen, da8 er der 
Beschneidung als Merkmal der Zugehöriglteit zum Volke Gottes eine entscheidende Bedeu
tung nicht gegeben bat«. 

at Vgl. Röm 4,13.16.18; 9,7f. 
432 Vgl. Röm 1,16; 4,12.16; 9,24.27ff. 
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auch ehemalige Heiden gehören (Jes 44,5/Gal 1,16; 2,7ff.; 4,8f.)433 , wird 
dadurch verwirklicht, daß Gott unter der Verkündigung des Evangeliums von 
Jesus Christus Glauben weckt und seinen Geist verleiht (Jes 44,3/Gal3,2.5; 
3,14; 4,6). Die durch den Geist bewirkte Zugehörigkeit zum >Israel Gottes<, 
d.h. zur Heilsgemeinde Israel (Gal 6,16; Röm 9,6bP)434, äußert sich, wie 
angesagt, in dem Bekenntnis zu dem einen Gott (Jes 44,5; vgl. 1 Kor 8,6) und zu 
dem einen Herrn, Jesus Christus (1 Kor 8,6; 12,3; Röm 10,9)435 • 

So ist infolge des Kreuzesgeschehens der Segen Abrahams allein in Christus 
zu den Heiden gekommen - und nicht durch die Tora - und der verheißene 
Geist ausschließlich im Modus des Glaubens436 empfangen worden- und damit 
nicht durch Beschneidung und Toraobservanz. 

433 Vgl. Röm 1,5.16; 4,11.16; 9,24ff.; 15,16ff. 
o. Jes 44,5: xat ~ PofloE'tat. ••• bd 'tl\) ÖY6J,ux'tL 'loQOi)A . 
.us S. zu der Zugehörigkeitsformel in Jes 44,5: 'toil &oill!,f.&L, Röm 14,8: 'toil ""Q'OV iaf.&iv, 

vgl. Gal3,29 und 1 Kor 3,23: fl~.&~~ts XQLO"toil. 
436 Der Artikel in der präpositionalen Wendung 614 lf!S :n:Umols hat wieder anaphorische 

Funktion (s. 3,7.9.11f. bzw. schon 2,16.20; 3,2.5). Die Bestimmung korrespondiert dem l:v 
XQLO'tl\) 'ITJaoil und hat keineswegs die einsehrlinkende Funktion, die J. BECKEJt, aaO., 38, 
voraussetzt: »Das betont nachgestellte >durch den Glauben< zeigt an, da8 Auchbefreiung und 
Segensausteilung keine kosmische Generalamnestie sind«. Vielmehr bildet hier wie im Kon
text durchgängig die Toraobservam; den Gegensatz zum Glauben. Deshalb ist mit E. ScHwEI
ZER (Art. :n:vi!'Of.W X'tA, ThWNTVI, 387-453, hier 424) festzuhalten: »Die Formulierung 
besagt ja in ihrem dauernden Gegensatz zu ~ !Qywv v611011 nur, daS hier nicht menschliches 
Verdienst den Geist erworben hat.«- Wie wir bereits zu Gal3,6-9 festgestellt haben, liegt 
Paulus nicht an einer Differenzierung zwischen dem Glauben Abrahams und dem der an 
Christus Gläubigen, wie H. ScHUER, aaO., 141, vertritt: »Ist der Glaube Abrahams daher 
Glaube in der Verheißung, so ist der Glaube, der sich mit Jesu Christi Gehorsam eröffnet hat, 
Glaube in der Erfüllung oder zustandegekommener, erfüllter Glaube.« Bei dieser Unterschei
dung wird übersehen, da8 nach Paulus auch Abraham schon die Erfüllung der Segensverhei
ßung in Gestalt der Rechtfertigung erfahren hat (Gen 15,6/Ga13,6; vgl. 3,9.18; Röm 4,1 ff.). 



IV. Gal3,15-18: Verheißung und Gesetz 

Die grundsätzlichen Ausführungen von Gal 3,6-14 werden nun im folgenden 
Abschnitt 3,15-18 durch die Verhältnisbestimmung von Abrahamsverheißung 
und Sinai-Tora vertieft. Wie die ausdrückliche Anrede signalisiert, setzt Paulus 
mit 3,15 zu einem neuen Argumentationsgang an, der keineswegs nur als 
Anhang zur Auslegung in 3,6-14 zu verstehen ist1• 

Nach der schroffen Bezeichnung der Adressaten als 6v6t)'tot raÄ<l'tat in 3,1 
spricht der Apostel die Galater jetzt wieder gewinnend und herzlich als döeÄ.
<po(2 an. Diesen Wechsel sollte man nicht psychologisierend deuten - etwa in 
der Weise, daß »die Stimmung sich besllnftigt [habe )«3 und »die Erregung vom 
Anfang des Kap. 3 wieder abgeklungen [sei)«4• Auch ist die neuerliche Anrede 
nicht so zu interpretieren, daß sich der Apostel jetzt wieder den Galatern direkt 
zuwenden wolle, während er im vorhergehenden Abschnitt eigentlich zu den 
Judaisten gesprochen habe5• Vielmehr erklärt sich die Wendung döi!Ä.<po(, 
xa'ta c'iv&Q<O,.;ov Uyro als Topos. Während Paulus in 3,1-5 einen persönli
chen, eindringlichen Appell an die Adressaten formuliert und mit 3,6-14 eine 
grundlegende, sachliche Darlegung geboten hat, will er in 3,15-18 das bisher 
Gesagte anband eines Beispiels aus dem menschlichen Leben verdeutlichen. 
Auch bei der ausführlichen Begründung seiner theologischen Thesen aus der 
Schrift in 3,6-14 ist Paulus vom Entsetzen (1,6) über die Entwicklung der 
Galater bestimmt, die er bei aller Auseinandersetzung mit den Argumenten 
der judaistischen Gegner durchgängig im Blick behllt6 • Was sich mit V. 15 
allerdings ändert, ist die Argumentationsebene und die Begründungsstruktur. 

Dabei wird die Funktion von Gal 3,15-18 noch nicht hinreichend erfaßt, 
wenn man die Darlegungen als ,. Vergleich« 7 bzw. als exemplum im literarisch-

1 Gegen D.-A. KOCH, aaO., 226, Anm. 6, der zudem 3,6-14 insgesamt als Auslegung von 
Gen 15,6 versteht; vgl. dagegen oben zu V. 6. 

z S. auch Oa11,11; 4,12.28.31; 5,11.13; 6,1.18. 
, So F. SIEJIIIBRT, aaO., 190. 
4 SoJ.RoHDB,aa0.,146. 
'0egenE.D.BURTON,aa0.,177f. 
6 Entsprechend war IChon der Bericht des ersten Hauptteils (1,11-2,21) bia hin zur 

Wiedergabe der antiochenischen Auseinandersetzung auf die galatiiiChe Situation hin formu
liert. 

7 So A. OI!PXI!, aaO., 110. 
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rhetorischen Sinne8 bestimmt. Wie schon die betonte Gegenüberstellung von 
lJ~JW~ dv{}pd»rov xexuQroJ.&ivrlv ötaiHJx'lv ... in V. 15 und ÖtaiHJx'lv :rtQoxexu
QroJ.LEvrJV 'Ö:rto 'E'Oii ßoeovin V. 17 zeigt, handelt es sich vielmehr um einen Qal wa
chomer, speziell um einen Schluß a minore ad maius9: »Was bei Menschen, also 
im weltlichen Bereich, schon gilt, gilt erst recht bei Gott« 10• Damit verknüpft 
sind in V. 16a und V. 18b zwei gleichlautend eingeleitete Faktizitätsbeweise ('rcp 
öE: • AßQacXJ.L ... ) und in V. 16b eine exegetische Zwischenbemerkung zur 
singularischen Formulierung xat 'tcp o:rteQJ.La'tL oou in V. 16a. 

Daß Paulus die Verbindlichkeit und Unabänderlichkeit der von Gott zuge
sprochenen t:rtayyi!A(a am Beispiel einer menschlichen ötaiHJx'l verdeutlicht, 
ist insofern naheliegend, als sich der Begriff ötaiHJx'l- für hebr. l'l'1:jl- in Gen 
15,18 und 17,1-8 (LXX) mehrfach im Kontext der Abrahamsverheißung 
findet. Allerdings ist in der exegetischen Diskussion bis heute umstritten, 
welches spezifische Verständnis des Begriffs in Gal3,15 vorausgesetzt wird11• 

Kaum noch vertreten werden dabei die Bedeutungen »Vertrag« 12 und 
»Bund« 13• Gegen beide Interpretationsmöglichkeiten ist einzuwenden, daß es 
sich in Gal3,15ff. nach Wortlaut (Sg. dv&Qro:rtou) und Kontext (Gott als der 
Verfügende} nicht um die Übereinkunft zweier Parteien, sondern um die 
einseitige Willenserklärung, die Verfügung eines einzelnen handelt. Zudem 
lassen die rechtstechnisch gebrauchten Begriffe XUQoilv, d'61!'tl!iv, httöta'tao
oeo-6at, dxuQOilv14 in V. 15 und V. 17 sowie die Folgerung in V. 18 (mit den 
Begriffen xATIQOVOJ.LLa, xaQ(~eo'6at) eher an das Schenkungs- bzw. Erbrecht 
denken. 

So wird ötaiHJx'l hier überwiegend im Sinn von testamenturn 15, der letztwil-

a So H.D.BETz, aaO., 154; s. dazu grundsätzlich H.LAUSBERG, Handbuch der literari
schen Rhetorik, Bd. I, § 410-426. 

9 MitF. SIEFPBRT, aaO., 190; H. ScHIJER, aaO., 144; F.MussNu, aa0.,236; u.a. 
1o Mit F. MussNI!ll, aaO. S. bereits J. CALVJN, Ad Galatas, 567: Argurnenturnest a minori 

ad maius. hominum contractus absque controversia rati habentur: quanto magis quod statuit 
Deus? 

u S. zum Grundsätzlichen J. BEHM, Art. 6Ladihnn K'tA, ThWNTll, 127-137; E. KUTSCH, 
Art. n•1=iJ, TIIATI, 339-352; DERS., Art. Bund, TREVII, 397-410; BAuERIALAND, Art. 
ÖLCX'Ö'fJKTt, 366f.; zur weiteren Literatur s. ThWNTX/2, 1041-1046; zum paulinischen Ge
brauch vgl. auch 0. HoFIUs, Gesetz und Evangelium nach 2. Korinther 3, aaO., 75 ff. 

12 S. u.a. J. CALVIN, aaO., 567:pactumresp. contractus. 
13 So noch E. D. BURTON, aaO., 179: »>convenant< in the sense of the O.T. n'1,«; zu den 

zahlreichen früheren Beftlrwortern s. ebd. und bei F. SD!FFI!IlT, aaO., 190. 
14 S. neben den entsprechenden Artikeln der Wörterbücher vor allem 0. Eou, Rechtswör

ter und Rechtsbilder in den paulinischen Briefen, ZNW18 (1917/18), 84-108; E.BAMMEL, 
Gottes .!\IA8HKH (Gal. III. 15-17) und das jüdische Rechtsdenken, NTS6 (1959/60), 
313-319. 

15 S. bereits Vulg.: hominis confirmatum testamentum; M. LUTHER, WA 40, I, 459.462f.; 
vgl. aaO., 462: In Testamentis et aliis humanis rebus fit executio et servatur, quod Iex 
praecipit. Cur idem non fit potius in Testamento Dei, quod Deus ipse promisit Abrahae et 
semini eius? 
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Iigen Verfügung für den Fall des Todes 16, verstanden. Allerdings ergibt sich bei 
dieser Interpretation das Problem, daß gerade der entscheidende Aspekt der 
Unabänderlichkeit nicht zur Geltung kommt. Denn unabhängig davon, ob man 
Gal3,15 auf dem Hintergrund des römischen17 oder des hellenistischen Erb
rechts18 oder auch im Hinblick auf »allgemeingültige Erfahrungen« 19 deutet, 
ist eine Abänderung des Testaments durch den Erblasser grundsätzlich möglich 
-sei es durch Aufsetzen eines neuen Testaments oder durch Hinzufügung eines 
Kodizills. Infolgedessen muß man entweder o'ÖÖd~ in Gal 3,15 auf einen 
Dritten beziehen - in der Bedeutung »kein anderer«20 - oder aber für den 
Grundsatz o-ööet~ ciin'tet f) t3ttötataooe-tm den Tod des Testators vorausset
zen21. Im ersten Fall wäre das Beispiel für die folgende Argumentation jedoch 
unbrauchbar, weil es ja um das Problemzweier >Verfügungen< Gottes geht. 
Denn würde der Apostel die Sinai-Tora nicht auf Gott, sondern auf eine andere 
Autorität zurückführen, dann wären die ausführlichen Darlegungen zum Ver
hältnis von Väterverheißung und Sinai-Tora (V.17f.) und zu Wesen und 
Funktion des v6JAO~ (V. 19ff.) gegenstandslos. Zudem versteht es sich für 
Paulus wie für seine Kontrahenten von selbst, daß Gottes Wort an die Väter 
nicht durch einen Dritten aufgehoben oder verändert werden kann. 

Im zweiten Fall ergeben sich theologisch fatale Konsequenzen, insofern die 
Logik des Vergleichs den Gedanken des Todes Gottes notwendig voraus
setzt22. Denn daß Gott in der Sinai-Tora seine Verheißung nicht nachträglich 
konditioniert haben kann, ließe sich mit dem so verstandenen Beispiel nur 
dann begründen, wenn auch Gott als Testator dazu nicht mehr in der Lage 
wäre. Unter diesen Voraussetzungen kann es denn auch nicht wundem, wenn 

16 Vgl. BAUERIALAND, aaO., 366; zu den lllteren Vertretern s. F. SIEPPERT, aaO., 190. 
17 Sou. a. M. CoNRAT, Das Erbrecht im Galaterbrief (3,15-4,7), ZNW 5 (1904), 204 -227; 

vgl. dagegenauch E. BAMMEL, aaO., 313; zurLit. s. ebd., Anm.4, undH. D. BETz, aaO., 155, 
Anm.19. 

18 So 0. EoER, aaO., 93ff.; J. BEHM, aa0.,132; A. ÜEPD, aaO., 110f. 
19 SoJ. RoHDE, aaO., 147; vgl. schon TH. ZAHN, aa0.,165. 
20 Zum Näheren s. u. 
21 Vgl. TH. ZAHN, aaO., 167: »Dabei ist vorausgesetzt, daß der Testator selbst nicht mehr in 

der Lage ist, sein Test[ament] zu widerrufen oder durch uachtrllgliche Verfflgungen zu 
lindern, d. h. daß er gestorben ist.« 

n Zur Hllrte dieser Deutung s. auch J. RoHDE, aaO., 148: »Gott kann also nicht durch das 
Mosaische Gesetz sein früheres Testament, das in der Verheißung an Abraham bestand, 
abgellndert oder ungültig gemacht haben[ ... ). Paulus will in V.15 also klarmachen, daß ein 
rechtskrllftig gewordenes Testament von dem, der es gegeben hat, nicht mehr abgellndert 
wird; denn da ein Testament erst durch Eröffnung nach dem Tode des Erblassers in Kraft tritt, 
kann es der Erblasser dann selbstverstllndlich nicht mehr Indem.« Wenn man auch bei 
solchen Beispielen »nicht versuchen [darf], jeden Einzelzug der pauünischen Argumentation 
zu deuten« (soJ. RoHDE, aaO., 148, Anm.124), bleibtdochderMangeldieserlnterpretation, 
daß »das Peinliche des Vergleichs, nllmüch der Tod des Erblassers besonders in die Augen 
springt« (mit E. BAMMEL, aaO., 314). 



174 Verheißung und Gesetz 

H. Lietzmann konstatiert, daß »das Gleichnis hinkt«23, und H.-J. Schoeps 
darüber hinaus die gesamte Argumentation in Gal3,15-18 für einen »abstru
sen Versuch«24 hält. 

Bei der bisherigen Darstellung ist freilich das jüdische Erbrecht noch unbe
rücksichtigt geblieben. In ihm gibt es in -begrifflicher wie sachlicher- Anleh
nung an das hellenistische Recht das Institut der 'P.'tl~'t, der Willensverfügung 
eines Schwerkranken (:r1~ ::l'~lf) angesichts des Todes25 • Allerdings kann auch 
dieses Testament im Falle der Genesung vom Erblasser jederzeit aufgehoben 
bzw. durch ein anderes Testament ersetzt werden26• Anders verhält es sich 
hingegen bei der zweiten Möglichkeit der Erbregelung, der :1~~"· aram. K~J;I", 
K~~J.:I~. der »Schenkung« eines Gesunden (K'1it)27, die möglicherweise schon in 
Sir 33,2028 und in Lk 15,3129 vorausgesetzt wird - sicherlich aber nicht in Lk 
15,1230 oder im Gleichnis von den bösen Weingärtnern, Mk 12,9 par31 • Als 
ältester rabbinischer Beleg für diese Überschreibung des Vermögens an einen 
anderen kann wohl das auf Nachum den Meder zurückgeführte Zitat in TosBB 
9,1 gelten32• 

Die der Struktur nach gemeinorientalische33 Rechtseinrichtung der Matta
nah hat folgende Charakteristika: »(1) Der Gegenstand des Rechtsgeschäfts 
geht sofort in den Besitz des so Begabten über, der Verfügende behält sich nur 
das Nutznießungsrecht bis zu seinem Tode vor; (2) die Verfügung kann - im 
Unterschied zur •p•n•, -unter keinen Umständen widerrufen oder abgeändert 
werden; (3) es handelt sich um die Verfügung eines Gesunden, der Gedanke an 
den Tod bleibt, soweit dies bei einem solchen Akt überhaupt möglich ist, im 
Hintergrund.«34 

23 H. LIETZMANN, aaO., 20; vgl. auch J. ECKERT, aaO., 79f., Anm. 7; H.IUISÄNEN, Paul 
and the Law, 129. 

24 H.-J. ScHoBPS, Paulus, 189, Anm. 5. 
25 Zu Gal 3,15 herangezogen von BILL. lll, 545-549. Kritisch in Hinsicht auf die Bedeu

tung für Gal3,1S E. BAMMEL, aaO., 314. 
26 Vgl. BILL. m, 546f.550f.; E. BAMMEL, aaO., 315. 
Z7 V gl. R. Y ARON, Gifts in Contemplation ofDeath in Jewish Law and Roman Law, Oxford 

1960; E. BAMMEL, aaO., 314ff. (s. zur Lit. ebd., 314, Anm. 9); grundsitzlieh auch BlLL. m, 
549-553. In kritischer Abgrenzung gegenüber P. Billerbeck stelltE. BAMMEL, aaO., 314ff., 
heraus, daß es sich bei der Mattanah eines Gesunden um den Normalfall handelt, während die 
'P.'~'J auf die Willenserklllrung eines Todkranken beschränkt wird. 

28 Sir 33,20: utql ... l.l.ft Ö(j)!; l;ova(av b:t a! lv tCilfl aou· xat l.l.ft Ö(j)!; hiQlp 'tU xQ'fii.I.Cl'tcl aou, 
tva l.l.ft fA.e'taJU!A'fltl!l!;Ö~ lti!Qt aV'tü'I'V. Vgl. E. BAMMEL, aaO., 315. 

29 xat lta'V'ta 'tu ll.l.i& aa ~LV. Mit J. JERI!MIAS, Die Gleichnisse Jesu, 8. Auf!., Göttingen 
1970, 128f. 

30 6 ö! ÖLI!tMv aV'tot!; Wv jUov. Gegen BILL. m, 549. 
31 xat öcbai!L ... liUoL!;. Gegen E. BAMMEL, aaO., 315. 
3:z TosBB 9,1: ",,,:::ln I:IW:::I 1'1:1::1l :::1n1::1:1. DieserTannBit der ersten Generation soll den Fall 

des Tempels noch erlebt haben. Vgl. zur Praktizierung schon in vorneutestamentlicher Zeit 
auch E. BAMMEL, aaO., 315. 

» Vgl. E. BAMMEL, ebd.; zurLiteraturebd., Anm.1.2. 
34 E. BAMMEL, aaO., 315. 
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Somit haben wir es bei der Mattanah mit dem einzigen Rechtsinstitut zu tun, 
auf das der in Gal3,15 formulierte Grundsatz zutrifft und von dem aus sich der 
Schluß a minore ad maius in V.17f. überhaupt nachvollziehen läßt35• Ob 
Paulus bei seiner Argumentation in Gal3,15-18 von diesem speziellen Verfah
ren ausgeht, wird in der folgenden Exegese noch zu prüfen sein. Jedenfalls 
spricht alles dafür, den Begriff öta-&f)xfl in Gal3,15 mit der Grundbedeutung 
»Verfügung« wiederzugeben und ihn nicht im spezifischen Sinn als »Testa
ment«, als »letztwillige Verfügung für den Fall des Todes« zu bestimmen; denn 
der Gedanke des Ablebens des Verfügenden ist weder im Text angedeutet 
noch mit dem Kontext vereinbar. 

Wie bereits erwähnt, ist die Einleitung: »Ich will nach menschlicher Weise 
reden«, keineswegs abwertend gemeint. Weder bezeichnet xata c\v&Qw:n:ov 
hier wie in Gal1,11; 1 Kor 3,3 oder 15,32 »den Gegensatz zu Gott und seiner 
Offenbarung«36, so daß es sich im folgenden um Erwägungen handeln würde, 
»wie sie der Mensch, ohne durch die Offenbarung sich erleuchten zu lassen, 
verständiger Weise anstellt«37, noch kommt »die Weise der Menschen« hier so 
in den Blick, daß »an ihre Minderwertigkeit im Vergleich zu Gott gedacht 
ist«38• 

Da der Kontext keine negative oder auch nur einschränkende39 Interpreta
tion rechtfertigt, ist die Wendung mit den meisten Exegeten40 als Signal dafür ,. 

35 Bei der Kritik von H.IUJSÄNBN, aaO., 129, PaulUI könne lieh nicht auf die Mattanah 
beziehen, weil ja der v6110; faktisch hinzugekommen sei, wird die Argumentation in Gal 
3,1Sff. auf den Kopf gestellt. Paulus will gerade umgekehrt durch den Hinweis auf die 
unwiderrufliche menschliche VerfOguns (V.1S) deutlich machen, daß die der Verheißung 
nachgeordnete Sinai-Tora nicht zur Vermittlung der xATJQOVOf'la gegeben sein kann (V. 17 f. ). 
Erst aus dieser Feststellung ergibt sich die Notwendigkeit, danach zu fragen, welche Funktion 
und Bedeutung die Tora denn dann habe - 'tl: obv 6 ~; (V. 19). -Die kritische Anfrage 
von H. D. BBTZ, aaO., lSS: »lf this is a purely Jewish institution, how can the Gentile 
Galatians be expected to understand this illustration?« wird im Anlchlu8 von ihm selbst unter 
Bezugnahme auf einen persönlichen Brief R. Y AllONS (s. ebd., Anm. 23) relativiert. Danach 
sind entsprechende Regelungen nicht nur im jüdischen und ägyptischen Bereich (dazu s.o. 
und bei R. YARON, Gifts in Contemplation of Death, 46ff.), sondern zweifellos fllr den 
gesamten Nahen Osten vorauszusetzen. DaS neben der rabb. Tradition gerade ägyptische 
Zeugnisse fllr ein solches Institut erhalten sind, 118t sich auch in diesem Fall aus den fllr den 
Erhalt der Papyri gllnstigen klimatischen Bedingungen erkllren (mit R. YARON, nach 
H. D. BBTZ, aaO.). -Hinzu kommt, daß Paulus generell bei seiner Auseinandersetzung mit 
der judaistischen Position seinen überwiegend heidenchristliehen Adreuaten im Galater- und 
Römerbrief einiges zumutet. Offensichtlich geht er davon aus, daß auch sie bereits mit der 
LXX und den exegetischen Gepflogenheiten so weit vertraut sind, daß sie seiner diffizilen 
Argumentation folgen können. 

36 Gegen TH. ZAHN, aaO., 162. 
37 AaO., 162f. Für Paulus entsprechen die folgenden Auuagen keineswegs weniger der 

Offenbarung in Christus als die des Kontextes. 
38 Gegen BAUD/ALAND, Art.l1v0Qomo;, 13S, 1c. 
39 Gegen E. BAMMEL, aaO., 317; vgl. ebd., Anm.1: »xcrtt c\v&Qomov Uyul bezeichnet bei 

Paulus immer eine Wahrheit, die noch der Prüfung am Verhalten Gottes harrt.« 
<10 Vgl. E. D. Btm'ON, aaO., 178; H. Scln.mll, aaO., 143; F. MussNEJt, aaO., 236; H. D. 
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zu verstehen, daß nun ein Beispiel aus dem menschlichen Leben folgt. Wie 
C. J. Bjerkelund herausgestellt hat41 , handelt es sich dabei um eine technische 
Formel, mit der angezeigt wird, daß nun nicht mehr - wie in Gal 3,6-14- die 
Schrift bzw. eine bestimmte Schriftstelle Grundlage des Beweisganges ist, 
sondern aus dem Leben gegriffene Tatsachen und Vergleiche. Entsprechend 
weist Paulus auch in Röm 6,19 mit der Formel dv&Qoo1nvov ).kyoo öu\ tiJv 
da&tvetav 'rij~ a<IQXO~ 'ÖJ.Iiöv darauf bin, daß er bei seiner Argumentation zur 
Verdeutlichung auf ein Bild aus der menschlichen Erfahrung zurückgreift; und 
in 1 Kor 9,8leitet er- in umgekehrter Reihenfolge wie in Gal3- mit der Frage: 
1.1.~ xa'ta llv&Qoo:rtov 'taii'ta A.ai..oo, i\ xat 6 VOIJ.O~ 'taii'ta O'Ö ).kyet; von der 
Argumentation mit Hilfe von Vergleichen aus dem menschlichen Leben zum 
Schriftbeweis anband eines Tora-Zitates (Dtn 25,4) über42• 

Ungewöhnlich ist der paulinische Gebrauch von 61.1.00~43 • Will man in Gal 
3,15 und 1 Kor 14,7 an der adversativen Bedeutung »gleichwohl«, »dennoch« 
(Vulg.: tamen) festhalten44, dann muß man ein Hyperbaton (ÖI.I.OO~ an den 
Satzanfang statt vor das Verb. fin. gesetzt) und die Ellipse der Konjunktion 
xaL:rtEQ annehmen45• Demgemäß übersetzt F. Sieffert Gal 3,1Sb: »Eine (ob
schon nur) menschliche, rechtskräftig gewordene Willensverfügung hebt den
noch keiner auf«46• Da aber sowohl in 1 Kor 14,7 (ÖI.I.OO~ Ta ll'ljluxa cp<IMJv 
ötMvta ... oo'too~ xat 'Ö~A.Et~ ••• {V. 9}) wie in Gal3,15 (vgl. V.17) jeweils mit 
ÖI.I.OO~ ein Vergleich eiß&eführt wird, ist wohl eher an ein Einwirken des archai
schen 61.1.00~47 mit der Bedeutung »gleichermaßen«, hier »gleichfalls«, »auch« 
zu denken48• In Gal3,15 wird dementsprechend durch die Partikel ÖI.I.OO~ das 
betont vorangestellte dv&QOO:rtou unterstrichen und somit der Schluß a minore 

BBTZ, aaO., 154; u. a.; vgl. auch M. LU'111Bll, WA 40, I, 459: Post principale ac potiuimum 
argumentum Paulus addit aliud, sumptum a similitudine Testamenti humani •.• 

41 S. C. J. BIERULUND, »Nach menschlicher Weise rede ich«. Funktion und Sinn des 
paulinischen Ausdrucks, StTh26 (1972), 63-100, hier 90-92.99f.; vgl. auch F.MussNBR, 
aa0.,236. 

42 Auch in Röm 3,5 will Paulus mit der Formel xatU ~~wohl signalisieren, 
da8 er sich hier- im Gegensatz zum Kontext 3,4 und 3,9-20- vorübergehend auf die Ebene 
eines mit logischen SchlOssen operierenden >Streitgesprlchsc einlll8t, welches er aber bereits 
in 3,9 abbrechen muß, um zunllchst den von 1,18-2,29 entfalteten Gedankengang mit einem 
Schriftbeweis (3,10-20) abzuschließen. Ausftlhrüch wird er die gegnerischen Einwinde dann 
in Röm 9-11 auf der Grundlage der Schrift behandeln. 

43 S. zum Ganzen E. ScHwYZJ!I!A. DEBRUNNBR, Griech. Grammatik, Bd. II, 582f.; BAuEIII 
ALAND, Art. ÖJ1W!;,1154f.; BDR §450,2 u. Anm. 2. 

44 So vor allem llltere Exegeten; s. F. SlEJiliEllT, aa0.,190; TH. ZAHN, aaO., 164, Anm.17; 
H. LIETZMANN, aaO., 20; E. D. BURTON, aaO., 178f. 

45 S. ebd. Kritisch auchBAuEIIIALANoaaO., und BDR §450, Anm. 2. Die Ergänzungvon 
TH. ZAHN, aaO., 164, Anm. 17: xcWt:SQ d~ ÖV"co!; ist hingegen schon sprachlich 
falsch. 

46 F. SIEPPERT, aaO., 190. 
47 Vgl. E. ScHwvzEIIIA. DEBRUNNBR, aaO., 583. 
48 Mit BAuEIIIALAND, aaO., 11S4f.; BDR §450, Anm.2; s. zu weiteren Belegen auch 

J.JI!REMIAS, OMQl: (1Kor 14,7; Gal3,1S), ZNW52 (1961), 127f.; R.KEYDBLL, OMQl:, 
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ad maius besonders nachdrücklich eingeleitet: »Schon eines Menschen rechts
kräftig gewordene Verfügung .. ,« oder auch: »Selbst bei einem Menschen ist 
es so, daß niemand ... « 

KuQO'OV als terminus technicus der Rechtssprache hat den Sinn »bekräfti
gen«, »rechtsgültig« bzw. »rechtskräftig machen«49• Daß hier von der Bedeu
tung »rechtskriiftig machen« auszugehen ist50, ergibt sich unzweifelhaft vom 
Kontext her. So wird in 3,6 und 3,9 vorausgesetzt, daß Abraham den ihm 
verheißenen Segen bereits mit seiner in Gen 15,6 bezeugten Rechtfertigung 
empfangen hat; und in 3,17 f. wird ausdrücklich festgehalten, daß Abraham das 
Erbe durch die Verheißung aus Gnaden geschenkt worden ist, so daß sich die 
btayyd.(a - und nicht der v6tws - als die von Gott rechtskräftig gemachte 
ÖLa'ÖTJXTJ erwiesen hat. Der Zeitpunkt dieses xuQot:i'V wird in V. 16 genau 
bezeichnet: 1:4> ö~ 'APQaa14 iQQtöT)oav al btayyd.wL 51• Mit der Verktlndung 
der Verheißung ist die rechtsgültige - d. h. verbindliche und unverbrüchliche
Verfügung Gottes an Abraham zugleich rechtskräftig geworden. Da bei der 
K'1' n~l,l~ mit dem Verkünden der Verfügung bzw. mit der Übergabe der 
darüber aufgestellten Urkunde an den Beschenkten52 die ÖLa'ÖfJXTJ sofort 
rechtskräftig ist und nicht- wie im Fall des Testaments- erst zu einem späteren 
Zeitpunkt, weisen auch die Aussagen über das xuQOt:i'V in 3,15.17 wieder auf 
dieses spezielle Rechtsinstitut der >Schenkung< hin53• 

Daß Entsprechendes für die Wendung O'Oöets dimet fJ br:LÖLa'tOOOE'taL gilt, 
wurde bereits betont. Denn geht man bei der ÖLa'ÖfJXTJ von einem Testament 
aus, dann muß man entweder den Erblasser selbst ausschließen54 oder aber 

ZNWS4 (1963), 14Sf.; vgl. noch G.SCHNEIDD, Art. ÖI'CD!;. EWNTll, 1264; F.MussNU., 
aaO., 236, Anm.123. 

• S. vor allem 0. Eon, Rechtswörter und Rechtsbilder in den paulinilchen Briefen, 88ff.; 
l.BBHM, Art. xvQ(Xo X'EA, ThWNTIII, 1098-1100; BAuuiALAND, aaO., 93Sf. DaS Paulua 
das Part. Pass. von xvQ(Xo verwendet und nicht - gemll8 der geläufigen Formel fl 6~'1 
xvo(a- das Adjektiv, ist von der Durchführung des Schluues in V.17 her ventlndlic:h (mit 
0. Eon, aaO., 89, Anm. S; s. ebd., 88ff., zurstereotypen Formel). 

so Vgl. auch A. OBPKE, aaO., 111.1. RoHDB, aaO., 148, der wie A. Oepke von der Bedeu
tung >Testamente ausgeht, venteht xexv~ 6a.afofJ"'J'Y als »rechtskrlftig gewordenes 
Testament« und stellt dadurch den Gedanken des Todes des Erblassers in den Mittelpunkt der 
Argumentation. Von der Mehrheit der Exegeten wird der Bedeutungsunterschied allerdings 
gar nicht reflektiert. 

51 Mit E. BAMMEL, aaO., 316. 
52 Vgl. dazu BILL.III, SSO. 
53 Mit E. BAMMEL, aaO., 316; F. MUSSND, aaO., 237; A. SUHL, Die Galater und der Geist, 

289. 
,.. So 0. Eon, aaO., 89f.; s. 94, Anm. 3: »Zudem behAlt ja der 614~ sich 1elbst 

regelmilBig ausdrllcld:ich die Macht zum äxvQOOv und pe'tGÖ14ntm&cu. vor«; H. I.mrz.lwiN, 
aaO., 20; A. OBPKE, aaO., 111f.; 1. EcKur, aaO., 79; D. L1l!WIANN, aaO., 61; H. RÄISÄNBN, 
aaO., 129. Vgl. TH. ZAHN, aaO., 167, der ebenfalls die Bedeutung »kein anderer« vertritt, 
aber zugleich voraUIIetzt, da8 der Erblasser bereits gestorben und das Testament entspre
chend schon rechtskrllftig geworden ist. 
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voraussetzen, daß er bereits gestorben ist55• Wird aber o'Ööds als »kein ande
rer« bestimmt, dann ist die Aussage von 3,15 weder mit dem folgenden Schluß
verfahren 3,17f. noch mit der ausführlichen Darlegung von Funktion und 
Grenze der Sinai-Tora in 3,19-4,7 zu vereinbaren. Die Logik des Abschnitts 
wird vollends zerstört, wenn man bei der Übertragung oMds mit dem v6JWS 
identifiziert 56• Denn die Sinai-Tora erscheint nach 3,17 ff. nicht etwa als zweiter 
öta'6iJ.1.2VOS neben Gott, sondern als andere Öta&fJxTJ, d. h. »Verfügung« (vgl. 
Gal 4,24; 2 Kor 3,14)57, deren Wesen und Funktion neben der btayyeUa als 
der einen »Schenkung« geklärt werden soll. Der gesamte Argumentationszu
sammenhang 3,15-4,7 erweist sich hingegen als völlig stringent, wenn mit 
o'Ööe(s »niemand«- auch der Verfügende selbst nicht!- bezeichnet wird 58. 

Das Verb d-&e-teiv hat in diesem rechtlichen Zusammenhang unbestritten 
den Sinn »annullieren«, d. h. »außer Kraft setzen«, »für ungültig erklären«, 
»aufheben«59• Schwieriger ist es, die Bedeutung des Hapaxlegomenon bttöta
'taaaecrDat zu bestimmen. Da Öta'taaaecrDat im Sinn von »anordnen«, »be
stimmen«60 in der Profangräzität auch speziell im Sinn von »vermachen«, 
»testamentarisch verfügen«61 gebraucht wird, übersetzt man das Kompositum 
bttöta'taaaecrDat meist analog zu .7r()OOÖta'taaaeLV62: »einen testamentari
schen Zusatz machen«63, »eine ergänzende Veränderung treffen«64• Nun kann 
aber die Präposition bt( einem Verb ebenso eine adversative Konnotation65 

oder den Sinn einer Wiederholung geben66, weshalb z. B. das Kompositum 

55 SoJ. RoHDE, aaO., 148; vgl. F. F.BRUCE, aaO., 170. 
56 Vgl. F. SIEPPERT, aaO., 191; U. BORSE, aaO., 132. 
57 S. dazu 0. HoPIUs, Gesetz und Evangelium nach 2. Korinther 3, aaO., 75ff. 
58 So auch E. BAMMEL, aaO., 316; F. MussNER, aaO., 236, Anm.124; wideraprileblich 

H. SclruER, aaO., 142: •kein anderer«, 144: »>'Mt!L~ ist hier wahrscheinlich der Erblasser 
selbst«. 

59 Vgl. BAUEI!AI..um, Art. Mn~. 39; 0. Bon, aaO., 90ff. (mit hell. Belegen); C. MAu
RER, Art. d'Ö'rJ!!L X'tA, ThWNTVIII, 152-170, hier 158-160 (vor allem hinsichtlich der 
anderen, vom LXX-Gebrauch her beeillflu8ten ntl. Belege). 

60 vg1. BAUEil ALAND, Art. 6Lataoom, 380; o. DBLUNa, Art. 'taaom x'tA, ThWNTVIII, 
27-49, hier 34-36. 

61 s. H. G. LIDDBLI./R. Scorr, Art. 6Lataoom, aaO., 414. 
62 Vgl. H. G. LmoBLLIR. Scorr, Art. XQ006La<J!Lm X'tA, aaO., 1506; 0. Bon, aaO., 97; 

H. SclruER, aaO., 143f., Anm. 8. 
63 H. SclruER, ebd.; ähnlich auch F. SIEPFERT, aaO., 192; TH. ZAHN, aaO., 16S; H. LmTz

MANN, aaO., 20; A.OBPD, aaO., 109; F.MussNER, aaO., 211.236; H.D.BBTZ, aaO., 154. 
156. Zurllckhaltender äußert sich hingegen 0. Bon selbst, auf den dazu in der Regel verwie
sen wird: »Jedoch muß es dahingestellt bleiben, ob hier wirklich mllM.a't(Qooea6QL) mit 
XQOOÖLa't(aOOBLV) gleichbedeutend ist« (aaO., 97f.). Vgl. zur Kritik auch ausfUhrlieh 
M. CoNRAT, Das Erbrecht im Galaterbrief (Ga13,15-4,7), 214f. 

64 G. DELUNo, aaO., 36. 
65 Vgl. 0. EBGER, aaO., 98. Anm.l. 
66 Vgl. M. CoNRAT, aaO., 215. 
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btLÖLa't('Öß0'6-aL die Bedeutung hat: »ein zweites, ein späteres Testament auf
setzen«67. 

Wenn sich auch der Sinn der Wendung XEX\JQrojAtvrJv ÖLaofh1xTJ'V O'ÖÖEl!; ... 
btLÖLa'taooE'taL rein semantisch nicht eindeutig bestimmen läßt, spricht doch 
der Kontext für die Übersetzung: »niemand kann eine rechtskräftig gewordene 
Verfügung ... durch eine andere ersetzen«68• Denn bei der Schlußfolgerung in 
V.17f. erscheint der 'VOJA.O!; nicht als Zusatz und Ergänzung, sondern als eine 
eigenständige, der btayyu(a entgegengesetzte >Verfügung< (vgl. 3,19; 4,24), 
nicht als Modifikation, sondern als Alternative zur Verheißung ( E~ yaQ ex 
v6J.I.O" ... oilxttt e~ btayyu(a!;). 

Bevor Paulus nun den Schluß von der Unabänderlichkeit einer rechtskräftig 
gewordenen menschlichen >Verfügung< (V. 15) auf die Unverbrüchlichkeit der 
göttlichen Segenszusage durchführt (V. 17), sichert er mit V. 16 die theologisch 
richtige Anwendung des juristisaeben Grundsatzes69• Dabei argumentiert er
wie es der Rede xa'ta liv&QOO:rtO'V entspricht -mit einem Beweis aufgrund von 
Tatsachen 70 (V. 16a) und dann - in einer exegetischen Erklärung - mit dem 
Wortlaut der Schrift (V.16b). Von einer »Parenthese« sollte man bei V.16 
nicht sprechen 71 , da die vorbereitende Identifikation der ÖLaofh1xTJ XEX\JQOO!Aivri 
mit der an Abraham ergangenen Verheißung für die Beweiskraft des Schluß
vedahrens notwendig ist. Dementsprechend handelt es sich bei dem Tatsa
chenbeweis und der exegetischen Erläuterung in V. 16 auch keineswegs um 
einen »Fremdkörper« n, sondern um einen stringenten Argumentations
schritt73. 

Die Partikel ö~ (V. 16a) signalisiert hier keinen Gegensatz, sondern den 
Anschluß eines Arguments. Durch die Stellung am Satzanfang wird das Dativ
objekt 'tfi> (öe) 'APQacll' besonders hervorgehoben: »Nun sind aber dem Abra
ham die Verheißungen zugesprochen worden ... «Das logische Subjekt von 
tQQt&rJoav ist zweifellos Gott (scil. fmo -DEo'O), wie auch aus den Formulierun
gen von V. 17 und V. 18b hervorgeht. Die Konnotation des Wortes ).tyro ist hier 

67 S. H. G. Liddeli/R. Scott, Art. brLÖLOQQim x'tA., aaO., 630; A. 0BPD, aaO., 112. 
68 Vgl. auch M. CoNRAT, aaO., 215. 
69 Mit F. Sli!JIIII!RT, aaO., 192; A. OBPKB, aaO., 112. 
70 Vgl. auch E. BAMMEL, aaO., 317. 
71 Gegen E. D. BuRTON, aaO., 181; J. EcKBRT, aaO., 80. Andereneits wird der Skopus des 

Abschnitts auch dann verkannt, wenn man V. 16 selbst schon als Durchfllhrung des Vergleichs 
venteht und syntaktisch mit V.ts verbindet; vgl. J. RoHDB, aaO., 127: »Wie niemand das 
Testament eines Menschen[ ... ] ungültig macht[ ... ], so wurden jedoch dem Abraham die 
Verheißungen zugesprochen[ ••. ]«. 

n S. H. LIBTZMANN, aaO., 20. 
73 Vgl. dagegen H. LIBTZMANN; aao., 20f., zu V.16: »StUrmisch dringen und übentürzen 

sich die Gedanken, und nur mit Mühe kann der Apostel sie formen. So kommt es, da8 er 
gelegentlich GedankensprUnge macht oder es dem Leser überllßt, die Voraussetzungen 
seines Denkens selbst zu finden«. 
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»zusprechen«, da die Segenszusage an Abraham- gemäß dem Grundsatz von 
V. 15 - mit der Verlautbarung wirksam, d. h. >rechtskräftig< geworden ist74. 
Denn Abraham selbst hat den ihm verheißenen Segen ja in Gestalt der Recht
fertigung schon empfangen (3,6.9) und somit das >Erbe< von Gott bereits durch 
die Verheißung geschenkt bekommen (3, 18b) 75. 

Von a[ btayyEÄ.Lat spricht Paulus im Plural, weil die eine, grundlegende 
Segensverheißung von Gen 12,1-3 (vgl. Gal 3,8) in zahlreichen Variationen 
aufgegriffen und erläutert worden ist (s. Gen 18,18; 22,18; 26,4; 28,14)76. Wie 
die exegetische Argumentation mit dem Wortlaut der Schrift zeigt, denkt der 
Apostel in Gal3,16 zudem an die Zusagen von Gen 13,15; 17,8; 24,7 (L:X)()n, 
in denen sich die zitierte Wendung xat t<i> o:n:EQJ.Wtt a'Ötoii findet. Da Paulus 
aber die Landverheißung als solche im Galaterbrief nicht ausdrücklich themati
siert 78, sondern nur grundsätzlich von der E'ÖÄ.oy(a toii 'A~gaaJ.L, dem Abra
ham zugesagten Segen (3,14; vgl. 3,8.9), handelt, bezieht er sich in 3,16 
offensichtlich nicht auf einen speziellen Text- etwa Gen 17,1-1079. 

Nun wäre die Interpretation von V. 16 unproblematisch, wenn die Aussage mit 
xat tcp <J:n:EQJ.WtL a'Ötoü enden würde80• In diesem Fall könnte man o:n:tgJ.La in 
Übereinstimmung mit den alttestamentlichen Verheißungstexten und im Ein
klang mit Gal3,29 (ö.ga toii 'A~gaaJ.L o:n:EQJ.Ul tatt, xat' t:n:ayyEA(av XÄ.fJQO
v6J.LOt)81 kollektiv als »Nachkommenschaft« deuten und auf die 'Utot 'A~gaaJ.L 
(3,7) beziehen, die in ihrem Glauben an Christus xa-6-ch~ 'A~gaaJ.L (3,6) und 
oitv tcp :n:tatq> 'A~gaaJ.L (3,9) den verheißenen Segen empfangen. Jedoch hat die 
Erwähnung des >Samens< in Gal 3,16 eine ganz spezifische Bedeutung, was 
auch darin zum Ausdruck kommt, daß das zweite Dativobjekt vom ersten 
abgesetzt und ebenfalls betont am Ende des Satzes steht82: »Nun sind aber dem 
Abraham die Verheißungen zugesprochen worden- und seinem Samen.« 

74 Vgl. auch E. BAMMEL, aaO., 316. 
" Zu ,I'JK als rabb. tenninus der Testamentsfixierung s. E. BAMMEL, ebd.; BILL. III, 550. 

552. 
76 Vgl. auch J. A. BBNGBL, Gnomon, 471: Plurale: promissio saepe repetita. 
77 s. Gen 17,8: xat &Dooo 00~ xat 't(j) mt~QI'Qd 00\! jUtQ cre 'riJv yfjv, ttv nQQO~XI!'t; ..• Vgl. 

noch Gen 12,7; 15,18: 't(j) mt~Q!AQ't( oou ... 
78 Vgl. aber Röm 4,13; s. u. zu V. 18. 
79 S. dagegen F. MussNBR, aaO., 238; H. ScHLIER, aaO., 144. 
80 Wegen der Spannung zu Gal3,29 bezeichnetE. D. BuRTON, aaO., 509, die Anmerkung 

3,16b als »a primitive corruption, and due to an early editorrather than to Paulc. Zu Alteren 
Vertretern einer Streichung als Glosse von o1l Aiyl!~ oder sogar schon von xat 't(j) mt~QI'Q't~ 
aV'toil an vgl. F. SmFFBRT, aaO., 192, Anm. 

81 S. entsprechend Röm 4,13.16.18; 9,7b.8; ebenfalls kollektiv verstanden, aber von der 
ethnischen Herkunft Röm 9,7a; 11,1; 2Kor 11,22. 

82 Vgl. dagegen die beide als Empfänger verbindende Formulierung in Röm 4,13: ov yc'xQ 
ö~a v6!WU 'fJ btayyu(a 't(j) 'APQQc'xl' i\ 't(j) mt~I'Q't~ aV'toil ( ..... dem Abraham beziehungswei
se seinem Samen«); zum kopulativen Sinn der disjunktiven Konjunktion ij s. BDR § 446,lb; 
BAUBRIALAND, Art. ij, 693. 
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Die nähere Bestimmung der Wendung xat tq> o:JtEQf.Ul'tL a'ÖtoO wird mit 
einem technisch-formalen oo AiyeL eingeleitet83• Wahrscheinlich ist bei dieser 
prllsentischen Formel wie in Römer 15,10 nur ein unbestimmtes Subjekt vor
ausgesetzt84 und nicht wie bei dem passivum divinum tQQ~oav (Aor.) unmit
telbar an Gott (erg. 6 fte6s) 85 bzw. die Schrift (erg. fl YQacvfl)86 als Sprechende 
gedacht. Demgemäß ist der Ausdruck o'Ö UyeL mit »es heißt nicht« zu überset
zen87. In chiastischer Anordnung wird nun Aussage und Erläuterung der 
Negation und der Position einander entgegengesetzt: »Es heißt nicht: >und den 
Nachkommen<, als (wäre) von vielen (die Rede), sondern wie (man) von einem 
einzelnen (redet)88: >und deinem Nachkommen<, welcher ist Christus.«89 

Trotz der abschließenden Identifikation des mtiQf.Ul mit Christus vertritt 
Tb. Zahn für V. 16b eine kollektive Deutung in Anlehnung an Gal4,21-31 und 
Röm 9,6ff. Danach stellt es Paulus auch in Gal 3,16 zunächst »als einen 
Grundsatz der patriarchalischen Verheißungen« auf, »daß nicht der unbe
grenzten Vielheit der leiblichen Nachkommen und Nachkommenschatten Ab
r[aham]s, sondern einem einheitlichen, von den übrigen <miQf.Ulta Abr(a
ham]s abgesonderten mt!Qf.Ul die Verheißung gelten«90• »Denn in dem Zusam
menhang der atl. Stellen, auf welchen er fußt, ist allerdings von verschiedenen 
Nachkommenschatten Abr(aham]s die Rede; aber nur die eine derselben, 
welche durch Vermittlung Isaaks von Abr( aham) abstammt, wird im Gegensatz 
zu Ismael und dessen Geschlecht als alleiniger Erbe eingesetzt.«91 

83 Vgl. zu absolutem )jyeL auch Röm 9,15.25; 15,10; 2 Kor 6,2; s. zum Formalen D.-A. 
KOCH, aaO., 25, Anm. 5. 

14 Mit D.-A. KocH, aaO. 
85 So nachdrflcklich F. SIBPPDT, aaO., 193; B. D. BURTON, aaO., 181; alternativ zu fl YQOcpfJ 

BDR §130,3; H. ScHLIER, aaO., 145, Anm. 3; F. F. Baues, aaO., 172; u. a. 
16 SoU. BouB, aaO., 132; u.a. 
tn Im Gegensatz zu: »nicht sagt er«; soF. SJBIIIIBRT, aaO., 193; vgl. F.MuSSNBR, aaO., 212. 
• Zu bl;( mit Genitiv bei verba dic:endi in der BedeutullJ ••prechen f1ber, von etwa« s. 

BAUBRIAI..AND, Art. bc{, 580,1by; BDR §234,3. Zu cb~; in elliptilc:hen Vergleichen s. BAUBai 
AI..AND, Art. cb~; 1789f., 12. Die Vergleichapartikel markiert hier keineswep eine aubjektive 
VonteUung, Betrachtunpweise oder Motivation; gegen F.SIBJIIIBIIT, aaO., 193; B.D.Bua
TON, aaO., 181; F. F. Baues, aaO., 172; H. ScJiuBR, aaO., 146, Anm. 2. Zur Kennzeichnung 
einer aubjektiven Annahme dient cbii hingegen in Röm 9,32: c»J.' cbii ~ IQytov. Vgl. dazu 
L. RADBRMACHBR, Neutestamentliche Grammatik, 26. 

1111 In der schwlcher bezeugten Variante 6 (D* 81.2495 pc) ist eine sekundllre Angleichung 
des Relativpronomens an das Genus dea Bezupwortea (<m'oiW'tL) zu erkennen; gegen 
H. ScHuBR, aaO., 145, Anm. 5: »6i; ist stilistische Verbesserung«. Als seitundir ist die Leiart 
6i; wohl in Kol1,27, vielleicht noch in Eph 1,14, sicherlich aber auch nicht in 1 nm 3,16 zu 
beurteilen. 

90 TH. ZAHN, aaO., 169. Ähnlich schon J. CALVIN, Ad Galatas, 568f.; vgl. zur llteren Dis
kUBBion F. SIBJIIIBIIT, aaO., 194. 

91 TH.ZAHN, aaO., 168; vgl. zur Kritik daran F.SJBIIIIBRT, aaO., H.Sclu.ma, aao., 146; 
A. OBPD, aaO., 112. S. hingegen jetzt wieder J. RoHDB, aaO., 149: »[ •.. )nicht allen denen, 
die von Abraham abltammen, gilt die Verheißung, also nicht dem leiblichen Geschlecht 
Iamaeis oder Esaus.« 
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Das kollektive Verständnis von <meQtw als »Nachkommenschaft«92 kann 
jedoch für Gal 3,16 vom Duktus und Kontext der Argumentation her nicht 
überzeugen, weshalb die meisten Exegeten <miQI'Q individuell verstehen und 
den Ausdruck - gemäß dem Schlußsatz - durchgängig auf Christus als den 
einen Nachkommen Abrahams deuten. Entsprechend paraphrasiert H. Lietz
mann den Gedanken von V.16b: »Der Wortlaut dieser Testamentsverheißung 
weist deutlich auf Christus hin: als Rechtsnachfolger dieses Erbes des Abraham 
ist ausdrücklich nicht eine Mehrheit bezeichnet[ ... ], sondern eine Einzelper
son im Singular: und das kann nur Christus sein. (Die unendliche Schar der 
Heiden erhält das Erbe, sobald sie tv XQLotcp ist: dann werden sie auyxÄ:ru~ov6-
JAOL XQLotO'O Rm 8,17 vgl. Gal3,28.29)«93• Auch nach H. Schlier bezieht Paulus 
die singularische Formulierung auf Christus, »den Universalerben aller Verhei
ßung«94. »Dieser eine Nachkomme (<meQtw) trägt für ihn zugleich in seiner 
Person die Nachkommenschaft Abrahams in sich (V. 29).«95 

Wird »Christus« unter Berufung auf 1 Kor 12,12 ekklesiologisch verstanden, 
dann kommt es zu einer Überschneidung mit der kollektiven Deutung von 
<miQJW. So bestimmt L. Albrecht XQLot6~ als »Christus und die Kirche, Haupt 
und Leib«96; und J. Schneider folgert aus Gal3,16: »Damit sind die Glaubens
menschen, die zu Christus gehören und in ihm ,einer< sind (Gal 3,28), die 
Erben der Abrahamsverheißung.«97 »Als Abbreviatur für die Gemeinde«98 

wird XQLot~ in V. 16 auch von A. Oepke verstanden, der dem Apostel im 
übrigen eine »wortklauberische Deutung« vorhält99: »Er preßt den Singular 

92 Zum Grundsätzlichen s. G. Qui!LliS. SclwLZ, Art. cm:iQ!Ul X'tA, ThWNTVll, 537-547; 
H. D. Puuss, Art. J'UIFU, ThWATII, Stuttgart 1977, 663-686; BAuuiALAND, Art. cm:iQ
II'l· 1521; U. Ksi.J.BnwrN, Art. <miQ!Ul, EWNT 111, 629-632. In der LXX kann <miQ!Ul zwar 
auch in bezug auf eine einzelne Person gebraucht werden (vgl. Gen 4,25 Seth; 21,13 Isaak; 
1 Reg 1,11 Samuel; 2 Reg 7,12 Salomo), aber nicht im Gegensatz zu den vielen Nachkommen, 
sondern im Sinn von •Nachwuchs«, der die weiteren Nachkommen verkörpert (vgl. auch 
BAUBII/ALAND, aaO., 1521). Der Plural 'ta <miQ~U~m wird in der LXX nicht übertragen, d.h. 
im Sinn von »die Nachkommen«, verwendet, sondern nur eigentlich, in der Bedeutung 
•Saatgut« (xat <mi!Qt!t'te 614 Xt!Yfl~ 'ta cm:iQ!Ul'ta fll'(bv, Lev 26,16; vgl. zum PI. im NT 1 Kor 
15,38; Mk 4,31 par: •Samenartenc).- Die Tatsache, da8 es für die Deutung des Numerus 
grundsätzlich Parallelen in der jüdischen Exegese gibt (vgl. F. F. SauCE, aaO., 172f.; 
BILL.III, 553), lll8t die pauliniscbe Interpretation des Singulars <miQ!Ul vom gegnerischen 
Standpunkt aus wohl kaum akzeptabler erscheinen. 

93 H.l..mrzMANN, aaO., 21. 
94 H. ScliuBa, aao., 145. Vgl. J. Sclum!wnm/G. FmomCH, Art. bcayy6U.co X'tA, 

ThWNTII, 580: •Er ist der eigentliche Erbe der Verheißung, der Universalerbe, und er 
bestimmt die Miterben.« 

95 H.SCHusa,aaO., 146. 
!16 L. ALBIUICHT, Du Neue Testament, SOl, Anm.10; zu lllteren Vertretern der Deutung 

auf >Christus und die Gemeinde< s. F. Sll!PPI!IlT, aaO., 194. 
<n J. SCHNBIDIIIl, Art. xMOO~, 1b WNT 111, 719-721, hier 720. 
ll8 A. OBPu, aaO., 112. Vgl. auch E. D. BullTON, aaO., 181f.: •( •. ) referring the 0. T. 

passage to Christ; yet probably to him not u an individual, but u the bead of a spiritual race«. 
99 A. 0BPXB, aaO. 
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onEQIJ.a'U im Gegensatz zum Plural, deutet ihn auf das Individuum Christus und 
springt von dem letzten über auf die an ibm hängende, in ibm befaßte Gemein
schaft (V. 27).« 100 Allerdings können auch diese Deutungen keineswegs befrie
digen - unabhängig davon, ob man mit GnEQIJ.a >die Gemeinde und Christus< 
bezeichnet siebt oder >die Gemeinde als Christus<. Das kollektive Verständnis 
vononEQj.ia, dassicbinGal3,29; Röm4,13.16.18; 9,7f. findet, wird in Gal3,16 
ja ausdrücklieb ausgeschlossen, und das Motiv der O'UyxATJQOVOj.iOL XQLO'toil 
erscheint wohl in Röm 8,17, keineswegs aber in Gal3,15-18, ganz zu schwei
gen von der problematischen Bestimmung des XQLO'tOS als txxA.TJo(a. 

Die eigentliche Schwäche dieser Interpretationen liegt aber nicht darin, daß 
ihre konstitutiven Elemente erst aus anderen Zusammenhängen eingetragen 
werden müssen, sondern vielmehr darin, daß sie mit dem unmittelbaren Kon
text unserer Stelle- den Abschnitten 3,6-14 und 3,19-22- unvereinbar sind. 
Ausgebend von der grundlegenden Segensverheißung an Abraham in Gen 
12,1-3 ( ... xat e'ÖM>y{Jooo oe ... xat tveuM>yTJ-fhloavtaL tv oot näoat at qroA.al 
tfls yi\gnavta ta Hvr) {18,18}) bat Paulus in Gal3,6ff. herausgestellt, daß alle, 
die an Christus glauben - inklusive der Heiden - »mit dem glaubenden Abra
ham« gesegnet werden. Der verheißene Segen wird dabei als Überwindung des 
Fluches (3,10-14), als Rechtfertigung im Glauben (3,6.8.11.21.24), als Gabe 
des Lebens (3,11.21) und als Sendung des göttlichen Geistes (3,2.5.14; 4,6) 
bestimmt. Während nun Abraham und die vtot 'APQaal' (3,7) - d.b. das 
GnEQj.ia • APQaaj.i im kollektiven Sinne (3,29)- dieser eilA.oy(a als der Überwin
dung des Fluches bedüden, kann das von Jesus Christus als dem einzigartigen 
GnEQ!J.a 'APQaaj.i keineswegs ausgesagt werden. Er bat nicht wie Abraham 
selbst den Segen zugesprochen bekommen (3.6.9.16.18), sondern ihn durch 
sein stellvertretendes Sterben am Kreuz verwirklicht (3,13f.). Er ist nicht 
Segensempflinger, sondern der eine Segensmittler101, auf den -nach Überzeu
gung des Apostels- schon die mayyl!A.Cat in ihrer Gesamtheit hinweisen. Denn 
sie selbst bekunden bereits, daß das Gesegnetwerden der Heiden l:v 'A{JqaaJJ 
(tv oo( Gen 12,3; tv a'Ötcp 18,18) sieb als ein EilA.oyetoitat l:v TQJ cmi~JJaT{ oov 
(Gen22,18; vgl. 26,4; 28,14; undSir44,21) vollziehen wird102• 

100 Ebd. (Hervorhobuna im OriJinal). 
101 Da Abraham derjeniae ist, mit dem die Ollubiaen das Erbe empfanacn (3,9), wAhrend 

Christus derjeniac ist, durch den und in dem sie gcacpet werden (3,14), könnte man von 
auyxÄ.TJQOVOIWL in unserem Zusammenhana nur im Hinblick auf Abraham als den ersten 
Empfllnaer der xATJoovoi'La (3,18) sprechen -aemll8 Oal3,29: 4Qa 'tOfl ·~ ai(Jpa 
lari, xa't' btayyeMav xATJQOVOIIOL. 

102 Sir44,21: öi.O 'toil'to tv ÖQl«P !<mJoev a'Ö't(i) tvevAoyiJfHjvaL Hvt) tv tm:i(lpa'EL CI'Ö'Wfl. Vgl. 
zu Paulus noch die Aufnahme von Gen 22, 16( -18) in Röm 8,32; zur christolopchen Deutung 
von Gen 22,18 s. auch Acta 3,2Sf. Eine ausaeführte lsaak-Typoloaie ist hinaeaen fOr Paulus 
nicht vorauszusetzen; vgl. aber F. MussNBR, aaO., 240; nachdrücklich H.-J. ScHoi!PS, Paulus, 
144-152; ablehnend H. D. BBTZ, aaO., 157, Anm. 38.40. Von einer Verwenduni der sech
sten Middab HiUels, also der Erkllruna nach einer llhnlichen Stelle (Kc-jotsc bo bc-maqom 
acher), kann in Oal3,16 schon deshalb nicht aesprochen werden, weil die entscheidende StcUe 
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Erschwert wird das Verständnis von Gal 3,16 dadurch, daß Paulus nur 
abbreviatorisch in der traditionellen Wendung von >Abraham und seinem 
Samen< spricht, ohne jedoch den für seine christologische Interpretation grund
legenden Text zu zitieren. Daß er aber auch hier die in 3,6-14 durchgeführte 
Differenzierung zwischen Abraham als dem ersten Segensempfänger und Chri
stus als dem einen Segensmittler voraussetzt, wird durch die Verse 18 und 
19 bestätigt, in denen Paulus die beiden Wendungen 't(i) 'AßQacXIJ. und 't(i) <mtQ

IJ.a'tL a'Ö'toi:l von V. 16a in unterschiedlicher Weise aufnimmt. Die Worte 't(i) 
'AßQaatJ. lQQt&rJoav al btayyü.(at besagen, wie V. 18b erklärt, daß Abraham 
das Erbe auf Grund der Verheißung von Gott geschenkt worden ist. Die Worte 
lQQt&rJoav al btayyeMm xat 't(i) <mtQJA.a'tt a'Ö'toi:l hingegen werden in V. 19 
durch die Wendung 'tO <mtQJA.a eil en1}yyü. 'tat aufgenommen; und das bedeutet: 
Christus ist der eine Nachkomme Abrahams, durch den und in dem der Segen 
Gottes gemäß der Verheißung zu den Heiden kommt -derjenige, auf den sich 
die Segensverheißung von Gen 12,3/22,18 usw. bezieht. 

Im Duktus der Argumentation von Gal 3,15-18 hat V. 16 jedoch keineswgs 
die Funktion einer grundlegenden Darstellung, sondern vielmehr die Aufgabe, 
die zutreffende Schlußfolgerung aus dem in V. 15 angeführten Beispiel zu 
sichern: Es gibt eine Verfügung Gottes, die der menschlichen Mattanah ent
spricht, und das ist die Segenszusage an Abraham; und es gibt einen Nachkom
men Abrahams, durch den allein die Segensverheißung Gottes erfüllt wird, und 
das ist Christus. 

Mit der Formel 'toi:l'to öt Uyoo (V.17) - »dieses103 aber104 will ich sagen«
knüpft Paulus an den Grundsatz von V. 15 an 105 und führt nun den Schluß a 
minore ad maius durch 106• Dabei stellt bei diesem Qal wa-chomer das >Leichte< 
- also die Unveränderlichkeit einer menschlichen >Verfügung< (V. 15) - das 
>minder Bedeutende<, das >Schwere< - also die Zuverlässigkeit und Unver-

(Gen 22,18) wohl im Kontext vorausgesetzt, aber nirgends direkt angefflhrt wird. Wörtlich 
zitiert wird vielmehr die Formulierung aus Gen 13,15; 17,8; 24,7 (LXX) usw., die keineswegs 
die Segensmittlerschaft des Samens, sondern lediglich den Singular cm~QIW belegen soll. Vgl. 
dagegen J. JEREMIAS, Paulus als Hillelit, in: Neotestamentica et Semitica. Studies in Honour of 
Matthew Black, E. E. EllisiM. Wilcox (Hg.), Edinburgh 1969, 88-94, hier 92-94; kritisch 
auch D.-A. KOCH, aaO., 222; zum Grundsätzlichen vgl. H. L. STRAciC/G. STEMBERGEll, Einlei
tung in Talmud und Midrasch, 30. 

103 Gegen den klassischen Gebrauch weist to9'w hier auf das Folgende hin; vgl. 1 Kor 7,29; 
Acta 2,22 u. ö.; s. BDR §290,4; M. ZERWICK, Graecitas Biblica, f 213; BAUER/ALAND, Art. 
obro;, 1206. 

104 Die Partikel6~ signalisiert wie in Röm 5,8; 2Kor 10,2 (vgl. Mt 3,4; Lk 4,1) die Wie
deraufnahme eines unterbrochenen Gedankens; vgl. BAUEil ALAND, Art. 6~, 342,3. 

105 So auch H. LmTzMANN, aaO., 21; A. OI!PXE, aaO., 113; H. ScHUEil, aaO., 146. 
106 Vgl. F. MussNER, aaO., 240; u.a. S. dagegen J. ROHDE, aaO., 150, derV.17nicht als 

»Schlußfolgerung«, sondern als »Erllluterung« versteht, da er schon V. 16 als die Folgerung 
aus V. 15 bestimmt hat (aaO., 127: »Wie ... « (V.15J, »So ... « (V.l6J). 



Ga/3,15-18 185 

brüchlichkeit der göttlichen Verheißung (V. 17 - das >Bedeutendere< dar: 
»Wenn es schon bei Menschen gilt ... , wieviel mehr bei Gott ... « 

Wie schon V. 15 ist auch V.17 durch die Verwendung verschiedener juristi
scher termini technici bestimmt: xuQOüv/dxuQO'Ov im Sinn von »rechtsgültig, 
rechtskräftig machen« 107 bzw. »außer Geltung, außer Kraft setzen«108, 

6La'Öi)XTJ in der Bedeutung »Verfügung« 109 und wohl auch xa'ta.QYetv im Sinn 
von »wirkungslos machen«, »außer Kraft setzen« 110• Die Präposition des Kom
positums nQOXUQO'ÜV 111 korreliert mit dem folgenden J.LE'tcl 112; durch den Ge
brauch beider Präpositionen wird die zeitliche Relation der bezeichneten Er
eignisse nachdrücklich betont 113• Da sich das nQ6 auf die erst viel später 
erfolgte Proklamation des Gesetzes bezieht und nicht etwa auf einen späteren, 
regulären Zeitpunkt des Inkrafttretens, hat es nicht die Bedeutung »im vor
aus« 114, sondern »Vorher« m. Der Vorgang des nQOXUQO'ÜV liegt vom Kontext 
her zweifellos in dem Zusprechen der Segensverheißung selbst ('tip 6! 'APQaa11 
iQQt&r}aav at enayyeÄ.(aL V. 16) und ist nicht als ein gesonderter, erst nachfol
gender Akt zu verstehen 116• ÖLa'Öi)XTJ nQOxexuQooJA.ivrl 'ÖM 'tO'Ü -&eoü meint 
somit: »eine von Gott vorher rechtskräftig gemachte Verfügung«117• Durch die 

107 S.o.zuV.15. 
108 S.o.; vgl. BAuERIALANo, Art. dxuQ6<o, 66; J. BEHM, Art. xuQ6<o xd., ThWNTTII, 

1099. 
109 Gegen E. D. B1Jln'ON, aaO., 182f., der l'll.a-&fJxfl hier- wie in V.lSI -als »C::Venant« 

versteht; und gegen die Mehrheit der Exegeten, die mit »Testament« übersetzt, so A. OEPXE, 
aaO., 109; H. SCHUER, aaO., 146, Anm. 4; F. MussNER, aaO., 212; H. D. BETZ, aaO., 157, 
Anm.42;J. RoHDE, aaO., 128;J.BBHM,aa0.,1100; u.a. 

110 Mit G. DELUNO, Art. ~ X'tA, ThWNTI, 452-455, hier 453; BAUD/ALAND, Art. 
xa't<JQYiw, 848; vgl. vor allem Röm 4,14, aber auch Röm 3,3; 1 Kor 1,28. Dagegen bevorzugt 
H. ScHUER, aaO., 148, Anm. 2, für Gal3,17 die bei Paulus häufig vorauszusetzende Bedeu
tung •beseitigen«, »vernichten«. 

111 S. zu dem ntl. Hapaxlegomenon H. G. Lmosu.IR. Scon, Art. XQOXVQOO'Y, aaO., 1487; 
J. BEHM, aa0.,1099ff. 

112 Mit F. SlBFPBRT, aaO., 197; u.a. 
113 Mit J. ROHDE, aaO., 151. 
114 So J. BBHM, aaO., 1100. Daß »Bild und Sache sieb kräftig stoßen«, trifft nur dann zu, 

wenn man mit J. BBHM, (ebd.) und den meisten Exegeten 6~.aiHJXf1 als »Testamente im 
erbrechtliehen Sinne versteht: ,. Wllbrend ein menschliches Testament erst nach dem Tode des 
Testators Rechtskraft erblllt, ist das >Testament< Gottes [ ... ] unmittelbar mit seinem Ergeben 
rechtswirksam geworden und gilt fortan ausschließlieb und unumstößliche. •Der Vergleichs
punktist nur die auf der Unverbrücblicbkeit und Unabllnderlichkeit beruhende, schlec::bthini
ge Geltung; daß diese Geltung bei dem >Testament< Gottes ganz andere Voraussetzungen bat 
(.7r(IOXEXUQWtUvflV) als bei einem menschlichen Testament (Tod des Erblassers), bleibt außer 
Betracht« (oBRS., Art. 61.Cl'tCihn.u. X'tA, TbWNTll, 132, Hervorbebung und Klammem im 
Original). 

m So nachdrücklieb auch E. BAMMEL, aaO., 316. 
116 Mit F. SIBFPBRT, aaO., 197. 
111 Bei der vom Mehrbeitstext, D F G u. a. vertretenen ErgllnZUng et; XQun6v nach &eoil 

handelt es sieb um eine christologische Glosse, die von V. 16 - und sprachlieb von V. 24 -
inspiriert ist. Die kürzere Lesart ist acbon wegen der besseren Bezeugung zu bevorzugen (p46 at 
AB CP'I' 33.1739u.a.); vgl. auch B. M. METZGER, ATextual Commentary, 594. 



186 Verheißung und Gesetz 

Voranstellung des Objekts und die ausdrückliche Angabe des logischen Sub
jekts ( im:o 'to'O -&eoil) wird der Gegensatz zu dem ebenfalls exponierten dv&goo
nov xeX'UQOOJA.Evr}V Öta'Ö'fJXTJV in V. 15 hervorgehoben. 

Während in Gen 15,13 (vgl. Acta 7,6) 400Jahre und in Ex 12,40 (MT) 
430Jahre allein für die Fremdlingschaft in Ägypten vorausgesetzt werden, 
rechnet Paulus mit einer ~panne von 430Jahren für die gesamte Zeit zwischen 
der Segensverheißung an Abraham und dem Aufenthalt Israels am Sinai. 
Damit bezieht er sich auf eine Tradition, die schon in der LXX, Ex 12,40, ihren 
Niederschlag gefunden hat118; auch dort werden die hr] 'tE'tQax6ota 'tQtaxov
'ta 119 auf die xa'tOLXTJOLS sowohl in Ägypten als auch zuvor in Kanaan bezogen 
( f\v xa'tlPXTJOav tv Yfi Aty(Jn'tq> "al tv Yfj Xavaav). 

Nun sind allerdings die chronologischen Details für Paulus nicht von eigentli
chem Interesse 120, zumal es bei der Anwendung des Grundsatzes von V. 15 
lediglich auf die prinzipielle Abfolge der Ereignisse, d. h. auf das nQ6 und JA.E'tcl 
an sich, ankommt: Eine spätere Verlautbarung kann die zuvor rechtskräftig 
gemachte Verfügung prinzipiell nicht aufheben121 . Gleichwohl wird durch die 
ausdrückliche Erinnerung an den großen zeitlichen Abstand der Vorrang der 
enayyeMa vor dem V6JA.Os zusätzlich unterstrichen 122: Magnitudo intervalii 
auget promissionis auctoritatem 123. 

Die Wendung 6 JA.E'ta ... yeyovros v6JA.Os hat die Bedeutung »die ... später 
ergangene124 Tora«, wobei das Part. Perf. von y(voJJ.at hier sowenig »verächt
lich«125 gemeint ist wie das tytvE"to in Job 1,17b. Grundsätzlich könnte auch 
wie in V. 19 das Verb öta'taooeo'ftat oder wie in V. 21 ötö6vat gebraucht sein; 
jedoch soll mit der neutralen Formulierung in V. 17 zunächst nur der Zeitpunkt 
der Proklamation der Sinai-Tora herausgestellt werden. Die näheren Umstän-

118 Zur rabb. Auslegung, bei der die 430Jahre (Ex 12,40) ebenfalls von der Verheißung des 
NachkommensinGen 15 und die 400Jahre (Gen 15,13) von der Geburt lsaaks an gerechnet 
werden, s. B1LL.II, 668f. 

119 Bzw.435JahrenachB*. 
120 Mit F. SIEFFERT, aaO., 197; H. D. BETZ, aaO., 158. 
121 .In Röm 4,9ff. wird Paulus dann hinsichtlich der Reihenfolge von Rechtfertigung (Gen 

15,6) und Beschneidung (Gen 17,10f.) im spezifischen Sinne mit der in der Schrift bezeugten 
Chronologie argumentieren; vgl. BlLL.III, 203; U. WILCKENS, Der Brief des Paulus an die 
Römer, EKKVV1, 264f. 

122 Allerdings ist zu Gal 3,17 festzuhalten, daß die Argumentation hier nicht in dem rabb. 
Grundsatz >Priorität gleich Superloritäte an sich gründet, sondern in der Übertragung des 
menschlichen Schenkungsrechtes (V.15) auf die göttliche Segensverheißung (V.16f.); vgl. 
dagegen F. MUSSNER, aaO., 241. 

123 So J. A. BENGEL, Gnomon, 472; vgl. auch H. ScauER, aaO., 147. 
124 Vgl. J. BECKER, aaO., 34; J. ROHDE, aaO., 128: »erlassene«; F. SIEFFERT, aaO., 197; 

H. ScHUER, aaO., 142; Zürcher-Übs.: »gekommene«; Luther-Übs.; L. ALBRECHT, Das Neue 
Testament, 501: »[das Gesetz, das] gegeben ist«. 

125 Gegen A. OEPKE, aaO., 113; vgl. auch H. RÄISÄNEN, aaO., 129: »He gives the impres
sion that the law bad come on the scene independently, on its own initiative, unlike the 
convenant-will based on promise which was >confirmed by Gode (V. 17). The expression 
>sounds almost contemptuouse.« 
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de ihrer Mitteilung werden dann in V. 19f. behandelt werden. Daß »die Ver
heißung als Gottes Willensverfügung gedacht ist, das Gesetz dagegen Gott wie 
eine andere Person gegenübergestellt wird« 126, oder daß »das Gesetz als selb
ständige, ja feindliche Macht Gott gegenübertritt« 127 bzw. »eigentlich gar nicht 
von Gott selber stammen [kann]«128, ist weder V.17 noch dem folgenden 
Kontext zu entnehmen. 

Wie wir bereits sagten, steht und fällt die ganze Argumentation von 3,15-18 
und 3,19-4,7mit der Prämisse der göttlichen Herkunft der Sinai-Tora. Würde 
nicht auch der v6tw~ von Paulus als eine Verlautbarung Gottes verstanden, 
dann brauchte die Frage nach seiner Funktion und nach seinem Verhältnis zur 
btayyu(a und zur :n:LO'tL~ gar nicht behandelt zu werden; die Einzigartigkeit 
und Endgültigkeit der Verheißung wäre dann eo ipso geklärt. Wenn aber 
neben der btayyeA.(a als der ersten Verfügung auch der v6tw~ als göttliche 
Öta'fHJXTJ (vgl. Gal 4,24; 2Kor 3,14) anerkannt wird, ist es sinnvoll, unter 
Verweis auf das menschliche Schenkungsrecht die Unverbrüchlichkeit der 
Segensverheißung an Abraham hervorzuheben: Da die Sinai-Tora nachweis
lich später ergangen ist, kann sie die längst rechtskräftig gewordene Schenkung 
Gottes weder modifizieren noch ablösen 129; denn beides würde die »Außer
kraftsetzung« (&.xuQot:iv) der ersten Verfügung bedeuten und somit auf die 
»Außerkraftsetzung« und das »Unwirksam-Machen« (xa'tagydv) der Verhei
ßung selbst hinauslaufen 130. 

Mit V.18 wird die Schlußfolgerung von V.17 nicht bewiesen131 oder begrün
det 132 , sondern erläutert 133 ( explikatives yaQ) 134• Die exklusive Gegenüber
stellung von v6tw~ und t:n:ayyu(a resp. v6tw~ und :n:LO'tL~ ist bereits in 2,16; 
3,2.5.11.12 für die Argumentation konstitutiv gewesen; in 3,18 gewinnt sie aber 

126 F. SIBPFERT, aaO., 198. 
121 A. OBPKB, aaO., 113. 
128 D. LOHRMANN, aaO., 62. 
129 Daß die judaistischen Gegner selbst die Auffassung vertreten haben, es handele sich bei 

der Tora um ein »Kodizill« im Sinne des Erbrechts oder gar um die •Annullierung« der 
Verheißung, ist kaum denkbar; gegen F. MussNBR, aaO., 241; vgl. A. 0BPKB, aaO., 113. 
Kritisch auch H. D. BBTZ, aaO., 159, Anm. 56; vgl. schon TH. ZAHN, aaO., 171. 

130 Der substantivierte Infinitiv mit d; in V.17c bezeichnet nicht den Zweck (•um zu«; so 
F. SIBPFERT, aaO., 198), sondern die Folge (•so daß•; vgl. zu finaler und konsekutiver Be
deutung von Et; 'tO BDR §402,2); denn die Aufhebung der Abrahamsverheißung wird wohl 
kaum als das erklärte Ziel der judaistischen Verkündigung, wohl aber als deren zwangsläufige 
Konsequenz beschrieben. 

131 Vgl. auch F. SIBPPBRT, aaO., 198f.: •Eines Beweises bedarf 3,17 nicht, da die Richtig
keit seines Inhalts sich unmittelbar aus 3,15 u. 16 ergiebt.« 

132 SoTH. ZAHN, aaO., 17l;J. ROHDB, aaO., 152. 
133 Mit F. SIBPFERT, aaO., 198; F. MussNBR, aaO., 242. In V.18 ist auch nicht die Zusam

menfassung der ganzen Argumentation von 3,15-17 zu erkennen; gegen H. D. BBTZ, aaO., 
159. 

134 S. grundsätzlich BAUER/ALAND, Art. y(JQ, 305; M. ZBRWICK, Graecitas Biblica, § 473; 
vgl. auch F. MUSSNBR, aaO. 
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auf dem Hintergrund von 3,15ff. nochmals an Plausibilität. Da in Analogie zur 
Mattanah nur eine der beiden Verlautbarungen Gottes als >rechtskräftige 
Verfügung< im schenkungsrechtlichen Sinne verstanden werden kann, ergibt 
sich ein absoluter Gegensatz: »Wenn nämlich das Erbe auf Grund der Sinai
Tora135 (zugeteilt wird) 136, dann137 (zwangsläufig)138 nicht auf Grund der 
Verheißung.« 

Statt des ausformulierten Umkehrschlusses findet sich in V. 18b -wie schon 
in V.16- ein Tatsachenbeweis139 zugunsten der btayyeMa: »Dem Abraham 
aber140 hat Gott (das Erbe) durch Verheißung aus Gnade geschenkt«- so daß 
eindeutig und unbestreitbar die btayyeA.(a und nicht der VOJ.LO~ als die eine 
Verfügung erwiesen ist, durch die allein Gott seinen Segen zueignet. 

XaQ(te<rDaL141 bedeutet in diesem rechtlichen Kontext und im unmittelba
ren Anschluß an die Argumentation von V. 18a (scil. tiJv xAT)QOVO!J.(av) nicht 
»sich gnädig erweisen«142, sondern wie in der LXX durchgängig143 und bei 
Paulus überwiegend 144 »aus Gnade schenken«145. Mit dem Perfekt xexaQLO'taL 

135 Das Fehlen des Artikels in der präpositionalen Wendung bc v61WV ist auch hier wieder 
ohne Belang; wie in V.17- und entsprechend dem gesamten Kontext- wird auch in V.18 
konkret die Sinai-Tora bezeichnet und nicht im weiteren Sinne auf den »qualitativen Charak
ter« von v6110s hingewiesen; gegen H. SCHIJEll., aaO., 149, Anm. 2; vgl. E. D. BURTON, aaO., 
186. 

136 Die elliptische Konditionalperiode ist im Sinne von V.18b (XSXUQLO'tat.) zu ergänzen, 
wie umgekehrt die in V. 18a erwähnte XÄ.fJQO'YOf.&W implizit als Objekt des XaQ,twf}aL voraus
gesetzt wird. 

137 OöxBl:L ist wie auch sonst verschiedentlich in der paulinischen Argumentation (Röm 
7,17.20; 11,6a; 14,15) nicht zeitlich (»nicht mehr«), sondern logisch (»dann nicht«) zu verste
hen; mit BAuu!ALAND, Art. O'ÖXBtL, 1199; vgl. F. SD!PPUT, aao .• 200; E. D. BURTON, aaO., 
186;H.ScHLIER, aaO., 149,Anm.1. 

138 Formal gesehen gibt sich der d-Satz nicht als Irrealis zu erkennen (gegen F. MUSSNEll, 
aaO., 242), sosehr es sich sachlich bei der Protasis für Paulus selbstverständlich um einen 
»ganz und gar irreale(n] Fall« (s. ebd.) handelt. Vielmehr liegt in Gal 3,18 wieder ein 
>indefiniter Fall< vor, bei dem die Zwangsläufigkeit und Unausweichlichkeit der Schlußfolge
rung betont wird, während das Verhältnis der Protasis zur Wirklichkeit unbestimmt bleibt; 
s.o. zu Gal2,18 und 21. 

139 Mit E. BAMMEL, aaO., 317; vgl. H. LDITzMANN, aaO., 21: »Faktisch hat Gott aber dem 
Abraham[ ... ]«. 

140 Durch die Partikel öe wird hier der Gegensatz hervorgehoben; vgl. auch F. MUSSNEll, 
aa0.,242. 

141 Zum Grundsätzlichen s. BAUEIII ALAND. Art. XCIQ'toJ.'CIL, 1749f.; H. CoNZBLMANN 
(lW. ZIMMERU), Art. XUQLSX'tA, ThWNTIX, 363-393. 

142 So H. LmTZMANN, aaO., 21; H. ScHLIER, aaO., 149; J. EcKBRT, aaO., 81; F. MUSSNU, 
aaO., 242; K. BEllGBR, Art. X<XQ,tof.&aL, EWNTm, 1093-1095, hier 1094; U. BoasB, aaO., 
134; J. BBCKBR, aaO., 34. V gl. zur Kritik daran auch H. CoNZBLMANN, aaO., 386 u. Anm. 193. 

143 Vgl. H. CoNzBLMANN, aaO., 379. 
144 S. vor allem Röm 8,32; Phil2,9, aber auch Phil1,29, 1 Kor 2,12 und Phlm 22. Bei den 

übrigen paulinischen Belegen (2Kor 2,7.10{3X); 12,13) ist hingegen die dritte Bedeutung
»vergeben«, »verzeihen«- vorauszusetzen. 

145 Mit F.SIBPJIEllT, aaO., 200; E.D.BURTON, aaO., 186; A.OBPD, aaO., 110.114; F.F. 
BRUCE, aaO., 169.174; mit Vorbehalt BAUBR!Al.ANo, aa0., 1749. 
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wird die dauernde Gültigkeit und Wirkung der einmal erfolgten Schenkung an 
Abraham hervorgehoben 146, während mit dem komplexiven Aorist ~QQt&rJoav 
in V. 16 die Faktizität der göttlichen Verfügung Abraham gegenüber betont 
worden ist. 

Der Begriff KATJQOVO!'La 147 ergibt sich für Paulus aus den Landverheißungs
stellen der Genesis (. . . ~o'Ova( oot ti)v yfJv 'taUTI')V 'XÄ.TJQOVO!'fioat, Gen 
15,7148) 149 • Wie wir bereits erkannt haben, ist mit dem »Erbe« in Gal 3,18 
konkret die Abraham zugesagte euÄ.oy(a gemeint (Gal 3,8.14), die in der 
Rechtfertigung 150 und der Befreiung vom Fluch 151 , in der Gabe des Lebens 152 

und der Sendung des Geistes153 - d. h. in der Gotteskindschaft154 - besteht. 
Auch in dem Paralleltext Röm 4,13 wird die Verheißung an Abraham, 'tO 

KATJQ6vo,...ov au'tOv elvat 'X6o,...ou, nicht etwa innerweltlich und innerge
schichtlich auf das Land Kanaan bezogen, sondern sie wird auf die >zukünftige 
Welt< als das verheißene Land gedeutet: die 'XÄ.TJQOV6,...ot 'tO'O x6o,...ou sind die 
KATJQOVO!'TJOOV'tE~ ~amÄ.dav -6-eo'O (s. Gal 5,21; 1 Kor 6,9f.; 15,50)155 • In Gal 
3,18 dominiert hingegen der präsentisch-soteriologische Aspekt des KATJQOVO
,...etv, da nicht die zukünftige Heilsvollendung, sondern die gegenwärtige Heils
zueignung im Blick ist: In Anbetracht der von der Schrift bezeugten Tatsachen 
und im Hinblick auf die Unverbrüchlichkeit schon einer menschlichen >rechts
kräftigen Verfügung< kann kein Zweüel daran bestehen, daß Gott sein Heil 
unwiderruflich und ausschließlich auf der Grundlage der Verheißung - d. h. 
durch Christus als den einen Samen Abrahams- zueignet. 

146 Vgl. auch E. D. BURTON, aaO., 186; BDR § 342,3, die V. 18b erglnzen: »und die 
Gläubigen besitzen das Erbe jetzt noch«; F. MussNBR, aaO., 242; F. F. BRuCB, aaO., 174. 

147 S. auch xA1'JQO'Y6tw~ in Gal3,29; 4,7; Röm 4,13f.; 8,17; vgl. Ga14,1 und xA1'JQOVO!-U!tv in 
1 Kor 6,9f.; 15,50, Gal 5,21. 

148 Vgl. Gen 15,18; 22,17und21,10 • Ga14,30. 
149 Mit F. MussNBR, aaO., 242. 
150 S. Ga13,6.8.11.21.24. 
151 S. Gal3,13; vgl. 4,4f. 
152 s. Gal3,11.21. 
153 S. Gal3,2.5.14; 4,6. 
154 S. Gal3,26; 4,5-7. 
155 Bei dieser eschatologisierenden und spiritualisierenden Deutung knüpft Paulus an 

frühjüdische Interpretationen der Landverheißung an; s, syrBar 14,13; 51,3; 4Esra 7,119; 
MekhEx zu 14,31; zur univenalen Ausweitung s. auch Sir 44,21; Jub 17 ,3; 19,21; 22,14; 32,19. 
Vgl. zum Ganzen W. FoBJISTI!RIJ. HBRMANN, Art. x).'IQOV~ X't)., ThWNTm, 757-786, zu 
Paulus783-785;BILL. m, 204ff., bes. 209;zuRöm4,13s. U. WJLCJtBNs,DerBriefdesPaulus 
an die Römer, Bd. I, 269. 



V. Gal3,19-4,7: Funktion und Grenze des Gesetzes. 
Die Freiheit der Söhne Gottes 

Nachdem in 3,15-18 der zeitliche Vorsprung und der prinzipielle Vorrang der 
Abrahamsverheißung vor der Sinai-Tora so nachdrücklich hervorgehoben 
worden sind, stellt sich nun unausweichlich die Frage nach dem Wesen und der 
Funktion des VOJ.W~· Denn den bisherigen Ausführungen in 2,16.21; 3,2. 
5.10-12.17f. ist nur die negative Aussage zu entnehmen, daß die Sinai-Tora 
nach der Überzeugung des Apostels keine Heilsfunktion hat. Infolgedessen 
geht es auch in 3,19ff. keineswegs um »die wahre Heilsfunktion des Geset
zes« 1, sondern vielmehr »um das Problem der wahren Funktion des Gesetzes in 
der Heilsgeschichte«2• 

Da die nächste deutliche Zäsur erst nach 4,7- und nicht etwa am Ende von 
Kapitel33 -zu erkennen ist4, kann der ganze Abschnitt 3,19-4,7 als eine 
Einheit angesehen werden. Dabei findet sich in V.19-22 die grundlegende 
Aussage, die dann in 3,23-4,7, in den drei Schritten 3,23; 3,24-295 und 4,1-7 
entfaltet wird. 

1. Gal3,19f 

Eröffnet wird die umfassende Abhandlung durch die elliptische Frage6: 't( o-liv 
6 VOJ.W~; Das Interrogativpronomen 't( wird hier nicht adverbial7, sondern 

1 Gegen F. MUSSNBR, aaO., 243. 
2 So F. Mussnerselbst, aaO., 244. 
3 So H.ScHUER, aaO., 8; U.BoRSE, aaO., 261; J.BECKER, aaO., 42.46; u.a. Dagegen 

spricht schon die starke Stichwort- und Motivverknüpfuns der beiden Abschnitte 3,19-29 
und4,1-7; mit F. MUSSNER, aaO., 244f. 

4 MitA.OEPKE, aaO., 7;J.RoHDE, aaO., VII;J".MussNER, aa0.,244; u.a. 
s Gegen J.RoHDE, aaO., 153, der die Anwendung des zweiten Bildes von V.24f. in 

V. 26-29 als selbständiges Bild versteht. Wenig überzeugend ist die Klassifizierung von 
3,19-25 als Exkurs, digressio, bei H. D. BETZ, aaO., 163. Denn erstens ist der Abschnitt 
3,19-4,7 für den zweiten Hauptteil des Briefes, 3,1-5,12, konstitutiv, und zweitens werden in 
3,19ff. durchaus neue Argumente angeführt und nicht nur falsche Schlüsse aus dem bisher 
Gesagten abgewehrt. Zur digressio (excursus) vgl. H. LAUSBBRG, Handbuch der literarischen 
Rhetorik, 1§340-342. 

6 S. dazuBDR§480,5u. Anm.9. 
7 Gegen F. MussNER, aaO., 245; vgl. BAul!liiALAND, Art. t';, d, 1633,3a. Grundsätzlich 

zur Unterscheidungs. ebd. und DDR§ 299. 
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prädikativ gebraucht. Somit ist i<Tdv zu ergänzen und nicht etwa das erst 
anschließend eingeführte 1tQOOe-tEih)8 • Wie aus der mehrgliedrigen Antwort 
erhellt, werden mit der Frage in V. 19a nämlich nicht nur Zweck und Funktion, 
sondern auch Wesen und Qualität der Sinai-Tora angesprochen9 : »Was ist und 
soll demnach das Gesetz?« 

Nun wird in der exgetischen Diskussion die prägnante >Definition<10 in V.19 
und 20 überwiegend als änigmatisch empfunden, was sich auch in der Vielzahl 
konträrer Deutungen widerspiegelt. So eröffnet A. Oepke seine Auslegung mit 
der Feststellung: »Nirgends im Galaterbrief jagen sich die Gedanken so wie 
hier. Nirgends muß man so viel zwischen den Zeilen lesen, um dem Text seinen 
Sinn abzulauschen.« 11 Manche der exegetischen Schwierigkeiten rühren je
doch daher, daß die Verse isoliert betrachtet oder voreilig von einzelnen Stel
len des Römerbriefes her gedeutet werden. Interpretiert man jedoch die Aus
sagen über die Sinai-Tora in Gal3,19f. im Duktus dessen, was Paulus seit 2,15 
dargelegt hat, und berücksichtigt man ferner - wie dies eigentlich selbstver
ständlich sein sollte- die Entfaltung dieser Aussagen in 3,22-4, 7, dann erweist 
sich die Argumentation des Apostels auch hier als logisch und stringent. 

Die erste der vier in V. 19 gebotenen Bestimmungen - "trov 1taQaßaoecov 
XclQLV 1tQOOe-tEih)- knüpft an die Argumentation von V.17 an. 1tQOO"ttittvat 
hat hier wie in der Profangräzität die Bedeutung >hinzufU.gen zu etwas schon 
Vorhandenem<12 - in diesem Fall zu der bereits 430Jahre zuvor gegebenen 
Verheißung. Daß das Verb in Gal 3,19 einen >abwertenden<13 und >abfälli
gen<14 Ton hat, läßt sich weder von der Denotation des Wortes noch vom 
Kontext her vertreten. Um die Aussage: »das Gesetz hat sich hintenherum 
eingeschlichen«15 zu rechtfertigen, muß A. Oepke deshalb auf die Verwendung 
von 1taQl!LOEQXeo'Öat in Röm 5,20 und in Gal2,4 verweisen 16• Mit der Anspie
lung auf die Falschbrüder von Gal 2,4 verläßt er aber nicht nur den Wortlaut 
von Gal3,19, sondern erschwert er zudem auch noch die angemessene Inter-

s SoF. MusSNER, aaO., derllbersetzt: •Warum wurde alsodasGesetzhinzugeftlgt?« 
9 Ähnlich schon F. SIEPPERT, aaO., 201. 
10 S. M. Luther, W A 40, I, 490: Paulus ergo hic novo capite incipit tractare legem et definit, 

quid sit. Vgl. auch H. D. BBTZ, aaO., 163: •a set of four definitions, summing up Paul's view 
on the question«. 

u A. OEPKE, aaO., 114. 
12 S. C. MAURER, Art. dihnu xd., ThWNTVIII, 169; BAUER! ALAND, Art. n:QOOt(itj&L, 

1439. 
13 So D. LOIIRMANN, aaO., 63; J. ROHDE, aaO., 154. 
14 S. J. ROHDE, aaO. 
15 A. OEPitE, aaO., 115 (Hervorhebung im Original); vgl. auch F. F. BRUCE, aaO., 176. S. 

zur Kritik auch H. D. BETz, aaO., 167, Anm.43: •This interpretation, however, goes too far 
in the Marcionite direction.« 

16 S. A. OEPJtE, aaO.: •Der Ausdruck ist absichtlich unbestimmt wie Röm 5,20. Das dortige 
n:QQeLOfjMtev erinnert an n:OQI!LafjMtov in Gal 2,4. Auch das Gesetz hat sich hintenherum 
eingeschlichen. Zwischen ihm und den Falschbrlldern, die es auf ihre Fahne geschrieben 
haben, besteht eine fatale Ähnlichkeit« (Hervorhebung im Original). 
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pretation von Röm 5,2017• Die durchgängige Kontrastierung von btayyl!A(a 
und v6!J.Os und die ausdrückliche Nachordnung der Sinai-Tora bleiben indes 
aus der Sicht der judaistischen Gegner auch ohne abschätzige Formulierungen 
noch anstößig genug. 

Logisches Subjekt von 1tQOO'e-ttin! ist - wie bei tQQt-6-rJoav in V. 16 und bei 
eM-6-rJ in V. 21 zweüellos Gott, was auch durch die folgende Angabe der 
zeitlichen Begrenzung bis zum Kommen Christi (vgl. V. 23.24; 4,2) und durch 
die Bezeichnung 'I') yQacpfJ in V. 22 bestätigt wird. Zudem würde sich, wie 
bereits gesagt, die ganze Argumentation von 3,19-4,7 erübrigen, wenn nicht 
Gott als Urheber der Sinai-Tora anerkannt wäre18• Nur wenn er selbst den 
v6JA.Os als eine zweite öwiHJxTI zur btayyl!A(a >hinzugefügt< hat und gleichwohl 
die erste weder ablösen noch modifizieren wollte, erhebt sich theologisch die 
Frage: tt o'Öv 6 v6JA.Os; 

Über den Sinn der Wendung tCöv 1taQa~aoe<.oV XclQLV kann nicht allein von der 
Bedeutung der Präposition x6Qtv19 her entschieden werden20; denn mit XclQLV
>um-willen<, >wegen<21 - können sowohl das Ziel, der Zweck22 als auch der 
Grund, die Ursache23 bezeichnet werden24• Nun wird aber die Funktion der 
Sinai-Tora sowohl in 3,10.13 als auch in der folgenden Entfaltung der Grund
these von 3,19 in 3,21ff. klar und eindeutig beschrieben, so daß sich eine 
sinnvolle Auslegung dieser crux interpretum keineswegs erst von den späteren 

17 :rlaQEI.OtQXEaitaL hat in Röm 5,20a durchaus nicht die negative Bedeutung: >sich ein
schleichen<, >auf unehrliche Weise eindringen<, sondern den neutralen Sinn >daneben hinein
kommen< (vgl. dazu J. ScHNEIDBJt, Art.IQXOtJQL X'tÄ, ThWNTll, 662-682, hier 680; BAuul 
ALAND, Art. :rlaQELatQxOtJOL, 1262). Die Größen, auf die sich das .II'Q(JB&OfjÄhv im Kontext 
von 5,12-21 (vgl. ElafjÄhv und ÖLfiÄ'I}EV in 5,12) bezieht, sind 11 ill&agda uitd 11 XclQL!; resp. 
'AMI& und XQun6;. Da die Sinai-Tora nach der Sünde, aber vor der Gnade in die Welt 
gekommen ist, kann sie selbst weder die Sünde bewirkt noch deren Herrschaft überwunden 
haben. Als >daneben hineingekommene< Größe muß sie zu einem anderen Zweck gegeben 
worden sein (s. zu der schwierigen Formulierung in Röm 5,20- tva nÄEOVaan 'tb naQamiDJ&a 
-die spätere Explikation in 7,13: cW.a 11 ~"' [scil. ijWI. iytvno Mvaw;], tva cpavft 
ili'CIQ't"'• ••• tva ytvt)'taL xai}' flnEQPoÄiJv il!'CXQ'tiDÄD!i 11 ~"' ö..U 'tfl!i ivmÄfl;). 

1s So kann auch der Vorschlag von H. D. BBTz, aaO., 167, nicht überzeugen, der 1CQOOE
'ttthi zwar als passivum divinum versteht, aber wegen des anseblieSenden ÖLa'tayEt; ÖL' 
O.yyEi.r.av einer vorpauHnischen Tradition zuordnen will: »But the reference may also come 
from a pre-PauHne context. The passive form implies that God gave the Torah, an implication 
that contradicts Paul's own statement later in the verse (v 19d).« 

19 S. zum Ganzen E. ScHwYzERIA. DEBRUNNBJt, Griech. Grammatik, Bd. ll, 551; BOR 
§ 216, Anm. 2; BAuER! ALAND, Art. XclQLV, 1750. 

20 Mit F. MUSSNI!Jt, aaO., 245, Anm. 4. 
21 Als adverbieller Akk. hat XclQLV mit Gen. ursprünglich die Bedeutung >als Gefllligkeit<, 

>jmd. zu Gefallen<. Die Nachstellung der uneigentHchen Präposition ist klassisch; vgl. 
E. ScHWYzERIA. DEBRUNNBJt, aaO., BOR§ 160, Anm. 3. 

22 s. 1 Ttm 5,14; nt 1,5.11; Jud 16. 
23 S. Lk 7,47; Eph 3,1.14; Uoh 3,12 (vorangestellt). Zu den zahlreichen LXX-Belegen s. 

U. Wu.cDNS, Zur Entwicklung des pauHnischen Gesetzesverstllndnissea, 171 u. Anm. SO. 
24 Vgl. BAuER! ALAND, aaO., 1750. 
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Erörterungen im Römerbrief her ergibt. Nach Gal 3,10 stellt die Tora die 
Menschen >Unter den Fluch<, d. h. sie qualifiziert die Sünde als Übertretung der 
Rechtsforderung Gottes, dokumentiert die Todverfallenheit der Übertreter 
und spricht über sie das Verdammungsurteil aus25 • 

Entsprechend wird in 3,21 f. hervorgehoben, daß die Tora nicht etwa gege
ben worden ist, um zu rechtfertigen und um Leben zu vermitteln, sondern um 
die Sünder- und somit alle Menschen( "ta ttaVta, vgl. 2,15 -17)- bei ihrem Sein 
unter der Sünde zu >behaften<. fmo Ö!J.aQ"t(av werden die Menschen bis zum 
Kommen des Glaubens insofern »eingeschlossen« (ouvexA.etoev V. 22), als sie 
fmo v6JA.OV- und somit fmo xa"taQav, d.h. unter dem Verdammungsurteil der 
Tora (vgl. 3,10.13)- »in Haft gehalten« (tq>QOUQOV~a ouyxA.eL6JA.EVOL V. 23), 
»beaufsichtigt« ('Ötto ttmöaywy6v tOJA.EV V. 24f.) und »bevormundet« werden 
('Ötto tttL"tQ6ttou~ tO"ttv xat olxov6!J.Ou~ 4,2). In diesem Sinne ist das Gesetz 
»um der Übertretungen willen« zur Verheißung hinzugefügt worden26• 

Während sich die soeben vorgetragene Interpretation der Worte "tCi>v ttaQa
~aoec.ov xaQLV gut in den Kontext von Gal 3,19 einfügt, kann das von den 
sonstigen in der Exegese vorgetragenen Deutungen nicht gesagt werden. Die
ses Urteil gilt insbesondere für das finale Verständnis der Wendung, dem dann 
die Wiedergabe mit »um die Übertretungen herbeizufUhren27 , hervorzuru
fen«28 entspricht. So wollte Paulus nach F. Siefiert »bemerklich machen, dass 
das Gesetz grade das objektiv thatsächliche (nicht bloss das subjektive) Gegen
tbeil von der ötxatoo'IJVTJ nach dem gött[lichen) Plane habe bewirken sollen«29• 

»Die Entstehung der Sünden, nämlich in der straffälligen, zornverdienenden 
(Röm 4,15) sittlichen Form der Uebertretungen, welche das Gesetz bewirkte«, 
war von Gott bei der Gesetzgebung beabsichtigt30• 

25 S.o. zu 2,18 und 3,10. 
26 Zutreffend auch F. MussNBK, aaO., 246: •Das Gesetz hat eine eigentUmliehe Offenba

rungsfunktion: es sollte die Sünde als SUnde und als Übertretung eines Gebotes offenbar 
machen« (Hervorhebung im Original). U. WILCKBNS, aaO., 171: •[ ... ] >Weil es zu Übertre
tungen gekommen war<; das heißt, das Gesetz ist hinzugegeben worden, um die Übertretun
gen als solche zu verurteilen. M. E. spricht im Galaterbrief nichts ftlr die finale Auffassung und 
3,10.13 massiv gegen sie.« J. BBCKBK, aaO., 42: •Auch Veranlassung und Aufgabe des 
Gesetzes sind nicht positiv: Es solllängst nach dem Auftreten der Sünde diese als Übertretung 
herausstellen.[ ... ] Es hat nicht die geringste Heilsfunktion, sondern qualifiziert den Sünder 
zu einem offen erkennbaren Gesetzesbrecher.« 

27 S. BAUBKIALAND, Art. x/lQLV, 1750; R. BuLTMANN, Theologie des Neuen Testaments, 
266; H. CoNZBLMANN, Grundriß der Theologie des Neuen Testaments, München 1968, 250; 
vgl. F. SIBPPI!KT, aaO., 202: •damit die Übertretungen des Gesetzes zur Wirklichkeit gebracht 
WUrden«; G.S.DUNCAN, aaO., 112: •producing transgressions«; so auch H.D.BBTz, aaO., 
165, H.IUisÄNBN, aaO., 145: •to bring about«; G. EBBLINO, Die Wahrheit des Evangeliums, 
2S8: •und zwar nicht, um sie zu verhindern, sondern um sie gerade hervorzutreiben«. 

28 S. TH. ZAHN, aaO., 174; A. OEPKB, aaO., 115; vgl. ebd.: •[Das Gesetz] reizt geradezu 
zum Sündigen«; J. ROHDB, aaO., 153; H. SCHLIBK, aaO., 1S2. 

2.9 F. SIBPI'I!KT, aaO., 202; vgl. auch H. SCHLIBK, aaO., 152. 
30 F. SIBPI'I!KT, aaO., 202f. 
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Wenn das Gesetz »die ~QYa der Menschen hervorruft« und »den Menschen 
in seine Leistungen hineinruft«, wie H. Schlier sagt31 , hat es nicht nur die 
Aufgabe, die schon vorher vorhandenen Sünden als Gesetzesübertretungen zu 
qualifizieren32• »Denn nach Paulus war [ ... ] genangenommen vor dem Gesetz 
die Sünde da und nicht die Sünden. Man muß daher so formulieren: das Gesetz 
hat die Übertretungen als solche hervorgetrieben, indem es die Sünde sich in 
den Übertretungen ausprägen ließ.«33 »Das Gesetz ist deshalb zu den Verhei
ßungen hinzugefügt worden, um die Übertretungen [ ... ] zustande oder >zuwe
ge< [ ... ] zu bringen, um die Sünde in ihnen zur Entfaltung und Erscheinung 
kommen zu lassen.«34 

H. Hübner formuliert dann in letzter Konsequenz: »Zweck des Gesetzes ist 
es also, Sündentaten, d. h. Übertretungen seiner selbst zu provozieren; genau
er: Zweck der Gesetzgebung bzw. personal formuliert: Zweck des Gesetzge
bers [ ... ] ist es, die Menschen zur Übertretung des Gesetzes zu veranlassen.«35 

Wenn es aber die Intention der Gesetzgebung ist, »die Menschen in Sündenta
ten und somit ins Unheil zu treiben«36, dann liegt es in der Tat nahe, mit 
H. Hübner den nichtgöttlichen Ursprung des Gesetzes zu postulieren, will man 
nicht zu zynischen theologischen Konsequenzen gelangen37• 

Das Verständnis der Wendung 'tci'rY naQapaae(J)'V XclQt'V, wie wir es exempla
risch an F. Sieffert, H. Schlier und H. Hübner aufgezeigt haben, hat jedoch am 
Kontext von Gal3,19 keinerlei Anhalt und läßt sich auch von Röm 5,12-21 her 
nicht begründen. Denn von dem naQetoeQXeai}at der Sinai-Tora zwischen 
Adam und Christus wird in Röm 5,20 ja deswegen gesprochen, weil die Herr
schaft der Sünde und des Todes bereits seit Adam alle Menschen bestimmte 
und somit auch schon vor dem Kommen derTora alle Sünder wie Adam infolge 
ihres eigenen Sündigens starben: xat ofl'tro~ el~ na'V'ta~ <iv6Qwnov~ -Dava'to~ 
Öti'jA-fti!'V, S<p' cP 1tcl'V'tl!~ fU.taQ'tO'V (Röm 5,12b)- QUa epaa€Aevai!'V Ö -ftava'to~ 
ano 'AÖa!J. !J.ExQt Mroi)oero~ (Röm 5,14a). Der Grundsatz von V.13b: cl!J.QQ't(a 
öe o'Öx eUoyet'tat IJ.'i! övto~ v6!J.Ov besagt deshalb weder, daß die Sünde sich in 
der Zeit zwischen Adam und Mose nicht in Sünden auswirkte, noch, daß die 
Sünder im Zustand der Schuldunfähigkeit waren und die Sünden ihnen nicht als 
Schuld angelastet werden konnten38• Allerdings war die Sünde, bevor die 

31 H. ScHLIER, aaO., 152. 
32 S. aaO., 152f. 
33 AaO., 153. 
34 Ebd. 
3s H. HOBNER, aaO., 27. 
36 AaO., 30. 
37 S. aaO., 27 ff. In den Text eingetragen ist auch H. HOBNEU Unterscheidung zwischen der 

,.immanenten Intention des jüdischen Gesetzes«, ,.der Intention des Gesetzgebers« -soll 
heißen: der Engel als dämonischer Mächte -und Gottes eigener Intention (s. ebd. ). 

38 Zur Kritik an den Interpretationen, die für Röm 5,12ff. die Unterscheidung von •Erb
sünde< und •Tatsünde< voraussetzen, vgl. auch U. WJLCJtENS, Der Brief des Paulus an die 
Römer, Bd. I, 314ff. Nach H. PREJSKER dagegen (Art. ~llcryF.w, ThWNTII, 514f.) sündigten 
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Sinai-Tora erging, noch nicht entlarvt und dokumentiert, d. h. den Menschen 
noch nicht bescheinigt und >auf die Rechnung gesetzt< (vgl. Phlm 18) worden39• 

Infolgedessen hatten die Sünden der todverfallenen Menschen damals- anders 
als bei Adam selbst- nicht die Gestalt konkreter Gebotsübertretungen (vgl. 
Röm 5,14b: ... xai. bti. "tOU!l; 1.1.-iJ aJ.«lQTiloavtas bti. "tcp ÖJ.I.OLOOJ.«l"tL "tfiS naQapa
OEOO!l; • AÖaJ.I.). Denn als naQaPaoELS im spezifischen Sinne wurden die ilf.«lQ"tLaL 
erst durch den v6JA.Os qualifiziert. 

Damit scheidet aber auch die dritte Interpretationsmöglichkeit von trov 
naQapaoEoov xaQLV aus, gemäß der die Sünden durch die Sinai-Tora zwar nicht 
allererst »hervorgerufen«, wohl aber »gemehrt« und »gesteigert« werden sol
len40. So soll die Sünde auch nach M. Luther durch das Gesetz nicht nur zur 
Erkenntnis gebracht, sondern zudem »vermehrt, aufgebläht, entzündet und 
großgemacht werden«: Et hocnon solum ostendi et cognosci lege peccatum, 
sed etiam per ostensionem augeri, inßari, incendi et magnificari peccatum41 • 

Die Vorstellung, Gott habe durch die Sinai-Tora den Ungehorsam und die 
Auflehnung gegen sich >mehren< und >steigern< wollen, ist in Gal3,10ff. und 
19ff. durch nichts angedeutet, und sie entspricht auch keineswegs den Aussa
gen von Röm 5,20 u~p 7,13. Sowohl aus der rhetorischen Frage in Röm 6,1 
(btLJA.ivOOJA.EV tfl QJ.«lQ"tL{l, tva"' XclQL!l; nuovaon;) wie auch aus der vertiefen
den Darstellung des Verhältnisses von Sünde und Gesetz in Röm 7,7-25 
erhellt, daß nuovat;ELV in diesem Zusammenhang die Bedeutung >groß wer
den< im Sinn von >als groß erscheinen<, >Sich als groß erweisen< hat. Denn die 
ganze Argumentation in Röm 7,7ff. dient gerade dem Nachweis, daß die Sinai
Tora ihrerseits nicht auf Sünde abzielt und daß sie selbst den Sünde-Tod
Zusammenhang nicht initiiert. Ursache des Unheils ist vielmehr ausschließlich 

die Menschen vor Mose •nicht in bewußter Feindschaft gegen Gott, nicht in Auflehnung 
gegen ein empfangenes Gesetz. Der Tod, den sie starben, war«- so H. PuisXBR- •umfassen
des, in Adam gesetzes Schicksal, nicht Strafe. Gewiß hat Gott auch in dieser Zeit Sllnde 
gestraft[ ... ], aber nicht mit dem Tode« (aaO., 514). •Daß der Mensch aus der Willens- und 
Schöpfungsgemeinschaft Gottes ausgeschlossen ist«, werde in Röm 5,13 fflr die Zeit zwischen 
Adam und Mose verneint (aaO., 515). 

39 Zu ~tv als kaufmännischem term. techn. (aus iv A6yfp {scil. "tLtivcut) vgl. H. Pams
XBR, aaO., 514; H. G. LIDDBuiR. Sco1T, Art. ~-tw, aaO., 537. 

«~ S. H. l..mTzMANN, aaO., 21; J. BcXBitT, aaO., 82: •nicht eine sllndenwehrende, sondern 
eine silDdenmehrende Funktion«; H. RIDDBUOS, Paulus. Ein Entwurf seiner Theologie, 
Wupperta11970, 114: •indem es dem Menschen in seiner Sllnde den Weg zum Heil versperrt, 
die Sünde vermehrt«; M. ZBaWJcKIM. GaosVBNOR, A Grammatical Analysis of the Greek 
New Testament, Rom 1981, 570: •thus law formalized sin and increased it«; vgl. auch 
TH. ZAHN, aaO., 174f., alternativ zur vorigen Deutung: •damit, wie Röm 5,20; 7,13 gelehrt 
wird, die längst vorhandene Sllnde, das von jeher fehlerhafte Handeln sich zur Übertretung 
des ausgesprochenen und erkannten Willens Gottes steigere und wie der Plural :n:~IUOV 
zu verstehen gibt, an Zahl der Fehltritte zunehme«; F. F. BaucB, aaO., 175: •to multiply (and 
even to stimulate) transgressions«; A. SuHL, Die Galater und der Geist, 289: •es soll nicht 
Übertretung wehren, sondern mehren«. 

41 M. LUTHBR, WA 40, I, 487. 
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·die CxtJ.aQ'tta, die angesichts des göttlichen Gebotes im Menschen Begierde, 
Übertretung und folglich den Tod bewirkt - wie sich an Gen 2 und 3 zeigen 
läßt (vgl. 7,7-13). Der v6tJ.Q~ hingegen erweist sich als l'lyto~ (V.12) und 
nvEU!J.n'ttx6~ (V.14), da er lediglich die Sünde als Sünde offenbar macht und 
somit als solche entlarvt: diJ..a 'ij dtJ.aQ't(a [scil. etJ.Qt eytve'to -6-ava'to~]. tva 
<pavfl Cl!J.nQ't(a, ... tva yEvrj'tat xa-6-' 'Ön:egfk>I..Tjv CxtJ.aQ'tWAO~ 'ij CxtJ.aQ't(a ~La 
'ti'j~ ev'tol..ij~ (V. 13). 

Andererseits sind auch die Interpretationen von 'tö'>v n:agaßaoewv ')(.clQLV 
mit den Darlegungen im Galaterbrief unvereinbar, die dem v6tJ.o~ eine positi
ve Funktion zuschreiben. Deswegen wird heute fast durchgängig anerkannt42, 

daß das Gesetz nach der Überzeugung des Apostels nicht gegeben ist, >Um 
den Übertretungen zu wehren< bzw. >um die Übertretungen einzuschrttn
ken<43. 

Hingegen wird die Deutung des Präpositionalgefüges im Sinne des secundus 
usus legis, des usus elenchticus resp. des usus paedagogicus, nach wie vor 
vertreten. Danach ist das Gesetz hinzugefügt worden, um die Übertretungen 
zur Erkenntnis zu bringen, um die Erlösungsbedürftigkeit offenbar zu machen 
und um auf die Gnade in Christus hinzuweisen44 • So hat schon J. Calvin darin 
die >wahre Vorbereitung auf Christus< gesehen, daß das Gesetz kam und die 
Schlafenden aufweckte: Venit igitur Lex, quae dormientes expergefecit. nam 
haec vera est ad Christum praeparatio45 • Denn das Gesetz sei nach Paulus 
gegeben, ut transgressiones palam faceret: eoque modo homines cogeret ad 
agnitionem sui reatus46• Durch das Gesetz rufe Gott die Gewissen vor seinen 

42 Vgl. aber H.IUisÄNEN, aaO., 140, Anm. 62; zu den lllteren Vertretern seit Hierony
mus und Johannes Chrysostomus s. vor allem F. SIEFFERT, aaO., 202; H. ScHuER, aaO., 153, 
Anm.l. 

43 Zur Kritik s. neben den Genannten auch TH. ZAHN, aaO., 174; F. MussNER, aaO., 245; 
J. ROHDE, aaO., 154. 

44 S. E.D.BURTON, aaO., 188; G.S.DUNCAN, aaO., 112; H.LIETZMANN, aaO., 21: »[um 
sie] zur bewußten Sünde zu stempeln und so die Aussichtslosigkeit des Gesetzesweges deut
lich zu zeigen.« H. RmDERBOS, aaO., 113f.: »indem es dem sündigen Menschen den Weg 
zum Heil versperrt und ihm so - und hier wird in der Gesetzespredigt die Kehrseite des 
Evangeliums erkennbar - die Unentbehrlichkeit des Glaubensweges vor Augen führt«; 
F.liAHN, Das Gesetzesverständnis, 57; M. ZERWICKIM. GROSVENOR, A Grammatical Analy
sis, 570: »reveaüng it for what it is and demonstrating the necessity for redemption«; U. Luz, 
Gesetz, 100: »damit die Sünde als Übertretung des Gesetzes erkannt werden könnte«; 
U. BoRSE, aaO., 134: »um sie aufzuzeigen und so die Erlösungsbedürftigkeit offenbar zu 
machen«. In diesen Kontext ist auch die Rede von der »bewußten Übertretung« einzuord
nen; vgl. z. B. F. MussNER, aaO., 246, Anm. 5. Zur Kritik s. auch F. SIEFFERT, aaO., 152; 
H. HUBNER, aaO., 27 u. 145f., Anm. 41: »Also wieder der typische Beweis aus Röm: •Evi
denz< einer Gai-Interpretation durch Aussagen in Röml« Das sprachliche Argument F. SIEF
FERTS, aaO., 201, Paulus hätte in diesem Fall schreiben müssen: 'rij~ bnyvchal!w~ tlbv :n:a
QCXpclai!WV XOQLV, ist jedoch nicht stichhaltig; rein sprachlich und losgelöst vom Kontext 
lassen sich alle fünf Deutungen der Wendung nachvollziehen. 

45 J. CALVIN, Ad Galatas, 570. 
46 Ebd. 
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Richterstuhl, um sie durch die Erkenntnis der Schuld zu demütigen: Deus con
scientias ad tribunal suum citat, ut reatu humilientur47• 

Auch nach M. Luther dienen die Erniedrigung, das Zerstoßen und die Zer
störung, die durch den >Hammer des Gesetzes< bewirkt werden, dazu, den 
Sünder für die Gnade zugänglich zu machen: Sed ad quid prodest ista res, hoc 
est ista humiliatio, contusio et contritio per istum malleum? Ad hoc prodest, ut 
gratia ad nos possit habere aditum. Sie ergo Iex ministra et praeparatrix est ad 
gratiam48• Gott, der Creator omnipotens ex nihilo faciens omnia, zerbricht 
durch das Gesetz die opinio iustitiae und vana fiducia, die eigene sapientia und 
potentia des Menschen, damit dieser durch sein Unheil lernt, daß er verloren 
und verdammt ist. Atque ibi turn conscientia sie lege conterrita locum habet 
doctrina Evangelii et gratiae quae rursum erigit et consulatur49• Sie per conse
quens Lex cum suo officio etiam prodest ad iustificationem, Non quidem 
iustificans, sed urgens ad promissionem gratiae et faciens eam dulcem ac 
desiderabilem 50 • 

Zwar wird der v6tw~ in Gal 3,24 als :rtmöayc.oyo~ el~ XQtO't6v bezeichnet, 
was man prima vista als Beleg für die Deutung der Reformatoren ansehen 
könnte, doch läßt die Argumentation in Gal3,22-4,7 insgesamt keine positive 
Bestimmung der Funktion des Gesetzes zu. Das tertium comparationis der 
Bilder vom Gefängnis (V. 23), vom Aufseher (V. 24ff.) und vom Vormund 
(4,1ff.) ist jeweils in dem Moment der Unfreiheit, nicht aber in dem der 
Erziehung und der Vorbereitung zu sehen, was auch durch die Anwendung in 
4,3.5 und 7 bestätigt wird: "'"e-6-a öeöouA.ro~Aivot- tva "tous 'Ö:rto v6twv ~;ayo
QclO'[J- cl>O"te ooxtn el öoiiA.os51 • Gemäß der Grundthese in 3,22 wird durch die 
drei Bilder lediglich illustriert, daß die Sinai-Tora die Übertreter >ohne Hoff
nung auf Entkommen einschließt<52• Das positive Verständnis von V. 24a im 
Sinne des usus elenchticus resp. des usus paedagogicus beruht hingegen auf 
einer Überinterpretation des Begriffes :rtatöayc.oy6~ und einer Fehlinterpreta
tion der präpositionalen Bestimmung el~ XQtO't6v53• Wie wir bereits gesehen 
haben, geht Paulus nirgendwo davon aus, daß es bei der Existenz 'Ö:rto v6!J.OV, 
i.e. 'Ö:rto xa'taQav, zur Einsicht des von Gott beschuldigten, der Schuld über
führten und rechtskräftig verurteilten Menschen kommt 54. Vielmehr wird die 
Verblendung55 , d. h. die Verkennung der eigenen Situation, allererst durch 
Christus aufgehoben, so daß die Erkenntnis der Schuld und Erlösungsbedürf-

47 AaO., 571. 
48 M. LUTHER, WA 40, I, 488. 
49 Ebd. 
50 Aa0.,489. 
51 S. auch 4,8.9.24.25; !5,1. 
52 Vgl. BAUERIAl.AND, Art. <JU'Y"Aeko, 1!544. 
53 S. u. zu V. 24. 
54 S.o. zu etMte~ ötLin 2,16 und zu ö..Ov6jW\l in 2,19. 
" Vgl. Röm 1,21; 9,30-10,21; 1 Kor 1,18-2,16; 2Kor3,14-16; 4,4.6. 
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tigkeit Folge und nicht Voraussetzung, Ausdruck und nicht Vorbedingung des 
Glaubens an Christus ist. 

Auch die zweite Bestimmung in Gal 3,19 - ÖXQL~ o{, nittJ 'tO onEQj.La <P 
~iryyeA'tat- bezieht sich auf die Funktion der Sinai-Tora: Die Aufgabe des 
v6tw~ ist nicht nur sachlich, sondern auch zeitlich begrenzt; denn er ist 430 Jah
re nach der btayyeA.(a gegeben worden und soll die Sünder bis zu dem Zeit
punkt bei ihrer Sünde behaften, da der Nachkomme erscheint, dem die btayye
A.(a gilt. Durch ÖXQL~ o~ ( = ÖXQL xQ6voo <l>) mit Konj. Aor. wird der Endpunkt 
einer Zeitspanne bezeichnet: »bis daß«, »solange bis«56• Die Perfektform 
eniJyyeA.'tat ist- entsprechend der Wendung ~QQEih')oav at ~nayyü(at (3, 16) -
nicht medial 57, sondern passivisch 58 zu verstehen 59• 

Mit 'tO onEQj.La wird- in Anknüpfung an die Aussage von 3,16- Christus als 
der eine Nachkomme Abrahams im individuellen Sinne bezeichnet. Im Gegen
satz zu Abraham (3,6.9.16) und den utot 'APQaaJ.I. (3,7), d.h. dem GnEQj.La 'tOO 
'APQacXJ.I. im kollektiven Sinne (3,29), ist Christus- wie wir bereits sahen- nicht 
Empfänger des Segens und der Verheißung, sondern der eine Segensmittler, 
von dem die Verheißungen sprechen (3,8.16)60, d.h. derjenige, durch den der 
verheißene Segen als die Überwindung des Fluches zu den Heiden kommt 
(3,14)61 • 

Die Funktion des v6tw~ ist deshalb auf die Zeit bis zum Kommen Christi 
beschränkt, weil Christus durch seine stellvertretende Lebenshingabe am 
Kreuz selbst zu dem von der Tora Verfluchten wurde und durch seinen Fluch
tod die Verfluchten erlöste (3,13). Er kaufte die frei, die zu Recht unter dem 
Verdammungsurteil derTora standen ('taU~ 'Öno v6JA.OV 4,5), imdem er stellver
tretend den Tod der von der Tora Verfluchten starb (yev6J.LEVO~ 'Öno v6JA.OV 
4,4). 

Daß der von Gott gegebene Auftrag der Sinai-Tora62 begrenzt ist, kommt 

56 S. BOR § 383,2; 455,3; BAUER! ALAND, Art. liXQL, 259; vgl. auch Röm 11,25; 1 Kor 
11,26; 15,25. 

57 So die Vulgata: cui promiserat; J. A. BENGEL, Gnomon, 472: cui promisit Deus; J. Roa
DE, aaO., 155. S. dagegen die Nova Vulgata: cui promissum est. 

ss Vgl. auch 2 Makk 4,27: 'tÖ>V ll~ bn)yyu!livUJV 1:4\ Poollet XQTI!Ift'tUJV oollev I!'Ö'taxnL, und 
I aem 35,4: &t~ !'l!'taA6.ßro!'2" 'tÖ>V bnrrfeA!IivUJVllwQI!Ö>V. 

59 Mit TH.ZAHN, aaO., 175, Anm.32; F.SIEPPERT, aaO., 204; H.SCHUER, aaO., 154; 
F. MussNER, aaO., 246, Anm. 6. 

60 Vgl. F. SIEPPERT, aaO., 204. 
61 S.o. zu 3,8.9 und 3,14.16. 
62 Auch H. H'OBNER, aaO., 29, konzediert, daß es in dem Temporalsatz von 3,19 um die 

Intention Gottes geht. Den Widerspruch zu seiner Bestimmung der Tora als >Engelgesetz• 
schreibt H. HUBNER jedoch den »Unschllrfen der paulinischen Darstellung«, der »Perspekti
venkumulation« der »zuweilen inhaltlich tlberfrachtet[en)c Aussagen des Paulus und dem 
»Moment des •Sprunghaften• in seiner Argumentation« zu (ebd.). Daß sich H. H'OBNER 
abschließend auf die hermeneutische Zielbestimmung W. DILTHEYS bezieht, »den Autor 
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auch in den präpositionalen Bestimmungen in V. 23.24 (ets zur Angabe des 
Zeitpunktes, bis zu dem etwas andauert) und in den Finalsätzen in V. 22 und 
V. 24 zum Ausdruck. Der VOIWS soll die Sünder bei ihrer Sünde behaften :n:Q<) 
toii . . . elitetv tiJv :n:(atLV resp. ets tiJv JAillouoav :n:(atLV ä:n:oxa>..ucp'&fjvaL 
(V. 23); er soll sie beaufsichtigen ds XQLOtOv (V. 24) - was gemäß V. 19 und 
V. 23 ebenfalls zeitlich zu verstehen ist: >bis Christus<, d. h. >bis zum Kommen 
Christi<. Der verheißene Segen aber soll nach der Bestimmung Gottes auf 
Grund des Glaubens an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werden (tva
Satz, V. 22), und die von der Tora bewachten Übertreter sollen ausschließlich 
auf Grund des Glaubens gerechtfertigt werden (V. 24). Folglich sind die, die 
Christus freigekauft hat von der Gewalt und Herrschaft- d. h. der Verurteilung 
und lnhaftnahme- des VOj.LOS (toos 'Ö:n:o VOj.LOV 4,5; vgl. 'Ö:n:o VOj.LOV eq>QOUQOV
I'ria 3,23)63, dem Gesetz nicht länger unterstellt: elitovarJs öe tfls :n:(meoos 
O'ÖXttL 'Ö:n:o :n:aLÖaycoyav i<Jj.&e'V (3,25) - d Öe :J'tVEV!A4tL Ö.yw'Öe, OOX eate 'ÖM 
VOj.LOV (5,18)64• 

Wenn nun die Galater - als an Christus Glaubende - sich in den Einflußbe
reich der Sinai-Tora begeben wollen (ol 'Ö:n:o voj.LOV it8Aovtes elvaL 4,21) und 
auf der Grundlage der Taraobservanz ihr Heil zu erlangen suchen (ohLVBS ev 
VOJ'CP ÖLxaLOii<J'Öe 5,4), dann verkennen sie die Funktion des VOIWS gleich in 
doppelter Hinsicht; denn erstens ist die Sinai-Tora von Gott gar nicht zum Heil, 
sondern zur Anklage und Verurteilung gegeben worden, so daß sie grundsätz
lich nicht lebendig machen kann (3,21), und zweitens soll die Tora nach Gottes 
Absicht den Menschen nur bis zur Überwindung des Fluches und der Erfüllung 
der Segensverheißung in Christus bestimmen. 

Sosehr nun aber nach Aussage von Gal3,19ff. -und ebenso nach Röm 10,4 
(vgl. Röm 7,1 ff.)- Christus >das Ende des Gesetzes< ist, sowenig wird die Sinai
Tora von Paulus lediglich als eine »Episode« verstanden65• Denn zum einen 
wird das Wirken der Tora durchaus nicht als >nebensächlich< beschrieben, und 
zum anderen gilt der VOIWS in seiner den Sünder bedrohenden Macht keines
wegs als an sich und unabhängig von Christus Oberwunden und abgetan. 
Vielmehr befinden sich auch nach Kreuz und Auferstehung Christi diejenigen, 
die nicht 'Ö:n:o XclQLV, sondern immer noch-oder wiederum- '6:n:O VO!WV ihr Heil 

beuer zu verstehen, als er sich selbst verstanden hat« (ebd.), kann kaum dazu beitragen, die 
Zweifel an seiner Interpretation von Gal3,19 zu beseitigen. 

63 fl:c6 mit Akk. zur Bezeichnung der Gewalt, der Herrschaft und dem Befehl, denen jmd. 
untergeordnet ist; s.o. zu 3,10; vgl. BAuu/Al.ANo, Art. fl:n:6, 1681. 

64 Vgl. auch Röm 6,14.15. Auf dem Hintergrund von Gal 3,19-4,7 und im Kontext der 
Argumentation von Röm 9,30 an kann t~ in Röm 10,4 nur die Bedeutung »Ende« haben: 
»Christus ist das Ende derTora, zur Gerechtigkeit, d. h. zum Heil, für jeden Glaubenden.« S. 
dazu H.-J. EcDTBIN, »Nahe istdirdas Worte, 204ft., speziell206; 0. HOPIUs, Das Gesetzdes 
Mose und das Gesetz Christi, aaO., 64f., Anm. 51; DERS., Gesetz und Evangelium nach 
2. Korinther 3, aaO., llOf., Anm. 217. 

65 So A. OEPD, aaO., 116; H. Sau.IBR, aao., 155. 
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suchen, unter dem Verdammungsurteil der Tora (vgl. 3,10), da sie sich unab
hängig von Christus weiterhin als naQaPa'taL erweisen (vgl. 2,18)66• 

Gerade aus dieser für jeden Übertreter - den >Juden von Geburt< wie den 
>sündigen Heiden<- tödlichen Macht derTora erklärt sich das leidenschaftliche 
Ringen des Apostels um seine von den 'Iouöatf;avtes bedrohten Gemeinden. 
Denn würden sich die Galater wirklich der Gewalt der Sinai-Tora unterstellen, 
dann wären sie damit aus der Verbindung mit Christus gelöst und folglich aus 
der Gnade herausgefallen - xa't'r)Q'Yfi'Ö'r)'te cbto XQLO'tO'U ot'tLves tv v61'Q) ÖL
xaLouO'&e, ~s XclQL'tOS e;meoa'te (5,4). 

Die dritte und die vierte Bestimmung in Gal3,19 betreffen nun das Wesen des 
v6!J.Os: Er ist »verordnet durch Engel, durch die Hand eines Vermittlers« -
ÖLa'tayets ÖL' ö.yyfAoyv tv XI!LQl f&I!O('tou. Wlihrend die Verheißung unmittelbar 
von Gott zugesprochen worden ist und Abraham die Segenszusage persiJnlich 
erhalten hat67, wurde die Sinai-Tora nur mittelbar von Gott - nämlich durch 
Engel- gegeben und hat Israel diese spätere Verfügung nur mittelbar- nämlich 
durch Mose- empfangen68• Somit besteht der Vorrang der enayyü..(a vor dem 
v6!J.OS nicht nur in dem zeitHeben Vorsprung (3,15.17) und dem Vorrecht, 
rechtskräftige Verfügung des Erbes zu sein (3,17f.), sondern auch darin, daß 
sie das eine unmittelbare Wort Gottes ist, durch das Gott seinen Segen gespen
det und sein Heil als Überwindung des Fluches in Jesus Christus zugesagt hat. 

So werden bei der Verhältnisbestimmung von Verheißung und Gesetz in Gal 
3,15-18 und 3,19ff. durchgängig der Primat und die Priorität der enayyü..(a 
herausgestellt. Von einer »Inferiorität« der Sinai-Tora kann jedoch lediglich in 
Relation zu dieser Verheißung Gottes an Abraham gesprochen werden69; denn 
eine absolute Abwertung des v6!J.OS ist weder aus dem Wortlaut von Gal3,19f. 
noch aus dem Duktus der gesamten Argumentation von Gal 3,6-4,7 abzulei
ten- ganz zu schweigen von der Darstellung im Römerbrief. 

Nun ist allerdings auch der Sinn der beiden letzten Bestimmungen in Oal3,19 
höchst umstritten, wobei die Wendung ÖLa'tayets ÖL' dyyfAorv geradezu zum 
Schibboleth des Gesetzesverständnisses geworden ist. Während ein Teil der 
Exegeten das öw (mit Gen. der Pers.) ebenfalls instrumental versteht70 - in der 

66 Entsprechend beschreibt Paulus auch in Röm 1,18-3,20 die Anklage und Verurteilung 
der Tora (vgl. 3,9-20) als außerhalb der Gnade und abgesehen von der Rechtfertigung in 
Christus fortbestehende Realitllt: :n:QOUtLOOa~ yQQ 'Iou&dou; u xat "Ell')\'a; :n:avra; 
flcp'/tpagriav elvaL, xa~y~Q(I:n:'taL ... (3,9f.). 

67 TqJ 6e "Aflilaäp iQQtlhJaav ... (3,16), 614'6fpnJv :n:QOXBXuQC.OI&ivrJv fJnö ro0 fhofJ •.. 
(3,16), 'rlf) 6e "Aflilaap.6t' btayyU.ta; xqciQ~mat 6 ~(3,18). 

68 Vgl. auch Ta. ZAHN, aaO., 17S. 
69 Mit 0. HoPIUs, Das Gesetz des Moae und das Gesetz Christi, aaO., 62; vgl. F. MussNU, 

aaO., 247; U. WILCiti!NS, Zur Entwicklung des paulinischen Geaetzesverstlndnisaes, 172. 
Vgl. dagegen A. OBPKB, aaO., 116. 

70 S. F. SII!FPBRT, aaO., 204; TH. ZAHN, aaO., 175; E. D. BURTON, aaO., 189; BAUBill 
ALAND, Art. 6Lc1, 361; BDR § 223,3 u. Anm. 6; H. ScHuu, aaO., 1SS; E. BAMMBL, aaO., 317; 
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Bedeutung »durch«, »durch Vermittlung von« -, sieht der andere Teil mit der 
präpositionalen Wendung den »Urheber« bezeichnet71 -im Sinne von fm:' 
ö.yyfA.ow. Sprachlich gesehen ist die erste Möglichkeit wahrscheinlicher, die 
zweite allerdings nicht grundsätzlich auszuschließen 72• 

Aber auch von Vertretern der kausalen Deutung wird teilweise davor ge
warnt, »den Gegensatz zwischen Gott und den Engeln zu überspitzen« 73. So 
weist nach A. Oepke öta- im Unterschied zu 'Ön6- auf einen> Urheber zweiten 
Grades< hin: »Der Sinn ist also wohl folgender: Bei der Gesetzgebung schalte
ten die Engel relativ selbständig; nicht ohne Gott, gewiß; aber auch nicht in 
seinem Auftrage, eher unter seiner einstweiligen Duldung.« 74 

Demgegenüber beschreibt H. Hübner die ö.yyü.ot wieder ausdrückHeb als 
dämonische Mächte 75, und G. Klein entnimmt der Aussage von Gal3,19, »daß 
im Zusammenspiel von Sünde und Gesetz, also unter den geschiehtHeb einzig 
vorgegebenen Wirkungsbedingungen des Gesetzes, die reine Dämonie trium
phiert«76. »Es ist das Gesetz in dieser Perversionsform, welches in Gal3,19b 
auf Engelmächte zurückgeführt wird. Diese figurieren nicht bloß als inferiore 
Vermittlungsinstanz [ ... ] , sondern als widergöttliche Macht« 77• 

Da aber weder der Wortlaut von Gal 3,19 noch der unmittelbare oder 
weitere Kontext der paulinischen Argumentation die Klassifizierung der &.yye
AoL als dämonischer Mächte oder des v6tw~ als widergöttlicher Verordnung 
rechtfertigen, laßt sich diese negative Deutung der Sinai-Tora exegetisch nicht 
begründen. Dies gilt um so mehr, als Paulus mit seinem Hinweis auf die 

0. Kuss, Paulus. Die Rolle des Apostels in der theologischen Entwicklung der Urkirche, 
Regensburg 1971, 397; F. MUSSND, aaO., 247; 0. HOPIUS, aaO., 62; U. WD.CDNs, aaO., 
172; H. D. BBTZ, aaO., 168-170; F. F. BauCB, aaO., 176f.; CH. DIB'I'ZJII!LBINGD, Die Beru
fung des Paulus als Unpruns seiner Theologie, 107f.; J. RoHDB, aaO., 156; A. SUHL, Die 
Galater und der Geist, 292, der in der Wendung eine Aufnahme von Ex 25,21 f. erkennen will 
(LXX: dva ptaov 't6W Mlo XBQOUIUJ&). 

71 S. A. ScllwBrrzD, Die Mystik des Apostels Paulus, 71f.; H. W. BBYBJIP. AL111AUS, 
aaO., 28; A. OBPKB, aa0.,116; DBRS., Art. 6..0, ThWNTII, 64-69, hier66, Anm. 6; R. BULT· 
MANN, Theologie des Neuen Testaments, 178.270; H.-J. ScHoBPS, Paulus, 190f.; 0. Kl.mt, 
Individualgeschichte und Weltgeschichte bei Paulus, 209f.; DBRS., Art. Oeletz III, TRE Xlll, 
67; 0. EICHHOLZ, Die Theologie des Paulus im Umri8, 249f.; H. HOBND, aaO., 28ff.72; 
DBRS., Art. ~. EWNTII, 1169; 0. EBBUNG, Die Wahrheit des Evangeliums, 258f.; 
H.RllsXNBN, aaO., 131-133; D.LOHRMANN, aaO., 63; J.BIICKI!Il, aaO., 43. Zur llteren 
Diskussion vgl. F. SIBJIIIDT, aaO., 205. 

72 Zum kausalen Gebrauch von 6La vgl. BAUBRIALAND, aao., 361 f., m 2b; A. OBPKB, Art. 
6..0, ThWNTII, 66-68. 

n A. OBPKB, An die Galater,l16; vgl. J. BIICKI!Il, aaO., 43; J. RoHDa, aaO., 156. 
74 A. OBPKB, aaO.; vgl. auch 0. ErCHHOLZ, aaO., 249f. 
75 S. H. HOBND, Das Gesetz bei Paulus, 28ff.72; DBRS., Art. ~. EWNTII, 1169f.; 

DBRS., Art. Galaterbrief, TRE 12, S-14, hier 8. Zur Kritik an H. HUbner, vgl. A. SUHL, aaO., 
290f. 

76 O.KLBIN,Art. Oesetziii, TREX111,67. 
77 Ebd.; vgl. DBRS., Individualgeschichte und Weltgeschichte bei Paulus, 209f. und 

Anm.lOS. 
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Beteiligung der Engel an der Gesetzgebung an eine altjüdische Tradition 
anknüpft und diese offensichtlich auch bei den galatischen Gemeinden als 
bekannt voraussetzt. Sie findet sich bereits in Dtn 33,2 LXX und Ps 67,18 
LXX78 und wird auch in Hebr 2,2 und Acta 7,38 (Sg.); 7,53 (PI.) aufgenom
men. 

Über die Aufgabe der Engel bei der Gesetzgebung 79 macht Paulus- über die 
Wendung ÖLa'tayetc; ÖL • ö.yyfAOYV hinaus- keine näheren Angaben, weil es ihm 
in Gal3,19f. ausschließlich um das Moment der> Vermittlung<- im Gegensatz 
zur Unmittelbarkeit der Verheißung- geht. Gemäß Gal3,10.13, der anschlie
ßenden Entfaltung in 3,23ff. und der ausführlichen Darstellung der ÖLaxov(a 
tilc; xa'taxQ(aeooc; resp. 1:ot:l itava1:ou in 2 Kor 380 hat er die Engel aber wohl als 
die Anwälte der göttlichen Heiligkeit und der strengen richterlichen Gerechtig
keit Gottes, der ,,,ü n17,l, verstanden 81• 

Die vierte Bestimmung tv xetQt fA.W('tou bezieht sich eindeutig auf Mose und 
keinesfalls aufChristus82• Wenn auch das Substantiv j.U!O("tTJc;, hebr. ,;D1tl, erst 
später als Bezeichnung für Mose gebräuchlich wurde83, so ist damit doch 
zutreffend auf den Begriff gebracht, was die alttestamentlichen Texte wie Ex 
19,7; 20,19; 24,3ff.; 32,30; Dtn 4,14 u. a. m. über das Wuken dieses» Vermitt
lers« und »Unterhändlers« zwischen Jahwe und seinem Volk aussagen. Nach 
Dtn 5,5 z. B. beschreibt Mose seine Aufgabe bei der Gesetzgebung mit den 
Worten: xö.yoo etoti)xetv ö.va ~Jiaov xvQ(ou xat 'ÖJ.Ui>'v tv 1:cp xaLQcp ~xe(vq> 

78 Vgl. Josephus, AntXV,l36 (zur Diskussion s. H. D. Betz, aaO., 169, Anm. 63); Jub 
1,27-29; 2,lf.; ApkMos 1; PesR 21 (103b). Zu weiteren Belegen s. H. ScHW!R, aaO., 156; 
0. HoFIUS, Das Gesetz des Mose und das Gesetz Christi, aaO., 62, Anm. 42; BILL. m, 
554-556. -Da Paulus an dem göttlichen Ursprung und Auftrag der Sinai-Tora festhAlt, ist er 
gerade nicht auf dem Hintergrund eines gnostischen Gesetzesverständnisses zu interpretie
ren; gegen R. BuLTMANN, Theologie des Neuen Testaments,178.270; G. KLBIN, Individualge
schichte und Weltgeschichte bei Paulus, 209f.; vgl. H. ScHUER, aaO., 158 (s. ebd. das 
religionsgeschichtliche Material); A. OEPKB, aaO., 116. Zur Diskussions. auch H. D. BETZ, 
aaO., 169.- Die von J. JEREMJAS, (Art. Mwvafl;, ThWNTIV, 852-878, hier 870, Anm. 210) 
geäußerte Skepsis gegenüber den außerneutestamentlichen Parallelen ist hinsichtlich der -
auch von ihm. ebd., vorausgesetzten - kausalen Deutung absolut berechtigt, nicht aber im 
Hinblick auf das instrumenwie Verständnis von 6ta-.:ayet; 6t' (ryyfi.orv. 

79 Vgl. zur rabb. Diskussion BILL. m, 554f. 
so S. 0. HoFWs, Gesetz und Evangelium nach 2 Kor 3, aaO., 75ff. 
81 Mit 0. HoFIUs, Das Gesetz des Mose und das Gesetz Christi, aaO., 62; vgl. P. ScHÄFER, 

Rivalität zwischen Engeln und Menschen. Untersuchungen zur rabbinischen Engelvorstel
lung, SJ 8, 1975, 220ff.; BILL. m, 555. 

82 So z.B. J. CALVIN, Ad Galatas, 571; s. zur Alteren Diskussion F. SIEPPUT, aaO., 205f.; 
F. MussNER, aaO., 248. Auf Mose hingegen wird die Wendung auch in sämtlichen neueren 
Kommentaren bezogen. 

83 S. zum Ganzen A. OEPKE, Art. j.U!O'L"tYJ; xd., ThWNTIV, 602-629, hier 605ff.; 
H. SCHUER, aaO., 158-161. 



Gal. 3,19/. 203 

dvayyetA.m 'Ö!J.LV 'ta QfttJ.a'ta X\JQ(O\J, Ö'tt eq>o~ftih}'te d.rto :7tQOOW:7tO\J 'tOU :7t\JQOc; 
xat o"Öx dvefhj'te elc; 'tO ögoc;84• 

Bei ev xetg( handelt es sich zweifellos um eine hebraisierende Umschreibung, 
in der xe(Q als Verstärkung der vorausgehenden Präposition dient85 • Folglich 
soll keineswegs ausdrücklich herausgestellt werden, daß der Mittler das Gesetz 
»in der Hand hält« und daß Gott die steinernen Tafeln des Gesetzes »in Moses 
Hände gelegt hat«, wie dies Th. Zahn vertritt86. Vielmehr erscheint ev XELQL 
Mrouofj in der LXX als stereotype Wendung87 mit der Bedeutung »durch 
Mose«, »durch Vermittlung des Mose«88 - Lev 26,46: 'taii'ta 'ta XQ(tJ.a'ta xat 'ta 
:n;gomay!J.O'ta xat 6 v6tJ.Oc;, öv i!öroxev xugtoc; dva JA.Eoov a"Ö'toii xat dva t-t€oov 
't(ÖV utrov IOQOT)A ev 't(i"> ÖQEt l:tva ev XEtQL Mrouofj. Num 15,23: xat}a 0\JVE'ta
~ev XUQtoc; :n;goc; 'Ö!J.(ic; ev XELQL Mrouofj 0 0 0 Num 36,13: aV'tat at Mo>..at xat 'tQ 
ÖtXalcOtJ.a'ta xat 'tQ XQ(tJ.a'ta, ä evE'tdAa'tO XUQLOc; ev xetgt MO>\Jofj 0 • • Bar 
2,28: xat}a e>..tl>..T)oac; ev XELQL :n;mö6c; 00\J Mrouofj ev tttJ.EQQ. Met>..atJ.Evou 00\J 
a"Ö't(i"> yga'ljlat 'tOv v6!J.OV 00\J evaV't(ov utrov IOQOTJA Myrov ... 

Auf diesem traditionsgeschichtlichen Hintergrund macht es guten Sinn89, 
daß Paulus bei seiner doppelten Bestimmung des Wesens der Sinai-Tora in Gal 
3,19 formuliert: Öta'tayetc; 6t • dyye>..rov ev XEt{>l tJ.EOhou. Denn zum einen klingt 
die alternierende Formulierung stilistisch besser, und zum anderen wird durch 
die traditionelle Ausdrucksweise der für die Argumentation entscheidende 
Aspekt des Vermitteltseins derTora eindrücklich vergegenwärtigt90• 

Diesem Wesensmerkmal der Mittelbarkeil und relativen Inferiorität des Ge
setzes ist auch die Schlußfolgerung in V. 20 gewidmet, während sich die Argu
mentation in V. 21 ff. wiederum auf den Auftrag und die Funktion des v6tJ.Oc; 
konzentrieren wird. Ganz unbestritten soll auch mit V. 20 die Unterlegenheit 
der Sinai-Tora gegenüber der unmittelbar von Gott gegebenen Verheißung 

84 Zur Vorstellung von Mose als »Mittler« s. vor allem die synonyme Aussage in yMeg 
IV,74d,9, die Tora sei ,,o,o ," .,, gegeben worden (s. ebd. den Hinweis auf Dtn 5,5); 
vgl. auch AssMos 1,14; 3,12; weitere jüdische Belege bei A. OEPKE, aaO., 60Sf.619ff.; 
H. ScHumt, aaO., 159f.; BILL. m, 556. 

85 s. dazu mit Belegen E. LoHSE, Art. xe'o X"tA, ThWNTIX, 413-427, hier 416.420; 
BAUI!IIIAu.No, Art. xetQ, 1755; BOR §217,2. 

86 TH. ZAHN, aaO., 175f.; vgl. auch H. ScHUEI, aaO., 158. 
87 S. LXX Lev 26,46; Num 4,37.41.45.49; 9,23; 10,13; 15,23; 17,5; 33,1; 36,13; Jos 21,2; 

22,9; Jdc 3,4; 1Chr 16,40; 2Chr 33,8; Pa 76,21; Bar 2,28; vgl. auch E.LoHSE, aaO., 416; 
H. D. BETZ, aaO., 170. Demgegenüber wird in dem von TH. ZAHN, aaO., 176, angeführten 
Beleg Ex 34,29 in der LXX gerade mit hrl "täW xe&{)äWMlOVafj übersetzt. 

BB Vgl. auch BAUBill ALAND, aaO., 1755; E. LoHSE, aaO.; s. als pseudepigraphenBelegfür 
den eindeutig nicht eigentlichen Gebrauch PaSal16,14: #:II xeLQl a<mQ~. »durch Fäulnis«. 

89 Gegen TH. ZAHN, aaO., 175. 
90 Zur Deutung als Hehraismus s. auch A. ÜI!PXJ!, Art. !!WC'tTI~ x"tX, ThWNTIV, 622; 

BAuER/ALAND, aaO., und die Mehrzahl der Kommentare. 
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herausgestellt werden. Im Hinblick auf die einzelnen Elemente des verkürzten 
Schlusses hat es allerdings in der früheren Diskussion angeblich so viele Deu
tungen gegeben, wie Jahre zwischen der Abrahamsverheißung und der Gesetz
gebung am Sinai liegen91 • Inzwischen zeichnet es sieb jedoch als communis 
opinio ab, daß ausscbHeßlicb zwei Interpretationsmöglichkeiten ernsthaft in 
Frage kommen. 

So besteht weitgebend Einigkeit darin, daß V. 20a als »Allgemeinsatz«92 zu 
verstehen ist, der Artikel o vor f&Wh1JS demgemäß generische resp. generelle 
Bedeutung bat und der Begriff >Mittler< an die Bezeichnung des Mose in V. 19 
anknüpft93• Zudem wird tv6s fast ausnahmslos als Maskulinum bestimmt und 
korrelativ zu els in V. 20b interpretiert94• Damit ergibt sieb als Grundlage der 
gegenwärtigen Diskussion die Übersetzung: »Der Mittler aber ist [grundsätz
lich] nicht eines einzigen [Mittler], Gott aber ist ein einziger .«95 

Kontrovers ist nun allerdings die Frage, ob die Vielzahl der durch den Mittler 
vertretenen Personen96 oder die Zweizahl der zu vermittelnden Parteien den 
Gegensatz zu dem betonten tvos in V. 20a bzw. e~ in V. 20b bilden. Da aber 
im unmittelbar vorausgebenden Kontext ausdrücklieb von den &yyi!A.oL die 
Rede war, durch die die Sinai-Tora angeordnet wurde, und von Mose als 
JII!O('t1JS, durch den diese Verfügung dem Volk Israel mitgeteilt worden ist, 
scheidet die Deutung auf zwei Vertragsparteien91, zwischen denen Mose als 
Unterhändler vermittelt haben soll, wohl aus. Vielmehr begreift Paulus Jll!· 
o('t1)S in V. 20a offensichtlich im Sinne von »Sprecher«, »Wortführer«, der als 
solcher nicht ein Individuum, sondern ein Kollektiv - in diesem Fall die 

9t Vgl. H. Sc:lwER, aaO., 161, Anm.2; A. OEPD,AndieGalater, 117. 
92 S. zum Ganzen vor allem A. OEPD, Art. j.U!O('ftl~xd. 1bWNTIV, 622,39ff.; DDS., An 

die Galater, 117-119; H. Sc:lwER, aaO., 161-163; F.MussNEa, aaO., 248-250. 
93 Vgl. hingegen F. F. BauCB, aaO., 179, der mit 6 j.U!O('ftl~ in V. 20 den Engel des Ange

sichts bezeichnet sieht. 
94 S. aber R. BRING, Christus und das Gesetz, 86. 
115 S. z. B. F. MUSSNBR, aaO., 248; A. Oma!, An die Galater, 119; vgl. BAUER! ALAND; Art. 

~xd., 465, 2b. 
96 An die Vielzahl nicht der VerfUgenden, sondern der Empfllnger der VerfUgung denkt 

dagegen wieder R. BRING, aaO., 86: »>~<kann mit anderen Worten >gehörig nicht nur zu 
Israel< bedeuten. Daß Mose nicht der Mittler von einem war, kann angeben, da8 er ein Mittler 
-nicht eines aber- vieler war, also nicht nur der Mittler Iaraels, sondern der Mittler auch der 
Heiden war« (Hervorhebung im Original). Vgl. zum Bezug der Vielheit auf die Empfänger 
alternativ noch TH. ZAHN, aaO., 178: »Moses war nicht des einen Gottes, sondern der vielen 
Israeliten peo'~· [ ... ] Du Gesetz (ward) in eines Mitden Hand gelegt, und eine vielk6pfige, 
zu unmittelbarer Gemeinschaft mit Gott unflhige und darum eines mittierischen Vertreten 
bedürftige Menge von leiblichen Nachkommen Abr[aham)s empfing aus Moses Hand das 
Gesetz.« In beiden Pillen erscheint die Deutung der Vaelzahl auf die Empflllger vont Kontext 
her gesehen als wenig f1beneugend. · · 

97 S. F. Sn!PPBRT, aaO., 208; E. D. BURTON, aaO., 190; H. W. BI!YBIIP. ALTBAus, aaO., 29; 
U. BoRSB, aaO., 13S; J. RoHDB, aaO., lSSf. 
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Vielzahl der an der Gesetzgebung beteiligten Engel- vertritt98• Weil Gott 
aber, wie jedermann bekennen mu899, ein einziger ist, versteht es sich nach 
Überzeugung des Apostels von selbst100, daß die ohne Mittler- und das heißt: 
von Gott persönlich- zugesprochene btayyi!A.(a (3,16-18) dem lediglich mit
telbar von Gott empfangenen VOJWS grundsätzlich und wesentlich überlegen 
ist101, 

2. Gal3,2lf. 

»Ist102 nun103 die Tora gegen die Verheißungen Gottes104?« Mit dieser ein
dringlichen Frage (V. 21a) kommt Paulus nach der Charakterisierung der 
Sinai-Tora in V. 19 und V. 20 auf die explizite Verhältnisbestimmung von 
btayyeA.w und VOJWS in 3,15-18 zurück1os. Dort hatte er mit Bezug auf das 
menschliche Erb- bzw. Schenkungsrecht dargelegt, daß die zur Zeit Abrahams 
rechtskräftig gewordene Verheißung durch die spätere Verfügung vom Sinai 
weder aufgehoben, d. h. außer Kraft gesetzt106, noch ersetzt bzw. nachtriglich 

911 Auf die VIelzahl der in V. 19 genannten Engel beziehen die Aussage auch A. Scllwl!rr
zn, aao., 71; H.l...mrzMANN, aaO., 23; G. s. DUNCAN, aaO., 115; A. OBPD, Art. ~""'' 
X'tA, lbWNTIV, 622,41ff.; DBU., An die Galater, 119; H. ScHun, aaO., 161; G. Ku!JN, 
Individualgeschichte und Weltgeschichte bei Paulus, 210; J.EcoaT, aaO., 83; F.MussND, 
aaO., 248; H. HOBND, Du Gesetz bei Paulus, 28; U. WJLCDNs, Zur Entwicklung des 
paulinilchen Gesetzesverstlndniaea, 172; H.IUJsXNBN, aaO., 130f.; D.l.ORaMANN, aaO., 
63; H.D.BBTZ, aaO., 171; J.BBCDR, aaO., 43; zur Alteren Literatur vgl. F.SIBPJIDT, aaO., 
212f. Allerdinp wollen von den angegebenen Exegeten H.l...mrzMANN, G. Ku!JN, H. HOBND 
und H.IUlsANBN (jeweils aaO.) in dem Hinweis auf die Engel wieder eine ablolute Abwer
tung der Tora erkennen. 

IJ9 S. zur Bezugnahme auf den Grundartikel jüdischen wie christlichen Glaubens (Dtn 6,4) 
auch 1 Kor 8,6 und Röm 3,30 (vgl. noch 1 Thn 2,5). 

1oo Entsprechend wird die Schlußfolgerung auch nicht mehr ausformuliert. 
1o1 Da sich der Gedanke stringent in den gesBDiten Argumentationszusammenhang ein

fügt, besteht kein Grund, V.20 mit E.D.BUKTON, aaO., 192, als Glosse eines splteren 
Kommentaton zu verdlchtigen. 

102 Seil. iudv. 
103 Zu miv als folgernder Konjunktion in Fragen vgl. BAuu/AI.ANo, Art. mrv, 1200; BDR 

1451,1. 
104 Die breit bezeugte Lesart 'tOil teoO kann wegen der AuslUIUDg des Genitivattributs in 

p46 Bd und Ambrosiuter nicht als gesichert gelten. Es könnte sich auch um eine durch V.17 
(floo 'tOil teoo) und V.18 (6 ~)angeregte Hinzufllgung handeln (s. auch Röm 4,20; 2Kor 
1,20); vgl. B.M.MBTzon, A Textual Commentary, S94f. Allerdinp rechtfertigt auch die 
llnpre Lesart die Rückfflhrung der Geaetzpbung auf die Dlmonen sowenig wie die Formu
lierungen in 3,15-20; gegen H. HOBND, aaO., 147, Anm. 53. 

105 Vgl. auch E. D. BuaTON, aaO., 192; H. D. BBTZ, aaO., 173. Die Frage knüpft IOmit 
nicht ausschlie81ich an V. 20 (10 F. SIBPPDT, aaO., 218) oder V.19 (10 F. MUSSND., aaO., 
2SOf.) noch lediglich an V.19 und 20 (10 H. SCHLIER, aaO., 163; J. BBCDR, aaO., 44) an. 

106 Vgl. dtnatv in V. 15, 4xuQOii'Y in V.17. 
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konditioniert 107 worden sein kann. Die Möglichkeit, daß der v6J.W~ die br.ayye
A.(a zunichte gemacht haben könnte, hat der Apostel also formal bereits in 
3,15-18 ausgeschlossen: ötaiHJxTJV :rtQOXEX\lQrotd'vTJv 'Ö:rto toü iteoi:l o ... 
VOJ.I.O~ O'Öx clX\lQOL, El~ to xataQYI'Ioat TiJv e:rtayyeA.(av (3, 17). Mit V. 21f. -und 
den folgenden Bildern in 3,23-4,7- soll die Einsicht, daß die Tora nicht gegen 
die Verheißungen stehen kann, nun inhaltlich entfaltet und sachlich begründet 
werden. 

Dementsprechend handelt es sich bei V. 21a nicht um einen gegnerischen 
Einwand, der sich auf die vorausgehende Erörterung bezieht108, sondern um 
eine rhetorische Frage des Apostels selbst. Als ein Vorwurf im Munde der 
Gegnerwären die Worte o o-bv v6J.W~Xata töW br.ayyeA.töW; im Anschluß an die 
paulinische Argumentation von 3,6-19 schwer verständlich, und V. 21b wäre 
als Antwort des Paulus auf einen solchen Vorwurf wenig überzeugend 109• 

Erkennt man jedoch V. 21a als rhetorische Frage des Paulus, mit der er auf den 
gegnerischen Standpunkt anspielt110, fügen sich Frage und Antwort stringent in 
den gesamten Argumentationszusammenhang ein. Denn schon in 3,15-18 hat 
Paulus herausgestellt, daß das gegnerische Verständnis der Sinai-Tora als Weg 
zur Rechtfertigung auf die Ablösung und somit auf die Beseitigung der Abra
hamsverheißung hinausläuft, während doch Gott selbst durch sein Geschenk des 
Erbes an Abraham die br.ayyeA.I:a bereits als die eine rechtskräftige Heilsverfü
gung bestätigt hat. 

Im Anschluß an die Ausführungen über Wesen und Funktion des v6J.W~in 3,19f. 
läßt sich die emphatische Ablehnung der gegnerischen Position durch IJ.'i!Yivotto 
- ,. Auf keinen Fall!« »Ganz und gar nicht!« -nun noch grundsätzlicher begrün
den. Gegen die in V. 21a formulierte Konsequenz des judaistischen Gesetzes
verständnisses sprechen nämlich nach Paulus nicht nur die formalrechtlichen 
Argumente von V.15 und V.17 oder die Tatsachenbeweise von V.16 und 
V. 18b, sondern vor allem auch die Erkenntnisse über Aufgabe und 

107 s. btL61.CßUoowftaL in V. 17. 
108 So explizit TB. ZAHN,.aaO., 180;A.OBPXE, aa0.,119;J.Bcxl!RT, aa0.,84; H. D. BBTZ, 

aaO., 174; F. F. BauCB, aaO., 180. 
1011 Folglich sieht G. Kl.mN, aaO., 211, auch nicht in V. 21b »die eigentliche Antwort« auf 

V. 21a, sondern erst in V. 22. : 
uo DaS Paulus mit l'il ytvoL'tO nicht nur gegnerische Einwinde emphatisch zurllckweist, 

sondern auch von ihm selbst fomulierte unzullssige Konsequenzen, kann aufgrundvon 1 Kor 
6,15 nicht bestritten werden. Als eigene Fomulierungen des Apostels sind sicherlich auch die 
rhetorischen Fragen in Röm 11,1 und 11 zu verstehen, wAhrend sich die Folgerungen in Röm 
3,31; 6,2.15 (als Variationen von 3,8) und Gal2,17 wahrscheinlich auf konkrete gegnerische 
Vorwürfe beziehen. Bei der Einschätzung der Obrigen Belege - olmlieh Röm 3,3f.5 f.; 7, 7.13 
und 9,14- kann man schwanken. Zum Grundsitzlichen s.o. bei Gal2,17. 
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Qualität der Sinai-Tora: »Denn nur wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, 
das lebendig machen könnte, käme111 die Gerechtigkeit wirklich aus dem 
Gesetz.« 112 

Daß das Gesetz »wider«, »gegen« (xa'ta mit Gen., im feindlichen Sinn) 113 

die Verheißungen sein könnte, das ließe sich - wie Paulus mit diesen Worten 
erklärt - überhaupt nur denken, wenn die Gerechtigkeit, also das Heil, tat
sächlich auf der Grundlage der Sinai-Tora zu gewinnen wäre. Dies aber träfe 
nur zu, wenn die Tora als ein Gesetz gegeben worden wäre, das Leben schen
ken kann (ö &uvaj.m'o~ ~qx>mnfloaL) 114 - das also das Vermögen hat, die 
Verfluchten zu segnen (3,8.9.14), die dem Fluchtod Ausgelieferten zu erlösen 
(3,13; 4,5) und den Übertretern der Rechtsforderungen Gottes den lebendig 
machenden Geist zu vermitteln (3,2.5.14b; 4,6; vgl. 2Kor 3,6; Röm 8,2). Da 
jedoch der Sinai-Tora von Gott115 weder der Auftrag noch die Fähigkeit 
verliehen wurde, Leben aus dem Tode zu schaffen 116 darf von ihr auch keines
falls die >Rechtfertigung des Gottlosen< und der >Segen für die Verfluchten< 
erwartet werden. Wenn aber die Tora überhaupt nicht verfügt wurde, um die 
Gerechtigkeit zu bringen, dann kann >ganz und gar< und >auf jeden Fall< 
ausgeschlossen werden, daß sie die rechtskräftige und an Abraham bereits 
erfüllte Segensverheißung außer Kraft setzt, ablöst oder nachträglich kondi-

111 Nicht: »Wire gekommen«! Mit E. G. HoPFMANNIH. v. SIBBI!NTIL\L, aaO., 284d, ist die 
Satzperiode als •zeitlich gemischte zu bestimmen, da sich der Inhalt der Apodosis nicht nur 
auf den Zeitpunkt der Gesetzgebung (so TH. ZAHN, aaO., 181) oder die Zeit vor dem 
Kommen Christi (so F. MussND, aaO., 251) beschranken llßt. Vielmehr ist die Schlußfolge
rung grundsitzlieh gehalten und gilt somit auch hinsichtlich der aktuellen Auacinandenct
zung in den galafischen Gemeinden. 

112 Die Nichtwirklichkeit des Inhalts von Protasis und Apodosis wird durch die klassisch 
ausgefOhrte irreale Satzperiode wirkungsvoll zur Geltung gebracht: Et mit lnd. Aor. (iM&q 
-zur Bezeichnung der Vergangenheit) in der Protasis und Impf. (~-zur Bezeichnung des 
Gegenwllrtigen bzw. des Orundslltzlichen) mit 6v in der Apodosis. Vgl. E. Scßwyzul 
A. DBBRUNNI!Il, Gricch. Grammtik, Bd. n, 686; BDR f 360. 

113 S. BAUBRIALAND, Art. xcna, 824, 12b; BDR 1225. Vgl. Vulg.: advcnua; F. SIBPPnT, 
aaO., 218: contra. 

114 S.o. zu Gal3,12 (Lev 18,5) und R. BUL11WfN, Art. tcUo K't~ E, ThWNTII, 862-877, 
hier 876f.; BAUBRIALAND, Art. tqxmoL~, 691f. Vgl. auch Röm 4,17; 8,11; 1Kor 
15,22.36.45; 2 Kor 3,6. 

m Daß es sich bei M6tq in der Protasis notwendig um ein pusivum divinum handelt, 
kann - selbst bei Annahme des nichtgöttlichen Ursprungs der Tora nach V. 19 - nicht 
geleugnet werden. 

116 Wie zu Gal3,10-12 ist auch hier wieder festzuhalten, daß Paulus in der Einschltzung 
des Menschen >unter der Torac von den zitierten AUII8gen der Tora entscheidend abweicht. 
Daß die Sinai-Tora den Gottloun nicht zu rechtfertigen vermag und insofern nicht einen 
geistlich Tokn lebendig machen kann, setzen hingegen auch die alttestamentlichen Texte 
voraus. Denn die Tora apricht ausschließlich dem Gerechkn zu, daß er durch seinen Gehor
sam am Leben bleiben werde. Weil es diesen >Gerechten< aber nach Oberzeugung des 
Apostels seit Adam weder gibt noch geben kann, ist fllr ihn die Sinai-Tora fakti8ch wie 
prindpieUkein Wegzum Leben. S.o. zu Gal3,10-12. 
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tioniert. Die Möglichkeit, daß der v6JAOc; xa'ta 'trov btayyei..twv steht117, ist 
>rechtlich<, faktisch und grundsätzlich undenkbar! 

Durch ein elliptisches di..A.a (»vielmehr [ist es so, daß]« 118) angeschlossen, folgt 
nun in V. 22 die positive Beschreibung des Verhältnisses von Verheißung und 
Gesetz119, deren Entfaltung dann der gesamte Argumentationsgang 3,23-4,7 
gewidmet sein wird. Inhaltlich knüpft V. 22a an die Ausführungen über den 
Auftrag und die Funktion der Sinai-Tora in 3,10-12 und 3,19 ('trov naQaßQ
oerov XtlQLV nQooE'te&rt) an, während mit V. 22b die Aussagen über die Erfül
lung der Segensverheißung in 3,6-9; 3,13f. und 3,15-18 aufgenommen wer
den. 

Wie sich bereits im Zusammenhang von 3,10 und 19 gezeigt hat, hat der 
v6JAOc; nach Paulus ausschließlich die Aufgabe, alle Menschen (vgl. 2,15ff.; 
3,10) bei ihrem Sein unter der Sünde zu >behaften<- indem er ihre Sünden als 
Übertretungen des erklärten Gotteswillens qualifiziert, sie als schuldig über
führt und über sie den Fluch, d. b. das Todesurteil, ausspricht. 'Öno tlJ.L<lQ't(av 
werden die Übertreter der Rechtsforderungen Gottes in dem Sinne >einge
schlossen<120, daß sie vom Gesetz unausweichlich und unentrinnbar als >unter 
der Gewalt und Herrschaft der Sünde stehend< (vgl. Röm 3,9: nQotl'tLaoaJ,&dta 
y<lQ ... naV'tac; 'Öcp' tlJ.WQ'tLav elvaL, xaihl>c; ytyQ«n'taL ... ) und als >unter die 
Sünde verkauft< (vgl. Röm 7,14: nenQaJA.ivoc; 'Öno 'riJv tlf.I.«Q't(av) entlarvt 
werden - tva nav m6tJ.a cpQaYfi xat 'Ön6ötxoc; YEvrJ'taL nac; 6 x6oJAOc; 'tcp -&ecp 
(Röm3,19). 

Das Verb auyxÄE(ro bat in Gal 3,22 und 23 also die geläufige Bedeutung 
»einschließen«, »einsperren«, »in Haft halten« 121 und nicht nur, wie F. Mußner 
nochmals vertritt 122, die - sicherlieb weniger anstößige - Konnotation »zusam-

117 Die alte Streitfrage, ob durch das xa'tel in V. 21 ein Konkurrenr.verh/Jltnis (so H. Lurrz
MANN, aaO., 23; A. 0BPICB, aaO., 119; H. ScHLUIIl, aaO., 163; F. MussNER, aaO., 251), ein 
Widerspruch (so. H. W. BEYERIP. AL111AUS, aaO., 29; J. EcKERT, aaO., 84; J. ROHDE, aaO., 
159) oder ein Gegensatz (so E.D.BURTON, aaO., 192; H.D.BETz, aaO., 173; H.ScHUER, 
aaO., 163 (alternativ}) bezeichnet sein soll, hat sich im Kontext dieser Deutung erübrigt. Denn 
wäre die Tora ein >konkurrierender< Heilsweg, dann bildete sie- gemliß V. 17.18- auch einen 
unvermittelbaren >Gegensatz< und >Widerspruch< zur Verheißung. 

118 MitF. MUSSNER, aaO., 251. 
119 Gegen G. Ku!IN, aaO., 215, ist hervorzuheben, daß es in V. 22ff. nicht um die »Entfal

tung des positiven Gesetzessinns«, sondern um die >positive Entfaltung des Gesetzessinnsc 
geht - im Gegensatz zu den negativ resp. hypothetisch formulierten Aussagen in 3,21 (vgl. 
2,16; 3,11.12). 

120 S. zum entsprechenden Gebrauch von auyxMUo in der Profangräzität und der LXX 
H. G. LmosuJR. Scon, Art. aUyxÄ.ei.O~ X'tÄ., aaO., 1665; 0. MICHEL, Art. auyxA.e(w, 
ThWNTVII, 744-747,hier744f. 

121 Mit den meisten Exegeten; II. z.B. F. SlEJIIIERT, aao., 220f.; A. OBPICB, aaO., 119; 
H. SCHLUIIl, aaO., 164, Anm. 2; 0. MICHEL, aaO., 776. 

122 S. F. MUSSNER, aaO., 251-253; vgl. J. ECKERT, aaO., 84; J. A. BENGEL, Gnomon, 472: 
peccatores antea securos comprehendit et concluait omnes simul. Zur Kritik s. auch F. SIBP-
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menscbließenc123• Während man die Wendung in V.22 zunächst noch im 
übertragenen Sinne verstehen könnte124, erhellt doch von V. 23 her, daß dem 
Apostel durchaus die konkrete Vorstellung von der >Haft<, der >Gefangen
schaft< vorschwebt 125• 

Mit 'ta navta sind- wie in der Parallele Röm 11,32126 mit 'tOO~ navta~- >alle 
Menschen< gemeint 127, wobei durch das Neutrum der Aspekt der >Gesamtheit< 
hervorgehoben wird (vgl. 1 Kor 1,27f.)128• Wie sich in der folgenden Entfal
tung in V. 23 ff. eindeutig zeigt, sollen durch den Ausdruck 'ta nllvta nicht etwa 
»die zum Menschen gehörende und von ihm bestimmte Weltc129 oder dessen 
»Werkec 130 bzw. »Handlungen« 131 bezeichnet werden- gemllß den Bestim
mungen von J. Calvin: Neque enim solos homines, sed quaecunque habent vel 
affere possunt, complexus est 132, und J. A. Bengel: non modo omnes, sed etiam 
omnill, quae illi sunt et babent133• 

Daß die Sinai-Tora weder in >Konkurrenz< noch >im Gegensatz< oder >im 
Widerspruch< zur Abrahamsverheißung stehen kann, wird nach V. 22 dadurch 
bestätigt, daß den beiden Verfügungen nach Gottes Absicht ganz verschiedene 
Aufgaben zufallen: »Vielmehr bat die Schrift alles unter die Sünde eingescblos-

PDT, 220f.: »>6Y entspricbt der VonteUung des völlipn Verschlulllel, 110 dul man atnzlich 
und durchaus von den betreffenden Schranken phalten ist« (aaO., 221). Vgl. A. OBPD, 
aao., 119. 

123 Seil. AUe Menschen- -ob Juden oder Heiden«; 110 F. MussNI!It, aaO., 253. 
124 So H. ScHLUIIl, aaO., 164, Anm. 2. 
125 Mit A. OBPD, aaO., 119; 0. MICHBL, aaO., 746f.; u. a. Daß in V. 23 von einer »Schutz

hafte der MeßiCben geredet wird, »die sie vor der Selbstzerstörung und dem Einfluß der bösen 
Mlchte 110 lanp schützt, bis der Glaube offenbart wird«, ist hinlichtlieh des Wortlauts wie des 
Kontextes auszuschließen: ppn 0. MICHBL, aaO.; zum Nlheren •· u. Abzulehnen lind auch 
in diesem Zuaammellhang wieder die Deutunpn, bei denen für die Zeit unter dem Oeaetz 
eine aubjektive EiDlicht des Sünders in die eigene Schuld und Erlöaunpbedürftigkeit voraaa
psetzt wird; s. F. F. Baues, aaO., 180: »If, realizing thia, men and women Iook round for a 
way of deliveranc:e from tbeir plight, tbey find it in the promise. [ ..• ] Tbe law drives men and 
women to Oee from ita condemnation and seek refup in the promises.« Vgl. H.I..mrz.MANN, 
aaO., 23; U. Boasa, aaO., 136. 

126 Allerdinga ist der hier verwendete Ausdruck auyx11W, s"in Anlehnung an den Sprach
gebrauch der LXX (vgl. Ps 30,9; 77,50.62; Amol 1,6.9; Ob 14; in Ps 77,48.50 parallel zu 
JECIQCI6~) eher im Sinne von »aualiefemc, »preisgeben«, »dahinpbenc zu verstehen; s. 
0. MICHBL, aaO., 744f. und 746. 

127 Mit den meiaten Exepten; s. F. SIBPPIIItT, aaO., 221; E. D. BuaroN, aa0.,196; A. OJnr.. 
D, aaO., 119; F. MUISNBR, aaO., 252; J. RoHDB, aaO., 160. 

121 Mit F. SJBIIIIBRT, aaO.; E. D. BuaTON, aaO.; J. ROHDB, aaO.; s. BDR 1138,1 und 
Anm.1; vgl. auch Job 12,32 (v.l.); 17,10. 

1:zt H. ScHLUIIl, aaO., 164, Anm. 4. 
130 SoF.F.Baucs,aaO., 180. 
131 So TH. ZAHN, aaO., 183; Zur Kritik a. auch F. SJBIIIIBRT, aaO., 221. 
132 J. CALVlN, Ad Oalatu, 573. 
133 J. A. BENGEL, Gnomon, 473 (Hervorhebung im Original). 
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sen, damit das Verheißungsgut134 auf Grund des Glaubens an Jesus Christus135 

den Glaubenden136 gegeben werde.«137 Sowenig das Gesetz nach Paulus ir
gendeine Heilsfunktion hat, sosehr ist dessen Anklagen und Verurteilen nach 
der Überzeugung des Apostels einem übergeordneten Heilswillen unterstellt 
(tva ... {V. 22.24}). Die Sinai-Tora selbst kann dem Verfluchten nur den Tod, 
nicht aber den Segen in Aussicht stellen, denn sie soll dem Gottlosen kein 
Leben bringen, sondern ihn unausweichlich bei seiner Sünde behaften. Daß 
aber der Fluch durch das Kreuzesgeschehen endgültig überwunden werden 
sollte und der Segen Gottes zu den Gottlosen gelangen würde, stand gleichwohl 
bereits bei der Einsetzung der Tora am Sinai fest- und damit auch das >Ende 
der Tora< in Christus (liXQLS oo ... {V. 19}; El; ... {V. 23.24}; o'Öxtn ... {3,25; 
4, 7)). Denn die Rechtfertigung der Heiden auf Grund des Glaubens war- nach 
dem Zeugnis der Schrift - von Gott vorherbestimmt und dementsprechend 
dem Abraham durch die Verheißung schon im voraus verkündet worden: 
:rtQOl:boüoa ~e fl yQacpTt &tt ix :rtL<neco; ~Lxawt 'ta ffMt 6 ite6;, :rtQOwrJYYeÄ.UJa
'tO'tip 'AflQaafA. ... (3,8). 

Auf dem Hintergrund dieser scharfen Differenzierung zwischen Verheißung 
und Gesetz wird auch verständlich, warum Paulus in V. 22 unvermittelt von der 
yQacvfl spricht statt- wie im gesamten Kontext 3,19-4,7- vom v6fA.Os. Hin
sichtlich der Aussage von V. 22a könnte er in der Tat auch 6 v6fA.Os als Subjekt 
einsetzen, nicht aber im Hinblick auf den Finalsatz V. 22b138, in dem die 
Rechtfertigung auf Grund des Glaubens an Jesus Christus als eigentliches 
Anliegen und erklärtes Ziel beschrieben wird 139• Von der y()afPtt140 - d. h. der 

134 Wie in Gal3,14 (vgl. Röm 4,13) ist hier das Verhei8ungsgut, die Verbeißunpgabe (s. 
6o0ft)- also die eben genannte &Lxai.OO'ÖVfl (V. 21b; vgl. 3,6.8.11.24), d.h. die xAfJQOYOI&UJ 
(V.18)- und nicht du Verheißungswort gemeint; mit F. SIBJIPBllT, aaO., 222; E. D. Bum>N, 
aaO., 197; H. SCHUER, aaO., 165; F. MussNl!ll, aaO., 254; vgl. J. SctiNmwnm/G. Fm!DRJCH, 
Art.~ xd.,ThWNTll, 573-583, hier 580,10ff. 

135 Zum Sinn der präpositionalen Wendung ix ,.;~und zum Gen. obi. 'lfJao9 XQLO'tOil 
s.o. bei 2,16. 

136 Der Artikelllßt sich nicht nur generisch (so E. D. Bum>N, aaO., 197), sondern auch 
anaphorisch verstehen; denn mit w~ nLCJW6ovcnv werden die zuvor (3,6-9; vgl. 2,16.20; 
3,2.5.14) ausfllhrlich beschriebenen ol ix ,.;(cn~ bezeichnet. 

137 Die zweifache Erwähnung des Glaubens ist keineswegs pleonastisch, sondern dient der 
nachdrücklichen Abgrenzung gegenüber dem gegnerischen Standpunkt in der galatischen 
Auseinandersetzung. ix n~ bildet dabei den Gegensatz zu dem ix v6pou des vorausge
henden Satzes (V. 21b), und wt~ nLCJ'taUO\lOLV steht in Antithese zu OOoL ~ !vfont vOIJOU 
ll~'Y in 3,10 (s. 4,21: ol fmO v6t,&ov ~ lllVGL, 5,2-4: .•. Ot'I:L'Y~ #.v 'Y6t&«p 6LxaLO(Iaftl!); 
vgl. F. SIBJIPBllT, aaO., 222; F. MUSSNl!ll, aaO., 254; J. RORDE, aa0.,160. 

131 Gegen J. RoHDE, aaO., 160, Anm. 39; F. F. BauCE, aaO., 180, nach dem yQaqr{J gleich
bedeutend ist mit dem >geschriebenen Gesetz<. 

139 Demgeml8 bezieht sich auch die AUIIBge des tva-Satzes in V. 24 nicht auf die Intention 
des Gesetzes, sondern auf die übergeordnete Absicht des Gesetzgeber~. 

140 Im einzelnen s.o. zu 3,8. 
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•Schrift< als ganzer141 , als Einheit142 - kann Paulus aber sehr wohl sagen, daß 
sie beides intendiere: die Verurteilung des Übertretersund die Rechtfertigung 
des Gottlosen. Denn die Schrift hat qua •Gesetz< den Sünder bei seiner Sünde 
zu behaften, während sie qua • Verheißung< dem so Verurteilten Gottes Segen 
und Rechtfertigung zusprechen darf. 

Dabei ist für das Verständnis der paulinischen Unterscheidung von >Gesetz 
und Evangelium< konstitutiv, daß die Stimme des >Gesetzes< nicht etwa nur 
innerhalb der eigentlichen Sinai-Tora, also in Ex 19- Dtn 34, wahrgenommen 
wird, sondern überall da in der Schrift, wo der Mensch seiner Schuld und 
Heillosigkeit überführt wird. Dementsprechend kann Paulus in 2,16 die Un
möglichkeit der Rechtfertigungaufgrund von Taraobservanz mit dem Zitat aus 
Ps 142,2 LXX belegen und in 4,21-31 mit Hilfe seiner allegorischen Deutung 
den Erzählungen von Gen 16 und 21 das Urteil entnehmen, daß die Kinder der 
Verfügung vom Sinai das eschatologische Erbe nicht empfangen werden 143• Ob 
die Schrift an einer bestimmten Stelle qua VOJ.W~ (3,22) oder qua bcayyeA.(a 
spricht, kann folglich nicht nach der äußeren Zugehörigkeit zu den verschiede
nen Teilen der yQacpfJ- Gesetz144, Propheten oder Schriften-, sondern allein 
nach inhaltlichen Gesichtspunkten entschieden werden. 

Daß hinter der als Einheit verstandenen yQacpfJ 145 auch in Gal 3,22 die 
Person Gottes zu sehen ist, der seinen Willen in Gestalt der Schrift verbindlich 
kundtut, ergibt sich nicht nur aus dem unmittelbaren Kontext und den formalen 
Parallelen Gal3,8 und Röm 9,17, sondern vor allem aus der Formulierung des 
gleichen Gedankens in Röm 11,32: O'UVExAeLoev yil.Q 6 &w~ toil~ ~civta~ d~ 
cbte(fteLaV' tva tOU~ ~avta~ eA.ef)on. Somit ist es also Gott selbst, der durch die 
Schrift qua Gesetz die Sünder bei ihrer Sünde behaftet, in der Absicht, ihnen 
die von der Schrift qua Verheißung bezeugte Rechtfertigung in Christus frei zu 
schenken: »Vielmehr hat Gott - durch die Schrift und nach dem Zeugnis der 
Schrift- alle Menschen [in ihrer Gesamtheit] unter die Sünde eingeschlossen, 

141 Dagegen venteht E. D. BUKTON, aaO., 19Sf., yQOcp{J auch hier wieder als •einzelne 
Schriftstellec und identifiziert sie mit dem Zitat von Dtn 27,UJ in Gal3,10 bzw. Ps 142,2 LXX 
in0a12,16. 

142 Mit TH. ZAHN, aaO., 182; H. SCHuER, aaO., 164; F. MussNER, aaO., 253; 0. ScHuNK, 

Art. YQClql(O X'tA, ThWNTI, 7S3f. 
143 In gleicher Weise führt Paulus in Röm 3,9-20 als Zeugnis fl1r die allgemeine Schuldver

fallenheit der Menschen Belege aus den >Propheten< und den •Schriften< an und venteht sie als 
Äußerungen des •Gesetzes<, d.h. als Worte der Anklage und Überführung (vgl. 3,9.19f.). Zu 
dem gegenteiligen Fall- daß Paulus in der Sinai-Tora (Ex 19- Dtn 34) die Stimme des 
•Evangeliums<, d. h. der Glaubensgerechtigkeit, vernimmt- s. Röm 10,6-8 (mit dem Zitaten
fragment aus Dtn 8,17f.; 9,4ff.; 30,11-14); vgl. H.-J.EcKSTEIN, »Nahe ist dir das Wort«, 
206ff. 

144 Zu VOIW!i im Sinne von Pentateuch s. Röm 3,21b: f.UIQ'WQOU~ fi,W 'EOil vOJ.IOV Kai. 
t6rv 1EQOCP11t6rv. Vgl. dazu H.-J. EcKSTBJN, aaO., 208. 

145 Zum Sinn der personifizierenden Redeweise s.o. bei Ga13,8; vgl. 0. ScHuNK, aaO., 
7S3f. 
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damit das Verheißungsgut auf Grund des Glaubens an Jesus Christus den 
Glaubenden gegeben werde.« 

3. Ga/3,23-29 

An diese positive Bestimmung des Verhältnisses von Verheißung und Gesetz in 
3,22 knüpft nun der ausführliche Argumentationsgang 3,23-4,7 an. In ihm 
wird die Grundthese mit Hilfe von drei Bildern- 3,23; 3,24f. und 4,1-5-
entfaltet, wobei auf das 2. und 3. Bild jeweils eine direkte Anrede an die 
Galater folgt (3,26-29; 4,6f.). 

Was die ersten beiden Bilder miteinander verbindet, ist nicht nur der Um
stand, daßbeidein der direkten Applikation V. 26-29 aufgenommen werden, 
sondern auch die konzinne Struktur. V. 23 wie V. 24f. sind durch das Gegen
satzpaar n(<n:Lgw~ bestimmt, wobei die Aussagen Ober den Glauben (a) 
und Ober das Gesetz (b) in ihrer Stellung jeweils chiastisch variieren: In V. 23 
findet sich die Abfolge a.blb.a, in V. 24f. die Anordnung b.ala.b. Zudem ist in 
V. 24f. eine Inversion der Satzfolge zu verzeichnen: Während in V. 23 das 
zeitliche Kontrastschema ()bevor4)nachdem<: nQ(\ 'tofi 6~ lÄ:htv 't'frv nt<n:LV ... 
= A) der Bestimmung des Endpunktes (der d~-Wendung = B) vorangeht, ist 
es in V. 24f. gerade umgekehrt: Die zeitliche Kontrastaussage V. 25 (6:&0'6mJ~ 
6t 'rfl~ nt<n:~ ... = A) folgt auf die Bestimmung des Endpunktes (die d~
Wendung = B) von V. 24. Durch die Kombination des Chiasmus des Gegen
satzpaares (a.blb.allb.ala.b) mit dem Chiasmus der Satzfolge (A.B/B.A) ergibt 
sich eine wirkungsvolle Korrespondenz zwischen der ersten und der letzten 
Aussage: »Bevor aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz gefangen 
gehalten ... « (V. 23a) - »Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir 
nicht mehr unter dem )Aufseher<« (V. 25)146. 

Vom )Kommen des Glaubens< ist in V. 23 und V. 25 deshalb die Rede, weil es 
in der folgenden Entfaltung und der Anwendung auf die Gemeinden in Gala
tien vorrangig um die bmyyeA(a als Verheißungsgut (vgl. 3,14.22) und somit 
um die gegenwärtige Erfüllung der Segensverheißung im Glauben an Christus 
geht147, während in V.15ff. die btayyeMa als Verheißungswort, d.h. als 
rechtskräftige Zusage Gottes an Abraham, im Mittelpunkt gestanden hat. Wie 
der anaphorisch gebrauchte Artikel in V. 23a.b.25 signalisiert, ist mit nt<n:L~ 
wieder der )Glaube an Jesus Christus< im spezifischen und besagten Sinne 

146 Nicht nur der delilinierte substantivierte Infinitiv mit KQ6 (»ehe«, »bevor«) als voranp
stellter Prlposition in V. 23, sondern auch der Genitivus absolutus in V. 2S hat aufgrund des 
Kontextes eindeutig temporale Bedeutung; vgl. zum Formalen BDR 1403,6 und Anm. 3; 
417.423. 

147 Vgl. auch F. MussNI!Jl, aaO., 218; J. RoHDE, aaO., 160. 
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gemeint (s. V. 22) 148• Infolgedessen steht der Begriff in V. 23ff. weder für das 
»Christentum« 149 oder die »Lehre von der Heilsbedeutung der subjektiven 
n(ott~« 150, noch bezeichnet er »ein gläubiges Verhalten, wie es die an Christus 
Glaubenden jetzt an den Tag legen« 1s1, oder die subjektive Erfahrung der 
Gläubigen, die mit dem Verzicht auf Selbstrechtfertigung zusammenfällt1S2. 

Gerade durch die objektivierende Rede vom >Kommen< und vom >Offen
bartwerden< des Glaubens wird mit wünschenswerter Klarheit herausgestellt, 
daß der Glaube an Christus nicht vom Menschen ausgeht, sondern diesem von 
Gott her vermittelt wird, daß er also nicht eine vom Menschen zu erfüllende 
conditio der Heilsteilhabe, sondern dermodusder göttlichen Heilszueignung 
ist. Da das >Kommen des Glaubens< (V. 23.25) mit dem Kommen Jesu Christi 
(V. 19) zeitlich und sachlich zusammenfällt, kann es nicht als eine subjektiv zu 
realisierende MiJglichkeit gedeutet werden. Die n(ott~, die in Christus zu den 
Menschen kam, ist vielmehr die von Gott geschenkte, in Kreuz und Auferste
hung offenbarte Wirklichkeit des Heilsempfangs aus Gnade. 

Traditionsgeschichtlich gesehen knüpft Paulus mit dieser übertragenen Ver
wendung von !Qxeofhxt- im Sinne von »in die Erscheinung treten«, »offenbart 
werden«- an den Sprachgebrauch der LXX an lSl. So erbittet der Psalmist in Ps 
118,41. n LXX das >Kommen< des Erbarmens, des Heils und der Barmherzig
keit Gottes: xat !A:&ot in' i~ 'tO neo~ oou, XUQLE, 'tO oOO't'fJQL6v aou X«'ta 'tO 
).Jyy..OV aou ... D.:6tt(I)(Jcl'V JI.OL ol otx'tLQJI.O( oou, xat tf]oo!J.Qt. In Jes 32,15 wird 
die Erwartung von Friede und Gerechtigkeit mit der Hoffnung auf die Ausgie
ßung des Geistes begründet- !<1>~ &v inßitn lcp' 'ÖJA4~ nveß!J.Q cicp' 'Ö1jn)Mrii. In 
Bar 4,36 schließlich wird Jerusalem aufgefordert, nach Osten zu blicken, um 
die Freude zu sehen, die ihr von Gott kommt: ... xat t&~ 'rirv e'ÖcpQ00'6vrrv 'rirv 
nQQa 'toil -&eoil oot iQxoJ.&ivrlv154• 

Daß bei der Aussage von Gal3,23 von der konkreten Vorstellung des >Gefäng
nisses< bzw. der >Gefllngnishaft< auszugehen ist, ergibt sich aus der Kombina
tion der beiden Begriffe1ss cpQO'UQEw- »bewachen«, »in Gewahrsam, in Haft 

148 Mit F. SIEPPI!RT, aaO., 222; F. MussNER, aaO., 2!54; u. a. 
149 So H. LmrzMANN, aaO., 23. 
150 Ebd. 
151 So J. ROHDI!, aaO., 161. 
152 Vgl. F. F. BRUCI!, aa0.,181. 
153 S. zum Ganzen J. ScHNEIDER, Art. ~OfWL X'tÄ, ThWNTll, 662-682, hier 663f.672; 

BAUI!IIIALAND, Art. ~OfWL, 629f. 
154 Zum parallelen Gebrauch von >kommen< und >offenbart werden< in Oal3,23 vgl. Jes 

56,1: fiyyl.o8vy0o w aurtfJQL6v f.10U ,.;CIQOY'VBO'ftal. xa1 w !M6; f.IOU mroxaAucptHpcn. 
155 Vgl. Sap 17,15: Wllhrend der neunten Plage, der furchterregenden F'msternis, wurde 

jeder Ägypter - indem er hinsank, wo er gerade war - in Haft gehalten, eingeschlossen in 
einem Oeflngnis ohne Riegel: elt' otnw~. ~MI :mn' OOv ~ ixet 'ICCl'tan~. ~QBt'tO 
e~~ 'riJv 4a'&!QOV elQX'riJv xataxÄI!Lcrlh!,;. 
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halten« 156 - und O'UyxA.e(w- »einschließen«, »einsperren« 157: »Bevor aber der 
Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz gefangengehalten, eingeschlossen 
bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Glaube offenbar werden sollte.« Unter der 
Gewalt und Herrschaft des Gesetzes ( fm:6 mit Aide) wurden »wir« - d. h. alle 
Menschen, Juden wie Heiden158 - ohne Hoffnung auf Entrinnen159 in Haft 
gehalten160, indem161 wir >unter der Sünde eingeschlossen<, d.h. bei unserer 
Sünde behaftet wurden (vgl. V. 22) 162. 

Während V. 23a inhaltlich an V. 22a und damit an die erste Bestimmung in 
V. 19 (t6>v 1taQaßaoeW'V XclQLV 1tQOOE'te-th}) anknüpft, beziehen sich die et~
Wendungen in V. 23b und V. 24a auf die zweite Aussage über den Auftrag der 
Sinai-Tora in V.19: <'XXQL~ o'Ö ~A.ßn 'tO o:dQIJ.a iP brftyyeA.'tat. Danach soll der 
v6j.to~ den Menschen nur bis zu dem Zeitpunkt festhalten, da Christus, der 
verheißene Segensmittler, kommt, um die Verfluchten von der berechtigten 
Anklage des Gesetzes zu erlösen und sie im Glauben an ihn zu rechtfertigen. 

156 Zu den Belegen und Bedeutungsvarianten s. H. G. LmDELLIR. Scorr, Art. cpQOUQEOO, 
aaO., 1957; BAUERIALAND, Art. cpQOUQEoo, 1728f. 

157 S.o. zu V. 22. 
158 Daß die Galater als Heidenchristen in die >Wir<-Aussage mit einbezogen sind, ergibt 

sich eindeutig aus der Formulierung der Grundthese in V. 22 ('ta 1CaV'ta) und aus der folgen
den Anwendung der Bilder auf die Situation der Adressaten (3,26ff.; s. vor allem den 
Übergang von 4,5 zu 4,6f.: tva 'tous fmo v6!WV ä;ayooc'wo, tva 'ritv ulmtro(av cbtoAi&Jko!'2". 
Ö'tL öE late utot ... Vgl. auch Röm 3,9.19f. im Zusammenhang von 1,18-3,20). Keineswegs 
läßt sich der bezeichnete Personenkreis auf die »Christen aus Israel« beschränken (so 
TH. ZAHN, aaO., 184f.), d. h. auf diejenigen, »die die Rechtfertigung aus dem Gesetz erhoff
ten« (so U.BoRSE, aaO., 137). Auf Juden wie Heiden beziehen die 1. Pers. PI. in 3,23 auch 
H. SCHLlER, aaO., 166; F. MussNER, aaO., 256, Anm. 61; H.IU.IsÄNEN, Paul and the Law, 20; 
F. F. BRUCE, aaO., 182; u.a. 

159 Zur Konnotation der Fluchtverhinderung vgl. 2 Kor 11,32: ... lcpQO'ÖQI!L 'ritv 1C6ALV 
~a!-La(J')(TJVWv ma<JaL !41!. 

160 Durch das Imperfekt lcpQOUQO'ÖI-Lil'lta und das Präsens des Partizips kommt der durative 
Aspekt des Geschehens zum Ausdruck; ähnlich H. SCHUER, aaO., 167; Anm. 2; F. MussNER, 
aaO., 255; J. ROHDE, aaO., 161; prononciert F. SIEFFERT, aaO., 223: »Das Partie. Praes. [ ... ] 
ist Modalitätsbestimmung zu lcpQOUQO'Ö~, die bei letzterem fortdauernde, in immer neuen 
Akten beständig vor sich gehende Unmöglichmachung der Befreiung darstellend«. Die vom 
Mehrheitstext, C D2 bezeugte Perfektform ouy?U!xAI!L<J~OL scheidet von der äußeren Bezeu
gung her als ursprüngliche Lesart aus. Durch sie wäre das Eingeschlossensein als Zustand 
charakterisiert. 

161 Das Participium coniunctum aux>..eL6j.I.2VOL ... hat modalen Sinn (vgl. F. SIEFFERT, 
H. ScHUER, F. MussNER, aaO.): >Gefangen unter dem Gesetz< sind die Menschen insofern, 
als sie- wie in V. 22 ausgeführt- >unter der Sünde eingeschlossen<, d. h. unausweichlich ihrer 
Sünde überführt sind. 

162 Die Deutung auf eine »Schutzhaft« ist- wie schon bei V. 22- von Wortlaut und Kontext 
her auszuschließen; gegen O.MICHEL, Art. auyx)..e(oo, ThWNTVII, 746f.; A.OEPKE, aaO., 
120; U. BoRSE, aaO., 137: »Als Sicherheitsverwahrung oder Schutzhaft sollte sie die Gefange
nen für einen späteren Zustand aufbewahren und vorbereiten, auf den künftigen Glauben hin, 
der offenbart werden sollte«. Zur Kritik an der Wiedergabe von cpQOUQEoo mit »beschützen«, 
•bewahren«- entsprechend Phil4,7; 1 Petr 1,5- s. auch F. SIEFFERT, aaO., 223; TH. ZAHN, 
aaO., 184; J. ECKERT, aaO., 85. 
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Infolgedessen war der Auftrag des Gesetzes von vomherein zeitlich begrenzt: 
Der v6JW~ sollte seine Funktion lediglich et~ XQL<Tt6v, >bis zum Kommen 
Christi< (V. 24), und das bedeutet: >bis zum Kommen des Glaubens< (V. 23)163, 
ausüben 164. 

Das adverbiale Präpositionalgefüge in V. 23b enthält zwar sprachliche Beson
derheiten, läßt sich aber hinsichtlich seiner Aussage durchaus eindeutig bestim
men. Der Gebrauch von JA.Elletv mit folgendem Infinitiv dient hier-wie auch bei 
der Parallele Röm 8,18 - der Umschreibung des Futurs165. Dabei bat die 
Wendung weder in Gal 3,23 noch in Röm 8,18 (:rtQ<)~ tiJv tJ.eAAoUoav M~av 
cbtoxaA.ucpitfjvaL el~ fttJ.(i~) den Sinn: »im Begriffe stehen, offenbar zu wer
den«166. Die klassisch wie neutestamentlich seltene Verbindung mit dem Inf. 
Aor. 167 ist in beiden Fällen aspektbedingt. Daß das Partizip tJ.ellouoav in 
attributiver Stellung zwischen Artikel und Substantiv eingefügt und somit von 
seiner Ergänzung- cbtoxaA.u<pfH'jvaL- getrennt wird, ist keineswegs ungewöhn
lich 168. Die Voranstellung verdankt sich wohl eher dem stilistischen Empfinden 
als dem Anliegen, die frühere und die künftige Situation nachdrücklich zu 
kontrastieren 169. Infolgedessen ergibt sich für V. 23b die Übersetzung: »einge
schlossen bis zu dem Glauben, der offenbarwerden sollte« 170, d. b. »eingeschlos
sen bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Glaube offenbar werden sollte« 171. 

Im Gegensatz zu dem knapp skizzierten ersten Bild in V. 23 wird das zweite 
Bild ausführlicher, nämlich in zwei selbständigen Sätzen entfaltet (V. 24 Haupt
satz mit Finalsatz; V. 25 Hauptsatz mit Gen. abs.). Durch die Verknüpfung mit 
Ö><Tte 172 - in der Bedeutung: »also«, »daher«, »und SO« 173- werden die Verse 24 f. 
als Schlußfolgerung aus Grundthese (V. 22) und erstem Bild (V. 23) qualifiziert. 

Daß die Bezeichnung des v6JW~ als :rtatöaycoy6~ in keiner Weise positiv zu 

163 Die präpositionalen Bestimmungen sind also temporal und nicht final zu verstehen; mit 
H. ScHuER, aaO., 167 und Anm. 3; F. MusSNER, aaO., 256. Vgl. dagegen F. SIEPFBRT, aaO., 
224: »auf den Glauben hin, d. h. mit der Abzweckung, dass wir in den Zustand dea Glaubens 
übergehen sollten.« J. RoHDE, aaO., 161. Zur Verbindung beider Aspekte s. A. OEPXE, aaO., 
120; DERS.,Art. &~. 1bWNTII,418-432, hier425 (s. ebd. zum Grundsätzlichen); Cu.. Dmz
FELBlNGER, Heilsgeschichte bei Paulus? 29. 

164 Das Ziel und die übergeordnete Absicht Gottes bei der Verfügung der Sinai-Tora 
kommen demgegenüber in den tva-Sätzen V. 22b und V. 24b zum Ausdruck. 

165 Zum Ersatz der schwindenden infiniten Futurformen durch ~~v mit Inf. s. BOR 
§ 338,3; 356. 

166 Gegen BAumt!ALAND, Art.~. 1015 (Hervorhebung vom Vf.). 
167 S. BOR§ 338,3 und Anm. 3; vgl. noch Acta 12,6; Apk 3,2.16; 12,4. 
168 Vgl. BOR§ 474,5 und Anm. 5. 
169 Gegen F. SIEPFBRT, aaO., 224. 
170 Vgl. H. LIETZMANN, aaO., 22; H. ScHUER, aaO., 150; F. MussNER, aaO., 243; u. a. 
171 Vgl. A.OEPKI!, aaO., 120; L.AuiRECHT, Das Neue Testament, 502; D.LOHRMANN, 

aa0.,64; J. RoHDE, aaO., 103; 0. HoFIUs, DasGesetzdeaMose unddas Gesetz Christi, aaO., 
64,Anm.51. 

172 Zu Gxne in selbstllndi&en Sätzen s. BAumt!ALAND, Art. lixne, 1795,1; BOR§ 391,2. 
173 Vgl. Vulg.: itaque. 
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verstehen ist, wird in der exegetischen Diskussion inzwischen allgemein aner
kannt174. Weit entfernt von dem, was man sich neuzeitlich unter dem Ideal 
eines >Pädagogen< vorstellt, ist der nai.Öayroyo~ in der Antike lediglich für die 
Beaufsichtigung und Überwachung der minderjährigen Knaben zuständig175. 
Im Unterschied zum ötöaox<XAo~ obliegt dem »Knaben-Führer« - d. h. dem 
»Aufseher« und »Zuchtmeister« - nicht die eigentliche natöda, sondern nur 
die Durchsetzung von Anstandsregeln und die Kontrolle der häuslichen Schul
arbeiten. Auch wenn man die Darstellungen von der Pedanterie, der Grausam
keit und Härte mancher natöayroyo(176 unberücksichtigt läßt, behält der Ver
gleich der Sinai-Tora mit einem dem Sklavenstand zugehörigen »Aufseher« im 
Kontext von 3,19-4,7 eindeutig etwas »Abwertendes«177. Denn wie bei den 
beiden anderen Bildern - dem des Gefängnisses wie dem des Vormundes und 
des Haushalters- dominiert auch hier die Konnotation der Bevormundung und 
Einschrlinkung, der UnmUndigkeit und Unfreiheit. Obwohl das Kind Sohn 
eines Freien ist, wird es der Aufsicht durch einen Sklaven unterstellt und muß 
einem Unfreien gehorchen. 

Andererseits implizieren die beiden letzten Bilder zugleich die positiven 
Aspekte, daß die Überwachung und die Bevormundung im Auftrag des Vaters 
geschehen und daß sie zeitlich befristet sind - liXQL 'tfl~ n()O&wjda~ 'toil 
na'tQ6~ ( 4,2). Auf diesen Gesichtspunkt der zeitlichen Begrenzung bezieht sich 
auch in V. 24 wieder das Präpositionalgefüge et~ XQtat6v178: »bis zu Christus«, 

174 S. dagegen M. LT.TI'HBR, WA 40, I, 533: Lex enim paedagogus est non in alium legislato
rem qui bona opera exigit, sed in Christum Iustificatorem et Salvatorem, ut perfidem in Eum, 
non per opera iustificemur. [ ... ] Sed verus legis usus est, quod sciam me lege adduci in 
cognitionem peccati et humiliari, ut ad Christum veniam et fide iustificer. Vgl. zum usus 
elenchticus auch J. Calvin, Ad Galatas, Vol. I, 574: Primum Lex, manifestando Dei iustitiam, 
illos propriae iniustitiae coarguebat. [ ... ] ita admonebantur quaerendam alibiesse iustitiam. 
[ ... ] denique nihil aliud erat tota Lex, quam multiplex exercitii genus, quo cultores manu 
ducebantur ad Christum. Ähnlich noch F. SD!JIIIBRT, aaO., 225: Das Gesetz bereitete »seine 
Angehörigen für den künftigen Empfang des chr[istlichen] Heils« dadurch, da8 es »das 
Schuldgefllhl und Bedürfnis der Erlösung vom göttl[ichen] Zorn (Röm 4,15) steigerte (Röm 
7,24), ohne aber diese Erlösung selbst herbeiführen zu können.« Vgl. L. Al.BIU!CHT, Du Neue 
Testament, 502: »Der Pädagoge war also nicht der Lehrer, aber er ftlhrte doch hin zu ihm. So 
fUhrt auch das Gesetz zu dem wahren Lehrer Christus.«- In der Stlndenbe.rchrlfnkung besteht 
das munus paedagogicum nach TH. ZAHN, aaO., 186: »Du Gesetz sollte für eine in voraus 
bemessene Zeit der Entwicklung die äußere Lebenshaltung Israels regeln, es davor bewahren, 
daß es durch Abirren auf selbsterwllhlte Wege in das zügellose Heidentum sich verliere und 
für die Annahme künftiger höherer Unterweisung und damit für seinen wesentlichen Beruf 
unfllhig werde.« Zu älteren Vertretern s. F. SD!JIIIBRT, aaO., 224f. 

175 Zu den Belegen s. die Darstellungen bei A. OEPKB, aaO., 121f.; G. BBRTIAM, Art. 
xaLöl!'6m X'tA, ThWNTV, 596-624, hier 618-620; G. ScHNEIDER, Art. :n:~, EWNT 
m,4f. (s. ebd. zurUt.). 

176 Vgl. A. OEPKE, aaO., 121f.; H. LnrrzMANN, aaO., 22. 
111 Gegen G. BERTRAM, aaO., 619. 
171 Mit H. LIETZMANN, aaO., 22; A. OEPKB, aaO., 122f.; H. ScHLIER, aaO., 170; F. Muss

ND, aaO., 257; F. F. BauCE, aaO., 183; u.a. Gegen F. SD!JIIIBRT, aaO., 224: »nicht usque ad 
Chr. [ ... ], sondern das bezweckte Ziel bezeichnend«. 
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d. h. »bis zum Kommen Christi«. Denn sowohl im Hinblick auf die Bedeu
tung des Bezugswortes wie hinsichtlich der Stellung ist d~ XQLot6v als ad
verbiale Bestimmung und nicht als adnominale Ergänzung zu :rtaLÖayroy6~ 
zu verstehen179• 

Der tva-Satz in V. 24b (tva ex :rtWtec.o~ lhxatc.o'Ö'Ö>JA.EV) korreliert mit dem 
Finalsatz in der Grundthese V. 22b (tva 'ft e:rtayyeA.ta ex :rttotec.o~ 'I'I'JOOU XQL
otou botlii Tot~ :rtLotE'Uouotv). Hier wie dort wird die übergeordnete Absicht 
Gottes bei der Gesetzgebung beschrieben und nicht etwa das Ziel und die 
Aufgabe der Sinai-Tora selbst. Während das Gesetz gegeben wurde, um die 
Menschen bei ihrer Schuld zu behaften und sie in ihrer Unmündigkeit zu 
belangen, ist Christus gesandt worden (vgl. 4,4), um eben diese Unfreien auf 
der Grundlage des Glaubens zu rechtfertigen, d. h. ihnen das Heil zu brin
gen: »Also ist das Gesetz unser Aufseher geworden 180 bis zu Christus, damit 
wir (dann] aufgrunddes Glaubens gerechtfertigt würden.« 

Mit V. 25 wird nun die für die galatische Situation entscheidende Konse
quenz aus der Darstellung des Auftrags und der Befristung der Sinai-Tora in 
3,19-24 gezogen: »Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht 
mehr unter dem181 Aufseher (d.h. unter der Sinai-Tora].«182 Die Zeit der 
Unmündigkeit und Unfreiheit ist mit dem Kommen Christi (3,19.24; 4,4f.) 
und der Offenbarung des Glaubens (3,23.25) vorbei. In Christus und im 
Glauben an ihn ist die Herrschaft des Gesetzes beendet, denn der Zeitpunkt 
der Sendung Christi (4,4) ist die :rtQo-6-eaJ.Lta 'toii :rtaTQ6~, der vom Vater 
festgesetzte Mündigkeitstermin (4,2). Folglich stehen die an Christus Gläubi
gen nicht mehr 'Ö:rto v6JA.OV (Gal S,18; Röm 6,14; vgl. Gal 3,23; 4,4.5.21), 
d. h. unter dem Verdammungsurteil der Tora ('Ö:rto xaTaQav Gal 3,10), son-

179 Bei den positiven Deutungen des munus paedagogicum wird dies in der Regel vor
ausgesetzt. Vgl. noch die sinnentstellende Wiedergabe der Vulgata (CWS): in Christo. 

180 Die Perfektform ytyove:v bat die Bedeutung »ist geworden«. Auch in V. 19 wird das 
Prädikat nooo~ (»wurde hinzugefOgt«) mit einer Angabe der zeitlieben Umitierung 
verbunden (c'iX,QL~ mi ... ). Die von H. ScHuJ!R (aaO., 168, Anm.1) und F. MuSSNBR 
(aaO., 256, Anm. 66) vorgeschlagene Übersetzung »ist gewesen« paßt zwar sachlich gut zu 
der Kontrastierung der Epochen in V. 23-25, ist aber sprachlich schwierig (vgl. auch 6 ... 
yeyovm~ ~in 3,17. Zu y(vo~.u~L alsEnatz fOr Formen von 114&( s. im Grundsitzlichen 
B.wERIALANo, Art. y(vo~.u~L, 320, ll). Vgl. jedoch auch Vulg.: fuit (resp. erat {F)). 

111 Da die Determination durch den Zusammenbang (V. 24) hinreichend deutlich ist, 
wird. bei der präpositionalen Wendung '6nb na..00ywy6v auf den Artikel verzichtet (1. zur 
Artikellosigkeit - speziell bei Präpositionalgefügen - M. ZBRWICK, Oraecitas Biblica, I 182; 
BOR §255; E.O.HOPPMANNIH.v.SlBBBNTHAL, aaO., §133; vgl. E.SCHwYZBR/A.I>BBRUN
NBR, Griechische Grammatik, Bd. ll, 23f.). Infolgedessen braucht V. 25 nicht als eine ge
nerelle, d. b. unbestimmte, Aussage übersetzt zu werden: » ... sind wir nicht mehr unter 
einem Aufseher«; gegen F.SIBFPBRT, aaO., 225; F.MUSSNBR, aaO., 243; D.LOHRMANN, 
aa0.,64. 

1112 Zur chiastischen Anordnung in den Versen 23-25 und zur Korrespondenz von 
V. 23a und V. 25 s.o. zu V. 23. 
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dem unter dem Einfluß des verheißenen Geistes (meUJ.Ul'tL (iteoii} dyeoitat Gal 
5,18; Röm 8,14; vgl. Gal3,2.5.14; 4,6) und somit unter der Einwirkung der 
Gnade (im:o x«lQtv Röm 6,14.15). 

Während bei der Übertragung des letzten Bildes in 4,1-7 auch das> Wie< der 
Befreiung in Christus nochmals in den Blick kommt, steht bei den beiden ersten 
Bildern das >Daß< der Freiheit vom Gesetz im Vordergrund. Mit Christus ist die 
Zeit der Sinai-Tora grundsätzlich und endgültig abgeschlossen: »Denn Christus 
ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt [d.h., damit 
jeder Glaubende Gerechtigkeit empfängt)« (Röm 10,4)183• 

Der folgende Unterabschnitt 3,26-29 ist durch die direkte Anrede der 
Adressaten charakterisiert, wobei V. 26 sich formal als Begründung (y«lQ) der 
Schlußfolgerung von V. 25 zu erkennen gibt 184• Durch den Wechsel in die 
2. Pers. PI. und durch das betonte :rta'V'te!;185 in V. 26 und V. 28 bzw. das ab
solute öoot in V. 27 wird nachdrücklich hervorgehoben, daß die grundsätzli
chen Ausführungen von 3,6 an gerade auch für die überwiegend heidenchristli
ehen Gemeinden in Galatien relevant sind 186• Die Aussage o'Öxtn 'Ö:rto :rtat
öayroy6v ~O'J.&l!'V (V. 25) gilt allen, die in Christus auf Grund des Glaubens das 
Heil empfangen haben- unabhängig davon, ob sie von Geburt Juden oder 
Heiden sind (vgl. V. 28) 187• »Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den 
Glauben in Christus Jesus.« 

Nun wird in der exegetischen Diskussion häufig eingewandt, daß sich das 
Bild von V. 24f. verschiebe, da es gerade die Söhne sind, die einem :rtatöayro
YO!; unterstellt werden 188• Die Begründung in V. 26 ist jedoch insofern durch
aus stringent, als Paulus den Begriff vlol itwO stets mit der Konnotation der 
Würde, der Mündigkeit und Freiheit verbindet- und zwar in expliziter Abgren
zung zur Furcht, Unfreiheit und Bevormundung sowohl der öoi:IM>t als auch der 
vfJ:rttot189• Die Vorstellung der vlo( als der mündigen und freien Söhne ergibt 
sich für Paulus schon daraus, daß die vloiteo(a der Erlösten in der Sendung des 

183 Zu der direkten Parallele Röm 10,4 s. H.-J. EcicsrBIN, »Nahe ist dir das Wort«, 206ff.; 
0. HoPIVs, Gesetz und Evangelium nach 2. Korinther 3, aaO., llOf. 

184 Mit F. SJI!JIPI!RT, aaO., 226; F. MuSSNn, aaO., 260; J. RoHDE, aaO., 163. 
185 Die starke Hervorhebung des universalen Aspektes entspricht der gesamten Argumen

tation seit 2,16 und erklllrt sich nicht nur daraus, daß »auch die negative Aussage im V. 22 
universal formuliert war (tci ncivta)« (so F. MUSSNEll, aaO., 260, Anm. 79). 

186 Obwohl die Verse 26-29 entscheidend zu der Vergewisserung der verunsicherten 
Galater beitragen können, bilden sie sicherlich nicht »das Zentrum« der gesamten Argumen
tation von 3,1-4,31 (gegen H. D. BETZ, aaO., 181; J. RoHDE, äaO., 163). 

187 Ähnlich TB. ZAHN, aaO., 187; F.MussNl!ll, aaO., 260f.; U.Bous, aaO., 138; F.F. 
Bllucs, aaO., 183. Vgl. dagegen H. D. BETZ, aaO., 185, der die gesamte Argumentation von 
2,15-3,25 ausschließlich auf die Situation der Judenchristen bezogen sein lll8t und damit der 
Anwendung auf die Galater in V. 26ff. die logische Grundlage entzieht. 

188 So A. OEPICE, aaO., 123; H. ScHusll, aaO., 171; F. MussNl!ll, aaO., 261; J. ROHDE, 
aa0.,163. 

189 S. Gal4,4-7 (nach V. 1-3); Röm 8,3f.14-17; vgl. Röm 8,19.23; 9,26. 
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einzigartigen Sohnes Gottes, Jesus Christus, gründet190: iswtemetA.ev 6 'Ö'eO\; 

'tOv utc>v a'l'rto'O, ... tva 'riJv ulo-6-eo(av cbtoMfJroJ.I.I!V (Gal4,4f.) 191 • 

Der Artikel in dem betonten 192 Präpositionalgefüge öta 'tf\\; 3t(atero\;193 hat 
wieder anaphorische Bedeutung194• Die Gottessohnschaft wird, wie auch die 
Gabe des Geistes (3,2.5; 4,6), durch den mit Christus gekommenen Glauben 
>vermittelt< 195 - und demzufolge nicht durch Toraobservanz. Da diese 3t(O'tt\; 
'IT)OO'O XQtO'to'O (3,22; vgl_. 2,16), die in Kreuz und Auferstehung Christi als 
Wirklichkeit offenbart worden ist, dem einzelnen unter der Verkündigung des 
Evangeliums individuell zugeeignet wird, schließen sich der Aspekt des »Glau
bensvollzugs« und der der »heilsgeschichtlichen Situation« im Kontext von 
3,23-25 keineswegs gegenseitig aus196. 

Konsens besteht inzwischen hinsichtlich der Zuordnung des zweiten Präposi
tionalgefüges in V. 26. Während tv XQtm(() 'IT)oo'O früher gelegentlich mit öta 
3t(mero\; verbunden wurde 197, wird es heute einhellig als selbständige modale 
Umstandsbestimmung verstanden. Da in Röm 3,25 tv 't(p a'Ö'to'O att.W'tt unbe
stritten auf öv 3tQOE'Ö'I!'to 6 -6-eo\; tA.aO't'fJQtov und nicht auf öta 3t(atero\; zu 
beziehen ist, findet sich nämlich in den Homologumena des Paulus kein Beleg 

190 S. Gal1,4.16; 2,20; 4,5. 
191 Neben den angeführten Belegen vgl. auch E. SCHWEIZER, Art. "u,; X'tA D, ThWNT 

VIII,364-395, hier394f.; F.HAHN, Art. 1ll6;, EWNTIII, 912-937, hier92Sf. 
192 Anders H. ScHuBR, aaO., 171. 
193 Da8 es sich bei der prllpositionalen Wendung um das einzige paulinische Interpreta

menteines ansonsten vorpaulinischen liturgischen Textes (3,26-28) handelt, wie H. D. BBTZ 
(aaO., 181-186) meint, ist unwahrscheinlich- gerade auch im Hinblick auf die variierenden 
Parallelen zu V. 28 in 1 Kor 12,13 und Kol3,11. 

194 S. die viermalige Hervorhebung der :n:lcrn; in V. 23-25 und die scharfe Kontrastieruns 
von Glaube und Taraobservanz in 3,21 f. (vgl. 2,16; 3,2.5 und 3,6-14). 

195 Nicht jedoch durch den Glauben »Verursacht«, wie F. MussNBR (aaO., 262) vertritt. 
H. D. BBTZ will die :n:lcrn; auch hier als die Bedingung (•condition«), nicht nur als das Mittel 
(•medium«) der Annahme durch Gott verstanden wissen (aaO., 186 und Anm. 39). Zutref
fendhingegenA. OBPKB, aaO., 123; H.SciruBRaaO., 171. 

196 S. auch die Finalslitze V. 22b und V. 24b neben den Formulierungen in V. 23 und V. 25. 
Vgl. dagegen A. 0BPKB, aaO., 124: »(Paulus] denkt aber hier nicht an die subjektive Aneig
nung, sondern an die heilsgeschichtliche Situation.« H. SciruBR, aaO., 171: »Deshalb ist nicht 
der Glaubensvollzug gemeint, sondern der eben erwlihnte Glaube, der gekommen ist.« Von 
einem problematischen Glaubensbegriff zeugt zudem die Formulierung bei J. BBCXBR, aaO., 
44 f.: »Paulus hebt nicht auf den individuellen Glauben der einzelnen Christen ab, dann mUßte 
er imperativisch zu ihm aufrufen. Er legt vielmehr den Heilsindikativ aus, indem er die 
Gemeinde insgesamt auf ihrer grundlegende Zuordnung zu Christus als dem Ende des 
Gesetzes hinweist.« 

197 So noch F. SmPFBRT, aaO., 226; vgl. Vulg (C): perfidem, quae est in Christo lesu; p46 
u.a.: 6La :n:(atl!w; XQI.O't01l 'ITJooil. Die hebraisierende Wendung :n:Lati!'61!LV lv 'tLVL, »an 
jemanden glauben«, findet sich im Neuen Testament ausschließlich in Mk 1,15. In Job 3,15 ist 
tv a~'t~ mit dem folgenden fxn toritv atrovwv zu verbinden. Zu tv <j) xat :n:Latl!'6oavu;, Eph 
1,13, vgl. die entsprechenden Formulierungen in 1,7.11. S. zum Ganzen auch BAUBR!Au.ND, 
Art. :n:Latl!'6w, 1331, 2al!; R. BULTMANN, Art. :n:Latl!'6w X'tA C.D, ThWNTVI, 197-230, hier 
203; H. SCHUBR, aaO., 171. 
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für den Ausdruck ltt<rtt~ b'ttVL im Sinne von »Glaube anjemanden«198• Als 
>Glaube an Christus< ist die ltLO'tL~ bei Paulus vielmehr durch den Zusatz eines 
Genitivus obiectivus gekennzeichnet199: ltt<rtt~ 'ITJOOi:l XQt<rtoi:l Röm 3,22; Gal 
2,16a; 3,22; lt:LO'tt~ XQt<rtoi:l Gal2,16c; Phil3,9; ltLO'tL~ 'ITJOoi:l Röm 3,26; lt:LO'tt~ 
'toi:l uloi:l 'toi:l -6-eoi:l Gal2,20200• 

Kontrovers ist hingegen nach wie vor die Interpretation der Worte tv XQt<rtcp 
'ITJOOi:l. Ist die Wendung »mystisch« zu deuten201 oder im Sinne der »korporati
ven Persönlichkeit«202? Setzt V. 26 eine ausgeprägte Vorstellung vom »Leib 
Christi« voraus203, oder wird mit tv XQt<rtcp 'ITJOOi:l der Raum, der Bereich des 
Heils bezeichnet, in dem sich die Gläubigen befinden und als freie Söhne und 
Töchter Gottes leben? Da in V. 22-25 ausdrücklich von dem Sein 'Ölto f114«Q· 
'ttav resp. 'Ölto v6J40V gesprochen wird (vgl. 3,10; 4,5.21), empfiehlt sich vom 
unmittelbar vorausgehenden Kontext her zunächst die Deutung auf den Be
reich des Heils - im Gegensatz zu dem besagten Bereich der Sünde und der 
Anklage des Gesetzes. Spätestens durch die Schlußfolgerung in V. 29 wird 
jedoch klar, daß Paulus immer noch im Zusammenhang der Abrahamsverhei
ßung argumentiert: El öe 'ÖJ4Ei:~ XQt<rtoü, dQa 'toi:l'AßQaaJ4 Olt:EQJ4a ime, xa't' 
~ayyeA.Lav KATJQOV6J40t. Da Christus der eine Same ist (3,16), auf den sich die 
Segensverheißung bezieht ('to Olt:EQJ4a c1> btfJyyeÄ.'tat 3,19), empfangen diejeni
gen, die ihm zugehören (El öe 'Ö14et~ XQt<rtoi:l 3,29), die >auf ihn getauft sind< 
und ihn >angezogen haben< (V. 28), in ihm den Abraham verheißenen Segen: 
tva El~ 'ta f&vTJ f} E'OA.oy(a 'toi:l'AßQaaJ4 yivfJ'tat iv X~tOT(j) 'l1Joof13,14. Denn 
»in Christus Jesus« hat sich die Vorausverkündigung an Abraham erfüllt, daß 
»in ihm«, d.h. »in seinem Samen«, alle Heiden gesegnet werden sollen (vgl. 
Gal3,8)204• 

198 S. hingegen Kol1,4; Eph l,lS; 1 Thn 1,14; 3,13; 2Thn 1,13; 3,15. Dabei kann man 
jeweils streiten, ob das Präpositionalgefüge wirktich das Objekt der n;~~ oder nicht doch 
eher den Bereich resp. das Fundament bezeichnen soll, in bzw. auf dem der Glaube besteht. 
Vgl. BAVDIALAND, Art. n:~L;, 1334, 2bJI; R.BVLTMANN, aaO., 204.210f.; kritisch auch 
H. SCHLIBJt, aaO., 171. 

199 S. daneben noch die einmalige Formulierung in Phlm 5: t'frv n:~L'Y ftv !xe~ tr~Wv 
XVQLO'Y 'lfJaot'l'Y. 

200 Vgl. auch 0. HoFIUs, Wort Gottes und Glaube bei Paulus, in: Paulusstudien, 148-174, 
hier 154f., Anm. 51; R. BVLTMANN, aaO., 210f.; BAvu/ALAND, aaO.; H. ScHLIER, aaO. 

:zo1 So z.B. A. ScHwmTzu, Die Mystik des Apostels Paulus, 3.121.206; jetzt nochmals 
F. MussNBil, aaO., 261. 

202 So F. MussNBJl, aaO., 262. Wie im Zusammenhang von Gal 2,19; 3,13 (vgl. 4,4f.) 
deutlich wurde, sind die soteriologischen Aussagen des Paulus von einem anderen traditions
geschichtlichen Hintergrund her zu verstehen. 

203 So H.D.BBTZ, aaO., 186; F.F.BRUCB, aaO., 184; J.BBCDR, aaO., 44. Vom •Leib 
Christi« und der •Eingliederung« der Glllubigen wird jedoch weder in V. 26 noch in V. 27f. 
gesprochen (dazu s .. u). 

204 Zur Aufnallme des tv ao~ (Gen 12,3b) dun:h tv tip cm:iQI'Qd oov/11W1I11 in Gen 22,18 
und zur paulinischen Differenzierungs.o.bei Gal3,8f.14 und 16. 
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V. 27 knüpft an ev XQtatcp 'ITJOO'Ü in V. 26 an, will aber nicht nur begründen 
(yaQ), »warum die Gottessohnschaft der Gläubigen >in Jesus Christus< ihren 
Seinsgrund hat«205, sondern vielmehr, warum alle an Christus gläubigen Gala
ter sich als freie Söhne Gottes verstehen dürfen. Somit bezieht sich V. 27 also 
auf V. 26 insgesamt206• Das absolut gebrauchte öoot 2fY7 entspricht dem beton
ten :rtavte~ in V. 26 und V. 28208 und hebt wie dieses das universale Moment der 
Aussage hervor. Mit öoot yaQ ... sind also nicht etwa ein engerer Kreis209, 
sondern die Gemeinde als Gesamtheit angeredet210: »ihr alle nämlich, die ihr 
.•• « 

Während Paulus die Galater in 3,2.5 und 4,6 an die Tatsache ihres Geistemp
fangs erinnert, argumentiert er in 3,27 von dem unbestreitbaren Faktum ihrer 
Taufe her211• Die Wendung pwn(~EL'V et~ ttva212 hat die Bedeutung >taufen 
auf jemanden<213 und ist keinesfalls lokal zu verstehen 214 - im Sinne von >taufen 
bzw. eintauchen in jemanden hinein<215• Die örtliche Vorstellung ist schon 
durch die Formulierungen in 1 Kor 1,13.15 (el~ to Ö'Voj.Ul IlauM>u ... ) und 
10,2 (d~ tO'V MO>iloflv) grundsätzlich ausgeschlossen und harmoniert in Gal 
3,27 auch nicht mit dem folgenden XQLO'tOv tveöUoaoite216• 

Die Taufe >auf Christus<, d. h. >auf den Namen Christi<, ist nach paulinischem 
Verständnis Ausdruck der Übereignung des Täuflings an den Herrn, dessen 
Namen er anruft (Röm 10,9.13; 1Kor 12,3) und dessen Namen über ihm 

205 So F. MUSSNBR, aaO., 262. 
206 Gegen H. SCHLII!It, aaO., 173; F. MUSSNBR, aaO.; mit A. 0BPKB, aaO., 124; J. RoHDB, 

aaO., 164. 
7lT1 Gleich navtES 6ooL; vgl. BAuuiALAND, Art. Ooo;, 1187,2; H. BALZ, Art. öao;, 

EWNTll, 1313. 
208 Vgl. F. SII!PPBRT, aaO., 228; F. MUSSNBR, aaO., 262. 
209 GegenD. LOJIRMANN, aaO., 65: »Auch in Galatien setzt Paulus offenbar voraus, daS 

nicht alle seine Leser getauft sind.« 
21o Mit A. OBPD, aaO., 124; H. SCHLII!It, aaO., 173. 
211 DaS demgegenOber weder in Gal2,19f. (vgl. 5,24) noch in 3,2.5 von derTaufe die Rede 

ist, wurde bereits herausgestellt; gegen J. RoHDB, aaO., 164; u. a. 
au PwnCtaLv d; XQLO't6v Oal3,27; Röm 6,3 (daneben metonymisch: ~~ tiw Mva'tOV 

a'Ö'ro9); gleichbedeutend p. ~~ (w) övof.LO tLvo; 1 Kor 1,13.15; vgl. Acta 8,16; 19,5; Mt 
28,19. 

:z13 S. dazu dezidiert A. OBPu, Art. ~ K'tA, ThWNTI, 527-544, hier 537; DEliS., An 
die Galater, 124; vgl. F.SIEJIIIBRT, aaO., 288; H.SCHLII!It, aaO., 173;J.RoHDB, aaO., 164. 

:Z14 Entsprechend bezeichnet ~~ auch beim Akk. der Sache nicht den Ort, sondern im 
konsekutiven rcap. finalen Sinn die Wirkung, den Zwtck: ~ I'S"lrvoLCXV Mt 3,11; sC; 6cpwLv 
tciW 6~AC~Qtl.ciW Acta 2,38; so auch 1 Kor 12,13: ~~ l!v atbJA,a, »ZU einem Leibe, d.h. »ZU einer 
Einheit« (vgl. CHR. WoLPP, Der erste Brief des Paulus an die Korinther, ThHKVII/2, 
2. Aufl., Berlin 1982, 106.108). 

m Gegen H.Ln!TzMANN, aaO., 22f.; U.BoRSB, aaO., 138; F.F.Baua, aaO., 185. Die 
Bedeutung »eintauchen« hat PwrtctsLv bei keinem der ntl. Taufbclege. 

l16 Gegen U. BoRSB, aaO., 138, der beidc Aspekte in dieser Weise zu verbinden vcrsuc:ht: 
»Die Heilswirkung der Taufe wird am Bild des Hineintauchcns, des Untertaueheu in das 
Element des Wassers veranschaulicht (vgl. Mk 1,5.9). Du Wasser legt sich um den Körper wie 
eine zusätzliche Haut, wie ein hautenges Gewand.« 
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ausgerufen wird217• Daß es auch bei der Taufaussage in Gal 3,27 um den 
Aspekt der Zugehörigkeit zu Christus geht218, ergibt sich eindeutig aus der 
Aufnahme von V. 27 in V. 29: et öe 'ÖJA.Ei~ XQLO'toil ... 219 

»Ihr alle nämlich, die ihr auf Christus getauft seid, ihr habt Christus angezo
gen220«. Mit der bildhaften Rede vom >Anziehen Christi<221 erinnert Paulus die 
Galater daran, daß ihre in der Taufe bezeugte Zugehörigkeit zu Christus 
wesentliche Konsequenzen für ihr Sein hat: Nunmehr ist Christus die sie 
umschließende und dauerhaft bestimmende Wirklichkeit. Er, der Sohn Gottes, 
hat denen, die ihm gehören, Anteil an seinem Sein gegeben (V. 26; vgl. 4,4-7). 
So sicher die Galater an Christus gläubig geworden und auf seinen Namen 
getauft worden sind, so sicher sind sie in der Bindung an Christus mündige und 
freie Söhne Gottes, die als solche keinem Zuchtmeister mehr unterstehen. 

Wenn nun aber alle Gläubigen auf diese eine und gleiche Weise die Gottes
sohnschaft empfangen haben, dann erweisen sich damit sämtliche vorgegebe
nen menschlichen Unterschiede hinsichtlich der Heilsfrage als irrelevant. Als 
Folgerung aus dem in V. 26f. Gesagten222 kann den Galatern in V. 28 also 
zugesichert werden: »Es gibt nicht223 Juden noch Griechen, es gibt nicht 

211 Vgl. Jak 2,7; zu dem Ausrufen des Namens Gottes als Ausdruck der Zugehörigkeits. 
auch Dtn 28,10; 2 Chr 7,14; Jes 63,19; Am 9,12. 

21s S. 1 Kor 3,23; Röm 14,8f.; vgl. 2 Kor 5,15; Röm 7,4. 
219 Zu der Verbindung von Taufaussage und Zugehörigkeitsformel vgl. vor allem 1 Kor 

1,12f.: Das illegitime Bekenntnis zu menschlichen Autoritäten (tych JAtv ElJ.U. DauÄoU ... ) 
kontert Paulus mit der Frage: I'TJ Dau~ datauQcbfhJ 'Ö:n:~Q 'Öjl.(Dv, ~ El; to övo~ DauÄoU 
tf3a:n;tLoih)tl!; 

220 Konstatierender lnd. Aor. tvE&6aaa&1!. 
221 Zum metaphorischen Gebrauch von tv&61!0'f)a~ s. A. OBPXE, Art. &6ro xt)., ThWNTII, 

318-321; BAUBill ALAND, Art. tv&6ro xt)., 532f.; H. PAULSEN, Art. tv&6ro xt)., EWNTI, 
1103-1105. Wegen der breiten Verwendung des Gewandmotivs in LXX und NT und wegen 
mangelnder weiterer Indizien im Kontext stoßen die verschiedenen reHgionsgeschichtlichen 
Ableitungen der Aussage von Gal3,27 (aus den Mysterien, aus gnostischen Texten u.a.; vgl. 
H. PAULSEN, aaO., 1103f.) zunehmend auf Kritik (s. schon F. S~, aaO., 228; vgl. 
F. MussNEJt, aaO., 262, Anm. 90; F. F. BRUCE, aaO., 186; zu den Belegen s. auch A. OEPICE, 
aaO., 320,3-321,10). Entschieden abzulehnen ist für unsere Stelle jedenfalls die Deutung des 
tvöul!atla~ mit persönHchem Objekt bei TH. ZAHN: »sich in die Rolle eines anderen hineinden
ken und darnach handeln, sich wie ein anderer geberden und darstellen« (aaO., 188). F1lr 
Paulus ist die Gotteskindschaft in der Sendung des Gottessohnes und dem Kreuzesgeschehen 
begründet (Ga14,4-7) und nicht inder-schauspielerischen, mystischen oder ethischen
Übernahme der >Rolle Christi< durch die Gläubigen. Zur Kritik s. auch A. OEPICE, aaO., 321, 
Anm. 10; H. SclruER, aaO., 173. Im Gegensatz zu Gal3,27 finden sich die übrigen pln. Belege 
in paränetischen (1 Thess 5,8; Röm 13,13.14; vgl. Kol 3,10.12; Eph 4,24; 6,11.14) bzw. 
eschatologischen Zusammenhängen (1 Kor 15,53f.; 2 Kor 5,3(v.l.J). 

= V. 28a ist somit nicht als weitere Begründung des Vorigen (so D. L'OHRMANN, aaO., 65), 
sondern als Konsequenz zu bestimmen (vgl. auch F. SIEPPDT, aaO., 229). 

223 Zu !v~ für !vl!atLV in der Bedeutung »es gibt« s. E. ScHwYzEIIIA. DEBRUNNER, aaO., 
423,4; BAUEIIIAI.AND, Art. !v~, aaO., 537; BOR §98, Anm.4. Vgl. 1 Kor 6,5; Kol3,11; Jak 
1,17. 
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Sklaven noch Freien, es gibt nicht Mann noch Frau224• Ihr alle nämlich seid 
einer in Christus Jesus.« 

Hinsichtlich der aktuellen Auseinandersetzung kommt es vor allem auf das 
Begriffspaar •Iouöa'Lo~/UEU:rtv an, weshalb Paulus dann auch in 5,6 und 6,15 
ausschließlich den Dual :rtEQL'tOIJ.TJ I dxgoßum(a nennt. Jedoch wird durch die 
Ausführlichkeit der Gegenüberstellung225 in Gal 3,28 die grundsätzliche Be
deutung der Aussage noch wirksamer zur Geltung gebracht226• Daß die für die 
Gegner so fundamentale Unterscheidung zwischen den <pUoet •Iouöa'Lot und 
den t; t&vöw Cl!J.«Q'tOOAot - den >Sündigen Heiden< bzw. >Sündern aus den 
Heiden<2Z7- von Christus her gesehen ihre Bedeutung verloren hat, wurde von 
Paulus bereits in Gal 2,15-21 explizit herausgestellt und soll auch in 5,6 und 
6,15 den Galatern nochmals in Erinnerung gerufen werden: oihe yag :rtEQL'tOIJ.TJ 
'tt tmtv oihe dxgoßumta, cU.A.a xat'Vif X'ttOL~ (6,15). 

Mit V. 28b- der formal als Begründung von V. 28a fungiert (yag)- werden 
die Galater wie in V. 26 und V. 27 persönlich und nachdrücklich angesprochen 
(:nav'tE~ ... 'ÖJ.Lei:~). Ungeachtet aller menschlichen Unterschiede sind die Gläu
bigen in Christus Jesus jetzt el~, >einer<. Mit dieser paradox klingenden For
mulierung ist nicht etwa gemeint, daß die Galater »Christus selbst«228 gewor
den sind und »jeder Einzelne im Verhältnis zum Anderen Christus« ist229, noch 
wird unter Rückbezug auf V. 16 gesagt: »Ihr alle seid der eine Singular, das 
O:rteQJ.La, dem die Verheißung gilt, nämlich Christus.«230 Vielmehr bedeutet die 

224 Die Abweichungen des dritten Begriffspaares (Konjunktion xa( und Neutra) belegen 
keineswegs dessen sekundären Charakter (gegen H. D. BBTZ, aaO., 181f.). Vielmehr ist 
liQoEV xal itfiA.u als die von Gen 1,27 her geläufige Formulierung zu verstehen (vgl. Mk 10,6; 
Mt 19,4; s. auch BOR§ 34, Anm. 6; F. F. BRUCE, aaO., 189). 

:w Zur paulinischen Gewohnheit ausführlicher Aufzählungen s. auch 1 Kor 3,22f.; Röm 
14,6ff.; vgl. A. 0EPKE, aaO., 125. Keineswegs lllßt sich hingegen dem Text entnehmen, daß es 
sich bei V. 28 oder gar bei V. 26-29 insgesamt um eine vorpaulinische Tradition handeln muß 
(gegen H. D. BBTZ, aaO., 181ff.; J. HECKER, aaO., 45f.). 

226 Bei der Parallele 1 Kor 12,13 erklärt sich das Fehlen des dritten Gliedes, liQoEV xat 
iHjA.u, leicht aus den aktuellen Gemeindeproblemen, die Paulus in 11,3ff. behandelt (vgl. 
14,33b-36, falls nicht sekundär). Bei der späteren Verwendung des Schemas in Kol 3,11 
werden dann- gemäß der veränderten Gemeindesituation- "EU1)v vor 'Iou6atoc; gestellt, das 
synonyme Begriffspaar 1ti!Q~tOflfl xal dxQO~uat(a ergänzt und die Begriffe ~c; und 
l:xirlh)c; zusätzlich aufgenommen. Das dritte Begriffspaar fehlt wie in 1 Kor 12,13. 

'JZ7 Mit "EU1)v bezeichnet Paulus in Ga13,28 (vgl. 2,3) den Repräsentanten des gesamten 
nichtjüdischen - also >heidnischen< -Teils der Menschheit (s. auch die Totalitllsformeln in 
Röm 1,16; 2,9f.; 10,12; vgl. zum Ganzen H. WINDISCH, Art. "EUTJV xtA., ThWNTII, 
501-514, hier 509ff.). 

:m Gegen H. ScHUER, aaO., 175. 
229 Ebd. 
230 H. LIBTZMANN aaO., 24; vgl. D. LOHRMANN, aaO., 68. Dementsprechend wäre nach 

H. LIBTZMANN (ebd.) zu Beginn von V. 29 statt XQL<Jt01) rote logisch eigentlich XQL<nO( rote 
gefordert. Von einer Identität Christi und der Gemeinde geht Paulus jedoch keineswegs aus
die Gemeinde ist Christi, aber nicht Christus! Zudem basiert die singularische Deutung des 
xal t{j) OlteQflad aou in Gal3,16 (vgl. V.14.19) gerade auf der scharfen Differenzierung von 
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Wendung :ru1vtec; elc; e<ne schlicht: »Ihr bildet alle eine Einheit«231 - nämlich 
im Gegensatz zu der Verschiedenheit eurer menschlichen Voraussetzungen. 

Daß Paulus hier von dem elc; und nicht wie in 1 Kor 12,12f.20; Röm 12,5 von 
dem ht otö!'(l spricht, erklärt sich aus demjeweiligen Kontext. In Gal3,28 geht 
es um den Aspekt der Gleichheit der ursprünglich Unterschiedlichen, während 
in den paränetischen Abschnitten 1 Kor 12 und Röm 12 die Einheit der nach wie 
vor Verschiedenartigen herausgestellt wird. Dem ht otö!'(l, dem einen Leib, 
d. h. der Einheit der Gemeinde, korrespondieren in 1 Kor 12,12ff. und Röm 
12,5 folgerichtig die ~TJ :rtolla, die einzelnen, verschieden begabten Glieder, 
die als solche in der Einheit fortbestehen. Hinsichtlich der Heilsfrage aber, um 
die es in Gal3,28 geht, ist festzuhalten, daß alle Galater ohne Unterschied und 
unter Aufhebung aller trennenden Gegensätze in Christus einer sind- nämlich 
der eine Mensch232, der durch seine Zugehörigkeit zu Christus die Gotteskind
schaft im Glauben empfangen hat, der also in Christus xaLviJ x't(oLc; ist (6,15; 
vgl. 2Kor 5,17). 

Mit V. 29 kommt die gesamte in 3,6 begonnene Argumentation zu einem ersten 
Abschluß233• Anknüpfend an die Begründung von V. 27234, resümiert Paulus 
die Konsequenzen, die sich für seine heidenchristliehen Adressaten aus dem 
Dargelegten ergeben: »Gehört ihr aber Christus, so seid ihr folglich Abrahams 
Same23', gemäß der Verheißung236 Erben.« Syntaktisch gesehen handelt es 
sich bei dem Konditionalgefüge um einen >Realis< im Wortsinne, da die Bedin
gung als faktisch erfüllt verstanden wird und dasdeinem kausalen »weil«, »da« 
nahekommt237• Die Zwangsläufigkeit der Folge- die beim Indefinitus ohnehin 
im Vordergrund steht238 - wird durch die Folgerungspartikel Ö.Qa (»so .•. 
folglich«) 239 zusätzlich betont. 

Christus als dem einen Segensmittler und den Glaubenden als den vielen Segensempfllngem, 
dem <mil&(l im kollektiven Sinne. 

231 Mit BAuBill ALAND, Art. el~. 465. 
232 Wenig glfk:klic:h ist die Wiedergabe von e~ mit »der eschatologische >Einheitsmensch<« 

(so F.MussNU, aaO., 264). 
233 Mit F. MussND, aaO., 266; u. a. 
234 Vgl. F. SIBJIIIDT, aaO., 230. 
235 Der Artikel vor dem nachdrücklich vorangestellten 'AßQaOJ,l hat wieder anaphorische 

Bedeutung (vgl. 3,6-9.14.16.18). S. dagegen Röm 9,7: <miQI&U 'AßQaOJ,l; vgl. BOR 1260, 
Anm.12. 

236 Durch xcrt6 mit Akk. wird hier sowohl die Maßgabe als auch der Grund bezeichnet, so 
daß xat' bmyyü.La'v beides bedeutet: »entsprechend der Verheißung« und »kraft, aufgrund 
der Verheißung«; vgl. BAuBill ALAND, Art. xata, 826, ll,Sa6. 

237 S. BOR 1371,1 u. 372,1; E. G. Hol'FMANNIH. v. SIEBENTHAL, aaO., 1281, die gegen 
BOR (ebd.) hervorheben, da8 das reale Verständnis der Protasis jeweils kontextbedingt ist 
und nicht mit einer Bedeutungsveränderung des Indefinitus in der Sprache des Neuen Testa
ments erklärt werden kann; vgl. auch M. ZnWICit, Graecitas Biblica, 1304-306. 

238 S. E. G. HoPPMANNIH. v. SIEBENTHAL, aaO., l280c.281. 
239 S. auch Gal2,21; vgl. BAuBill ALAND, Art.liQa, 209; BOR 1451,2. 
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Der prädikative Genitiv XQtatoil240 ist als Genitivus possessoris zu bestim
men: Die Gläubigen sind Christi, d.h., sie gehören ihm. Diese Zugehörigkeit 
zu Christus findet ihren Ausdruck in der Taufe (V. 27; vgl. 1 Kor 1,13) und 
gründet in Christi Kreuz und Auferstehung (Röm 7,4; 14,8f.; 1 Kor 1,13; 2Kor 
5,15). Denn mit seinem stellvertretenden Sterben am Kreuz hat er die der 
Sünde und dem Fluchtod Unterstellten »freigekauft« (t;t)y6Qaoev, Gal3,13; 
vgl. 4,4f.) und sich damit als ihr XUQLOS erwiesen (Röm 14,8f.), durch den und 
für den sie als Erlöste fortan leben (Gal2,19f.; Röm 7,4; 2Kor 5,15; vgl. Gal 
5,13-6,10). 

Die Galater sind also dem einen Nachkommen Abrahams übereignet, von 
dem die Verheißung sagt (3,16.19), daß in ihm alle Heiden gesegnet werden 
sollen (Gal3,8 = Gen 12,3; vgl. Gen 22,18; 26,4; 28,14; Sir 44,21). Sie sind cruv 
'AflQ<XCll' (3,9) und xaikhs 'APQaal' (3,6) als Glaubende gesegnet worden 
(3,14) und somit die legitimen ulot 'APQaal' (3,7), das wahre oniQI'Q 'APQaal' 
im kollektiven Sinne (Röm 4,13.16.18; 9,7f.). Daß der Zuspruch von Gal3,29 
für Paulus durchaus exklusiven Sinn hat, erhellt sowohl aus der Argumentation 
in 3,6ff. wie auch aus dem allegorischen Schriftbeweis in 4,21-31: Nur die an 
Christus als den einen Segensmittler Glaubenden sind >Söhne der Freien< 
(4,22.26.30f.) und als solche >Kinder der Verheißung< (4,23.28), denen die 
Zusage Gottes gilt, daß sie das Erbe empfangen sollen (4,30). 

Wie wir bereits zu Gal3,15-18 erkannt haben, ist mit derXÄ.f)QO'Yo!l(a241 die 
Abraham zugesagte E'ÖÄ.OyUI gemeint (3,8f.14), die nach Paulus in der Ober
windung des Fluches (3,10-14), der Rechtfertigung im Glauben (3,6.8. 
11.21.24), der Gabe des Lebens (3,11.21) und der Sendung des göttlichen 
Geistes (3,2.5.14; 4,6)- d. h. in der Verleihung der Gotteskindschaft (Oal3,26; 
4,5-7)- besteht. Als die legitimen Nachkommen Abrahams sind die galan
sehen Christen also gemäß der Verheißung und kraft der Verheißung schon 
gegenwärtig Erben des Heils242, so daß ihre nachträgliche Hinwendung zur 
Tora in jeder Hinsicht anachronistisch wäre. 

4. Gal4,1-7 

Mit dem formelhaften ').Jyw ~e, »ich meine aber«243, in 4,1 wird nun noch ein 
dritter Vergleich eingeführt. Der abschließende Argumentationsgang 4,1-7 

240 Ebenfalls prldikativ 1 Kor 1,12; 3,23; 2Kor 10,7; Röm 14,8 (WO XVQIOv); Röm 8,9 
(Cl1}ro{l); attributiv 1 Kor 15,23; Oal 5,24. 

:u1 S. Oal3,18; zu KA'IQOVOI&O; s. neben 3,29 auch 4,7; Röm 4,13f.; 8,17; vp. Oal4,1; zu 
KAfiQOYOI&I!t'Y s. Oa1 5,21; 1 Kor 6,9f.; lS,SO. 

242 Gegen F. F. BauCB, aa0.,191, der den Empfang des Erbes in Anlehnung an Röm 8 mit 
dem zukUnftigen Tag der endgOldigen Brlölung des Leibes verbindet. 

243 S. zur Binleitung von Brklllnulgen durch Uyw 6t auch 5,16; 1 Kor 1,12 (vp. Gal 
3,15.17). 
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stellt eine Erläuterung des gesamten Abschnitts 3,23-29 dar244 und knüpft 
unmittelbar an den Begriff x>.:rtQOV6J.LOL in 3,29 an245 • Abweichend von 3,23ff. 
folgt dem eigentlichen Bild in 4,1f. eine selbständige, ausführliche Übertra
gung (V. 3-5), die mit V. 6f. wiederum in die konkrete Anwendung auf die 
galatischen Hörer einmündet (vgl. 3,26-29). 

»Ich meine aber: Solange der Erbe246 unmündig ist, unterscheidet er sich in 
keiner Weise247 von einem Sklaven, obwohl er Herr248 über alles ist, sondern er 
steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu dem vom Vater festgesetzten 
Termin.«249 Auch das dritte Bild ist wieder durch den zeitlichen Kontrast 
bestimmt250• Der entscheidende Termin, die :n:QO'fteo!J.(a toi:i :n:atQ6~, teilt das 
Leben des Universalerben in zwei gänzlich verschiedene Epochen. Dabei tritt 
der Gegensatz bei diesem Beispiel aus dem Vormundschaftsrecht noch deutli
cher hervor als bei dem Vergleich der Sinai-Tora mit dem :n:atöayc.oy6~ in 3,24 f. 
Denn solange251 der Erbe als Unmündiger weder Selbstbestimmungsrecht 
noch Verfügungsgewalt hat, unterscheidet er sich diesbezüglich252 in keiner 
Weise vom öoi:iM>~. obwohl er bereits der XUQLO~ :n:avt(I)'V - der Besitzer von 
allem und Herr über alles253 - ist. Im Unterschied zum zweiten Bild wird hier 

244 MitTH. ZAHN, aaO., 193; H.SCHL11!11., aaO., 188; J. ROHDE, aaO., 166; gegenH.LJETZ-
MANN, (aaO., 24), der nur V. 2S f. aufgenommen sieht. 

245 MitTH. ZAHN, aaO., 192; u.a. 
246 Der Artikel vorxAIJQOVOIWS ist generisch zu verstehen; vgl. F. SmPFBRT, aaO., 232. 
247 Zum adverbialen Akk. Neutr. oöMv (»in keiner Hinsicht«) und zu seinem Verhältnis 

zum Akk. respectus vgl. BAUEB!.Ai..AND, Art. aMets, 1198; BOR I 154.160; M. ZERWICit, 
Graecitas Biblica, I 74. 

248 Das Substantiv XUQLOS, das gerade auch nach seiner ursprünglichen Bedeutung den 
Bevollmächtigten, den Verfügungsberechtigten meint, bezeichnet hier wie verschiedentlich 
im NT den Besitzer; vgl. Mk 12,9 par.; 13,35; Mt 20,8; Lk 19,33; s. zum Ganzen W. FoERSTER! 
G. Qul!u., Art. xuQLOS X'tl., ThWNTm, 1038-1098, speziell 1040-1045 u. 1085; BAUEB! 
ALAND, Art. XUQLOS, 932. 

249 Bei dem elliptischen ~ :n:~a (scil. ~~). •der festgesetzte Tage, »der angeord
nete Termine, handelt es sich um ein ntl. Hapaxlegomenon; vgl. BOR I 241, Anm. 3; BAUER! 
AI..AND, Art. :n:QOinof,lla, 1414. 

250 Vgl. das Kontrastschema >vorherc/>nachher< bzw. >bis hincl>nachdemc in den beiden 
ersten Bildern, 3,23-25. 

251 ~cp· öaov xQ6vov mit Ind. Prlls. zur Angabe der Gleichzeitigkeit hat die Bedeutung 
»währende, »solange als«; vgl. auch Röm 7,1; 1 Kor 7,39 (~' Oaov Mt 9,15; 2Petr 1,13); s. 
BDR 1455, Anm. 5; BAuERIALANo, Art. mt, 586. 

252 Daß die Aussage nicht absolut verstanden, sondern auf diesen Vergleichspunkt bezogen 
sein will, zeigt schon die konzessive Formulierung XUQLOS :n:Qvr(I)V iiYv in V.1. Andernfalls 
würde es sich in der Tat um eine Hyperbel handeln; so A. OI!PJCE, aaO., 128: »mit leiser 
Übertreibung«; H. ScHUER, aaO., 190; H. D. BETZ, aaO., 203, Anm. 12. 

253 Nach U. BoRSI!, aaO., 141, ist die Aussage penonal zu deuten: »Solange er unmündig 
ist, wird er als Sklave behandelt [ ... ] -wenn er spllter Herr und Erbe ist, müssen die Personen, 
denen er als Sklave gleichgestellt war oder denen er gehorchen mußte, nun ihrerseits seinen 
Weisungen Folge leisten.« Zu dieser Interpretation fflhrt jedoch weder die Begrifflichkeit in 
V. 1 (zu XUQLOS mit unpers. Obj. s.o.) noch auch die folgende Anwendung in V. 3-5. 
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nämlich vorausgesetzt, daß der Vater bereits verstorben ist2S4 und der minder
jährige Sohn deshalb nicht nur »künftiger Erbe«255 und »potentieller Besitzer 
von allem«256 ist, sondern sowohl de jure als auch de facto seinen Vater bereits 
beerbt hat. Andernfalls wäre die Bezeichnung als XUQLO!; navtoov jedenfalls 
unzutreffend und die Rede von der nQO'&eotJ.(a 'toü na'tQ6!; als einem vom 
Vater vorherbestimmten Tag der Mündigkeitserklärung schwer verständ
lich257. 

Da das Wortfeld in Gal4,1f. homogen ist, lassen sich die einzelnen Begriffe 
durchaus eindeutig bestimmen. Mit vfJnL0!;258 wird in V. 1 -und dann übertra
gen auch in V. 3 - der Unmtlndige im juristischen Sinne bezeichnet - also das 
minderjährige Kind, das der Weisung des Vaters resp. des Vormundes noch 
untersteht. Die Konnotation der Unreife259 oder auch der Unschuld260, die sich 
sonst bei Paulus findet, spielt bei dem technischen Gebrauch unserer Stelle 
keine Rolle261 • 

Mit den bd'tQOXOL, an deren Weisungen der vfJnLO!; gebunden ist, sind 
fraglos die Vormander gemeint262• Zwar kann der Begriff bt('tQLXO!; grundsätz
lich auch im Sinn von> Verwalter<, >Aufseher< verwendet werden (vgl. Mt 20,8; 
Lk 8,3)263, doch werden die obwv6J.1.0L anschließend noch gesondert genannt 
(V. 2), so daß nichts dagegen spricht, den Begriff hier im Kontext des Vor
mundschaftsrechtes264 zu interpretieren265 • Unklar bleibt, warum Paulus trotz 
des singularischen 6 xA'rJQO'VÖJ.I.O!; von den bthQOXOL im Plural redet. Schwebt 
ihm der Fall vor, daß ein unmündiger Erbe mehrere Vormünder hat266, oder ist 

:zs.t Mit TH. ZAHN, aaO., 193; F. SJBPliBRT, aaO., 232 (s. ebd. zur älteren Diakuaion); 
H.l...mrzMANN, aaO., 24; A. OBPD, aa0.,127; H. ScHLIBR, aaO., 188f.; J. Eamrr, aaO., 88, 
Anm. 4; J. ROHDa, aa0.,167. 

255 SoU. Boua, aaO., 141. 
256 F. MussNU., aaO., 267. 
257 Zudem unterstUnde der Sohn dann während seiner Unmündigkeit letztlich doch der 

patria potestu. 
258 Vgl. zum Ganzen G. BBRDAM, Art. viJKLO!ö K'tA, ThWNTIV, 913-925, speziell 918ff.; 

BAUBJIAu.ND, Art. ~L0!;.1088; s. UoASSB, Art. ~LO!;, EWNTß, 1142f. 
259 S. 1 Kor 3,1; 13,11; Röm 2,20 (vgl. Eph 4,14; Hebr S,13). 
260 S. 11beu 2,7 (v.l. fpELOL); verballKor 14,20: 't'ft xaxL9 VYpEu'Ata'n. 
261 Mit F. SIBPPI!JlT, aaO., 232; J. EcxnT, aao., 88, Anm. 3; u.a. 
262 S. zu Belegen und Literatur 0. Eou, Rechtswörter und Rechtsbilder in den paulini

schen Briefen, ZNW18 (1917/18), 84-108, hier lOSff.; BAuBJIAu.ND, Art. bd'tQCmO!;, 61S; 
H.ScHLIBR,aaO., 189,Anm.2. 

263 S. ebd. 
Z64 Vgl. die übrigen term. techn. 6 KAfJQ0\'6I.Io!ö, vii'~LO!ö• KVQLO!;, nQOhoi&La 'tOil mrrQ6!ö. 
Z65 Gegen 0. MICHBL, Art. olxo~; x'tA,1bWNTV,122-161, hier 1S3; U. Boua, aaO., 141; 

mit F. SIBmiRT, aaO., 232; TH. ZAHN, aa0.,194; 0. EoBR, aaO., lOSff.; A. Ouo, aa0.,128; 
F. MUSSNBR, aaO., 267; u.a. 

Z66 Was in der Regel als Ausdruck eines ansehnlichen Vermögens gewertet wird; so 
0. Eou, aaO., 106, Anm. 2; A. 0BPJCB, aaO., 128; vgl. H. Lm'rzMANN, aaO., 24; H. D. BBTZ, 
aa0.,203. 
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der Plural durch die Anwendung in V. 3 bedingt267? Vielleicht handelt es sich 
aber auch nur um eine Anpassung an die sinnvolle Mehrzahl von obcov6twL268 

oder schlicht um eine verallgemeinemde Ausdrucksweise269• In den olxov6twL 
sind jedenfalls die Verwalter des Vermögens bzw. des Hauses und seiner ver
schiedenen Haushaltszweige zu sehen270• Vom Vormund wird der minderjähri
ge Erbe hinsichtlich seines Selbstbestimmungsrechtes eingeschränkt, von den 
Verwaltern im Hinblick auf seine Verfügungsgewalt. So ist er vor dem Tag 
seiner Mündigkeit abhängig und fremdbestimmt, obwohl schon feststeht, daß 
er einmal über sich und sein Vermögen frei verfügen kann211• 

Mit der Wendung ofl'tco~ xat fJJ.U!t~272 in 4,3 wird die Übertragung des Ver
gleichs nachdrücklich eingeleitet: »So verhält es sich auch mit uns: ... «Wie in 
3,14 und 3,23-25 werden mit der 1. Pers. PI. alle an Christus Gläubigen 
zusammengefaßt273 -also Juden -wie Heidenchristen274• Daß Paulus sich 
selbst und die anderen Juden.von Geburt im Blick hat, ist im Zusammenhang 
der Ausführungen über die Sinai-Tora in 3,23-4,5 selbstverständlich; daß er 
dabei aber zugleich von den Heidenchristen spricht, ergibt sich zwingend aus 
der folgenden Anwendung auf die Galater in 4,6f. und 4,8ff. :Z75. 

u.1 Sei es durch die Mehnahl 'ta ato~xeta (so A. OEPJCE, aaO., 128; H. ScHUER, aaO., 189; 
J. BI!CICI!Il, aaO., 47) oderdurch das Subjektfll'l!ts(sou.a. F. MussNER, aaO., 267). 

u.s Vgl. H. ScHI.nm, aaO., 189; J. Ecu!RT, aaO., 88, Anm. 4. 
269 MitJ. Ecxur, aaO. 
270 S. zum Ganzen 0. Ml:CHBL, aaO., 151ff.; BAuniALAND, Art. otxov6fADS, 1135. 
271 Weil davon ausgegangen wird, daß der Vater den Termin der Mündigkeitserklllrung in 

seinem Testament frei bestimmen kann, ist- in Übereinstimmung mit den meisten Exegeten
das hellenistische Erb- und Vormundschaftsrecht vorauszusetzen (s. ausfUhrHeb 0. Eou, 
aaO., 105-108; vgl. A.OBPKB, aaO., 127; H.ScHI.nm, aaO., 188; F.MUSSNBll, aaO., 267; 
D. LOHRMANN, aaO., 68; J. ROHDB, aaO., 166). Die Rede von der :~tQOhopLG 'tOO ml'tQ6S 
spricht gegen eine Ableitung aus demjUdischen Recht (mit BILL. m, S63ff., hier S69f.), dem 
keltischen Recht (gegen F. SlBPPBllT, aaO., der dabei e silentio argumentiert) oder auch dem 
riJmischen Recht (gegen A. HALMBL, Über römisches Recht im Galaterbrief, Essen 1895, 
26ff.; M. CoNBAT, Das Erbrecht im Galaterbrief (3,15-4,7j, ZNW5 (1904j, 204-227, hier 
220ff.; jetzt nochmals H. D. BBTZ, aaO., 202; F. F. Baues, aaO., 192), das zudem in Oalatien 
nur bei römischen Bürgern zur Anwendung kllme. Auf die Details der Bildhlllfte geht Paulus 
allerdings sowenig ein wie auf mögliche MiBventlndnisse seines Vergleichs auf der Sachebe
ne. Vielmehr konzentriert er sich ganz auf das eine tertium comparationis: den Kontrast 
zwischen frClherer > Versklavungc und jetziger Freilleit und Wflrde. 

272 Zu otl'tms als Einfflhrung der Nutzanwendung nach Gleichnissen, Bildern u.l. vgl. Mt 
5,16; 12,45; 13,49; 18,14; 20,16; Lk 12,21; 15,7.10; Job 3,8; s. BAuniALAND, Art. o1l'tm K'tA, 
1209,1b. 

273 Mit den meisten Exegeten; vgl. F. SIJ!liPBllT, aaO., 235; E. D. BuaroN, aaO., 21S; 
A. OBPD, aa0.,128; F. MUSSNER, aaO., 268; J. Eamrr, aaO., 89. 

274 Gegen 1'11. ZAHN, aaO., 197: •nur die jOdilch geborenen Christen, ehe sie gläubig 
wurden.« F. F. BRUCB, aao., 193: »but probably Paul is making bis point here with primary 
reference to the Jewish law; in v 8 he makes it with reference to the pagan worship of unreal 
gods.« Zur Diskussions. F. SIBPPBRT, aaO., 235; H. ScHI.nm, aaO., 193, Anm. 3; J. Ecxur, 
aaO., 89, Anm. 2. 

275 S. analog 3,2-5 (entsprechend 3,14b) und 3,26-29. 
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»Als wir unmündig waren276, waren277 wir unter die Elemente der Welt 
versklavt.«278 Höchst umstritten ist nach wie vor die Bedeutung der Wendung 
'tel atoLxeta 'toil x6otwu, die mit 'tel d0'6-E'Vij xat m:c.oxel atoLxeta in V. 9 noch 
einmal aufgenommen wird279• Durch die einschlägigen Untersuchungen von 
J. Blinzler280, G. Delling281 und D. Rusam282 sind jedoch die begriffs- und 
religionsgeschichtlichen Voraussetzungen für die Exegese dieser crux interpre
tum hinreichend geklärt283• Danach kommen für die Zeit des Paulus aus
schließlich drei Bedeutungen von atOLxeta in Betracht284: 1. Buchstaben285 , 

2. Grundlagen, Prinzipien (einer Wissenschaft, Kunst, Lehre usw.)286 und 
3. Grundstoffe, Elemente (im physikalischen Sinne)287• Daß Paulus in Gal4,3 

276 Die Variation der Formen ~JA.e'Y (klass.) und ~~ (hell.) ist stilistisch bedingt; s. 
hingegen die sekundllre Angleichung in AB C 0 1 '1' und Mehrheitstext. Zum Übergang in die 
deponentiale Flexion vgl. BOR I 98, Anm.1. 

277 Zur coniugatio periphrastica (t!lva~ mit dem Part. Pf. Pass.) und zum Aspekt der 
>resultativen Vergangenheit< beim griechischen Plusquamperfekt vgl. BOR §347.352; E. G. 
HoPPMANNIH. v. SmBENTHAL, aaO., §200j.201.203a. 

278 Das tertium comparationis ist in dem betont am Satzende stehenden~~ 6l!bMßJAi
vo~. nicht in dem Moment der >Unmündigkeit< zu sehen; vgl. J. EcKEJn', aaO., 89; F. Muss
NER, aaO., 268. Daß die Existenz unter der Sinai-Tora als >Sklaverei< zu verstehen ist, hebt 
Paulus ab 4,3 immer wieder hervor; s. 6oilws 4,7 (vgl. 4,1); 6ovAl!La 4,24; 5,1; 6ovAl!Ut!~V 
4,8.9.25 (kontrastierend 5,13). 

279 Die Schwierigkeiten der Bestimmung ergeben sich vor allem daraus, daß der Begriff 
atOLXl!ta hier unvermittelt eingefflhrt wird und in den Homologumena des Paulus sonst nicht 
mehr vorkommt. Vgl. im NT sonst noch Hebr 5,12; 2Petr 3,10.12 und vor allem Kol2,8.20. 
Daß der Zusammenhang von Kol2,8ff. »zur Erläuterung unserer Galaterstelle herangezogen 
werden kann und mu8(1]«, wie H. Scin.JER (aaO., 191) meint, lAßt sich doch wohl nur mit 
größtem Vorbehalt sagen. Im Hinblick auf die spätere Abfassung, die wahrscheinlich deutero
paulinische Verfasserschaft und die veränderte Frontstellung ist der Kolosserbrief sicherlich 
als Zeugnis der Wirkunpgeschichte, nicht aber der 7hulitionsgescbichte des Galaterbriefes zu 
berücksichtigen. Zu Kritik und Diskussions. auch J. EcKEJn', aaO., 128-130. 

280 J. BUNZLBR, Lexikalisches zu dem Terminus m atOLXt!ta 'tOf) x6oJAOU bei Paulus, in: 
SPCIC 1961, AnBib 17118 (1963), Bd. II, 429-443. 

211 G. OBLUNo, Art. OWLXWJ K'th, ThWNTVII, 666-687. 
212 0. RuSAM, Neue Belege zu den aro~xl!ta toil x6oJAOU (Ga14,3.9; Kol2,8.20), ZNW 83 

(1992), 119-125. 
:w Zu Aufnahme und Vertiefung der Alteren Untersuchungen s. vor allem W. Foi!IIS'IU., 

Abfassunpzeit und Ziel des Galaterbriefes, in: Apophoreta, FS Ernst Haenchen, BZNW 30 
(1964), 135-141, speziell 138; J. EcKEJn', aaO., 89.92f.126-130; PR. VIBLHAuu., Gesetzes
dienst und Stoicheiadienst im Galaterbrief, in: Rechtfertigung, FS Ernst Klsemann, Ttlbin
gen 1976, 543-555; E. PLOMACHBR, Art. OWLXl!tov, EWNTW, 664-666. 

284 Vgl. zum Folgenden die Zus&nlMenstellungen bei J. BUNZLER, aaO., 430ff., und 
G. OBLUNo, aaO., 670ff. 

285 Die häufig angegebene Bedeutung >Alphabet<, •ABC< lAßt sich nach J. BUNZLBR, aaO., 
430.439, dagegen nicht belegen. 

286 Im methodologischen, nicht im didaktischen Sinne. Hier ist auch Hebr 5,12 ('m OWLXl!ta 

't'fls OQxfls) einzuordnen (vgl. 6t!~ 6,1); die Bedeutung •Anfang.rgründe< ergibt sich erst 
durch das Genitivattribut (mitJ. BUNZLBR, aaO., 430f.; vgl. G. I>BLUNO, aaO., 687). 

_, Vgl. 0. 0ELUNO,aa0., 672-678; J. BLINZLBR, aaO., 431.439f.; 0. RUSAM, aa0.,124f. 
Nach J. BUNZLBR (aaO., 440) entfallen auf die erste Bedeutung 31, auf die zweite 6und auf die 
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auf die vier Grundstoffe - Feuer, Wasser, Erde, Luft - anspielt288, ergibt sich 
eindeutig aus dem spezifizierenden Genitivattribut. Die Wortverbindung ta 
atoLxeta toi:i xOOj.IO'U geht dabei keineswegs auf den Apostel selbst zurück, 
sondern wird von ihm289 als allgemein verständlich290 in die Auseinanderset
zung eingeführt291 • 

Allerdings gebraucht Paulus die Wendung im Zusammenhang von Gal 
4,1-7 und 4,8-11 keineswegs in der wörtlichen, physikalischen Bedeutung292, 
sondern im übertragenen, theologischen Sinne. Denn auch hier versteht er ö 
xOOIW!; nicht neutral als Universum, sondern als die von der Sünde gezeichnete 
Schöpfung, als die im Gegensatz zu Gott stehende Welt293. Dieser Welt, die 
dem >alten Äon< entspricht, ist der Gläubige durch das Kreuz Christi bereits 
abgestorben- ... tv tql ataUQql toi:i XUQLou 'ftj.l.Ö)'V 'l1100i:i XQLatoi:i, ÖL' 00 ~j.&OL 
x60IW!; ~atailQc.otaL xdyro xOOIJ.CP (Gal 6,14). Durch seine Dahingabe >Zur 
Sühne für unsere Sünden< hat Christus die Seinen bereits aus der gegenwärti
gen, bösen Weltzeit herausgerissen - toi:i Mvto!; tautav iJ:JttQ töW c'tf.UXQtLöW 
'ftj.l.Ö)'V Ö:JtCO!; ~~eA"ltaL 'ftJ.L(i!; b toi:i alcifvo!; toi:i tiJwtOOtO!; :ltOYrJQO'Ü (Gal1,4). 
Infolge dieses Bedeutungswechsels »sind die atmxeta toi:i xOOj.IO'U nicht mehr 
die konstitutiven Bestandteile der physischen Welt, sondern die konstitutiven 
Bestandteile der> Welt< als des Inbegriffs der vor- und ausserchristlichen Seins
weise«294. »Die Wendung O'tOL)teta toi:i x6oj.IO'U bezeichent dDs, worauf die 
Existenz dieser Welt beruhtund was auch das Sein des Menschen ausmacht.«295 

Von den >Elementen der Welt< spricht Paulus in Gal4,3 nicht etwa deshalb, 
weil er das Versklavtsein der früheren Heiden nicht mit der Sinai-Tora in 
Verbindung bringen könnte. Wie in 3,10-14 und 3,22-29, so setzt er auch hier 

dritte Bedeutung - •Grundstoffec, •Elementec - 137 von insgesamt 17S herangezogenen 
Belegen. 

21111 Mit J. BUNZLI!Il, aa0.,439ff.; G. DBLUNG, aaO., 684ff.; PR. VIIILJIA.uu., aaO., S47ff.; 
E. ScHwmzu, Die »Elemente der Welt« Gal 4,3.9; Kol 2,8.20, in: Den., Beiträge zur 
Theologie des NT, Zürich 1970, 147-163; E. PLOMAcHER, aaO., 66S; D. RuSAM, aaO., 124f. 

219 Nicht von den Gegnern; mit G. DBl.UNo, aaO., 684f.; PR. VIIILIIA.uu, aaO., SS2; gegen 
J.BBCDR, aa0.,48; D.LOHRMANN, aaO., 71f.; u.a. 

2!10 Die auf Empedokles zurüc:kgeftlbrte Lehre von den vier bzw. (bei Einbeziehung des 
•Ätbersc) ftlnf>Elementenc fand vor allem durch die Stoa weite Verbreitung; vgl. G. DBLUNo, 
aao., 673-67S; J. BUNZLI!Il, aaO., 431. 

291 Zu den inzwischen zahlreichen Belegen fl1r die Wendung acoLxeta wil x6aJ.IOV in der 
Bedeutung •physikaliscbe Elemente, Grundstoffe der Weite 1. vor allem J. BUNzLER, aaO., 
440f.; D. RusAM, aaO., 119-W. 

292 Gegen TH. ZAHN, aaO., 199: »Das 111018iscbe Geaetz bindet die Religion oder doch alle 
Betätigung derselben im Leben an die Stoffe und stofßichen Dinge, aus welchen die Welt 
besteht.« 

293 S. zum Ganzen H. SASSB, Art.~ KV., TbWNTm, 867-898, hier 884f.889-894; 
vgl. J. BUNZLI!Il, aaO., 441f.; G. DBLUNo, aaO., 684f. 

294 So treffend J. BUNZLER, aaO., 442. 
:m G. DBLUNo, aaO., 68S (Hervorhebung im Original). Vgl. noch PR. VIBLHAUER, aaO., 

SS3; W. FoBRSTI!Il, aaO., 138; E. PLOMACIIBll, aaO., 665. 
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als selbstverständlich voraus, daß alle Sünder296 unter der »Herrschaft«, d.b. 
unter dem »Fluch« des Gesetzes stehen und daß Juden wie Heiden durch diesen 
>Wächter< und >Aufseher< objektiv bei ihrer Sünde >behaftet< werden297. Wenn 
er gleichwohl in V. 3 von den atoxeta 'toii x6o!J.Ou redet, so deshalb, weil er mit 
der Wahl dieses Ausdrucks den in 4,8-11 geäußerten Gedanken vorbereiten 
möchte, daß die Galater mit ihrer Hinwendung zur Taraobservanz keineswegs 
einen Fortschritt erzielen, sondern in Wahrheit in ihre alte Existenz zurückfal
len. Denn unter dem Oberbegriff >Elemente der Welt< kann Paulus beide 
Größen zusammenfassen, die den christusfernen Menschen bestimmen: die 
heidnischen Götter- die ihrem Wesen nach freilieb keine >Götter< sind ( 4,8)298 

-und die Tora Gottes vom Sinai. 
Damit werden aber weder die Götter der Heiden mit der Sinai-Tora identifi

ziert, noch wird die Taraobservanz der Juden etwa als Götzendienst diskredi
tiert. Was jedoch beide Größen verbindet, ist die Tatsache, daß sie die Existenz 
der von Sünde gezeichneten Schöpfung vor dem Kommen des Glaubens ge
prägt haben und daß sie die Instanzen sind, bei denen die Menschen - auf 
unterschiedliebe Weise - vergeblich ihr Heil suchen, von denen sie Freiheit 
erwarten und Knechtschaft erlangen. Sowohl der v61W~ als auch die -&eo( sind 
somit dem x6o!J.O~ als der alten Weltzeit zugeordnet und können folglieb dem 
Menschen, der sieb von ihnen her versteht, weder Heil noch Leben vermitteln
und in dieser Hinsicht sind beide >schwache und arme Elemente< ( 4,9; vgl. Röm 
8,3). Sieb als Heidenchrist der Tora zuzuwenden und von ihr das Heil zu 
erwarten bedeutet nach Paulus, sich >wiederum zu bekehren< - jetzt aber 
hinweg von >dem lebendigen, wahren Gott< und zurück zu den Größen, die den 
alten Äon, die gottfeindliche Welt cbarakterisieren299: viiv ö~ yv6vte~ -&e6v, 
J.I.(Xllov ö~ yvc.ooDtvte~ fm:o -&eoii, nä>~ b:~atQtcpE'te naA.~v b:t "Ca da&~ xat 
mc.oxa ato~xeta, oi~ naA.~v livoo-&ev öouM6eLV -&tAE'te; (4,9). 

Während die beschriebene Deutung auf die >Elemente der Welt< sowohl mit 
dem allgemeinen Sprachgebrauch als auch mit dem Kontext der pauliniscben 
Argumentation harmoniert, müssen die in der Exegese gebotenen alternativen 
Bestimmungen von ato~xeta 'toii x6ojWU in Gal4,3 schon aufgrunddes lexika
lischen Befundes ausscheiden300• So läßt sieb die früher häufiger vertretene 
Wiedergabe von atOLxeta mit >Rudimente<, >unreife Anfänge<, >Anfangsgrün-

296 Vgl. die 1. Pen. PI. in3,13f.; 3,23-25; 4,5; die 2. Pen. PI. bzw. Sg. in3,26-29und4,6f. 
297 In Röm 1,18-3,20 wird Paulus dann den Gedanken des gemeinsamen Behaftetwerdens 

aller Menschen durch die Sinai· Tora systematisch entfalten und mit weiteren Schriftzitaten 
belegen. 

298 S. 1 Kor8,4-6; 10,19f.; vgl. H.JJ. EcUTBJN, Der BegriffSyneidesis bei Paulus, 234ff. 
299 Zur Umkehr des Missionsschemas in Gal 4,9 (bt~moicpeLv btt ... 6ouM6ew) vgl. 

1 Thess 1,9f. 
300 MitJ. BuNZLEll, aaO., 439ff.; D. RusAM, aaO., 124f.; vgl. G. DBLUNG, aaO., 684f. 
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de<301 sprachlich überhaupt nicht nachweisen302• In diesem Sinne verstand 
F. Sieffert die atOLXEi:a 'toil xOOJ.WU als »die Rudimenta ritualia, das Zeremo
nialwesen des Juden- und Heidenthums«303, »die Elemente der nichtchr[istli
chen] Menschheit, d.h. die Elementardinge, die unreifen Religionsanfän
ge«304. Nach P. Billerbeck305 sind mit der Wendung »die religiösen Satzungen 
u[nd) Bräuche der vorchristlichen Welt gemeint, die gegenüber dem Evange
lium nur als rudimenta disciplina mundi, als Anfangsgründe der religiösen 
Erziehung der Menschheit gewertet werden können«306• 

Auch für die weit verbreitete Wiedergabe der atotxeta mit >Gestirne<, 
>Himmelskörper< bzw. >Elementargeister<, >Gestimgeister<, >Dämonen<307 

gibt es keine vorpaulinischen Belege308 - ganz abgesehen davon, daß dann der 
Zusatz o'ÖQavta X'tÄ, keinesfalls aber 'toil x6otwu zu erwarten wäre. Zudem 
läßt sich weder im Blick auf den Pharisäer Paulus noch im Blick auf die 
judenchristlieben Gegner denken, daß sie einen Stoicheia- resp. Gestirnkult309 

praktiziert oder gefördert hätten310• Ein astrologisches Verständnis läßt sich 
auch nicht durch den Hinweis auf Gal4,10 begründen, da hier keineswegs von 
einem »abergläubischen Gestirnskult« die Rede ist311 • Vielmehr stellt Paulus 
den Galatern exemplarisch vor Augen, wohin sie gelangen312, wenn sie sich 

301 Im Gegensatz zu der Bedeutung >Grundlagen<, •Prinzipien<. 
302 Vgl. J. BLINZLER, aaO., 430f.439; zu Hebr 5,12 s.o. 
303 F. SIEJIIII!RT, aaO., 240. 
304 AaO., 239. Vgl. auch E. D. BURTON, aaO., 518: »elementary teachings«, »the rudimen

tary religious teachings possessed by the race«; F. F. BRUCE, aaO., 194: »He speaks of the time 
during which the people of God lived •under law< as the time they spent in the infant class 
leaming their ABCs«, »a time of elementary education« (ebd.); H. RIDDERBOS, Paulus, 113: 
»erste Anfangsgrllnde, ABC, primitive Lehre«. 

305 BILL. III, 570. 
306 An die >äußerlichen Satzungen<, >Formeln< und >Vorschriften< denken auch U.BoRSE, 

aaO., 142, und J. RoHDE, aaO., 170. Sachlich ist gegen die zitierten Interpretationen vor allem 
einzuwenden, daß Paulus weder die Sinai-Tora auf das Ritualgesetz reduziert und Iegallstisch 
deutet noch auch von einer >religiösen Entwicklung bzw. Erziehung der Menschheit< ausgeht. 

3fT1 S. A. ScHwErrzER, aaO., 71f.; H. LIETzMANN, aaO., 25f.; BAUD/Al.ANo, Art. O"toLXEt

av, 1534f.; H. W. BEYERIP. ALTHAUS, aaO., 33; A. OEPicE, aa0.,130-132; H. ScinJER, aaO., 
191f.; U. Luz, Das Geschichtsverständnis des Paulus, aa0.,155, Anm. 76; H. HOBNER, aaO., 
35, der in Anbetracht der neueren Diskussion lakonisch feststellt: »Den Weltelementen dflrfte 
- trotz Delling- dllnlonisch-heidnischer Machtcharakter eignen.« 

308 Zu Diskussion und Kritik s. vor allem J. BLINZLER, aaO., 432ff.; G. DELLING, aaO., 
679ff.684f.; vgl. auch W.FOERSTER, aaO., 138; J.EcKERT, aaO., 127; PR. VlELHAUER, aaO., 
549ff.; E. PL'OMACHER, aaO., 664f.; J. RoHDE, aa0.,170; D. RuSAM, aa0.,124f. 

309 Vgl. dagegen H. ScHUER, aaO., 192: »Die Weltelemente [sind) als •Wesen< verstanden, 
die mit der Autorität göttlicher und engelischer Milchte bestimmte Forderungen an die 
Menschen stellen und Anspruch auf religiöse Verehrung erheben. Die O"toLXEta 'WO x6aJiOU 
des Gal sind dabei [ ... ] offenbar in erster Linie auf die elementaren Krllfte der Gestirne 
bezogen.« Dies alles lllßt sich vom Kontext des Galaterbriefes her allerdings nicht verifizieren 
-auch nicht mit Hilfe von Gal3,19 (dazu s.o.). 

310 S. zurKritikauch PR. VIELHAUER, aaO., 550ff.;J.EcKERT, aaO., 128f. (vgl. 13ff.). 
311 Gegen F. MussNER, aaO., 301f.; u. a. 
312 Vgl. J. EcxERT, aaO., 93. 
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beschneiden lassen und infolgedessen die Verpflichtung übernehmen, 6Ao'V 'tOV 
v61WY :n:OLfjoaL (5,3): »Tage wollt ihr beobachten313 und Monate und Zeiten 
und Jahre«314• 

Nun wird zur Stützung des personalen Verständnisses von O'toLxeta gelegent
lich argumentiert, daß die vergleichsweise Bezeichnung als b:hQO:n:oL in 4,2 
näherläge, wenn es sich auch bei der Anwendung in V. 3 um >Wesen< handeln 
würde315• Aber erstens spricht Paulus in V. 4f. ausdrücklich vom v6JW!; selbst 
und nicht von Engeln oder Dämonen, und zweitens handelt es sich in 4,1 f. nicht 
weniger um einen Vergleich als in 3,23-25, wo die Sinai-Tora direkt als 
>Aufseher< und >Wächter< beschrieben wird. Daß es dabei nicht um die Herr
schaft dämonischer Mächte geht, sondern um den Auftrag und die Funktion 
der Tora als einer von Gott erlassenen Verfügung, ergibt sich schon aus der 
Grundthese, die anband der drei Bilder in 3,23-4,7lediglich entfaltet wird: 
cru.a auv~unv tt yt;»acpt)'ta :n:ma iJ:n:o äi'QQ'tUxv ••• (3,22). 

So kann aufgrund des sprachgeschichtlichen wie des exegetischen Befundes 
kein Zweifel daran bestehen, daß Paulus auch in Gal4,3 an die Herrschaft der 
Sinai-Tora denkt, durch die alle Menschen- Juden wie Heiden ('fl!U!t!;)- bei 
ihrer Sünde behaftet und als Übertreter unausweichlich unter Anklage gestellt 
werden. Warum Paulus indes bei der Übertragung des dritten Bildes den 
Begriff O'tOLXeta 'tOi) xOOf.'O'U einführt, wird- wie gesagt- von der Fortsetzung 
der Argumentation in V. 8ff. her einsichtig. 

Der überleitende Temporalsatz in V. 4a bildet die Antithese zu 6'te ~IU!V vfJ:n:LOL 
in V. 3 und korrespondiert mit der Zeitangabe in V. 2: liXQL 'tfl!; :n:QO&eGJ.I.Ux!; 
'tOi) :n:a'tQ6!;316• Die Zeit war >erfüllt<, als der Termin gekommen war, den der 
Vater zuvor bestimmt hatte317• Mit dem :n:Ä.TJQ(I)I'Q 'tot:i xQ6vou fand die Zeit der 

313 In Entsprechung zu dem 6ovM6aLv -HAns in V. 9 ist du m~QU't1JQ8Toih! wohl als Prllsens 
de conatu zu begreifen; vgl. ~; ns'tw neben t~lb dv&Q<DnoL; 4Qbsw (Gall,lO); 
ottLVB; tv VOfUP 6LxaLOiloh (5,4); dvayxatouaLv fll&4; :n:EQLtiJ,&vao6aL (6,12) neben it&.ovaLv 
fll&4; nBQLUI'vao6aL (6,13); tb XQYJOtCW to9 taofl al; !'BtcWoLCW aaliyaL (Röm 2,4). S. zum 
konativen lnd. Prb. B.ScHwYZBIIA.DBBRUNNBR, aaO., Bd.ß, 2S8f.; BDR 1319; B.O. 
HoPPMANN/H. v. SIDBN'IHAL, aaO.,I19Sc.197a. 

314 Dazu treffend PR. VIEUIAUBR, aao .• 552: »Zwar nennt Paulus die Festzeiten an poin
tierter Stelle, aber um 10 auffllliger ist es, daß er sie außer hier im ganzen Brief nicht erwllhnt 
[ .•. ]. Das spricht dafllr, daß der Festkalender nicht der signifikanteste Zug der gegnerischen 
Verkündigung und auch nicht mit mythologischen Spekulationen und paganen Devotionen 
verknüpft war[ ••• ]. Nicht als Beispiel abergllubiscber und magischer Praktiken, sondern als 
Teil des Gesetzes fUhrt Paulus diese Festzeiten an«. 

315 So u.a. H.Scm.o!R, aaO., 191; zu Diskussion und Kritik vgl. TH.ZAHN, aaO., 198; 
H.IUJsXNEN, aa0.,131. 

316 Mit 0. HoPJUs, Gal 4,4-7, GPM 44 (1989/90), 49-SS, hier 51; vgl. H. l.mrzMANN, 
aao .• 26; D. LOIIRMANN, aaO., 69; J. BBCDll, aao •• 48; J. ROHDB, aa0.,171. 

317 Zu der jüdischen Vorstellung vom >Vollwerden• des Zeitmaßes s. BJLL.Iß, 570.580; 
G. DBLUNo, Art. :n:Ä'IJQYJ; xtÄ, TbWNTVI, 283-309, hier 293,20ff.297-304; F. MussND, 
aa0.,268f. 
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>Sklaverei< ihr vom Vater festgesetztes Ende. Dabei erlaubt es weder das Bild 
in V. 1-3 noch der theologische Zusammenhang, den Zeitpunkt der Befreiung 
vom Stand der persönlichen bzw. geschichtlichen Reife abzuleiten - unabhän
gig davon, ob an den Abschluß einer positiven Entwicklung318 oder an ein 
Höchstmaß der Erlösungsbedürftigkeit319 gedacht wird320, 

Den Vollzug der Erlösung beschreibt Paulus in V. 4f. mit Hilfe einer Sen
dungsaussage, die in Röm 8,3; Job 3,16f. ;1 Job 4,9321 Parallelen hat. Aufgrund 
der auffälligen Übereinstimmungen setzen viele Exegeten voraus, daß es sich 
dabei um eine traditionelle Sendungsformel handelt322, die der Apostel ent
sprechend seinem theologischen Anliegen modifiziert323. So wird in derTat bei 
allen Belegen 6 i)e6~ als Subjekt und 'tOv ul6v als Objekt des Sendeos genannt 
und der Heilssinn der Sendung überwiegend in Form eines tva-Satzes entfal
tet324. Da jedoch die Verben ständig wechseln325, die Attribute zu 'tOv ul6v 
varüeren326 und die soteriologischen Angaben voneinander abweichen, läßt 
sich hinter den paulinischen und johanneischen Formulierungen wohl ein Sen
dungsschema, nicht aber eine feste Formel erkennen327. 

Wie in Gal1,15f. und 2,20 gebraucht Paulus auch in 4,4 und 4,6 für Christus 
den Titel »Sohn Gottes«328, was sich nicht nur vom Sendungsschema, sondern 

318 Gegen TH:. ZAHN, aaO., 200, der voraussetzt, daß •die Ulnge dieses Verlaufs und der 
Eintritt seines Endpunktes von der inneren Entwicklung abhängt, welche Israel durchmachen 
sollte«. 

319 Gegen F. SIBFPI!llT, aaO., 241 (trotz seiner berechtigten Kritik): •Danach ist hier nicht 
zu denken an die Nothwendigkeit der zu einem gewissen Punkte gediehenen religiösen 
Entwicklung der Menschheit ( de Wette), oder das Reifwerden der letzteren ft1r das Hervorge
hen des Christenthums aus einem ihr immanenten Prinzip, dem geistigen Fortschritt zur 
Freiheit des Selbstbewußtseins (Baur), sondern an die höchste Steigerung der Erlösungsbe
dürftigkeit.« 

320 S. auch H. ScHuu, aaO., 195, Anm. 7; F. MvssNBR, aaO., 269; D. LCHRMANN, aaO., 
69; J. RoHDB, aaO., 171; vgl. G. EICHHOLZ, Die Theologie des Paulus im Umri8, 1S8: •Es ist 
nicht an eine ft1r Gottes Eingreifen besonders günstige weltgeschichtliche Konstellation 
gedacht, die menschlichem considerare zugänglich wäre.« 

321 Vgl. noch lJoh 4,10.14. 
322 S. vor allem W. KRAMu, Christos, Kyrios, Gottessohn, 108ff.; vgl. E. Scawmzu, Art. 

ul6; xtA. D, ThWNTVIII, 364-395, hier 376f.; M. HBNOBL, Der Sohn Gottes, 24f.; J. Lw
BRECHT, Art. ~WEOOttllw, EWNTll, 4-7, hier6f.; F. F. BavcB, aaO., 194; J. RoHDB, aaO., 
171; u.a. 

323 Nach W. KRAMBR, aaO., 110, soll die Formel von Gal4,4f. ursprünglich aus V.4b und 
Sb bestanden haben: ~W'rellev ö tBO; t6v ulOv cr6tot>, tva 'rirv uloha(av cbwMJkoi'I!V. 

324 S. hingegen Röm 8,3, wo die Sendung in einem Partizipialsatz und der Heilssinn im 
Hauptsatz zur Sprache kommen (vgl. noch lJoh 4,10.14 mit den Objektsergänzungen fAaa. 
tA.Ov ••• und aonfiQU roil x6a~WU ). 

325 ÖL66vaL (Joh 3,16); ntJ.Uti!LV (Röm 8,3); cbroottlli!LV (1 Job 4,9 {Vgl. 4,10.14; Job 3,17j); 
~wtOattlli!Lv (Gal4,4). In lJoh 4,9.14 handelt es sich um Perfekt-, ansonsten um Aorist
Formen. 

326 a,.,toil (Gal 4,4 (1 Job 4,10j); Aautoil (Röm 8,3); tlYv povoyavfl (Job 3,16); a~oil tav 
jWVoyi!'Yfj (1 Job 4,9); absolutes tav ul6v (Job 3,17 (1 Job 4,14j). 

3Z1 Zurückhaltend auch F. MvssNBR, aaO., 272. 
328 Vgl. Röm 1,3.4.9; 5,10; 8,3.29.32; 2Kor 1,19f. 
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auch vom soteriologischen Zusammenhang her erklärt, in dem der Begriff uto~ 
iteoi:i bei Paulus vorwiegend erscheint329. Daß es nach Gal4,4; Röm 8,3; Job 
3, 16f. und 1 Job 4,9 der prliexistente Sohn ist, der vom Vater in die Welt gesandt 
wird330, und nicht eine messianische Gestalt menschlichen Ursprungs (im Sinne 
von Ps 2,7; 89,27f.; 2Sam 7,14)331 , ergibt sich aus dem Kontext der paulini
schen332 wie der johanneischen Theologie333 eindeutig334 - nicht aber aus der 
Verwendung des Kompositums ~~wto<JteUeLV335 , das bereits in der LXX 
völlig promiscue mit cbto<JteAAEL'V gebraucht wird336, 

Zwischen die Sendungsaussage V. 4b und die doppelte Zielangabe in Form 
der beiden koordinierten tva-Sätze in V. 5 sind zwei Partizipalattribute als 
Näherbestimmung zu 'tOv ulav a'Ö'toi:i eingefügt. Die erste Wendung, yev6JA.E
vov bt yuvauc6~, bringt zur Geltung, daß der präexistente Sohn ein sterblicher, 
vergänglicher Mensch wurde337. Der Gebrauch von y(VOJ.UlL in der Bedeutung 
,.geboren, gezeugt werden« (absolut338 oder in Verbindung mit b 'tL'Vo~339) ist 
durchaus üblich340 und keineswegs von besonderer Bedeutung341 . Infolgedes-

319 S.o. zu 2,20; mit M. HENOEL, aaO., 20ff.; F. MuSSNER, aaO., 273; 0. HOPIUS, aaO., 52; 
vgl. zum Ganzen E. ScllwmzER, Art. u~. aaO., 376ff.384ff. 

330 Mit der Mehrheit der Exegeten; vgl. TH. ZAHN, aaO., 200; F. SII!Jilii!RT, aaO., 241f.; 
A. OEPKl!, aaO., 132; H. ScHUER, aaO., 196; E. SCHWI!IZER, aaO., 376ff.; F. MuSSNER, aaO., 
272f.; G. EICHHOLZ, aaO., 126; u.a. 

331 Mit 0. HoPIUS, aaO., 52. 1\'aditionsgesc:hichtlich gesehen steht bei der neutestamentli
chen »Sohn Goues«-Prldikation vielmehr die jüdisch-hellenistische Weisheits- und Logos
Tradition im Hintergrund; vgl. E. ScHwmza, Art. u~ K"rl, ThWNTVIß, 377.38Sf.; DI!RS., 

Zum religionsgeschichtlichen Hintergrund der »Sendungsformel« Gal4,4f.; Röm 8,3f.; Job 
3,16f.; lJoh 4,9, in: Ders., Beiträge zur Theologie des Neuen Testaments, 83-95, hier 
87.90-95; M. HENGEL, aaO., 78ff.104ff.; H. GESE, Der Messias, in: Ders., Zur biblischen 
Theologie, 128-151, hier 149ff. 

m S. 1 Kor 8,6; 10,4; 2 Kor 8,9; Phil2,6f. 
333 S. Job 1,1ff.; 8,58; 16,28; 17,5.24u.ö. 
334 Vgl. auch Kol1,1S-17; Eph 1,3-14; Hebr 1,2f.; Apk 3,14; u.ö. 
335 Gegen TH. ZAHN, aaO., 200f.: ,.q~w gibt die lebhafte Vorstellung einer 

Entsendung von dem Ort des Sendenden aus und setzte [ .•. ] voraus, daß der Entsandte vor 
der Sendung in der Umgebung des Sendenden sich befunden habe.« Vgl. auch F. SII!Jilii!RT, 
aaO., 241f.; J. ROHDE, aa0.,171. 

336 s. zum Ganzen K. H. RENOSTORP, Art. ~ K"rl, ThWNTI, 397-448, hier 
399ff.405f. Zu ~~anoat~Lv im Zusammenhang der Sendung von Propheten s. LXXJer 1,7; 
7,25; Hes 2,3; 3,5; Hagg 1,12; Sach 2,15; 4,9; Ri 6,8.14; zur Sendung des Paulus durch den 
x6QLOC; s. Acta 22,21: nOQWou, 6n tyfh Blt;; HvfJ fAaKQOY iPOC7rBA6) OB. 

337 Mit 0. HOPIUS, aaO., 52; vgl. BILL. lß, 570; F. F. BRUCE, aa0.,195. 
338 S. Weish 7,3; Sir 44,9; Job 8,56. 
339 Kal q atttbv ~o (1Esr 4,16); ~ "CC6wY lyMJ&rJ ro dv&Qdmow cmiQpa (Tob 

8,6); 6 q ~ yBV6!ABVO!ö ut6t;; (PFlor 382,38). 
340 Vgl. zum Ganzen (mit weiteren Belegen) BAUER/ALAND, Art. y(vofAaL, 316, 1,1a; 

H. G. LmosuJR. Sco'IT, Art. yCyvofAaL, aaO., 349,1,1. 
341 Vielmehr ist der Ersatz des Pass. Aor. von dK'tW ( trixfhlv, »ich wurde geboren«) durch 

~l.&fJV gerade klassisch; vgl. H. G. LmosuJR. Sco'IT, Art. 'tLK'tLK6t;; K'tl, aaO., 1792; BDR 
176 und Anm. 3. Gegen F. SmPPERT, aaO., 242: »nicht ohne Weiteres fllr "fBWCbf&BVOV gebo
ren, sondern geworden aus, gekommen«; vgl. H. SCHUER, aaO., 196: »obwohl es >geworden< 
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sen entspricht der Ausdruck yev61'evos ex yuvatx6s präzise dem hebräischen 
:·n;a_c ,~;~342 (der »Weibgeborene«)343 bzw. dem YE'VVI'J'tOS yuvatx6s in LXX344 

und ist als solcher auf jeden Menschen anwendbar. Über den Vorgang der 
Geburt wird in Gal 4,4 gar nicht gesprochen345, sondern vielmehr über das 
Ergebnis346: Der Sohn Gottes, der von Ewigkeit her beim Vater war, wurde zu 
einem Sterblichen, zu einem dem Tode unterworfenen Menschen. 

Weist schon die erste Bestimmung auf das Kreuzesgeschehen hin, so gilt das 
um so mehr für die zweite: yev6!'E'VOV im:o v61'QV347• »Dem Gesetz unterwor
fen« war der Sohn Gottes in dem Sinne, daß er stellvertretend den Fluch auf 
sich nahm, den die Sinai-Tora von Rechts wegen über alle Übertreter verhängt: 
XQLO'tOS of)IJ.ds tS'rJy6Qaoev tx 'tfJS xa'tclQ«S 'tOt:l V6JAOO yev6!'E'VOS im:2Q of)J.Uöv 
xa't6.Qa (Gal 3,13)348• Dieser Rückbezug auf die Ausführungen von 3,13f. 
bzw. 3,10ff.349 wird durch die Fortsetzung in 4,5 eindeutig gesichert: Das 
göttliche Ziel der Unterstellung Christi unter das Gesetz ist die Erlösung350 

derer, die als Sünder >unter der Macht<, d. h. >unter dem Fluch< des Gesetzes 

und nicht >geborene (yavvoofAI!VOV) bedeutet«. Vor allem gegen TH. ZAHN, aaO., 202: •Daß 
aber Paulus die menschliche und israelitische Seite der Lebensentstehung Christi [ ... ] ledig
lich als Herkommen oder Abstammen von einem Weibe und nicht als Erzeugung durch einen 
israelitischen Mann und Geburt durch ein israelitisches Weib bezeichnet, erklärt sich nur 
daraus, daß er von einem Manne, der Jesum erzeugt hätte, nichts weiß.« 

342 S. Hi 14,1; 1S,14; 25,4; 1QH 13,14f.; 18,12f.; 1QS 11,21. 
343 Mit BILL. m, 570; o. HOPIUS, aaO.' 52; F. F. BRUCB, aaO.' 195. 
344 S. Hi 14,1; 1S,14; 25,4; vgl. den Plural tvy8'YVfi'Wt;yuvaLX<lwin Mt 11,11 parLk 7,28; s. 

auch ybvt)fW yuvaLx6'1v, Sir 10,18. 
345 Weder lllßt sich der Text als Beleg für die Geburt aus der Jungfrau Maria heranziehen 

(gegen TH. ZAHN, aaO., 202; mit den meisten Exegeten) noch als Indiz dafür, daß Paulus von 
einer natUrliehen Zeugung und Geburt Jesu ausgeht; vgl. dagegen D. LtbmMANN, aaO., 69: 
•indem er von einer Frau geboren wurde wie jeder andere Mensch auch«; J. RoHDB, aaO., 
172: •[Der Ausdruck] besagt, daß der Sohn Gottes ohne Unterschied zur Geburt anderer 
Menschen in das irdische geschichtliche Leben eintrat.« Die traditionsgeschichtliche Konno
tationwird auch bei der Interpretation U. BoRSES verkannt: •Er nimmt die Knechtsgestalt des 
Menschengeschlechtes an (Phil2, 7), indem er der Sohn einer- dem Manne untergeordneten 
(vg1.1Kor 11,7-9)-Frau wird« (aaO., 143). 

346 MitF.SIBPPBRT,aa0.,242. 
347 Zu dem engen Zusammenhang von Inkarnations- und Kreuzesaussage s. auch Phil 

2,6-11; vgl. O.HoPJUs, Der Christushymnus Philipper 2,6-11. Untersuchungen zu Gestalt 
und Aussage eines urchristlichen Psalms, WUNT17, 2. Aufl., 1llbingen 1991, S6ff., speziell 
63 f.: •Das Ja des Präexistenten zur Menschwerdung ist vielmehr das Ja zu dem Weg, der nach 
Gottes Willen in den Tod am Kreuz als in die tiefste nefe der Erniedrigung führen soll. Der 
Kreuzestod ist, wie prononciert gesagt werden muß, nicht als die Konsequenz der Inkarna
tion, sondern als ihr Ziel gesehen.« 

348 Im einzelnen s.o. zur Stelle. 
349 Vgl. auch E. SCHWBIZBR, Art. u~, aaO., 385; 0. HoPJUs, Gal4,4-7,S2f. 
350 Den Begriff ~ayooa~LY, •freikaufen (aus der Sklaverei)«, verwendet Paulus nur noch 

in Gal3,13 (dazu s.o.). 
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stehen ('öno v6JWV Gal3,23.2S; 4,21; 5,18; Röm 6,14; 'Öno xa't6Qav Gal3,10. 
13)351. 

Dagegen soll durch die Wendung yEVOJA.EVOV 'Öno VOJWV keineswegs hervor
gehoben werden, daß der Sohn Gottes »nicht nur Mensch unter Menschen 
wurde, sondern darüber hinaus Jude und als solcher dem Gesetz unter
stellt«352. Das Motiv einer stellvertretenden, Erlösung bewirkenden Taraob
servanz Jesu353 findet sich in der paulinischen Soteriologie nicht354, und das 
>Sein unter dem Gesetz< hat vom Kontext her unbestreitbar eine negative 
Konnotation. Zudem ließen sich bei der Deutung auf den vollkommenen 
Gehorsam gegenüber >den Forderungen und Bestimmungen des Gesetzes< die 
soteriologischen Aussagen von V. 5lediglich auf gesetzestreue Juden beziehen, 
die wie Jesus 'Öno VOJWV gelebt haben. Nach Paulus aber sind es gerade auch die 
Juden, die als Übertreter unter der Anklage der Torastehen (3,10.13.19ff.), 
und sind es gerade auch die Heiden, denen die in Christus erfüllte Segensver
heißung von Anfang an gegolten hat (3,6-9.14.26-29; 4,6f.)355. 

Den Zweck der Sendung des Sohnes Gottes entfaltet Paulus V. 5 -wie bei der 
unmittelbaren Parallele 3,13f. -in zwei koordinierten tva-Sätzen356, die der 
Sendungsaussage V. 4 chiastisch korrespondieren. Der ente Finalsatz357 

(V. 5a) bezieht sich auf die zweite attributive Bestimmung V. 4d: >Er wurde 
dem Gesetz unterworfen, damit er die dem Gesetz Unterworfenen freikaufte<. 
Der zweite tva-Satz ist nicht speziell dem enten Partizip yEVOJ.I.EVOV b yuvaL-

351 Zu y'vwitaL {m6 tLVa in der Bedeutung •jmd. unterworfen, unterstellt werden bzw. 
sein« vgl. 1 Makk 10,38. 

352 F. MussNER, aaO., 270; vgl. TB. ZAHN, aaO., 202: •als Israelit, als Abrahamssohn wur
de er mit seiner Geburt dem Gesetz untentellt«; F. SD!JIIIBRT, aaO., 243: »SS dul er der 
Beac:hneidung und allen sonstigen Bestimmungen des Gesetzes unterworfen ward wie jedes 
andere Jüdiac:he Kind«; J. JBRBMJAS, Der Opfertod Jesu Christi, 86: •Christus wurde Sklave 
des Gesetzes, um die, die Gesetzessklaven waren, (durch stellvertretende Gesetzeserff11lung) 
loszukaufen« (Kl8Dlmer im Original!); U. BoRSE, aaO., 143: •Die andere Erniedrigung Hegt 
in der Beugung unter das Gesetz[ ... ], die sich daraus ergibt, da8 er als Jude Mensch wird«; 
J. RoHDE, aaO., 172: •Er unterstellte sich damit den Forderungen und Bestimmungen des 
Gesetzes«. Bei J.ROHDB, aao., F.F.BRUCB, aao., 196, u.a. findet sich eine Kombination 
beider Interpretationen. 

353 Als >Kommentar< ff1r Jesu >Beugung unter das Gesetz< wird bezeichnenderweise Lk 
2,22-24.39 angefllbrt; 10 F. MussNER, aao •• 270, Anm.120; u. BoRSB, aa0.,143. 

"" Vom >Gehorsam< Jesu spricht Paulus nur im Zusammenbang des Kreuzesgeschehens; s. 
Röm 5,19 (vgl. 3,24-26; 5,6-10) und Pbü 2,8. Vgl. zur Kritik auch 0. HoJIIUS, aaO., S2f. 

:w Auf die Zugehörigkeit Jesu zum Volk Israel und auf die Bedeutung der Verheißungen 
an dieJudenwirdPauluswohlin Röm 1,3; 9,5; 1S,8undRöm 1,16; 3,1f.; 9,1-11,36eingehen; 
in der Situation der akuten Auseinandersetzung mit dem judailtiseben Standpunkt im Gala
terbrief legt Paulus hingegen alles Gewicht auf die Stärkung der in ihrem Glauben verunsi
cherten Heidenchristen. 

356 S. auch 1Kor4,6; 2Kor 12,7; vgl. Eph5,26f.;Joh 1,7; s. BDR 1369, Anm.8. 
357 Nicht Konsekutivsatz; gegen H. D. BBTZ, aaO., 208. 
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x6\; zuzuordnen358, sondern dem Motiv der Sendung insgesamt: >Gott sandte 
seinen Sohn ... , damit wir die Sohnschaft empfingen.< Durch Christi Inkarna
tion und Kreuzestod wurde ein doppeltes Ziel verwirklicht: negativ die Erlö
sung von der Herrschaft der Sünde und des Gesetzes (V. 5a) und positiv die 
Einsetzung in die Würde der Gottessohnschaft (V. 5b )359• 

Parallel sind die beiden Finalsätze auch darin, daß sie jeweils von demselben 
Personenkreis handeln- nämlich von allen Gläubigen, Juden- wie Heidenchri
sten360. Wie die gesamte Argumentation von Gal2,15 an zeigt, stehen nach 
Paulus alle Übertreter der Rechtsforderungen Gottes unter der Anklage und 
dem Verdammungsurteil der Tora, sowohl die cp(loeL 'Iouöatm als - selbstver
ständlich - auch die ~ tövörv clJUXQ'tooA.oL. Daß nicht nur Juden der in V. 5a 
beschriebenen Erlösung von dem Todesurteil der Sinai-Tora bedurften361 , 

sondern zugleich auch die galatischen Heidenchristen, ergibt sich zwingend aus 
der Grundthese 3,22 ( ouvexA.ßLoev 'fJ yQaql'iJ Ta n:aVTa fm:o clJUXQt(av) und aus 
der direkten Anrede der Galater bei der Anwendung der Vergleiche in 
3,26-29 und 4,6f. 

'E;ayoQa~eLv hat in 4,5 wie in 3,13 die Bedeutung »aus der Sklaverei 
freikaufen« 362, wobei jeweils die Vorstellung des stellvertretenden Eintritts in 
die Sklaverei bestimmend ist363• In seiner stellvertretenden Lebenshingabe hat 
Christus die vom Gesetz Verfluchten erlöst, indem er am Kreuz für sie zum 
Verfluchten wurde (3,13); die dem Gesetz Unterworfenen hat er von der 
Sklaverei befreit, indem er sich selbst für sie dem Urteil der Tora unterwarf 
(4,4f.). 

Das eigentliche Ziel der Sendung des Sohnes Gottes war die Gottessohn
schaft der Menschen, zu denen er gesandt wurde. Der Befreiung vom Gesetz 
als dem >Aufseher<, >Vormund< und >Verwalter< korrespondiert deshalb die 
Einsetzung in die Würde der freien und mündigen Söhne Gottes, die als solche 
keiner fremden Macht mehr unterworfen sind: O'ÖxetL 'Ön:o n:aLÖayooy6v iOJA.EV. 
n:avte\; yaQ ulot -6-eoil lote ... (3,25f.). Der in Gal4,5; Röm 8,15.23; 9,4 (vgl. 
Eph 1,5) verwendete juristische terminus technicus ulo-6-eo(a bezeichnet so
wohl die »Annahme an Sohnes Statt« als auch die auf dem Akt der Adoption 

358 Gegen J. A. BBNGBL, aaO., 473; U. BOliSB, aaO., 143f. 
359 ÄhnlichA. 0BPKB, aaO., 133; H. ScluJBR, aa0.,197;J.EcicBRT, aaO., 90; F.MUSSNBll, 

aa0.,270. 
360 Mit der Mehrheit der Exegeten; vgl. E. D. BURTON, aaO., 219; A. OBPICB, aaO., 133; 

H. ScluJBR, aaO., 196; J. ROHDB, aaO., 172. 
361 Gegen F. SIBPPBRT, aaO., 245: »weil die uto&wia auch den Heiden zu 1beil geworden 

war, jene Loskaufung hingegen blosa auf die Juden sich bezog«; vgl. TH. ZAHN, aaO., 202; 
H. D. BBTz, aaO., 208. 

362 Gegen A. 0BPKB, aaO., 133: »Der Gedanke des Loskaufs ist hier allgemeiner formuliert 
als 3,13.« Unzutreffend ist aber vor allem die anschließende Deutung, »daß Gott sich die 
Möglichkeit verschaffen wollte, dem Gesetz seine Hilfe zur Knechtung der Menschen zu 
versagen.« 

363 Im einzelnen s.o. zu 3,13. 
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beruhende »Sohnschaft«. Die uloiteo(a ist also die nicht in der Geburt, sondern 
in der freiwilligen Annahme gründende ul6tTJ~364 • Kinder Gottes sind die 
Glaubenden dementsprechend nicht durch ihre natürlichen Voraussetzungen, 
sondern infolge der in Christus verliehenen Würde und aufgrund der mit dem 
Glauben geschenkten Gnade. 

Daß Paulus bei der Übertragung des Bildes von 4,1f. nicht ausdrücklich mit 
dem Begriff der >Mündigkeit<, sondern mit dem der >Einsetzung in die Sohn
schaft< argumentiert, erklärt sich wiederum (vgl. 3,24-26) aus seinem Ver
ständnis der ulot iteoi:l als der freien und erwachsenen Söhne Gottes. Wie aus 
den Wendungen o'ÖÖE'V ÖLa<peQEL öouÄ.ou (V. 1), ~~teita öeöoui..roj.tEvoL (V. 3) 
und tva ... e!;ayoQaon (V. 5) erhellt, besteht das tertium comparationis für 
Paulus auch beim dritten Vergleich nicht im >Mündigwerden<, sondern in der 
Befreiung derer, die zuvor fremdbestimmt und unterworfen, d.h. >in nichts 
vom Sklaven unterschieden< waren. 

Analog zu Gal3,14 wechselt Paulus auch in 4,5 mit dem zweiten Finalsatz 
von der sachlichen Ausdrucksweise (3. Pers.) in die persönliche der 1. Pers. Pl.: 
»damit er die dem Gesetz Unterworfenen freikaufte, damit wir die Annahme 
an Sohnes Statt empfingen.« Das Kompositum dnoi..a~tßclvew365 hat hier
gleich dem Simplex in 3,14 ( vgl. 3 ,2) -die Bedeutung »erhalten«, »empfangen« 
und nicht etwa den Sinn »zurückerhalten«, »wiedererlangen«366 oder gar »be
kommen, was einem gebührt«367, »erhalten, wozu ein anderer verpflichtet 
ist«368• Die durch Christi Sendung, d.h. durch seine Inkarnation und seinen 
Kreuzestod erwirkte Freiheit haben Menschen unabhängig von Christus nie 
zuvor erlangt, und die von Gott gewährte Kindschaft bleibt auch angesichtsder 
vorausgegangenen Verheißungen Gottes freies Geschenk. 

Mit V. 6 wird der Gedanke der Gottessohnschaft nochmals vertieft und durch 
die direkte Anrede in der 2. Pers. Pl. speziell auf die Situation der Galater 
bezogen. In der exegetischen Diskussion ist dabei seit alters369 umstritten, ob es 
sich bei der Konjunktion in V. 6a um ein Ö'tL causale370 oder um ein Ö'tL 

364 Vgl. zum Ganzen W. v. Mumz/E. SCHWEIZER, Art. uloite<na, ThWNTVIII, 400-402; 
0. ScHNmoBR, Art. ulo&ola, BWNTID, 912. 

365 Mit BAUEIIIALAND, Art. cbtoA.af.'ßc'tvE~v. 188f.; A. KRE'rzsa, Art. cbtoA.af.'ßc'tvi!LV, 
EWNTI,323f. 

366 S. zur früheren Diskussion F. SmPPBRT, aaO., 245. 
367 SoJ. ROHDE, aa0.,173; vgl. zur Diskussion wiederF. SIEPPBRT, aaO. 
368 A. KRBTZBR (aaO., 323), auf den J. RoHDE (aaO., 173, Anm.l23) verweist, gibt diese 

profangriechische Bedeutungsvariante keineswegs zu Gal 4,5 an; s. vielmehr aaO., 324: 
» Festzuhalten bleibt ( ... ) die wesentliche Aussage vom Empfangen der Sohnschaft als Oe
schenk (Gal.)«. 

369 Vgl. zur Alteren Diskussion die ausführlichen Angaben bei F. SIEPPBRT, aaO., 246. 
370 SoF. SIEPPBRT, aaO.; B. D. BURTON, aaO., 221f.; A. OEPKE, aa0.,126.133; H. ScHUBR, 

aaO., 188; F. MussNBR, aaO., 274; H. D. BETz, aaO., 202.209f.; F. F. BauCE, aaO., 198; 
E. 0. HOPPMANNIH. v. SIEBENTHAL, aaO., 250b; u. a. 
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declarativum371 handelt. Ist die Partikel mit »weü« zu übersetzen- gemäß der 
Begründung J. A. Bengels372: Filiorum statum sequitur inhabitatio Spiritus 
sancti, non hanc ille- oder hat sie die Bedeutung »daß«, »Weil die Adoption zu 
Gottessöhnen überhaupt nur durch diese Verleihung des Geistes Christi er
folgt, ihr also nicht zeitlich oder logisch vorangehen kann«373? 

Rein sprachlich gesehen ist das kausale Verständnis wahrscheinlicher, weil 
naheliegender374; bei der deklarativen Deutung wird nämlich eine elliptische 
Formulierung vorausgesetzt, die im Sinne von Gal3,11a (Ö'n ••. öfjA.ov, ötL) zu 
ergänzen wäre375• Andererseits ergibt sich - theologisch betrachtet - das Pro
blem, daß die Befürworter des ötL causale häufig ein chronologisches bzw. 
sachliches Nacheinander von Annahme an Sohnes Statt und Sendung des 
Geistes vertreten 376, während Paulus selbst beide Breigisse gerade in eins setzt. 
Unter der Verkündigung des Evangeliums wird beides zugleich geschenkt: der 
verheißene Geist und der Glaube (Gal3,2.5.14), und der für die Sohnschaft 
charakteristische Ruf d~~a 6 ncrrftQ ist - wie auch das für den Glauben 
konstitutive Bekenntnis XUQLOS 'lflooiiS (1 Kor 12,3; Röm 10,9f.)- unmittelbar 
auf die Wrrkung des Heiligen Geistes zurückzuführen (Gal4,6; Röm 8,15). 
Wenn aber der Glaube ausschließlich durch das Wrrken des Geistes zustande 
kommt (1 Kor 2,1-16; 1 Thess 1,5f.) und die Zugehörigkeit zu Christus, d. h. 

371 So TH. ZAHN, aaO., 204f.; H. LmrziiANN, aaO., 27; H. W. BBYDIP. AL111Aus, aaO., 
33; M. Zmr.WICK, Graecitas Biblica, § 419 (mit der Einschränkung: sed ex parte linguae res 
dirimi non potest); J. JI!RI!MJAS, Abba, in: Ders., Abba. Studien zur ntl. Theologie und 
Zeitgeschichte, 15-67, hier 66; DBRS., Neutestamentliche Theologie, Gütersloh 1971, 191; 
J. I...uow!cHT, Art. B;anocn~, EWNTII, 6; u. a. 

372 J. A. BBNGBL, aaO., 473. 
373 So H. LlBTZMANN, aaO., 27; vgl. auch J. Jeremias, Abba, 66 mit Anm. 74. 
374 Zu kausalem 6tL am Satzanfang vgl. 1 Kor 12,15; Joh 15,19; 20,29. 
375 Vgl. H. LmrzMANN, aaO., 27: •DaS ihr wirklich Söhne Gottes seid (könnt ihr daraus 

erkennen): Oott hat( ... )«; H. W.BBYBIIIP.AL111Aus, aaO., 33, eraJinzen: »erkennt ihr 
daranc; M. Zmr.WICK, Graecitas Biblica, § 419: ex eo manifestum est; alternativ TH. ZAHN, 
aaO., 204: •Was aber das anlangt, daS ihr Söhne seid, so sandte Gott [ ... ]«; dazu kritisch 
A. 0BPD, aaO., 133: •Paulus hat dieses Satzungeheuer nicht zu verantworten.« In der Tat 
wäre eine derartige Ellipse im Corpus Paulinum - wie im gesamten Neuen Testament -
analogielos; vgl. auch F. SII!JIPBJ:l', aaO., 246 mit Anm. 

376 S. H. ScHUER, aaO., 197: •Mit diesem neuen Stand als Söhne Gottes ist freilich die 
Gabe Gottes nicht erschöpft. Sondern er ist die Vorbedingung[!) und die Ursache(!) dafür, 
daS Oott uns nun auch den Geist ins Herz gibt[ ... ]. Die Sohnschaft, die mit der Sendung 
seines Sohnes objektive Tatsache wurde, hat Gott bewogen(!), uns auch. den Geist seines 
Sohnes in unsere Herzen zu senden. Oott schenkt uns also nicht nur den Stand der Söhne, 
sondern auch die Art und das Wissen der Söhne. Und er schenkt uns die Art und das W111en 
der Söhne, weil wir schon in ihrem Stande sind[!).« Vgl. U. BoiSB, aaO., 144: •Oott erkennt 
sie als seine Söhne an (vgl. 3,26). Zur Verwirklichung ihrer Sohnschaft setzt er einen weiteren 
Heilsakt: Er entsendet den Geist.« E. D. BUKTON, aaO., 221: •The sonship here spoken of 
being antecedent to and the ground of the bestowal of the Spirit is not the full, achieved fact 
[ ..• ], but the first and objective stage which the preceding context has emphasisedc. [ .•. ] But 
the direct affirmation of the sentence is that the IODShip is the cause of the experience of the 
Spirit.« 
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die Gottessohnschaft (Gal3,26f.; 4,5), in der Einwohnung und Herrschaft des 
Geistes gründet (Röm 8,9.14-16), kann die Gotteskindschaft schwerlich als 
Realgrund, Vorbedingung und Ursache der Sendung des Geistes Christi be
zeichnet werden. 

Allerdings lassen sich sowohl die sprachliche Härte der deklarativen Deu
tung als auch die theologische Aporie der beschriebenen kausalen Interpreta
tion vermeiden, wenn die Aussage von 4,6 im Zusammenhang der gesamten 
Argumentation 3,1-4, 7 verstanden wird. Schon in 3,2.5 hat Paulus die verunsi
cherten Galater auf das Ereignis angesprochen, das offensichtlich bei aller 
Irritation unbestritten geblieben ist: den Empfang des Geistes auf Grund der 
Glauben wirkenden Verkündigung. In gleicher Weise hat er die Adressaten 
dann in 3,27 bei dem Faktum ihrer Taufe behaftet, um sie der Relevanz ihres 
Glaubens an Christus zu vergewissern. Den Galatern ist also infolge der judai
stischen Auseinandersetzung keineswegs der Beginn ihres Glaubens fraglich 
geworden, sondern vielmehr dessen uneingeschränkte Geltung und umfassen
de Bedeutung: Haben sie als Unbeschnittene überhaupt einen Anspruch auf 
die an Abraham ergangene Segensverheißung? Sind sie als Heidenchristen im 
vollen Sinne >Söhne Abrahams< und somit nach der Verheißung >Söhne Got
tes<, oder bedürfen sie dazu zusätzlich der Beschneidung und der Übernahme 
derToraobservanz? 

Diese tiefgreüenden Zweüel sucht Paulus in dem zentralen Abschnitt 
3,6-4,7 zu überwinden, indemer-anband der Schrift- aufweist, daß die 
Abrahamssohnschaft ausschließlich im Glauben an Christus und nicht auf 
Grund von Torsobservanz zugesprochen wird (3,6-9.29) und daß mithin auch 
der Abraham verheißene Segen allein in Christus durch den Glauben vermittelt 
wird (3,14.16.19c). Folglich sind aber auch die angesprochenen Galater- die an 
Christus gläubig geworden und auf ihn getauft worden sind, die bereits den 
verheißenen Segen in Gestalt des Geistes empfangen haben und Gott mit d~pa 
6 na't'ftQ anrufen - im uneingeschränkten und umfassenden Sinne >Söhne 
Gottes<: navtes yb.Q vlot -&wo ~ate 6La 'tfls nCmeoos tv XQLatl{) 'ITJaoil (3,26). 

Auf diesem Hintergrund wird deutlich, daß es in Gal 4,6 nicht um die 
Erörterung einer heilsgeschichtlichen Abfolge oder die Darlegung der Vorbe
dingungen und Ursachen göttlichen Handeins geht, sondern um eine logische 
Schlußfolgerung, durch die die beunruhigten Adressaten (2. Pers. PI.) über
zeugt werden sollen: Wie anders läßt es sich erklären, daß Gott den Geist seines 
Sohnes in unsere Herzen gesandt bat und sich durch ihn von uns als Vater 
anrufen läßt, als dadurch, daß wir alle- und damit auch ihr-Söhne Gottes sind. 
Oder um es in der prägnanten Formulierung von Gal4,6 zu sagen: »Weil ihr 
aber Siihne371 seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, 

m Die Betonung liegt auf dem ans Ende gesetzten vk»; mit F. SIBJIIIBaT, aaO., 246; 
F. MussNBR, aaO., 275. Sieht man mit J. RoHDB, aaO., 173, der Jerusalemer Bibel u. a. 
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der da ruft: Abba, lieber Vater!« Da es sich also bei V. 6 um den Rückschluß 
aus einer allgemein anerkannten Tatsache auf den umstrittenen Sachverhalt 
handelt378, bereitet- auch bei kausalem Verständnis von Ö'tL379 - weder der 
Wechsel von der zweiten (V. 6a; vgl. 3,26-29) zur ersten Person Plural (V. 6b; 
vgl. 3,23-25; 4,3.5) noch auch derTempusunterschied zwischen dem Präsens 
eO'tE und dem Aorist ef;an:EO'tELÄ.EV Schwierigkeiten 380• 

Durch die Aufnahme des ef;an:OO'tEÄ.Ä.ew381 aus V. 4 wird der Zusammen
hang zwischen der Sendung des Sohnes und der Sendung des Geistes el~ 'ta~ 
xaQÖLa~ 'i}J.I.(öv382 nachdrücklich hervorgehoben383 ; und durch den Ausdruck 'tO 
nveüJ.ta 'tO'Ü utoü mhoü384 wird klar herausgestellt, daß es sich bei dem den 
Galatern verliehenen nveüJ.ta tatsächlich um den >Geist der Sohnschaft< (Röm 
8,15; vgl. Gal4,5) handelt. Der Sinn dieser ungewöhnlichen Bezeichnung ist 
freilich nicht: »Es ist der Geist, der im Gottessohn Jesus Christus wohnt«385 , 

sondern -wie Gal2,20 zeigt386: Es ist Jesus Christus, der Gottessohn, der durch 
seinen Geist in den Gläubigen >Wohnt<387 - und sie damit ebenfalls zu Söhnen 
Gottes macht (vgl. 3,26; 4,4f.). 

Als Indiz für die Gotteskindschaft wertet Paulus, wie gesagt, auch die vom 
Geist gewirkte Anrede Gottes mit »Abba, lieber Vater«. Da der aramäische 

dagegen das ~oti als betont an, dann ändert sich wohl die Übersetzung, nicht aber der 
grundsätzliche Sinn des Kausalsatzes: »Weil ihr aber tatsllchlich Söhne seid ... « 

378 Vgl. dazu auch H.D.BETz, aaO., 210: »Paul bases bis argument with the Galatian 
readers upon the fact that they too have experienced the Spirit (3:2-5); what they are in doubt 
about is whether or not they are >sons of God< already now, although they are not part of the 
Sinai Covenant.« 

379 Vgl. dagegen J.JERBMlAS, Abba, 66, Anm. 74: »Außerdem wird bei der kausalen 
Fassung der Übergang von der zweiten Person (Mi) zur ersten (fiJ.L(üv) unverständlich.« 

380 Zutreffend H. LIETZMANN, aaO., 27: »Der Personenwechsel inhaltlich motiviert: 6n 
Mi, denn ihr braucht den Beweis, fiJ.L(i)v, denn wir Christen alle (also auch ihr) haben den 
Geist.« Unbefriedigend dagegen F. SIEPPBRT, aaO., 247: »Der Wechsel der Personen floss 
unwillkürlich aus dem eigenen lebhaften seligen Erfahrungsbewusstsein.« A. ÜEPKE, aaO., 
1331 »Der auffallende Wechsel der Person [ ... ] erklärt sich aus der Wärme der Empfindung.« 
Eine Angleichung an die 2. Pers. PI. von V. 6a liegt bei der v.l. 'ÖJ.L(i)v in D2E K L '1', dem 
Mehrheitstext u. a. vor. 

381 Paulus gebraucht in der Regel das Verb ÖL66vaL; s. Röm 5,5; 2Kor 1,22; 5,5; 1 Thess 
4,8. 

382 Der Wechsel zur 1. Pers. PI. wird umso verständlicher, als es sich bei dieser Formulie
rung offensichtlich um eine stehende Wendung handelt (s. Röm 5,5; 2 Kor 1,22). 

383 Zur Verknüpfung von Kreuzesgeschehen und Verleihung des Geistes s. auch 3,13f.: 
XQL<TtOS fi!Ads ~y6Qaoev ... , tva ttrv btayyd(av toil meiljWto; Mlfkoi'EV 614 't'fis ~dmws. 

384 Vgl. mei>jW XQLotoil Röm 8,9; :n:. 'IYJaoil XQL<Ttoil Phil1,19; mei>jW XllQWu 2 Kor 3,17 
(s. zur Deutung auf Christus die Entsprechung von V.14b und V.16; vgl. zum Ganzen 
0. HoFIUS, Gesetz und Evangelium 2. Korinther 3, aaO., 118-120). 

385 SoU. BORSE, aaO., 144. 
386 S. auch Röm 8,9f.: el ö~ tLS mei>IW XQL<Ttoil o6x !xeL, <Wto; oox rotLv airtoil. el öe 

XQLoto; ~ 'ÖJ1tV ••• Vgl. Röm 15,18; 2 Kor 13,3.5. 
387 S. Röm8,9.11; 1 Kor3,16; vgl. 1 Kor6,19. 
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Begriff K~'388 bei allen drei neutestamentlichen Belegen - also Gal 4,6, Röm 
8,15 und Mk 14,36- gleichlautend mit der Übersetzung 6 xa't'fJQ389 verbunden 
ist und da Paulus den Doppelausdruck offensichtlich auch bei der römischen 
Gemeinde als bekannt voraussetzen kann, ist die zweisprachige Anrede wohl 
auch in den heidenchristliehen Gemeinden allgemein verbreitet gewesen390• 

Daß Paulus im Zusammenhang von Gal 4,6 an »ekstatische Rede«391 resp. 
»Glossolalie«392 denkt393, ist unwahrscheinlich und läßt sich keinesfalls von 
dem Begriff XQcl~ELV her begründen394• Aber auch die Annahme, daß der 
Apostel mit dppa 6 xa't'fJQ den »Anfang des vom Christus gelehrten Herrenge
bets zitiert« und auf dieses hinweisen will39', läßt sich von den paulinischen 
Briefen her nicht erhärten396• Vielmehr geht es Paulus hier- wie nicht anders in 
Röm 8,15- gerade um die Gottesanrede selbst und als solche. Wenn auch die 
Galater Gott durch den Geist in solch inniger und vertrauter Weise anrufen 
dürfen, wie Jesus Christus- der Sohn Gottes- seinen Vater angesprochen hat 
(vgl. Mk 14,36)397, dann ist darin ein eindeutiges Zeichen und ein überwälti
gender Erweis ihrer Gotteskindschaft zu erkennen. 

Der mit cixne (»daher«, »folglich«) eingeleitete V. 7 bildet eine conclusio398 im 
doppelten Sinne. Er enthält die nachdrücklich formulierte Schlußfolgerung aus 
der Übertragung des dritten Bildes (V. 3-6) und stellt zugleich den wirkungs
vollen Abschluß der gesamten systematischen Argumentation seit 3,6 dar399• 

Inhaltlich werden die Gedanken von 3,26-29 aufgenommen. Sowohl das 
Motiv der Gottessohnschaft (vlot &roil iatE 3,26) als auch die Bezeichnung der 
Adressaten als »Erben« des Abraham verheißenen Segens, d. h. des endgülti
gen Heils (3,29; vgl. 3,18), finden sich bereits in der Anwendung der beiden 

381 S. zum Ganzen J.JBRBMIAS, Abba, 15-67; O.Krm!L, Art. cijipa, lbWNTI, 4-6; 
O.HoPWs, Art. d~, TBLNTill, 3.Aufl., Wuppcrtal1972,124f.; G.Scmu!NKIG.Qum.L, 
Art. naTi)Q xd., lbWNTV, 946-1024, speziell984,19ff.; 1007,20ff. 

389 Zum Nominativ mit Artikel statt des Vokativs in LXX und NT vgl. BDR I 147,2; 
M. ZERWICit, Graecitas Biblica, I 34. 

390 Mit F. SIBPPERT, aaO., 247f.; F. F. BRUCB, aaO., 144; erwägend A. 0BPU, aaO., 134; 
U. BoRSB, aaO., 144; gegen TH. ZAHN, aaO., 206. 

391 A.0BPU,aa0., 134; vgl. H.-W.KUHN,Art. cijipa, EWNTI, 1-3,hier3. 
392 F. MussNBR, aaO., 275. 
393 Vgl. TH. ZAHN, aaO., 206; H. D. BBI'Z, aaO., 210, Anm. 88. 
3M Zu der in den Psalmen wie im NT verbreiteten Bedeutung: •(nach Gott) rufen«, 1. 

W. GRUNDMANN, Art. ICQOtOJ x'fl,lbWNTill, 898-904, hier 903f. 
395 w. GRUNDMANN, aaO., 903; vgl. 0. Krm!L, aaO., 5; A. OBPU, aa0.,134; o. HoPIUs, 

aaO., 1242; D. LOJIRMANN, aaO., 69. 
396 Kritisch auch G. ScHRBNK, aaO., 1007; H. D. BBTZ, aaO., 211. 
397 S. dazu J.JBRUOAS, aaO., S6ff.; 0. HoPIUs, aaO., 1242. 
398 Vgl. M.LUTHBR, WA40, I, 593: EstEpiphonemaetconclusio [ ..• ].Im Gegensatzzum 

Epiphonem im streng rhetorischen Sinne hat die Schlußfolgerung in Gal4,7 jedoch nicht den 
infiniten Charakter der sententia; vgl. im einzelnen H. LAuSBBRO, aaO., I 872ff. 

399 Vgl. D. LOJIRMANN, aaO., 70. 
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ersten Bilder auf die Situation der Galater400• Schließlich ist auch das zeitlich 
gefaßte o'ÖxttL (»nicht länger«, »nicht mehr«), durch welches die heilvolle Ge
genwart von der vorchristlichen Vergangenheit scharf abgegrenzt wird, schon 
seit dem zweiten Bild401 bestimmend (3,24f.)402• Durch den überraschenden 
Wechsel zum Singular der 2. Pers. wirkt die unmittelbare Anrede der Adressa
ten allerdings noch eindringlicher als in 3,26-29. Das persönliche >Du< dient 
dabei wohl weniger der Individualisierung403 als vielmehr der Konkretisierung 
des versichemden Zuspruchs404• 

»Folglich bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann 
auch Erbe durch Gott.« Als Fazit der ausführlichen Darlegungen 3,6-4,6 will 
Paulus festgehalten wissen, daß die Galater nicht mehr >Sklaven<, sondern 
>Söhne Gottes< sind und als solche nicht länger den >Elementen der Welt< 
unterstehen- sei es den Göttern, denen sie früher als Sklaven dienten, oder der 
Tora vom Sinai, der sie sich nach dem Willen der Judaisten unterwerfen sollen. 
Denn auch der Tora - die nach Gottes Willen die Übertreter bei ihrer Sünde 
behaftet (3,19.22), wie ein Wächter einen Gefangnen und wie ein Aufseher 
oder ein Vormund einen Minderjährigen überwachen (3,23-4,2) -, selbst der 
Tora sind die an Christus Glaubenden als freie und mündige Söhne Gottes nicht 
mehr unterstellt. 

Wenn nun die Galater als nicht beschnittene Heidenchristen durch ihre 
Zugehörigkeit zu Christus in den Stand der SiJhne erhoben worden sind, dann 
sind sie damit auch Erben -und zwar im Sinne der alttestamentlichen Verhei
ßung (3,29). Sie haben mit ihrem Glauben an Christus den Abraham und 
seinem Samen zugesagten Segen bereits empfangen (3,8.9.14), indem sie in 
Jesus Christus die Rechtfertigung (3,6.8.11.21.24) und das Leben (3,11.21), 
den Geist (3,2.5.14; 4,6) und die Gotteskindschaft (3,26; 4,5ff.) erlangt haben. 
Da sie also in Christus schon jetzt Anteil an Gottes Verheißung haben, besteht 
für sie objektiv keinerlei Anlaß, in der Unterwerfung unter das Gesetz, d. h. in 
Beschneidung und Toraobservanz, ihr Heil zu suchen. Vielmehr wäre die 
freiwillige Rückkehr (4,9) unter die früheren Autoritäten, die weder Rechtfer-

400 Gegen die Kontrastierung F. MussNEU ( aaO., 276), bei der die umfassende Bedeutung 
der Abrahamsverheißung verkürzt wird: •Das geht t1ber die Aussage von 3,29 weit hinaus. 
[ ... ] dort werden die Gläubigen also in den auf Abraham zurückreichenden Verheißungszu
sammenhang hineingestellt, in 4,6f. dagegen wird ihre Gotteskindschaft geoffenbart, und was 
die Söhne Gottes >erben<, ist das ganze eschatologische Heil.« 

'"'1 S. zuvor 2,20: ttb 6~ oöxtn ~. tft 6~ tv itwt XQLCJt~ (vgl. Röm 6,9a.b; Phlm 16). 
<102 Vgl. H. D. BBTZ, aaO., 211, der allerdings zu Unrecht auf 3,18 verweist, wo das Adverb 

(wie in Röm 7,17.20; 11,6a; 14,15) ohne Zweifellogische Bedeutung hat: •dann Dichte; s. zum 
Ganzen BAUER! ALAND, Art. oöxtn, 1199. 

<103 Gegen F. SII!PPBRT, aaO., 249: •Die Rede wird der individuellen Art der auf den 
Geistesbesitz begründeten christl. Erfahrung entsprechend immer individueller«; vgl. auch 
J.ROHDB, aaO., 174. . 

404 V gl. auch die sicherlich ursprüngliche Lesart von Röm 8,2: 6 'YOo v6tw!: 'toO :rtVI!'6f.&O"''!: 
... 1\M'I.Iit~tv oe ... (ac B F G 1739* u. a.). 
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tigung noch Leben zu geben vermögen (3,11f.21f.), ein wahrhaft heilloser 
Anachronismus (4,5ff.). 

Mit der abschließenden Wendung öta iteoü405 betont der Apostel nochmals 
nachdrücklich, daß das gesamte Heilsgeschehen in Christus auf Gott selbst 
zurückgeht406• Es war Gott, der in seiner Gnade (2,21) seinen Sohn zur Erlö
sung gesandt hat (4,4; vgl. 1,4; 2,20); und Gott selbst war es, der Paulus als 
Apostel eingesetzt (1,1; 1,15f.) und ihm das Evangelium für die Heiden anver
traut hat (1,11f.; 2,7-9; vgl. 1,10.24; 4,14). Dementsprechend sind auch die 
Galater von Gott persönlich erkannt (4,9), berufen (1,6) und gerechtfertigt 
worden (3,8.11), haben sie von ihm den Geist seines Sohnes empfangen (4,6) 
und dürfen sie sich in Christus zu den >Söhnen Gottes< (3,26; 4,5-7) und somit 
zu dem >Israel Gottes< (6,16) rechnen. Denn auch an ihnen als Heidenchristen 
hat sich erfüllt, was Gott einst Abraham rechtskräftig zugesagt (3,8.16f.) und 
aus Gnade zugesprochen hat (3,6.18): die Rechtfertigung des Sünders allein im 
Glauben. 

40.5 614 mit Gen. der Person zur Bezeichnung des Urhebers findet sich relativ selten (von 
Gott: Ga11,1; 1 Kor 1,9; Röm 11,36; vgl. Hebr. 2,10; von Christus: Röm 1,5; 5,9.17.21; 8,37; 
2Kor 1,20 u.öJvgl. BAUBIIIAI.AND, Art. 614, 361, ffi,2b; BDR §223,3)). Als gut bezeugte 
lectio ardua (p ~e• AB c• 33.1739• u.a.) hat die Textlesart gegenüber den verschiedenen 
Varianten (6..0. 6e6v, 6..0. ('lfJaoil} XQL<noi>, &eoO 6..0. ('lfJCJOi)J KQLCTroD,I&h' &eofl ~'IQO
vOJW' 6~ XQL<noi> (vgl. Röm 8,17} u. a.) den Vorrang; vgl. B. M. METzol!lt, aaO., 595f. 

406 Vgl. H, D. BBTZ, aaO., 212.-Das Fehlen des Artikels bei~- zumal nach Präpositio
nen- ist in der Koine keineswegs von Bedeutung (vgl. M. Zl!ltwrat, Graecitu Biblica, 171 ff., 
bes. 182; BDR §254f.; E. 0. HomiANN/H. v. SJBBBN'IHAL, aa0.,133a.f.); gegenH. Sc:Ju.mR, 
aaO., 199: »Die Artikellosigkeit des eeo, hebt dessen qualitativen Charakter hervor.« 



VI. Gal4,8-6,18 (im Überblick): Die Freiheit vom Gesetz 
als Freiheit zu einem neuen Leben im Geist 

Wenn auch der zweite, zentrale Hauptteil des Galaterbriefes erst mit der 
sarkastischen Bemerkung in 5,12 definitiv beendet ist, findet die grundsätzliche 
theologische Darlegung bereits in 4, 7 ihren Abschluß. Was im 2. Hauptteil von 
4,8 an folgt, läßt sich mit dem 3. Hauptteil unter dem Aspekt »Die Freiheit vom 
Gesetz als Freiheit zu einem neuen Leben im Geist« sachlich zusammenfassen. 
Die engagierten Mahnungen und werbenden Worte in 4,8-20 korrespondie
ren der persönlich gehaltenen Einleitung in 3,1-5. Während Paulus in V. 8ff. 1 

zunächst an das theologische Urteilsvermögen der Galater appelliert, kommt 
er- veranlaßt durch die Beteuerung seiner Sorge um sie in V. 11 -von V. 12 an 
auf das einstige herzliche Einvernehmen zwischen ihm und der >Unter Schmer
zen geborenen< Gemeinde (V.19; vgl. V.13f.) zu sprechen. Im Hinblick auf 
das vorbildliche Verhalten der Galater bei seinem ersten Aufenthalt bittet der 
Apostel >seine Kinder< fast flehentlich, daß sie doch zu ihrer früheren Offenheit 
und Zuneigung ihm - d. h. der von ihm verkündigten Wahrheit des Evange
liums (4,16; vgl. 2,5.14)- gegenüber zurückkehren möchten: »Werdet wie ich, 
denn auch ich wurde wie ihr, Brüder, ich bitte euch I In keiner Hinsicht habt ihr 
mir [damals] Unrecht zugefügt.« (V. 12) 

Dem ausgesprochen persönlich gehaltenen Abschnitt 4,8-20 folgt in 4,21-31 
ein weiterer - diesmal allegorischer - Schriftbeweis, der auf Gen 16,1-15; 
17,15-22; 21,1-13 und ergänzend Jes 54,1 LXX basiert2• Infolge einer tradi
tionellen Verknüpfung der Hagariegeode mit der Nabatäerstadt Hegra und auf 
Grund der früh bezeugten - und wohl authentischen - Lokalisierung des 
Sinaiberges in der Nähe von Hegra »in der Arabia« (V. 25)3 kann Paulus die 
Verfügung vom Berge Sinai4 mit der Sklavin Hagar und ihrem in Unfreiheit 
geborenen Sohn Ismael in Verbindung bringen. 

l Im einzelnen s.o. zu 4,3. 
z Vgl. auch Gen 15,1-6; 18,10.14 und zur Rede von den 6LCdHjxal. in Verbindung mit 

Abraham Gen 15,18; 17,1-14. 
3 Also nicht auf der sog. Sinaihalbinsel. Neben den einschllgigen Kommentaren und 

Wörterbüchern vgl. dazu vor allem H. OBn, Tb ~ 'A~ l:Lva ~ tcnlv tv '1ft 'AQaiMa 
(Gal4,25), in: Das., Vom Sinai zum Zion. Alttestamentliche Beitrlge zur bibl. Theologie, 
München 1974, 49-62, speziell59-61. 

4 ZU Abrahamsverheißung und Sinai-Tora als den beiden Verfllgungen Gottes (6Latfjxat.) 
vgl. Gal3,15.17 (s.o.). 
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So wie Abraham zwar zwei Söhne hatte, aber nur einer, lsaak, »auf Grund 
der Verheißung« (V. 23) als »Sohn der Freien« geboren (V. 30; vgl. V. 23.31) 
und zum Erben eingesetzt wurde (V. 30), während der andere als >nach dem 
Fleisch< gezeugter >Sohn der Magd< (V. 30; vgl. V. 22f.29) vom Erbe ausge
schlossen blieb (V. 30), so sind auch in der Gegenwart nur die xa'ta 'Ioaax 
(V. 28) resp. xa'ta 3t'Veil!W (V. 29) Gezeugten Kinder der Freien, d. h. des >obe
ren Jerusalem< (V. 26). Als solche aber sind sie zugleich die >Kinder der 
Verheißung< (V. 28) und die Erben des Heils (V. 30). Demgegenüber befinden 
sich die Kinder der Hagar- soll heißen des Berges Sinai und somit des >jetzigen 
Jerusalem< (V. 25)- nach wie vor in der Sklaverei (V. 24f.) und haben folglich 
keinen Anteil an dem verheißenen Segen (V. 30). Worauf der Apostel mit 
dieser für jüdisches und judaistisches Verständnis ungeheuerlichen Auslegung 
abzielt, erhellt wiederum aus den persönlich formulierten Schlußfolgerungen 
in V. 28 und V. 31: 'Öj.U!t~ öe, döl!Mpo(, xa'ta 'Ioaax btayyeA.w~ dxva iate. -
öw, döeA.cpo(, o'Öx t<Jj.Lh naLÖ(oxfl~ 'texva ällcl 'tfi~ eA.rofMQa~. 

Nach dieser personifizierenden Gegenüberstellung der beiden Verfügungen 
Gottes und der exklusiven Zuordnung der Freiheit zur Abrahamsverheißung 
schließt eine theologische Anwendung auf die Situation der Galater (5,1-12) 
den zweiten Hauptteil ab: »Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So stehet nun 
fest und laßt euch nicht wieder in das Joch der Sklaverei spannen!« (5,1). Mit 
diesem -durch den asynde~hen Einsatz besonders wirkungsvollen -Ausruf 
erinnert Paulus seine Gemeinden nochmals an die in 3,13f. und 4,4f. beschrie
bene Befreiung vom Fluch des Gesetzes durch Christus und stellt ihnen dann 
eindrücklich vor Augen, welch fatale Konsequenzen eine freiwillige Hinwen
dung zur Sinai-Tora für sie hätte (V. 2-4). Mit dem ganzen Gewicht seiner 
Persönlichkeit versichert der Apostel (V. 2a.3a), daß Christus ihnen nichts 
nützte, wenn sie sich beschneiden ließen (V. 2). Denn jeder, der sich durch die 
Beschneidung der Tora unterstellt, ist- wie bereits in 3,10 dargelegt (nclA.Lv 
V. 3a) -verpflichtet, >das ganze Gesetz< in der Vollzähligkeit seiner Gebote5 zu 
halten (V. 3). Andernfalls steht er unweigerlich unter dem Verdammungsur
teil, das die TorazuRecht über jeden Übertreter ihrer Weisungen ausspricht 
und das allein in Christus aufgehoben worden ist. So drohen die Galater, die 
durch Torsobservanz gerechtfertigt werden wollen, von Christus definitiv ab
zukommen und damit aus der Gnade Gottes zu fallen (V. 4; vgl. 1,6; 3,21). 
Angesichts solcher Gefahr gilt es festzuhalten: »Wir nämlich erwarten im Geist 
auf der Grundlage des Gloubens das mit der Gerechtigkeit (d.h. mit der 
geschenkten Rechtfertigung) verbürgte Hoffnungsgut6 • Denn in Christus Jesus 

' Prädikative Stellung; vgl. 3,10/Dtn 27,26. 
6 Der Gen. pcrtinentiae i!AnLOO ÖLxai.OCJ'6vt)~ ist vom Kontext der pln. 'Ibcologie her (s.o. 

zu 2,16) weder als Gen. appositiws (»die in der Gerechtigkeit bestehende Hoffnung«, d.b. 
»die erhoffte Gerechtigkeit« 110 z.B. F. MussND, aaO., 3SOJ) noch als Gen. obicc:tivua (JOCtic 
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ist weder die Beschneidung noch das Unbeschnittensein von Bedeutung, son
dern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist«7 (V. 5f.). 

In den verbleibenden Versen 7-12 wirbt der Apostel- wie schon in 4,12-20 
-um die Zustimmung der Adressaten, indem er sie persönlich anspricht (V. 7. 
10.11) und sie ausdrücklich von den Irrlehrern abgrenzt. Zu ihnen, die einst 
>gut liefen< (V. 7), hat Paulus das Vertrauen, daß sie nunmehr im Blick auf die 
Frage des Heils keiner anderen Meinung sein werden als er selbst (V. 10). Jene 
aber, die die Galater daran hinderten, der Wahrheit zu gehorchen (V. 7), die 
sie >verwirrten< (V.10b; vgl. 1,7) und >beunruhigten< (V. 12), jene werden ihr 
Urteil tragen müssen- ganz gleich, um wen es sich handelt (V.10). Denn für 
den Apostel steht fest, daß deren >Überreden< nicht von Gott kommt (V. 8). 
Sie predigen vielmehr die Beschneidung, um nicht des Kreuzes Christi wegen 
verfolgt zu werden wie Paulus und andere Verkünder der Wahrheit des Evan
geliums (V.ll; vgl. 4,29; 6,12)8 • Denn wenn die heidenchristliehen Gemeinden 
zusätzlich zum Glauben an Christus auch die Beschneidung und die Taraobser
vanz als heilsrelevant anerkennen, ist ja das >Ärgernis des Kreuzes< beseitigt9• 

Mit 5,13leitet Paulus zum dritten, paränetischen Hauptteil (5,13-6,10) über10, 

der offensichtlich weniger durch konkrete sittliche Mißstände oder Kontrover
sen der Adressaten bestimmt ist als vielmehr durch die theologische Auseinan
dersetzung mit dem judaistischen Standpunkt. Schon in 2,17 hat Paulus den 
Vorwurf aufgegriffen, durch seine Verkündigung werde Christus zu einem 
»Förderer der Sünde« gemacht, und diesen entschieden zurückgewiesen. Nun 

Hoffnung auf die Gerechtigkeit« (so z. B. H. ScHUER, aaO., 2341) zu deuten. Vielmehr gibt der 
Genitiv hier die Grundlage der Hoffnung an (vgl. ~t; tfj; xA{Jow; Eph 1,18; 4,4; i. 'toil 
!'llayye>..(ou Kol1,23; i. 'tfl; nW'tw; Bam 4,8; zum Grundsätzlichen s. BAuER! ALAND, Art. 
~,;, 511). Daß ~'; hier wie in Röm 8,24 (vgl. Kol 1,5; nt 2,13: nQoa6ex61'!'YOL 't'ftv 
IJGXCXQUN ~~a) die Bedeutung »Hoffnungsgut« hat, ergibt sich schon aus der Verbindung 
mit Mex6~saftaL, 

7 Bei dem Attribut ÖL' dywrrJ; ivt!QYOU~ handelt es sich um eine- 5,13ff, antizipierende 
- Charakterisierung der nW'tL;, keineswegs aber um deren Konditionierung. Der Glaube ist als 
solcher durch die Liebe wirksam. Abzuweisen ist damit ein konditionales Verständnis(» ... 
sondern der Glaube, sofern er durch die Liebe tätig ist«). In 5,1-12 geht es nach wie vor um 
die grundsätzliche Opposition nW'tL;/v61.10; (V. 3.4) resp. ni!QL'tOI'fJ (V. 6; vgl. V. 2.3), nicht 
um eine Differenzierung des Glaubensbegriffs. 

s Daß Paulus sich in 5,11 weder von seiner eigenen Vergangenheit noch von gegnerischen 
Unterstellungen distanzieren will, sondern von der Praxis der Judaisten, ergibt sich sowohl aus 
dem betont vorangestellten iyfh 6i als auch aus der Aufnahme des Arguments in 6,12: WtOL 
dvayxatouoLV flj&d; neQL'tii'VsaitaL, J&{lvov tva 'tt{l O"tauQ({l 'toil XQLO'toil l''it ÖLWxuwtaL. 
Dementsprechend ist hL in 5,11logisch argumentativ zu verstehen. 

9 Der bissig-spöttische Abschluß V. 12 (»Mögen sie sich doch auch noch kastrieren lassen
sie, die euch aufhetzen!«) kann wohl nicht abmildernd gedeutet werden (vgl. J. EcuRT, aaO., 
47). Er ist nicht weniger scharf als Phil3,2: PAb:l!'te 't'ftv HmaTOI't1Y· 

1o Mit 0. MERK, Der Beginn der Parllnese im Galaterbrief, ZNW60 (1969), 83-104; s. 
ebd. 84ff. zu alternativen Vorschlllgen. Vgl. dagegen A. SUHL, Die Galater und der Geist, 
284, der die Parllnese erst in 6,1 beginnen Ulßt. 



Gal4,8- 6,18 249 

wehrt er in 5,13-6,10 dem Mißverständnis, die von ihm proklamierte Freiheit 
von der Sinai-Tora führe zwangsläufig zu einem Leben in der »Begierde des 
Fleisches« (5,16ff.), die vermeintliche Freiheit diene also nur der OOQ;, d. h. 
der gottfeindlichen Selbstsucht des Menschen, als Vorwand und Operationsba
sis (5,13). 

Eine erste Widerlegung derartiger Unterstellungen ist bereits in den abbre
viatorischen Formulierungen von 2,19f. zu erkennen: Der Gläubige ist aus
schließlich zu dem Zweck »dem Gesetz gestorben«, daß er fortan nicht mehr 
sich selbst, sondern Gott lebe (tva -h<p t;i)oro V. 19). Durch die stellvertretende 
Hingabe des Sohnes Gottes ist die alte, vom Fleisch bestimmte Existenz gerade 
an ihr Ende gekommen (t;& öe o'Öxtn tyci:J V. 20), da der alte Mensch »mit 
Christus gekreuzigt« ist (XQtatcp ouveataUQroJWt 2,19). Infolgedessen steht 
der Gläubige in seiner irdischen Existenz nicht mehr unter der Herrschaft von 
Sünde und Gesetz, sondern unter dem bestimmenden Einfluß des in ihm 
wohnenden Christus (f;fi öe tv etwt XQtat6~ 2,20). In Aufnahme dieser Argu
mentation, die nachdrücklich auf den Kreuzestod Christi und seine lmplikatio
nen verweist, formuliert Paulus dann auch in 5,24 nochmals: »Die aber Christus 
Jesus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften 
und Begierden.« 

Der Gedanke der Freiheit vom Gesetz als Freiheit für Gott findet nun- nach 
der christologisch-soteriologischen Begründung in 2,19f.; 3,13f.; 4,4ff. (vgl. 
1,4) -in 5,13-6,10 seine pneumatologische und ethische Explikation. Der 
einleitende Ruf in 5,13: »Ihr seid ja zur Freiheit berufen, Brüder!« korrespon
diert dem in 5, 1. Dort wird mit dem Hinweis auf die in Christus geschenkte 
Freiheit vor der freiwilligen Unterstellung unter das Gesetz gewarnt, hier 
hingegen vor einem Leben in sittlicher Unverbindlichkeit: Die Freiheit der 
Söhne Gottes ist als solche eine Freiheit zum wechselseitigen Dienst in der 
Liebe (V.13). Auf der Ebene der zwischenmenschlichen Beziehungen äußert 
sich also die n(att~ als dycim) -in ihr erweist sich der Glaube als wirksam ( 5 ,6); 
sie ist die vorrangige Frucht des Geistes (5,22) und das verbindliche Kriterium 
für das wechselseitige Verhalten in der Gemeinde (5,15.26; 6,1-6). 

Sosehr die Söhne Gottes als die vom Geist Bestimmten (5,18; vgl. 3,14; 4,6; 
5,25) von der Sinai-Tora mit ihrem verklagenden Charakter bleibend befreit 
sind (3,13.25; 4,5; 5,1.18), sowenig stehen sie doch hinsichtlich dieser ethischen 
Orientierung an der dycim) im Widerspruch zu der in der Tora offenbarten 
Rechtsforderung Gottes. Denn im Hinblick auf die Frucht des Geistes, die sich 
in vielfältiger Gestalt als Liebe, Freude, Friede, Langmut, Milde, Güte, Treue, 
Sanftmut und Selbstbeherrschung zeigt (5,22f.), ist selbstverständlich festzu
halten: Xata 't6rv 'tOI.O'lrt(l)V O'ÖX f<J'ttv V6tJO~, »gegen dergleichen ist das Gesetz 
nicht« (V. 23) -soll heißen: gegen solche Wirkungen des Geistes erhebt die 
Tora keine Anklage, solche stellt die Tora nicht unter den Fluch (s. 3,10.13; 
vgl. 3,19.22; 4,3-5). Wenn die vom Geist Regierten nicht mehr >unter dem 
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Gesetz< leben (5,18), bedeutet das somit nicht, daß sie im Widerspruch zu der 
ethischen Grundforderung derTora stehen- »denn das ganze Gesetz ist in dem 
einen Wort erfüllt, in dem: >Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst<« 
(5,14) 11• 

Anklage erhebt die Tora jedoch gegen alljene Verhaltensweisen, die im sog. 
>Lasterkatalog< in 5,19-21 aufgeführt sind. Solche> Werke des Fleisches< aber 
werden nach Paulus durch den >Wandel im Geist< gerade - und allererst -
verhindert (V.16). Denn nur durch die Wirkung des Geistes und >im Einklang 
mit ihm< kann der an sich vom Fleisch bestimmte Mensch sich dem Begehren 
der widergöttlichen Macht entziehen (V. 16f.25) und so leben, wie es Gottes 
Willensforderung entspricht. 

Wenn nun aber die Wirkungen des Geistes den ethischen Forderungen der 
Tora nicht widersprechen, kann dann nicht auch umgekehrt- mit den Judaisten 
-die Sinai-Tora als verbindlicher Maßstab für das geistliche Verhalten verstan
den werden? Diese Konsequenz verbietet sich nach der Überzeugung des 
Apostels gleich in doppelter Hinsicht. Zunächst und vor allem ist die Verfü
gung vom Sinai- wie im zweiten Hauptteil ausführlich behandelt- nicht nur als 
ethische Rechtsforderung gegeben worden, sondern zugleich als Rechtsbestim
mung Gottes, nach der jeder Übertreter ihrer Gebote verdammt wird. Da die 
Tora nach Gottes Willen nur die Macht hat zu verurteilen, nicht aber das 
Vermögen, den Übertreter zu rechtfertigen, ihn lebendig zu machen und ihm 
zum Thn des Willens Gottes zu befähigen, scheidet sie als Heilsgröße grund
sätzlich und bleibend aus. Sich ihr als Rechtsforderung zu verpflichten bedeutet 
zwangsläufig, sich ihr als todbringender Rechtsbestimmung auszuliefern. Aus 
diesem Grunde käme die Hinwendung der Galater zur Tora einer Rückwen
dung in ihre unerlöste heidnische Existenz gleich (4,8-10) und würde ihre 
Beschneidung das Herausfallen aus der Gnade bedeuten (5,2-4). 

Zudem scheidet die Tora aber auch aus inhaltlichen Gründen als verbindli
ches Kriterium für den >Wandel im Geist< aus. Maßstab für das Handeln, das 
dem Geist Gottes entspricht, ist für den im Glauben Gerechtfertigten nicht die 
Rechtsforderung des Gesetzes, sondern der Sohn Gottes selbst, der sich aus 
Liebe für uns dahingegeben hat (1,4; 2,20), der die Last unseres Fluches 

u Da es Paulus im Duktus von Gal 5,13-6,10- wie dann auch bei der ausführlicheren 
Parallele Röm 13,8-10 im Kontext von 12,1-15,13 - ausdrücklich um den Aspekt des 
zwischenmenschlichen Verhaltens geht, kann ihm kaum angelastet werden, daß er an beiden 
Stellen weder das Gebot der Gottesliebe- resp. die >Gebote der ersten Tafele -berücksichtigt 
noch auch die Bedeutung des Ritualgesetzes reflektiert. Insofern also in Gal 5,14lediglich die 
ethischen Forderungen der Tora gemeint sind, ist die Aussage 6 yao :n:ll; v6tw; tv tvt A6yqJ 
:n:e:n:A'fJQOYtaL cum grano salis zu nehmen. Zwar trifft es zu, da8 durch die attributive Wortstel
lung des :n:d; in Gal 5,14 >das Gesetz in seiner Gesamtheit<- und nicht wie bei I!J).uv -rov v6twV 
in Gal 5,3 >das Gesetz in derVollzllhligkeit seiner Teile, d.h. seiner einzelnen Gebote< (prlld. 
Stellung) - bezeichnet ist, doch hilft diese Differenzierung im Blick auf die beschriebene 
Einschränkung an sich noch nicht weiter. Vgl. dagegen H. HOBNER, Das Gesetz bei Paulus, 
37f.u.ö. 
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stellvertretend für uns getragen hat, um uns zu erlösen (3,13f.), und der 
selbst zu dem wurde, was wir sind, damit wir würden, was er ist (4,4f.). 
Dementsprechend sollen auch die vielen Söhne Gottes einander mit der Lie
be- d.h. Langmut, Milde, Güte, Treue und Sanftmut (5,22f.)- begegnen, 
mit der Jesus Christus, der Sohn Gottes, für sie eingetreten ist (5,26-6,6). 
Wird z. B. ein Bruder bei irgendeinem Fehltritt betroffen, dann sollen die 
Gläubigen ihn nicht - wie es die Funktion des Gesetzes ist - verurteilen, 
sondern sie sollen sich seiner in Sanftmut und ohne Überheblichkeit anneh
men und ihn >zurechtbringen<, indem sie seine >Last< zu der ihren machen. 
Wenn sie sich so verhalten, dann erfüllen sie das >Gesetz<- nicht des Mose, 
sondern- Christi (6,2), denn sie haben sich in ihrem Thn an der selbstlosen 
Liebe orientiert, die Christus in seinem Kommen und seinem Kreuzestod 
bewiesen hat 12• 

Nachdem Paulus in 5,14-6,6 anschaulich entfaltet hat, daß die in Christus 
geschenkte Freiheit vom Gesetz als Freiheit zum Dienst in der Liebe ver
standen werden will, ermuntert er seine Gemeinden in 6,7-10 abschließend, 
vom Thn des Guten nicht abzulassen. Mit Hilfe der traditionellen Metapher 
von Saat und Ernte stellt er ihnen vor Augen, daß sich das Festhalten an der 
Liebe Christi- bei aller Anfechtung und Gefährdung (5,16f.; 6,1)- am En
de als sinnvoll erweisen wird. Deshalb lohnt es sich in jedem Fall, seine 
Hoffnung allein auf den Geist Christi zu setzen, anstatt durch Ermatten oder 
infolge der Verunsicherung durch die Judaisten - gleich denen, die >auf das 
Fleisch säen<- der gottfeindlichen Selbstsucht zu erliegen. 

In seinem eigenhändig geschriebenen Postskript 6,11-18 warnt der Apostel 
die Adressaten nochmals eindringlich vor den Irrlehrern: »Seht, mit welch 
großen Buchstaben ich euch schreibe mit eigener Hand! Diejenigen, welche 
im Fleisch [d. h. im menschlich-weltlichen Bereich] Eindruck machen wollen, 
die suchen euch zur Beschneidung zu zwingen, nur damit sie nicht um des 
Kreuzes Christi willen Verfolgung leiden« (6,11f.). Paulus kann denen, die 
die heidenchristliehen Gemeinden derart verwirren, keinerlei geistliche Be
weggründe konzedieren. Aus seiner Sicht läßt sich das unverantwortliche 
Verhalten der Judaisten nur aus deren Geltungstrieb (V.12), Ruhmsucht 
(V. 13) und Menschenfurcht (V. 12) erklären. 

In Abgrenzung von ihnen möchte sich der Apostel ausschließlich des 
Kreuzes Jesu Christi rühmen, durch den ihm die Welt gekreuzigt ist und er 
der Welt (V.14; vgl. 2,19; 5,24). Denn er ist sich bewußt, daß hinsichtlich 
der Heilsfrage weder die Beschneidung noch das Unbeschnittensein etwas 
bedeutet, sondern allein die in Christus geschenkte Neue Schöpfung (V.15). 

12 S. vor allem 1 Kor 9,21f.: l'fl (1rv cril'tll; '61CO VOJWV . . . l'fl (1rv dvopo; ih!otl cUA' 
lvvoi'O;XQL<TCo(l, grundsitzlieh auch Röm 15,1-3.7; 2Kor8,7f.; 9,6ff.; PhiJ 1,27-2,18. 
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»Alle nun, die im Einklang mit diesem Maßstab stehen- Friede und Barmher
zigkeit komme über sie, nämlich über das Israel Gottes I« (V. 16) 

Unabhängig davon, ob man das xa( in V. 16c epexegetisch versteht oder ob 
man in dem zweiten Objekt die den galatischen Gemeinden übergeordnete 
Größe sieht, ist mit ö 'IaQa'iJA. 'tO'Ü iteoil gemäß Gal3,7.9.29; 4,28.31 eindeutig 
die universale Heilsgemeinde aus Juden und Heiden gemeint. Im Gegensatz zu 
denen, die als Vedälscher des Evangeliums unter dem vernichtenden Anathe
ma stehen (1,7-9), sollen die an Christus Gläubigen als die Kinder der Verhei
ßung, als die Söhne Abrahams- d. h. als das Israel Gottes- Heil und Erbarmen 
erfahren (vgl. Ps 125,5; 128,6). 

Nach einer abschließenden Mahnung, ihm - dem durch die Leiden um des 
Kreuzes Jesu willen Gezeichneten - fortan keine Mühsal mehr zu bereiten 
(V.17), läßt Paulus sein Schreiben mit dem Segenswunsch und einer letzten 
werbenden Anrede der Galater als >Brüder< ausklingen (V. 18) 13• 

13 Anmerkunpweise sei darauf hingewiesen, da8 die exegetische Untersuchung von Gal 
2,15-4,7 keinen Anlaß geboten hat, die heute mehrheitlich vertretene Spilldatierung des 
Galaterbriefes in Frage zu stellen. Der Hinweis auf die Kollekte in 2,10 und die Bemerkung 
von 4,20 (fjte).ov &~ XOQI!tvaL :n:~ '6~ c\gtL ••• ) wie vor allem die theologische Nlhe zum 
Römerbrief lassen sich am leichtesten erklllren, wenn der Galaterbrief TIIICh den beiden 
Kof'iniMrbriefen und unmittelbar vor dem RiJmerbrief während des Aufenthalts in Mar.edo· 
nien (um 55156 n. Chr.; vgl. Acta 20,1f.) verfaßt worden ist (mit F.MussNu., aaO., 10f.; 
J. BBCDK, Der Brief an die Galater, Sf.; DBJS., Paulus, 271.287ff.; J. A. T. ROBINSON, Wann 
entstand das Neue Testament? 65; J. RoHDB, aaO., 10; U. SciiNBLLB, Einleitung in das NT, 
120; vgl.118, Anm.2S5; u.a. Nach U.BouB, aa0.,13ff., istderGalaterbriefzwischen2Kor 
A {= 2Kor 1-9) und 2Kor B (= 2Kor 10-13) entstanden). Alternativ könnte man noch an 
eine Abfassung des Briefes gegen Ende des dreijlhrigen Aufenthaltes in Ephesu.r denken (so 
dezidiert PH. VJBLHAUU., Geschichte der urchristlichen Literatur, 111; vgl. E. LoHSB, Einlei
tung, 36; W. M.uxsBN, Einleitung, 70; A. OBPD, Der Brief des Paulua an die Galater, 27; 
A. SUHL, Die Galater und der Geist, 272. H. D. BBTZ, Galatians, 12, denkt an den Beginn der 
mittleren Periode der Mission in Kleinasien, also S0-55 n. Chr. Nach W. Foi!IISTBR, Abfas
sunpzeit und Ziel des Galaterbriefes, 135ff., soll der Brief 1111Ch dem Römerbrief auf der 
Reise nach Jerusalem entstanden sein).- Die FrUhdatierung des Galaterbriefes, die von einem 
Entstehen ca. 48 n. Chr. in Antiochien noch vor dem Apostelkonvent von Acta 15 ausgeht, ist 
nach historischen wie theologischen Gesichtspunkten mit dem Befund der Paulusbriefe m. E. 
kaum vereinbar (so in neuerer Zeit D. Gunum, lntroduction, 462ff.; F. F. BauCB, The 
Epistle to the Galatians, 43ff.55f.; R. RIBsND., Die Frllbzeit des Apostels Paulus, 
2S7ff.286.3SOff., der alternativ eine Abfassung um SO n.Chr. von Korinth aus erwlgt). 



Schluß 

Da die grundlegenden Ausführungen von Gal 2,15-21 und 3,6-14 in den 
folgenden Abschnitten des Galaterbriefes auf vielfache Weise vertieft, erläu
tert und wiederholt worden sind, soll die vorliegende Untersuchung nicht in 
eine nochmalige Zusammenfassung der verschiedenen Resultate einmünden. 
Einige abschließende Beobachtungen seien jedoch noch angefügt. 

Eines der entscheidenden Ergebnisse dieser zusammenhängenden Exegese 
von Gal2,15-4,7 ist, daß die paulinischen Aussagen über Auftrag und Funk
tion der Sinai-Tora durchaus klar und in sich schlüssig sind, so daß bei Berück
sichtigung des gesamten Kontextes auch die umstrittenen - und teilweise als 
änigmatisch beurteilten - Formulierungen in Gal 2,16.18f.; 3,10.13.19 u.ö. 
einen eindeutigen Sinn ergeben. 

Auch hinsichtlich des Schriftgebrauchs hat sich manche Kritik als unberech
tigt erwiesen, da der Apostel die alttestamentlichen Belege keineswegs willkür
lich und zusammenhangslos verwendet. Wenn er den Glauben und die Recht
fertigung Abrahams in Gottes Zuspruch gegründet sieht (Gal3,6 = Gen 15,6), 
wenn er den Gen 12,1ff. verheißenen Segen als die Überwindung des alle 
Menschen betreffenden Fluches versteht (Gal3,8-14) oder wenn er die Abra
hamsverheißung auch auf die heidnischen Völker bezogen sein läBt (Gal3,8 = 
Gen 12,3/18,18), bringt er zweifellos den Skopus der jeweiligen Vorlage zur 
Geltung. 

Selbst bei den Zitaten von Dtn 27,26 (Gal 3,10) und Lev 18,5 (Gal 3,12) 
bietet sich bei genauerer Untersuchung ein differenziertes Bild. Sowenig das 
Helligkeitsgesetz und die deuteronornisehe Tradition von der Unerfüllbarkeit 
der Sinai-Tora ausgehen, sosehr setzen sie doch wie Paulus voraus, daß die 
Lebensverheißung an das Einhalten der Gebote geknüpft ist und der Übertre
ter der Tora von dieser lediglich den todbringenden Fluch erwarten kann. 
Unter der Voraussetzung der absoluten Schuldverfallenheit von Heiden wie 
Juden ist den Gesetzestexten in der Tat zu entnehmen, daß niemand, d. h. kein 
Frevler und Gottloser, im Rahmen der Tora vor Gott gerechtfertigt werden 
kann, - was Paulus dann auch in dem Bekenntnis des 143. Psalms (Gal 2,16) 
bestätigt sieht. 

Allerdings steht außer Frage, daß der Apostel den Maßstab für seine Theolo
gie und Schriftauslegung nicht in >dem Gesetz und den Propheten< findet, 
sondern vielmehr in dem Evangelium, das er- Oal1,1.11 f.lS f. zufolge- in der 



254 Schluß 

Offenbarung Jesu Christi unmittelbar von Gott empfangen hat. So entscheidet 
sich für Paulus an der Person des Gekreuzigten und Auferstandenen, wie die 
Bedeutung der Sinai-Tora zu bestimmen ist - und nicht umgekehrt. Daß die 
Tora weder Leben vermitteln noch rechtfertigen kann (3,21; vgl. 2,16; 3,10-12 
u. ö.), ist schwerlich aus dem Wortlaut von Lev 18,5 oder Dtn 27,26 zu folgern, 
wohl aber aus der grundlegenden Erkenntnis, daß Rechtfertigung und Leben 
von Gott ausschließlich im Evangelium von Jesus Christus offenbart worden 
sind. Entsprechend läßt sich die exklusive Deutung des >einen Samens<, in dem 
die Nachkommen Abrahams sowie die Heiden gesegnet werden sollen (Gal 
3,16; vgl. 3,8.14.19), allein von der Erfüllung in Jesus Christus her begründen, 
nicht aber aus dem Duktus der alttestamentlichen Verheißungstexte selbst 
(Gen22,18; vgl. Sir44,21). 

Die Frage: »Was ist und soll demnach das Gesetz?« (Ga13,19) ergibt sich also 
für den Pharisäer Paulus infolge seiner Christuserkenntnis unmittelbar - und 
nicht erst im Laufe der Auseinandersetzung mit den judaistischen Gegnern. 
Wenn das Heil allein in Christus durch den Glauben zugeeignet wird, dann 
besteht die Funktion der Sinai-Tora nur darin, den heillosen Menschen bei 
seiner Sünde zu >behaften< (3,22) und ihn bis zu dem Tag der Erlösung durch 
Christus unter Anklage- d. h. >Unter den Fluch< (3,10)- zu stellen (3,23-4,7). 
Insofern die Sünde erst durch die Rechtsforderung Gottes als Übertretung 
qualifiziert und als Schuld dokumentiert wird, kann gesagt werden, daß die 
Tora >Um der Übertretungen willen< gegeben worden ist (3,19). 

Somit begreift Paulus den Auftrag der Tora des Mose im streng forensischen 
Sinne. Als >Gesetz< soll sie den Menschen objektiv seiner Schuld überführen, 
d. h. ihn als schuldfähig und straffällig erweisen. Der Gedanke an die subjektive 
Einsicht und wirksame Reue des Angeklagten ist dabei nicht nur untergeordnet, 
sondern in Anbetracht der absoluten Schuldvedallenheit sogar ausgeschlossen, 
so daß auch nicht von einem- pädagogisch oder propädeutisch verstandenen
usus elenchticus gesprochen werden kann. 

Traditionsgeschichtlich knüpft Paulus mit dieser ganz auf die Anklage kon
zentrierten Sicht freilich nicht an das ursprüngliche Verständnis der Tora vom 
Sinai (also Ex 19- Dtn 34) an- wohl aber an die Traditionen der Gerichtspro
pheten in Israel, die sich bereits der Aufgabe gegenübergestellt sahen, ein 
verstocktes Volk mit Gottes Recht und Gericht zu konfrontieren. So kann es 
nicht überraschen, daß der Apostel die Stimme des >Gesetzes< - im theologi
schen Sinne - gerade auch in den Teilen des Alten Testaments vernimmt, die 
den >Propheten< und >Schriften< zugeordnet sind (vgl. Röm 3,9-20; 
Kap 9-11). Denn überall da, wo Israel und die Völker ihrer Gottlosigkeit und 
Ungerechtigkeit übedührt werden, redet die Schrift qua >Gesetz<- »Es hat 
aber die Schrift- soll heißen: Gott selbst in der Schrift und nach dem Zeugnis 
der Schrift- alle Menschen unter die Sünde eingeschlossen ... « (Gal3,22). 

Daß es - auch für den an Christus gläubigen Juden Paulus - Gott selbst ist, 
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der die Tora durch Engel verordnet hat, kann in Anbetracht von Gal 3,15-18 
und 3,21-4,7 nicht bestritten werden. Wie die Untersuchung gezeigt hat, 
setzen auch die Formulierungen von 3,19 und 4,3.9 keinesfalls eine widergöttli
che, dämonische Herkunft des Gesetzes voraus. Genauso unangemessen ist es 
allerdings, zwischen einer ursprünglichen, göttlichen Bestimmung und einer 
faktischen Wirkung der Sinai-Tora zu differenzieren und die kritischen Äuße
rungen des Paulus lediglich auf ein legalistisch mißverstandenes Gesetz zu 
beziehen. Das Unvermögen des Gesetzes, Rechtfertigung und Leben zu ver
mitteln (2,16; 3,10-12; 3,21), erklärt sich nach der Überzeugung des Apostels 
nicht aus einer Fehlentwicklung, sondern aus der Absicht Gottes, den Frei
spruch der Verurteilten und die Erlösung der Gefangenen auf eine andere 
Weise zu verwirklichen. 

Nach dem Zeugnis der Schrift hat Gott nämlich seinen Segen bereits 430Jah
re vor dem Sinaigeschehen in einer >rechtskräftigen<- d. h. verbindlichen und 
unwiderruflichen- Verfügung Abraham zugesprochen (3, 15-18). Dieser prin
zipielle Vorrang der Verheißung, der bereits durch die zeitliche Vorordnung 
hinreichend begründet ist, wird auch durch die Art und Weise der Übermitt
lung bestätigt. Während die Verheißung unmittelbar von Gott zugesagt worden 
ist und Abraham die Segenszusage persönlich erhalten hat (3,8.16-18), wurde 
die Sinai-Tora nur mittelbar von Gott- nämlich durch die Engel- gegeben und 
hat Israel diese spätere Verfügung nur mittelbar- nämlich durch Mose empfan
gen (3, 19f.). In dieser Hinsicht- also ausschließlich in Relation zur Verheißung 
-kann in derTat von einer >Inferiorität< des Gesetzes gesprochen werden. 

Bei seinen Ausführungen zur Verheißung als dem ersten Wort Gottes denkt 
Paulus speziell an die Zusage des Segens, die Abraham als > Vorausverkündi
gung des Evangeliums< von Gott persönlich erhalten hat (3,8f.14). Neben der 
Grundverheißung von Gen 12,1-3 bezieht er auch die späteren Variationen 
und Wiederholungen- Gen 12,7; 13,15; 17,4-8; 18,18; 22,17f.; 24,7; 26,4 und 
28,13f.- in die Betrachtung ein (vgl. Gal3,8.16.18; 4,21ff.). Darüber hinaus 
vernimmt der Apostel die Stimme der Verheißung offensichtlich überall da in 
dem >Gesetz< und den >Propheten<, wo das Evangelium von der Rechtfertigung 
aus Gnaden »Vorher angekündigt« und »bezeugt« worden ist (Röm 1,2; 3,21)
so daß er in Röm 10,6ff. sogar eine ausdrücklich auf die Sinai-Tora bezogene 
Aussage (Dtn 30,12-14) als Ausspruch der »Glaubensgerechtigkeit« deuten 
kann. 

Daß der Abraham zugesprochene Segen in der Rechtfertigung des Sünders 
aufgrunddes Glaubens besteht (Gal3,6.8.11.21.24; vgl. 2,15ff.), belegt Paulus 
in Gal3,6 mit dem Hinweis auf Gen 15,6. Demgemäß hat Abraham selbst das 
>Erbe< schon zu seinen Lebzeiten von Gott geschenkt bekommen (Ga13,18), 
und insofern werden die an Christus gläubigen Heiden wie Abraham (3,6; vgl. 
3,2.5) und mit dem glaubenden Abraham gesegnet (3,9). Zudem bedeutet der 
in Christus verwirklichte Segen fflr die >Söhne Abrahams< - also fflr alle Ju-
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den- und Heidenchristen (3,7.29) -die Befreiung vom Fluch des Gesetzes 
(3,13; 4,4f.) sowie die Gabe des Geistes Christi (3,2.5.14; 4,6), der Gottessohn
schaft (3,26; 4,5-7) und des ewigen Lebens (3,11.21). Hingegen spielt die 
konkrete Erwartung des Landbesitzes bei Paulus keine Rolle. Wenn er die 
Landverheißung (Gen 15,18; 22,17 u.ö.) überhaupt aufnimmt (Röm 4,13f.) 
oder anklingen läßt (Gal3,18.29; vgl. 4,7; Röm 8,17), deutet er sie spiritualisie
rend auf die >zukünftige Welt<. 

Von entscheidender Relevanz ist für die paulinische Argumentation jedoch 
die Rede vom >Samen Abrahams<. Insoweit Paulus den Begriff kollektiv ver
steht (Gal3,29; vgl. Röm 4,13.16.18; 9,7f.), kann er mit seiner Hilfe verdeutli
chen, daß die >Söhne der Verheißung< (vgl. Gal 4,21ff.) >in Abraham< (Gen 
12,3; 18,18), d. h. mit und wie Abraham selbst, gesegnet werden- also nicht auf 
Grund von Toraobservanz, sondern ausschließlich im Glauben (Gal 3,6-9) 
und auf Grund der Verheißung Gottes (3,18.29; 4,23.28): »Ihr erkennt also, 
daß die aus Glauben sind [d.h., die im Glauben an Christus ihr Heil suchen], 
die sind Söhne Abrahams« (3,7). 

Noch wichtiger ist dem Apostel in der galatischen Auseinandersetzung aller
dings der Hinweis auf den >einen Samen Abrahams<, den Segensmittler, in dem 
und durch den- gemäß den späteren Varianten der Väterverheißung (Gen 
22,17f.; 26,4; 28,14)- die Heidenvölker gesegnet werden sollen (Gal3,16.19). 
In diesen Formulierungen der Schrift findet Paulus bestätigt, was ihm in der 
Offenbarung des Sohnes Gottes erschlossen worden ist: Die Erlösung durch 
den stellvertretenden Fluchtod Christi am Kreuz (Gal 3,13; 4,4f.; vgl. 1,4; 
2,19f.) entspricht dem ursprünglichen Heilswillen Gottes, und schon lange vor 
dem Erscheinen des Gesetzes stand bei Gott fest, daß der Segen, daß Rechtfer
tigung und Leben ausschließlich durch die Sendung seines Sohnes zu den 
Menschen kommen werden (3,14.16.19). 

Mit alledem gilt für den Apostel als erwiesen, daß die Tora vom Sinai weder 
Gottes erstes noch sein letztes Wort ist. Vielmehr wurde sie von Gott zur 
Verheißung >hinzugefügt< (3,19), um in der Zeit bis zum Kommen Christi die 
Menschen bei ihrer Sünde zu behaften (3,22ff. ). Sie hatte von Anfang an weder 
den Auftrag zu rechtfertigen noch das Vermögen, lebendig zu machen (3,21); 
denn beides steht allein dem Evangelium Christi zu, welches Abraham bereits 
im Modus der Verheißung- d. h. der rechtskräftigen und verbindlichen Zusage 
Gottes - im voraus empfangen hat. Die Reihenfolge und Rangordnung der 
Verfügungen Gottes sind aus der Sicht des Paulus somit nicht >Gesetz und 
Evangelium<, sondern >Evangelium (in Gestalt der Verheißung) - Gesetz -
Evangelium<. Das Wort der Anklage und des Gerichtes Gottes ist umgriffen 
von Gottes Wort des Segens und des gnädigen Freispruchs. Gottes entes und 
letztes Wort ist die Zusage der endgültigen Erlösung in Christus allein auf der 
Grundlage des Glaubens. 

Unter diesen Voraussetzungen kann der Apostel das Ansinnen der judaisti-
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sehen Gegner, die die Galater beschneiden und damit der Sinai-Tora unterstel
len wollen (5,12; 6,12; vgl. 2,14; 4,9f.21; 5,2-4), nur mit größtem Ernst 
zurückweisen. Denn erstens sollte das Gesetz des Mose nach Gottes Verfügung 
lediglich bis zu dem Zeitpunkt in Kraft bleiben, da Christus als der >eine Same 
Abrahams<, in dem sich die Segensverheißung erfüllen sollte, kommt 
(3,19.23.24; vgl. 4,2); und zweitens sind die >Söhne Gottes< (3,26; 4,6), die 
Christus durch seinen Kreuzestod von dem Verdammungsurteil erlöst hat (Gal 
3,13; 4,4f.), von der Macht und dem Anspruch des Gesetzes grundsätzlich 
befreit (2,19; 3,25; 4,4-7; 5,1.18). 

Vor allem aber sollen sich diejenigen, die >im Geist Christi< leben (3,14; 4,6; 
5,16.18.22-25), auch an dem orientieren, was im Sinne Christi ist- sollen sie 
>mit seinem Geist im Einklang sein< (5,25). Der verbindliche, letztgültige 
Maßstab für das geistliche Verhalten ist - bei aller Übereinstimmung mit 
ethischen Forderungen der Tora (5,14.23)- in der selbstlosen Liebe des Got
tessohnes zu sehen, die dieser in seiner stellvertretenden Lebenshingabe be
wiesen hat (2,19f.; 4,4f.). Nicht aufdieTora vom Sinai werden die Christen in 
Galatien also von dem Geist Christi verpflichtet, sondern auf die >Weisung< -
d.h. auf die >Tora<- Christi (6,2). Bei der Parakiese und Paränese, deren 
offensichtlich auch die freien Söhne Gottes noch bedürfen (5,13-6,10; vgl. 
3,1-5; 4,8-20; 5,1-12), handelt es sich folglich keineswegs um einen tertius 
usus legis, sondern um einen usus evangelü. - »Denn ich bin durch das Gesetz 
[d.h. die Sinai-Tora] dem Gesetz [d.h. der Sinai-Tora] gestorben, damit ich 
Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Also lebe nicht mehr ich, sondern 
Christus lebt in mir. Was ich aber nun im Fleisch [d. h. in meiner irdischen 
Exist~nz] lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt 
und sich selbst für mich [in den Tod) dahingegeben hat« (2,19f.). 
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3,22 10, 16, 18f.,220 137, 139, 142-144 
3,23 10,36,53,147 1,18-3,20 10f.' 13, 37, 119f.' 123, 130, 3,24-26 237 143,147,200,214,231 
3,24 16f.,32, 110,142 1,18-3,8 16 
3,25f. 17,101,111 1,18-2,29 176 
3,25 16,59,219 1,18 124 
3,26 16f.,19, 32, 73,103f.,117, 1,19 72 

122, 142, 220 1,21 63,65,197 
3,27 55,60f. 1,32 11,36,124 
3,28 16-19,21,134,142, 144 2,1-29 16 
3,30 16,18f.,205 2,1ff. 10,131,136,142 
3,31-4,25 113,11Sf. 2,1 82 3,31 34f.,48,95,206 2,2 13 
4,1-25 49, 95, 105,168 2,3 82 4,1ff. 99,101,108,113,166,170 2,4 233 4,1 98,107 

2,7 142 4,2 16,21,95 
2,8 104 4,3ff. 120 2,9f. 8,223 4,3 17,30,32,49,95,99,108,142 
2,11 136 4,4 77, 95, 98-100, 110, 115 
2,12-3,20 41 4,5 16f.,32,53,95,99,101,142 
2,12 12 4,6-8 29,99,105 
2,13 16f. ,136, 147f. 4,6 21, 95,99,101 
2,16 112 4,9-12 94,99,113,186 
2,17ff. 10,131 4,9 95,99 
2,17 60 4,11f. 120 
2,20 Zl7 4,11 16, 99-101, 111, 170 
2,23 52 4,12 95,104, 107,169 
2,25 52 4,13f. 112,116,144,189,225,256 
2,T/-29 128 4,13 16,100,107,111, 117,135, 
2,27 7,52,60 168f.,180,183,189,210,22S, 
3,1f. 8,10,237 256 
3,3f. 34,206 4,14 78,104,135,168,185 
3,3 10,185 4,15 41, S2f., 62, 70, 99, 123f., 
3,4 34,176 130,193,216 
3,Sf. 34,206 4,16-18 100 
3,5 16,31,51,101,176 4,16 77, 98-100,103f.,107, 110, 
3,6 34 116f.,120,122,168-170, 
3,7 44 180,183, 225, 256 
3,8 37,39f., 79 
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4,17ff. 18 6,15 34,37,39-41,79,123,199, 
4,17 101, 120, 142,207 206 
4,18 107,117,169,180,183,225, 6,16 38,53,69,103 

256 6,17 38 
4,20 168,205 6,18 69 
4,21 168 6,19 176 
4,22 17,32,95,142 6,20 38,53 
4,24f. 18f. 6,22f. 142 
4,24 101 6,22 69,73 
4,25 59,95 6,23 36,53,61,124 
5,1-8,39 142 7,1ff. 44,57,61f.,68, 199 
5,1-11 142 7,1 226 
5,1 16-19,32,59,68, 142 7,2 68 
5,2 110 7,3 68f. 
5,3 13 7,4 19,57,59,62,66,68f.,225 
5,5 72,74,85,92,242 7,6 68f., 12f., 128 
5,6-10 75,150,237 7,7ff. 13,52,61f., 127,130, 195f. 
5,6f. 58 7,7 34(.,62, 70,206 
5,6 19,53 7,9 61 
5,8 51,53,58, 74,184 7,10ff. 61 
5,9f. 91,142 7,10 61f., 104,124 
5,9 16f.,32,59, 142,245 7,11 61 
5,10 10,69,75,234 7,12 61,196 
5,12ff. 13,36,52f.,61,116,124,127, 7,13 34f., 70,130,192, 195f.,206 

130,147,192,194 7,14ff. 44, 71,131 
5,12 36, 53, 61f., 69, 147' 192, 194 7,14 60,69,196,208 
5,13f. 52,69,130 7,16 31 
5,13 41, 52, 62, 130, 194f. 7,17-25 63 
5,14 52,69, 194f. 7,17 188,244 
5,15-23 69 7,20 31,188,244 
5,15 110 7,21 102 
5,17f. 142 7,24 216 
5,17 16,20,69,110,245 8,1-11 90 
5,19 150,237 8,1 73,101 
5,20 62,69, 127,130, 191f., 194f. 8,2ff. 69,72 
5,21 69,110192,245 8,2 59-61,69,207,244 
6,1-7,6 158 8,3f. 218,235 
6,1-11 57,61f. 8,3 75,77,105,127,136,147,231, 
6,1f. 34f. 234f. 
6,1 37,39-41,79,195 8,4-13 28 
6,2 34,206 8,5-8 90,131 
6,3 221 8,6 11, 36, 59, 61, 124 
6,4ff. 59,62,69 8,7 10 
6,6-10 68 8,9f. 158,242 
6,6 68-71,76,103 8,9 85,225, 241f. 
6,7 18,68 8,10 51,59,69 
6,8 31 8,11-39 142 
6,9 13,69,244 8,11 31,76,142,207,242 
6,10 73 8,13 60f., 142 
6,11 68f. 8,14ff. 85,219,242 
6,12 69,76 8,14 90,104,218 
6,14f. 69,76 8,15 85,238,240, 242f. 
6,14 69f.,123,199,217,237 8,17 6,31,182f.,189,225,245,256 
6,15-23 69 8,18 215 
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8,19 218 10,5 21, 51,124,128,135,145f., 
8,23-25 142 148,150 
8,23 72,85,118,218,238 10,6ff. 113,127,255 
8,25 31 10,6 16,18f., 51, 100, 111 
8,28-39 91,142 10,7-14 87 
8,28-30 19,91 10,8 20,68,83,87f.,138 
8,28 13,74,107 10,9f. 17-19,111,240 
8,29 71, 108, 113,234 10,9 18f.,85,88,170,221 
8,30 16f.,20,142 10,10 16 
8,32 58, 74f., 98,183,189,234 10,11 108 
8,33f. 16 10,12 10,223 
8,35 74 10,13 221 
8,36 57 10,14-17 87 
8,37 74,245 10,14 101 
8,39 74 10,15 112 
9,1-11,36 10,65,105,176,237 10,16f. 87 
9,4f. 8 10,16 112 
9,4 10,168,238 10,17 20, 68, 74, 86-88, 102, 110, 
9,5 10,237 138 
9,6ff. 106,113,181 10,19-21 63 
9,6 10,170 11,1 9,34f., 106f.,180,206 
9,7-9 105 11,2ff. 105,113 
9,7f. 107,117,169,183,225, 11,2 103, 108, 113 

256 11,5ff. 10,19,91, 
9,7 106, 180, 224 11,5 10,105 
9,8 106f., 168,180 11,6 10,21,31,77,188,244 
9,9 168 11,11 34f.,206 
9,10-13 105 11,12 31 
9,11f. 10,19,91 11,15 142 
9,12 10,21 11,16 10 
9,13 106 11,25-32 8 
9,14 34f., 136,206 11,25 198 
9,15f. 10,19,91 11,28f. 10,19,91,111 
9,15 181 11,28 10,19,112 
9,17 108,212 11,29 10 
9,20 82 11,32 10,108,211 
9,23f. 10,19,91 11,36 245 
9,24ff. 170 12,1-15,13 250 
9,24 169 12,5 224 
9,25ff. 113 12,6-8 85 
9,25 181 13,8-10 250 
9,26 218 13,11-14 142 
9,27ff. 169 13,11 13 
9,29 33 13,13f. 222 
9,30-10,21 63,197 14,6ff. 223 
9,30-10,13 52 14,7-9 19,59,69,142 
9,30 16-19,32,100,111,142, 14,7f. 69 

199 14,8f. 222,225 
9,32 10,21,181 14,8 170,225 
10,2f. 63 14,9 62 
10,3f. 17 14,14 21 
10,3 51,101,111 14,15 58,188,244 
10,4 57,64,78,199,218 15,1-3 251 

15,4 83,113 
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15,7 251 6,9 103 
15,8 38,168,237 6,11 16f.,20 
15,10 181 6,12 44 
15,16ff. 170 6,15 34f.,44, 103,206 
15,16 84,87,112 6,16 103 
15,18 72,242 6,19f. 153 
15,19 87,92,112 6,19 72,103,242 
15,20 112 6,20 153 
16,1 51 7,17 20 
16,10f. 104 7,20 104 
16,25 112 7,22 153 

7,23 153 

1. Korinther 
7,24 136 
7,29 184 

1,4-9 91 7,39 226 
1,9 245 8,1 13 
1,12f. 222 8,3 74 
1,12 225 8,4-6 231 
1,13 58,221,225 8,4 13 
1,14-17 20 8,6 105,170,205,235 
1,15 221 8,10 46 
1,17 84,112 8,11 58 
1,18-2,16 63,65,197 9,1 161 
1,18 20,83f.,87, 161 9,8 49,176 
1,21 87 9,12 112 
1,23 84,161 9,13 103 
1,27f. 19,91,209 9,14ff. 112 
1,28 185 9,21f. 251 
2,1ff. 84,240 9,23 112 
2,2 84,161 9,24 103 
2,4f. 19f., 85, 87, 110 10,2 221 
2,4 72,87 10,4 105,235 
2,7f. 91 10,19f. 231 
2,8 33 10,29f. 44 
2,9 74 11,3ff. 223 
2,10-16 72,85 11,6 31 
2,12 85,98,189 11,7-9 236 
2,14 85 11,26 198 
3,1 227 11,31 33 
3,3 175 12,2 103 
3,16 72,85,103,242 12,3-11 72 
3,19 136 12,3 19,85,161,170,221,240 
3,22f. 223 12,9 92 
3,23 170,222,225 12,10 85,92 
4,2 32 12,12f. 224 
4,4 16 12,12 182 
4,6 237 12,13 72,86,219,221,223 
4,7 31 12,15 240 
4,15 112 12,17 86 
5,6 103 12,20 224 
6,2 103 12,28f. 85,92 
6,3 103 13,1ff. 44 
6,5 222 13,3 lSS 
6,9f. 189,225 13,11 227 
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14,7 176 3,14-16 13,64f., 197 
14,11ff. 44 3,14 63f., 178,187 
14,20 227 3,17 242 
14,21 49,95 4,1-6 20,87 
14,33-36 223 4,2 51 
14,34 49,95 4,3f. 83 
15,1 112 4,3 72,112 
15,2 78 4,4 65,112,197 
15,3ff. 19 4,6 111f., 161,197 
15,3f. 113 4,7 107 
15,5ff. 111 4,11 13,57, 76 
15,8f. 161 4,14 142 
15,9 65,161 5,1-10 74,142 
15,10 69 5,3 32,91,222 
15,11 19 5,4 142 
15,12 31 5,5 85,92,242 
15,14 34 5,6 13 
15,15 32 5,12 51 
15,17f. 34 5,14-21 57 
15,18 102 5,14f. 58, 1S8 
15,21 f. 116 5,14 59, 74f., 102, 158 
15,22 142 5,15 19,59,62,68t,222,225 
15,23 225 5,17 59,72,158,224 
15,25 199 5,18ff. 20,59,87,157 
15,31 57 5,18f. 111f. 
15,32 175 5,19 87 
15,38 182 5,21 16, 58f., 66, 111, 156-159 
15,45-49 116 6,2 73,181 
15,50 189,225 6,4 51 
15,53f. 222 6,9 57 
15,56 61 6,11 82 
15,58 13,182 6,14-7,1 168 
16,12 107 6,16-18 168 
16,17 107 7,1 168 

7,11 51 

2. Korinther 
7,12 102 
8,1 72,107 

1,17 35 8,7f. 251 
1,19f. 234 8,9 103,235 
1,19 75 8,18 112 
1,20 168,205,245 9,6ff. 251 
1,21f. 72,85,92 9,10 92 
1,22 85,242 9,13 112 
2,7 189 10,2 184 
2,10 189 10,3 75 
2,12 112 10,7 6,225 
3,1 51 10,12 51 
3,3 128 10,14 112 
3,6f. 124 10,15 6 
3,6 61,72,128,208 10,16 112 
3,7ff. 38 10,18 51 
3,7 38 11,4 85,87,112 
3,9 38 11,6 6 
3,11 19 11,7 112 
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11,12 32 2,15-21 3-81' 82, 104, 152, 166, 168, 
11,22 7, 9, 106f.' 180 223,253 
11,32 214 2,15ff. 37,53,56,78,80,94,106, 
12,7 237 119f., 130,132,136,147,149, 
12,9f. (I} 152,169,193,208,255 
12,11 51 2,15 3-12,19,98,105,114,123, 
12,12 92 131f., 135f., 152,191 
12,13 189 2,16ff. 96-98, 103f., 111, 117 
13,3 72,242 2,16f. 52, 98, 103f., 117 
13,5 72,242 2,16 12-30,50,68, 74f., 79,81, 
13,13 74 94,109,121,130,132, 

134-138, 142-144, 147, 170, 

Galllter 
190, 211,219f., 253-255 

2,17 12, 16,30-41' 79, 81, 94, 98, 
1,1 105,245,253 131f., 135,206,248 
1,3 98 2,18f. 26,77,253 
1,4 76,153,163,219,230,245, 2,18 42-55,14, 79,89,98, 106, 

249f.,256 123f., 131, 144,200 
1,6ff. ffT, 105, 144 2,19-21 43,50,84,121 
1,6 50, 76, 82f., 98, 110, 112, 123, 2,19f. 28, 65, 93, 157f., 221,225, 

171,245,247 249,256f. 
1,7-9 252 2,19 55-70' 74,80f., 135,145, 
1,7 21,50,82-84,112,248 220,251,257 
1,10 33,233,245 2,20f. 107,109 
1,11-2,21 56,79,171 2,20 18f., 28, 59, 62, 68f., 70-76, 
1,11-16 20,ff7 80f.' 98, 103, 117, 138, 153, 
1,11f. 110, 245, 253 163,170,210,219f.,234,242, 
1,11 82,94,112,171,175 244f.,249f. 
1,12 112,161 2,21 12,21,34,43,50,52,74, 
1,13ff. 63 76-78, 80f., 89, 94, 98,106, 
1,13 9,161 110,135,144,167,190,245 
1,14 9,131 3,1-5,12 56,79,154,190 
1,15f. 75,161,234,245,253 3,1-4,7 50,82,152 
1,15 10,110 3,1ff. 57,64, 151f. 
1,16 72,83,110,112,114,170,219 3,1-5 82-93,94, 103, 110f., 111, 
1,19 21 134,150, 163,166-168, 171, 
1,23 12,112 246,257 
1,24 245 3,1 45,82-84,ff1, 103,151,153, 
2,2 ffT, 112, 114 161,171 
2,3-5 105 3,2 20f.' 68, 72, 83, 84-88, 90, 
2,4f. 46,144 94, 97f., 100, 103f., 109, 121, 
2,4 53,154,191 134f., 138, 151 f., 163, 167f., 
2,5 112,246 170,183,188,190,207,210, 
2,7ff. 170,245 218,221,239-241,244, 255f. 
2,7 12,110,112 3,3 83,88-90,103,152 
2,8 110,114 3,4 18,90f.,91 
2,9 110,114 3,5 20f.,68, 72,83,85-88,90, 
2,10 252 91f. '94, 97f., 100, 103f., 109, 
2,11ff. 23,26,46,105,152 121, 134f., 138, 144, 151f., 
2,12 46,104,114 167f.,170,183,188,190,207, 
2,14ff. 144 210,219,221, 240f., 244, 
2,14 112,114,246,257 255f. 
2,15-4,7 98,103, 135,252f. 3,6ff. 94-96,115, 119f.,131, 134, 

144, 148, 150,152, 163, 165f .• 
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171,176,183f.,208,237,241, 198,200,220,223-225,241, 
254,256 254-256 

3,6f. 102, 115, 119 3,17 120, 135, 168,184-187,200, 
3,6 12,30,14,94-102,107-109, 206,208 

116,118,138,143, 165f., 168, 3,18 78, 94f., 98-100, 130, 135, 
170, 177' 180, 183, 198, 224f., 165f., 168,180,183, 
243-245,253,255 187-189,200,208,245, 255f. 

3,7 18, 94,97' 100,102-107, 109, 3,19-4,7 152, 154f., 178,187,190,192, 
119,122,138, 151f., 167, 199,210,216 
169f.,180,183,198,225,252, 3,19ff. 57,63, 154, 158f., 173,183, 
256 187,190, 199f.,237 

3,8f. 97,102,107,152, 164f.,255 3,19 41, 52f., 57,63, 100, 113f., 
3,8 12,17-19,32, 94f., 97,102, 117,127,130,135,145,168, 

104,107-117,118,138, 175,179,181,190-203,206, 
151f., 164-166,168,180, 208,213,217,220,225,241, 
183, 189, 198,207' 210f., 220, 244,253-257 
225,244f., 253-255 3,20 141,203-205 

3,9 18, 94, 96f., 102-104, 108, 3,21ff. 95,107,127,145,192,203 
117-120,122,138, 151f., 3,21 12,21,33-35,50, 77,96f., 
165f., 177,180,183,198,207, 111, 116, 130, 135f., 144f., 
244,252,255 147,165,168,183,186, 192f., 

3,10ff. 62,102,105,107,128-130, 199,205-208,225,244,241, 
149,152,155,167,183,195, 254-256 
208,225,230,236, 254f. 3,22ff. 41,62,98,103,117,152,192, 

3,10 21,23,29,36,50,53,62,74, 197,230 
89, 95, 98, 104-106, 3,22 18f.,36, 104,108,111, 116f., 
121-133,136,147,155f., 123,130,152,168,192f.,197, 
158f.,163,190,192f.,200, 199,208-212, 219f., 220, 
202,208,211,217,220,237, 233,238,244,254 
247. 249, 253f. 3,23ff. 29,144,153,202,209,217, 

3,11 12,16, 18f.,21,28,30, 226,228,231,233,242,244 
95-97,104,107,111, 3,23 18f.' 69, 73, 123, 135, 138, 
116-118, 120, 130, 133-144, 147,167, 192f.,197,199, 
147,151,165,167f., 183, 208f.,212-215, 217,237,257 
188f., 225,240, 244f., 255f. 3,24ff. 190,197 

3,12 18, 50, 61, 95, 98, 135, 138f., 3,24 12, 16, 18f.,96f., 104,111, 
144-150,151,188,190,192, 116f.,135, 138, 165, 168, 183, 
253 190,192f.,197,199,210, 

3,13f. 84,133,152,164,183,208, 215-217,225f.,244,251,255 
231,236f., 247,249,251 3,25 18f.,57, 73f., 107,138,199, 

3,14 18,72,74,90,94,104,108, 210,213, 217!' 237f.' 257 
111,113f.,117f., 120, 135, 3,26ff. 152,214,219,228,242-244 
138,151-153,163-170,183, 3,26 107,138,154, 167f., 189, 
189,198,207,210,212,218, 218-220,241-245, 256f. 
220,225,228,238-241,244, 3,27 68,221 f '224, 241 
249,254-257 3,28 8,153,182,222-224,225 

3,15ff. 94, 99,112f.,171 f.,183, 3,29 31,34,100,107, 117, 119f., 
187f.,190,200,206,208,225, 154,165,167-170,180, 
255 182f.,189,198,220,222, 

3,15 82, 94,171-179, 186,200 224f '226, 241, 243f., 252, 
3,16ff. 168,206,255 256 
3,16 95,100,111, 113f., 117,120, 4,1ff. 190,197,212,218,225f.,230 

164,166,168,179-184,186, 4,1 154,189,225-227,229,233, 
239 
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4,2 192f.,216,227f., 233,247, 5,2 so 
257 5,3 23,26,50,128,132,135,233, 

4,3 154,228-233,239,242,255 250 
4,4ff. 218,222,249,257 5,4-6 107 
4,4f. 6S,153f.,157,163,217,22S, 5,4 12,16,23,43,50,76,83,98, 

233-235,242,247' 2S6f. 104, 110, 122f., 134f.,199f. 
4,4 75,98,105,123,135,157,163, 5,5 12, 18f., 142 

198,217,233-237,241f.,245 5,6 8, 18, 223, 249 
4,5-7 168,189,225,245,256 5,1 83 
4,5 (IJ, 107,123, 153f., 167, 5,8 45 

198f.,207, 214,217' 219,231, 5,10 45,50,82f. 
237-239, 248f. 5,11 82,94,161,171,248 

4,6f. 107,152,154,212,214,228, 5,12 45,246,258 
231,237 5,13-6,10 225, 248, 250, 257 

4,6 15,85, 90, 92, 97,120, 167f., 5,13ff. 249f. 
170,183,207,219,221,234, 5,13 82,94,130,154,171,229,248f. 
239-243, 244f., 249, 256f. 5,14 132,135,250,257 

4,7 31,106,154,190,197,210, 5,15 249 
229,243-245,246,248 5,16ff. 28,(1Jf.,72,90,133,152,249, 

4,8-20 154, 246, 257 5,16f. 28, 90, 250f. 
4,8ff. 90, 152,228, 230f .• 234,250 5,16 89f.,22S,250,257 
4,8 154,170,197,229,231,246 5,18 61,(1},107,123,135,199, 
4,9 73,154, 197,229-231,244f., 217f.,237,249f., 257 

255,257 5,19ff. 90,130,250 
4,10 232,248 5,21 189,225 
4,11 78,90,248 5,22 249,251 
4,12 82,94,171 5,23 61,70,135,249,251,257 
4,12-20 82,248 5,24 57,221,225,249,251 
4,13 87,112 5,25 43, 85, 90, 249f.' 257 
4,14 245 5,26-6,6 251 
4,16 246 5,26 249 
4,17 45 6,1-6 249 
4,19 72 6,1 82,85,94,171,248,251 
4,20 252 6,2 55,60f.,135,251,2S7 
4,21-31 106f., 154, 168, 181,211,225, 6,7-10 251 

246f. 6,8 142 
4,21ff. 94,255f. 6,11-18 251 
4,21 23,49,(1},95,98,123,135, 6,11f. 251 

199,210,217,237,257 6,12-15 144 
4,22 94,154,225,247 6,12 45,104,161,233,248,251,257 
4,23 95,106,154,168,247,256 6,13 98,131,135,233,251 
4,24 154,178f.,187,229,247 6,14 57,230,251 
4,25 154,197,229,246(. 6,15 8,59, 72,223f.,251 
4,26 225,247 6,16 170,245,252 
4,28 82,94f., 106f., 168,171,247, 6,17 252 

252,256 6,18 94,98,171,252 
4,29- 106,247f. 
4,30 108,154,189,225,247 

Ephuer 4,31 82,94,154,171,225,247,252 
5,1-12 154,247f.,257 1,2-12 19 
5,1ff. 89f. 1,4f. 91 
5,1 16,34,43,154,197,229, 1,5 238 

248f.,257 1,7 219 
5,2-4 52,98,123,144,210,250,257 1,11 91,219 
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1,13f. 85 4,3 112 
1,13 219 4,7 214 
1,14 181 4,15 82,103,112 
1,15 220 4,22 104 
1,18 248 
2,4-6 57 Kolosser 
2,8 19 
2,11 11 

1,4 220 

2,14f. 47 1,5 248 

3,1 192 1,7 84f. 
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IV,74d,9 203 

Nedarim 

III,38a,55 106 

Qidduschin 

1,61c,36 106 

Midraschim 

Me/chüta Exodus 

zu14,31 189 

Bamabasbrief 

4,8 248 

1 Clemensbrief 

35,4 198 
55,2 155 

2 Ckmensbrief 

5,5 103 
16,3 103 

Didache 

16,5 160 

Stellenregister 

Sifra 

Achare 
IX,12 150 

Genesis Rabba 

53(34a) 106 

Exodus Rabba 

9(73c) 109 
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-Segen 97,109,111,117,135,151,163, 
165ff., 180,220 

- s. a. Segensverheißung 
Abrahamskindschaft 105ff., 116ff., 153, 

167, 169,225,241, 254f. 
Abrahamsverheißung 95ff., 114ff., 165ff., 
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156ff.,253f. 
Diener des Gesetzes 38 
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Ellipse 6, 92, 97, 104, 117, 176, 181, 188, 
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Engel 192,200ff.,232f.,254f. 
Erbarmens. Barmherzigkeit 
Erbe, das 98ff., 172ff., 180ff., 187ff.,210f., 
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ErkenntnisJesuChristi 10,49,63f., 133, 
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Erlösung 17,142,153-163, 196ff.,209,216, 

225,234,238, 254ff. 
Erwllhlung 10,19, 91, 108f., 113,146,245 
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141 f. ,157, 202, 254 
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- alsmodusdes Heilsempfangs 19, 109f., 
213,219 

- anJesusChristus 18, 74f., 103,107,138, 
145,199,210,220,257 

- Entstehen 14, 18-20,26,32,35, 68, 79, 
85ft., 132,253 
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- s. a. Söhne Gottes 
Götter 231,245 
- s. a. Dämonen 
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